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Vorwort 

Diese Studie ist die gekürzte und überarbeitete Fassung meiner Dissertation, die 
im Sommersemester 2005 von der Ludwig-Maximil ians-Universität München an-
genommen wurde. 

Ich bin vielen Personen dankbar, die zur Entstehung der Arbeit beigetragen ha-
ben. Zu allererst meinem Doktorvater Prof. Dr. Hans Günter Hockerts, dessen 
stetige Anregungen und Unterstützungen für das Gelingen dieser Arbeit unver-
zichtbar waren. Ohne seine fachliche Betreuung schon lange vor der Promotion 
hätte ich mich auf das Abenteuer Dissertation wohl nie eingelassen. Auch Herr 
Prof. Martin H. Geyer hat bereits mein Studium begleitet und anschließend das 
Korreferat für die vorliegende Arbeit übernommen. Auch ihm sei für seine zahl-
reichen Hilfestellungen herzlich gedankt. 

Das Bayerische Staatsministerium für Finanzen hat als Kooperationspartner die 
Finanzierung des Projektes „Die Finanzverwaltung und die Verfolgung der Juden 
in Bayern" übernommen, in dessen Rahmen meine Studie entstanden ist. Aber 
nicht nur das. Mitarbeiter der Bayerischen Finanzverwaltung haben uns bereitwil-
lig ihre Archive geöffnet und dem Projektteam mit Rat und Tat zur Seite gestan-
den, wenn wir uns auf die Aktensuche in die Behördenkeller begaben. Dass eine 
derartige Kooperationsbereitschaft und ein solches Interesse an der Sache alles 
andere als selbstverständlich sind, ist mir bewusst. Hierfür danke ich stellvertre-
tend dem Regierungsdirektor in der Bundesfinanzdirektion Südost Heinz Walker 
und seinem Team. 

Auch die Generaldirektion der Bayerischen Archive unter der Leitung von 
Prof. Dr. Hermann Rumschöttel hat das Projekt als Partner tatkräftig unterstützt. 
All die vielen Mitarbeiter der staatlichen, aber auch städtischen Archive nament-
lich aufzuführen, von deren Hilfe ich profitieren konnte, würde zu weit führen. 
Stellvertretend danke ich Dr. Margit Ksoll-Marcon, Dr. Michael Stephan, Dr. 
Bernhard Grau, Ursula Schmidt-Fölkersamb, Dr. Herbert Schott, Gunther Fried-
rich, Dr. Andreas Heusler und Gerhard Jochem. 

Wissenschaft entsteht im Dialog. Den durfte ich in erster Linie im Rahmen des 
Projekts mit meinem Kollegen Christiane Kuller und Tobias Winstel führen. Sie 
standen mir mit Rat und Tat zur Seite, vor allem aber sind sie über die Jahre zu 
Freunden geworden, ein doppelter Gewinn. Viele weitere wachsame Augen haben 
mit kritischen Blick den Weg vom ersten Manuskript zum fertigen Text begleitet. 
Dr. Bernhard Gotto, Dr. Winfried Süß, Dr. Dietmar Süß und Nicole Kramer 
haben ihre wissenschaftliche Expertise eingebracht, Mathias Irlinger hat es auf 
sich genommen, die erste Schlacht gegen das Chaos in den Formalia zu schlagen. 
Die Endredaktion haben dann Dr. Petra Weber und Angelika Reizle vom Institut 
für Zeitgeschichte München-Berl in und Gabriele Jaroschka vom Oldenbourg 
Verlag übernommen. 

Das Institut für Zeitgeschichte unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Horst Möller hat das Buch in die Reihe „Studien zur Zeitgeschichte" aufgenom-



χ Vorwort 

men. Großen Dank schulde ich dem IfZ und seinem Direktor aber vor allem da-
für, mir seit dem Jahr 2005 bis heute eine berufliche Heimat geboten zu haben. 

Meine Eltern haben mich bei meinem wissenschaftlichen Werdegang und auf 
meinem privaten Lebensweg engagiert und kritisch, häufig genug auch aufopfe-
rungsvoll, vor allem aber stets mit Liebe gefördert. Das bedeutet mir viel. Was ich 
meiner Frau Enken und meiner Tochter Lena verdanke, ist in Worten nicht zu 
messen. 

Widmen möchte ich dieses Buch Prof. Dr. h.c. Johannes Wilhelm Rohen, der 
nicht nur diese Studie kritisch begleitet hat. Als Lehrmeister und väterlicher 
Freund hat er so manches zu dem beigetragen, was ich heute bin. 

München, im September 2008 Axel Drecoll 



Einleitung 

Ziele und Aufbau der Untersuchung 

Als der Münchner Universitätsprofessor Ot to N. am 24. Juli 1939 nach England 
emigrierte, war der einstmals vermögende Chefarzt ein armer Mann. 1933 verlor 
der Internist seine Anstellung am Krankenhaus München-Schwabing. Durch 
ständige Ubergriffe verschiedener Parteigliederungen reduzierten sich seine Ein-
nahmen als freiberuflich tätiger Arzt bereits in den ersten Jahren des NS-Regimes 
drastisch. 1938 zogen ihn die Finanzbehörden zur „Judenvermögensabgabe" in 
Höhe von 47000 Reichsmark heran, vor der Ausreise musste er circa 40000 
Reichsmark „Reichsfluchtsteuer" zahlen. Sein restliches Vermögen - etwa 200000 
Reichsmark - blockierten Finanzamt und Devisenstelle durch Sicherungsanord-
nung, unmittelbar nachdem die Fiskalbehörden von den Ausreiseplänen der Fa-
milie erfahren hatten. 96 Prozent davon fielen beim Umtausch in Devisen an die 
Finanzverwaltung. Nach der Ausbürgerung des Arztes konfiszierte der Fiskus 
auch die restlichen vier Prozent. Sein Grundbesitz wurde vom Staat eingezogen 
und vom Oberfinanzpräsidium an private Erwerber veräußert.1 

Das Schicksal des Arztes verweist auf einige spezifische Merkmale der wirt-
schaftlichen Diskriminierung der Juden im „Dritten Reich". Für die Verfolgten 
standen spätestens ab 1938 am Ende des wirtschaftlichen „Ausschaltungsprozes-
ses" das berufliche Aus, der soziale Abstieg und der vollständige finanzielle Ruin. 
Zugleich mit der zunehmenden Verarmung der jüdischen Bevölkerung stieg der 
Gewinn der Profiteure. Das Vermögen der rund 550000 Juden, die 1933 in 
Deutschland lebten, wird auf rund 16 Milliarden Reichsmark geschätzt. Man geht 
davon aus, dass sie rund ein Viertel ihres Vermögens ins Ausland retten konnten. 
U m den restlichen, weit größeren Teil begann ein Bereicherungswettlauf zwi-
schen konkurrierenden Unternehmen, zwischen Privatpersonen, gesellschaftli-
chen Gruppen und Organisationen, zwischen verschiedenen Institutionen der 
Reichsverwaltung - allen voran der Finanzverwaltung - und unterschiedlichen 
Parteidienststellen.2 Die wirtschaftliche Verfolgung der jüdischen Bevölkerung 
war damit zweifellos der Teil der Judenverfolgung, an dem die meisten Akteure 
beteiligt waren.3 Bereits ab dem Frühjahr 1933 begann der Angriff auf die jüdische 
Wirtschaftstätigkeit mit behördlichen Diskriminierungen, Boykottaktionen und 
physischen Ubergriffen. Diese standen nicht nur am Anfang der antisemitischen 
Politik der NS-Regierung, sondern bildeten bis zur vollständigen Ausplünderung 
der Juden auch eine tragende Säule antisemitisch motivierter Verfolgung.4 

1 Eidesstatt l iche Erk lärung des Arztes im R a h m e n seines Entschädigungsverfahrens ; 
B L E A / B E G / 1 7 7 9 2 ; Bescheid über die „ Judenvermögensabgabe" des F inanzamts M ü n -
c h e n - N o r d ; ebd.; Br ie f eines Bücherrevisors an das F inanzamt M ü n c h e n - S ü d vom 20. 7. 
1940; O F D N ü r n b e r g / B A / 1 2 7 4 . 

2 J u n z , M o n e y , S. 86 f. 
3 Van Laak , D i e M i t w i r k e n d e n , S. 232 . 
4 D i e Reichsregierung schreckte bis 1938 wegen außen- und wirtschaftspol i t ischer B e w e g -

gründe vor gesetzlichen M a ß n a h m e n weitgehend zurück, so dass die wirtschaft l iche Ver-
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Die Ausplünderung und Entrechtung des jüdischen Arztes verweist auf ein 
zentrales Element der vorliegenden Untersuchung. Bei der wirtschaftlichen Ver-
folgung der jüdischen Bevölkerung nahm die Finanzverwaltung eine zentrale Stel-
lung ein. Sie war der größte Profiteur der Entziehung jüdischer Vermögenswerte. 
Ihre regionalen Gliederungen erfassten, katalogisierten, entzogen und verwerte-
ten die enteigneten Besitztümer, gleichgültig, ob deren Inhaber emigriert, depor-
tiert oder noch im Reich zu Tode gekommen waren. D i e Analyse fiskalischer 
Ausplünderung führt also - vom Standpunkt des monetären Gewinns aus be-
trachtet - zum eigentlichen Kern der wirtschaftlichen Verfolgung der Juden im 
„Dritten Re ich" . 

D e r Fokus auf die Rol le einer staatlichen Administration bei der „Judenverfol-
gung" lenkt die Aufmerksamkeit zunächst auf die Spezifika eines traditionellen 
bürokratischen Apparates bei der Ausplünderung und verweist auf grundlegende 
methodische Überlegungen, die im Bereich der Verwaltungsgeschichte anzusie-
deln sind: zu fragen ist, wie sich die Gliederungen der Finanzverwaltung in den 
Dienst des Regimes stellten, welche legislativen und strukturellen Voraussetzun-
gen ihr Handeln normierten und über welche Ermessensspielräume die einzelnen 
Funktionsträger verfügten. Als Analyse einer staatlichen Administration ist die 
Untersuchung damit auch eine Geschichte von Behörden, ihres organisatorischen 
Aufbaus und ihrer gesetzlichen Verankerung.5 

Die Frage nach der konkreten Ausformung des Verwaltungshandelns im Ver-
folgungsprozess ist wiederum zwangsläufig mit der nach Kontinuitäten über die 
Zäsur von 1933 hinweg und nach den durch die „Machtergreifung" hervorgerufe-
nen Brüchen verbunden.6 Denn folgt man Max Webers Typologie für bürokrati-
sche Organisationen, so gehören zu den grundsätzlichen Strukturmerkmalen der 
Verwaltung die Regelgebundenheit und Regelmäßigkeit des Handelns, dessen 
Ausrichtung auf sachliche Zwecke, ein gut ausgebildetes Personal und dessen 
Treuepflicht gegenüber dem Dienstherrn genauso wie klar abgesteckte K o m p e -
tenzbereiche oder eine monokratisch ausgerichtete Amtshierarchie.7 Auch wenn 
der von Weber konstruierte Idealtypus keinesfalls Deckungsgleichheit mit der 
administrativen Praxis beanspruchen kann, so ist seine Gültigkeit gerade für die 
Finanzbehörden offensichtlich. Angesichts der weitreichenden Eingriffsmöglich-
keiten gehörten zu den traditionellen Fundamentalregeln der Steuerverwaltung 
die strikte Gesetzesbindung, behördeninterne Handlungsnormierung und Hand-
lungskontrolle.8 Die Gleichmäßigkeit der Besteuerung der Steuerpflichtigen nach 

folgung bis zu diesem Jahr der Initiative lokaler Parteigliederungen überlassen blieb; 
hierzu und zur Beteiligung an der „Ausschaltung" der Juden aus dem Wirtschaftsleben 
Barkai, Boykott, S. 25 f.; ders., Unternehmer, S. 228, 231 und 236; Bruns-Wüstefeld, Ge-
schäfte, S. 73 ff.; Bajohr, Prozess; ders., Verfolgung; ders., „Arisierung" in Hamburg, S. 9 
und 265 ff.; Barkai, Volksgemeinschaft. 

5 Matzerath, Bürokratie, S. 107; Eibach, Verfassungsgeschichte, S. 151; Rebentisch, Einlei-
tung, S. 10; Nolzen, Editorial, S. 8. 

6 Auch hervorgehoben von Gotto, Kommunalpolitik, S. 1 f. 
7 Weber, Wirtschaft, S. 551-556; Ellwein, Staat, S. 16; Mayntz, Soziologie, S. 1-5 . 
8 Franz-Xaver Kaufmann unterscheidet fünf reine Typen der Handlungskoordination. Ne-

ben dem Marktprinzip, der Solidarität, der Professionalität und dem Korporatismus ge-
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dem Prinzip der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit - dieser Gedanke fasst die 
beiden bislang geltenden Leitsätze zusammen9 - warf die Finanzverwaltung zwar 
während des „Dritten Reiches" im Hinblick auf die jüdische Bevölkerung zuneh-
mend über Bord, gleichzeitig unterzog das Regime allerdings zentrale Bereiche 
der Steuergesetzgebung über mehrere Jahre hinweg keinen weitreichenden Verän-
derungen.10 Für die Finanzbeamten bestand damit ein potentielles Dilemma. Auf 
der einen Seite dem Sachlichkeits- und Gleichheitsprinzip verpflichtet, durch-
brach die Ideologie des NS-Regimes solche Grundsätze und machte die rassische 
Ungleichheit zum beherrschenden Leitmotiv ihrer Weltanschauung. Um die 
Frage beantworten zu können, wie und in welchem Zeitraum der Nationalsozia-
lismus Verwaltungshandeln nach dem Primat der Ideologie zu verändern ver-
mochte, müssen mehrere Ebenen des Verwaltungshandelns und deren Schnittstel-
len in den Blick genommen werden. Die Entscheidungen auf zentraler Ebene 
schufen grundlegende Handlungsvoraussetzungen für regionale Exekutivorgane. 
Hier sind zunächst die Rahmenbedingungen des Verwaltungshandelns näher zu 
untersuchen: Inwiefern wurden die Gesetze des liberalen Rechtsstaates - etwa 
durch vorgeschaltete Leitsätze - ideologisch überformt und wo gerieten sie mit 
neuen, explizit ideologisch begründeten Normen in Konflikt? Und wie gestaltete 
sich die Beziehung zwischen lokaler Institution, Mittelbehörden und Reichsregie-
rung und welche Rolle spielte die diesem Verhältnis zugrunde liegende bürokrati-
sche Organisationsform für den Verfolgungsprozess? 

Für die Beamten bestand prinzipiell die Möglichkeit, die Lücken formeller Re-
gelungen zu nutzen, um dank des hohen Professionalisierungsgrades, einer ent-
sprechenden Einstellung und der etablierten Routine zu einer „ergebnisorientier-
ten", „spontanen" Selbstanpassung zu kommen und dadurch die antisemitischen 
Staatsziele des neuen Systems zu erfüllen.11 Inwieweit die Beamten diese ideologi-
schen Vorgaben adaptierten oder in alten Handlungsmustern verharrten, lässt sich 
zeigen, wenn man nach dem Vorhandensein und der Ausfüllung von Handlungs-
spielräumen im Einzelfall fragt. 

Ein zweites Charakterist ikum verdeutlicht die Verfolgung und Ausplünderung 
des Dr. Otto N. Die Geschichte der wirtschaftlichen Verfolgung ist zugleich die 
eines vielschichtigen Interaktionsgefüges verschiedener Herrschaftsträger, die da-
nach trachteten, auf einem ideologisch und strategisch bedeutsamen Politikfeld 
Einfluss und Ressourcen zu mobilisieren. Die Enteignungsmaschinerie des Fiskus 

hört hierzu auch die Hierarchie, die auf Rechtspfl ichten, Befehlen, Planung, Herrschaft , 
Furcht und Ehrgeiz, einer direktiven Erfolgskontrol le sowie Rigidität und Repressivität 
beruht; Kaufmann, Sozialpol it ik. 

9 Weingarten, Finanzverwaltung, S. 1; Mayntz , Soziologie, S. 47. 
10 Hierzu grundsätzl ich Ellwein, Staat, S. 91. 
" Zur prinzipiel len Ausnutzung von Handlungsspie lräumen siehe Mayntz , Soziologie, 

S. 117ff.; Niklas Luhmann bezeichnete diese Handlungsweise als „brauchbare Illegalität" 
im Dienste einer flexiblen Verwaltung; Luhmann, Funktion, S. 304. Uberwiegend wird 
betont, dass die Beamten sich den allgemeinen Vorgaben des Antiplura l ismus nach und 
nach angepasst haben und daher mit der Zeit auch die antisemitischen Zielvorgaben erfül l-
ten, ohne dass diese explizit vorangetrieben werden mussten; Mehl , Reichsf inanzministe-
rium, S. 18 ff.; Ellwein, Staat, S. 185 ff.; Rebentisch, Einleitung, S. 18 ff. 
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konnte nur durch die enge Verzahnung mit Gestapo, SS und anderen Institutionen 
von Partei und Staat erfolgreich laufen. Anderersei ts standen private Profiteure, 
e twa Immobil ienmakler , beim Enteignungswett lauf um das jüdische Vermögen in 
Konkurrenz zum Fiskus. Hier wurde nicht selten um den schnellen Zugriff auf 
Wertgegenstände, Bares oder Immobi l ien geradezu gekämpft . Eine Ana ly se des 
Antei ls der Finanzverwal tung an der Verfolgung der Juden im „Dritten Reich" ist 
daher nur mit Bl ick auf die Gesamtheit der an der Entziehung jüdischen Vermö-
gens beteil igten Personen oder Institutionen möglich, wobei nicht nur fiskalische, 
sondern auch andere Entziehungs- und Interakt ionsformen herausgearbeitet wer -
den können. Eine derart ige Untersuchung legt nicht nur den Blick auf die Kon-
trol lmechanismen gegenüber der jüdischen Bevölkerung frei. Sie ist auch für die 
Ana lyse der Wil lensbi ldungsprozesse in den Finanzbehörden selbst notwendig . 
Zunächst w i rd dadurch der Bl ick auf gesetzlich vorgeschriebene und regional ini-
ti ierte und damit beiderseit ig intendierte Formen der Zusammenarbei t gelenkt, 
die das Ne tzwerk der Verfolger stabil isieren und den Verfolgungsprozess ver-
schärfen konnten; darüber hinaus richtet sich der Fokus auch auf Konfl iktpoten-
tial, das etwa das Bestreben der schnell expandierenden Gauapparate, die staatli-
che Adminis t ra t ion unter ihre Kontrolle zu bringen, hervorrief. Auch derart ige 
Konf l ikts trukturen konnten den „Ausschaltungsprozess" radikal is ieren, die Ana-
lyse des Interaktionsverhältnisses von NSDAP-Gl iederungen und Finanzverwal -
tung verweist damit in jedem Fall auf den funkt ionalen Zusammenhang von Par-
teigewalt und bürokrat ischer Enteignung bei der wirtschaft l ichen Verfolgung der 
jüdischen Bevölkerung. 

Die vorl iegende Untersuchung betritt damit ein noch wenig bearbeitetes Feld. 
Die zentrale Rol le der tradit ionel len Verwaltung bei der Judenverfo lgung gerät 
erst a l lmählich verstärkt ins Bl ickfeld der Forschung; dies gilt vor al lem für die 
ersten Jahre der NS-Herrschaf t und darüber hinaus für den gesamten Untersu-
chungsgegenstand Finanzverwal tung in Bayern , über deren Verfolgungsapparat 
bisher ledigl ich wenige kürzere Teilstudien vorl iegen.1 2 Sie knüpft aber gleichzei-
tig an Diskussionen über das Verhältnis des staatlich administrat iven Apparates 
und der N S D A P an, die bereits seit längerer Zeit die Forschung prägten und auch 
heute noch Forschungsanstöße geben. Das Verhältnis zwischen staatl icher Ver-
wal tung auf der einen und der N S D A P auf der anderen Seite ist zentraler Bestand-
teil einer historischen Debatte, deren Protagonisten noch während des Zweiten 
Weltkrieges Interpretat ionsmuster für das Verständnis der Herrschaftsstrukturen 
des „Dritten Reiches" entwickelt haben. Besondere Bedeutung erlangte dabei das 
klassische Doppelstaatsmodel l von Ernst Fraenkel . Fraenkel unterschied zwi -
schen dem normengebundenen Handeln (Normenstaat ) auf der einen und dem 
ohne jegl iche Normenbindung agierenden Hande ln (Maßnahmestaat ) auf der an-
deren Seite.13 Darauf aufbauend entwickelte die historische Forschung verschie-
dene Theorien zur Funkt ionsweise des NS-Systems. Im Gegensatz zur Theorie 
des „Doppelstaats" entwarf Franz Neumann das Model l eines vierpol igen Macht -

12 Zum Forschungsstand siehe S. 15-18. 
13 Fraenkel, Doppelstaat. 
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gefüges, das vorwiegend von Gesetzlosigkeit und Anarchie bestimmt gewesen 
sei.1 4 Die gegensätzlichen Beziehungen zwischen Staat und Partei, die unter-
schiedlichen Machtstellungen und Einflussmöglichkeiten der verschiedenen 
Herrschaftsträger untereinander fasste die Wissenschaft seitdem vielfach unter 
dem Begriff Polykratie zusammen. 1 5 Das Verhältnis von Maßnahme- und N o r -
menstaat sowie die Bedeutung bürokratischer Verfahrensweisen bei der Judenver-
folgung sind auch zwei zentrale Fragestellungen der vorliegenden Untersuchung. 
Nicht zuletzt Hans Mommsens Erklärungsmodell eines dynamischen, „kumula-
tiven Radikalisierungsprozesses", der der Judenverfolgung- und ermordung zu-
grunde lag, haben die Überlegungen zu diesem Ansatz angestoßen. Es kann hier 
freilich nicht darum gehen, die zäh geführte und ausführlich dokumentierte Dis-
kussion zwischen Strukturalisten und Intentionalisten neu zu beleben. Während 
sich dieser Streit auf die Rolle von Hitler und seiner Paladine bei der „Endlösung" 
bezog, ist die Frage nach einer „kumulativen Radikalisierung" mit Blick auf die 
Interaktion der mittleren und unteren Verwaltungsebenen mit den Gliederungen 
der N S D A P allerdings weiterhin vielversprechend.1 6 

Darüber hinaus bezieht die Arbeit auch das Modell Ernst Fraenkels als kritisch 
zu überprüfenden Erklärungsansatz für die Bewertung der Interaktion der Ak-
teure und der Radikalisierungstendenzen innerhalb der Verfolgerinstitutionen mit 
ein. Die Forschung hat den Doppelstaat oftmals als Dualismus zwischen den auf 
der Grundlage von N o r m e n handelnden staatlichen Institutionen einerseits und 

1 4 N e u m a n n , B e h e m o t h , S. 541; einen guten Ü b e r b l i c k dazu bietet R u c k , Verwaltung, S. 7 -
11. 

1 5 U n t e r Polykrat ie wird „eine Vielzahl von weitgehend a u t o n o m e n , mite inander konkurr ie -
renden Herrschaf t s t rägern" verstanden; Wunder, Literatur, S. 270 ; Hüttenberger , P o l y -
kratie, S. 420 ; es herrscht inzwischen die M e i n u n g vor, die Herrschaf tswirkl ichkei t im 
„Dri t ten R e i c h " sei ein organisiertes C h a o s gewesen, das durch das N e b e n e i n a n d e r und 
K o n k u r r i e r e n von etablierten Verwaltungsinst i tut ionen und Parteiämtern und den daraus 
entstehenden regionalen Tei lherrschaften und konkurr ierenden Zuständigkeiten gekenn-
zeichnet war; Hi ldebrand, M o n o k r a t i e oder Polykrat ie , S. 22 f.; B e n z , Verhältnis. D i e Fra -
gestellungen nach bürokrat i schen Strukturen und Polykrat ie sind in letzter Zeit wieder 
verstärkt in den F o k u s der F o r s c h u n g gerückt; N o l z e n / G r u n e r , Editorial ; Ba johr , „Arisie-
rung" in H a m b u r g , S. 208 ff.; Schulte , Konvergenz ; einen U b e r b l i c k bietet R u c k , Verwal-
tung, S. 5—11; im K o n t e x t der Gesundhei tspol i t ik wurden polykrat ische Strukturen bei 
Süß, Volkskörper herausgearbeitet . 

1 6 M o m m s e n , Nat ionalsozia l i smus, S. 6 6 - 7 0 ; ders., Realis ierung; ders., Stellung, S. 56 ff.; 
ders., Radical isat ion, S. 82; einen guten U b e r b l i c k bietet Kershaw, N S - S t a a t , S. 150 ff.; mit 
dem Verhältnis von Partei und Staat im Al lgemeinen beschäft igt sich Rebent isch , F ü h r e r -
staat, S. 17; R u c k , Verwaltung, S. 25 ff.; M o m m s e n , B e a m t e n t u m , S. 30 f f . ; N o l z e n / G r u n e r , 
Editorial ; Hüttenberger , Polykrat ie ; Matzerath , Bürokrat ie , S. 107. I m Z u s a m m e n h a n g 
mit der Interakt ion verschiedener Herrschaf ts t räger wurde auch in letzter Zeit wieder der 
Begr i f f der Polykrat ie in der einschlägigen F o r s c h u n g diskutiert ; Süß, Volkskörper , v. a. 
S. 43 . In Bezug auf die regionale E b e n e werden in jüngeren Studien allerdings auch sys-
temstabil is ierende F a k t o r e n des N S - H e r r s c h a f t s s y s t e m s betont . F ü r die K o m m u n e n ein-
schlägig: M e c k i n g / W i r s c h i n g , Stadtverwaltung; G o t t o , K o m m u n a l p o l i t i k ; in Bezug auf 
die Gaule i ter auch M o l l , S teuerungsinstrument . D i e Frage nach dem Verhältnis von M a ß -
n a h m e n - und N o r m e n s t a a t war auch schon bei neueren Analysen der F inanzverwaltung 
eine zentrale Fragestel lung; Mehl , Re ichsf inanzminis ter ium, S. 8 ff.; Fül lberg-Sto l lberg , 
Sozialer Tod, S. 50 ff. 
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der Partei andererseits aufgefasst . 1 7 Gegen eine solche Interpretation hat sich aber 
bereits Fraenkel gewandt. 1 8 Für ihn waren maßnahme- und normenstaatliche 
Prinzipien fundamentale Strukturen, die viele NS-Organisat ionen gleichermaßen 
kennzeichneten. Gerade die dadurch entstandene Mischung aus Willkür und Effi-
zienz sei Charakteristikum der NS-Dikta tur gewesen.1 9 Angesichts der zuneh-
menden Radikalisierung und Entgrenzung der NS-Judenpoli t ik und des charakte-
ristischen Nebeneinanders von willkürlichen ad hoc-Maßnahmen und geregelten 
Verwaltungsverfahren bei der Judenverfolgung stellen sowohl der Ideologisie-
rungsgrad als auch die Beziehungen zwischen der normensetzenden Reichsregie-
rung, der Partei, den Mittelbehörden und den lokalen Behörden Kategorien für 
die Beurteilung des Handelns der einzelnen Fiskalinstitutionen und ihrer Beam-
ten dar. 

Tatort der Raubzüge und Diskriminierungen war die Region. Dort kooperier-
ten und konkurrierten die zahlreichen Täter und Akteure und dort prallten die 
verschiedenen Interessen aufeinander, wenn es um die Verteilung der Beute ging. 
Die Konfliktlinien verliefen dabei zum einen zwischen den Machthabern inner-
halb der Parteigaue beziehungsweise der staatlich-administrativen Verwaltungs-
einheiten. Spannungen und Kontroversen gab es zum anderen zwischen „oben" 
und „unten", also zwischen Zentrum und Peripherie, wenn es darum ging, sich 
das erste Zugriffsrecht auf jüdisches Vermögen zu sichern. Die Analyse der mit 
der „Aris ierung" und Ausplünderung verbundenen Verteilungskämpfe ermög-
licht daher einen methodischen Zugang, der nach regionalspezifischen Interessen-
lagen und Ausprägungen des Verfolgungsprozesses fragt und die durch den zen-
tralistischen Führerstaat gesetzten Grenzen einer solchen Politik in den Blick 
nimmt. Räumlich begrenzte Fallbeispiele sollen im Folgenden also den Unter-
suchungsraum für Fragestellungen bieten, die über den lokalen Kontext hinaus 
auf generalisierbare Funktionsmechanismen des NS-Staates verweisen; die Studie 
versteht sich mithin auch als moderne Regionalgeschichte.2 0 

Aufgrund des außerordentlich umfangreichen Quellenmaterials ist eine flä-
chendeckende Untersuchung ganz Bayerns schon aus arbeitsökonomischen 
Gründen weder möglich noch sinnvoll. Die Studie setzt vielmehr regionale 
Schwerpunkte; sie begreift sich zunächst als eine Ortsgeschichte, die nach regio-

17 Ruck, Verwaltung, S. 7; Barkai, Boykott, S. 33. 
18 „Um Mißverständnisse auszuschalten", so der Autor des Doppelstaates, „möchte ich auch 

hier ausdrücklich betonen, daß ich nicht das Nebeneinander von Staats- und Parteibüro-
kratie im Auge habe, wenn ich vom .Doppelstaat' spreche. Staat und Partei werden in zu-
nehmendem Maße identisch und die dualistische Organisationsform bleibt nur aus histo-
rischen und politischen Gründen aufrechterhalten." Fraenkel, Doppelstaat, S. 51; Wildt, 
Ordnung, S. 52. 

19 Fraenkel, Doppelstaat, S. 55. Eine Auseinandersetzung mit dem Model Fraenkels in Be-
zug auf die Beteiligung der Finanzverwaltung an der Verfolgung der Juden bietet auch 
Füllberg-Stolberg, Bürgerlicher Tod. 

2 0 Zur modernen Regionalgeschichte und der Bedeutung der Gaue im zentralistischen „Füh-
rerstaat" haben Schaarschmidt, Grundfragen, und John, Gaue, einen guten Uberblick 
über den Stand der Forschung geliefert. Auf die regionalgeschichtliche Relevanz hat Ende 
der 1990er Jahre bereits Frank Bajohr aufmerksam gemacht; ders., „Arisierung" in Ham-
burg, S. 15. 
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nalen Prägungen und Verhaltensweisen auf Seiten der Verfolger und Verfolgten in 
den Städten München und Nürnberg fragt und damit nicht nur die beiden Hoch-
burgen des Antisemitismus, sondern auch die beiden größten jüdischen Gemein-
den Bayerns in die Untersuchung einbezieht.21 Zusätzlich nimmt sie die ländliche 
Region um die beiden unterfränkischen Städte Bad Kissingen und Hammelburg 
als typisches Beispiel für einen ländlichen Bereich mit hoher jüdischer Population 
in den Blick.2 2 Hier wies das jüdische Erwerbsleben, besonders wegen der Domi-
nanz des jüdischen Viehhandels, einige Besonderheiten auf.23 Die Berücksichti-
gung der drei geographischen Untersuchungsräume ermöglicht neben dem regio-
nalgeschichtlichen auch einen komparativen Ansatz, der in der bisherigen For-
schung zwar gefordert, aber auf diesem Themenfeld kaum zur Anwendung ge-
kommen ist.24 Der Vergleich bietet die Möglichkeit, wirtschaftliche Verfolgungs-
maßnahmen in den einzelnen Untersuchungsräumen zu profilieren und so spezi-
fische Prozesse und Strukturen herauszuarbeiten. Zudem können Gemeinsamkei-
ten der wirtschaftlichen Verdrängung in den verschiedenen Städten und Regionen 
aufgezeigt und überregional wirksame strukturelle Voraussetzungen für die wirt-
schaftliche Verfolgung der Juden dargelegt werden.25 

Die Geschichte der wirtschaftlichen Verfolgung wurde bisher weitgehend als 
eine Geschichte der Akteure geschrieben. Ein solcher Ansatz berücksichtigt 
kaum, dass die wirtschaftliche Verdrängung neben dem materiellen Verlust auch 
den Verlust der sozialen Existenz der Verfolgten nach sich gezogen hat. Die wirt-
schaftlichen Verfolgungsmaßnahmen prägten den Alltag der Betroffenen ent-
scheidend mit. Insofern ist eine Analyse der mit der wirtschaftlichen Verdrängung 
verbundenen Erlebnisse und Erfahrungen der Opfer immer auch ein Stück weit 
Alltagsgeschichte der Juden in der NS-Zeit . 2 6 Die vorliegende Untersuchung 

2 1 Zu F o r s c h u n g s t e n d e n z e n der Regiona l - und Lokalgeschichte etwa Smith, Loka lge -
schichte ; S z e j n m a n n , C h a n c e n . 

2 2 Als R e g i o n B a d Kissingen wird hier der R a u m B a d Kissingen und H a m m e l b u r g mit den 
umliegenden Kle ingemeinden definiert , da hier die jüdische Populat ion ausnehmend hoch 
war; Ophir/Wiesemann, G e m e i n d e n , S. 2 6 2 - 2 8 4 und 3 8 0 - 4 2 5 . 

2 3 Jüdisches L e b e n und Judenver fo lgung im ländlichen Bereich sind erst relativ spät in den 
B l i c k p u n k t der F o r s c h u n g gerückt und bisher auch erst Gegenstand einiger weniger Stu-
dien; F o r s c h u n g s ü b e r b l i c k bei Hof fmann,Ver fo lgung ; Wildt, Gewal tpol i t ik ; Wiesemann, 
J u d e n auf dem Lande; V e r s e - H e r m a n n , „Aris ierungen" . 

2 4 Schaarschmidt , Grundfragen , S. 16; Ba johr , „Aris ierung" in H a m b u r g , S. 19; ein Disserta-
t ionspro jekt Maren J a n e t z k o s untersucht allerdings die „Aris ierung" in drei Regionen 
B a y e r n s vergleichend. D a s G e s a m t f o r s c h u n g s p r o j e k t , in dem die Studie entsteht, ist das 
von Die ter Ziegler geleitete P r o j e k t „Die .Aris ierung' jüdischer U n t e r n e h m e n im D e u t -
schen R e i c h und dem Reichsgau Sudentenland 1 9 3 3 - 1 9 4 5 " . Siehe hierzu J a n e t z k o , „Ari -
s ierung" . 

2 3 Z u m historischen Vergleich siehe vor allem H a u p t / K o c k a , Vergleich. K o c k a und H a u p t 
unterscheiden zwischen kontrast ierenden und die U b e r e i n s t i m m u n g fördernden sowie 
s y n c h r o n e n und diachronen Vergleichen. Die vorl iegende U n t e r s u c h u n g wird den Ver-
gleich zeitl ich s y n c h r o n und vorwiegend kontrast ierend verwenden; Haupt/Kocka , Ver-
gleich, S. 11 und 31. 

2 6 A l f L ü d t k e prägte den Begr i f f der „Al l tagsgeschichte" und verband damit eine K o n z e p -
tion, die die alltägliche R o u t i n e des Handelns und die F o r m e n , in denen sich der „kleine 
M a n n " die Welt aneignete, zum Mit te lpunkt der Betrachtungen macht . E i n e derartige me-
thodische Herangehensweise verdeutl icht , dass auch die „gewöhnl i chen" Menschen nicht 
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kann allerdings das Konzept der Alltagsgeschichte nicht als grundlegenden me-
thodischen Zugang verwenden. Dies liegt zum einen in den quellentechnischen 
Schwierigkeiten begründet2 7 , zum anderen war die wirtschaftliche Verdrängung 
aber auch nur ein Teilaspekt der zahlreichen Formen der Judenverfolgung. Die 
verschiedenen Verfolgungserfahrungen bündelten sich bei den Uberlebenden 
nach dem Krieg zu einem Trauma mit multiplen Ursachen, wobei die Erinnerung 
an körperliche Gewalt und physische Schmerzen oftmals die erlittene wirtschaft-
liche Verfolgung überlagerte.2 8 Angesichts des ungeheuerlichen Ausmaßes der J u -
denvernichtung schwiegen nach dem Krieg etliche Verfolgte über die von ihnen 
als vergleichsweise geringfügig eingestuften wirtschaftlichen und sozialen Schä-
digungen.2 9 U m dennoch den täterzentrierten Interpretationsansatz um alltags-
geschichtliche Aspekte ergänzen zu können, werden zunächst die vorhandenen 
D o k u m e n t e der untersuchten Quellenbestände, die Einblicke in die Erfahrungs-
geschichte der O p f e r erlauben, in die Untersuchung einbezogen und ausgewertet. 
Darüber hinaus bietet auch die Analyse überschaubarer Untersuchungsräume die 
Möglichkeit , die Erfahrungen der Betroffenen in einen konkreten Kontext einzu-
ordnen. 3 0 U m ein möglichst breites Spektrum der durchschnittlichen erwerbstäti-
gen jüdischen Bevölkerung in den Bl ick nehmen zu können, greift die Studie 
schließlich auf verschiedene Berufsgruppen zurück, in denen Juden am häufigsten 
vertreten waren. Hierbei handelt es sich neben den sogenannten Freien Berufen 
vor allem um den Textilhandel, den insbesondere in Urbanen Regionen zahlreiche 
jüdische Erwerbstätige betrieben, sowie um jüdische Viehhändler und Metzger, 
die in den ländlichen Gebieten Süddeutschlands das Berufsbild erheblich mitpräg-
ten. D e r Vergleich dieser Berufsgruppen erlaubt es, auf die sozialen und materiel-
len Unterschiede einzugehen, die innerhalb der jüdischen Bevölkerung vor-
herrschten, denn gerade die Profession bestimmte den sozialen Status und war 
mitentscheidend für die finanziellen Möglichkeiten der Betroffenen. Beide Deter-
minanten beeinflussten wiederum nicht nur den Zeitpunkt der Auswanderung 
und damit auch das Ausmaß der Ausplünderung, sie bestimmten auch Art und 
Umfang möglicher Gegenstrategien der Verfolgten. Eine solche Herangehens-
weise erscheint schon deshalb geboten, da die Forschung bisher hauptsächlich jü-
dische Kaufhäuser und große Einzelhandelsgeschäfte untersucht hat, dabei aller-
dings Angehörige der Unter- und Mittelschicht weitgehend ausgeklammert blie-
ben. Schließlich können so auch auf Seiten der Verfolger berufsspezifische Diskri -

nur Objekte des Handelns der Entscheidungsträger, sondern auch handelnde Subjekte mit 
„Eigensinn" waren; Lüdtke, Alltagsgeschichte; ders., Eigen-Sinn. Für alltagsgeschichtli-
che Untersuchungen der Juden in der Zeit des „Dritten Reiches" plädiert auch Kaplan, 
Einleitung, S. 9 f. 

2 7 Zur Quellenbasis S. 11-15. 
2 8 Die psychiatrische Forschung bezeichnet durch belastende Lebensereignisse oder ein-

schneidende Lebensveränderungen hervorgerufene Traumata als Anpassungsstörungen; 
Faust, Gesundheit; zu den Traumata auch Stoffels, Terrorlandschaften; Baeyer/Häfner/ 
Kisker, Psychiatrie. 

2 9 Für die psychischen Probleme der Uberlebenden im Umgang mit dem eigenen Überleben 
prägte Wiliam Niederland den Begriff des „Uberlebenssyndroms" bzw. der „Uberlebens-
schuld"; Niederland, Folgen, S. 231 f. 

3 0 Lüdtke, Alltagsgeschichte, S. 26. 
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minierungsmaßnahmen herausgearbeitet und von der Vermögenslage der Verfolg-
ten abhängige Unterschiede in der fiskalischen Einziehungspraxis aufgezeigt wer-
den. 

Grundsätzlich ist die Studie in zwei Teile gegliedert. D e r erste richtet seinen 
Bl ick auf die Verfolger und beginnt mit der Rolle der N S D A P bei der Judenver-
folgung. Besonderes Augenmerk gilt hier der bisher immer noch unzureichend 
aufgearbeiteten Bedeutung der Gauleiter, ihrer Cliquen und Netzwerke , die als 
dynamisierende Elemente den Prozess der wirtschaftlichen Verfolgung vorantrie-
ben. 3 1 Beruhte ihre Machtstellung in der Frühphase des NS-Regimes vorwiegend 
auf den Cliquen aus der „Kampfzei t" , erhielten die Gaue und ihre Leiter ab 1938 
durch ihre Einbindung in das staatliche Genehmigungsverfahren bei der „Arisie-
rung" administrativ steuernde Funktionen. Anhand der Personalpolitik der Gau-
leiter und der Verfolgungspraxis der N S D A P - F u n k t i o n ä r e zielt die vergleichende 
Analyse auf die Entwicklung der Gaupolit ik, auf die Bedeutung von Personenver-
bünden und bürokratischen Strukturen innerhalb der für die wirtschaftliche Ver-
folgung verantwortlichen Parteidienststellen.3 2 U m der Frage nach der Bedeutung 
der wirtschaftlichen Verfolgung auf dem Feld der Gaupolit ik und den regionalen 
Ausprägungen und Ausformungen der NS-Herrschaf t nachgehen zu können, be-
zieht die Untersuchung auch den Verwendungszusammenhang des Raubgutes 
ein, das nicht selten der Profilierung der Gaue und der Stabilisierung der N e t z -
werkstrukturen ihrer Leiter dienten. 3 3 

Mit den Stadt- und Bezirksverwaltungen beziehungsweise den Industrie- und 
Handelskammern wendet sich die Studie anschließend einem zweiten zentralen 
Bestandteil des Interaktionsgefüges bei der wirtschaftlichen Verfolgung zu. N e -
ben regionalspezifischen Charakteristika der Verfolgungspraxis der kommunalen 
Herrschaftsträger gilt hier das besondere Interesse der Ausprägung des Herr -
schaftsgeflechts. Angesichts des potentiellen Konkurrenzverhältnisses bei der 
Ausplünderung ist hier nach polykratischen Konfliktstrukturen genauso zu fra-
gen wie nach Steuerungsmechanismen, die Regellosigkeit und Chaos auf regiona-
ler Ebene überwinden konnten; gerade über die institutionellen Grenzen hinaus-
ragende Netzwerkstrukturen halfen, so die Annahme, Interessen auszubalancie-
ren und Gegensätze auszugleichen.3 4 

3 1 N o a k e s , Viceroys , S. I I S ; S z e j n m a n n , Verwässerung, S. 233 ; J o h n , G a u e , S. 23. 
3 2 A u f die „Bürokrat i s ierung" innerhalb der N S D A P ist in letzter Zeit mehrfach hingewie-

sen worden ; H e i n z , N S D A P , S. 6; N o l z e n , F u n k t i o n ä r e , S. 37; ders., Legi t imat ion, S. 504; 
Arbogas t , Herrschaf ts instanzen, S. 32; einschlägig hierzu ist auch das Model der „charis-
matisch aufgeladenen P o l y k r a t i e " bei H a c h t m a n n , Arbei ts f ront ; grundsätzl iche Ü b e r l e -
gungen zu einer systematischen T h e o r i e des N S - H e r r s c h a f t s s y s t e m s auf der G a u e b e n e hat 
Rüdiger H a c h t m a n n auch jüngst angestellt ; ders., „ N e u e Staat l ichkei t " . 

3 3 D ie Fragestel lung greift eine Anregung Michael Schneiders auf, der dafür plädiert, R e g i o -
nalität als konsti tut ives E lement verstärkt in den B l i c k zu nehmen; Schneider, Nat iona l -
sozial ismus, S. 430 ; S z e j n m a n n , C h a n c e n ; vgl. auch die verschiedenen Beiträge in M ö l l e r / 
Wirsching/Ziegler , Nat ionalsozia l i smus. 

3 4 D i e Bedeutung stabiler Herrschaf tss t rukturen auf regionaler E b e n e ist in letzter Zeit 
besonders hervorgehoben worden; G o t t o , K o m m u n a l p o l i t i k , S. 9; M e c k i n g / W i r s c h i n g , 
Stadtverwaltung, S. 18f . ; G o t t o , Selbststabil isierung; H a c h t m a n n / S ü ß , Kommissare ; 
R u c k , Zentral ismus, S. 118. 
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Die institutionengeschichtliche Analyse der Finanzverwaltung als weiterer und 
maßgeblicher Akteur im Interaktionsgeflecht der Verfolger steht am Ende des 
ersten Teils. Aufbauend auf den vorangegangenen Ergebnissen stehen hier, wie 
bereits angedeutet, Thesen auf dem Prüfstand, die die „Atomisierung" und „Aus-
höhlung" der staatlichen Verwaltung nach der „Machtergreifung" durch den prin-
zipiellen Dualismus von Staat und N S D A P und deren zunehmenden Einfluss im 
NS-Herrschaftssystem behaupten. 3 5 Angesichts der weit in die Kriegsjahre hi-
neinreichenden zentralen Rol le der Finanzverwaltung im Verfolgungsprozess, 
grenzt sich die vorliegende Untersuchung von derartigen Paradigmen ab. Viel-
mehr richtet sich der Bl ick auch auf die Überlebensfähigkeit zentralstaatlicher 
Steuerungselemente und auf Funktionalität ausgerichtete Verfahrensweisen im 
NS-Regime . Die Untersuchung fiskalischer Verfolgung impliziert damit am Ende 
die Frage nach Mechanismen, mit denen sich eine staatliche Administration mit 
ihren regionalen Gliederungen in den Dienst des NS-Regimes stellte. Denn die 
umfassende und „effiziente" Überwachung, Sicherung und Entziehung jüdischen 
Vermögens war - so die Hypothese der Arbeit - letztlich nur möglich, da die F i -
nanzbehörden die Umsetzung ideologisch begründeter Zielsetzungen mit dem 
Streben nach professioneller „Ressourcenmobilisierung für das Regime" verban-
den. 3 6 

Teil II dieser Studie wendet sich dann der Geschichte der Wirkung der Verfol-
gungsmaßnahmen auf die Verfolgten zu und fragt gleichzeitig nach der Bedeutung 
des sozialen Umfelds der Betroffenen bei der beruflichen Verdrängung und Aus-
plünderung. Die Gliederung des Teilbereichs folgt systematisch den ausgewählten 
Berufsgruppen der Betroffenen - jüdische Vieh-, Textil- und Hopfenhändler so-
wie jüdische Ärzte , um Charakteristika des Verfolgungsprozesses und deren Wir-
kung auf die Betroffenen vergleichend gegenüberstellen zu können. C h r o n o l o -
gisch unterscheidet Teil II zwischen 1933-1938 , der Phase der sogenannten wilden 
„Arisierungen" und den Jahren 1 9 3 8 - 1 9 4 1 / 4 2 , in denen die jüdische Bevölkerung 
nach der beruflichen „Ausschaltung" nun flächendeckend und umfassend ausge-
plündert wurde. Die Schwerpunktsetzung des zweiten Teils steckt den zeitlichen 
Rahmen der gesamten Untersuchung ab. Die vorliegende Studie beginnt mit der 
„Machtergreifung" der N S D A P im Jahr 1933 und schließt mit dem Beginn der 
massenhaften Ermordung der jüdischen Bevölkerung, also mit den Deportat ionen 
in den Jahren 1941 und 1942. 3 7 

3 5 Mommsen, Beamtentum, S. 30 ff.; Rebentisch, Führerstaat, S. 17; Kershaw, Führer, S. 104; 
Wunder, Geschichte, S. 147; ders., Literatur, S. 272 ff. 

3 6 In Bezug auf die Kommunalverwaltung vgl. Mecking/Wirsching, Stadtverwaltung, S. 19. 
3 7 Der massenhafte Besitzwechsel durch Versteigerungen der letzten Gegenstände von De-

portierten und auch einigen Emigranten in den letzten Kriegsjahren bleibt daher unbe-
rücksichtigt. Der Kriegsverlauf schuf allerdings auch für die Nichtjuden im Reich zuneh-
mend eine Sondersituation, in der der Kauf jüdischen Vermögens nicht ohne weiteres als 
Zustimmung zu den Zielen des Regimes gewertet werden kann. Die letzten Jahre der NS-
Herrschaft prägte auch insofern eine Sondersituation, als die jüdische Bevölkerung bereits 
emigriert, deportiert oder ermordet worden war, die Erwerber mit deren Schicksal also 
nicht mehr direkt konfrontiert waren; vgl. hierzu auch Rusinek, Gesellschaft, S. 115. 
Nicht nur die Studie von Götz Aly, sondern auch zahlreiche andere Studien, die den um-
fangreichen Profit der Deutschen betonen, beziehen sich allerdings auf die Zeit des Zwei-



Einleitung 11 

Quellenlage 

Die vorliegende Studie beruht fast ausschließlich auf archivalischem Quellenma-
terial. Sie stützt sich dabei auf mehrere Uberlieferungsebenen, von denen als erste 
die Akten der regionalen Gliederungen der Reichsfinanzverwaltung zu nennen 
sind. Dabei handelt es sich primär um von den Finanzämtern angelegte soge-
nannte Veranlagungssteuerakten „rassisch" Verfolgter, Prüfungs- oder Strafsa-
chenangelegenheiten der Devisenstellen oder Einzelfallakten der entsprechenden 
Sachgebiete in den Landesfinanzämtern beziehungsweise Oberfinanzdirektio-
nen.3 8 Die Dichte des vorhandenen Schriftgutes ist sehr unterschiedlich. Für alle 
drei Untersuchungsräume sind die Steuerakten der Finanzämter in weiten Teilen 
vorhanden. Die vergleichende Perspektive im Hinblick auf die Praxis der Vermö-
gensentziehung dieser Fiskalbehörden stößt daher auf keine Quellenprobleme. 
Vor allem das in den Steuerakten vorhandene Schriftgut zur „Reichsfluchtsteuer" 
mit den darin enthaltenen Sicherungsverfügungen lässt Rückschlüsse auf die Aus-
nutzung von Handlungsspielräumen der einzelnen Beamten zu. 

Die Uberwachungs- und Prüfungstätigkeit der Devisenstellen, die auch in der 
antijüdischen Praxis der Finanzverwaltung in anderen Städten eine große Rolle 
spielte, lässt sich für Mittelfranken gut nachvollziehen.39 Vollständig archiviert 
sind hier die Einzelfallakten der Buch- und Betriebsprüfungsstelle der Devisen-
stelle Nürnberg. In München und Würzburg geben hingegen lediglich die in den 
Steuerakten der Finanzämter erhaltenen Verfügungen der Devisenstelle Auf-
schluss über deren Handlungspraxis. Die Einzelfallakten der Zollfahndungsstel-
len sind in allen drei Untersuchungsräumen dagegen nicht mehr erhalten. 

Die Uberlieferung der Generalakten ist generell uneinheitlich. Es ist daher in 
manchen der Untersuchungsräume nur sehr schwer möglich, einen Überblick 
über Personalstrukturen und interne Entscheidungsprozesse in den Finanzbehör-
den zu gewinnen. Während etwa in München Geschäftsverteilungspläne des Lan-
desfinanzamts beziehungsweise des Oberfinanzpräsidiums erhalten geblieben 
sind und Organigramme für die Betriebsprüfungsabteilungen oder die Devisen-
stellen vorliegen, existieren in dieser Hinsicht weder Generalakten für den Bezirk 
des Oberfinanzpräsidiums Nürnberg noch für den Würzburgs. Ähnliches gilt für 
die Personalakten der zuständigen Beamten. Überlieferungslücken konnten ge-

ten Weltkrieges und hier besonders auf die J a h r e ab 1941, als massenhaft Raubgut aus den 
besetzten G e b i e t e n O s t - und Westeuropas ins Re ich gelangte und oftmals als U n t e r s t ü t -
zung für deutsche B o m b e n g e s c h ä d i g t e Verwendung fand. Vgl. etwa die Pionierstudie von 
D r e ß e n , „Akt ion 3 " ; zu den Versteigerungen vgl. auch die umfangreiche Studie von R u m -
m e l / R a t h , Re ich , S. 145 ff.; zu den zahlreichen Prof i teuren auch Meinl /Zwi l l ing , Raub , 
S. 177ff . ; Ba johr , „Aris ierung" in H a m b u r g , S. 3 2 5 ff. Aly beziffert die Anzahl der D e u t -
schen, die profi t ierten (einschließlich Österre ich) , sogar auf 9 5 % ; Aly, Volksstaat, S. 48. 
D e r Prof i t an R a u b g u t ist G ö t z A l y zufolge allerdings ein Beleg für die die Bevölkerung 
überzeugende Fürsorgl ichkei t des Regimes ; Aly, Volksstaat , S. 38 . 

3 8 Z u m krit ischen U m g a n g mit Steuerakten und einschlägigen Beständen in Bayern siehe 
Stephan, Steuer- , Devisen- und Einziehungsakten. 

3 9 M i t der Devisenstel le H a m b u r g setzt sich Ba johr , „Aris ierung" in H a m b u r g , S. 2 0 8 - 2 1 6 , 
auseinander. 
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rade in dieser Hinsicht aber durch entsprechende Bestände des Reichsfinanzmi-
nisteriums geschlossen werden. 

Die Bestände des Reichsfinanzministeriums im Bundesarchiv Berlin sind we-
gen der ungeteilten Kompetenz der Finanzverwaltung in Etatfragen und der strik-
ten hierarchischen Gliederung innerhalb der Finanzverwaltung der zweite zen-
trale Bestand. Dies gilt für Vorschläge und Konzeptionen einer antisemitischen 
Steuergesetzgebung genauso wie für Anordnungen und Beschlüsse der Zentralbe-
hörde in Bezug auf die konkrete Umsetzung antisemitischer Fiskalpolitik in den 
Regionen. Entscheidend ist diese Uberlieferung aber auch für genuin bayerische 
Aspekte der Fiskalpolitik. Die regelmäßigen Berichte der Amtsvorsteher bezie-
hungsweise die zahlreichen Besprechungen mit Vertretern der jeweiligen Sachge-
biete informieren nicht nur über Behördeninterna der Reichsfinanzverwaltung 
vor O r t , sie können, falls durch Vorträge oder Besprechungsnotizen überliefert, 
auch Aufschluss über den Radikalisierungsgrad der Beamten geben. Dasselbe gilt 
auch für das Schriftgut über Erlassentscheidungen der „Reichsfluchtsteuer" und 
der „Judenvermögensabgabe" im Bundesarchiv. 

Ergänzt wird dieser Bestand durch die Akten des bayerischen Finanzministeri-
ums im Hauptstaatsarchiv München. Aufschlussreich sind hier vor allem Perso-
nalfragen, etwa in F o r m der teilweise erhalten gebliebenen Personalakten höherer 
Beamter. 

Insgesamt ist die Uberlieferungsdichte der Primärquellen der Reichsfinanzver-
waltung im „Dritten Re ich" als relativ gut zu bezeichnen, wenngleich einige er-
hebliche Lücken die Aussagekraft des Materials einschränken. Dies gilt vor allem 
für den Vergleich der antisemitischen Praxis der verschiedenen Behörden, der 
nicht in allen Bereichen systematisch angestellt werden kann. Hinzu kommen 
einige generelle quellenkritische Problemstellungen. Zunächst lassen die stark 
standardisierten Quellen kaum Rückschlüsse auf individuelle Verhaltensformen 
und dahinterstehende Motive der Beamten und Angestellten zu. Aussagen über 
den Ideologisierungsgrad des Personals müssen oftmals aus Personal- oder 
Spruchkammerakten herausgefiltert werden. Dies führt zu einem weiteren Pro-
blem bei der Aktenauswertung. Auch eindeutig ideologisch begründete Verwal-
tungsmaßnahmen sind einerseits nur eingeschränkt aussagefähig, da die Beamten 
sich mit der Zeit daran gewöhnten, nur im Sinne der Staatspolizei einwandfrei zu 
formulieren. Das systemkonforme Argumentieren war für die Behörden im N S -
Staat ein Mittel zur Durchsetzung rationaler Verwaltungsnormen. 4 0 Andererseits 
führte die in der Verwaltungssprache zum Vorschein kommende Zweckrationali-
tät und Rout ine zu Euphemismen und verschleierte Tatbestände, etwa wenn in-
nerhalb der Finanzverwaltung von der „Evakuierung in den O s t e n " die Rede war, 
ein Vorgang, der tatsächlich die Deportat ion und zigtausendfache Ermordung der 
jüdischen Bevölkerung in den Konzentrat ions- und Vernichtungslagern bezeich-
nete.4 1 Schließlich handelt es sich bei diesen Quellen ganz überwiegend um „Tä-

4 0 Rebentisch, Einleitung, S. 22. 
4 1 Generell zu quellenkritischen Aspekten von Verwaltungsschriftgut im Nationalsozialis-

mus siehe Hilberg, Quellen. 
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terakten". Erfahrungsgeschichtliche Erkenntnisse über die Perspektive der O p f e r 
können aus ihnen kaum entnommen werden. 

Probleme der Uberlieferungslage und Quelleninterpretation können teilweise 
durch Sekundärüberlieferungen behoben werden. Hier ist zunächst das Schriftgut 
von Prozessen in den ersten Jahren der Bundesrepublik Deutschland zu nennen. 
Neben dem Straftatbestand Hausfriedensbruch im Rahmen des Pogroms vom 
9. N o v e m b e r 1938 verfolgten die bayerischen Gerichte auch die Beteiligung an 
der Deportat ion der jüdischen Bevölkerung strafrechtlich. Durch breite und plas-
tische Schilderungen beteiligter Akteure und Betroffener ist das Schriftgut vor 
allem im Hinbl ick auf die enge Zusammenarbeit von Finanzverwaltung und G e -
heimer Staatspolizei von zentraler Bedeutung, da vorwiegend deren Beamte ins 
Visier der polizeilichen Ermittlung gerieten.42 Daneben komplettieren die Verfah-
rensakten im Rahmen der Spruchkammerprozesse die oft nur spärlichen Angaben 
der Personalakten. 

Als dritte Uberlieferung von herausgehobener Bedeutung für die empirische 
Fundierung des Argumentationsgangs erwiesen sich die Wiedergutmachungsak-
ten der Restitutionsbehörden und des Landesentschädigungsamts. D e r Akten-
bestand dient wegen der teilweise ausführlichen Zeugenaussagen und der beige-
legten Dokumente als wichtige Ergänzung zu den oben genannten Primärquellen. 
Die Auswertung dieses Aktenmaterials, sei es das Schriftgut der Strafprozesse ge-
gen die Täter oder das der Wiedergutmachung für die Opfer, ist allerdings nicht 
unproblematisch. Die Inhalte der Zeugenaussagen sind in beiden Quellengattun-
gen wegen der vor Gericht geltenden Verfahrensregeln begrenzt und verfolgen 
jeweils ein klares Ziel: das des Schuld- oder Unschuldsbeweises in den Strafpro-
zessen beziehungsweise der Anspruchsdurchsetzung in den Wiedergutmachungs-
verfahren. Einige Verfolgungstatbestände werden daher besonders eindringlich 
und zuweilen auch in ihrer Wirkung übertrieben dargestellt, während andere völ-
lig vernachlässigt werden. Hinzu kommt die zeitliche Distanz zwischen Verhand-
lung und tatsächlichem Verfolgungsgeschehen, die im Falle der Wiedergutma-
chung über 30 Jahre betragen konnte. 4 3 Dennoch sind die Wiedergutmachungs-
akten gerade für eine Betrachtung der Verfolgung aus der Perspektive der Opfer 
unverzichtbar. Vor allem die Entschädigungsakten können dank der oftmals aus-
führlichen Antragsbegründungen Auskunft über das subjektive Empfinden und 

4 2 Entsprechende Prozesse sind s o w o h l in M ü n c h e n und N ü r n b e r g als auch in W ü r z b u r g 
geführt worden und in den jeweil igen Staatsarchiven gelagert. D i e D e p o r t a t i o n der jüdi-
schen Bevölkerung ist jüngst in einer D o k u m e n t a t i o n dargestellt worden; Staatsarchiv 
W ü r z b u r g , Wege. Im Staatsarchiv W ü r z b u r g ist in Bezug auf die Strafprozessakten auch 
der einzig überl ieferte Prozess gegen einen Gauwir tschaf tsberater in Bavern hervorzuhe-
ben. Besonders aufschlussreich ist dieses Verfahren, da der Gauwir tschaf tsberater vor sei-
nem Parteiamt als B u c h - und Betr iebsprüfer im Landesf inanzamt W ü r z b u r g beschäft igt 
war. An dieser Stelle sei Frau Edi th Raim, die als Mitarbeiter in im Institut für Zeitge-
schichte im P r o j e k t „Die Verfolgung von N S - V e r b r e c h e n durch deutsche Jus t izbehörden 
seit 1 9 4 5 " arbeitet, für die wertvol len Hinweise herzlich gedankt. 

4 3 Das letzte Entschädigungsgesetz , das sogenannte Bundesentschädigungsschlussgesetz , 
welches zahlreiche neue Ansprüche legitimierte, wurde erst 1965 verabschiedet . F ü r quel-
lenkrit ische A n m e r k u n g e n zu Entschädigungsakten vgl. B i s c h o f f / H ö ö t m a n n , Erschl ie -
ßung; G r a u , Rückers ta t tungsakten . 
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die individuel le Wertung der Vermögensentziehung durch die Betroffenen geben. 
Detai l l iert informieren die Akten auch über die Lebenssituat ion und die finanziel-
len Verhältnisse der Opfer vor und nach der Verfolgungssituat ion. Fragen nach 
der sozialen Herkunf t , dem al lgemeinen Lebensstandard und deshalb auch nach 
der Höhe der erl ittenen Verluste lassen sich durch die Ana ly se der Entschädi-
gungsakten verhältnismäßig präzise beantworten. Dieser Aktenbestand erwies 
sich auch deshalb als besonders wertvol l , da die meisten Betroffenen, deren Hin -
terbl iebene oder die Jewish Rest i tut ion Successor Organisat ion ( IRSO) tatsäch-
lich ihren Anspruch auf Rest i tut ion oder Entschädigung einforderten und diese 
Bestände vollständig archiviert sind.44 

Die Wiedergutmachungsakten sind auch im Hinbl ick auf einen zweiten Uber -
l ieferungsstrang der Quel len von entscheidender Bedeutung. Sie bieten wicht ige 
Erkenntnisse über die Rol le der Partei bei der wirtschaft l ichen Verdrängung der 
jüdischen Bevölkerung. Die Akten der Gaule i tungen und speziell der Gauwir t -
schaftsberater sind in Bayern nahezu vollständig vernichtet. Für alle drei Unter -
suchungsräume existieren ledigl ich vereinzelte Akteineinheiten. Ähnl iches gilt für 
die Verfolgungspraxis der Städte. Hie r sind ledigl ich in München größere Teile der 
Über l ieferung erhalten geblieben. In Nürnberg kann das vorhandene Schriftgut 
ledigl ich Teilaspekte der wirtschaft l ichen Verdrängung beleuchten. 

Auf eine dichte Über l ieferung kann sich die Studie im Hinbl ick auf die Rol le 
der Bezirksregierungen stützen. Deren frühe Betei l igung an der „Ausschal tung" 
jüdischer Viehhändler durch die Aufsicht über Gewerbelegi t imat ionen ist für die 
Regierungsbezirke Bad Kissingen und Hammelburg gut nachzuzeichnen. 

Als aufschlussreich erwiesen sich darüber hinaus die Einzelfal lakten der Poli-
zeidirekt ion München. Ausschlaggebend sind vor allem Korrespondenzen mit 
der F inanzverwal tung sowohl hinsichtlich der engen Zusammenarbeit von Zoll-
fahndung, Devisenstel len und Geheimer Staatspolizei bei der Überwachung und 
Entziehung von Emigrantenvermögen als auch in Bezug auf die Kooperat ion von 
Gestapo und Vermögensverwertungsstel len bei der Entziehung und Verwertung 
jüdischen Vermögens im Rahmen der Deportat ion. Einblick in die zentrale Rol le 
der Münchner Kommunalverwa l tung bei der Ausplünderung bieten zudem die 
Akten der dort igen Industrie- und Hande l skammer sowie des Gewerbeamts der 
Stadtverwaltung. 

Die Studie stützt sich vorwiegend auf die Einzelfa l lakten der in die Untersu-
chung einbezogenen Berufsgruppen in den jewei l igen Untersuchungsräumen. 
Angesichts des enormen Umfanges der Einzelfal lakten - allein an Entschädi-
gungsakten existieren in Bayern wei t mehr als 300000 Einheiten - wa r an eine 
vol lständige Aufarbe i tung aller Erwerbstät igen nicht zu denken. Es wurden 
immer mindestens zehn Prozent von Angehör igen der jewei l igen Berufsgruppe 
untersucht, um nicht nur eine qualitative, sondern in Ansätzen auch quantitat ive 
Ana ly se des wirtschaft l ichen „Ausschaltungsprozesses" zu ermögl ichen. Auch 
wenn die Ergebnisse keine repräsentative Gült igkei t beanspruchen können, so 
handelt es sich doch um „gesättigte Verlaufstypen", aus denen sich Indikatoren 

44 Quellenkritische Überlegung für den Umgang mit Memoiren bei der „Arisierungs"-For-
schung bietet Marrenbach, Memoiren. 
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gewinnen lassen, mit denen wiederum verallgemeinerbare Ergebnisse durchaus 
möglich sind.45 Insgesamt umfasst das Sample etwa 600 jüdische Erwerbstätige, 
wobei in den meisten Fällen die Bestände der Finanzämter und des Entschädi-
gungsamts sowie der Wiedergutmachungsbehörden und darüber hinaus das 
Schriftgut der Devisen- und Polizeistellen, der Vermögensverwertungsstelle und 
der Bezirksregierungen hinzugezogen wurden. 

Berufliche Verdrängung, „Arisierung" und fiskalische Entziehung: 
Anmerkungen zum Forschungsstand 

Bis weit in die 1980er Jahre hinein hat sich die Forschung über die Vernichtung 
der jüdischen Bevölkerung im „Dritten Reich" auf die Rolle der Weltanschau-
ungseliten konzentriert und damit die Verantwortung für den Massenmord auf 
Adolf Hitler und den engeren Führungszirkel der N S D A P begrenzt.46 Angeregt 
durch grundlegende Forschungsarbeiten in den 1990er Jahren, die durch die Öff -
nung der Archive Osteuropas neue Themen und Fragestellungen aufgreifen 
konnten, sowie durch öffentlichkeitswirksame mediale Aufarbeitungen im Rah-
men der ersten Wehrmachtsausstellung wurde die Aufmerksamkeit der Medien 
und der wissenschaftlichen Welt zunehmend auch auf die Beteiligung „ganz 
gewöhnlicher Deutscher" an der Shoa gelenkt.47 Mit der Hinwendung zum „Fuß-
volk der Endlösung" weitete sich die Perspektive über die Betrachtung der Welt-
anschauungseliten hinaus auf die Beteiligung der Bevölkerungen an der Verfol-
gung und Vernichtung der Juden.4 8 Galt das Hauptaugenmerk dieser neueren Ar-
beiten dem Prozess der Judenvernichtung im Deutschen Reich und in Europa, so 
befasste sich die Forschung seit Ende der 1980er Jahre verstärkt mit der wirt-
schaftlichen Verdrängung und Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung als ei-
nem funktional mit der Vernichtung zusammenhängenden Verfolgungsprozess.49 

Als Pionierstudie gilt Frank Bajohrs Untersuchung über „Arisierung" in Ham-
burg, die 1998 erschien. Diese Forschungen erlebten einen erneuten Aufschwung, 
als Ende der 1990er Jahre neues Quellenmaterial aus der Provenienz der Finanz-
behörden zugänglich wurde. 

4 5 Nie thammer , Ora l His tory , S. 208 . 
4 6 E inen guten U b e r b l i c k über Tendenzen der F o r s c h u n g bieten H e r b e r t , Vernichtungspol i -

t ik; K ü h n e , Vernichtungskrieg; Paul, Psychopathen , S. 39 . Zu verschiedenen Aspekten des 
V ö l k e r m o r d s vgl. auch Matthäus/Mallmann, D e u t s c h e . 

4 7 Grundlegend hierzu Pohl , Judenverfo lgung; ders., „ Judenpol i t ik" ; Sandkühler, „ E n d l ö -
sung" ; Herber t , Best . In der medialen Öf fent l i chke i t wurden dann vor allem die fragwür-
digen T h e s e n Goldhagens diskutiert ; Goldhagen , Vollstrecker. Z u r Wehrmachtsausste l -
lung siehe H a m b u r g e r Institut für Sozia l forschung, Vernichtungskrieg; dass., Verbrechen. 

4 8 Paul, Psychopathen , S. 39 . 
4 9 F r a n k B a j o h r n i m m t auf die von Raul Hi lberg beschr iebenen vier Schrit te der Vernichtung 

- Def in i t ion , Ente ignung, K o n z e n t r a t i o n und Ausrot tung - Bezug ; Bajohr , „Aris ierung" 
in H a m b u r g , S. 10; Hi lberg , Vernichtung. Ein Standardwerk zu wirtschaft l ichen Verdrän-
gungsmaßnahmen entstand 1988: Barkai , B o y k o t t ; ders., „Schicksals jahr" ; Kratzsch , G a u -
wirtschaftsapparat ; vgl. auch die beiden in den 1960er und 1970er Jahren erschienenen 
Pionierstudien zur wirtschaft l ichen Verdrängung der jüdischen Bevölkerung: A d a m , J u -
denpol i t ik und Gensche l , Verdrängung. 
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Die wissenschaft l iche Auseinandersetzung mit den vielfält igen Formen der 
Ausplünderung jüdischen Vermögens hat die Forschungsperspekt iven vor allem 
im Hinbl ick auf die Bandbreite der Täter und die Verfolgungsmechanismen des 
NS-Staates entscheidend erweitern können. Hie r sollen drei Aspekte besonders 
hervorgehoben werden: 

Erstens die unerwartet große Vielfalt der an der wirtschaft l ichen Verdrängung 
beteil igten Akteure und Profiteure. Neben bereits bekannten Verfolgungsinst itu-
t ionen wie SA, SS und Gestapo fiel das Augenmerk hier auf Täter, die bisher kaum 
oder gar nicht in Zusammenhang mit der Judenverfo lgung gesehen worden wa -
ren. So waren der Gauwirtschaftsapparat der N S D A P oder die Industr ie- und 
Hande lskammern, Regierungspräsidien, Bezirksämter, Stadt- und Kommunalver-
wal tungen sowie Wirtschaftsverbände massiv an der wirtschaft l ichen Verdrän-
gung beteil igt.50 

Zweitens wurde auch die Verwicklung von Teilen der Bevölkerung in die Ju -
denverfolgung zur NS-Zeit erstmalig genauer untersucht. Die Betei l igung „ganz 
normaler Deutscher" an der wirtschaft l ichen Verdrängung durch direkten Kauf 
jüdischen Besitzes oder durch indirekten Profit , e twa bei der Vermitt lung derart i-
ger Geschäfte oder auch nur bei der Schätzung von Wertgegenständen, führte zu 
der These, es habe sich um einen „gesamtgesellschaftl ichen Prozess" gehandelt, 
der ohne die Mi tw i rkung von Mil l ionen Deutscher nicht denkbar gewesen wäre. 5 1 

Bisherige Forschungsergebnisse deuten zudem daraufhin, dass die große Mehr -
heit der Deutschen schwieg, als ihre jüdischen Mitbürger der wirtschaft l ichen 
Verfolgung ausgesetzt wurden . Viele nahmen die Entrechtung auch wohlwol l end 
zur Kenntnis und beteil igten sich aktiv an den antisemitischen Akt ionen. Ver-
schwindend gering wa r im Vergleich dazu die Anzah l derer, die am Schicksal ihrer 
jüdischen Mitbürger Antei l nahmen und dagegen protestierten.5 2 

Drittens weisen neuere Arbeiten auf die Bedeutung regionaler Institutionen 
hin. Wegen der bis 1938 weitgehend fehlenden gesetzlichen Grundlage für die 
Entziehung jüdischen Vermögens kam es zunächst zu einer Flut von regional ini-
ti ierten, aber gesetzl ich nicht legit imierten Verdrängungsmaßnahmen. Abhäng ig 

50 Ein guter Überblick bei Laak, Die Mitwirkenden; Schmidt, „Arisierungspolitik"; Kin-
green, Raubzüge; vgl. auch die verschiedenen Beiträge in Fritz Bauer Institut, „Arisie-
rung"; Baumann/Heusler, München arisiert; Mönninghoff, Enteignung; Ludwig, Boy-
kott; Eizenhöfer, Stadtverwaltung; Hofmann, Verdrängung; Janetzko, Verdrängung. Auf 
die internationale Dimension der Raubzüge machten aufmerksam: Aalders, Geraubt; 
Goschler/Ther, Entgrenzte Geschichte; Center for Advanced Holocaust Studies/United 
States Holocaust Memorial Museum, Confiscation; zu Nürnberg vgl. den kurzen Aufsatz 
von Friedrich, Wohnungsschlüssel; für Unterfranken vgl. Schultheis, Juden. 

51 Bajohr, Verfolgung; ders., Prozess. Siehe hierzu auch die Debatte um Götz Alys Volks-
staat, etwa bei Hachtmann, Knallfrösche; Aufmerksamkeit erweckte in letzter Zeit auch 
die besondere Verwicklung von Banken und Versicherungsgesellschaften in den wirt-
schaftlichen Verfolgungsprozess: James, Deutsche Bank; ders., Die Dresdner Bank und 
die „Arisierung"; ders., Economic War against the Jews; Ziegler, Verdrängung; Lorentz, 
Commerzbank; Feldman, Allianz; Herbst, Commerzbank; Laube, Mitteilung; Loose, 
Kredite für NS-Verbrechen. 

52 Kulka, Population, S. 273. Zur Haltung der deutschen Bevölkerung zur Judenverfolgung 
vgl. auch Longerich, „Davon haben wir nichts gewusst!". 
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s ierung" ; ders., L e b e n ; ders., B o y k o t t ; G e i s t / K ü v e r s , Tatort ; Wol lenberg , Ente ignung; 
B r u c h e r - L e m b a c h , H u n d e . 

5 4 N u r sehr selten wurde bisher die fiskalische Entziehungspraxis in den G e s a m t z u s a m m e n -
hang der „Aris ierung" gestellt, etwa bei Ba johr , „Aris ierung" in H a m b u r g . D i e s gilt ganz 
allgemein für die Vermögensentz iehung während der D e p o r t a t i o n , die erst in letzter Zeit 
verstärkt das Interesse der F o r s c h u n g auf sich ziehen konnte . Entsprechende Studien lie-
gen vor von R u m m e l / R a t h , Re ich ; Fr iedenberger , F inanzamt ; Schmid, Zusammenarbe i t ; 
Meinl , F inanzbeamte . F ü r die R o l l e des F iskus bei der D e p o r t a t i o n in Bayern ist Kuller, 
G r u n d s a t z einschlägig. 

5 5 F ü r Westfalen liegen U n t e r s u c h u n g e n von K e n k m a n n / R u s i n e k , Verfolgung, sowie 
Leesch , Gesch ichte , vor. D i e R o l l e des Reichsf inanzminis ter iums wurde untersucht von 
Mehl , Re ichsf inanzminis ter ium, die zentrale Rol le des F inanzamts M o a b i t - W e s t bei Fr ie-
denberger, F inanzamt ; siehe auch die Uberbl icksdars te l lung bei Friedenberger , Re ichsf i -
nanzverwaltung; R u m m e l / R a t h , Re ich ; für die Devisenstel le H a m b u r g siehe Ba johr , „Ari-
sierung in H a m b u r g " , S. 1 8 9 - 2 2 3 ; zur Rol le der Devisenstel len bei der Verfolgung auch 
Franke , Rol le ; siehe auch die Aufsätze von Kuller, F inanzverwaltung; Fül lberg-Sto lberg , 
Rol le ; Mein l /Zwi l l ing , Raub ; Schleusener, Kunsthändler ; kurz vor D r u c k l e g u n g der vor -
liegenden Studie ist erschienen: Friedenberger , Ausplünderung. Vgl . darüber hinaus L e -
fevre, Ente ignung; Blaich, Grundsätze ; Schmid, „ F i n a n z t o d " ; Schauer, Steuergesetzge-
bung; Meinl , Vermögen; D r e ß e n , „ A k t i o n 3 " . 

5 6 Kuller, F inanzverwal tung; dies., Grundsatz ; zu den Beamten des bayerischen Innenminis -
teriums vgl. Forstner , Beamten . Im Ersche inen begriffen ist darüber hinaus eine Studie 
von Chris t iane Kul ler über E n t z i e h u n g - Verwaltung - Verwertung. D e r Zugri f f der F i -
nanzverwaltung auf das V e r m ö g e n der J u d e n in Bayern . 

5 7 Friedländer, Verfolgung; ders., Vernichtung; Barkai , B o y k o t t . Letz terer rückt ebenfalls die 
Perspekt ive der jüdischen Bet rof fenen in den Mit te lpunkt . Z u m P r o b l e m einer Beschre i -
bung des Alltags im N S vgl. auch Peukert , Volksgenossen, S. 21 ff. 

5 8 Ba johr , „Aris ierung" in H a m b u r g , S. 1 3 6 - 1 7 4 ; B o p f , „Aris ierung" in K ö l n , S. 1 0 9 - 1 1 1 , 
1 7 2 - 1 7 6 und 325 . 
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gungsmaßnahmen für die Lebensgeschichte der Opfer ist von der Forschung bis-
her kaum aufgegriffen worden. Lediglich Harald Welzer hat den Versuch unter-
nommen, die psychosozialen Folgen der wirtschaftlichen Verdrängung zu analy-
sieren.59 Wohl aber gibt es psychiatrische und psychologische Gutachten, die im 
Rahmen der Entschädigung für NS-Unrecht entstanden sind, so wie einige neuere 
medizinische und sozialpsychologische Arbeiten über die Auswirkungen ver-
schiedener Aspekte des Terrors, die in die Untersuchung miteinbezogen wer-
den.6 0 

Ideologie und Propaganda 

Zahlreiche Arbeiten, die sich mittlerweile mit der wirtschaftlichen Verfolgung der 
jüdischen Bevölkerung beschäftigen, richten ihren Blick vor allem auf ökonomi-
sche Beweggründe und den materiellen Nutzen der Akteure. Die Bedeutung der 
Ideologie wird meist mit einem kurzen Hinweis auf eine „typisch mittelständi-
sche" Variante des Antisemitismus abgehandelt, die in weiten Kreisen der er-
werbstätigen Bevölkerung Anklang gefunden habe.61 Für die häufig gestellte 
Frage „Wie konnte das geschehen?" oder - in Bezug auf die „Ausschaltung" der 
Juden aus dem Wirtschaftsleben - „Wie konnten sich so viele beteiligen?" ist aber 
gerade die Relation von weltanschaulich bedingter Motivation und ökonomi-
schem Nutzenkalkül, also die Frage nach dem Verhältnis von Ideologie und Inte-
resse von besonderer Signifikanz. 

Die Schwierigkeiten, die sich bei der Unterscheidung ideeler und materieller 
Motive ergeben, sind zahlreich und seit langem Gegenstand sozialwissenschaftli-
cher wie historischer Untersuchungen.62 Gerade bei der Frage nach der Bedeu-
tung der Ideologie für die Akteure der wirtschaftlichen Verfolgung sind verschie-
dene Probleme evident: Zu fragen ist nach dem Diffusionsgrad einer diskriminie-
renden Idee und nicht nur nach der Wirkungsmächtigkeit von Weltbildern auf 
eine klar abgrenzbare Trägergruppe.63 Hinzu kommen die meist nur unpräzise 
formulierten Vorstellungen der Nationalsozialisten, die eine Identifizierung so-
zialer Konsequenzen, die der „Weltanschauung" zuzurechnen sind, zusätzlich er-
schweren. Inwieweit Ideen und inwieweit ökonomische Interessen handlungslei-
tend wirkten, ist daher oftmals kaum zu beantworten, zumal die Folgen abhängig 
vom historischen Kontext vollkommen unterschiedlich sein konnten.64 Es kann 
daher auch nicht darum gehen, ein abgeschlossenes Bild der Wirkung von Ideolo-

5 9 Welzer, Vorhanden/Nicht-Vorhanden, S. 287. 
6 0 Niederland, Folgen; Baeyer/Häfner/Kisker, Psychiatrie; Stoffels, Terrorlandschaften. 
6 1 Bajohr, „Arisierung" in Hamburg, S. 33 ff.; auf den Zusammenhang zwischen Antisemi-

tismus und mittelständischer Politik hat auch Brucher-Lembach, Hunde, S. 26 und 54, 
kurz verwiesen. 

6 2 Mit der Unterscheidung von Ideen und Interessen als Handlungsantriebe hat sich Max 
Weber auseinandergesetzt; Weber, Wirtschaftsethik, S. 85 ff.; ders., Wirtschaft, S. 245; 
grundlegend zu Webers Arbeiten über das Verhältnis von Idee und Interesse: Lepsius, 
Interessen. 

6 3 So Lepsius, Interessen, S. 35. 
6 4 Weber, Wirtschaftsethik, S. 109; Lepsius, Interessen, S. 36. 
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gie bei der wirtschaftlichen Verfolgung im Nationalsozialismus zu entwerfen. Bei 
der Untersuchung der konkreten Umsetzung, also der sozialen Praxis der „Aus-
schaltung" der Juden aus dem Wirtschaftsleben, sollen die Vorstellungen über ihre 
besondere „Stellung" in der „deutschen" Ökonomie aber dennoch aus drei Grün-
den als Analysekategorie einbezogen werden. 

Erstens fungierte die NS-Ideologie, so die grundsätzliche Annahme, bei der 
Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung als „Weichensteller". Im Bereich der 
wirtschaftlichen Verfolgung zeigt sich zwar die handlungsleitende Bedeutung des 
Strebens nach materiellem Profit. Dass sich derartige Interessen aber überhaupt 
gegen die jüdische Bevölkerung richteten, dafür war die ideologische Auffassung 
von einer spezifisch „deutschen" im Gegensatz zu einer „jüdischen" Wirtschafts-
weise ausschlaggebend. Mithin konnte sich das Streben nach Effizienz im Sinne 
ökonomischer Nutzenmaximierung ohne weiteres mit ideologischen Zielsetzun-
gen verbinden, genauso wie das Streben nach der Verwirklichung weltanschau-
licher Vorgaben die Gelegenheitsstrukturen für die Verfolgung materieller Inte-
ressen schuf.6 5 

Mit zunehmender Dauer des NS-Regimes etablierte sich zweitens die antisemi-
tische „NS-Weltanschauung" nicht nur bei Parteiinstitutionen, sondern auch bei 
den Institutionen der staatlichen Verwaltung als Kommunikationsmedium ersten 
Ranges, dessen richtiger Gebrauch nicht nur zum Machterhalt, sondern auch zur 
Machterweiterung beitragen konnte. Sätze wie die „vollständige Ausschaltung der 
Juden aus dem Wirtschaftsleben" oder die „Entjudung des Erwerbslebens" präg-
ten auch deshalb den Behördenjargon der Reichsfinanzverwaltung. 

Auch außerhalb der Parteibüros und der Amtsstuben der staatlichen Verwal-
tung konnte eine derartige „Veralltäglichung" antisemitischer Ideen drittens vor-
handene Zweifel an der Berechtigung des eigenen Handelns auszuräumen helfen, 
indem die möglicherweise auftretende Spannung zwischen Gewissen und Han-
deln beim Profit an jüdischem Vermögen durch entsprechende Wertvorstellungen 
überbrückt werden konnte.6 6 Hier zeigte sich die normative Kraft des Faktischen 
besonders deutlich: Die ordnungsschaffende Funktion staatlichen Handelns hatte 
ganz erhebliche negative Auswirkungen auf das Rechts- und Unrechtsempfinden 
der Gesellschaft. Wer nicht eigentlich Antisemit war, konnte sich - wegen des 
hohen moralischen Kredits, den die behördliche Obrigkeit genoss - relativ guten 
Gewissens auf antisemitische Praktiken des Staates verlassen oder sie sogar zum 
Vorbild nehmen. 

Die enge Verquickung von Ideologie und ökonomischem Interesse offenbart 
sich bereits in der Konstruktion des Stereotyps einer besonderen und generalisier-
baren Wirtschaftstätigkeit der jüdischen Bevölkerung. Die antisemitische Propa-
ganda konstruierte eine Wechselwirkung zwischen der wirtschaftlichen Sonder-
stellung der jüdischen Erwerbstätigen und den negativen Auswirkungen der Welt-
wirtschaftskrise und dem dadurch hervorgerufenen erheblichen Konkurs- und 

6 5 Zur Funkt ion von Ideen als „Weichensteller" vgl. Max Weber; Weber, Wirtschaftsethik, 
S. 101; Lepsius, Interessen, S. 42 f . 

6 6 „Der Glaube an Ideen" , so Rainer Lepsius, „überwölbt den Widerspruch der Interessen"; 
Lepsius, Interessen, S. 38. 



20 Einleitung 

Konkurrenzdruck . 6 7 Sie verlieh ihren Behauptungen insofern einen Legit imitäts-
anstrich, als sie gerade auf die Bereiche verwies, in denen Juden besonders häuf ig 
vertreten waren: den gewerbl ichen Einzelhandel , den Finanz- und Mediz insektor 
sowie den Handel mit Agrarprodukten , Erwerbssektoren, bei denen die Ausw i r -
kungen der Wirtschaftskrise besonders deutl ich zu spüren waren. 6 8 Die begriff l i -
che Konstrukt ion der „deutschen Wirtschaft" erfolgte dabei nicht nur durch Ab-
grenzung zu der als „typisch jüdisch" diffamierten. Das Versprechen, die Juden 
aus der Wirtschaft „auszuschalten", schuf vie lmehr auch eine spezif ische Erwar-
tungshaltung: die Verheißung einer materiel len Besserstel lung der „Volksgemein-
schaft". Die Konstrukt ion der „Wirtschaft der Volksgemeinschaft" war somit 
nicht nur sprachlich eine Privation der jüdischen Bevölkerung, sie schloss faktisch 
den Raub bereits mit ein.69 

Pseudowissenschaft l iche und mit zahlreichen antisemitischen Platt i tüden ange-
reicherte Werke von Feder, Rosenberg oder Straßer dürfen frei l ich nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die NS-Ideolog ie auf Fragen nach der konkreten Ausfor -
mung der wirtschaft l ichen Verdrängung der jüdischen Bevölkerung oder nach 
ganz al lgemeinen wirtschaftspol i t ischen Zielsetzungen allenfalls vage Antwor ten 
parat hatte.70 Ideologie sollte auch aus diesem Grund nicht nur als Deutungsrah-
men für konkrete Handlungsanle i tungen, sondern ebenso als Postulat utopischer 
Endziele verstanden werden. 7 1 Gerade die nebulöse, abstrakte und schlagwortar-
tige Formul ierung leitender Gesichtspunkte ermöglichten die Zust immung eines 
heterogenen Publ ikums, da nur so Widersprüche überwölbt und unterschiedl iche 
Wertor ient ierungen integriert werden konnten.7 2 

Zusammenfassend lässt sich die Funkt ion antisemitischer Stereotype im Be-
reich der Wirtschaft im Wesentl ichen mit zwei funkt ionalen Merkmalen beschrei-

67 Auf die Wechselwirkung zwischen wirtschaftlicher Sonderstellung der Juden und Ver-
drängungsmaßnahmen hat bereits eindringlich Helmut Genschel hingewiesen; Genschel, 
Verdrängung, S. 42. 

68 Vorstellungen über den geldgierigen, wuchernden Shylock schlugen sich ebenfalls in Pro-
grammen und Pamphleten nieder und führten zu der häufig wiederholten Formel „Bre-
chung der jüdischen Zinsknechtschaft" und der „jüdisch-kapitalistischen Wirtschaftsord-
nung". Der jüdische Wucherer Shylock in Shakespeares „Der Kaufmann von Venedig" 
aus dem 16. Jahrhundert prägte in besonderem Maße das Bild des geldgierigen jüdischen 
Wucherers; den Forschungsüberblick vgl. bei Reuveni, Juden, S. 47-58. Niederschlag fan-
den derartige Vorstellungen etwa in dem weit verbreiteten „Handbuch zur Judenfrage" 
von Theodor Fritsch, aber auch im Parteiprogramm der NSDAP; Fritsch, Handbuch, 
S. 361-368; Das Parteiprogramm der NSDAP, Punkt 11; Feder, Brechung der Zinsknecht-
schaft, S. 16 f. 

69 Zur Konstruktion von „Wir-Gruppen" durch Bezeichnung von „Fremdgruppen" siehe 
Koselleck, Semantik, S. 213. Zur Bedeutung antisemitischer Kommunikation Holz, Anti-
semitismus, v. a. S. 16-23. 

70 Hitler selbst hatte bereits in „Mein Kampf" auf die Notwendigkeit hingewiesen, zuerst 
das weltanschauliche Gesamtbild zu Ende zu zeichnen, bevor man sich wirtschaftlichen 
Dingen zuwenden könne; Hitler, Kampf, S. 680. Zu den unklaren wirtschaftspolitischen 
Vorstellungen vgl. vor allem Herbst, Krieg, S. 26 ff.; Barkai, Wirtschaftssystem, S. 27-33; 
van Laak, Die Mitwirkenden, S. 232. 

71 Nolzen, Broszat, S. 438 f., der sich in seiner Analyse auf die Thesen des Buches „Der Staat 
Hitlers" von Martin Broszat bezieht. 

72 Zur prinzipiellen Bedeutung von Ideologie vgl. Luhmann, Wahrheit, S. 444 ff. 
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ben. Das erste ist eine Klammerfunktion: Die Vorstellung vom Konnex zwischen 
spezifisch jüdischer Wirtschaftstätigkeit auf der einen und akuten ökonomischen 
Krisensituationen auf der anderen Seite spiegelt eine antisemitische Ideenwelt wi-
der, die traditionelle antijüdische Stereotype mit antikapitalistischen und moder-
nisierungsfeindlichen Tendenzen sowie „ganzheitlichen" und rassistischen K o n -
zeptionen verband. Die Verbindung verbreiteter antisemitischer Vorurteile mit 
der Kritik an der rapiden Ausbreitung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung 
und den daraus resultierenden weitreichenden Umwälzungen haben den am Aus-
gang des 19. Jahrhunderts aufkommenden „rassischen" und „völkischen" Ideen 
überhaupt erst zum Durchbruch verholfen. 7 3 Die Spezifika des jüdischen Berufs-
lebens überzeugten eine breitere Masse zudem von der vermeintlichen Evidenz 
abstrakter rassistischer und biologistischer Konzeptionen, die sich in der Anpran-
gerung des „Schacherns" und „Wucherns" jüdischer Händler oder in den angeb-
lich „abartigen Sexualpraktiken" jüdischer Arzte manifestierten. Darüber hinaus 
konnten die antisemitische Propaganda und die Ubergriffe auf Juden als propa-
gandistisches Mittel mit identitätsstiftender Wirkung genutzt werden. Aus Ele-
menten der Realität konstruierten die Antisemiten verzerrte und übertriebene 
Vorstellungen, die es ihnen ermöglichten, Grenzen zwischen sich selbst und den 
Juden zu ziehen und durch die Betonung von Unterschieden oder Gegensätzen 
die eigenen Werte herauszustellen und dadurch die eigene Identität zu stärken, ge-
legentlich auch neu zu definieren.7 4 Die antisemitische Ideologie und die damit 
zusammenhängende Gewalt gegen Juden dienten der Etablierung einer „Volksge-
meinschaft" und bildeten insofern ein Mittel nicht nur zur „rassischen" Separa-
tion, sondern auch zur Stabilisierung der Diktatur bis zur endgültigen Ausplün-
derung, Vertreibung und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung. 7 5 Die Inklusion 
des „Volkskörpers" erfolgte dabei durch Exklusion der „Fremdkörper" auf wirt-
schaftlichem Gebiet , die durch die ständige Polemik gegen die angebliche Aus-
beutung der „Volksgenossen" durch die Juden Popularität gewinnen sollte.7 6 

Eine Stimulationsfunktion war damit eng verbunden. Gerade die unpräzisen 
ideologischen und wirtschaftspolitischen Vorstellungen ermöglichten den Gaulei-
tern und der regionalen Parteibasis, mit eigenen Strategien und aus eigener Initia-
tive gegen die jüdische Wirtschaftstätigkeit vorzugehen. Uber die rein ideologisch 
begründete Motivation hinaus verfolgte die antisemitische Rhetorik gegen jüdi-
sche Wirtschaftstätigkeit aber meist auch instrumentelle Ziele. So stand hinter den 
Forderungen nach Vergesellschaftung der Warenhäuser und Enteignung der 
„Börsen- und Bankjuden" nicht nur das Bestreben, Interessen des Mittelstands 
und der linken Arbeiterschaft miteinander in Einklang zu bringen. Sie bildeten 
immer auch eine Legitimationsgrundlage für die persönliche Bereicherung, was 

7 3 Gensche l , Verdrängung, S. 32 ff.; vgl. auch die von Uhl ig beschr iebene Angst des tradit io-
nellen Einzelhandels vor der kapitalistischen Wirtschaf tsweise der Warenhäuser in Uhl ig , 
Warenhäuser , S. 11 ff.; Ba johr , „Aris ierung" in H a m b u r g , S. 2 7 f . 

7 4 Burr in , W a r u m die D e u t s c h e n ? , S. 23 . 
7 5 N o l z e n , Party, S. 2 7 3 ff.; Burr in , W a r u m die D e u t s c h e n ? , S. 13; E c h t e r n k a m p , K a m p f , 

S. 12; N o l z e n , N S D A P , S. 101 ff. 
7 6 Z u r Bedeutung v o n Inklusion und E x k l u s i o n vgl. auch Müller, Nat ional i smus , S. 2 6 f f . ; 

Prol l ius , Kultur, S. 397 ; N o l z e n , Legi t imat ion , S. 517 . 



22 Einleitung 

sich in den zahlreichen Korruptionsaffären im Rahmen der wirtschaftlichen Ver-
drängungsmaßnahmen zeigte. In der „Ausschaltung" der Juden aus dem Wirt-
schaftsleben sahen regionale Parteiführer eine berechtigte „Wiedergutmachung" 
für die angeblich schädliche Wirkung der Juden während der Weimarer Republik. 
Auf diese Weise konnten sie ihren Einsatz entlohnt sehen und den materiellen Be -
dürfnissen zahlreicher anderer NS-Anhänger Genüge tun.7 7 Rassismus und Anti -
semitismus trugen schließlich auch deshalb wesentlich zu einer Radikalisierung 
der Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung bei, da sie - angesichts der unab-
lässigen Wiederholung entsprechender Parolen durch den NS-Propagandaapparat 
- Kategorien für die Wahrnehmung der Umwel t boten, die wiederum Kriterien 
für die Entscheidungsfindung darstellen konnten, auch wenn solche Kategorien 
den Akteuren nicht immer voll zum Bewusstsein gekommen sind.78 

77 Auf die Funktion der Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung als Wiedergutmachung 
für „Alte Kämpfer" hat vor allem Frank Bajohr aufmerksam gemacht; Bajohr, Parvenüs, 
S. 20 ff. 

78 Peukert, Rassismus, S. 72 und 76. Peukert hebt zudem hervor, dass der Appell an ideolo-
gische Grundüberzeugungen immer dann an Bedeutung gewonnen habe, wenn die Wahl 
zwischen verschiedenen Optionen bestanden habe. Hier habe die Ideologie dann eine ra-
dikalisierende Funktion gehabt; ebd., S. 77. Angeregt von den Thesen Peukerts hat zuletzt 
Süß verschiedene Ausprägungen des Rassismus unterschieden; Süß, Volkskörper, S. 21; 
zur Bedeutung der Ideologie vgl. auch Kroll, der mit einem ideengeschichtlichen Ansatz 
herausstellt, dass alles, was gedacht wird, immer schon einen Teil der Wirklichkeit dar-
stelle; Kroll, Utopie, S. 17. 
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Erstes Kapitel: „Arisierung", berufliche 
Verdrängung und fiskalische Entziehung: 

Inhaltliche Deutung der Begriffe 

D e r Begrif f „Arisierung" unterliegt unterschiedlichen, zum Teil sogar wider-
sprüchlichen Def in i t ionskonzepten. D a s ist nicht zuletzt auf die Ü b e r n a h m e eines 
zeitgenössischen Begriffs zurückzuführen, dessen Bedeutung auch in der natio-
nalsozialistischen Ideologie immer schwammig blieb. „Arisierung" - zumindest 
darin besteht Ubere ins t immung - beschreibt die Aspekte der wirtschaftl ichen 
Verdrängung der jüdischen Bevölkerung in der N S - Z e i t . Welche F o r m e n des Ver-
folgungsprozesses dieser Begriff jedoch tatsächlich umfasst, bleibt unklar. W ä h -
rend ihn einige Interpretat ionsmodelle relativ eng und spezifisch als Ubergang 
jüdischen Vermögens in nicht jüdische („ar ische") Hände definieren, fassen ihn 
andere möglichst weit , um auf den ganzen U m f a n g der wirtschaftl ichen Verfol-
gung aufmerksam zu machen, so dass „Aris ierung" dann auch den E n t - und A n -
eignungsprozess von Arbeitskraft im R a h m e n der NS-Zwangsarbe i t umschließt. 1 

Tatsächlich zog jede Art der Verfolgung - vom B o y k o t t jüdischer Geschäfte bis 
hin zur Deporta t ion in die Vernichtungslager - auch immer materielle Konse -
quenzen nach sich. Prinzipiell war damit die Judenverfolgung im „Drit ten R e i c h " 
immer auch ein A k t der „Aris ierung" . 2 So wichtig es ist, auf die zahlreichen Aus-
plünderungsformen und die Beteil igung verschiedener Profiteursgruppen aus 
Staat, Partei und Gesellschaft bei der Judenverfolgung aufmerksam zu machen, so 
unscharf bleibt allerdings ein derart umfassender Bedeutungsinhalt im wissen-
schaftl ichen Diskurs . 3 E ine präzisere Def ini t ion von „Aris ierung" , die auch die 
Herausarbeitung der Charakterist ika fiskalischer U b e r w a c h u n g s - und Entz ie -
hungspraxis ermöglicht , kann hingegen beim Eigentumsbegri f f ansetzen. 

D i e wirtschaftl iche Verfolgung der jüdischen Bevölkerung war, wie bereits dar-
gestellt, integraler Bestandteil eines Konzeptes , das den Aufbau einer „Volksge-
meinschaft" durch Exklus ion der als rassisch minderwertig definierten Gruppen 
anstrebte. Rassistische Motivation zur „Ausschaltung" und Vertreibung ließ sich 

1 E inen besonders weit gefassten Begri f f enthält der Sammelband des Fr i tz Bauer Instituts, 
„Ar is ierung" , vgl. v. a. dort die Einle i tung von I rmtrud W o j a k und Peter Haves , S. 7 - 1 4 ; 
vgl. auch B a u m a n n / H e u s l e r , Einle i tung, in: Dies . , M ü n c h e n arisiert, S. 10 -16 ; Ba johr , 
„Aris ierung" in H a m b u r g , S. 9. In der E n z y k l o p ä d i e des H o l o c a u s t wird der Begri f f hin-
gegen bes t immt als „die Ü b e r t r a g u n g unabhängiger Wir tschaf tsunternehmen in jüdi-
schem Besi tz auf ,arische' E igentümer in Deutsch land und den besetzten L ä n d e r n " ; G u t -
mann, Enzyklopädie , S. 78. E inen guten U b e r b l i c k über Genese des Begriffs , zeit l ichen 
Ablauf und Forschungsstand bieten Rappl , Flagge; van Laak, Die Mi twirkenden , S. 253 . 

2 Rappl , Flagge, S. 20 . 
3 C o n s t a n t i n G o s c h l e r und Phil ipp T h e r verwenden daher je nach Z u s a m m e n h a n g ver-

schiedene Begrif fe wie etwa Liquidat ion, Ente ignung oder Ausplünderung; G o s c h l e r / 
Ther , Entgrenzte Geschichte , S. 10. 
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mit materiellen Anreizen verknüpfen und mit NS-spezifischen Vorstellungen 
über „Arbeit" und „Eigentum" ideologisch begründen. Aus den ideologischen 
Vorurteilen von „Jude und Arbeit" leiteten sich zwei Prämissen ab, die wesentli-
che Legitimationsgrundlagen für den späteren „Ausschaltungs-" und Ausplünde-
rungsprozess darstellten. Dies war zunächst der als typisch jüdisch bezeichnete 
Grundsatz „Eigennutz geht vor Gemeinwohl". Jeder Besitz der jüdischen Bevöl-
kerung, wie Grund und Boden, Immobilien, Maschinen oder Fabriken, diente so 
gesehen lediglich der Befriedigung des „egoistischen Machttriebs".4 Behauptun-
gen eines Gegensatzes zwischen dieser „raffenden" jüdischen und der „schaffen-
den" „arischen" Form des Wirtschaftens war eng mit dem NS-typischen Eigen-
tumsbegriff verbunden. In Abkehr vom liberalen, im Bürgerlichen Gesetzbuch 
verankerten Eigentumsbegriff bezog sich Eigentum im nationalsozialistischen 
Sinne nicht mehr auf die Beziehung zwischen Person und Sache, sondern auf den 
Zustand der Gemeinschaft. Der Schutz des Eigentums war damit zwar nicht auf-
gehoben, als schutzwürdig sah das NS-Regime aber nur dasjenige Eigentum an, 
das der Gesamtheit des „Volkskörpers" diente. Dem Individuum wurde Eigen-
tum mithin nicht um seiner selbst, sondern um der Gemeinschaft willen zugesi-
chert.5 Innerhalb dieses ideologischen Rasters konnte den Juden daher als „Volks-
schädlingen" das Recht auf Eigentum versagt werden; die meisten wirtschaftli-
chen Verdrängungsmaßnahmen nach 1933 hatten dann auch die Aneignung von 
Eigentum zum Ziel. 

Zwischen zwei unterschiedlichen Aspekten des Eigentums gilt es dabei zu un-
terscheiden. Erstens: Im bürgerlich-rechtlichen Sinn ist Eigentum als „umfassen-
des Recht zu tatsächlichen und rechtlichen Herrschaftshandlungen an bewegli-
chen und unbeweglichen Sachen" definiert. Der Eigentumsbegriff nach dem Bür-
gerlichen Gesetzbuch hat damit einen ausschließlich materiellen Bedeutungsin-
halt und bezieht sich nur auf körperliche Sachen.6 

Zweitens: Im öffentlich-rechtlichen Sinn umfasst der Eigentumsbegriff grund-
sätzlich alle Vermögenswerten Rechte. Hierunter fallen neben den rein materiellen 
auch bestimmte Rechtsansprüche beziehungsweise Anwartschaften, die der Au-
tonomie, Rechtssicherheit und Zukunftssicherung des Eigentums dienen. Das gilt 
etwa für die Anwartschaft auf Rentenzahlungen oder an Patenten. Der erweiterte 
Eigentumsbegriff genießt zwar erst seit der Gründung der Bundesrepublik einen 
besonderen und in der Verfassung verankerten Schutz7, in historisch-soziologi-

4 Hitlers Rede auf einer Parteiversammlung in Rosenheim am 31. 8. 1920; abgedruckt in 
Jäckel, Hitler, S. 219; sowie die Rede auf der NSDAP-Versammlung am 13. 8. 1920; abge-
druckt in ebd., S. 192 und 197. 

5 Feder, Staat, S. 20 ff. Uber die Eingriffsmöglichkeiten des Staates in das Recht auf Eigen-
tum des einzelnen Bürgers bestand in der Rechtslehre des Nationalsozialismus Uneinig-
keit. Während Theoretiker wie Feder oder Rosenberg die oben geschilderte Auffassung 
vertraten, ging die nationalsozialistische „Linke" in ihren Vorstellungen noch erheblich 
weiter. So wollte eine Gruppe um Gregor Straßer jedes spekulative Eigentum verstaatli-
chen und bedrohte Schieber und Spekulanten mit der Todesstrafe; zur rechtlichen Ent-
wicklung des Eigentumsbegriffs im Nationalsozialismus siehe v. a. Brahm, Eigentum, 
S. 15-35. 

6 §§ 903 ff. und 90ff . B G B . 
7 Art. 14 G G . 
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scher Perspektive hat sich der Eigentumsbegriff aber spätestens im Zuge markt-
wirtschaftlicher Entwicklungen zunehmend entdinglicht. Neben materiellen Be-
sitztümern umfasste er auch die Garantie zukünftiger Einkünfte, etwa bei der 
Rente. Der Kern des Eigentumsbegriffs in der Marktwirtschaft lässt sich demnach 
mit dem Bedeutungsinhalt „Recht auf ein Minimum vorhandener oder zukünfti-
ger materieller Mittel zur Gewährleistung der persönlichen Sicherheit" umschrei-
ben.8 

Die Forschung hat sich bisher vor allem mit der Entziehung materieller Vermö-
genswerte beschäftigt, also mit Eigentum im bürgerlich-rechtlichen Sinn. Der 
Profit „ganz normaler" Deutscher und die Dynamik der wirtschaftlichen Verfol-
gung, die auch Teile der Bevölkerung vorantrieben, sowie regionale Besonderhei-
ten wurden meist anhand der Aneignung großer gewerblicher Betriebe unter-
sucht. Anhand solcher Einzelbeispiele lässt sich der Prozess der wirtschaftlichen 
Verfolgung eindrucksvoll darstellen und leicht zu identifizierende Täter- und 
Profiteursgruppen können eindeutig zugeordnet werden.9 Die Verwendung des 
Begriffs Arisierung in dieser Hinsicht entspricht auch einem zeitgenössischen 
Sprachgebrauch, der damit den Transfer jüdischen Eigentums in nichtjüdischen 
Besitz bezeichnete und auf diese Weise besonders die Bedeutung des „arischen" 
Erwerbers hervorhob.10 

Ein zweiter Bereich, der der wirtschaftlichen Verfolgung zugeteilt werden kann, 
ist die berufliche Verdrängung. Die damit verbundenen Boykottaktionen und die 
vor allem ab 1938 einsetzende systematische „Ausschaltung" der Juden aus dem 
Erwerbsleben hingen zwar unmittelbar mit dem Eigentumstransfer zusammen 
und waren oftmals dessen Voraussetzung. Eine analytische Trennung dieser bei-
den Bereiche hilft aber, verschiedene Aspekte der wirtschaftlichen Verfolgung 
gesondert hervorzuheben. Zunächst wird so die ganze Dimension der Unrechts-
maßnahmen für die Betroffenen deutlich. Das nationalsozialistische Regime 
raubte den jüdischen Erwerbstätigen nicht nur materiellen Besitz. Durch die mit 
der Verdrängung aus dem Beruf einhergehende Entziehung der Zukunftssiche-
rung und damit der Lebenschancen verletzte der NS-Staat fundamentale Rechte, 
die der jüdischen Bevölkerung in dem Sinne gehörten, der oben als öffentlich-
rechtlich bezeichnet wurde. Während zumindest formal der Ubergang materiellen 
Besitzes von jüdischen in nichtjüdische Hände bis 1938 im Zuständigkeitsbereich 
der Vertragspartner lag, machten die früh einsetzenden Aktionen zur beruflichen 
Verdrängung schnell deutlich, dass das mit dem Eigentum verbundene Recht auf 
zukünftige Einkünfte, auf Sicherheit und freie persönliche Entfaltung dem Zwang 
zur Unterwerfung unter den Willen des NS-Regimes gewichen war. 

Der Blick auf die berufliche Verdrängung zeigt zudem Unterschiede auf, die 
sich je nach verfolgter Berufsgruppe ergeben konnten. Dies betraf sowohl den 

8 Horw i t z , Eigentum, S. 33-44. 
9 Einzelbeispie le bei Bajohr, „Ar i s ie rung" in Hamburg ; Bajohr, Prozess, S. 17; Heusler , 

Styler . Einige wen ige Arbei ten haben sich a l lerdings mit der Verfolgung anderer Berufs-
gruppen oder best immten Maßnahmen der Akteure ause inandergesetzt : Sachsse, Atel ier ; 
Gruner, Grundstücke ; Kingreen, Raubzüge ; für Österre ich Felber u.a . , Ökonomie . 

10 Van Laak, Die Mi tw i rkenden , S. 253; Bajohr, „Ar is ierung" in Hamburg , S. 9. 
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zeitlichen Verlauf als auch die daran beteiligten Akteure. Der Ausschluss der jüdi-
schen Ärzte aus ihrer Erwerbssparte unterschied sich gerade in den Jahren 1933— 
1938 von der „Arisierung" großer Betriebe. So spielte etwa bei den jüdischen Ärz-
ten die Entziehung materieller Werte oftmals eine untergeordnete Rolle. Weder 
der Gauwirtschaftsapparat der Partei noch eine nennenswerte Anzahl privater 
Profiteure schaltete sich in die Verdrängung der häufig einfach eingerichteten 
ärztlichen Praxen ein. Hier liquidierten die Betroffenen - angesichts der immer 
auswegloseren Situation im Reich - ihre Unternehmen selbst. Im Falle der jüdi-
schen Ärzte waren die Akteure der Verfolgung vorwiegend öffentliche, das heißt 
staatliche oder kommunale Verwaltungseinheiten, wie etwa die Krankenkassen, 
deren Handeln zwar die „Ausschaltung", nicht aber den direkten Profit zum Ziel 
hatte.11 Generell gesagt: Je nach Art des Eigentums unterschieden sich Tätergrup-
pen, Zeitpunkt und Charakter der wirtschaftlichen Verfolgung. 

Von der beruflichen Verdrängung und der „Arisierung" unterschied sich die 
fiskalische Entziehung jüdischen Vermögens in zweifacher Hinsicht.12 Im Unter-
schied zu den bisher beschriebenen Maßnahmen hatten Sondersteuern und -abga-
ben vorwiegend den Zugriff auf das Privatvermögen aller Betroffenen zum Ziel, 
betrafen also die gesamte steuerpflichtige jüdische Bevölkerung gleichermaßen.13 

Auf der Ebene der Akteure und Profiteure waren hier vorwiegend die regionalen 
Gliederungen der Reichsfinanzverwaltung und damit nur staatliche Instanzen be-

11 Gesetzliche Enteignungsmaßnahmen, die den Ausschluss aus dem Beruf zum Ziel hatten, 
richteten sich bis 1938 fast ausschließlich gegen jüdische Angehörige der freien Berufe, 
also gegen Ärzte und Rechtsanwälte, und gegen jüdische Beamte. Von kommunalen Ent-
eignungsmaßnahmen waren aber auch Gewerbetreibende betroffen, etwa in München, wo 
sie bereits früh Restriktionen unterlagen; Rappl, „Arisierungen" in München, S. 132-140; 
Drecoll, „Entjudung"; ders., Finanzverwaltung. Begrifflich ist Enteignung Entzug des 
Eigentums im Sinne des Grundgesetzes. Da zum Eigentum aber auch das Recht zur Aus-
übung eines eingerichteten Gewerbebetriebes gehört, ist mithin die Verweigerung der 
Ausübung als Enteignung zu bezeichnen. Auch die berufliche Verdrängung der Ärzte 
wird in diesem Zusammenhang als Enteignung verstanden, da sie - ähnlich wie bei den 
Gewerbebetrieben - den Betroffenen das Recht auf die Ausübung der Praxis entzog, dem 
Vorgang zumindest also enteignungsgleiche Bedeutung zukam. Darüber hinaus zog die 
berufliche Enteignung - etwa beim „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamten-
tums" - auch den Verlust von Pensionsansprüchen nach sich; zu den juristischen Bestim-
mungen vgl. Kauffmann/Weber, Rechtswörterbuch, S. 345 und 374. 

12 Der Begriff Entziehung steht wie die „Arisierung" in einem zeitgenössischen Kontext. So 
wurden etwa die Aktenbestände der Vermögensverwertungsstellen beim Oberfinanzprä-
sidium München, die die Entziehung, Verwaltung und Verwertung jüdischen Vermögens 
zum Inhalt hatten, Einziehungs- oder Entziehungsakten genannt. Auch das „Bundesrück-
erstattungsgesetz" von 1957 griff den Begriff der Entziehung auf, indem es von der Rück-
gabe entzogener Vermögensgegenstände sprach; BGBl. I, 19. 7. 1957, S. 734; Kauffmann/ 
Weber, Rechtswörterbuch, S. 1067. 

13 Fiskalische Entziehungsmaßnahmen führten zu konkreten Vermögensenteignungen, etwa 
im Rahmen der „rassisch" motivierten „Judenvermögensabgabe" 1938, allerdings nicht -
wie bei der „Arisierung" - im Sinne einer unmittelbaren Enteignung sogenannter körper-
licher Gegenstände, sondern durch die mittelbare Enteignung durch steuerliche Sonder-
behandlung. Fiskalische Entziehung umfasste darüber hinaus auch zahlreiche andere Ver-
folgungsmaßnahmen, wie etwa die vorbeugende Sicherung von Vermögenswerten, mithin 
eine wesentliche Beschränkung des mit dem Eigentum verbundenen Herrschaftsrechts an 
einer Sache; siehe hierzu auch Kauffmann/Weber, Rechtswörterbuch, S. 343 und 374. 
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teiligt. Im Gegensatz zu den willkürlichen, nicht selten mit physischer Gewalt 
verbundenen Maßnahmen der Partei waren die Betroffenen bei der fiskalischen 
Entz iehung mit einem Verfolgungsapparat konfrontiert , der vorwiegend auf ge-
setzlicher Basis arbeitete und weitgehend gleichförmig und „leise" die Juden ihres 
Vermögens beraubte. 

D i e Unterscheidung zwischen „Aris ierung" , berufl icher Verdrängung und fis-
kalischer Entziehung lässt eine vergleichende Untersuchung verschiedener Berufs-
gruppen auf Seiten der Betrof fenen sinnvoll erscheinen; sie akzentuiert zudem die 
Frage nach dem Wirkungsgrad von Ideologie und Propaganda auf der Akteurs -
ebene. Wie und durch wen wurde die propagandistische Mobil is ierung in die Tat 
umgesetzt? Wie wirkte sich die durch die herrschende Weltanschauung hervorge-
rufene D y n a m i k auf die innere Verwaltung aus? Wie gestaltete sich die K o n f r o n -
tation zwischen totalitärer Bewegung und ordnungsstaatl ichen Stabilisierungsfak-
toren? U n d schließlich: Welche Interaktionsverhältnisse zwischen der nach völli-
ger Durchdr ingung von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft strebenden N S D A P , 
der Finanzverwaltung und privaten Akteuren sind zu beobachten? 1 4 

1 4 Zu dieser Fragestel lung siehe v.a. auch N o l z e n , Broszat , S. 4 4 6 f f . ; ders., Organisat ion , 
S. 67 ff. 





Zweites Kapitel: 
NSDAP und wirtschaftliche Verfolgung 

I. Parteirevolution „von unten" 

Ideologischer Fanatismus entlud sich in Bayern bereits in den Märztagen des Jah-
res 1933 in gewaltsamen Ausschreitungen, die, in wellenförmigem Verlauf, immer 
wieder die jüdische Wirtschaftstätigkeit erschütterten. Die sogenannte Parteirevo-
lution von unten, die im Frühjahr 1933 nicht nur Süddeutschland, sondern das 
gesamte Reichsgebiet erfasste, lässt bereits zu Beginn der NS-Herrschaft Grund-
muster erkennen, die die wirtschaftliche Verfolgung bis zur endgültigen „Aus-
schaltung" im Jahr 1938 prägen sollten.1 Der Expansionsdrang der N S D A P zur 
Erweiterung des eigenen Machtbereichs und der umfassenden Kontrolle über die 
„Volksgemeinschaft" manifestierte sich besonders deutlich in den frühen Bestre-
bungen der Partei zur „Ausschaltung" der Juden aus dem Wirtschaftsleben.2 Die 
berufliche Verdrängung und Ausplünderung war nicht nur von hoher ideologi-
scher Bedeutung, sie war für regionale Parteigliederungen auch Mittel zur Aus-
weitung des eigenen Kompetenzbereiches. Denn die ideologisch motivierte Stoß-
richtung des Vorgehens gegen jüdische Wirtschaftstätigkeit verband sich mit de-
ren Intention, durch das Mittel der „Gegnerbekämpfung" die alte legale Ordnung 
auszuhebeln, eigene radikale Zielsetzungen durchzusetzen und sich gegebenen-
falls durch Exklusion der Juden selbst wieder einen Platz auf dem Arbeitsmarkt 
zu sichern. 

1. München und Nürnberg 

Die „Parteirevolution von unten" war daher im Bereich der wirtschaftlichen Ver-
folgung kein Phänomen von kurzer Dauer. Beispielhaft für die lang anhaltenden 
gewaltsamen Ubergriffe sind die Boykottaktionen in München und Nürnberg. Sie 
verweisen nicht nur auf die von den regionalen NSDAP-Gliederungen ausge-
hende Dynamik, sondern auch auf Gemeinsamkeiten, die für den Verfolgungs-
prozess über Stadtgrenzen hinweg bestimmend waren. Zwar ist eine gleichmäßige 
Erfassung wegen der uneinheitlichen Quellenlage nicht möglich. Die nachweis-

' Longer ich , Pol i t ik , S. 27; B o p f , „Aris ierung" , S. 34 ff.; Ba johr , „Aris ierung" in H a m b u r g , 
S. 2 7 f f . ; Gensche l , Verdrängung, S. 43 ff.; B r u n s - W ü s t e f e l d , Geschäf te , S. 62; Fiehtl , W i r t -
schaft , S. 36 ff. D e r Begri f f „Parte irevolut ion von unten" wurde durch Mart in Broszat 
geprägt, der der D y n a m i k der Parteibasis besondere Bedeutung zumaß; Broszat , Staat, 
S. 442 . Mart in Broszats funktional is t ische Interpretat ion des „Dr i t ten R e i c h e s " wird bei 
N o l z e n , B r o s z a t analysiert . 

2 Zu den frühen Expans ionsbes t rebungen der N S D A P vgl. Arbogas t , Herrschaf ts ins tan-
zen, S. 31 ff.; N o l z e n , Legit imation, S. 504 und 515 ; ders., Organisa t ion , S. 68; H e i n z , 
N S D A P , S. 6. 
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baren Aktionen weisen jedoch Ähnlichkeiten der Verfolgungspraxis in den beiden 
größten bayerischen Städten auf. Wie im gesamten Reichsgebiet richteten sich die 
Angriffe vor allem gegen jüdische Warenhäuser und Einheitspreisgeschäfte. Mit-
glieder von NS-Organisationen stellten vor jüdischen Geschäften Posten auf, die 
Inhaber und Kunden anpöbelten, manchmal auch fotografierten, um die Fotos 
anschließend im „Stürmer" veröffentlichen zu lassen.3 Im Frühjahr 1935 eska-
lierte die Situation in der Münchner Innenstadt, als eine allgemeine Boykottwel le 
die Juden in ganz Bayern und im gesamten Reichsgebiet erfasste.4 Vorangetrieben 
durch die Propaganda von „Stürmer"-Verkäufern und die Unterstützung der 
Deutschen Arbeitsfront mobilisierten organisierte SA- und SS-Trupps Angriffe 
auf prominente jüdische Geschäfte. Im Mai sammelten sich erste Menschenmen-
gen vor den Kaufhäusern Uhlfelder und Epa, den Textilhäusern Isidor Bach, Bam-
berger Sc Hertz sowie bei der ELKO GmbH. Als NS-Schlägertrupps Kunden an-
pöbelten und verletzten und gleichzeitig in die Geschäfte eindringende Parteige-
nossen die sofortige Schließung verlangten, wurde die Polizei zu Hilfe gerufen. 
Bereits einige Tage später lebten die Unruhen erneut auf. Ziel der Attacken waren 
wieder die großen jüdischen Geschäfte in prominenter Lage.5 Ab 15 Uhr drangen 
organisierte Gruppen in die Geschäfte ein, warfen die Kunden raus und erzwan-
gen mit Gewalt die Schließung der Läden und Unternehmen. Nachdem die Poli-
zei zunächst tatenlos zugesehen hatte, griff sie erst am frühen Abend ein. Als die 
Beamten einige der Aktivisten verhaften wollten, kam es zu handgreiflichen Aus-
einandersetzungen. Erst gegen 19 Uhr konnte die Ruhe in der Münchner Fußgän-
gerzone wieder hergestellt werden.6 

Auch in Nürnberg waren besonders die Warenhäuser und Einheitspreisge-
schäfte Ziel verschiedener Übergriffe der Parteigliederungen. So verhaftete etwa 
der durch die NS-Hago eingesetzte kommissarische Betriebsrat des Kaufhauses 
Schocken im April 1933 zusammen mit der SA und einem Beauftragten der Na-
tionalsozialistischen Betriebszellenorganisation die Direktion des Betriebes, und 
der kommissarische Betriebsrat übernahm die Leitung des Unternehmens. Pro-
teste des Kaufhauses beim Regierungspräsidium blieben erfolglos, da dieses sich 
für nicht zuständig erklärte.7 Ständigen Boykotten waren auch die Kaufhäuser 
Weißer Turm, Tietz und Zum Strauß ausgesetzt, deren Inhaberin ebenfalls Jüdin 
war. Bereits 1933 war daher die Belegschaft der Kaufhäuser an ihren Mann mit der 
Bitte herangetreten, als „Arier" die Kaufhäuser zu übernehmen, um der rund 700-

3 Zu der reichsweiten Entwicklung vgl. v. a. Longerich, Politik, S. 27; für München siehe 
Schreiben der Polizeidirektion München an das bayerische Innenministerium vom 26. 5. 
1935; BayHStAM/StK/6411. 

4 Der gut dokumentierte Boykott in München im Mai 1935 hat relativ breiten Eingang in 
die Literatur gefunden; Rappl, „Arisierungen" in München, S. 35 ff.; Hanke, Geschichte, 
S. 127 ff.; Kershaw, Antisemitismus. Zur Zerstörung der Israelitischen Kultusgemeinde 
München vgl. auch den kurz vor der Drucklegung der vorliegenden Studie erschienenen 
Aufsatz von Stefanie Hajak, Adresse. 

5 Brief der SA an das bayerische Innenministerium vom 29. 5. 1935; BayHStAM/StK/5618. 
6 Briefe der Polizeidirektion an das bayerische Innenministerium vom 20. und 26. 5. 1935; 

BayHStAM/StK/6411; Vernehmung des SS-Hauptsturmführers Friedrich Walter Müller 
vom 28. 5. 1935; BayHStAM/StK/5618. 

7 Uhlig, Warenhäuser, S. 87. 
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köpfigen Belegschaft die Arbeitsplätze zu erhalten. Entsprechende Verträge wur-
den dann aber durch die Gauleitung boykottiert , da die Partei ihn als „Renomier-
g o y " und „Judenfreund" einstufte.8 

Die durch Boykot te und diffamierende Kennzeichnung jüdischer Erwerbstä-
tigkeit vorangetriebene Stigmatisierung und Isolierung im Frühjahr 1933 bildete 
auch in Nürnberg nur den Scheitelpunkt einer antisemitischen Welle, die wieder-
holt über die jüdische Bevölkerung hereinbrach. Insbesondere das einträgliche 
Weihnachtsgeschäft, also die traditionell umsatzstärkste Zeit für den Einzelhan-
del, bot der Nürnberger Parteispitze die Möglichkeit , jüdische Unternehmen 
nachhaltig zu schädigen. Im Dezember 1934 organisierte etwa Gauleiter Julius 
Streicher einen ausgedehnten B o y k o t t jüdischer Geschäfte, den nicht nur die Par-
tei, sondern offensichtlich auch die Polizei mittrug.9 Hieran beteiligten sich nicht 
nur die Gauleitungen, SA und SS sowie NS-Mittelstandsorganisationen wie die 
N S - H a g o und der „Kampfbund für den gewerblichen Mittelstand"1 0 , sondern 
auch Ortsgruppen, Blockleiter sowie die NS-Bauernschaft und das N S K K . " 

Wie sich die „Parteirevolution von unten" auf das Interaktionsverhältnis von 
Partei und staatlicher Verwaltung bei der wirtschaftlichen Verfolgung auswirkte, 
lässt sich ebenfalls anhand der beiden Gauhauptstädte München und Nürnberg 
verdeutlichen: Lokale Funktionsträger der N S D A P drängten zum einen frühzei-
tig in die Schlüsselpositionen der Regierungs- und Kommunalverwaltung, sie 
etablierten zum anderen Parallelverwaltungen und traten durch eigenmächtige 
Aktionen in Konkurrenz zu den staatlichen Autoritäten vor Or t . 

Beispielhaft für die frühe Machtusurpation der N S D A P - F u n k t i o n ä r e und die 
damit verbundenen Gewaltaktionen ist das Vorgehen gegen Juden auf Messen und 
Märkten. Die Eingriffe sind hier im Rahmen der reichsweit zahlreich agierenden 
Sonderbeauftragten und -kommissare zu sehen, die sich in der Anfangsphase des 
Reiches durch die „Gleichschaltung" und „Nationalisierung" etablieren konn-
ten.1 2 In Bayern hatte sich im März 1933 unter anderem das „Staatskommissariat 

8 Verhandlungen vor der G e s t a p o - P r ü f u n g s k o m m i s s i o n wegen der „ H o l z a k t i o n " in N ü r n -
berg vom 20. 2. und 28 . 2. 1939; StAN/Staatspol izeistel le Nürnberg-Für th/Aris ierungsak-
ten/53; Ausführungen eines Rechtsanwalts im Entschädigungsverfahren vom 28. 6. 1950; 
B a v H S t A M / E G / 4 2 3 0 7 . 

9 R u n d b r i e f des R W M Schacht an die Landesregierungen vom 12. 12. 1934; B a v H S t A M / 
StK/6410 . 

10 D e r 1932 von Adrian von Rente ln gegründete „ K a m p f b u n d für den gewerbl ichen Mit te l -
s tand" war nicht nur aktiv an den B o y k o t t a k t i o n e n der Märztage beteiligt, sondern auch 
maßgebl ich in die Gle ichschal tung der Einzelhandelsorganisat ionen involviert . Rente ln 
selber wurde im Mai 1933 Präsident des Industrie- und Handelstages. Im August 1933 
wurde der K a m p f b u n d aufgelöst und in die N S - H a g o überführt ; Broszat , Staat, S. 2 0 8 -
211; E s e n w e i n - R o t h e , Wirtschaftsverbände, S. 25 ff.; Uhl ig , Warenhäuser, S. 8 9 f f . D i e 
frühe K e n n z e i c h n u n g wurde auch in anderen Regionen des Reiches vorangetr ieben, so 
etwa in W ü r t t e m b e r g und H o h e n z o l l e r n , w o 1935 ein Verzeichnis jüdischer Geschäf te 
von der dortigen Industr ie- und H a n d e l s k a m m e r angelegt wurde; W A B W / A 5/Bü 370. 

11 Z u r Rol le der N S K K bei der Judenverfo lgung vgl. Hochstet ter , Motor is ierung, S. 4C3 ff.; 
zur Rol le der O r t s b a u e r n f ü h r e r M ü n k e l , Agrarpol i t ik ; dies., N S - A g r a r p o l i t i k vor O r t . 

12 S o gab es etwa in H a m b u r g einen „Staatskommissar für das Schreber- und Kle ingartcnwe-
sen" ; Ba|ohr, „Aris ierung" in H a m b u r g , S. 71; zu allgemeinen Aspekten auch Rebent i sch , 
Führerstaat , S. 553; Brosza t , Staat, S. 439 . 
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für Landwirtschaft" unter Erwin Luber gebildet. Als eine seiner ersten Amts-
handlungen ordnete Luber ein Verbot für den Ankauf von Waren aller Art aus 
„jüdischer Hand" für das Ministerium und alle ihm untergliederten Stellen an. Im 
April 1933 präzisierte der Staatskommissar seinen Erlass: Größere Aufträge von 
behördlicher Seite bedurften nun seiner Genehmigung, während kleinere Auf-
träge unter strikter Berücksichtigung „arischer" Firmen von den einzelnen Land-
wirtschaftsstellen selbst erteilt werden konnten.1 3 Gleichzeitig trieb Luber die 
Erstellung von Listen nichtjüdischer Lieferanten für landwirtschaftliche Bedarfs-
stoffe voran, die an die genossenschaftlichen Warenzentralen weitergegeben wer-
den konnten.1 4 Für antisemitische Ubergriffe auf den Märkten sorgten dann meist 
die durch Staatskommissar Röhm eingesetzten Sonderbeauftragten der SA. Vor 
allem von März bis Juni 1933 meldeten verschiedene Ortschaften im Münchner 
Umland Aktionen gegen jüdische Händler und spontane Verbote für Juden auf 
Wochenmärkten, Messen und Jahrmärkten.1 5 

Die zahlreichen Sonderrichtlinien verschiedener Behörden über die Vergabe 
von Aufträgen und Erhebungen über den „rassischen Charakter" von Zulieferfir-
men führten zu so gravierenden Stockungen und Stornierungen beim Warenver-
kehr, dass sich die bayerische Staatskanzlei schließlich zum Eingreifen veranlasst 
sah. Die bayerische Regierung hob die Sonderverordnung des Staatskommissars 
für die Landwirtschaft vom März 1933 im September desselben Jahres wieder auf. 
Grundsätzlich sollten zwar „christliche" Firmen bei der Vergabe von Aufträgen 
bevorzugt werden, Entscheidungen hierüber durften aber nur die zuständigen 
amtlichen Stellen treffen. Wörtlich hieß es im bayerischen Staatsanzeiger: 
„Schnüffeleien nach dem wahren Charakter einer Firma haben von Seiten der Ver-
gabestellen auf jeden Fall zu unterbleiben."1 6 

Derartige Konflikte verdeutlichten das bereits früh einsetzende Kompetenzge-
rangel, wenn es um die für die eigene Machtstellung so wichtige Deutungshoheit 
über die „Judenfrage" im deutschen Wirtschaftsleben ging.17 Sie dürfen daher 
auch nicht über durchaus vorhandene antisemitische Intentionen in den zuständi-
gen Ministerien hinwegtäuschen. Zwar war die Intervention der bayerischen Re-

13 Ministerialerlass des Staatskommissars für Landwirtschaft vom 26. 3. 1933 und Schreiben 
des Staatskommissars für die Landwirtschaft an die Landwirtschaftsstelle Regensburg 
vom 3. 4. 1933; BayHStAM/ML/3399. 

14 Schreiben der Genossenschaftlichen Warenzentrale Regensburg des bayerischen Bauern-
vereins an das bayerische Wirtschaftsministerium vom 12. 4. 1933; ebd. 

15 Schreiben des bayerischen Wirtschaftsministeriums an das bayerische Innenministerium 
vom 2 6 . 5 . 1 9 3 3 ; BayHStAM/ML/3399; zu den Übergriffen vgl. auch Schreiben des 
bayerischen Wirtschaftsministeriums an die bayerische Regierung vom 5. 10. 1937; 
BayHStAM/StK/6411; Schreiben des bayerischen Wirtschaftsministeriums an das Innen-
ministerium über die Zustände im März 1933 vom 19. 4. 1933; BayHStAM/ML/3399. 

16 „Bayerischer Staatsanzeiger" Nr. 205 vom 6. 9. 1933; ebd. 
17 Martin Broszat unterscheidet in diesem Zusammenhang einen „ordnungsstaatlichen Flü-

gel" der bayerischen Regierung, u.a. präsentiert durch Ministerpräsident Siebert und 
Reichsstatthalter Epp, die versuchten, die zentralistischen und autoritär-bürokratischen 
Kräfte des neuen Regimes zu stärken, und einen Flügel der „Aktivisten der Bewegung", 
u. a. vertreten durch Himmler und Gauleiter Wagner; Broszat, Reichszentralismus, S. 186; 
Heinz, Gaupartikularismus, S. 214. 
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gierung in diesem Fall aufgrund der „wirtschaftlichen Schwierigkeiten" und des 
„absoluten Vorrangs" des Arbeitslosenproblems vor allen anderen Maßnahmen 
erfolgt. Die inzwischen eingerichtete Abteilung Landwirtschaft des bayerischen 
Wirtschaftsministeriums unter Ministerpräsident Siebert gab aber ihre juden-
feindliche Einstellung nur wenige Monate später klar zu erkennen, als sie die jüdi-
sche Handelssprache auf Messen und Märkten in Bayern verbot. Einzelne Gestüte 
und H ö f e mussten nun Rechenschaftsberichte über ihr Verkaufsgebaren ablegen. 
Zudem unterstützte das Ministerium andere Ressorts beim Vorgehen gegen jüdi-
sche Viehhändler oder forderte sie zu solchen Restriktionen auf.1 8 Auch in den 
Folgejahren forcierte das bayerische Wirtschaftsministerium Angriffe auf die 
jüdische Wirtschaftstätigkeit, etwa bei der Kenntlichmachung jüdischer Ge-
schäfte. 1 9 

Eine weitere Sonderbehörde der N S D A P zur Kennzeichnung jüdischer Ge-
schäftstätigkeit entstand in Bayern unter Federführung des Nürnberger Gaulei-
ters Julius Streicher. Spezielle Verzeichnisse jüdischer Gewerbetreibender hatte 
die Partei bereits in den 1920er Jahren in Franken angelegt, die der Gauleiter als 
Vorsitzender des „Zentralkomitees für den B o y k o t t vom 1. April 1933" nutzte, 
um damit gegen „Tarnungen" und „Täuschungsmanöver" jüdischer Betriebe vor-
gehen zu können. 2 0 Zusammen mit der N S - H a g o erstellte das Zentralkomitee Be-
scheinigungen über den „tatsächlichen Charakter" der Nürnberger Betriebe, die 
nichtjüdischen Firmen vorbehalten blieben.2 1 Daraufhin überprüfte auch die N S -
Hago Firmen und deren Gesellschafter, um sie dann gegebenenfalls als „jüdisch" 
einzustufen.2 2 Zudem unterwarf die Gauleitung jüdische Firmen in Nürnberg 
bereits 1933 einer besonderen Kennzeichnungspflicht. Hierfür verschickte sie 

1 8 So wies das Landwirtschaf tsminis ter ium auf den Viehhändler Emanue l L. hin, der in den 
1920er Jahren eine R e i h e von G r u n d s t ü c k e n durch Zwangsversteigerungsverfahren an 
sich gebracht hatte. D e m Just izminis ter ium wurde wegen des Verdachts des „Kapital -
schmuggels" geraten, das Vermögen des Viehhändlers zu beschlagnahmen; Schreiben des 
bayer ischen Wirtschaf tsminis ter iums, Abte i lung Landwirtschaf t , an das bayerische Jus t iz -
minister ium v o m 8. 9. 1933; zu den M a ß n a h m e n des Minis ter iums siehe auch Schreiben an 
das bayer ische Wirtschaf tsminis ter ium v o m 12. 7. 1933; Schreiben der Abte i lung Land-
wirtschaft des bayer ischen Wirtschaf tsminis ter iums an die Vertretung Bayerns im Reich 
v o m 8. 9. 1933 und Schreiben der Abte i lung Landwirtschaf t an die staatlichen Lehranstal -
ten für Wein- und O b s t b a u , Neustadt an der Haardt und Vei tshöchheim, vom 16. 5. 1936; 
B a y H S t A M / M L / 3 3 9 9 . 

1 9 Schreiben des Referats I an das Referat II im bayerischen Wirtschaf tsminis ter ium über 
Sonderbeze ichnungen der als jüdisch identifizierten Einzelhandelsgeschäfte vom 16. 12. 
1936; B a y H S t A M / M W i / 3 7 . 

2 0 Verzeichnisse in S t A N / N S - M i s c h b e s t a n d / S a m m l u n g S t re icher /140 . 
2 1 Schreiben der N S D A P - G a u l e i t u n g Franken an das Zentra lkomitee für die B o v k o t t b e w e -

gung; ebd.; Schreiben eines O b m a n n e s der N S - H a g o an den Vors i tzenden des „Zentral-
komitees zur B e k ä m p f u n g der jüdischen G r e u e l - und B o y k o t t h e t z e " v o m 5. 2. 1934; ebd. 

2 2 E ine lange Auseinandersetzung zog sich etwa Anfang 1934 um den „ C h a r a k t e r " der Fa. 
H . und S. A G hin. D e r dortige Be t r iebsze l lenobmann weigerte sich, die F i rma als „arisch" 
einzustufen, da einer der persönl ich haftenden Gesel lschaf ter und zwei leitende Ange-
stellte J u d e n waren. D e r Be t r iebsze l lenobmann war gleichzeitig O b m a n n der N S - H a g o , 
weshalb die Angelegenhei t dann auch beim Zentra lkomi tee besprochen wurde; Br ie f -
wechsel in ebd. 
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Judensterne, die die Geschäftsinhaber an den Schaufenstern anbringen sollten.23 

Derartige Kennzeichnungen forcierte die NS-Hago im Rahmen der Reichspartei-
tage auch in den Folgejahren. Sie vergab als eine Art nationalsozialistisches Güte-
siegel Schilder mit der Aufschrift „Deutsches Geschäft", um die dann ein regel-
rechter, von Denunziationen begleiteter Wettkampf des Einzelhandels einsetzte.24 

Von März bis April 1934 kam es darüber hinaus im Zuge der Werbewoche der 
NS-Hago zu Boykottaktionen gegen jüdische Geschäfte in Franken, die die natio-
nalsozialistischen Aktivisten mit Aufenthaltsbeschränkungen für Juden in ver-
schiedenen fränkischen Ortschaften verbanden.25 Wie im gesamten Reichsgebiet 
hatten Mitglieder der NS-Hago auch hier bereits seit dem Frühjahr 1933 Boykotte 
organisiert, die vor allem während der in Nürnberg zelebrierten Reichsparteitage 
extreme Ausmaße annahmen.26 Im März 1934 beschwerte sich daraufhin der Ver-
band der deutschen Wäscheindustrie, Bezirksgruppe Bayern, in einem Schreiben 
an die IHK München über kursierende Gerüchte, denen zufolge Käufer in jüdi-
schen Geschäften fotografiert würden, weswegen Warenbestellungen aus Nürn-
berg bereits annulliert worden seien.27 Auch die jüdische Kultusgemeinde führte 
Klage darüber, dass die Werbewoche der NS-Hago zum Zweck des Boykotts ge-
gen jüdische Geschäfte missbraucht werde.28 Die IHK erhob daraufhin Einspruch 
und forderte in einem Rundschreiben von März 1934 die Kreis- und Ortsgrup-
penamtsleiter dazu auf, die Boykottaktionen gegen Juden einzustellen.29 

Das sich hier bereits andeutende, noch sehr spannungsreiche Verhältnis von 
Partei und ordnungsstaatlicher Verwaltung führte letztlich zu einer wechselseiti-
gen Beeinflussung, an deren Ende nicht nur ein institutioneller Wandel, sondern 
auch eine Veränderung der sozialen Praxis der Funktionsträger auf beiden Seiten 
stand.30 Auf Seiten der Partei machte der rasche Versuch der „Machtusurpation 
der NSDAP von der Straße aus" bereits im Frühjahr 1933 deutlich, dass die „Ent-
judung" der Wirtschaft wie kaum eine andere Unterdrückungsmaßnahme eine lo-
kale Relevanz erlangte.31 Das Beispiel Nürnberg veranschaulicht darüber hinaus 
in besonderem Maße die integrierende Wirkung der NS-Ideologie, die eine Ver-
bindung antisemitischer und antikapitalistischer Vorstellungen mit der Hoffnung 

23 Erinnerungen des jüdischen Geschäftsmannes Kurt Aufochs; StadtAN/F5/QNG/544. 
24 Vgl. etwa die Querelen um einen nichtjüdischen Metzger, dem im Rahmen der Reichspar-

teitage auf Druck der Konkurrenz hin das Schild „Deutsches Geschäft" verweigert wurde 
und der daraufhin Boykotten ausgesetzt war; Schreiben des bayerischen Wirtschaftsmi-
nisteriums an die bayerische Staatskanzlei vom 7. 2. 1936; BayHStAM/StK/6411. 

25 Schreiben des RWM Schacht an die Regierung von Ansbach vom 26. 3. 1934; BayHStAM/ 
StK/6410; Schreiben des Wirtschaftsministeriums an die bayerische Staatskanzlei vom 
3. 12. 1934; ebd. 

26 Schreiben des Reichswirtschaftsministeriums an die bayerische Staatskanzlei vom 7. 2. 
1936; BayHStAM/StK/6411. 

2 7 Schreiben des Verbands der Wäscheindustrie vom 14. 3. 1934; BWA/Kl/XXI 16a/l. Akte. 
28 Schreiben des bayerischen Wirtschaftsministeriums vom 26. 3. 1934; ebd. 
2 9 Rundschreiben der NS-Hago 13/34; ebd. 
30 Nolzen, Broszat, S. 443 ff.; Broszat, Staat, S. 438f. Broszat ging davon aus, dass die An-

griffe der NSDAP letztlich zu einer Auflösung des bürokratischen Verwaltungshandelns 
geführt hätten. 

31 Neigenfind, Kreiswirtschaftsberater, S. 385. 
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auf Verbesserung der eigenen wirtschaftl ichen Situation ermöglichte. D i e k o m b i -
nierte Vorstellung einer ökonomischen und „rassischen" Gesundung des „Volks-
körpers" durch Exklus ion der J u d e n entfaltete bei den Parteiaktivisten schon im 
Früh jahr 1933 ihre Wirkung. D e n n unverzüglich nutzte die Partei die Judenver-
folgung auch zur Verfolgung ö k o n o m i s c h e r Zielsetzungen. So forderte die 
N S D A P die Inhaber der Kaufhäuser dazu auf, monatl ich 2 0 0 0 Reichsmark an die 
Gauleitung zu zahlen. Sie brandmarkte Einheitspreisgeschäfte und Warenhäuser 
darüber hinaus offiziell als „ jüdisch" und strich demzufolge sämtliche öffentli-
chen Aufträge, um sie dem Einzelhandel vor O r t z u k o m m e n zu lassen. 1934 er-
zwang die Partei schließlich die endgültige Schließung eines Kaufhauses, welches 
die Gauleitung als „nichtarisch" eingestuft hatte. Dabei setzte sich die Nürnberger 
Parteispitze auch über Anweisungen der Reichsregierung hinweg. Die Interven-
tionen des Kaufhausinhabers bei der Landesregierung in M ü n c h e n blieben zu-
nächst erfolglos. A b e r selbst als dieser eine Bestätigung des Reichswirtschaftsmi-
nisteriums in Händen hielt, die seinen Betr ieb als „arisch" einstufte, boykot t ier te 
ihn die Gaulei tung. 3 2 A u c h die Kennzeichnungsaktivitäten des Zentralkomitees 
für den B o y k o t t am 1. April 1933 verbanden sich mit ökonomischen Zielsetzun-
gen, die dann allerdings 1934 zur Einstel lung der Tätigkeiten des Komitees führ-
ten. Korrupt ionsvorwürfe hatte es sowohl gegenüber den Parteigenossen in den 
Betr ieben als auch gegenüber den Funkt ionären des Zentralkomitees gegeben. 
Z u m Ärger der Gaulei tung stellten Mitarbeiter des Komitees beispielsweise jüdi-
schen Betrieben gegen ein entsprechendes Entgeld Bescheinigungen aus, die diese 
als „Deutsche Geschäf te " auswiesen. In ganz erhebl ichem Maße war der Leiter 
des Zentralkomitees , Hans Dol i , in derartige Machenschaften verwickelt , der sich 
vierstellige Beträge auf sein privates K o n t o für entsprechende Bescheinigungen 
hatte überweisen lassen. D e n bei der N S - H a g o hauptamtlich eingestellten Partei-
genossen Göl ler stellte eine „ jüdische" F i rma zum Schutz vor wirtschaftl icher 
Verfolgung als Prokuris ten ein, der daraufhin ebenfalls versuchte, entsprechende 
Bescheinigungen zu erhalten. 3 3 Im Januar 1934 gab die „Fränkische Tageszeitung" 
schließlich bekannt , dass Bescheinigungen vom Zentralkomitee nicht mehr ausge-
stellt und auch keine Gült igkeit mehr besitzen würden. Die Kennzeichnung jüdi-
scher Betr iebe war davon aber nicht betroffen. Stattdessen übernahm die G a u -
amtsleitung der N S - H a g o in N ü r n b e r g die Verantwortung für das F i rmen-Regis -
ter, bei der gegen eine G e b ü h r von 50 Pfennigen der „Charakter " einer F irma er-
fragt werden konnte . 3 4 Im September 1935 wies Julius Streicher zusätzlich die 
Nürnberger Polizeidirektion an, ein Verzeichnis der in N ü r n b e r g lebenden Juden 
zu erstellen. 3 5 

3 2 Verhandlungen vor der G e s t a p o - P r ü f u n g s k o m m i s s i o n wegen der „ H o l z a k t i o n " in N ü r n -
berg v o m 2 0 . 2 . und 2 8 . 2 . 1939; S tAN/Staatspol ize is te l le N ü r n b e r g - F ü r t h / A r i s i e r u n g s -
akten/53 ; Ausführungen eines Rechtsanwalts im Entschädigungsverfahren T h e o d o r H . 
vom 28. 6. 1950; B a y H S t A M / E G / 4 2 3 0 7 . 

3 3 Schreiben der N S - H a g o an das Zentra lkomi tee v o m 5. 2. 1934 und 6. 2. 1934 sowie B e -
richt des Zentra lkomitees über den F u l d - K o n z e r n ; S t A N / N S - M i s c h b e s t a n d / S a m m l u n g 
S t re icher /140 . 

3 4 B e k a n n t m a c h u n g der „Fränkischen Ze i tung" vom 4. 1. 1934. 
3 5 O p h i r / W i e s e m a n n , G e m e i n d e n , S. 210 . 
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Bereicherungsversuche waren nicht nur im Umfeld der Nürnberger Gauleitung 
und der NS-Hago zu verzeichnen. Ein Mitglied eines Münchner SS-Sturms, Wil-
helm R., verdeutlicht exemplarisch die Bereicherungsversuche von Angehörigen 
der Münchner Schutzstaffel. Der SS-Angehörige war Mitte der 1920er Jahre ar-
beitslos geworden und 1929/30 der SS beigetreten. 1933 fand er eine Anstellung 
beim „Völkischen Beobachter". Im April 1933 nahm sein SS-Sturm eigenmächtig 
Hausdurchsuchungen bei Juden vor und bestahl die Betroffenen. Opfer eines der-
artigen Raubzuges war auch ein jüdischer Fabrikbesitzer - der ehemalige Chef des 
SS-Mannes Wilhelm R. - bei dem die Plünderer eindrangen, Schmuck und Bargeld 
entwendeten und den Unternehmer zwangen, in seine Fabrik zu fahren und auch 
noch den dortigen Geldschrank zu leeren.36 

Lassen sich die hier dargestellten Charakteristika der „Parteirevolution von un-
ten" mit den Stichworten Mobilisierung, Machterweiterung sowie Bereicherung 
zusammenfassen, so soll schließlich noch ein weiterer handlungsleitender Faktor 
hervorgehoben werden: Die Erniedrigung der jüdischen Bevölkerung durch will-
kürlichen Raub ihres Vermögens verband sich mit Demütigungen und schweren 
Verletzungen aufgrund körperlicher Gewaltanwendung. Zumindest auf Seiten der 
Parteiaktivisten blieben in den beiden großen bayerischen Städten diejenigen 
Funktionsträger maßgeblich für die „Entjudung" der Wirtschaft verantwortlich, 
die auch die Angriffe auf Leib und Leben der jüdischen Bevölkerung massiv 
vorantrieben. 

Der antisemitische Handlungsdrang dieser Parteiangehörigen schlug sich in 
Nürnberg wie andernorts auch „in eruptiven, pogromartigen Straßenaktionen 
nieder, angeführt von wilden antisemitischen Hetzern wie Julius Streicher und 
durchgeführt von Parteiformationen und SA-Trupps". 3 7 Dass dabei körperliche 
Gewalt stimulierend wirkte, zeigen die von der Nürnberger SA ausgehenden 
Ubergriffe gegen Juden besonders deutlich. Der vor dem Landgericht Nürnberg-
Fürth im Dezember 1948 Angeklagte Philipp Wurzbacher kann dabei als Parade-
beispiel eines fränkischen SA-Führers und deren Methoden gelten. „Er stammt 
aus kleinen Verhältnissen", so die Urteilsbegründung des Landgerichts, „und ist 
durch den Umsturz nach oben gespült worden. Wohl äußerlich an Drill, aber 
nicht an die Maßhaltung gewöhnt, ungeistig, unbeherrscht und grausam ist es er-
klärlich [sie], daß er im Rausch des damaligen Geschehens die erstmalige Situation 
genutzt hat, sich auszutoben. Verroht, jeder menschlichen Regung unzugänglich 
und in der Wahl seiner Mittel ebenso erfinderisch wie sadistisch, stellt er den Typ 
eines rücksichtlosen Kraft- und Gewaltmenschen dar, in seiner Person selbst eine 
Geißel für seine Opfer und noch in ihrer Qual voll Hohn und Spott ." 3 8 Kommu-
nisten, Juden, Kunden jüdischer Geschäfte, sie alle wurden durch SA-Angehörige 
brutal misshandelt, gefoltert und mitunter bis zur Besinnungslosigkeit geprügelt. 

Ein Zentrum ritualisierter Gewaltanwendung der SA war die Nürnberger Kai-
serburg. In mittelalterlicher Manier banden Angehörige der SA hier Gefangene an 

Urteil der 3. Strafkammer des L G München I vom 18. 6. 1954; I f Z / G m 07.94/9. 
3 7 Herbert, Best, S. 204; Fichtl, Wirtschaft, S. 36. 
3 8 Urteilsbegründung des L G Nürnberg-Fürth vom 17. 12. 1948 im Strafverfahren gegen 

den SA-Mann Wurzbacher; StAN/Staatsanwaltschaft beim L G Nürnberg-Fürth/2264. 
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einem in der Luft hängenden, mit zwei Seilen befestigten Brett mit dem Rücken 
nach oben fest. In der Art eines Femegerichts traten mit Kapuzen maskierte SA-
Männer mit Kreuzen auf die O p f e r zu, bevor sie diese brutal folterten. 3 9 Auch an-
dernorts traten sadistische Neigungen deutlich hervor. Im Juni 1933 trieben G e -
walttäter mehrere Dutzend Juden, wohl vor allem Geschäftsleute, die Angehörige 
der B ' N e i B ' R i t h Loge waren, auf einem SA-Brigadesportplatz zusammen. Sie 
zwangen die Opfer, mit dem Mund Gras zu rupfen und zusammenzutragen. An-
dere mussten Gruben schaufeln, die von wieder anderen immer wieder zugeschüt-
tet wurden. Anschließend wurden die jüdischen Geschäftsleute in einem Bara-
ckenlager inhaftiert.4 0 

Die Betonung des Zusammenhangs von Raub und physischen Ubergriffen ist 
vor allem aus drei Gründen für das Verständnis der wirtschaftlichen Verfolgung 
bedeutungsvoll. Für die Betroffenen waren erstens soziale Deprivationserfahrun-
gen, ökonomische Schädigungen und physische Verletzungen Teile eines Erleb-
niszusammenhanges und insofern untrennbar miteinander verbunden. Zweitens 
wirkte auf Seiten der Akteure neben ökonomischen Interessen und antisemiti-
schen Feindbildern auch das ungehemmte Ausleben derartiger Gewaltexzesse als 
nicht zu unterschätzendes integratives und motivierendes Moment . 4 1 Drittens 
waren Ausplünderung, körperliche Ubergriffe, Zerstörungen von Eigentum oder 
Boykot te gegen jüdische Erwerbstätigkeit zusammengehörige Teile einer antise-
mitischen Politik mit durchaus rationalem Kalkül. Dies zeigt sich nicht nur in 
Nürnberg, wo Gauleiter Streicher und dessen Entourage derartige Übergriffe ge-
gen Juden forcierten. Auch in München trieb Gauleiter Wagner Parteiangehörige 
zu Ausschreitungen gegen Juden an. Demzufolge war die Mobilisierung der Par-
teibasis bei den Ausschreitungen im Frühjahr 1933 Auftakt einer bewusst kalku-
lierten Politik der regionalen Parteispitze, die dann - im Einklang mit der Reichs-
leitung - einen Höhepunkt in der Pogromnacht vom 9./10. November 1938 und 

3 9 Urte i l des L G N ü r n b e r g - F ü r t h gegen einen G e s t a p o b e a m t e n v o m 29. 11. 1948; St A N / 
Staatsanwaltschaft be im L G N ü r n b e r g - F ü r t h / 1 4 3 . 

4 0 Zeugenaussagen von ehemals verfolgten Juden ; Feststel lung der K r i p o N ü r n b e r g vom 
15. 11. 1945; S tAN/Staa tsanwal t schaf t beim L G N ü r n b e r g - F ü r t h / 2 2 6 4 ; Er innerungen ei-
nes jüdischen Just izrats ; S t a d t A N / F 5 / 4 9 4 ; Manuskr ipt des ehemaligen Geschäf ts führers 
der Israelit ischen Kultusgemeinde, Bernhard K o l b , über „Die J u d e n in N ü r n b e r g . Tau-
sendjährige Gesch ichte einer J u d e n g e m e i n d e von ihren Anfängen bis zum Einmarsch der 
amerikanischen T r u p p e n " vom 2 0 . 4 . 1945, S. 28; S t a d t A N / F 5 / 4 0 4 a ; veröffentl icht auch 
unter h t t p : / / h o m e . t - o n l i n e . d e / h o m e / R I J O N U E / k o l b 0 4 . h t m l (3. 4. 2004) . 

4 1 D i e neuere F o r s c h u n g hat hinsichtl ich der A n w e n d u n g körperl icher G e w a l t v. a. die 
Wechse lwirkung zwischen Hil f los igkei t des O p f e r s und Machter fahrung des Täters be-
tont ; Popi tz , P h ä n o m e n e , S. 45 ; Sofskv, Traktat , S. 5 6 - 5 8 und 70 ff.; ders., O r d n u n g ; vgl. 
auch die Ü b e r b l i c k e bei N e d e l m a n n , Gewal tsoz io logie ; Popi tz , P h ä n o m e n e ; eine gute 
Ü b e r s i c h t bietet auch Reichardt , der Deprivat ionserfahrungen wie Abst ieg oder Frustra-
t ionen, K o n f o r m i t ä t s d r u c k oder s i tuat ionsbedingte Eigenarten als Analysekri ter ien ein-
bezieht ; Reichardt , K a m p f b ü n d e , S. 3 7 f f . Dabei sollte Gewal t aber of fenbar nicht nur als 
sinnstiftendes E lement für Angehör ige der N S - G l i e d e r u n g e n dienen. Vie lmehr lässt sich 
Gewal t auch als „kollektive soziale Prax is " begreifen, die die Nat ionalsozial is ten bewusst 
einsetzten, um die „Volksgemeinschaf t " durch Exklus ion des „ F r e m d v ö l k i s c h e n " herzu-
stellen; Wildt , Gewal tpol i t ik , S. 25 ff.; ders., Stadt, S. 102. 
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ihren Abschluss in den Gewaltexzessen in den Jahren 1939 bis 1941 fand.42 Die 
wirtschaftliche Verfolgung war damit Teil einer antisemitischen Politik, die von 
Beginn des NS-Regimes an betrieben wurde, um die Realisierung ideologischer 
Zielsetzungen erfüllen und die Entstehung einer breiten Massenbasis fördern zu 
können.43 

2. Die ländlichen Regionen 

Neben den beiden bayerischen Großstädten erstreckten sich die Aktionen zur 
„Ausschaltung" der Juden aus dem Wirtschaftsleben auf die ländlichen Gemein-
den in ganz Bayern und wurden hier, wie im städtischen Umfeld, zu einem großen 
Teil von Angehörigen der NS-Mittelstandsorganisationen initiiert. Dies galt auch 
für die unterfränkische Region Bad Kissingen/Hammelburg. So berichtete etwa 
die Gendarmeriestation Hammelburg an das Bezirksamt der Stadt, dass es immer 
wieder zu Pöbeleien gegen Käufer in jüdischen Geschäften komme. Da der 
„Hauptstänkerer" Reinhard E. Mitglied des „Kampfbundes für den gewerblichen 
Mittelstand" und zugleich SA-Mann sei, traue sich niemand, gegen ihn vorzuge-
hen.44 Die Motivation für derartige Aktionen holten sich die örtlichen Funktio-
näre offensichtlich bei sogenannten Aktionswochen des Kampfbundes bezie-
hungsweise bei der NS-Hago. Im Rahmen einer Werbeaktion für die „zweite Ar-
beitsschlacht" vom 23. März bis 7. April 1933 kam es zu Boykottaktionen gegen 
jüdische Geschäfte. Vor jüdischen Läden wurden Posten aufgestellt und die 
Geschäfte mit Stinkbomben, Sprengkörpern und mitunter sogar mit Tränengas 
attackiert.45 

Neben derartigen gezielten, von der NS-Hago initiierten und durchgeführten 
Aktionen kam es auch im dörflichen Umfeld zur Kennzeichnung jüdischer Er-
werbstätigkeit, um Geschäftsbeziehungen zwischen Juden und Nichtjuden zu 
unterbinden. Im Frühjahr 1934 denunzierte beispielsweise der Lehrer und Orts-
gruppenleiter in Waizenbach Kunden von jüdischen Geschäften auf Plakaten als 
„Volksverräter".46 Auch in einigen anderen Orten bei Bad Kissingen stellten die 
Ortsbauernführer derartige Schilder auf.47 In Dittlofsroda zwangen die örtlichen 
Parteifunktionäre die Bevölkerung, nicht mehr beim jüdischen Fleischer, sondern 
in einer „arisch" geführten Metzgerei des Nachbardorfes einzukaufen. Die Um-

4 2 Siehe hierzu auch Erster Teil, Zweites Kapitel, IV. 1.-3. der vorliegenden Untersuchung. 
4 3 Vgl. hierzu den grundlegenden Aufsatz von Armin Nolzen über die Funktion von Gewalt 

bei der Judenverfolgung 1933-1939; Nolzen, Party, S. 274. 
4 4 Schreiben des Gendarmeriebezirks Hammelburg an das Bezirksamt vom 15.9 . 1933; 

StAW/LRA Hammelburg/5038. 
4 5 Rundschreiben der Regierung von Unterfranken an die Bezirkspolizeidirektionen vom 

26. 3. 1934; StAW/Sammlung Schumacher/9/1. Zu den Aktionen der NS-Hago in Ham-
melburg vgl. auch Schäfer, Eindringen, S. 374 ff. 

4 6 Schreiben der Gendarmeriestation Neuwirtshaus an das Bezirksamt Hammelburg vom 
19. 4. 1934; StAW/LRA Hammelburg/5039. 

4 7 Schreiben der Gendarmeriestation Burkhardroth an das Bezirksamt Bad Kissingen vom 
29. 8. 1935; StAW/Sammlung Schumacher/7/3. 
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satzeinbußen waren so groß, dass die jüdischen Inhaber schon 1935 ihr Geschäft 
schließen mussten. 4 8 

Betrachtet man die Strategien zur Verdrängung jüdischer Erwerbstät iger in U n -
terfranken, so werden im Vergleich zu M ü n c h e n und Nürnberg allerdings auch 
regionale Unterschiede bei der wirtschaftl ichen „Ausschaltung" deutlich. Dies 
gilt zunächst im H i n b l i c k auf physische Übergri f fe , von denen die jüdische Bevöl -
kerung in der Region Bad Kiss ingen/Hammelburg in den ersten Jahren der N S -
Herrschaft offensichtl ich weit weniger betroffen war. Darüber hinaus gilt dies für 
spontane B o y k o t t a k t i o n e n und Kennzeichnungen, die ebenfalls deutlich seltener 
auftraten als in den beiden bayerischen Städten. Derart ige Unterschiede verweisen 
nicht nur auf ein S tadt -Land-Gefä l le bei Quant i tä t und Intensität der Verfolgung. 
Vorhandene Dif ferenzen lassen sich auch beim Vergleich der ländlichen Regionen 
nachweisen. D e n n in zahlreichen Gemeinden in der U m g e b u n g von M ü n c h e n 
griffen D o r f b e w o h n e r früh und oft zu Gewal tmaßnahmen gegen jüdische Vieh-
händler. 4 9 

Zu exzessiven Gewaltausbrüchen kam es vor allem in den mittelfränkischen 
Gemeinden. Welche integrative Wirkung die Mischung aus Angriffen gegen die 
jüdische Wirtschaftstätigkeit und körperl icher Gewal t auch bei Teilen der Bevöl -
kerung entfalten konnte , zeigt das Beispiel der mittelfränkischen Kleinstadt G ü n -
zenhausen, in der etwa 184 Juden w o h n t e n . 5 0 Ein J a h r nach den gewaltsamen U n -
ruhen im Früh jahr 1933 fand hier ein P o g r o m gegen die jüdische Bevölkerung 
statt. N a c h d e m ein S A - F ü h r e r die jüdischen Wirtsleute inhaftiert, misshandelt 
und eine aufpeitschende Rede vor einer Menschenmenge gehalten hatte, kam es zu 
Ausschreitungen, in deren Verlauf sich der O r t am Palmsonntag 1934 zu einem 
wahren „Hexenkesse l " entwickelte. In Gruppen von bis zu 100 Personen zogen 
Gunzenhausener Bürger durch die Stadt, warfen Schaufenster der jüdischen G e -
schäfte ein und beschimpften die jüdische Bevölkerung wüst. D e r M o b zerrte die 
jüdischen Bürger schließlich aus ihren Häusern und misshandelte sie zum Teil 
schwer. Während einige Juden zu Tode geprügelt wurden, wählten andere im A n -
gesicht der johlenden Menge den Freitod. Insgesamt sollen an den brutalen Ü b e r -
griffen etwa 1 0 0 0 - 1 5 0 0 Personen beteiligt gewesen sein, also ein Viertel bis ein 
Fünftel sämtlicher E i n w o h n e r der Kleinstadt. 5 1 

4 8 Eidesstatt l iche Versicherung im Entschädigungsverfahren des Metzgers Moses G . vom 
29. 5. 1957; B a y H S t A M / B E G / 4 8 6 3 6 . 

4 9 Zu den Ubergr i f fen gegen jüdische Erwerbstät ige in den G e m e i n d e n um M ü n c h e n vgl. 
Schre iben des bayer ischen Wirtschaf tsminis tcr iums an das baverische Innenminis ter ium 
v o m 1 9 . 4 . 1933; B a y H S t A M / M L / 3 3 9 9 ; Schreiben der N S D A P - G a u l e i t u n g M ü n c h e n -
O b e r b a y e r n an das Bez i rksamt M ü n c h e n vom 24. 10. 1935; S t A M / L R A / 5 8 1 2 8 ; Schreiben 
eines Rechtsanwalts an das B L E A v o m 7. 2. 1957 und Zeugenvernehmung des A m t s g e -
richts Wolfratshausen am 24. 4. 1963; B a v H S t A M / E G / 9 3 5 8 1 ; Vermerk der Pol ize idirek-
t ion M ü n c h e n vom 6. 7. 1933; S t A M / P o l i z e i d i r e k t i o n / 1 2 5 4 4 . 

5 5 Exempl i f iz ierend wurde das Beispiel G ü n z e n h a u s e n in der Li teratur öfter aufgegriffen; 
vgl. hierzu und im Folgenden v. a.: Kershaw, Ant isemit i smus , S. 295 f.; O p h i r / W i e s e m a n n , 
G e m e i n d e n , S. 189. 

5 1 Allerdings blieb der P o g r o m in G ü n z e n h a u s e n auch im stark antisemitisch geprägten Mi t -
telfranken in seinen exzessiven A u s m a ß e n eine Ausnahmeersche inung. D i e Rädels führer 
der S A wurden sogar vor Ger i ch t gestellt, das sie in der ersten Instanz verurteilte, auf-
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Offensichtlich war die antisemitische Atmosphäre in der unterfränkischen Re-
gion weniger aufgeheizt als in einigen oberbayerischen und mittelfränkischen Ge-
meinden.52 J e nach den regionalen Bedingungen konnte das Pendel also mehr oder 
wenigerstark zuungunsten der jüdischen Bevölkerung ausschlagen. Ausschlagge-
bend war hierfür sicherlich auch die Haltung der Parteispitze und der Garde der 
„Alten Kämpfer". Inwieweit die antisemitische Einstellung der Gauleiter Einfluss 
auf den Radikalisierungsgrad der lokalen Parteifunktionäre hatte, geht aus den 
Quellen zwar nicht eindeutig hervor, sie liefert aber eine Erklärung für die Ge-
waltexzesse in Mittelfranken und die Ubergriffe in unmittelbarer Nähe zur 
„Hauptstadt der Bewegung" München. Die dortigen Parteiführer Streicher und 
Wagner waren nicht nur besonders leidenschaftliche Antisemiten, sie verfügten im 
Gegensatz zum unterfränkischen Gauleiter Hellmuth auch über entscheidenden 
Einfluss in der Parteihierarchie. Das Augenmerk auf einige maßgeblich an dem 
wirtschaftlichen „Ausschaltungsprozess" beteiligte Parteifunktionäre darf aller-
dings nicht zu der Annahme verleiten, die Verfolgung sei nur von wenigen 
NSDAP-Funktionsträgern durchgeführt worden. Wie bereits gezeigt, mobilisier-
ten Boykotte, Übergriffe und Plünderungen zahlreiche Angehörige nahezu aller 
Parteigliederungen. Es führt aber die stark personenbezogene Ausprägung der 
„Ausschaltung" vor Augen, die seit dem Frühjahr 1933 immer wieder zutage trat. 

II. Wirtschaftliche Verfolgung als Mittel 
gauspezifischer Regionalpolitik? 

Zur Bedeutung der Gauleiter und ihrer Entourage 

In allen drei Gauen diente jüdisches Vermögen als ein regionalpolitisches Macht-
mittel in der Hand der Gauleiter. Die durch die Ausplünderung der Juden freige-
wordenen Gelder und Sachwerte galten als eine Möglichkeit zur infrastrukturel-
len Verbesserung der jeweiligen Region. In Unterfranken war es der „Dr. Hell-
muth Plan", der aus dem „tausendjährigen Notstandsgebiet" Rhön durch den An-
bau von Saatgut ein „Kartoffelsanatorium" machen sollte. Über spezielle Konten 
bezuschusste der dortige Gauwirtschaftsberater tatsächlich das Projekt aus „Ari-
sierungsmitteln".53 Ahnliches galt für München und Nürnberg. In beiden Städten 
diente der Raub jüdischen Vermögens nach Darstellung der lokalen Gliederungen 

grund eines Revisionsverfahrens kamen sie aber letztlich auf freien Fuß; Schreiben eines 
R R an einen MinDir. vom 26. 3. 1934; BayHStAM/MA/106410; Schreiben des Bezirks-
amts Günzenhausen an die Bayerische Politische Polizei vom 11. 11. 1935; S tAN/LRA 
Gunzenhausen/Abg. 1961/4603; Halbmonatsbericht des Regierungspräsidenten von 
Ober- und Mittelfranken vom 2 1 . 7 . 1934; Broszat/Fröhlich/Wiesemann, Bayern, S. 440; 
Kershaw, Antisemitismus, S. 295 f. 

52 Die I R S O war der Meinung, die Viehhändler in Oberbayern hätten sich generell keiner 
Beliebtheit erfreut, und diese Tatsache sei dann von den Nazis aufgegriffen worden; 
Schreiben der I R S O an die W B I vom 14. 1. 1952; StAM/WB I/a/3065/Nr. 10. 

5 3 Zur propagandistischen Aufarbeitung vgl. etwa Krauß, Not , S. 301 ff. Zum „Hellmuth-
Plan" allgemein siehe Hohmann, Landvolk; zu „Hellmuth-Plan" und „Arisierung" vgl. 
Erster Teil, Zweites Kapitel, IV.3. der vorliegenden Studie. 
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der N S D A P d e m A u s b a u der Infrastruktur , e twa in F o r m einer G a u - U n i v e r s i t ä t 
oder speziel len G a u s c h u l e n . 5 4 

A u c h w e n n derart ige A n g a b e n ü b e r die V e r w e n d u n g j ü d i s c h e n V e r m ö g e n s of t 
n u r den R a u b z u g zu e igenen G u n s t e n verdecken sol l ten , so verweisen sie d o c h auf 
einen wicht igen A s p e k t der Ver fo lgung : ihre B i n d u n g an k o n k r e t e lokale und 
regionale Z u s a m m e n h ä n g e . Sie erklärt auch die b e s o n d e r e A u f m e r k s a m k e i t , die 
die G a u l e i t e r der wir t schaf t l i chen V e r f o l g u n g s c h e n k t e n . O t t o H e l l m u t h ver-
suchte e b e n s o wie Ju l ius S t re icher und A d o l f W a g n e r auch u m den Preis e rhebl i -
cher K o m p e t e n z ü b e r s c h r e i t u n g e n , die F e d e r f ü h r u n g bei der wir t schaf t l i chen Ver-
fo lgung in den H ä n d e n zu behal ten . D i e Frage , inwiewei t sich die drei G a u l e i t e r 
bei der „ A u s s c h a l t u n g " der J u d e n aus d e m Wir t schaf t s l eben dabei durchse tzen 
k o n n t e n , ist u n t e r m e h r e r e n A s p e k t e n bedeutungsvol l . Z u n ä c h s t zielt sie auf die 
regionale A u s p r ä g u n g der „ J u d e n p o l i t i k " . A n g e s i c h t s der o f tmals als „ B ü r o k r a t i -
s i e rung" b e s c h r i e b e n e n u n d durch M a s s e n z u l a u f g e k e n n z e i c h n e t e n E n t w i c k l u n g 
der N S D A P in den ersten J a h r e n des R e g i m e s waren die F u n k t i o n s t r ä g e r der 
G a u l e i t u n g e n Teil eines k o m p l e x e n , auch innerparte i l ich w i r k s a m e n I n t e r a k t i o n s -
gef lechts r ival is ierender Reg iona l in teressen , in d e m die G a u l e i t e r den e igenen 
M a c h t a n s p r u c h gegen zahlre iche K o n k u r r e n t e n erst e inmal d u r c h s e t z e n m u s s -
t e n . 5 5 E in f luss auf den P r o z e s s der wir t schaf t l i chen Ver fo lgung hatten daher so-
w o h l ihre Stel lung im inst i tut ionel len G e f ü g e des Staates und in der Parte ih ierar -
chie als auch das G e w e b e der N e t z w e r k e aus „Al ten K ä m p f e r n " und G e t r e u e n , 
die sie u m g a b e n . D e r F ü h r u n g s a n s p r u c h der G a u l e i t e r bei der N S - J u d e n v e r f o l -
gung weist darüber hinaus weit ü b e r regionale G r e n z e n hinaus. D e n n die für m e h -
rere G a u e bereits festgestel l te D y n a m i k der regionalen Par te i spi tze im Verfo l -
gungsprozess k o n n t e die G a u l e i t e r auch in K o n f l i k t mit der eher auf wir tschaf t l i -
che R ü c k s i c h t n a h m e bedachten R e i c h s r e g i e r u n g br ingen. D i e M a c h t s t e l l u n g der 
G a u l e i t e r hatte schl ießl ich auch E inf luss auf die V e r w e n d u n g der „Aris ierungsgel -
d e r " . Sie k o n n t e n - je nach D u r c h s e t z u n g s f ä h i g k e i t der Par te ispi tze - v o r w i e g e n d 
der Be f r i ed igung regionaler Sonder in teressen dienen und somit ein gau- o d e r 
or tsspezi f i sches L o k a l k o l o r i t e tab l ie ren . 5 6 

1. Der Gau Franken 

In N ü r n b e r g verbanden sich P e r s o n e n k u l t , J u d e n h a s s und demonstra t ives regio-
nales Se lbs tbewuss tse in in der P e r s o n Ju l ius Stre ichers . In b e s o n d e r e m M a ß e 
zielte die A u ß e n d a r s t e l l u n g hier auf die exponier te Ste l lung F r a n k e n s im N S -
H e r r s c h a f t s s y s t e m , begründet mit den g r o ß e n „Verdiens ten" Stre ichers in der 
„ J u d e n f r a g e " . 5 7 U n t e r s t r i c h e n durch die se lbstgewählte B e z e i c h n u n g „ F r a n k e n -

34 Erster Teil, Zweites Kapitel, IV. 1. und 2. der vorliegenden Studie. 
5 5 Zur Bürokratisierung der Partei in der Anfangsphase des Regimes vgl. Nolzen, Organisa-

tion, S. 68; ders., Funktionäre, S. 70. 
3 6 Zur Diskussion über den „regionalen Blickwinkel" auf die Herrschaft der N S D A P vgl. 

auch Blessing, Diskussionsbeitrag, S. 48; Ziegler, Gaue, S. 139 ff. 
5 7 Preiß, Franken; vgl. aber auch die von Reinhold Schaffer 1936 verfasste Schrift über die 

Geschichte der Juden in Nürnberg; Stadt AN/E/10/25/4 . 
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Führer" präsentierte sich der Nürnberger Gauleiter selbst und nicht den Reichs-
kanzler als Identifikationsfigur und gleichzeitig als Erlöser von der „jüdischen 
Gefahr" . 5 8 Dieses offen zur Schau gestellte regionale Selbstbewusstsein hatte für 
den Prozess der wirtschaftlichen Ausgrenzung einschneidende Folgen. Julius 
Streicher gehörte zum Typ des „Tyrannen", der seine Macht vor allem auf die in 
der „Kampfzeit" erworbenen Meriten stützte.59 

Der 1890 in Fleinhausen bei Nürnberg geborene Gauleiter, von Beruf eigentlich 
Lehrer, hatte 1921 mit der Parteimitgliedsnummer 17 die NSDAP-Ortsgruppe in 
Nürnberg gegründet und sich seitdem immer wieder Verdienste um die „Bewe-
gung" erworben, die Hitler bis Anfang 1940 mit einer Art Nibelungentreue und in 
den 1920er Jahren sogar mit einer Erwähnung in „Mein Kampf" belohnte.60 Seine 
Bedeutung in der Frühphase der N S D A P und die Rückendeckung Hitlers ver-
stärkten Streichers Abgrenzungsbestrebungen gegenüber der Reichsleitung der 
NSDAP. Er hatte daher auch nach der „Machtergreifung" hohe, aber eben nicht 
eines der höchsten Parteiämter inne, obwohl er, wie viele andere Gauleiter auch, 
zu Hitlers Paladinen der ersten Stunde gehörte.61 Diese ambivalente Stellung im 
NS-Herrschaftsgefüge beflügelte seinen wohl pathologisch zu nennenden Anti-
semitismus zusätzlich. Die „Gegnerverfolgung" war für Streicher nicht nur O b -
session, sondern auch Legitimation seiner Macht im Regime. Wie es der Gauleiter 
einmal formulierte, war der „Kampf gegen das Judentum" seine hauptsächliche 
Lebensaufgabe. Nicht nur er selbst, auch andere Parteigrößen des Gaues verwie-
sen auf die besondere Bedeutung Frankens für die „Judenfrage" und leiteten aus 
dieser Tatsache spezielle Befugnisse ab. Nürnberg hatte damit nicht nur als „Stadt 
der Reichsparteitage", sondern auch als „Hauptstadt des Antisemitismus" eine 
zentrale Bedeutung, wodurch sie und ihr Gauleiter sich deutlich von anderen 
Städten des Reiches abhoben.62 

Streichers Sonderstellung äußerte sich auch in seiner besonderen Beziehung zu 
den mittelfränkischen Verwaltungsbehörden. Im Gegensatz zu anderen bayeri-
schen Gauleitern wollte Streicher nach der Machtergreifung kein Staatsamt über-

5 8 Hiemer, Giftpilz, S. 64; Bauer, Bilderbuch; Gotto , Gauleiter, S. 89. 
5 9 Zu den Gauleitern und zur regionalgeschichtlichen Relevanz des N S im Allgemeinen vgl. 

Hüttenberger, Gauleiter; Noakes, Viceroys, S. 118-126; Szejnmann, Verwässerung; 
Schneider, Nationalsozialismus, S. 426 f.; Düwell, Gauleiter, S. 171; Heinz, Gaupartikula-
rismus, S. 213; Schaarschmidt, Regionalität; John, Gaue. 

6 0 Besonders hob Hitler die Verdienste Streichers in der Anfangszeit der Bewegung hervor. 
V.a. Streicher sei es zu verdanken, dass aus den vielen völkischen Splittergruppen eine 
handlungsfähige Partei hervorgegangen sei; Hitler, Kampf, S. 575. Zum frühen Wirken 
Streichers vgl. auch Hamprecht, Aufstieg, S. 111 ff.; Müller, Geschichte, S. 187ff.; vgl. auch 
die kurzen Uberblicke bei Pätzold, Julius Streicher; Auerbach, Wurzeln, S. 77 f. 

61 Die Autarkiebestrebungen und die Frontstellung der Gauleiter zur Zentralgewalt werden 
v. a. von Hüttenberger herausgehoben; Hüttenberger, Gauleiter, S. 59 und 74; zur sakro-
sankten Stellung der Gauleiter siehe auch Roth, Parteikreis, S. 111. Für die bayerischen 
Gauleiter siehe Ziegler, Gauleiter, S. 434. 

6 2 Baird, Testament; eidesstattliche Aussage Leopold S.s vor dem Nürnberger Kriegsverbre-
chertribunal am 11 .12 . 1945; StAN/KV-Anklagedokumente/PS/3368/Umdrucke eng-
lisch. 
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n e h m e n . 6 3 Se iner A b n e i g u n g gegenüber der staat l ichen Verwal tung und der „Ver-
b o h r t h e i t " ihrer B e a m t e n s c h a f t , die seiner M e i n u n g nach der D y n a m i k der B e w e -
gung bei der J u d e n v e r f o l g u n g entgegenstanden, ließ der G a u l e i t e r i m m e r wieder 
freien L a u f . 6 4 D i e s e fehlende inst i tut ionel le R ü c k e n d e c k u n g durch ein Staatsamt 
beeinf lusste die wir t schaf t l i chen „ A u s s c h a l t u n g s p r o z e s s e " in z w e i f a c h e r Weise. 
Sie vers tärkte erstens generell den v e h e m e n t vertretenen A n s p r u c h auf die a b s o -
lute V o r m a c h t s t e l l u n g in F r a n k e n 6 5 , den er u n t e r anderem durch ant isemit ischen 
A k t i o n i s m u s zu b e g r ü n d e n suchte und der i h m wegen der bruta len V o r g e h e n s -
weise den B e i n a m e n „Blut iger Z a r von F r a n k e n " e inbrachte . E s gelang ihm z w e i -
tens auch, die staat l iche R e g i o n a l v e r w a l t u n g und damit wicht ige G e n e h m i g u n g s -
instanzen bei der „ E n t j u d u n g " der Wir t schaf t vol ls tändig unter die K o n t r o l l e der 
N S D A P zu z w i n g e n und sie - wie dies ein Weggefähr te S tre ichers nach dem Kr ieg 
f ormul ie r te - zu „wi l lenlosen W e r k z e u g e n " zu machen , o h n e sich se lber in die 
staat l iche Autor i tä t sh ierarch ie e inzufügen. E i n d r u c k s v o l l e s Beispie l für S t re ichers 
U m g a n g mit den V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n ist sein Verhältnis zu dem ihm treu er-
gebenen Regierungspräs identen H a n s D i p p o l d , den er in aller Ö f f e n t l i c h k e i t wüst 
b e s c h i m p f t e und w ä h r e n d eines Re ichspar te i tags unter den A u g e n der Spi tze der 
Re ichspar te i körper l i ch zücht ig te . 6 6 

D i e B e d e u t u n g , die sich der G a u l e i t e r in der „ J u d e n f r a g e " selbst z u m a ß , ent -
sprach der A u ß e n w i r k u n g , die die ant isemit ischen A k t i o n e n in M i t t e l f r a n k e n er-
zeugten . S o war die K r i t i k der R e i c h s m i n i s t e r i e n an den Z u s t ä n d e n in N ü r n b e r g 
stets mit der P e r s o n des Gaule i ters v e r b u n d e n . In den Tagebuche int rägen von 
J o s e p h G o e b b e l s taucht der N a m e Ju l ius S t re icher als un l i ebsamer S törenfr ied 

63 Die Gauleiter von Mainfranken und Schwaben, Hellmuth und Wahl, waren jeweils Regie-
rungspräsidenten, der oberbayerische Gauleiter Wagner war bayerischer Innen- und Kul-
tusminister; Ziegler, Gauleiter, S. 439ff.; Ziegler, Selbstverständnis, S. 100. 

64 So konstatierte er in einer Rede am 8. Juli 1933: „Es gibt immer noch Beamte, die glauben, 
die Bekämpfung der Juden nicht mitmachen zu brauchen oder die diese Bekämpfung sa-
botieren, Beamte mit verkalkten Hintern, die immer noch glauben, die Juden schützen zu 
müssen. Dort wird immer auf Paragraphen verwiesen. Wir können uns nicht an Paragra-
phen halten, wir haben uns nur an den Auftrag des Führers zu halten, die Juden zu be-
kämpfen und nicht zu unterstützen." Zitiert nach Diehl-Thiele, Partei, S. 94. 

('5 Dies wurde bereits dadurch deutlich, dass er nicht in der Verwaltungshauptstadt des 
Regierungsbezirkes Ansbach residierte, sondern in der von ihm selbst ernannten „Gau-
hauptstadt" Nürnberg; Ziegler, Gauleiter, S. 443. 

6 6 Spruch der Spruchkammer München, Außenstelle Nürnberg, vom 1. 8. 1950 im Zuge der 
Verhandlung gegen Kar] Holz; StAN/Spruchkammer Nürnberg-Lager/H 151; eidesstatt-
liche Erklärung Prof. Friedrich L.s vor dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal am 
28. 11. 1945; StAN/KV-Anklagedokumente/PS/3250/Umdrucke englisch; Deutinger, Re-
gierungspräsidenten, S. 391. Nachdem am 16. April 1933 bereits Gustav Rohmer in den 
Ruhestand versetzt wurde, musste auch dessen Nachfolger Georg Hofmann 1934 den Hut 
nehmen, da er zu den parteiinternen Gegnern Streichers gehörte. Bezüglich des ehemali-
gen Regierungspräsidenten Mittelfrankens Georg Hofmann siehe BayHStAM/MF'/Per-
sonalakten Georg Hofmann; Brief des Präsidenten der IHK Nürnberg an das baverische 
Wirtschaftsministerium vom Juli 1937; BayHStAM/StK/6715; eidesstattliche Erklärun-
gen Prof. Friedrich L.s vom 28. 11. 1945 und Georg G.s vom 11. 12. 1945 vor dem Nürn-
berger Kriegs Verbrechertribunal; StAN/KV-Anklagedokumente/PS/3250/Umdrucke 
englisch und 3345/Umdrucke englisch. 
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wiederholt auf. Im März 1936 echauffierte sich der Propagandaminister über den 
Nürnberger Gauleiter im Zusammenhang mit den „niveaulosen Tiraden des Stür-
m e r " . 6 7 Im Juli 1936 vertraute er anlässlich einer Rede des Nürnberger Gauleiters 
seinem Tagebuch an: „Eine Burleske! Ja, er ist und bleibt ein enfant terrible ." 6 8 

Anlässlich Streichers Umgang mit der Presse wurde Goebbels deutlicher, als er 
seinen Not izen hinzufügte: „Streicher muss zur Ordnung gerufen werden [ . . . ] . E r 
ist ein ewiger R a b a u t z . " 6 9 Zu solchen Unmutsäußerungen führte vor allem die er-
hebliche Offentl ichkeitswirksamkeit , die Streicher mit seinen brutalen Akt ionen 
erzeugte. Entsprechend gereizt reagierte etwa der Reichsinnenminister auf die In-
haftierung der Geschäftsleute und Mitglieder der B 'nei B ' R i t h Loge im Sommer 
1933 in Nürnberg, die auch in der amerikanischen Presse Aufmerksamkeit erreg-
ten. 7 0 Ahnlich verärgert zeigte sich Reichswirtschaftsminister Hja lmar Schacht 
auf Streichers Weihnachtsboykott zum Jahreswechsel 1934/35. Im November 
desselben Jahres machte Schacht die Landesregierungen auf die Bedeutung und 
Notwendigkeit eines ungestörten Weihnachtsgeschäftes aufmerksam. 7 1 Als der 
Nürnberger Gauleiter keine Anstalten machte, derartigen Hinweisen Folge zu 
leisten, wandte sich der Minister erneut an die Landesregierungen, um eigenmäch-
tige Akt ionen zu unterbinden. 7 2 Sogar das bayerische Wirtschaftsministerium 
rügte im Dezember 1934 die permanenten Übergriffe in Franken. 7 3 

Aber nicht nur bei Kabinettsmitgliedern verhärtete sich der Eindruck eines 
machtbesessenen und unkontrollierbaren Störenfrieds. Auch in Teilen der N ü r n -
berger Bevölkerung prägte offensichtlich die Allmacht des Gauleiters das Gesicht 
der N S D A P und weniger der weit entrückte „Führer" . So vermittelte Streicher 
den Eindruck, er selbst sei der alleinige Herrscher von Franken und sein Wort 
stehe im Zweifelsfall auch über dem der Reichsspitze der N S D A P 7 4 Wie sehr 
Streicher tatsächlich die „Judenpolit ik" und damit einen entscheidenden Faktor 
der gesamten Gaupolit ik in Franken dominieren konnte und wie sehr sich dort 
latent schwelende Konfliktstrukturen an der Person des Gauleiters entzündeten, 
zeigen die Jahre 1939 und 1940 besonders deutlich. Vor allem aufgrund seiner ei-
genmächtigen Vorgehensweise bei dem Raub jüdischen Vermögens, das er aus-
schließlich für die fränkischen Gliederungen der N S D A P zu nutzen trachtete, war 

6 7 Eintrag vom 4. 3. 1936; Goebbels, Tagebücher, Teil I, Band III/2, S. 32. 
6 8 Eintrag vom 5. 7. 1936; ebd. S. 125. 
6 9 Eintrag vom 5 . 1 1 . 1 9 3 6 ; ebd. S. 238. 
7 0 Brief des Reichsinnenministers an die bayerische Staatskanzlei vom 5 .8 . 1933; 

BayHStAM/StK/6410. 
71 Rundbrief Schachts an die Landesregierungen vom 13. 11. 1934; BayHStAM/MWi/35. 
7 2 Rundbrief Schachts an die Landesregierungen vom 12. 12. 1934; BayHStAM/StK/6410. 
7 3 Schreiben des bayerischen Wirtschaftsministeriums an die bayerische Staatskanzlei vom 

3. 12. 1934; BayHStAM/StK/6410. 
7 4 So erinnert sich ein Zeitzeuge, Streicher habe 1935 konstatiert, er gebe in Franken die Be-

fehle und niemand anderer. Darüber hinaus habe der Gauleiter die Auffassung vertreten, 
er lasse sich nicht einmal vom Führer abwählen, dies könne nur das Volk; eidesstattliche 
Versicherung Leopold S.s während des Nürnberger Kriegsverbrecherprozesses vom 
11. 12. 1945; StAN/KV-Anklagedokumente/PS/3368/Umdrucke englisch; zur Bedeutung 
der Gauleiter für die Bevölkerung der Regionen siehe auch Düwell, Gauleiter, S. 162. 
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er nicht nur führenden Nationalsozial isten ein D o r n im Auge . 7 5 A u c h regionale 
Spitzen aus Staat und Partei, allen voran Kräfte innerhalb der Gestapo, arbeiteten 
in N ü r n b e r g verdeckt auf seine Absetzung hin. Im Herbst 1939 erreichte das 
Kompetenzgerangel im R a h m e n der wirtschaftl ichen Verfolgung durch eine von 
G ö r i n g gegen Streicher eingesetzte Sonderkommiss ion einen vorläufigen H ö h e -
punkt , der N ü r n b e r g nicht nur zu einem Sonderfall bei der wirtschaftl ichen Ver-
folgung machte, sondern letztlich Streichers Sturz im J a h r 1941 herbeiführte . 7 6 

Fragt man nach einer gauspezifischen Prägung der wirtschaftl ichen Verfolgung, 
so ist also zunächst auf die hier deutlich zutage tretende, stark auf die Einzelper-
sönlichkeit des Gauleiters ausgerichtete Herrschaftspraxis bei der Judenverfol -
gung auf Seiten der N S D A P zu verweisen. Dieser E indruck verstärkt sich bei der 
Betrachtung der neben Streicher für die Ausplünderung der jüdischen Bevölke-
rung zuständigen Parteifunktionäre. Ahnl ich wie in anderen Gauen auch scharte 
Julius Streicher einen engen Kreis von Vertrauten um sich, der ihm nicht nur die 
eigenen Machtansprüche innerhalb der N S D A P und gegenüber der fränkischen 
Bevölkerung durchzusetzen verhalf, sondern der auch bei den ausgedehnten 
Raubzügen eine maßgebl iche Rol le spielte.7 7 E ine genaue Bes t immung dieser E n -
tourage s tößt zwar auf Schwierigkeiten, da die Anzahl der Personen, die das 
N e t z w e r k um Jul ius Streicher spannten, nicht vollständig zu identifizieren ist und 
auch die Intensität der Bindung an den „Frankenführer" nicht immer klar zum 
Vorschein k o m m t . Einige besondere Merkmale lassen sich aber dennoch ausma-
chen. 7 8 

Bei der Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung vertraute Streicher vor al-
lem Weggefährten, die oftmals in der unmittelbaren U m g e b u n g von Nürnberg 
geboren, aufgewachsen und in fast jedem Fall ihre ersten Sporen für die N S D A P 
oder andere völkische Bewegungen lange vor 1933 erworben hatten. D e n Kern 
dieser Entourage bildeten der stellvertretende Gauleiter von Nürnberg , Karl 
H o l z , und der Adjutant Streichers, Hans König . I m Volksmund wurde diese 
G r u p p e ihrer Machtfül le entsprechend „Dreigestirn am Frankenhimmel " ge-
nannt . 7 9 Karl H o l z ' Parteiprofil - durchaus typisch für die Funktionsträger der 
N S D A P in Franken - wies Ähnl ichkei ten mit dem seines Vorgesetzten Julius 
Streicher auf. D e r am 27. D e z e m b e r 1895 geborene gelernte Buchhändler trat der 

7 5 Zu Streichers Verhältnis zu den anderen Gaulei tern Baverns vgl. auch Ziegler, Gauleiter , 
S. 443 . 

7 6 Z u r „ H o l z a k t i o n " vgl. Ers ter Teil, Zweites Kapitel , IV.2. der vorl iegenden Studie. 
7 7 A u f die Bedeutung der sogenannten Gauc l ique für die Machts icherung und den M a c h t -

erhalt der Gaule i ter ist bereits häufig hingewiesen worden ; Schmidt , Mot iven; D ü w e l l , 
Gauleiter , S. 171; H e i n z , N S A D P , S. 8; N o a k e s , Viceroys , S. 136. 

7 8 Es wurden die D a t e n von 23 Parte i funkt ionären ermittelt , die zentral in den Ausplünde-
rungsprozess eingeschaltet waren, wobei sich die E r h e b u n g e n v. a. auf den Bestand des 
ehemaligen B D C im B A B beziehen, bzw. auf die durch die G e s t a p o - P r ü f u n g s k o m m i s s i o n 
erhobenen Daten . 

7 9 Spruch der S p r u c h k a m m e r M ü n c h e n , Außenstel le N ü r n b e r g , vom 1 . 8 . 1950; St A N / 
S p r u c h k a m m e r N ü r n b e r g - L a g e r / H 151; eidesstattl iche Erklärung G e o r g G.s vor dem 
N ü r n b e r g e r Tribunal v o m 7. 12. 1945; S t A N / K V - A n k l a g e d o k u m e n t e / P S / 3 3 4 5 / U m d r u -
cke englisch; Art ikel des Journal is ten Fr i tz N a d l e r von 1967: Zwischen Svnagogenab-
brueh und Reichskrista l lnacht 1938; S t a d t A N / F 5 / 4 0 8 . 
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N S D A P mit der Mitgliedsnummer 77 bei. Ab 1925 fungierte der spätere Träger 
des Goldenen Parteiabzeichens als Landtagsabgeordneter und zwei Jahre später 
als Stellvertreter des Gauleiters.8 0 Was ihn aber vor allem mit dem Gauleiter ver-
band, war die finanzielle Abhängigkeit von der Partei. Nachdem er bereits seit den 
1920er Jahren hauptamtlich für die Partei gearbeitet hatte, avancierte er 1933 zum 
Hauptschriftleiter des „Stürmer" und bestritt - wie Streicher auch - mit antisemi-
tischer Propaganda seinen Lebensunterhalt. In dieser Position brachte er es auf ein 
jährliches Einkommen von fast 77000 Reichsmark.8 1 

Einige der später maßgeblich an der „Arisierung" jüdischen Vermögens betei-
ligten Akteure, die zur engeren Führungsspitze der Partei gehörten, hatten vor der 
„Machtergreifung" ebenfalls mit gravierenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
zu kämpfen.8 2 „Altparteigenossen" wie der Hauptstellenleiter der N S D A P Eugen 
Leissing, der Gauinspektor Friedrich Ritter oder der SA-Standartenführer Philipp 
Wurzbacher konnten erst wieder ab 1933 auf einen gesicherten Lebensunterhalt 
vertrauen, als ihnen die Partei durch hauptamtliche Tätigkeiten den Broterwerb 
sicherte. So entwickelte sich eine für die Protagonisten der Judenverfolgung 
durchaus typische Karriere: Der berufliche Einstieg in die bereits 1933 maßgeb-
lich in die wirtschaftliche Verfolgung involvierte SA oder NS-Hago; dann, nach 
deren Übernahme in die D A F 1935, Stellungen als „Fachwalter" oder „Gauob-
männer" der Arbeitsfront, Positionen, in denen sie in den Jahren 1938 und 1939 

8 0 Spruch der Spruchkammer München vom 1. 8. 1950; Schreiben des Ministers für politi-
sche Befreiung in Bayern an das Amtsgericht Nürnberg vom 20. 5. 1952; Schreiben des 
Präsidenten der Berufungskammer München an Anna Holz vom 1 .6 . 1951; S t A N / 
Spruchkammer Nürnberg-Lager/H 151. 

81 Daneben betrieb Holz noch eine „Großdeutsche Buchhandlung", in der er vorwiegend 
völkisches Schrifttum vertrieb; Spruch der Spruchkammer München vom 1 .8 . 1950; 
Schreiben des Ministers für politische Befreiung in Bayern an das Amtsgericht Nürnberg 
vom 20. 5. 1952; Schreiben des Präsidenten der Berufungskammer München an Anna 
Holz vom 1. 6. 1951; ebd.; Lebenslauf Karl Holz ' , August 1939 und Personalstandsbogen; 
I fZ/Fa 223/39. 

8 2 Eine dieser Personen etwa war Gauinspektor Friedrich Ritter. Seit 1925 Mitglied der 
N S D A P , wurde er 1930 arbeitslos und kam unmittelbar nach der „Machtergreifung", 
ohne entsprechende Berufsausbildung, hauptamtlich zur D A F ; zum Lebenslauf Ritters 
vgl. Denkschriften von Streicher und Holz mit Beilagen vom April 1939; S t A N / K V - A n -
klagedokumente/PS/406/Fotokopie; Gestapo-Vorführungsnote vom 10. 3. 1939; S t A N / 
Staatspolizeistelle Nürnberg-Fürth/Arisierungsakten/53; Dienstleistungszeugnis Ritters 
vom 18. 4. 1935; Β A B (ehemals BDC)/Ri t ter , Friedrich. Das Gleiche galt für den späteren 
Gauobmann der D A F Eugen Leissing. Der im November 1930 der Partei beigetretene SS-
Mann war bis in die 1930er Jahre selbständiger Baumwollgroßhändler, musste aber 1933 
sein Geschäft liquidieren, bis ihn dann bei der Eingliederung der NS-Hago in die D A F 
diese als Gaufachabteilungsleiter hauptamtlich übernahm; vgl. die verschiedenen Ver-
handlungen mit der Gestapo-Prüfungskommission im Frühjahr 1939; B A B / R 58/3514; 
StAN/Staatspolizeistelle Nürnberg-Fürth/Arisierungsakten/53; Denkschriften von Strei-
cher und Holz mit Beilagen vom April 1939; StAN/KV-Anklagedokumente/PS/406/Fo-
tokopie. Auch einer der führenden SA-Größen Nürnbergs, der Standartenführer Philipp 
Wurzbacher, Parteimitglied seit 1927, wurde 1928 arbeitslos und verdingte sich nach der 
Machtergreifung als hauptamtlicher SA-Führer; Urteilsbegründung des L G Nürnberg-
Fürth vom 17. 12. 1948; StAN/Staatsanwaltschaft beim L G Nürnberg-Fürth/2264; Form-
blatt: Werdegang in der Partei; B A B (ehemals BDC)/Wurzbacher , Philipp. 
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die Ausplünderung maßgeblich mitplanten und durchführten. Dieses Profil 
nutzte Streicher offensichtl ich für eigene Zwecke . N a c h der Machtergrei fung si-
cherte er seine Stellung in der Partei durch ein System der „Spenden" und schwar-
zen Kassen, band so seine alten Weggefährten weiter an sich und versorgte sie 
gleichzeitig mit einflussreichen Parteiposit ionen. 8 3 N e b e n der Finanzierung des 
Patronagesystems nutzte der Gaulei ter sein einflussreiches Parteiamt und seine 
prominente Stellung bei der „Judenfrage" auch für die Finanzierung seines eige-
nen luxuriösen Lebenssti ls . E ine seiner Haupteinnahmequel len waren der „Stür-
mer" und die „Fränkische Tageszeitung", deren G r ü n d e r und Alleininhaber der 
Gaulei ter selber war. 8 4 D a sich die Bestreitung seines Lebensunterhaltes im H i n -
blick auf die Herausgabe des „Stürmer" unzertrennlich mit dem Antisemitismus 
verknüpfte, war es selbst für Zeitzeugen nicht immer klar ersichtlich, o b die anti-
jüdischen Akt ionen des Gauleiters Ausgeburt seiner ideologischen Uberzeugun-
gen waren oder aber seiner exzessiv ausgelebten Vergnügungssucht entsprangen. 8 5 

N e b e n dem „Stürmer" nutzte Streicher auch andere Unternehmen wie etwa das 
Fränkische Uber landwerk , um Parteigenossen mit Posten zu versorgen und Geld 
für die Partei e inzunehmen. So zahlte das städtische Werk bis 1945 insgesamt 
4 1 8 2 7 4 , 8 7 Reichsmark auf ein K o n t o der Nürnberger N S D A P , über das der G a u -
leiter Verfügungsmacht besaß. Zwei Direktoren des Werkes galten als aktive N a -
tionalsozialisten, die bevorzugt „Altparteigenossen" in den Betr ieb aufnahmen 
und diese darüber hinaus mit Sonderurlauben und Zulagen begünstigten. 8 6 N a c h 
Aussagen ehemaliger Weggefährten finanzierte Streicher seinen Hang zum Luxus 
schließlich auch durch massive Steuerhinterziehung, die sich allein in den Jahren 
1935 bis 1938 in einer G r ö ß e n o r d n u n g von 2 6 0 0 0 0 Reichsmark bewegte . 8 7 O b -
gleich sich Streicher mit einem derartigen Patronagesystem im N S - R e g i m e in bes-
ter Gesellschaft befand, sprengten die Auswüchse in Franken gepaart mit den vom 
Gauleiter vehement vorgetragenen Machtansprüchen selbst den für die Partei-
spitze noch tolerierbaren Rahmen. Besonders deutlich zeigte sich dies im Zuge 
der Ermitt lungen der Ges tapo-Sonderkommiss ion , die auch nicht davor zurück-
schreckte, hohe Amtsträger der fränkischen N S D A P und enge Vertraute Strei-
chers zu inhaftieren. Korruptionsaffären und im Einzelfall sogar Verfahren vor 

8 3 S o beispielsweise Eugen Leissing, G a u i n s p e k t o r Ritter, der K r e i s o b m a n n der D A F E m -
m e n , der Gaufachwal ter J o h a n n - H e i n r i c h Schätzler, G a u o b m a n n G e o r g Peßler ; vgl. die 
verschiedenen Verhandlungen mit der G e s t a p o - P r ü f u n g s k o m m i s s i o n im Früh jahr 1939; 
B A B / R 5 8 / 3 5 1 4 ; S tAN/Staatspol ize is te l le N ü r n b e r g - F ü r t h / A r i s i e r u n g s a k t e n / 5 3 ; D e n k -
schrif ten von Streicher und H o l z mit Beilagen vom April 1939; S t A N / K V - A n k l a g e d o k u -
m e n t e / P S / 4 0 6 / F o t o k o p i e . 

8 4 Aussagen des Geschäf ts führers der „Fränkischen Tageszei tung" M a x F. während der 
N ü r n b e r g e r Prozesse vom 5. 12. 1945, der offensicht l ich auch die Steuererklärungen Strei-
chers bearbeitete; S t A N / K V - A n k l a g e d o k u m e n t e / P S / 3 3 4 6 / U m d r u c k e englisch. 

8 5 Eidesstatt l iche Erk lärung Prof . Fr iedrich L.s vor dem N ü r n b e r g e r Tribunal vom 28. 11. 
1945; St A N / K V - A n k l a g e d o k u m e n t e / P S / 3 2 5 0 / U m d r u c k e englisch. 

8 6 Schre iben des Betr iebsrats des Fränkischen U b e r l a n d w e r k e s an die S p r u c h k a m m e r Lauf 
v o m 5. 10. 1946; S t A N / S p r u c h k a m m e r Lauf an der P e g n i t z / L - 2 9 . 

8 7 Aussagen des Geschäf ts führers der „Fränkischen Tageszei tung" M a x F. während der 
N ü r n b e r g e r Prozesse v o m 5. 12. 1945; S t A N / K V - A n k l a g c d o k u m e n t e / P S / 3 3 4 6 / U m d r u -
cke englisch. 
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dem Parteigericht hatte es allerdings schon wesentlich früher gegeben. Allein im 
Mai und Juli 1935 schwebten gegen acht Angehörige der Nürnberger Arbeitsfront 
Verfahren beim Obersten Parteigericht wegen Korruption, Parteispendenerpres-
sung und der persönlichen Bereicherung aus schwarzen Spendenkassen.88 

Will man im Zusammenhang mit den äußerst brutalen Ubergriffen gegen die jü-
dische Bevölkerung und den hemmungslosen Bereicherungen an ihrem Vermögen 
überhaupt von „Eliten" innerhalb der Nürnberger N S D A P reden, so prägte die 
mit der wirtschaftlichen „Ausschaltung" befasste Parteielite ideologische Linien-
treue, Bewährung in der Vergangenheit und - von einigen Ausnahmen abgesehen 
- unbedingte Loyalität zum Gauleiter genauso wie die finanzielle Abhängigkeit 
von der NSDAP. Derartige Merkmale galten nicht nur für die Funktionsträger 
innerhalb der DAF. 8 9 Ideologische Linientreue und vor allem die bedingungslose 
Unterordnung unter den Willen Julius Streichers waren auch für den Gauwirt-
schaftsapparat der fränkischen N S D A P kennzeichnend. Diese Gemengelage er-
klärt zunächst, dass die Initiative immer wieder von einzelnen Parteigenossen aus-
ging und die wirtschaftliche „Ausschaltung" der jüdischen Bevölkerung primär 
zu einem Produkt des Aktionismus von Parteifunktionären machte, während 
Routinisierung und Bürokratisierung, die in anderen Handlungsfeldern der Partei 
eine wesentliche Funktion einnahmen, kaum eine Rolle spielten.90 

Wie die Viten der Parteifunktionäre vom Schlage eines Philipp Wurzbacher ver-
deutlichen, fand darüber hinaus die beispiellose Ausplünderung im Rahmen der 
sogenannten Holz-Aktion zum Jahreswechsel 1938/39 zwar ihren Höhepunkt, in 
ihren Grundzügen war sie aber bereits im Jahr 1933 angelegt, wofür die zahlrei-
chen und äußerst brutalen Übergriffe gegen die jüdische Bevölkerung in diesem 
Jahr eindrucksvolle Beispiele liefern. Zwar gab es auch in Nürnberg polykratische 
Konfliktstrukturen und eine durch die Rivalität hervorgerufene Verschärfung der 
„Judenpolitik".9 1 Im Gau Franken war es aber neben derartigen kumulativen Ra-
dikalisierungstendenzen vor allem die Mischung aus Ideologie und materiellem 
Interesse der Funktionsträger der Partei, die die entscheidenden Impulse für Aus-
grenzung, Raub und Vertreibung gab.92 

Damit werden zugleich auch die Gauspezifika Frankens deutlich, die nicht nur 
in dem stark fränkisch gefärbten Führungspersonal und dessen selbst für N S -
Maßstäbe äußerst brutalen Herrschaftspraxis wurzelten, sondern auch in der auf 
die regionalen Bedürfnisse abgestimmten Verteilung der Raubgüter zu suchen 

8 8 Brief des O P G an Georg G. vom 8. 7. 1935 und Schreiben der Reichsleitung der N S D A P 
an das O P G vom 15. 5. 1935; B A B (ehemals B D C ) / H o l z , Karl. 

8 9 Zu personeller Zusammensetzung und Arbeitsweise der DAF-Mitglieder vgl. v. a. Hacht-
mann, Arbeitsfront, S. 75. 

9 0 Zu ähnlichen Mechanismen in der D A F allgemein vgl. ebd. 
9 1 Erster Teil, Zweites Kapitel, IV.2. und Viertes Kapitel, III .2. der vorliegenden Studie. 
9 2 In Bezug auf die Judenverfolgung im gesamten Reichsgebiet hat Hans Mommsen das Mo-

dell der „kumulativen Radikalisierung" entwickelt, das von einer - durch die Rivalität ver-
schiedener Herrschaftsinstanzen hervorgerufenen - Impulskette ausgeht, die die Juden-
verfolgung nach und nach aller rechtlichen, moralischen und institutionellen Barrieren 
entkleidete und sich potenzierend fortzeugte. Auch Hans Mommsen hat allerdings darauf 
hingewiesen, dass die „Arisierung" die verschiedenen Interessengruppen weitgehend zu-
friedenstellen konnte; Mommsen, Stellung, S. 56; ders. Radicalisation. 
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sind. Es wäre jedoch irreführend, Streichers unter dem M o t t o „Franken voran" 
propagierten antisemitischen Aktionismus und sein ausuferndes Patronagesystem 
vorwiegend als Politik der regionalen Sonderinteressen zu werten. Sie war zwar 
innerparteilich stark auf die regionalen Gegebenheiten ausgerichtet, in der grund-
legenden Stoßrichtung stimmte sie mit den Zielen des NS-Staates aber nahtlos 
überein. Die extrem judenfeindliche Politik des Gauleiters entfaltete insgesamt 
reichsweit eine dynamisierende Wirkung, blieb aber immer an den Staatszielen des 
Nationalsozialismus orientiert, so dass Konfl ikte auf diesem Politikfeld punktuell 
durchaus vorhanden, aber eben nicht grundlegender Natur waren. 9 3 

2. Der Gau München-Oberbayern 

Während sich die N S D A P im Gau Franken mit Leidenschaft der Umsetzung 
antisemitischer Obsessionen hingab, trug auch die benachbarte oberbayerische 
N S D A P ihr regionales Selbst- und Sendungsbewusstsein zur Schau. Voller Stolz 
verwies die Münchner Partei nicht nur auf die landschaftliche Schönheit und die 
Bedeutung der Kunst im Gau, sondern vor allem auf seine Bedeutung als „Wiege 
der Bewegung" . Das Prädikat „Geburtsort der N S D A P " machte München und 
Oberbayern nicht nur zum „Traditionsgau", sondern verlieh auch dem dortigen 
Gauleiter eine herausgehobene Stellung, den man mit der Geschichte des Gaues 
„untrennbar verbunden" wähnte. 9 4 Diesen Attributen entsprechend legte die Par-
tei in ihrer Außendarstellung Wert auf die Tatsache, „daß die ältesten und bewähr-
testen Kämpfer der Bewegung an den entscheidenden Stellen stehen müssen, wo-
bei Charakterwerte vor dem toten Wissen den Vorrang haben" . 9 5 Hinter diesem 
im „Buch der Deutschen Gaue" kreierten Erscheinungsbild verbargen sich mehr 
als nur bloße Worthülsen. Unangefochtene Schlüsselfigur der wirtschaftlichen 
Verfolgung war Gauleiter Adolf Wagner. Er gehörte wie Julius Streicher zu den 
frühen Paladinen Hitlers, zu dem er bis zu seinem Tod im Jahr 1944 eine enge Be-
ziehung aufrechterhalten konnte . 9 6 Bereits 1923 hatte er sich der Partei ange-
schlossen. Im September 1928 ernannte ihn Hitler zunächst zum Gauleiter der 
Oberpfalz , später übernahm er die Führung des neugegründeten Gaus G r o ß m ü n -
chen. 1930 wurde er schließlich Leiter des Gaus München-Oberbavern . Der 1890 
in Lothringen geborene studierte Bergbauingenieur war nicht nur bekannt für 
sein bulliges Auftreten und seine brutale, bisweilen vulgäre Ausdrucksweise, son-
dern auch für sein bedingungsloses Streben nach Macht . 9 7 Für das Verständnis der 
regionalen Initiativen zur Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben ist 
die Schlüsselstellung Wagners wichtig, verband er doch seine herausragende 
Machtstellung im Gau mit guten Kontakten zur Reichsspitze und wichtigen 

9 3 Zur Pol i t ik der Gaule i ter allgemein vgl. Schneider, Nat ionalsozia l i smus, S. 429 . 
9 4 Roßmaier , M ü n c h e n - O b e r b a y c r n , S. 33; /.um Selbstverständnis der Gaulei ter auch Zieg-

ler, Bayern , S. 2 5 9 f f . ; zur Bedeutung der Parteizentrale in M ü n c h e n vgl. den kurz vor der 
Druck legung dieser Studie erschienenen Aufsatz von Reibel , Parteizentrale . 

' h Z i m m e r m a n n , Tradit ionsgau, S. 315 . 
9 6 Ziegler, Gauleiter , S. 444 . 
9 7 Zu Gaule i ter Wagner vgl. die kurzen Ü b e r b l i c k e bei Ziegler, N S - A k t e u r e , S. 231 ; H ü t t e n -

berger, Gauleiter, S. 219 . 
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Funkt ionen in der bayer ischen Regierung, die es ihm ermöglichten, von der Partei 
getragene Akt ionen auch administrat iv abzudecken. Bereits im März 1933 wurde 
Wagner zum Innenminister und 1936 zudem noch zum Kultusminister ernannt. 
Angesichts der relativ schwachen Stellung des Reichsstatthalters Epp avancierte 
Wagner damit de facto zum einflussreichsten Polit iker in Bayern . Im Hinbl ick auf 
die wirtschaft l iche Verfolgung hatte die doppelte Spitzenstel lung Wagners ent-
scheidende Auswi rkungen . Zunächst war der Gauleiter nicht auf seine Haus-
macht in der Partei angewiesen, um seinen Einfluss auf die staatlichen Behörden 
geltend machen zu können. Die legale Grundlage seiner staatl ichen Macht ent-
schärfte von vornherein den etwa in Franken schwelenden Konfl ikt zwischen 
Partei und Staat. Darüber hinaus war Wagner als Innenminister in der Lage - dies 
sollte sich vor al lem ab 1938 entscheidend bemerkbar machen - , die staatlichen 
und partei internen Genehmigungsinstanzen in seiner Person zusammenzufassen 
und damit das Heft des Handelns auf gesetzlicher Grundlage selbst in der Hand 
zu behalten. 

Als Prototyp für die im Dunstkreis des Gauleiters tätigen „Alten Kämpfer" 
kann der 1883 in Mit te l f ranken geborene Pferdeknecht und Pferdehändler Chr i s -
tian Weber gelten. Weber, der es während der „Kampfzei t" auf 152 Strafverhand-
lungen vor Gericht gebracht hatte, erhielt wegen seiner „Verdienste" nach der 
Neugründung der Partei 1925 die Mitg l iedsnummer 15. Durch die Machtüber-
nahme der Nationalsozia l isten an die Spitze der regionalen Partei und Verwaltung 
gelangt, brachte es der Träger des Blutordens und des Goldenen Parteiabzeichens 
1933 zum Kreistagspräsidenten von Oberbayern und ein Jahr später zur Mitg l ied-
schaft im Vorstand des bayerischen und deutschen Gemeindetages. 1937 wurde er 
durch den Münchner Oberbürgermeister Fiehler zum Sonderbeauftragten für 
Wirtschaftsangelegenheiten ernannt. Als Leiter des „Amts für den neunten No-
vember 1923" vertrat er auch offiziel l die Interessen der „Alten Kämpfer" . So 
konnte Weber die Mögl ichkei ten nutzen, die sich ihm nicht nur zur eigenen, son-
dern auch zur Bereicherung seiner alten Parteigenossen boten, um diese dann in 
der Münchner Stadtverwaltung unterzubringen. 9 8 

Die Vita Christ ian Weber enthält typische Merkmale der in den wirtschaft l i -
chen Verfolgungsprozess involvierten Parte ifunkt ionäre in München. Er wa r das 
Musterbeispiel eines brutalen Schlägers und glühenden Antisemiten, der nach der 
„Machtergre i fung" vor allem durch seinen ausschweifenden Lebenssti l und seine 
Korruptionsaffären von sich reden machte. Seine luxuriösen Vorlieben finanzierte 
er nicht zuletzt durch den Raub jüdischen Vermögens . " Ahnl ich wie Weber wa -
ren viele Parteigenossen, die später maßgebl ich an der wirtschaft l ichen „Ausschal-
tung" der Juden beteiligt waren, erst durch die „Machtergre ifung" zu Geld ge-
kommen und damit ihren wirtschaft l ichen Schwier igkeiten entronnen. Sie waren 
bereits in den 1920er Jahren durch antisemitische Ubergr i f fe aufgefal len oder be-
reits in dieser Dekade in Korruptionsaffären verwickel t gewesen. Derart ige Merk -
male charakteris ieren auch zahlreiche Mitarbeiter der in München 1938 gegründe-
ten „Vermögensverwertungs"-GmbH, die ab diesem Jahr mit der Verwertung 

98 Zu Christian Weber vgl. v. a. Martin, Aspekte. 
99 Zur Korruption im NS-Staat vgl. v. a. Bajohr, Parvenüs. 
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jüdischen Vermögens in München betraut war. 1 0 0 Ihr langjähriger Leiter Hans 
Wegner etwa war seit 1929 Parteigenosse, Mitglied der SA und der DAF. Bereits 
1924 fiel Wegner wegen politisch motivierter Randale auf und war bereits zu die-
sem Zeitpunkt mehrfach vorbestraft. Sein Parteifreund und späterer enger Mit-
arbeiter Franz Mugler gehörte seit 1930 der Partei an und war ebenfalls als O b e r -
sturmführer Angehöriger der SA und als Ortswalter Mitglied der DAF. Von 1931 
bis 1936 arbeitslos, übernahm ihn der NS-Dentistenverband Ende 1936. Hier 
machte er sich vor allem durch Zechtouren und seine korrupte Lebensweise einen 
Namen. 1 0 1 

Vergleicht man die Karriereverläufe der Parteifunktionäre in den Städten Nürn-
berg und München, so fallen zunächst grundlegende Parallelen auf. Neben ideo-
logischer Linientreue und mangelndem wirtschaftlichen Sachverstand waren die 
Parteiangehörigen materiell von ihrer Stellung in der Partei und im Verfolgungs-
apparat abhängig. Wie noch zu zeigen sein wird, blieb daher die „Ausschaltung" 
der Juden aus dem Wirtschaftsleben auch in München auf Seiten der maßgebli-
chen Parteiinstitutionen ein vorwiegend von der Einzelinitiative gesteuerter und 
nach ökonomischen Gesichtspunkten dilettantisch durchgeführter Prozess. Diese 
Feststellung ist wichtig, zeigt sie doch einmal mehr die in mehreren Gauen nach-
weisbare Bedeutung ideologischer Motivationen, die sich ohne weiteres mit mate-
riellen Interessen in Einklang bringen ließen. D e r jüdischen Bevölkerung trat 
daher auf Seiten der N S D A P vor allem der antisemitische Aktionismus einzelner 
Parteifunktionäre und weniger ein bürokratisch organisierter Apparat entgegen. 
Dabei zielten die antisemitischen Übergriffe nicht nur auf die wirtschaftliche 
„Ausschaltung". Oftmals waren die hierfür zuständigen Parteifunktionäre gleich-
zeitig auch für andere Aspekte der Judenverfolgung verantwortlich, etwa für die 
Überwachung der Einhaltung antisemitisch motivierter Gesetze und Verordnun-
gen oder die Aufsicht über die ab 1940 errichteten „Sammellager für J u d e n " . 1 3 2 

Regionale Spezifika zeigten sich in München - ähnlich wie in Nürnberg - nicht 
nur bei der Verteilung der „Arisierungs-Gelder" , sie äußerten sich auch in der Be-

100 J3|e Vermögensverwertungs-GmbH München war eine durch den Gauleiter ins Leben 
gerufene Gesellschaft, die v. a. für die „Arisierung" jüdischer Grundstücke zuständig war. 
Ihr gehörten etwa 30 Mitarbeiter an. Die meisten Mitarbeiter waren unter betriebswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten für die Durchführung ihrer Aufgaben nicht ausreichend 
qualifiziert; Abschlußbericht, S. 8; S tAM/NSDAP/37 ; vgl. auch die unveröffentlichte 
Magisterarbeit von Seitz, Grundstücksarisierungen, S. 21 ff. 

I S 1 Von zehn Mitgliedern der W M , also einem Drittel der Angestellten - darunter alle der 
leitenden Funktionen —, wurden die Lebensläufe meist durch die Spruchkammerakten 
rekonstruiert. Einen ähnlichen Lebenslauf hatten die späteren Mitarbeiter der „Arisie-
rungsstelle" Schrott und Westermeyer, die bis 1934/35 arbeitslos waren und sich beide 
nach ihren eigenen Angaben durch die Parteizugehörigkeit eine bessere wirtschaftliche 
Situation versprachen; Angaben auf dem Fragebogen der US-Militärregierung von Hans 
Wegner; StAM/Spruchkammer/Karton 1919; Fragebogen vom 2. 1. 1946 von Franz 
Mugler und Urteil der Strafkammer am L G Berlin wegen Untreue vom 19. 5. 1942; 
StAM/Spruchkammer/K.arton 1222; Vernehmung Schrotts am 15. 12. 1948 und Verneh-
mung Westermeyers am selben Tag; ebd.; Urteil des LG München vom 11.7. 1950; 
St AM/Staatsanwaltschaften/17856. 

102 Zu den Sammellagern in München vgl. v. a. Stadtarchiv, Deportation. 
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tonung der Bedeutung des eigenen Gaues, was sich bei Wagner etwa in der groß-
spurigen Forderung manifestierte, nicht nur die Federführung bei der „Judenver-
folgung", sondern überhaupt sämtliche Führungsaufgaben von Preußen nach 
Bayern zu verlegen, um dessen bis 1938 anhaltender Bedeutung als deutsch-öster-
reichisches Grenzland gebührend Rechnung zu tragen.103 

Beide Gauhauptstädte waren damit traditionelle Zentren der nationalsozialis-
tischen Bewegung und gleichzeitig Hochburgen des Antisemitismus. Die Ver-
waltungsspitze beider Städte war seit 1933 mit aktiven und einflussreichen Na-
tionalsozialisten besetzt. In beiden Städten konnte sich schließlich auch das 
erhebliche antisemitische Aggressionspotential der Parteibasis ungehindert ent-
falten. Angesichts ihres Status als „Heimatstadt" der Bewegung, Zentrum der 
„Alten Kämpfer" und Sitz zahlreicher Institutionen der Parteileitung - etwa des 
Reichsschatzmeisters oder des Stellvertreters des Führers - war der Nährboden 
in München in zweifacher Hinsicht besonders fruchtbar für antisemitische Aus-
schreitungen. Erstens institutionell durch die einflussreiche Stellung vieler 
Münchner Parteifunktionäre sowohl innerhalb der regionalen Verwaltung als 
auch innerhalb der Reichsregierung und zweitens durch eine besonders juden-
feindliche Stimmung, die bereits in den 1920er Jahren durch die NS-Propaganda 
geschürt und in zahlreichen Boykottaktionen und Übergriffen gegen Juden auch 
zum Ausbruch gekommen war.104 Wegen des relativ geringen Anteils überregio-
nal operierender Industrieunternehmen und der dadurch nur geringen Anbin-
dung der lokalen Wirtschaft an den Weltmarkt waren in München darüber hi-
naus wesentlich weniger marktpolitische Rücksichtnahmen zu gegenwärtigen, 
als dies in anderen Gauen - etwa in Hamburg - der Fall war.105 Unterschiede er-
gaben sich auch aufgrund der Stellung des Gauleiters zur Spitze der staatlichen 
Bürokratie, ein Verhältnis, das in München bereits kurz nach der Machtüber-
nahme nahezu symbiotischen Charakter angenommen hatte und wiederum auf 
die Bedeutung der obersten Parteiführer im Prozess der wirtschaftlichen Verfol-
gung verweist. 

Aufgrund der hier beschriebenen Charakterist ika nahmen die Städte München 
und Nürnberg hinsichtlich des Ausmaßes von Gewalt und Raub gegen Juden eine 
Sonderstellung ein, und die vehement vorgetragenen Bestrebungen der Partei-
spitze gaben der Gaupolitik ein regionalspezifisches Gepräge; dennoch zeigten 
sich auch in den anderen Gauen des Reiches ähnliche Vorgehensweisen. So bilde-
ten Gewalt und Ideologie den roten Faden in der Politik des Hamburger Gaulei-
ters Karl Kaufmann, die in Terrorwellen gegen „Regimegegner" mündete. Ihre 
Durchsetzung war innerparteilich auch durch ein System von Korruption und 
Nepotismus abgesichert.106 

103 Broszat, Reichszentralismus, S. 190. 
104 Zu den Ausschreitungen in den 1920er Jahren vgl. Dirk, Kriminalität, S. 108 ff. 
105 Zur Situation in Hamburg, die als Hafenstadt mit besonderer Anbindung zum interna-

tionalen Markt auf weltweite Wirtschaftsbeziehungen Rücksicht zu nehmen hatte, vgl. 
Bajohr, „Arisierung" in Hamburg, S. 59ff. 

106 Bajohr, Gauleiter, S. 272 ff. Zu reichsweiten Tendenzen siehe auch Noakes, Viceroys, 
S. 132 ff.; Schmidt, Motiven; Benz, Verhältnis, S. 206; Roth, Ausbeutung. 
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Damit w i rd einerseits die häuf ig betonte regionale Bedeutung der wir tschaft l i -
chen Verfolgung deut l ich: In beiden Gauen wa r die Ausp lünderung der Juden so-
woh l personalpol i t i sches Machtmit te l in der Hand der Gaule i ter als auch Unte r -
pfand für eine verbesserte Stel lung des Gaues im Gesamtre ich. Eine Vorreiterrol le 
in der Judenver fo lgung - und hier vor al lem bei der „Ausscha l tung" der Juden aus 
dem Wirtschafts leben - stärkte also die Posit ion in der Konkur renz zwischen den 
Gauen. Andererse i ts wuss te man sich aber nicht nur in Nürnberg , sondern auch in 
München und H a m b u r g im Einklang mit den pr inz ip ie l len Zie lsetzungen des Re-
gimes und wähl te - ungeachtet der Differenzen in der Intensität - überal l ähnl iche 
Mit te l zu deren Durchse tzung . Die Bedeutung der Gaule i ter und ihrer C l iquen 
für die wir tschaft l iche Ausp lünderung der Juden lag also vor al lem in dem 
„Wann" und dem „Wie" bei der Durchführung , sie selbst wa r jedoch nicht Aus -
druck für das Verfolgen reg ionalspezi f i scher Part ikular interessen. 

3. Die ländliche Region Unterfrankens 

Auch in Unte r f r anken waren es der Gaule i ter und langgediente „Altparte igenos-
sen", die den Zei tpunkt , den Bete i l igungskre is sowie Art und U m f a n g der w i r t -
schaft l ichen Verfolgung best immten. Sowohl auf Gau- als auch auf Kreisebene 
sind hier in Einzelfä l len den Zuständen in München und Nürnbe rg durchaus ent-
sprechende Tendenzen festzustel len. Dies gilt für den Führungsst i l von Mitg l i e -
dern der N S - H a g o genauso wie für „Sonderbeauftragte" der SA bei den Bez i rks-
ämtern, die durch ihre Funkt ion innerhalb der N S D A P und den damit verbun-
denen ant isemit ischen Akt ion i smus ihre mater ie l le Si tuat ion zu sichern und zu 
verbessern trachteten, wesha lb es immer wieder zu Korrupt ionsvorwürfen kam. 
Auch in Hammelburg/Bad Kissingen gingen f rühe Impulse für die Verfolgung der 
jüdischen Bevölkerung von der NS-Hande l s - und Handwerksorgan i sa t ion aus, 
deren Mitg l ieder später in der Arbe i t s f ront oder anderen NS-Organ i sa t ionen 
ebenfal ls eine wicht ige Rol le bei der Ausp lünderung spielten. Deutl ich wi rd dies 
e twa bei dem ab 1934 hauptamtl ich bei der D A F tätigen Kre isobmann L u d w i g 
Popp, der ab 1938 ebenfal ls als Kreisleiter der N S D A P fungier te . 1 0 7 Gegen seinen 
Vorgesetzten, Michae l Langguth , Gauamts le i ter der N S - H a g o in Ma inf ranken , 
lief 1933 ein Gerichtsverfahren wegen Steuerhinterz iehung und Korrupt ion. In 
einem Spruchkammerver fahren von 1947 charakter is ierte ihn ein Zeuge als einen 
typ ischen Repräsentanten der nat ionalsozia l is t ischen Gewal therrschaft : „Von 
Amtsanmaßung über Rechtsbeugung bis zur verbrecher ischen Hand lung reichte 
das Regis ter seines Könnens ." 1 0 8 Ahnl iche Charakter i s t ika kennze ichneten auch 
den ehrenamtl ichen Bürgermeis ter von Hamme lburg , den Gaurechtsste l lenle i ter 
Ra imund Rüth oder den Sonderbeauftragten der SA beim Bez i rksamt H a m m e l -
burg Adolf S tumpf . 1 0 9 

137 Antrag auf Besoldungsfest legung vom 1 .4 . 1934 und Lebenslauf Ludw ig Popps; BAB 
(ehemals BDC)/Popp, Ludwig , »20. 4. 1902. 

138 Schreiben der Bek lc idungsfabr ik K. & S. vom 10. 11. 1947; S tAM/Spruchkammer/Kar-
ton 1012. 

, 3 S Bis 1935 kam es gegenüber dem Sonderbeauftragten immer wieder zu Korrupt ionsvor-
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Dennoch verweisen einige Aspekte in der ländlichen Region auf bedeutsame 
Unterschiede im Prozess der wirtschaftlichen Verfolgung. Als Ursache hierfür 
sind regionalspezifische Besonderheiten zu nennen, sowohl auf Seiten der maß-
geblichen NS-Funktionäre als auch im Hinblick auf die Anzahl und Erwerbs-
struktur der jüdischen Bevölkerung. Gauleiter Hellmuth, promovierter Zahnarzt 
und kurz nach dem Ersten Weltkrieg in verschiedenen Freikorps und Kampfbün-
den aktiv, leitete den Gau Unterfranken seit 1928. Er war somit zwar auch ein frü-
her Anhänger Hitlers und Altparteigenosse in Franken. Seit dem 5. Juli 1934 ver-
fügte er zudem neben seinem Parteiamt auch noch über das Amt des Präsidenten 
der Regierung von Unterfranken und Aschaffenburg. Im Gegensatz zu Adolf 
Wagner oder Julius Streicher fehlte ihm aber der direkte Zugang zu den Schaltstel-
len der Macht. Auch kam seinem Gau keine ähnlich herausragende Stellung zu 
wie „München-Oberbayern" oder Streichers „Franken". 1 1 0 Inwieweit diese ver-
gleichsweise schwache Stellung dazu führte, dass Hellmuth über weit weniger Es-
kapaden stolperte als seine Kollegen in München-Oberbayern und Franken und 
Rechtsbrüche bei der wirtschaftlichen Verfolgung geschickt zu verschleiern trach-
tete, kann zwar nur vermutet werden. Definitiv zeigte sich der unterfränkische 
Gauleiter bei der ökonomischen Verfolgung der Juden aber zurückhaltender, griff 
nicht so oft in deren „Ausschaltung" aus der Wirtschaft ein und überließ die Fe-
derführung ab 1938 dem Gauwirtschaftsapparat. Dessen Leiter, der promovierte 
Volkswirtschaftler Hans Vogel, verfügte damit, ungeachtet der nur geringen insti-
tutionellen Verankerung des Gauwirtschaftsberaters innerhalb des Parteiappara-
tes und seiner lediglich schwammig formulierten Kompetenzen, dank seiner wirt-
schaftlichen Kenntnisse und mit dem Gauleiter im Rücken über eine nahezu 
uneingeschränkte Machtstellung bei der „Entjudung" der unterfränkischen Wirt-
schaft. Sein Kollege Buchner hingegen spielte in München nur eine untergeord-
nete Rolle bei der „Arisierung" und auch Gauwirtschaftsberater Strobl verfügte in 
Franken durch die zahlreichen Interventionen Streichers über wesentlich gerin-
gere Handlungsspielräume. So konnte Vogel im Jahr 1938 ein engmaschiges und 
auf seine Person ausgerichtetes Netz aus Genehmigungsinstanzen, Sonderbeauf-
tragten und Sachverständigen spannen, die an der „Arisierung" beteiligt waren.1 1 1 

Betroffen hiervon waren in der ländlichen Region Bad Kissingen/Hammelburg 
vor allem jüdische Viehhändler, die einen Großteil der erwerbstätigen jüdischen 
Bevölkerung ausmachten. Neben Funktionären aus dem Gauwirtschaftsapparat 
traten hier Parteifunktionäre wie Ortsbauernführer als Verfolgungsinstanzen auf, 

würfen; Aussage von Stumpf gegenüber dem Gaugericht Mainfranken vom 9. 4. 1935; 
StAM/Spruchkammer/Karton 465; Schreiben der Spruchkammer Hammelburg vom 
12. 7. 1948; ebd.; Spruchkammerverfahren gegen Hermann Heinritz, den Geschäftsfüh-
rer der D A F und Kreisleiter der N S D A P in Bad Brückenau; StAM/Spruchkammer/Kar-
ton 665; Spruchkammerverfahren gegen den Kreisleiter der N S D A P in Bad Kissingen 
Karl Renner; StAW/Spruchkammer Bad Kissingen/1840/Renner, Karl, *13. 8. 1869; zu 
Renner siehe auch Roth, Parteikreis, S. 426 ff. 

1 1 0 Zu Gauleiter Hellmuth vgl. BayHStAM/Personalakten/Dr. O t t o Hellmuth sowie die 
kurzen Ausführungen bei Hüttenberger, Gauleiter, S. 214. 

1 1 1 „Anordnung des Gauwirtschaftsberaters zur Uberführung jüdischer Betriebe auf deut-
sche Betriebsführer" vom 13. 5. 1938; StAW/Gau Mainfranken/288. 
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die in den Gauhaupts tädten als Tätergruppen kaum eine Rol le spielten. Während 
in Oberbaye rn die „Judenfrage" in den ländl ichen Reg ionen eher abstrakter N a -
tur war, da dort in vielen Gemeinden keine Juden ansässig waren 1 1 2 , weck te bei 
den Bauernführern in Unte r f r anken ein stark „ jüdisch" dominier ter Viehhandel 
Vorurtei le . Im H a m m e l b u r g wa r einer der maßgebl ichen Funkt ionst räger des 
Reichsnährstandes der Kre isbauernführer Georg Happ , der gle ichzeit ig als Stadt-
rat der N S D A P in Hamme lbu rg fungier te und ze i tweise auch das Amt des dort i -
gen Ortsgruppenle i ters bekle idet hatte.1 1 3 Zwar war auch H a p p - ähnl ich wie die 
Par te i funkt ionäre in München und Nürnbe rg - einer der Nat iona lsoz ia l i s ten der 
ersten Stunde, er betr ieb jedoch vor, während und auch nach der Zeit des Nat io -
na lsozia l i smus eine eigene Landwir tschaf t , wesha lb er in keine finanzielle Abhän -
gigkeit von der N S D A P geriet .1 1 4 

Vor al lem aber die zahlre ichen und engen Geschäf tsverb indungen zwischen 
nicht jüdischen Kunden und jüdischen Viehhändlern sind woh l die Ursache dafür, 
dass es in der unter f ränk ischen Reg ion nicht zu ähnl ichen radika len Ubergr i f fen 
gegen die jüdische Bevö lkerung kam, w ie dies in Nürnbe rg oder Günzenhausen 
der Fall war . 1 1 5 Damit bl ieben die jüdischen Viehhändler zwa r bis 1938 von po-
gromart igen Ausschre i tungen we i tgehend verschont, dies darf aber nicht über die 
zahlre ichen Versuche Happs und anderer Funkt ionäre des Reichsnährstandes hin-
wegtäuschen, die jüdischen Viehhändler zur Aufgabe ihres Gewerbes zu zwingen . 
Die Kompetenzen der Ortsbauernführer gegenüber jüdischen Viehhändlern gin-
gen unter anderem auf eine Intervention des dem Reichsnährstand unterstehen-
den Reichsverbands des nat ionalen Viehhandels , Gau Bayern , zurück , nach der 
bei der Prüfung der „Unzuver läss igke i t" sowohl die Kre isbauernführer als auch 
die Organisa t ionen des Viehhandelsverbands zu hören waren . 1 1 6 Die Aussagen 
der Bauernführer verschärften die beruf l iche Verdrängung jüdischer Viehhändler 
in mehrfacher Weise. Dies geschah zunächst durch die hochgradig ideologisch 
geprägte Gutachtertät igke i t . Dabei machten die Gutachter in der Regel aus ihrer 
generel len Ab lehnung des „jüdischen Viehhandels" kein Hehl . Die Wi rksamke i t 
der „Blut- und Bodenideo log ie" , die keine Juden im Landproduktenhande l ge-
schweige denn als Lande igentümer duldete, zeigt sich in den Gutachten deut l ich. 
Die Viehhändler wurden als „Hof juden" bezeichnet , die mit ihrem „oberf lächl ich 
guten Benehmen" die Kundschaft ledigl ich „täuschen" würden . Recht l iche H in -
dernisse für eine Verweigerung der Handels leg i t imat ion wurden als „Kniffe" ei-

112 Rundsch re ibende s Bez i rksamts Ebersberg vom 11.6 . 1937; S tAM/LRA/67171 ; vgl. auch 
die zahlre ichen Fehlanzeigen bei entsprechenden Anträgen, etwa die Anfrage der Gaule i -
tung vom 1. 2. 1938 im Bez i rk Aichach; S tAM/LRA/99849 . 

1 , 3 Schreiben des öffentl ichen Klägers der Spruchkammer Hamme lbu rg vom 20. 10. 1948; 
S tAW/Spruchkammer Hammelburg/578. 

114 Vgl . die in diesem Punkt relativ g l aubwürd ige Aussage Happs gegenüber der Spruchkam-
mer Hamme lburg , dort e ingegangen am 22. 10. 1948; ebd. 

115 Hierzu auch Zwei ter Teil, Erstes Kapitel , 1.1. der vor l iegenden Studie. 
116 Rundschre iben des Reichsvcrbands des nat ionalen Viehhandels , Gau Bavern, an die 

baver ischen Bez i rksverwa l tungsbehörden vom 3 . 9 . 1934; S tAW/LRA Hammelburg/ 
3569. 
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nes „liberalistischen Staates" diffamiert, mit der sich die deutsche Bauernschaft 
nicht abgeben könne.117 

Betrachtet man die Verwendung der Erlöse aus der Ausschaltung der jüdischen 
Bevölkerung aus dem Wirtschaftsleben in Unterfranken, so wird auch hier der 
starke Regionalbezug deutlich erkennbar. Der ökonomische Nutzen der wirt-
schaftlichen Verfolgung für den Gau Unterfranken manifestierte sich in der soge-
nannten Rhön-Spessart-Werbestelle. In den Jahren 1936/37 hatte Gauleiter Hell-
muth einen Steuerberater mit der Errichtung der Dienststelle beauftragt, die 
durch den Einsatz von Spendengeldern der Förderung der wirtschaftlichen Not -
standsgebiete im Rhön-Spessart-Raum dienen sollte.118 Als Vogel 1938 die Wer-
bestelle übernahm, etablierte er eine Ausgleichsabgabe, die bei der „Arisierung" 
zu bezahlen war. Von insgesamt drei Sonderkonten aus finanzierten Gauleiter und 
Regierungspräsident Hellmuth und Gauwirtschaftsberater Vogel so landwirt-
schaftliche Darlehen für die Krisenregionen Unterfrankens.119 Die Abgabe an den 
Fonds betrug durchschnittlich zehn Prozent des Kaufpreises.120 Uber die Werbe-
stelle liefen bis Ende 1938 über eine Million Reichsmark. Noch 1945 wiesen die 
Konten fast 700000 Reichsmark auf.121 Hellmuth trachtete letztlich danach, 
durch den Erlös aus dem Raub jüdischen Vermögens bei der Parteispitze den Ein-
druck eines Mustergaues zu vermitteln, in dem durch Vertreibung der Juden und 
dem „Umbau" der Bevölkerung nach „rassenpolitischen" Grundsätzen aus dem 
„Notstandsgebiet" Rhön eine blühende Landschaft entstehen sollte.122 Neben der 
„Arisierungsabgabe" für die Werbestelle vereinnahmte zudem die Deutsche Ar-
beitsfront drei Prozent der Veräußerungserlöse als „Gebühr".123 Schließlich pro-
fitierte auch die Gestapo von der „Arisierung" durch Erpressungen der Betroffe-

1 1 7 Schre iben des B e z i r k s b a u e r n f ü h r e r s H a m m e l b u r g an das Bez i rk samt H a m m e l b u r g v o m 
8. 5. 1935; S t A W / L R A H a m m e l b u r g / 3 5 8 9 ; Schre iben des B e z i r k s b a u e r n f ü h r e r s an das 
Bez i rk samt H a m m e l b u r g im Falle des Viehhänd le r s A r n o l d H . v o m 3. 11. 1935; S t A W / 
L R A H a m m e l b u r g / 3 5 7 7 ; Schre iben des B e z i r k s b a u e r n f ü h r e r s an das Bez i rk samt H a m -
m e l b u r g im Falle des Viehhändle rs Karl A. v o m 31. 12. 1934; S t A W / L R A H a m m e l b u r g / 
3593. Z u r Ver fo lgung jüd i scher Viehhänd le r s iehe auch Ers te r Teil, Dr i t t e s Kapi te l , I I I . 
der vor l i egenden Studie. 

1 1 8 Berei ts seit F e b r u a r 1933 exis t ier ten Pläne des G W B Hass l inger f ü r eine Verbesse rung der 
wi r t scha f t l i chen Lage in der R h ö n , die z u d iesem Z e i t p u n k t al lerdings of fens ich t l ich n o c h 
n ich t mi t e iner E n t e i g n u n g de r J u d e n v e r b u n d e n waren . K o n k r e t sah der f r ü h e P lan vor, 
E r w e r b s l o s e u m z u s i e d e l n u n d das f r e i g e w o r d e n e L a n d an B a u e r n z u ver te i len, U b e r -
legungen , die zunächs t auch d u r c h eine Reg ie rungsde lega t ion des Re ichsmin is te r s f ü r E r -
n ä h r u n g u n d L a n d w i r t s c h a f t gu tgehe ißen w u r d e n ; Schre iben des L a n d w i r t s c h a f t s m i n i s -
t e r iums an die bayer i schen u n d thü r ing i schen B e h ö r d e n v o m 24. 8. 1934 u n d Schre iben 
des thü r ing i schen Min i s t e rp rä s iden t en Marsch le r an das O P G v o m 16. 9. 1934; I f Z / F a 
223/31. 

1 1 9 V e r n e h m u n g de r Mi ta rbe i t e r in de r Werbeste l le Barba ra S. am 25. 7. 1950; S tAW/Staa t s -
anwal t scha f t W ü r z b u r g / 5 5 8 / I . 

1 2 0 Aussage des Jus t i z ra t s Dr . R. vor d e m L G W ü r z b u r g am 13. 7. 1950; ebd . 
121 V e r n e h m u n g des Kre i swi r t scha f t sbe ra te r s H e r m a n n Wibl i shauser a m 18. 7. 1950; ebd . 
122 v g L h ie rzu auch die - o f tma l s leider n u r u n z u r e i c h e n d belegte - Studie v o n H o h m a n n , 

L a n d v o l k . 
1 2 3 A k t e n n o t i z des G W B v o m 25. 5. 1938, en tha l t en in S tAW/Staa t sanwal t scha f t W ü r z b u r g / 

558/1. 
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nen. 1 2 4 D e r Plan zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der R h ö n scheiterte 
jedoch, unter anderem, weil er nach wirtschaftspolit ischen Gesichtspunkten voll-
k o m m e n unsinnig und ohnehin viel zu teuer war . 1 2 5 

N e b e n derartigen strukturfördernden Verwendungen der „Arisierungserlöse" 
für die „Volksgemeinschaft" floss jüdisches Vermögen aber auch in Unter f ranken 
in die H ä n d e der Parteigliederungen und verdienter „Altparteigenossen" . Vogel 
selbst erwarb im M ä r z 1941 eines von zwei noch nicht veräußerten „Judenhäu-
sern" in Würzburg . Wie er seinem Tagebuch anvertraute, s temmte er sich zwar 
dagegen, jüdisches Vermögen zu erwerben, der Frau und den beiden Kindern 
wegen sei er aber dazu gezwungen. 1 2 6 

D i e besonderen personellen Strukturen in den Gauen, dies zeigt der Vergleich 
mit der „Arisierungspraxis" in den bayerischen Großstädten in der Zeit vor dem 
P o g r o m , beeinflussten den Verlauf der wirtschaftl ichen „Ausschaltung" der Juden 
auch in Unter f ranken und gaben ihm eine regionalspezifische Prägung. Dies be-
traf nicht nur die Stellung des Gauwirtschaftsberaters bei der „Aris ierung", son-
dern auch die institutionelle Verankerung des Gauleiters. In Mainfranken wie in 
M ü n c h e n konnten die Gauleiter ihre Staatsämter für eine Interessenbündelung 
nutzen, während der Gauleiter Nürnbergs weiterhin auf seine durch Brutalität be-
gründete und gesetzlich nicht fundierte Machtstel lung vertrauen musste, ein U m -
stand, der letztlich entscheidend zu seinem Sturz beitrug. Bei der Verwendung der 
Er löse aus der wirtschaftl ichen Verfolgung wird schließlich ebenfalls der starke 
Regionalbezug sowohl in dem mit jüdischem Vermögen gestrickten und stabili-
sierten N e t z w e r k des Gauleiters als auch in den ebenso finanzierten infrastruktu-
rellen Maßnahmen zugunsten der Gaue deutlich. Kann damit erneut die regional-
geschichtliche Relevanz und die Bedeutung personalistischer E lemente des N S -
Herrschaftssystems bei der Judenverfolgung hervorgehoben werden, so dürfen 
die regionalen Spezifika - dies sei noch einmal betont - nicht über die zahlreichen 
Gemeinsamkei ten hinwegtäuschen. Zielsetzung und letztlich Ergebnis der wirt-
schaftlichen Verfolgung - die vollständige „Ausschaltung" der Juden aus dem 
Wirtschaftsleben - waren identisch und wurden insgesamt auch in ähnlichen 
zeitlichen Etappen durchgeführt . H i n z u k o m m e n Ähnlichkeiten, die bei einem 
reichsweiten Vergleich der Herrschaftspraxis festzustellen sind. D i e Bedeutung 
der Personalpoli t ik für den Machterhalt der Gauleiter, deren Funkt ion als Spre-
cher und Prediger der Ideologie, das Hochhal ten lokaler Traditionen, dies alles 
waren Wesensmerkmale regionaler Herrschaftspraxis mit überregionaler Gült ig-
keit und sind daher wohl weniger als gautypisch denn als typisch für die D u r c h -
setzung polit ischer M a c h t auf Gauebene innerhalb eines hierarchisch gegliederten 
Führerstaates zu wer ten . 1 2 7 

1 2 4 Eidesstatt l iche Versicherung Karl R.s ; ebd. 
1 2 5 N a c h Aussagen von Vogel selbst kam es zu Streitereien mit Ministerpräsident Siebert und 

Staatssekretär B a c k e aus dem Landwirtschaf tsminis ter ium. O f f e n b a r waren also auch 
hier Kompetenzstre i t igke i ten für die Di f ferenzen ausschlaggebend; Vorladung Vogels am 
26. 9. 1950; ebd. 

1 2 6 E inträge vom 30. 3. und 2. 4. 1941; S t A W / G a u M a i n f r a n k e n / 7 8 . 
1 2 7 Zu generellen M e r k m a l e n der Gaule i ter vgl. Hüttenberger , Gauleiter, aber auch N o a k e s , 

Viceroys . 
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III. Gescheiterte Zähmung? Zum Interaktionsverhältnis 
von Region und Reichsgewalten bei der wirtschaftlichen 

Verfolgung der Juden 1933-1938 

Eine mögliche Erklärung für die Bedeutung der regionalen Dynamik bietet die 
zögerliche Haltung der Reichsregierung bei der „Ausschaltung" der Juden aus 
dem Wirtschaftsleben. Während sich der aufgestaute Handlungsdrang lokal und 
regional Bahn brach, zeigte sich die Reichsregierung zögerlicher. Wie bereits ge-
zeigt, gingen tatsächlich maßgebliche Impulse der wirtschaftlichen Verfolgung 
von der Region aus, auf die die Reichsregierung in Berlin zunächst mit Unwillen 
reagierte. Massiven Widerspruch riefen etwa die Ubergriffe in München im Mai 
1935 hervor. Sowohl das polnische Generalkonsulat als auch der Generalkonsul in 
N e w York und das Auswärtige A m t informierten das Reichswirtschaftsministe-
rium über die Unruhen in der bayerischen Landeshauptstadt. 1 2 8 Auch englisch-
sprachige Zeitungen berichteten über die antisemitische St immung. 1 2 9 Nachdem 
das bayerische Innenministerium unter Gauleiter Wagner und Ministerpräsident 
Siebert zunächst versucht hatte, die Geschehnisse herunterzuspielen, Reichswirt-
schaftsminister Hjalmar Schacht aber durch Eingaben der polnischen Regierung 
und der geschädigten jüdischen Geschäftsinhaber über ausreichend Informations-
material verfügte, forderte der Minister ultimativ das schärfste Vorgehen gegen die 
Rädelsführer. 1 3 0 Besonders deutlich brachte auch der Reichsinnenminister seine 
Bedenken zum Ausdruck, als er in einem Rundbrief an die Landesregierungen 
noch einmal unerlaubte Eingriffe in die Wirtschaft mit Hinweis auf eine Anord-
nung des Führers verbot. Wer sich künftig darüber hinwegsetze, so Fr ick, werde 
als Provokateur, Rebell und Staatsfeind angesehen. Auch die Nachlässigkeit zu-
ständiger Beamter werde auf das Schärfste geahndet.1 3 1 

Dabei gingen die Parteiführer in den Regionen offensichtlich davon aus, die 
neuen „rassischen" N o r m e n der NS-Ideologie hätten „überkommene" Wertvor-
stellungen des alten Rechtssystems obsolet gemacht. Die Gauleiter wussten sich in 
Übereinst immung mit den ideologischen Vorgaben und glaubten daher, mit eigen-
mächtigen Vorgehensweisen „dem Führer entgegenzuarbeiten". 1 3 2 Das Unver-
ständnis der regionalen Parteiführer über die zögerliche Haltung der Reichs-
regierung brachte der bei einer Konferenz im September 1935 im Reichswirt-
schaftsministerium anwesende oberbayerische Gauleiter Wagner deutlich zum 
Ausdruck. Seiner Meinung nach handelte es sich um eine Divergenz zwischen 
Staat und Partei. 80 Prozent des Volkes würden auf eine Lösung der „Judenfrage" 

1 2 8 Brief des RWM an Siebert vom 24. 6. 1935; BayHStAM/StK/6411. 
1 2 9 „Manchester Guardian" vom 20. 6. 1935. 
1 3 0 Schreiben des RWM an Siebert vom 24. 5. 1935, 24. 6. 1935 und 5. 6. 1935 sowie die Be-

schwerdenote des polnischen Generalkonsulats an die bayerische Staatskanzlei vom 
29. 5. 1935; BayHStAM/StK/6411. 

131 Schreiben Fricks an die Landesregierungen vom 20. 8. 1935; ebd. 
1 3 2 Auf die Bereitschaft der Parteigenossen, dem „Führer" entgegenzuarbeiten, verweist v. a. 

Ian Kershaw. Er sieht hierin ein wesentliches Funktionsprinzip des Nationalsozialismus; 
Kershaw, Hitler. 
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drängen. A u c h das ihm unterstehende bayerische Innenminister ium war der Auf -
fassung, der antisemitische K a m p f werde von der Reichsregierung nicht mit der 
nötigen Härte durchgeführt und wirtschaftspolit ische G r ü n d e für eine Zurück-
haltung würden bei der Bevölkerung nicht ausreichend verstanden. 1 3 3 In eine ähn-
liche Richtung argumentierten einzelne Referate des bayerischen Wirtschaftsmi-
nisteriums zur Jahreswende 1936/37 . Hier griff man die Frage der Kennzeichnung 
jüdischer Betr iebe auf und äußerte Unverständnis über die außenpolit ischen 
Rücks ichtnahmen, die gegenüber „rassischen" Beweggründen noch immer aus-
schlaggebend seien. 1 3 4 In einem weiteren Schreiben Anfang Januar 1937 verwies 
ein Mitarbei ter des Ministeriums auf die Unklarhei t und Unsicherhei t der Minis-
terialbürokratie in Fragen der wirtschaftl ichen Stellung der jüdischen Bevölke-
rung, die die N S D A P und ihre Gliederungen zu einem umso „zielbewussteren" 
Vorgehen animiere . 1 3 5 

Derart ige Auffassungen teilte die Reichsregierung nur bedingt. Reichs just izmi-
nister Gür tner sprach sich etwa für eine standhafte Haltung der Ministerialbüro-
kratie aus. Regionale Alleingänge, so der Minister, würde es immer wieder geben, 
solange an der Basis die Meinung vorherrsche, Ausschreitungen würden von der 
Reichsregierung eigentlich gerne gesehen, allein, sie könne eben nicht so handeln 
wie sie wol le . 1 3 6 

In Berl in gab es angesichts der regional initiierten Übergri f fe und Alleingänge 
offenbar tatsächlich Unklarhei ten in der Frage, inwieweit liberale Rechtsnormen -
etwa das Recht auf Eigentum - bei Juden weiterhin gelten würden und inwieweit 
hier nach „rassischen" Gesichtspunkten zu verfahren sei. Diese zeigten sich deut-
lich bei der Verabschiedung der „Nürnberger Gese tze" im September 1935. So-
wohl in N ü r n b e r g als auch in M ü n c h e n riefen sie Enttäuschung hervor, da ent-
gegen allen vorherigen Ankündigungen die wirtschaftl iche Verdrängung wieder 
nicht in einen gesetzlichen R a h m e n gegossen worden war. 1 3 7 Im D e z e m b e r 1936 
lehnte der Reichswirtschaftsminister Maßnahmen gegen jüdische Firmen aus ar-
beitsmarktpolit ischen Gründen ab . 1 3 8 N o c h im April desselben Jahres hatte 
Schacht jedoch betont , dass es letztlich Aufgabe der bayerischen Landesregierung 
sei, auf eine Klärung der „Judenfrage" im Wirtschaftsleben hinzuwirken, da die 
Einstel lung der Reichsregierung den Sonderregelungen einzelner Landesregierun-
gen nicht entgegenstehe. 1 3 9 Ahnl ich hatte sich das Wirtschaftsministerium im A u -
gust desselben Jahres geäußert, als es angesichts der Störungen des Wirtschafts-
lebens eine stärkere Dezentral is ierung der Zuständigkeit für diese Fälle forderte. 

1 3 3 Schre iben des bayerischen Innenminis ter iums an den Ministerpräsidenten vom 29. 5. 
1935; B a y H S t A M / S t K / 6 4 1 1 . 

1 3 4 Schre iben des Referats I an Referat II im bayer ischen Wir t schahsminis ter ium vom 16. 12. 
1936; B a v H S t A M / M W i / 3 7 . 

1 3 5 Schreiben der Abte i lung I im bayer ischen Wirtschaf tsminis ter ium vom 11. 1. 1937; ebd. 
Vermerk über die Besprechung im R W M vom 22. 8. 1935; I f Z / F a / 7 1 2. 

1 3 7 Schreiben des Referats I an das Referat II im bayerischen Wirtschaf tsminis ter ium vom 
6. 12. 1936 und Schreiben der I H K N ü r n b e r g an das R W M vom Früh jahr 1936; 
B a v H S t A M / M W i / 3 7 . 

1 3 8 E b d . 
1 3 9 Schre iben des R W M an das bayerische Wirtschaf tsminis ter ium vom 28. 4. 1936; ebd. 
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Insbesondere sollten sich die Ober - und Regierungspräsidenten stärker um diese 
Angelegenheiten kümmern. Schacht selber wollte nur noch bei besonders gravie-
renden Vorkommnissen in Kenntnis gesetzt werden. 1 4 0 

Die Stellungnahmen gegen regionale Alleingänge dürfen allerdings nicht über 
die längerfristigen Intentionen der Berliner Regierung hinwegtäuschen. Es kann 
inzwischen als erwiesen angesehen werden, dass auch Reichswirtschaftsminister 
Schacht keine schützende H a n d über die jüdische Bevölkerung hielt.1 4 1 In Bezug 
auf das Ziel der „Ausschaltung" der Juden aus der Wirtschaft bestand grundsätz-
liche Ubereinst immung. Offenbar hatte der Reichswirtschaftsminister selbst die 
offizielle Kennzeichnung jüdischer Betriebe schon 1934 in Aussicht gestellt.1 4 2 

Lediglich im Hinbl ick auf das Tempo existierte Uneinigkeit mit den Gauleitern 
und der bayerischen Regierung. Offenbar versuchten Wagner und die regionalen 
Parteigliederungen zusammen mit der hochideologisierten Bayerischen Politi-
schen Polizei, durch antisemitischen Aktionismus die Ministerialbürokratie zum 
Handeln zu bewegen und damit die endgültige „Ausschaltung" durch entspre-
chende Gesetze voranzutreiben. 1 4 3 

Dabei wusste sich Wagner im Einklang mit Bestrebungen der Reichsspitze der 
Partei, die bereits im Frühjahr 1933 „Ausschaltungsmaßnahmen" initiiert und ge-
fördert hatte. An die vorwiegend regional eingeleiteten Ubergriffe vom März 1933 
knüpfte der von Adolf Hitler und Joseph Goebbels zentral geplante und dann von 
Hitler persönlich angeordnete B o y k o t t vom 1. April 1933 gegen jüdische G e -
schäfte, Rechtsanwälte und Arzte an. Begründet wurde diese Akt ion als Abwehr -
maßnahme gegen die „jüdische Greuelhetze" und Reaktion des „Volkszorns" auf 
angebliche antideutsche Aktivitäten im Ausland. Die in der Forschung intensiv 
besprochene, hinsichtlich der Ausdehnung und Auswirkung allerdings unter-
schiedlich bewertete Akt ion begann an einem Samstag um 10 U h r morgens und 
bestand vor allem in der Plakatierung jüdischer Geschäfte und deren Belagerung 
durch Parteimitglieder. O b w o h l Berlin den in den meisten Städten und Regionen 
des Reiches wohl friedlich verlaufenen B o y k o t t initiiert hatte, oblag die konkrete 
Durchführung vor allem den regionalen Gliederungen des „Kampfbundes" und 
den NS-Berufsverbänden der Ärzte und Rechtsanwälte. Z u m sogenannten Zen-
tralkomitee zur A b w e h r der jüdischen Greuel- und Boykot thetze gehörten weder 
nationalsozialistische Regierungsmitglieder noch Angehörige des engsten Füh-
rungszirkels der N S D A P . 1 4 4 D e m B o y k o t t in München kam insofern eine Son-

1 4 0 Schreiben des RWM an die Reichsstatthalter, Ober- und Regierungspräsidenten vom 
2 4 . 8 . 1936; ebd. 

1 4 1 Bajohr, „Arisierung" in Hamburg, S. 217 ff. 
1 4 2 Am 16. Dezember 1936 machte das Referat II das Referat I im bayerischen Wirtschafts-

ministerium darauf aufmerksam, dass Schacht vor zwei Jahren die baldige Kenntlichma-
chung jüdischer Geschäfte zugesagt habe; BayHStAM/MWi/37. 

1 4 3 Nolzen, Party, S. 277, der als eine Funktion der Parteigewalt gegen Juden den Druck auf 
die Ministerialbürokratie herausstellt. 

1 4 4 Mitglieder des Komitees waren Julius Streicher, sein Stellvertreter Karl Holz, Robert Ley, 
Heinrich Himmler, der Leiter des NS-Beamtenbunds Jakob Sprenger, Walter Darre, 
Adrian von Renteln, der Leiter des NS-Juristenbundes Hans Frank sowie der Leiter des 
NS-Arztebundes Gerhard Wagner; Mitgliederliste des „Zentralkomitees zur Abwehr der 
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derstellung zu, als die reichsweite Zentrale in der Barer Straße der „Hauptstadt 
der Bewegung" München eingerichtet worden war. 1 4 5 Bereits am 30. März 1933 
ordnete der Vorsitzende des Zentralkomitees, der fränkische Gauleiter Julius 
Streicher, an, dass die Leiter der regionalen Gaukomitees die Führer des „Kampf-
bundes" seien und Transparente gegen jüdische Gewerbetreibende, Arzte und 
Rechtsanwälte bei den Aufmärschen mitgeführt werden sollten. 1 4 6 Ähnlich wie in 
den übrigen Städten des Reiches wurde der B o y k o t t auch in München von Reden 
und Aufmärschen begleitet. In der bayerischen Landeshauptstadt scheint es dabei 
nicht zu größeren gewalttätigen Ubergriffen gekommen zu sein. 1 4 7 N o c h am 
1. April 1933 erließ Streicher ein Dekret , das eine Pause des Boykot t s bis zum fol-
genden Mit twoch 10 U h r anordnete, „damit man" , so die offizielle Begründung, 
„dem internationalen Judentum die Chance zur Besserung geben könne" . 1 4 8 Der 
B o y k o t t wurde dann auch reichsweit nicht wieder aufgenommen. Dabei handelte 
es sich bei dieser Akt ion nicht um einen Boykot t im eigentlichen Sinne. Das anti-
jüdische Vorgehen wurde zentral angeordnet und gesteuert und stieß bei dem 
überwiegenden Teil der Bevölkerung auf Ablehnung. Die vorherrschende skepti-
sche Zurückhaltung der Bevölkerung war dann wohl auch der Grund für den 
raschen Abbruch dieser Akt ion . 1 4 9 

Was aber hatte die Parteispitze zu dem reichsweiten B o y k o t t gegen jüdische Er-
werbstätige bewogen? Die möglichen Gründe reichen von einer „Demonstration 
der Stärke" über die Abwehr antinationalsozialistischer Bestrebungen im Ausland 
bis hin zu einer „Ventilfunktion", um die hohe Gewaltbereitschaft der Parteibasis 
und der mittelständischen Organisationen in kontrollierbare Bahnen zu len-
k e n . ™ 

Bereits vom Frühjahr 1933 an, dies ist zunächst wichtig zu betonen, war die 
wirtschaftliche „Ausschaltung" der jüdischen Bevölkerung ein wichtiges Ziel so-
wohl der Reichs- wie auch der Regionalführungen der N S D A P . Ungeachtet dieser 
grundlegenden Einigkeit gab die Berliner Politik in den ersten drei Jahren der N S -
Herrschaft jedoch der Konsolidierung der Wirtschaft den Vorrang, dem sich an-
dere Ziele unterzuordnen hatten. Dieses Primärziel schloss allerdings nicht aus, 

jüdischen G r e u c l - und B o y k o t t h e t z e " v o m 29. 3. 1933; S t A N / K V - A n k l a g e d o k u m e n t e / 
P S / 2 1 5 6 / F o t o k o p i e . 

1 4 5 Z u m B o y k o t t in M ü n c h e n und N ü r n b e r g und zu dessen Organisa t ion siehe v. a. H a n k e , 
G e s c h i c h t e , S. 85; Selig, B o y k o t t , S. 186; Jäck le , Schicksale , S. 14; Rappl , „Aris ierungen" 
in M ü n c h e n , S. 128; Mül ler , 'Geschichte , S. 212 f. 

1 4 6 Par te ikorrespondenz v o m 3 0 . 3 . 1933; S t A N / K V - A n k l a g e d o k u m e n t e / P S / 1 9 2 0 / F o t o -
kopie. 

1 4 7 Siehe hierzu v.a. Müller, Gesch ichte , S. 2 1 2 f . ; H a n k e , Gesch ichte , S. 83 f f . 
1 4 8 D e k r e t Nr. 7 v o m 1. 4 . 1933; S t A N / K V - A n k l a g e d o k u m e n t e / P S / S E A / 2 1 9 2 . 
1 4 9 K u l l e r / D r e c o l l , Volkszorn , S. 81 ff. 
1 5 0 H e l m u t G e n s c h e l sieht in dem B o y k o t t v.a. fünf Intent ionen: der antideutschen H e t z e 

entgegenzuwirken, die Stärke und Entschlossenhei t der M a c h t h a b e r hervorzuheben, den 
revolut ionären E i fer der SA und SS zu befriedigen, dem Bürger tum zu zeigen, dass nun 
etwas gegen die J u d e n u n t e r n o m m e n wird und schließl ich weitere Anhänger im mittel-
ständischen Milieu zu gewinnen; Gensche l , Verdrängung, S. 55 f.; die „Vent i l funkt ion" 
des B o y k o t t s wird auch in neueren Arbei ten betont : Ba johr , „Aris ierung" in H a m b u r g , 
S. 44; F icht l , Wirtschaft , S. 50; insbesondere auch in Longer i ch , Pol i t ik , S. 32 f. 
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dass alle möglichen Variationen des Antisemitismus zur Mobilisierung einer brei-
teren Masse der Bevölkerung getestet und bei Misserfolg, wie im Falle des Boy-
kotts, auch wieder fallen gelassen wurden. Hierauf deuten auch die frühen Geset-
zesmaßnahmen zur wirtschaftlichen Verfolgung der Juden hin, die wirtschafts-
politisch vergleichsweise ungefährlich waren. So erging zum Beispiel bereits am 
22. April 1933 eine durch Hitler und Reichsärzteführer Wagner mitinitiierte „Ver-
ordnung über die Zulassung der Ärzte bei den Krankenkassen", die im Rahmen 
der umfangreichen Neubestimmungen durch das „Gesetz zur Wiederherstellung 
des Berufsbeamtentums" verabschiedet wurde.1 5 1 Ebenfalls im April 1933 be-
schränkte die Reichsregierung die Zulassung jüdischer Rechtsanwälte. Wie die 
jüdischen Ärzten verloren auch sie ihre Zulassung, wenn sie nicht bestimmte Aus-
nahmekriterien, wie etwa die Teilnahme am 1. Weltkrieg erfüllten.152 Das „Gesetz 
zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" zwang unter anderem „nichtari-
sche" Beamte in den Ruhestand, sofern sie nicht unter die von Hindenburg durch-
gesetzten Ausnahmeregelungen fielen.153 In zwei Durchführungsverordnungen 
vom Mai 1933 wurde die Gruppe der Betroffenen auf das Lehrpersonal an Hoch-
schulen und auf öffentliche Angestellte und Arbeiter erweitert.154 Gegen unzuläs-
sige, regional gesteuerte Eingriffe in die Wirtschaft wandten sich das Innen- und 
Wirtschaftsministerium sowie die obersten Parteibehörden aus taktischen Grün-
den, weil man wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Schwierigkeiten sowie 
akute Zwangslagen berücksichtigen wollte, die sich durch die nationale Devisen-
und Rohstoffknappheit ergeben hatten.155 Dass die Politik der Reichsregierung 
sowohl in Bezug auf allgemeine Fragen zur „Ausschaltung" der Juden aus dem 
Wirtschaftsleben als auch in Bezug auf die regionalen Alleingänge von taktischer 
Zurückhaltung geprägt war, kam in einer Sitzung auf höchster Ebene im Spätsom-
mer 1935 besonders deutlich zum Ausdruck. An diesem Treffen nahmen neben 
Schacht und Frick auch Justizminister Gürtner und Finanzminister Schwerin von 
Krosigk teil. Schacht und Frick betonten hier einmal mehr die Notwendigkeit , 
nur auf gesetzlicher Grundlage gegen die jüdische Wirtschaftstätigkeit vorzuge-
hen.156 Dementsprechend kam es nach der Besprechung zu einem Schriftwechsel 
zwischen dem Innenminister und dem Wirtschaftsminister, der eine Veränderung 

151 Art. II Abs. 1 dieser neuen Verordnung bestimmte, dass die berufliche Tätigkeit sowohl 
von „nichtarischen" als auch von Ärzten, die sich im „kommunistischen Sinne" betätigt 
hatten, für beendet erklärt wurde; RGBl. I (1933), S. 222 f. 

152 Bei den sogenannten Hindenburgschen Ausnahmeregelungen handelte es sich um eine 
aktive Fronttätigkeit oder um eine nachgewiesene Tätigkeit in dem entsprechenden Beruf 
bereits vor 1914; RGBl. I (1933), S. 188f. 

153 Den entscheidungsbefugten Institutionen stand jedoch die Möglichkeit zu, ein Ruhege-
halt zu gewähren, allerdings nur, wenn eine zehnjährige Dienstzeit nachgewiesen werden 
konnte; §§ 2, 3 und 8 des Gesetzes; RGBl. I (1933), S. 175. 

154 Art. 2 der „Dritten Durchführungsverordnung" bzw. § 1 der „Zweiten Durchführungs-
verordnung"; RGBl. I (1933), S. 245-252 und 233 ff. 

155 Schreiben des Deutschen Industrie- und Handelstages an das Reichswirtschaftsministe-
rium vom 27. 7. 1933 und Schreiben des Reichswirtschaftsministeriums an den Industrie-
und Handelstag vom 8. 9. 1933; BayHStAM/ML/3399. 

156 Vermerk über die Besprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 22. 8. 1935; IfZ/ 
Fa/71 2. 
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der geltenden gesetzlichen Best immungen propagierte. Ins Auge gefasst war unter 
anderem eine drastische Einschränkung der Gewerbefre ihei t für Juden, ein 
Kennt l ichmachen jüdischer F i rmen und deren Ausschluss von öffentl ichen Auf-
trägen sowie ein generelles Verbot jüdischer Händler für Vieh- und andere 
Märkte . Darüber hinaus sollte Juden der E r w e r b von Grundbes i tz sowie die Teil-
nahme an der handwerklichen Meisterprüfung untersagt werden. 1 5 7 Derart ige 
Überlegungen waren schon im September 1933 in den beiden Ministerien ange-
stellt worden, wurden aber ungeachtet der grundsätzlichen Zust immung der bei-
den Minister wegen außenpolit ischer Bedenken erst 1938 in gesetzliche F o r m e n 
gegossen. 1 5 8 E ine derartige, in den Augen der regionalen Parteiführer äußerst 
widersprüchliche Poli t ik der Reichsregierung und der Weltanschauungselite der 
N S D A P lässt sich auch anhand zahlreicher anderer Beispiele verdeutlichen. Im-
mer wieder brandmarkte sie das Einkaufen in jüdischen Geschäften und bei jüdi-
schen Händlern. Mit Erlass v o m 11. April 1934 wurde Parteigenossen nicht nur 
das Einkaufen in jüdischen Läden, sondern der Verkehr mit Juden überhaupt ver-
b o t e n . 1 5 9 Reichsinnenminister Fr ick machte in einem Rundbr ie f vom 17. Januar 
1934 deutlich, dass Bes t immungen, die das Vorgehen gegen jüdische Wirtschafts-
tätigkeit weitgehend unterbanden, nicht immer den nationalsozialistischen A u f -
fassungen entsprächen. Regionale Initiativen schloss Fr ick nicht generell aus, be-
hielt sich aber seine Zust immung vor. Kategorisch wandten sich die Reichsminis-
terien allerdings gegen regionale Alleingänge. D e r Reichsinnenminister hatte in 
einem Schreiben vom Januar 1934 daher eindringlich darauf hingewiesen, dass 
Akt ionen gegen Juden vor allem im Rahmen ihrer Wirtschaftstätigkeit nur inner-
halb der geltenden gesetzlichen Best immungen erfolgen dürften und die ausfüh-
renden Organe keinesfalls befugt seien, die ihnen gesetzten Grenzen eigenmächtig 
zu überschre i ten . 1 6 0 

Vor allem Avraham Barkai hat darauf hingewiesen - und diese These ist seitdem 
auch immer wieder aufgegriffen worden - , dass man keinesfalls von einem K o n -
flikt zwischen M a ß n a h m e n - und Normenstaat , das heißt zwischen Partei und 
Staat ausgehen könne . 1 6 1 Vielmehr gab es eine Synthese zwischen dem F u ß v o l k 
der Partei und der Reichsregierung aufgrund gleicher Zielsetzungen. D i e Akt io -
nen waren dieser Interpretation gemäß aufeinander abgestimmt und taktisch fle-
xibel in der Handhabung. F ü r diese Art der Verdrängungspolit ik war der B o y k o t t 
der Startschuss. 1 6 2 Offensicht l ich angestoßen durch die Feststellungen Barkais 

1 5 7 Schre iben Fr icks an Schacht vom 3. 9. 1935; ebd. 
1 3 8 Zu der Besprechung des Reichs innenminis ters mit dem Reichswir tschaf tsminis ter ium 

vgl. die N o t e von Stuckart an den M i n R a t Lösender im Reichs innenminis ter ium vom 
2 3 . 9 . 1933; ebd. 

1 3 9 A n o r d n u n g des „Stellvertreters des F ü h r e r s " , R u d o l f H e ß , verbreitet durch einen R u n d -
brief der Bayer ischen Pol i t ischen Polizei vom 8. 5. 1935; S t A M / G e s t a p o / 6 3 . 

1 6 3 Schreiben des Reichs innenminis ters an die obers ten Re ichsbehörden und Landesregie-
rungen; I f Z / F a / 1 - 1 ; B a y H S t A M / M F / 7 1 6 4 5 . 

1 6 1 In der Forschungsl i teratur zur Verwaltungsgeschichte des NS-Staa tes ist diese dort be-
sonders langlebige T h e s e mitt lerweile auch widerlegt worden ; siehe v. a. Roser , N S - K o m -
munalpol i t ik . 

1 6 2 Barkai , B o y k o t t , S. 33; Ficht l , Wirtschaft , S. 49; Longer ich , Poli t ik, S. 33. 
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wurde erst kürzlich die These vertreten, „dass die Regierung nicht unbewusst 
halbherzig agierte, sondern vorausschauend die antisemitischen Potentiale inner-
halb der Partei und der Verwaltung pflegte, um diese später instrumentalisieren zu 
k ö n n e n " . 1 6 3 Das vorausschauende Taktieren mit dem Ziel, antisemitische Poten-
tiale der Basis zu testen oder zu entwickeln, darf aber auch nicht überbetont wer-
den. Was in der Rückschau wie taktisch flexible Manöver und langfristige Planun-
gen erscheinen mag, war oftmals nicht mehr als situatives Handeln. Wegen der an-
tisemitischen Grundlinie, die von den regionalen Hoheitsträgern der Partei geteilt 
wurde, entstanden ungeachtet der weitgehenden Konzeptlosigkeit der Reichs-
regierung im Umgang mit regionalen Alleingängen bei der Judenverfolgung den-
noch folgerichtige Aktionen, denen aber kein abgestimmter Handlungsplan zu-
grunde lag. Wie bereits erwähnt, hatte Berlin erhebliche Mühe, den Aktionismus 
der Gauleiter zu bremsen, und es kam immer wieder zu handfesten Konfl ikten 
mit der Reichsregierung. Dies hatte sich auch schon beim B o y k o t t vom 1. April 
1933 gezeigt, als man eindringlich darauf hinwies, dass Gewalt unter allen U m -
ständen zu vermeiden sei . 1 6 4 Initialzündung und M o t o r der ökonomischen Ver-
folgung der Juden waren eindeutig die Hoheitsträger der N S D A P in den Regio-
nen. Gerade bei der „Ent judung" der Wirtschaft manifestierte sich die erhebliche 
Eigendynamik der regionalen Parteigliederungen und vor allem der selbstherrli-
chen Gauleiter. Die notwendigerweise mehr auf Vorsicht bedachte Berliner 
Reichsregierung nahm zwar auf der einen Seite die Beschleunigung des Verfol-
gungsprozesses in einigen Bereichen auch dann billigend in Kauf, wenn sie gelten-
dem Recht widersprach, und forcierte diese Entwicklung durch die Gesetzgebung 
auch selber, griff aber auf der anderen Seite immer wieder regulierend in den Pro-
zess ein. So konnte sie generelle Entwicklungslinien weitgehend in der Hand be-
halten, Initiative und Durchführung der „Ausschaltung" der Juden aus dem Wirt-
schaftsleben lagen in der Regel aber in den Händen der Gaue und ihrer Leiter. 

Insgesamt entstand damit in den ersten Jahren des Regimes ein Wechselspiel 
von lokalen und reichsweiten Aktionen, von Zentrum und Peripherie. Erneut 
wird deutlich, dass die wirtschaftliche Verfolgung der Juden ein zumindest in Teil-
bereichen bewusst gesteuerter Prozess und nicht nur Ergebnis unkontrollierter 
Radikalisierungstendenzen war. 

IV. Die endgültige Ausplünderung: Die „Arisierungsstellen" 
und die Enteignung jüdischen Vermögens 1938-1941 

In den Jahren 1937/38 änderte sich die Polit ik der NS-Regierung. Während sie 
vorher aufgrund außen- und wirtschaftspolitischer Rücksichtnahmen die Aus-
plünderung der jüdischen Bevölkerung noch verzögert hatte, bewirkten institu-

1 6 3 Bopf, „Arisierung" in Köln, S. 97. 
1 6 4 Anordnung des Zentralkomitees Nr. 3 vom 31 .3 . 1933: Die Schließung jüdischer Ge-

schäfte oder Gewaltanwendung sind unter allen Umständen zu unterlassen. Anordnung 
Nr. 5: Betreten jüdischer Geschäfte durch SS oder SA ist strengstens untersagt; S tAN/ 
KV- Anklagedokumente/PS/2154/Fotokopie. 
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b r a c h . 1 6 5 D a m i t t r i e b d i e R e i c h s r e g i e r u n g n u n i h r e r s e i t s d e r e n A u s g r e n z u n g u n d 

A u s p l ü n d e r u n g v o r a n . 1 6 6 B i s H e r b s t 1 9 3 8 e r f o l g t e d i e e n d g ü l t i g e b e r u f l i c h e 

„ A u s s c h a l t u n g " d e r j ü d i s c h e n E r w e r b s t ä t i g e n . 1 6 7 P a r a l l e l d a z u m a c h t e d i e N S -

M i n i s t e r i a l b ü r o k r a t i e d e n V e r k a u f j ü d i s c h e n E i g e n t u m s g e n e h m i g u n g s p f l i c h t i g 
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a u c h d i e G a u l e i t e r , d e r R e i c h s n ä h r s t a n d u n d d i e D e u t s c h e A r b e i t s f r o n t b e t e i -

l i g t . 1 6 8 N a c h d e m P o g r o m v o m 9 . N o v e m b e r 1 9 3 8 e r r e i c h t e d i e w i r t s c h a f t l i c h e 

V e r f o l g u n g d a n n e i n e n e u e R a d i k a l i s i e r u n g s s t u f e . 1 6 9 U n m i t t e l b a r n a c h d e n A u s -

s c h r e i t u n g e n i m R a h m e n d e s P o g r o m s l e i t e t e G ö r i n g d e n a u s s c h l i e ß l i c h e n u n d 

u m f a s s e n d e n Z u g r i f f d e s S t a a t e s a u f j ü d i s c h e V e r m ö g e n s w e r t e e i n . 1 7 0 D e n A l l e i n -

a n s p r u c h d e r R e i c h s r e g i e r u n g h a t t e e r b e r e i t s i m O k t o b e r 1 9 3 8 in e i n e r B e s p r e -

1 6 5 Im N o v e m b e r 1937 entl ieß Hi t le r Schacht und ersetzte ihn letztlich durch den ihm treu 
ergebenen Walther F u n k ; Außenminis te r Neura th wurde im Februar 1938 entlassen; Hi l -
debrand, Re ich , S. 644 ff. Zu den einzelnen G r ü n d e n für die e n o r m e Radikal is ierung der 
Judenverfo lgung im J a h r 1938 vgl. ausführlich Longer i ch , Pol i t ik , S. 155 ff. 

166 anhand des Einf lusses des Devisenfahndungsamts und des § 37a des Devisengesetzes 
n o c h aufgezeigt wird, wurden wesentl iche Grundlagen der vollständigen Ausschal tung 
bereits 1937 gelegt, die Gesetzesf lut zur endgültigen wirtschaft l ichen Verdrängung der 
J u d e n erfolgte dann allerdings erst im J a h r 1938; zu der Verschärfung der Judenpol i t ik 
1 9 3 6 / 3 7 und den zwei Phasen der Radikal is ierung 1938 vgl. auch die Gl iederungen bei 
Ba johr , „Aris ierung" in H a m b u r g ; Longer i ch , Pol i t ik , S. 155 ff. 

1 6 7 „Verordnung gegen die U n t e r s t ü t z u n g der Tarnung jüdischer G e w e r b e b e t r i e b e " vom 
22. 4. 1938; R G B l . I (1938) , S. 4 0 4 ; „Dri t te Verordnung zum Reichsbürgergese tz" vom 
14. 6. 1938; R G B l . I (1938) , S. 627 ; „ G e s e t z zur Änderung der G e w e r b e o r d n u n g für das 
D e u t s c h e R e i c h " v o m 6 . 7 . 1938; R G B l . I (1938) , S. 823 f.; „Vierte Verordnung zum 
Reichsbürgergese tz" v o m 25. 7. 1938; R G B l . I (1938) , S. 969; und „Fünfte Verordnung 
z u m Reichsbürgergese tz" vom 27. 9. 1938; R G B l . I (1938) , S. 1403 f. 

1 6 8 Schre iben des R W M an die O b e r - und Regierungspräsidenten vom 5. 7. 1938, das hierbei 
auf die D u r c h f ü h r u n g s v e r o r d n u n g zur „Verordnung über die A n m e l d u n g jüdischen Ver-
m ö g e n s " Bezug nahm; S t A W / L R A M i l t e n b e r g / 2 5 4 1 . D i e bayer ischen Regierungspräsi-
denten avancierten bereits durch die Verordnung über die A n m e l d u n g jüdischen V e r m ö -
gens zu Genehmigungs ins tanzen ; vgl. § 6 (1) der „Verordnung über die Anmeldung des 
Vermögens von J u d e n " v o m 26. 4. 1938; R G B l . I (1938) , S. 415 . 

1 6 9 D i e Vorgeschichte und die Planungen im R a h m e n der „Rcichskr is ta l lnacht" werden in 
der Sekundärl i teratur breit und relativ einheitl ich geschildert ; Friedländer, Re ich , 
S. 2 5 7 f . ; Longer i ch , Pol i t ik , S. 198 f.; Ba johr , „Aris ierung" in H a m b u r g , S. 2 6 6 f.; Adam, 
Judenpol i t ik , S. 184f . ; B r u n s - W ü s t e f e l d , Geschäf te , S. 9 7 f . ; Barkai , B o y k o t t , S. 147; 
G r a m l , Rcichskris ta l lnacht . 

1 7 C D i e „Erste Verordnung zur Ausschal tung der J u d e n aus dem deutschen Wirtschafts le-
b e n " untersagte jüdischen Erwerbstä t igen den Betr ieb von E inze l - und Versandgeschäf-
ten sowie Handwerksgeschäf ten nach dem 1. Januar 1939. „Verordnung zur Ausschal -
tung der J u d e n aus dem deutschen Wir tschaf ts leben" vom 12. 11. 1938; R G B l . I (1938) , 
S. 1580. D i e „Verordnung über den Einsatz jüdischen V e r m ö g e n s " v o m 3. D e z e m b e r 
1938 stellte schließlich auch den jüdischen Privatbesi tz unter umfassende staatliche K o n -
trolle; R G B l . I (1938) , S. 1709. 
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chung mit führenden Vertretern des NS-Regimes unmissverständlich klarge-
macht: Die Exportgewinne mussten gesteigert werden, um die Rüstung anzukur-
beln. Die „Judenfrage" sollte zwar „mit allen Mitteln angefasst" werden: „sie 
müssten auch aus der Wirtschaft raus"; die „Arisierung" sei aber allein Sache des 
Staates und nicht der Partei . 1 7 1 Ahnlich argumentierte Göring nach dem Pogrom, 
als er noch einmal forderte, die Übernahme jüdischer Betriebe dürfe nur auf 
streng gesetzlicher Grundlage erfolgen. 1 7 2 Alle Verordnungen, die die Judenfrage 
beträfen, sollten mit ihm abgesprochen werden, jede selbständige Akt ion habe zu 
unterbleiben. 1 7 3 Derartige Mahnungen hatten eine eindeutige Stoßrichtung: Sie 
zielten auf die vorhergegangenen Einzelaktionen der Gauleiter, die in Zukunft in 
jedem Fall zu unterbleiben hatten. 1 7 4 

Für den Prozess der wirtschaftlichen Verfolgung bedeutete die neue Linie der 
Reichsregierung einschneidende Veränderungen. Zum einen verfügten die Gaulei-
ter und andere regionale Parteigliederungen als Genehmigungsinstanzen nun über 
die Autorität gesetzlich legitimierter Entscheidungsträger und konnten sich auf 
entsprechende Kompetenzen berufen. Zum anderen hatte Göring aber regionalen 
Alleingängen eine deutliche Absage erteilt. Im Zusammenhang mit diesem neu 
entstandenen Interaktionsverhältnis sind bei der Untersuchung der regionalen 
Entwicklung der Verfolgungspolitik ab 1938 vor allem zwei Fragen von Interesse: 
erstens die nach personellen oder organisatorischen Veränderungen angesichts der 
neuen legislativen Einbindung, die den Parteigliederungen vor O r t administrativ-
steuernde Funktionen zuwies, und zweitens die nach der Durchsetzungsfähigkeit 
regionaler Sonderinteressen auf einem Politikfeld, das regionale Entscheidungs-
träger zwar einband, aber zumindest de jure nunmehr klar der zentralen Steue-
rung unterlag. 

1. Die „Arisierungsstelle" in München 

D e n ersten Schritt in Richtung eines umfassenden Vermögensentzuges im Zuge 
des Pogroms unternahm in München die Deutsche Arbeitsfront. Sie versuchte da-
mit erneut, an ihrer Führungsposition bei der wirtschaftlichen Ausplünderung 
festzuhalten und avancierte tatsächlich kurzzeitig zu einer der zentralen Institu-
tionen der wirtschaftlichen Verfolgung. A m 10. N o v e m b e r gründete die Arbeits-
front in München die Vorbereitungsstelle für die Liquidation jüdischer Betriebe in 

171 Mitschrift der Konferenz vom 14. 10. 1938 im Reichsluftfahrtministerium; StAN/KV-
Anklagedokumente/PS/1449/Umdrucke deutsch. 

1 7 2 Rechtswidrige Geschäfte, die nach dem 1. November 1938 getätigt worden waren, sollten 
rückgängig gemacht werden; Schreiben Görings an die Obersten Reichsbehörden vom 
10. 12. 1938; StAN/KV-Anklagedokumente/NG/1250/Fotokopie. 

1 7 3 Schreiben Görings an die Obersten Reichbehörden vom 14. 12. 1938; BayHStAM/MF/ 
71645. 

1 7 4 So meinte Göring am 12. November in einer Sitzung im Reichsluftfahrtministerium, 
Richtlinien seien zwingend notwendig, da die Gauleiter sich sonst selbständig machen 
würden. Auch hätten sich Parteigenossen bereichert, was er in Zukunft unterbinden 
würde. Stenographische Niederschrift von der Besprechung über die Judenfrage vom 
12. 11. 1938; StAN/KV-Anklagedokumente/PS/1816/Fotokopie. 



IV. Die endgültige Ausplünderung 69 

der Landwehrstraße. Die D A F nutzte hierbei ihr enges N e t z an Vertrauens- und 
Betriebsobmännern, um die Kassenbestände, andere Barmittel und Schecks sowie 
sonstige Wertgegenstände aus den jüdischen Firmen sicherzustellen, während sich 
deren Inhaber in Haft befanden. Die Leitung der Vorbereitungsstelle übernahm 
der Vorsitzende der Gaufachabteilung „Der Deutsche Handel" der D A F , Lein-
felder, der sämtliche Beträge auf ein Sperrkonto der Bank der deutschen Arbeit 
überweisen ließ oder in der Dienststelle deponierte. Insgesamt richtete die Vor-
bereitungsstelle 106 Sicherungskonten ein. Nach Abzug von Lohnfortzahlungen, 
die die D A F den nichtjüdischen Beschäftigten der betroffenen Firmen bezahlte, 
und geringer Unterstützungsleistungen an die jüdischen Inhaber verblieben ihr 
allein von den Konten 184951 ,70 Reichsmark. Zudem entzog sie Barmittel in 
H ö h e von 76394 ,42 Reichsmark. Nach Abzug der Zahlungen verbuchte die D A F 
aus diesen Mitteln insgesamt 52433 ,61 Reichsmark. 1 7 5 

Die Arbeitsfront konnte in München ihre Führungsposition allerdings nicht 
lange behaupten und wurde bereits nach wenigen Wochen wieder aufgelöst. Dies 
lag zum einen an den „chaotischen Zuständen bei der Vorbereitungsstelle", die ein 
1940 als Buchprüfer eingesetzter Beamter der Bayerischen Gemeindebank scharf 
rügte. Bargeld hatte die D A F in Briefumschlägen ohne Quittung aufbewahrt und 
auch die Kontoführung war höchst undurchsichtig. 1 7 6 Zum anderen besaß die 
D A F bei ihren Aktionen offensichtlich nicht die volle Rückendeckung des Gau-
leiters. Dieser nahm Ende November 1938 die Zügel selbst in die Hand und grün-
dete die Vermögensverwertungs-GmbH München als Auffanggesellschaft für 
jüdischen Besitz. Die Gesellschaft verfügte über mehr als 30 Mitarbeiter, die sich 
neben der Geschäftsführung auf eine Abteilung für Grundstückswesen, eine G e -
schäfts- und Rechtsabteilung, auf eine allgemeine Verwaltungs- und eine Häuser-
verwaltungsabteilung verteilten. Neben Rechtsanwälten und Notaren arbeiteten 
hier auch Ingenieure und Makler . 1 7 7 Offiziell diente die G m b H gemeinnützigen 
Zwecken. Gegenstand des Unternehmens waren der Erwerb, die Verwaltung und 
die anschließende Veräußerung jüdischen Vermögens. Tatsächlich verfügte die 
Gesellschaft über ein Stammkapital von 2 0 0 0 0 Reichsmark, wobei 5000 Reichs-
mark ihr erster Geschäftsführer, der Kaufmann Matthäus Dötsch , hielt. Weitere 
5000 Reichsmark stammten vom Dispositionsfond des Gauleiters, der am 20. Ja-
nuar 1939 alle Geschäftsanteile selbst übernahm. Die G m b H war damit de facto 
eine Gesellschaft in den Händen des Gauleiters. 1 7 8 Die Methoden bei der Entzie-
hung jüdischer Vermögenswerte waren radikal. Die Mitarbeiter der Dienststelle 
nutzten die Inhaftierung zahlreicher jüdischer Unternehmer in Dachau, um die 
Vermögenswerte unter ihre Kontrol le zu bringen. Im Dezember 1938 erzwangen 
die mit der G m b H eng zusammenarbeitenden Rechtsanwälte Wolf und Kügle im 

17:1 Ber icht über die Prüfung der Rechnungs legung der Vorbereitungsstel le für die Liquida-
t ion der jüdischen Betr iebe der Revisoren der Reichslei tung vom 7. 11. 1940; S t A M / 
N S D A P / 3 7 . 

I7i> E b d . 
1 7 7 Abschlussber icht über die Tät igkei t der V e r m ö g e n s v e r w e r t u n g s - G m b H M ü n c h e n vom 

25. 1. 1939, S. 15 f.; S t A M / S t a a t s a n w a l t s c h a f t e n / 1 7 8 5 6 . 
1 7 8 Prüfung der V e r m ö g e n s v e r w e r t u n g s - G m b H M ü n c h e n vom 16. 11. 1940, Prüfungszeit -

raum 22. 11. 1 9 3 8 - 3 1 . 8 . 1940; S t A M / N S D A P / 3 7 . 
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Konzentrationslager mittels zweier Musterschriftstücke die Unterschriften von 
176 Juden, die damit den unwiderruflichen Auftrag erteilten, ihre Liegenschaften, 
Geschäfte und sonstigen Vermögenswerte zu „arisieren" oder zu liquidieren.179 

Die Dienststelle übernahm zudem die Vermögenswerte der „Vorbereitungsstelle" 
und bediente sich weiterhin der Mithilfe der DAF, um Juden zur Veräußerung 
ihres Vermögens zu zwingen.180 

Allein der Verkehrswert der von der G m b H entzogenen jüdischen Grundstü-
cke, etwa ein Sechstel des nach wie vor in den Händen der jüdischen Bevölkerung 
des Gaugebiets befindlichen Grundbesitzes, belief sich auf 6,8 Millionen Reichs-
mark. Nach Abzug der durch die Entziehung übernommenen Belastungen und 
Verbindlichkeiten rechnete man mit einem Erlös von etwa acht Millionen Reichs-
mark. Den Gesamtwert der Immobilien von Münchner Juden schätzten die Mit-
arbeiter der G m b H auf etwa 50 Millionen Reichsmark.1 8 1 

Der Zusammenhang von ideologischer Motivation und dem damit verbunde-
nem Aktionismus der lokalen Parteigliederungen nach dem Pogrom von Novem-
ber 1938 auf der einen und utilitaristischen Zielsetzungen auf der anderen Seite 
lässt sich anhand der G m b H besonders gut nachzeichnen. Der Befehl der Gaulei-
tung lautete zunächst auf vollständige ökonomische „Ausschaltung" der Juden, 
wobei das Vermögen zum Wiederaufbau der Münchner Wirtschaft verwendet 
werden sollte: „Die in den Händen der Juden befindlichen Vermögenswerte", so 
der Schlussbericht über die Tätigkeit der Vermögensverwertungs-GmbH Mün-
chen, „stellen nach nationalsozialistischer Anschauung einen Teil des deutschen 
Volksguts dar, um den größtenteils im Laufe der Zeit deutsche Volksgenossen, 
wenn auch unter dem Schein des Rechts, gebracht wurden. Eine individuelle Wie-
dergutmachung ist im ganzen gesehen unmöglich." Daher sollten den Juden die 
Vermögenswerte weggenommen und dem „Volkskörper" zugeführt werden. Des 
Gegensatzes zwischen geltenden und kurz bevorstehenden zentralen Regelungen 
war man sich offensichtlich bewusst. Den Zwang zu schnellem Handeln begrün-
dete die G m b H mit der laschen Haltung der staatlichen Verwaltung, die der Sach-
lage nicht gerecht werde: „Bezeichnend ist, dass nicht der Jude die Behauptung 
aufstellte, unter Druck gehandelt zu haben, sondern dass sich eine Anzahl Juden 
auf der Dienststelle freiwillig zur Abgabe der Vollmacht meldeten, um ihre Aus-
wanderung zu beschleunigen. Dagegen haben die mit bürokratischen Hemmun-
gen beseelten, der Kategorie der ewigen .Wenn und Abersager' Angehörenden die 
Frage der Rechtmäßigkeit in die öffentliche Debatte geworfen und nicht der 
Jude." 1 8 2 

1 7 9 Urteil des L G München im Prozess gegen Hans Wegner vom 11. 7. 1950; Aussage des 
Notars Hans D., der sich aufgrund fehlender rechtlicher Grundlagen geweigert hatte, 
entsprechende Musterschriftstücke notarisch zu beglaubigen; Aussage vom 15. 12. 1949; 
StAM/Staatsanwaltschaften/17856. 

180 Zeugenaussage Leo S.s am 11. 10. 1949 im Rahmen des Strafprozesses gegen Wegner; 
ebd.; Bericht des Reichsschatzmeisters Schwarz vom 11 .10 . 1940; StAM/NSDAP/37. 

181 Ebd., S. 17. 
182 Abschlussbericht über die Tätigkeit der Vermögensverwertungs-GmbH vom 25. 1. 1939, 

S. 2; StAM/Staatsanwaltschaften/17856. 
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Alle bisher geschilderten Charakter is t ika , die den wir tschaft l ichen Verfol-
gungsprozess auf Seiten der regionalen Parteigl iederungen prägten - die domi -
nante Rolle des Gaulei ters und seiner Entourage , die Auswei tung des eigenen 
Kompetenzbere iches und das Streben nach materiel lem Prof i t - kumul ier ten sich 
in der von Adolf Wagner 1938 ins Leben gerufenen Dienststelle. Während sich die 
Akt ionen vor der radikal verschärf ten „Judenpol i t ik" wei tgehend auf A d - h o c -
Akt ionen und Übergr i f fe beschränkt hat ten und zu r vollständigen Ausp lünde-
rung bis 1937/38 der organisatorische U n t e r b a u gefehlt hatte, zeigte sich bei der 
G m b H eine deutliche Tendenz hin zu einer besser organisierten und damit effi-
zienteren F o r m der Ausp lünde rung . Bei den Führungskrä f t en setzte Wagner al-
lerdings weiterhin vornehmlich auf seine in der „ G e g n e r b e k ä m p f u n g " e rp rob ten 
und t reuen Altparteigenossen, die nicht immer die erforderl iche sachliche K o m -
petenz mi tbrachten. 1 8 3 Anlass zu r Krit ik hatte e twa das dilettantische Geschäf ts -
gebaren des Geschäf t s führers der G m b H Dö t sch geboten. 1 8 4 Z u d e m hatten die 
eigenwilligen Prakt iken der G m b H zuguns ten der Parteikasse Gaulei ter Wagner 
offensichtl ich in Schwierigkeiten mit der Parteizentrale und der Reichsregierung 
gebracht . 1 8 5 Mit dem eklatanten Verstoß gegen reichsweite Regelungen zeigten 
sich daher kurzfr is t ig auch die G r e n z e n gauspezifischer Verfolgungspoli t ik. Mit 
den umfassenden Regelungen im Rahmen der „Verordnung zur Ausschal tung der 
Juden aus dem Wir tschaf ts leben" vom 3. D e z e m b e r 1938 war einer pr ivatrecht-
lichen Gesellschaft wie der G m b H der rechtliche Boden endgült ig entzogen. Die 
Dienststel le hatte innerhalb kürzes ter Zeit den Besitz von 400 M ü n c h n e r Juden 
enteignet. Die Regierung von O b e r b a y e r n hatte aber als Genehmigungs ins tanz 
ihre Zusage verweigert , so dass die Verträge hinfällig geworden waren. 1 8 6 Bereits 
am 22. Apri l 1939 löste Gaulei ter Wagner daher die Vermögensverwer tungs-
G m b H M ü n c h e n wieder auf.1 8 7 Während er damit formal seinen alleinigen Verfü-

183 D e r Mi ta rbe i t e r L u d w i g Schro t t e twa hat te zwar die Hande l s schu le besucht , w a r aber seit 
A n f a n g der 1930er Jah re arbei ts los u n d arbei te te vor seiner Ans te l lung bei der G m b H als 
H a u s v e r w a l t e r in e inem H J - H e i m ; Ur te i l der 3. S t r a f k a m m e r des L G M ü n c h e n v o m 
11. 7. 1950; S tAM/S taa t s anwa l t s cha f t en /17856 . 

154 D ö t s c h ha t te das Kapital nahezu vol ls tändig au fgeb rauch t . Er w u r d e d a r a u f h i n von d e m 
neuen G e s c h ä f t s f ü h r e r D z i e w a s abgelöst . N o c h A n f a n g 1939 rechne te man mit e inem 
Verlust v o n r u n d 600000 R M . Ein Ber icht des Gaurev i so r s k a m zu d e m Schluss, dass das 
Wei te rwi r t schaf t en auf dieser Basis „nicht m e h r zu v e r a n t w o r t e n " sei; Bericht des G a u r e -
visors f ü r den s te l lver t re tenden Gaule i te r N i p p o l d , o . D . ; S t A M / N S D A P / 3 7 . 

155 Schre iben der V e r m ö g e n s v e r w e r t u n g s - G m b H an den Gaurev i so r Alois Brand, in d e m 
sich die Diensts te l le ausdrück l ich f ü r die Schwier igkei ten en tschuld ig te , die man d e m 
Gaule i t e r berei tet habe; Schreiben v o m 2 7 . 2 . 1939. A m 11. 10. 1940 schr ieb Reichs-
scha tzmeis te r Schwarz an Wir t scha f t smin i s t e r F u n k , es gebe i m m e r noch U n k l a r h e i t e n 
ü b e r Beträge der V e r m ö g e n s v e r w e r t u n g s - G m b H , wesha lb B u c h p r ü f e r die Sache in die 
H a n d n e h m e n soll ten; S t A M / N S D A P / 3 7 . 
Letz t l ich hat te die Diensts te l le n u r ein G r u n d s t ü c k we i t e rve räuße rn k ö n n e n ; P r ü f u n g de r 
V e r m ö g e n s v e r w e r t u n g s - G m b H M ü n c h e n v o m 16. 11. 1940; ebd . 

l s 7 Siehe h ierzu S p r u c h k a m m e r u r t e i l Wegner vom 20. 12. 1948; S t A M / S p r u c h k a m m e r / K a r -
ton 1919. Die S p r u c h k a m m e r stellte fest, die V e r m ö g e n s v e r w e r t u n g s - G m b H M ü n c h e n 
habe sich bei der V e r w e r t u n g des jüd ischen Vermögens nicht e inschränken wol len , sei 
j edoch in dieser F o r m gegenüber den Verwer tungs ins t i t u t i onen des F iskus gerade als 
pr iva te Gesel l schaf t nahezu recht los gewesen, wesha lb man eine a l lgemeine U n t e r d r ü -
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gungsanspruch über jüdische Vermögenswerte zunächst aufgeben musste, zeigte 
sich hier das grundsätzliche Spannungsverhältnis zwischen dem von Göring for-
mulierten alleinigen Zugriffsrecht des Staates und den Machtbestrebungen der re-
gionalen Parteifunktionäre deutlich. Denn bereits wenige Monate nach Auflösung 
der G m b H , am 28. September 1939, erweckte sie der Gauleiter in veränderter Ge-
stalt als „Treuhänder gemäß Beschluss des Regierungspräsidenten und Dienst-
stelle des Beauftragten des Gauleiters" wieder zu neuem Leben. Die neue Dienst-
stelle, in München meist einfach „Arisierungsstelle" genannt, sollte sich im Rah-
men der wirtschaftlichen Verdrängung der Juden jetzt vor allem um die Verwal-
tung von Liegenschaften kümmern. Mit ihrer Etablierung war dem Gauleiter und 
dem neuen Dienststellenleiter Hans Wegner ein geschickter Schachzug gelungen. 
Sie machten sich die Verordnungen Görings zu Nutze, die sowohl die Partei in 
der Person des Gauleiters, als auch die Verwaltungsbehörden durch die Regie-
rungspräsidenten an der Verwertung jüdischer Grundstücke beteiligte.188 Wagner 
hatte seine Doppelfunktion als Innenminister der Landesregierung und als Gau-
leiter der Partei dazu benutzt, sowohl die Beteiligung der Verwaltung als auch die 
der Partei in den beiden Dienststellen, die in Personalunion durch Wegner geleitet 
und damit de facto vereinigt wurden, auch formal zusammenzufassen. Die neue 
Dienststelle konnte damit ihren Zuständigkeits- und Tätigkeitsauftrag sowohl 
vom obersten staatlichen Organ als auch vom höchsten politischen Hoheitsträger 
ableiten.189 

Die Tätigkeit der „Arisierungsstelle" bezog sich aber nicht ausschließlich auf 
die Entziehung und Verwertung von Grundbesitz. Auch hier diente die wirt-
schaftliche Verfolgung als Instrument für weitergehende Machtansprüche in der 
„Judenfrage". So arbeitete Wegner bei der ab 1939 einsetzenden umfassenden 
„Entmietung" der jüdischen Bevölkerung eng mit den zuständigen Referaten von 
Oberbürgermeister Fiehler zusammen.190 Die „Entmietung" von Wohnungen be-
nutzte die Dienststelle gleichzeitig zum Raub jüdischen Eigentums, was sie auf 
zwei Ebenen realisierte. Zum einen zwang sie die jüdische Bevölkerung durch 

ckungsstelle habe schaffen wollen. Eine Beurteilung dieser Vorgänge ist jedoch äußerst 
schwer, da als Uberlieferung nur die spärlichen Informationen in der Spruchkammerakte 
Wegner und in dem Tätigkeitsbericht 1942 der Nachfolgeorganisation dienten. Der Tä-
tigkeitsbericht der „Arisierungsstelle" ist - allerdings nicht kommentiert oder ausgewer-
tet - in einer vom Stadtarchiv München herausgegebenen Studie über die Deportationen 
in München abgedruckt; Stadtarchiv, Deportation, Dokument 22 [ohne Seitenangabe]. 

188 Siehe hierzu die „Verordnung über den Einsatz jüdischen Vermögens" vom 12. 3. 1938, 
die dem Regierungspräsidenten die Einsetzung von Treuhändern für Grundstücke er-
möglichte; R G B l . I (1938), S. 1709. Siehe auch „Durchführung der auf Grund der Verord-
nung über die Anmeldung des Vermögens von Juden erlassenen Anordnung der B V P " 
vom 5. 7. 1938, die bei Veräußerung von Grundstücken oder Gewerbebetrieben die An-
hörung des Gauleiters erforderlich machte; Walk, Sonderrecht, S. 231. 

1 8 9 Tätigkeits- und Abschlußbericht, S. 1; siehe auch die kurze Beschreibung Hankes, die auf 
Material der Gedenkstätte Yad Vashem fußt; Hanke, Geschichte, S. 237. 

1 9 0 Tätigkeits- und Abschlußbericht, S. 14; Haerendel, Schutzlosigkeit; dies., Wohnungs-
politik; zur Funktion des Treuhänders und zur Bedeutung, die der I H K auch nach dem 
Pogrom noch bei der „Arisierung" gewerblichen Vermögens zukam: Selig, „Arisierung", 
S. 60 ff. 
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eine „Instandsetzungsabgabe" dazu, die angeblichen Kosten der Renovierung sel-
ber zu tragen. 1 9 1 Z u m anderen beschlagnahmte sie große Teile der Einrichtung, 
nachdem sie die jüdischen Mieter zum Auszug gezwungen hatte . 1 9 2 Von ihrem 
B ü r o in der Widenmayerstraße aus übernahm die Dienststel le schließlich generell 
die Ü b e r w a c h u n g der jüdischen Bevölkerung und etablierte eine Ar t „ Judenpoh-
zei" , was sie auch in mehrfachen Konf l ik t mit der Gestapo brachte. Sie kümmerte 
sich um die Einhaltung antisemitischer Vorschriften, indem sie jüdische W o h n u n -
gen nach Edelmetal l - , S c h m u c k - und Wertsachen durchsuchte. Darüber hinaus 
überprüfte die „Arisierungsstelle" das Tragen des „Judensterns" und überwachte 
die öffentl ichen Verkehrsmittel , deren Benutzung der M ü n c h n e r jüdischen Bevöl -
kerung seit dem 14. O k t o b e r 1941 verboten worden war. 1 9 3 D a m i t waren Wegner 
und seine Gefolgsleute nicht nur für die Ausplünderung, sondern auch für die 
vollständige Isolation der jüdischen Bevölkerung verantwortl ich, die sie auch 
durch den Einsatz gezielter körperl icher Gewalt vorantr ieben. 1 9 4 Besonders 
krasse F o r m e n nahmen die Ubergri f fe im Sammellager Milbertshofen an, in dem 
Betrof fene barfuß die Latr inengruben reinigen mussten und die Wegner eigenhän-
dig mit Feuerwehrschläuchen und Stöcken bis zur Unkennt l i chkei t verprü-
gelte . 1 9 5 D e r vom Gauleiter eingesetzte Treuhänder sicherte sich mit derartigen 
Methoden weitreichende Kontrol lmögl ichkei ten über die M ü n c h n e r Juden und 
deren Besitz. N e b e n der Verwertung in eigener Regie beteiligte sich Wegner zu-
dem durch die Erhebung von „Verwaltungsgebühren" an dem R a u b von Vermö-
genswerten. 1 9 6 D i e scheinlegale Konstrukt ion „Treuhänder gemäß Beschluss des 
Regierungspräsidenten" und der Einfluss des M ü n c h n e r Gauleiters Wagner bezie-
hungsweise dessen Nachfolgers Giesler hatten der Dienststel le ungeachtet der 
Haltung der Reichsregierung und der offensichtl ichen Kompetenzanmaßungen 
Wegners das Uber leben gesichert. Allein bis zum O k t o b e r 1940 erwirtschaftete 
die „Arisierungsstelle" einen G e w i n n von 7 2 2 4 0 6 , 4 0 R e i c h s m a r k . 1 9 7 

Vergleicht man die ausgedehnten Raubzüge und die umfassenden Kontro l l -
funktionen der „Arisierungsstelle" mit grundsätzlichen Tendenzen im Zuge der 

1 9 1 Schre iben der Süddeutschen B a n k an das B L E A v o m 2 8 . 3 . 1957; B a v H S t A M / B E G / 
13406; Verfolgungsschi lderung von H e d w i g B. , 24. 2. 1955; B a y S t A M / B E G / 1 6 8 7 7 . 

1 9 2 Zeugenaussage Die ter L.s am 26. 7. 1947; S t A M / S p r u c h k a m m e r / K a r t o n 1919. 
1 9 3 Tät igkei ts - und Absch lußber i ch t , S. 29. 
1 9 4 A u f der Dienstste l le verprügelte Wegner die Be t ro f fenen regelmäßig mit einer Rei tpei t -

sche. „Ausgeschlagene Zähne und Faustschläge" , so gab ein Be t ro f fener 1947 an, „waren 
dort keine Seltenheit . Besch impfungen wüstester Art alltäglich." Urtei l der 3. S t ra fkam-
mer des L G M ü n c h e n v o m 1 1 . 7 . 1950; S t A M / S t a a t s a n w a l t s c h a f t e n / 1 7 8 5 6 ; eidesstattl iche 
Versicherung Die ter L.s vom 26. 7. 1947; ebd. 
Ermit t lungsber icht gegen Wegner und Spruch der S p r u c h k a m m e r M ü n c h e n v o m 20. 12. 
1948; S t A M / S p r u c h k a m m e r / K a r t o n 1919. 

1 9 6 Wegner fungierte als G u t a c h t e r des Gaulei ters für alle „Arisierungsverträge" und erhielt 
hierfür eine G e b ü h r von 3 % der K a u f s u m m e . Zudem erhielt er weitere 3 % G e b ü h r e n als 
Genehmigungs ins tanz tür die „Aris ierung" ; Prüfung des Treuhänders gem. Beschluss des 
Regierungspräsidenten von Revisoren und Buchprüfern am 1 6 . 1 1 . 1940; S t A M / 
N S D A P / 3 7 . 

1 9 7 N a c h der endgültigen D e p o r t a t i o n und E r m o r d u n g der M ü n c h n e r Juden wurde die 
Dienstste l le 1943 aufgelöst; ebd. 
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„Parteirevolution von unten" im Frühjahr 1933, so wird deutlich: die mit der 
wirtschaftlichen Verfolgung verbundenen Zielsetzungen - neben der Umsetzung 
ideologischer Vorgaben diente sie als ein Schlüsselelement für Expansions- und 
Kontrollbestrebungen der Partei - sind nach 1938 im Wesentlichen gleich geblie-
ben. Durch die sich radikal verschärfende Judengesetzgebung in ein zunehmendes 
Konkurrenzverhältnis zur Reichsregierung um jüdisches Vermögen geraten und 
zugleich in ein staatlich legitimiertes Genehmigungsverfahren eingebunden, ver-
änderten sich die Mittel der regionalen Parteidienststellen zur Durchsetzung die-
ser Ziele allerdings in Richtung eines expandierenden und wirkungsvoll organi-
sierten Apparates unter Federführung des Gauleiters. So erklärt sich auch die 
nicht nur äußerst brutale, sondern in den Jahren 1938-1941 auch äußerst schnell 
vollzogene vollständige Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung. Insgesamt 
war Gauleiter Wagner in der Lage, zumindest partiell auch weiterhin eine gauspe-
zifische „Arisierungspolitik" durchzusetzen, die stark von der Initiative der regio-
nalen Parteifunktionäre geprägt blieb. Das häufig verwendete Bild der „wilden 
Arisierungen" im „gesetzesfreien Raum" in der Zeit 1933-1937/38 darf also nicht 
den Eindruck erwecken, eine völlig willkürliche und unkontrollierte Verfolgungs-
praxis sei einer zentral gesteuerten und bürokratisch umgesetzten „Ausschaltung" 
der jüdischen Bevölkerung gewichen. Staatliche Verwaltungsbehörden und Par-
teiinstanzen zogen zwar bei der grundlegenden antisemitischen Zielsetzung an ei-
nem Strang, die Umsetzung blieb aber ein umstrittenes Feld, auf dem auch in den 
Jahren ab 1938 Positionskämpfe ausgetragen wurden. Der Pogrom vom 9. N o -
vember 1938 und die damit im Zusammenhang stehenden zahlreichen Gesetze 
und Verordnungen wirkten daher in zweifacher Weise als Katalysator der weiter-
reichenden Ausplünderung. Zunächst sahen die lokalen Parteigliederungen im 
Pogrom den Startschuss und eine Legitimation für die radikale Vertreibung der 
Juden sowie regional initiierte Ausplünderungen. Darüber hinaus versuchten re-
gionale Gliederungen der N S D A P angesichts der neuen legislativen Regelungen, 
durch eigene Aktionen der zentralen Reglementierung zuvorzukommen. Die dem 
Gauleiter gesetzlich zugewiesenen Kompetenzen bei der „Arisierung" von Ver-
mögenswerten gab diesem zwar auch administrativ-steuernde Funktionen. Die 
Einbindung in ein gesetzliches Genehmigungsverfahren führte aber nur partiell 
zu einer Veränderung der administrativen Strukturen und zu der von Göring ge-
forderten Verfahrenskontrolle durch die maßgeblichen Berliner Ministerien. 
Fragt man nach Strukturen, Funktionen, Netzwerken oder Bürokratisierungsten-
denzen bei der „Arisierung", so muss festgestellt werden: Entscheidend für den 
Ausplünderungsprozess blieb die starke Stellung des Gauleiters und seines Netz-
werkes, bürokratische Strukturen oder neue Eliten spielten in München auf Seiten 
der Parteiinstitutionen hingegen kaum eine Rolle. Innerhalb des für die „Arisie-
rung" verantwortlichen Personenkreises waren weiterhin Werte wie unbedingte 
Loyalität, Bewährung in der Vergangenheit und ideologische Linientreue aus-
schlaggebend.198 

1 9 8 Rüdiger Hachtmann beschreibt am Beispiel der D A F diese Merkmale einer NS-Verwal-
tung als „charismatisch aufgeladene Polykratie"; Hachtmann, Arbeitsfront, S. 71; zu 
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2. Die „Holzaktion" in Nürnberg 

N o c h viel deutlicher tritt die grundlegende Kontinuität in Organisation und A k -
tion der maßgeblichen regionalen Parteigliederungen und die Bedeutung persona-
listischer Herrschaftsbeziehungen bei der wirtschaftlichen Verfolgung in N ü r n -
berg zutage. Hier begann die Partei mit der systematischen „Arisierung" gewerb-
lichen Vermögens Ende 1937. Auch hier war es die Deutsche Arbeitsfront, die an 
vorderster Front gegen die jüdische Bevölkerung aktiv war. A m 1. Dezember 
1937 erhielt der Makler Johann-Heinr ich Schätzler von der D A F durch Gauleiter 
Julius Streicher den Auftrag, das prominente Einkaufsviertel in der Nürnberger 
Königs- und Karolinenstraße von jüdischen Geschäften zu „reinigen". 1 9 9 N o c h 
im selben Monat , am 16. Dezember, organisierte Streicher einen umfassenden 
Weihnachtsboykott jüdischer Geschäfte, in dessen Verlauf sich SA-Wachen mit 
übermannshohen gelben Plakaten vor die Eingänge jüdischer Warenhäuser und 
Einzelhandelsgeschäfte postierten und so mit den üblichen antisemitischen Akt io-
nen den Einkauf zu verhindern suchten. 2 0 0 

Im Gegensatz zu München nutzte der Gauleiter den weitverzweigten Apparat 
der Arbeitsfront und deren Einfluss in den Betrieben längerfristig, um das ge-
werbliche Vermögen der jüdischen Bevölkerung unter seine Kontrol le zu bringen. 
Die verschiedenen Fachgruppen der D A F waren dabei für die „Säuberung" ihres 
Spezialgebiets zuständig. Für die Industriebetriebe war federführend der entspre-
chende Kreisobmann Schulz zuständig, der Gauamtsleiter der DAF, Matthias 
Schröder, kümmerte sich um die Großhandelsbetriebe. Der Kreisobmann E m -
m e n und ein weiterer Vertreter des Gauhandwerkswalters, Albert Mörtel , be-
stimmten die Richtlinien für die „Ent judung" des Handwerks. Ludwig Köhler 
war schließlich für die „Ausschaltung" des jüdischen Einzelhandels eingesetzt.-0 1 

Wie bereits erwähnt, waren die meisten der hauptverantwortlichen Parteigenos-
sen bereits 1933 in der D A F oder früher Mitglieder der Nürnberger Gliederungen 
der N S - H a g o gewesen und dann direkt in die D A F übernommen worden. Es 
handelte sich also meist um „Alte Kämpfer" der ersten Stunde, die nicht nur lang-
jährige Weggefährten des Gauleiters waren, sondern angesichts der frühen führen-
den Stellung der N S - H a g o bei der Boykott ierung jüdischer Geschäfte auch seit 
1933 gegen die jüdische Wirtschaftstätigkeit vorgingen. 2 0 2 Innerhalb der D A F bil-

g e n e r e l l e n Ü b e r l e g u n g e n b e z ü g l i c h e i n e r T h e o r i e des N S - H e r r s c h a f t s s v s t e m s a u c h ders . , 
„ N e u e S t a a t l i c h k e i t " . 

1 9 9 Te i l I V des B e r i c h t s d e r v o n G ö r i n g e i n g e s e t z t e n P r ü f u n g s k o m m i s s i o n ü b e r d ie „ A r i s i e -
r u n g e n " in F r a n k e n , S . 2 3 5 ; S t A N / K V - A n k l a g e d o k u m e n t e / P S / 1 7 5 7 . 

200 B e r i c h t des K a u f h a u s i n h a b e r s T h e o d o r H . v o r d e r S o n d e r k o m m i s s i o n d e r G e s t a p o v o m 
2 0 . 2 . 1 9 3 9 ; S t A N / S t a a t : s p o l i z e i s t e l l e N ü r n b e r g - F ü r t h / A r i s i e r u n g s a k t e n / 5 3 . 

2 0 1 E b d . , S. 101 ff . ; B e r i c h t d e r G e s t a p o - P r ü f u n g s k o m m i s s i o n v o m 3. 4 . 1 9 3 9 ; S t A N / S t a a t s -
p o l i z e i s t e l l e N ü r n b e r g - F ü r t h / A r i s i e r u n g s a k t e n / 4 5 . 

2 0 2 D e r F a c h g r u p p e n w a l t e r d e r D A F , J o h a n n - H e i n r i c h S c h ä t z l e r , e t w a , w a r seit M a i 1 9 3 3 
P a r t e i m i t g l i e d . I m O k t o b e r 1 9 3 4 w u r d e er L e i t e r d e r F a c h g r u p p e H a u s - u n d G r u n d -
s t ü c k s w e s e n in d e r N S - H a g o . A l s d i e s e 1 9 3 5 in die D A F a u f g i n g , w u r d e er d o r t L e i t e r 
d e r U n t e r a b t e i l u n g H a u s u n d H e i m ; Tei l I V des B e r i c h t s d e r G e s t a p o - P r ü f u n g s k o m m i s -
s i o n , S . 2 3 7 ; S t A N / K V - A n k l a g e d o k u m e n t e / P S / 1 7 5 7 . D e r G a u o b m a n n de r D A F , G e o r g 
P e ß l e r , w a r e b e n f a l l s se i t 1 9 3 3 bei d e r N S - H a g o , g e n a u w i e d e r G a u b e t r i e b s g e m e i n -
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dete sich in Form von eigenen Arbeitskreisen und den Betriebsführern in den 
jüdischen Unternehmen eine Art „Ausschaltungsverwaltung" heraus, die sich mit 
den potentiellen Erwerbern und den Ubernahmebedingungen auseinander-
setzte.2 0 3 

Besonderes Augenmerk der Parteigenossen galt den jüdischen Kaufhäusern in 
der Nürnberger Innenstadt, die ihnen nicht nur aus ideologischen Gründen ein 
Dorn im Auge waren, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten des eigenen Profits 
boten. Das eigenmächtige Vorgehen, das die Funktionsträger der Nürnberger Par-
tei dabei an den Tag legten, führte, wie bereits in den Jahren zuvor, zu erheblichen 
Konflikten mit der Reichsregierung. Prägnantes Beispiel hierfür ist das Vorgehen 
gegen das Kaufhaus „Weißer Turm". Das bereits 1933 häufig durch die NS-Hago 
boykottierte Kaufhaus war auch erklärtes Ziel des Weihnachtsboykotts im De-
zember 1937. Der nichtjüdische Ehemann der jüdischen Inhaberin, Theodor H., 
fuhr aufgrund der Übergriffe hilfesuchend ins Reichswirtschaftsministerium nach 
Berlin, wo ihm auch Unterstützung zugesagt wurde. Im Mai 1938 erhielt Theodor 
H. allerdings einen Brief des Gauwirtschaftsberaters Strobl mit der darin enthal-
tenen Auflage, sich unverzüglich von seiner jüdischen Ehefrau zu trennen. O b -
gleich Theodor H. unmittelbar darauf die Scheidung einreichte, erhielt er die An-
drohung weiterer Boykottaktionen im Zuge des Reichsparteitags vom September 
1938. Auch ein durch Reichswirtschaftsminister Funk erstellter Ausweis, der dem 
Kaufhaus den „arischen" Charakter bescheinigte, konnte die Nürnberger Partei-
aktivisten nicht aufhalten. Wegen erneuter Boykottaktionen der Nürnberger 
N S D A P erlitt das Kaufhaus weiterhin erhebliche Umsatzeinbußen. Schließlich 
setzte Gauwirtschaftsberater Strobl auch in der Führungsstruktur des Kaufhauses 
erhebliche Veränderungen durch. Ein Obmann der DAF, Eugen Leissing, musste 
als Geschäfts- und Betriebsführer mit einem monatlichen Gehalt von 1250 
Reichsmark und für einen Zeitraum von zehn Jahren eingestellt werden. Über 
diese stattliche Vergütung hinaus ergaunerte sich das Mitglied der Arbeitsfront 
weitere Geldbeträge und Mobilien. Als neuer Geschäftsführer erzwang sich Leis-

schaftswalter Georg Leissing; Verhandlung der Gestapo-Prüfungskommission vom 16. 3. 
1939; B A B / R 58/3514. Der Gaufachgruppenwalter der DAF, Fachgruppe Groß- und 
Außenhandel, Fritz Schäfer, hatte diese Position seit dem 1. Januar 1935 für den Bereich 
Nürnberg-Stadt; Verhandlung der Gestapo-Prüfungskommission vom 14 .3 . 1939; 
StAN/Staatspolizeistelle Nürnberg-Fürth/Ärisierungsakten/40. Ahnliches galt für Gau-
amtsleiter Matthias Schröder, der seit 1934 der N S - H a g o angehörte; ebd. Gauinspektor 
Ritter, gleichzeitig Personal waiter der DAF, gehörte der Partei bereits seit 1925 an; Le-
benslauf Ritters in: Denkschriften von Streicher und Holz mit Beilagen vom April 1939; 
StAN/KV-Anklagedokumente/PS/406/Fotokopie . Albert Mörtel von der Handwerks-
organisation der D A F war seit 1933 in der NS-Hago; Verhandlung der Gestapo-Prü-
fungskommission vom 21. 3. 1939; StAN/Staatspolizeistelle Nürnberg-Fürth/Arisie-
rungsakten/45. 

2 0 3 Beim Einzelhandel gehörten dieser Gruppe neben deren Leiter Ludwig Köhler, Gauin-
spektor der D A F Haberkern, Fekl aus der Fachabteilung für den Einzelhandel der DAF, 
Rauh von der Unterabteilung Groß- , Ein- und Ausfuhrhandel und dessen Geschäftsfüh-
rer Schoenekäs an. Der Großhandel wurde neben dem Gauwirtschaftsberater durch 
Gauamtsleiter Schröder und Gaufachgruppenwalter Schäfer „arisiert"; Teil II des Be-
richts der Gestapo-Prüfungskommission, S. 101 ff.; StAN/KV-Anklagedokumente/PS/ 
1757. 
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sing nicht nur eine vierprozentige Gewinnbetei l igung, er nahm sich neben einem 
luxuriösen Dienstwagen auch regelmäßig dreistellige Reichsmarkbeträge als „Spe-
sen" aus den Kaufhauskassen. 

Kontro l le errang der Gauwirtschaftsapparat über das Kaufhaus auch durch ei-
nen dreiköpfigen Verwaltungsrat, bestehend aus S A - G r u p p e n f ü h r e r Hans G ü n t e r 
von O b e r n i t z , Gauinspektor Friedrich Rit ter und dem Kre isobmann der D A F , 
E m m e r t , der durch O t t o Strobl eingesetzt worden war. Sämtliche Mitglieder des 
Verwaltungsrats erhielten ein monatl iches Salär von 4 0 0 Reichsmark. Zudem 
erhielt Streichers Gau-Apparat das Recht , den Aufsichtsrat für das Kaufhaus zu 
ernennen und abzulösen. Als Begründung für ihr Vorgehen gab die Gaulei tung 
später an, nur sie best imme in Franken, welcher Betr ieb als „arisch" zu gelten 
habe. D a h e r erhielten Leissing und der Verwaltungsrat auch die Aufgabe, in dem 
U n t e r n e h m e n nach Vorwänden zu suchen, um T h e o d o r H . nach Dachau zu brin-
gen. D e m Treiben der D A F setzte erst eine Berl iner Sonderkommiss ion 1939 ein 
Ende. D e r fachlich vo l lkommen ungeeignete Leissing hatte sich parallel vom 
Kaufhaus und der D A F bezahlen lassen, das Personal bedroht und war zudem 
betrunken zum Dienst erschienen. Angehörige der Ges tapo nahmen ihn daher in 
Haf t und setzten anschließend wieder T h e o d o r H . als alleinigen Geschäftsführer 
e in . 2 0 4 

Eine deutliche Verschärfung erfuhr die Verdrängung der jüdischen Bevölke-
rung aus der Wirtschaft ebenfalls am 10. N o v e m b e r 1938 im R a h m e n der soge-
nannten Reichskristal lnacht. Allein in Mittel franken zerstörten die Parteigliede-
rungen im Verlauf dieser Akt ion 17 Synagogen und 115 jüdische Geschäfte . 39 jü-
dische Läden wurden geschlossen und in 594 jüdischen Wohnungen die Innen-
einrichtung vollständig zerstört oder beschädigt . 2 0 5 Auch in Nürnberg waren es 
offensichtl ich zwei Beweggründe, die Gauleiter Julius Streicher und die F u n k t i o -
näre der Nürnberger Partei nach dem 9. und 10. N o v e m b e r zu einer raschen, voll-
ständigen und eigenmächtigen Ausplünderung der Nürnberger Juden veranlass-
ten. Zunächst handelte es sich hierbei um die während des P o g r o m s staatlich ini-
tiierte und geschürte Gewalt , die Streicher und seinen Stellvertreter Karl H o l z zu 
der A n n a h m e verleiteten, bei der Verfolgung der Juden seien nun endgültig alle 
rechtl ichen D ä m m e gebrochen. Schwerwiegender dürfte sich allerdings der anti-
semitische Radikalismus und das daraus resultierende Sendungsbewusstsein des 
Gauleiters ausgewirkt haben, an dem bereits vor dem P o g r o m alle Interventions-
versuche der Reichsregierung zerschellt waren. Streichers Auffassung gemäß stan-
den die Erlöse aus jüdischem Vermögen dem Gau Franken und nicht der Reichs-
kasse zu. Daher sah er sich schon vor der „Verordnung zur Ausschaltung der 
Juden aus dem Wirtschafts leben" vom 3. D e z e m b e r 1938, also der umfassenden 
staatlichen Regulierung des „Ausschaltungsprozesses" , zum Handeln veranlasst. 
In den Begründungen der Gauleitung, die in vielen Aspekten Ähnl ichkei ten mit 

- 3 4 Siehe hierzu die zahlreichen Schr i f ts tücke im R a h m e n der Untersuchung der G e s t a p o -
P r ü f u n g s k o m m i s s i o n im Februar und Mär/ . 1939; S tAN/Staatspol ize is te l le N ü r n b e r g -
Für th /Ar i s ie rungsakten/53 . 

- 0 5 M o n a t s b e r i c h t des Regierungspräsidenten von O b e r f r a n k e n und Mit te l f ranken für N o -
vember 1938 v o m 8. 12. 1938; H S t A M / M A / 1 0 6 6 7 8 . 
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den Ausführungen der „Vermögensverwertungsstelle" in München aufwiesen, 
schlug sich das offen zur Schau gestellte Selbstbewusstsein des fränkischen Partei-
apparates deutlich nieder. D a die Juden, so Karl Holz , die Grundstücke in der In-
flationszeit für zehn Prozent des tatsächlichen Wertes erworben hätten und darü-
ber hinaus ihre Immobil ien tarnen und „Judenknechten" schenkungsweise über-
lassen würden, habe man handeln müssen. Wegen der besonderen Verdienste des 
Gaues in der „Judenfrage" und den speziellen Aufgaben als „Stadt der Reichspar-
teitage" müsse man auch besonders entlohnt werden. 2 0 6 Auch die Entschädigung 
von „Altparteigenossen" spielte in der späteren Rechtfertigungsstrategie des Gau-
leiters eine Rolle. Im Nachhinein meinte Streicher, mancher Parteigenosse habe 
halt gehofft, endlich mal ein menschenwürdiges Leben führen zu können. 2 0 7 

Unmittelbar nach dem Pogrom zwang die Gauleitung sämtliche jüdischen Be-
triebs- und Grundstückseigner, ihren Besitz für fünf bis zehn Prozent des Ein-
heitswertes zu verkaufen 2 0 8 Entzogen wurden auch Kraftfahrzeuge und Möbel -
s tücke. 2 0 9 Die Erlöse wurden dabei nicht an die ehemaligen Inhaber, sondern auf 
ein Sperrkonto der Partei überwiesen 2 1 0 Erhoben wurde darüber hinaus eine 
„Spende" von einem bis drei Prozent des Kaufpreises, die an die Gauleitung über-
wiesen werden musste. 2 1 1 Die „Arisierung" der jüdischen Betriebe verlief in ähn-
licher Weise. Auch hier hatte der Käufer eines jüdischen Betriebes 25 Prozent des 
Kaufpreises auf ein Sperrkonto zugunsten der Partei zu bezahlen. D e m Veräuße-
rer wurde - wie bei den Grundstücken - bis zur Endabrechnung nichts bezahlt . 2 1 2 

Prinzipiell übernahm der Erwerber nur den Einheitswert des Grundstückes eines 
Betriebes und das Warenlager; für Einrichtungsgegenstände, Außenstände und 
Fagonwert der Firma bezahlte die Partei nichts. 2 1 3 Jüdische Firmen wurden also, 
wie dies selbst Mitglieder der SS 1939 einräumten, „regelrecht ausgeschlachtet" 2 1 4 

Auf diese Weise gelang es den Spitzenfunktionären der Nürnberger Partei, etwa 
570 Grundstücke mit einem Weiterveräußerungswert von 12 bis 15 Millionen 
Reichsmark an sich zu reißen. 2 1 5 Darüber hinaus erzwang die Gauleitung etwa 72 
„Arisierungen" auf dem Gebiet des Großhandels und der Industrie. Insgesamt 
enteignete sie die Inhaber von über 200 jüdischen Firmen, die daraufhin als „ent-

206 'Xeil ι des Berichts der Gestapo-Prüfungskommission, S. 16 und 30; StAN/KV-Anklage-
dokumente/PS/1757. 

2 0 7 Denkschrift Julius Streichers vom 14.4. 1939; StAN/KV-Anklagedokumente/PS/404/ 
Fotokopie. 

208 Xeil I des Abschlussberichts der Gestapo-Prüfungskommission über die „Arisierung" im 
Gau Franken; StAN/KV-Anklagedokumente/PS/1757, S. 18. 

209 Vernehmung des Grundstücksmaklers Johann-Heinrich Schätzler am 1. 4. 1939 im Rah-
men der Uberprüfung der„Arisierungsaktion"; StAN/Staatspolizeistelle Nürnberg-
Fürth/ Arisierungsakten/40. 

210 Ebd. 
2 1 1 Teil III des Berichts der Gestapo-Prüfungskommission, Dok. 143; StAN/KV-Anklage-

dokumente/PS/1757. 
2 1 2 Teil II des Berichts der Gestapo-Prüfungskommission, Dok. 102-107; ebd. 
2 1 3 Ebd., Dok. 128. 
214 Ebd. 
2 ) 5 Ebd., Dok. 65. 
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judet" gal ten. 2 1 6 Schließlich eignete sich die Partei noch etwa 4 0 Fahrzeuge von 
jüdischen Haltern an - meist zugunsten von Mitarbeitern der Gaule i tung. 2 1 7 

Zur Durchführung dieses Raubzuges hatte Streicher auf seine altbewährten 
Seilschaften zurückgegriffen. D i e Durchführung der Akt ion oblag fast ausschließ-
lich Mitgliedern der D A F , die in ihrer Funkt ion als Sachbearbeiter der Abtei lung 
„Haus und H e i m " die jüdischen Eigentümer zur Veräußerung zwangen . 2 1 8 D i e 
Federführung hatte als Stellvertreter von H o l z der Gaufachschaftswalter Heinrich 
Wol f inne. D e r Immobi l ienhändler G e o r g Nagel von der Arbei tsfront fungierte 
als „Beauftragter für die Stadt N ü r n b e r g " 2 1 9 D i e M ö b e l verwertete Gauamtslei ter 
Schröder. F ü r die „Aris ierung" und Liquidierung der Betr iebe war eine K o m m i s -
sion des Gauwirtschaftsberaters und der D A F zuständig. M ö b e l und Einr ich-
tungsgegenstände der jüdischen F i rmen stellten Angestellte der Arbei ts front noch 
in den Räumen der jüdischen F irmen sicher und veräußerten sie weiter . 2 2 0 Weitere 
Verhandlungen und Veräußerungen wurden von der Zentrale, dem Amtssi tz der 
D A F in der Essenweinstraße, aus getätigt. D i e „Arisierung" und Liquidierung der 
62 noch in N ü r n b e r g vorhandenen jüdischen Handwerksbetr iebe übernahm 
federführend Kre i sobmann E m m e r t von der Abtei lung „Das Deutsche H a n d -
w e r k " . D i e Gaufachgruppenwalter dieses Bereichs begaben sich mit vorgefertig-
ten Formularen in die betroffenen Betr iebe und stellten nach geleisteter U n t e r -
schrift die Einrichtungsgegenstände sicher. Innungsobermeister der Handwerks-
kammer schätzten deren Wert, um sie anschließend zu veräußern. D i e „ A b w i c k -
lung" der Betr iebe erfolgte durch die Gaufachgruppenwalter . 2 2 1 D i e „Arisierung" 
der Kraftwagen übernahm schließlich SA-Standartenführer Hutzier, Referent der 
Kanzlei des Gauleiters und gleichzeitig Leiter der SA-Wache bei der „Arisie-
rungsste l le" . 2 2 2 

D i e Uberschre ibung der zahlreichen jüdischen Grundstücke auf den N a m e n 
von Karl H o l z in den Grundbüchern trieb Gaurechtsberater und Oberstaatsan-
walt beim Landgericht Nürnberg Denz ler voran, der gleichzeitig persönlicher ju-
ristischer Berater des Adjutanten des Gauleiters König war. 2 2 3 Ahnlich wie Regie-
rungspräsident Dippold wagte Oberlandesgerichtspräsident H ö s c h offensichtlich 
nicht, sich Streicher in den Weg zu stellen. Seiner Meinung nach hatten - rein 
rechtlich gesehen - die Verträge keine bindende Wirkung. E r habe aber keine B e -

2 , 6 Ber icht des Pol izeipräsidenten Mart in an O R R G . vom Reichswirtschaf tsminis ter ium 
vom 18. 5. 1940; S tAN/Staatspol ize i s te l le N ü r n b e r g - F ü r t h / A r i s i e r u n g s a k t e n / 3 7 . 

2 1 7 Teil I I des Ber ichts der G e s t a p o - P r ü f u n g s k o m m i s s i o n , D o k . 125 und 245 ; S t A N / K V - A n -
k l a g e d o k u m e n t e / P S / 1 7 5 7 . 

2 1 S Ber icht des F inanzamts N ü r n b e r g - W e s t , R R Dr. H . an den O F P N ü r n b e r g , vom 9. 3. 
1939; S t A N / O F P N ü r n b e r g - L a n d / 8 a . 

2 1 9 D u r c h s u c h u n g s b e r i c h t der G e s t a p o beim G r u n d s t ü c k s m a k l e r Nagel vom 10. 2. 1939; 
S tAN/Staatspol ize is te l le N ü r n b e r g - F ü r t h / A r i s i e r u n g s a k t e n / 4 1 . 

2 2 2 Teil II des Ber ichts der G e s t a p o - P r ü f u n g s k o m m i s s i o n , S. 106; S t A N / K V - A n k l a g e d o k u -
m e n t e / P S / 1 7 5 7 . 

2 2 1 Ber icht der G e s t a p o - P r ü f u n g s k o m m i s s i o n vom 3 . 4 . 1939; S tAN/Staatspol ize is te l le 
N ü r n b e r g - F ü r t h / A r i s i e r u n g s a k t e n / 4 5 . 

2 2 2 Teil IV des Ber ichts der G e s t a p o - P r ü f u n g s k o m m i s s i o n , S. 2 4 5 f.; St A N / K V - A n k l a g e -
d o k u m e n t e / P S / 1 7 5 7 . 
Ebd . , S. 290 . 
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denken, da jeder im Gau gewissen Zwängen unterliege. 2 2 4 Gleiches galt wohl auch 
für die Nürnberger Polizeibeamten, die sich nach Schilderungen ihres Präsidenten 
B e n n o Martin „unter derartigem D r u c k befanden, daß sie um ihre Existenz fürch-
teten, wenn sie in dieser Angelegenheit Erklärungen machen sol l ten" . 2 2 5 

Angesichts der Brutalität Streichers und seiner Gefolgschaft waren derartige 
Bedenken nicht unbegründet. Während eines Verhörs mit der Gestapo gab einer 
der betroffenen Juden am 16. Januar 1939 ein prägnantes Beispiel für die Vorge-
hensweise der dortigen Parteifunktionäre: „Am 12. 11. 1938, etwa um 15.30 U h r 
wurde ich durch einen Kriminalpolizeibeamten von meiner Wohnung mittels 
Kraftwagen abgeholt und zur Deutschen Arbeitsfront in die Essenweinstraße 1 
gebracht. Ich kann mich entsinnen, daß auch einige N S K K - L e u t e in U n i f o r m mit 
im Kraftwagen saßen. D o r t angekommen, wurde ich in einen verhängten Keller 
geführt. Erwähnen muß ich noch, daß gleichzeitig mein Freund Ludwig R. , der 
sich bei mir aufhielt, festgenommen und mit zur D A F verbracht wurde. Im weite-
ren Verlauf mußten wir dort unseren R o c k und Weste ausziehen und sämtliche 
Gegenstände aus allen Taschen entfernen. Hierauf wurden wir mit dem Gesicht 
zur Wand gestellt. Mein Freund und ich wurden anschließend gefragt, wann wir 
erschossen werden wollten! Mein Freund sagte: ,Sofort ' . Ich dagegen äußerte: 
,daß ich zuerst noch einmal meine Frau sprechen möchte und dann können sie 
schießen.' Hierauf folgten Kniebeugen, ferner mußte ich mit den etwa 7 A n w e -
senden, ebenfalls Juden, einen Sprechchor einstudieren, der etwa sinngemäß wie 
folgt lautete: ,Am 7. 11. 1938 wurde in Paris ein Deutscher von einem Juden er-
mordet, auch wir gehören dieser Mörderrasse an.' Ich selbst war etwa im ganzen 
6 - 7 Stunden bei der D A F . Erwähnen muß ich noch, daß wir zwischendurch auch 
zum photographieren geschickt wurden und zwar in den 2. Stock. Es wurden dort 
zuerst Aufnahmen in Zivil gemacht, hernach mußten wir uns nackt ausziehen und 
wurden dann so in dieser Aufmachung im Bilde festgehalten. Anschließend führte 
man mich wieder in den Keller. D a fällt mir eben noch ein, daß ich während mei-
nes Aufenthaltes im Keller einmal von einem Herrn gefragt wurde: ,Wie geben sie 
ihr Anwesen ab, das heißt um welchen Preis?' Ich sagte nichtsahnend den norma-
len Preis von R M 1 2 0 0 0 0 . " Makler Nagel zwang den jüdischen Kaufmann noch 
während des Verhörs zur Abgabe seines Grundstücks an den Gau für 10560 
Reichsmark. U m 22.30 am selben Tag entließ die D A F den Geschäftsmann, um 
ihn allerdings am 14. November erneut zu verhaften. Je tz t musste er sein Anwe-
sen urkundlich abtreten und Eigentumsvormerkungskosten in H ö h e von 105,58 
Reichsmark bezahlen. 2 2 6 

Die fast vollständige Ausplünderung der Nürnberger Juden, die bereits durch 
die der „Holzakt ion" vorangegangenen B o y k o t t e und Übergriffe wirtschaftlich 

2 2 4 Schilderung des Landgerichtsdirektors G. an den Oberstaatsanwalt vom 5 . 2 . 1939; 
StAN/KV-Anklagedokumente/NG/616/Fotokopie. 

2 2 5 Schreiben Martins an die Reichsregierung 1939; I fZ/MA/612/80281-82. 
2 2 6 Protokoll der Gestapo-Prüfungskommission vom Verhör des Kaufmanns am 16. 1. 1939; 

StAN/Staatspolizeistelle Nürnberg-Fürth/Arisierungsakten/39; vgl. auch die zahlreichen 
weiteren Schilderungen der Betroffenen in dieser Akte. 
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erheblich geschwächt worden waren 2 2 7 , ging mit einer Bereicherung einher, die 
nicht nur bei den im Kaufhaus „Weißer T u r m " eingesetzten Parteigenossen fast 
skurrile F o r m e n annahm. N e b e n dem Gauleiter, der mit der „ H o l z a k t i o n " seinen 
aufwendigen Lebenssti l zu finanzieren gedachte 2 2 8 , und seinen Weggefährten, die 
sich an jüdischem Vermögen bere icherten 2 2 9 , profit ierten auch zahlreiche Tritt-
brettfahrer. E iner von ihnen war der wegen Betruges vorbestrafte Volkswirt Wil -
helm H . E r verfügte über Kontakte zu einer Wahrsagerin, die den Spitzen der 
Nürnberger Partei die Zukunft voraussagte. Diese vermittelte ihm eine Beteil i-
gung an zahlreichen „Arisierungsgeschäften". D e r Kaufmann H . wiederum betei-
ligte die Wahrsagerin und eine Cafebesi tzerin mit vierstelligen Reichsmarkbeträ-
gen . 2 3 0 D i e „Arisierungsgewinne" sollten aber auch strukturfördernd im Sinne 
der „Volksgemeinschaft" eingesetzt werden. So plante der Gau sie für die F inan-
zierung neuer Gebäude, darunter auch einer Hochschule ein 2 3 1 

Ähnlich wie in M ü n c h e n blieben somit die Macht und der antisemitische A k -
tionismus des Gauleiters und seiner „Cl ique" auch unter der veränderten K o n -
stellation nach 1938 für die wirtschaftl iche „Ausschaltung" der Juden maßgeb-
lich, wobe i sich je nach regionalen Gegebenhei ten die in den Verfolgungsprozess 
involvierten N S D A P - G l i e d e r u n g e n - durch den Beteiligungsgrad der D A F wird 
dies besonders deutlich - unterscheiden konnten. Wie das Nürnberger Beispiel 
darüber hinaus verdeutlicht, konnte es im Zuge der wirtschaftlichen Verfolgung 
weiterhin zu erheblichen Spannungen zwischen Reich und Region k o m m e n , die 
sich im Falle Streichers im Sturz der Führungsspitze der fränkischen N S D A P 
entluden. Zwar stellen die Zustände im Gau Franken auch im Vergleich mit 
anderen Gauen des Reiches einen Sonderfall dar, wegen des massiven Eingriffs 
der Spitze der Reichspartei und der Ministerialbürokratie lassen sich aber die 
Mögl ichkei ten und Grenzen gauspezifischer „Judenpol i t ik" in den Jahren 1938— 
1941 anhand des Beispiels der „ H o l z a k t i o n " exemplarisch aufzeigen. Zunächst 
stellte die Vorgehensweise des Gauleiters und der Nürnberger N S D A P selbst 
nach Maßstäben des NS-Staates einen eklatanten Rechtsbruch dar. N a c h der 
„Verordnung über die Anmeldung jüdischen Vermögens" vom 26. April 1938 
bedurfte jede Veräußerung von jüdischem land- oder forstwirtschaft l ichem B e -
sitz der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörden. Bereits am 2. August 
1938 hatte der Reichswirtschaftsminister zudem angeordnet, dass die letztgültige 
Entscheidung über die „Aris ierung" bei den staatlichen Stellen liege. Seit 1935 

2 2 7 Teil I I des Ber ichts der G e s t a p o - P r ü f u n g s k o m m i s s i o n , S. 129; S t A N / K V - A n k l a g e d o k u -
m e n t e / P S / 1 7 5 7 . 

2 2 8 Aussage eines Verlegers vor der G e s t a p o - P r ü f u n g s k o m m i s s i o n v o m 19. 3. 1939; B A B / R 
3 0 0 1 / 3 3 8 1 . 

2 2 9 So erhielten die Makler der D A F 3 % der Er löse als „Aufwandsentschädigung" . D a r ü b e r 
hinaus wurden auch jüdische Weingeschäfte ausgeplündert und die Flaschen für Feier-
l ichkeiten der Partei verwendet ; „Aris ierung" der Weinhandlung Selma O . , 6. 3. 1939; 
S tAN/Staatspol ize i s te l le N ü r n b e r g - F ü r t h / A r i s i e r u n g s a k t e n / 3 2 ; Verhör des K r e i s o b -
mannes E m m e r t vor der Prüfungskommiss ion am 23. 2. 1939; B A B / R 5 8 / 3 5 1 4 . 

2 3 0 Teil I des Ber ichts der G e s t a p o - P r ü f u n g s k o m m i s s i o n ; ebd. 
2 3 1 Aussage des D A F - M i t g l i e d s Nagel vor der G e s t a p o - P r ü f u n g s k o m m i s s i o n am 24. 2. 

1939; S tAN/Staatspol ize is te l le N ü r n b e r g - F ü r t h / A r i s i e r u n g s a k t e n / 4 1 . 
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waren Grundstückserwerbe durch die Gliederungen der Partei schließlich dem 
Reichsschatzmeister zur Genehmigung vorzulegen. Gleiches galt für Rechtsge-
schäfte, die einen Gegenstand im Wert von mehr als 10000 Reichsmark beinhal-
teten.232 

Waren schon die Boykottaktionen in Nürnberg zum Teil gegen den Willen der 
Reichsregierung durchgeführt worden, so führte bei dem Raub jüdischen Vermö-
gens die Trias aus ungesetzlichem Vorgehen, sadistischen Methoden und Korrup-
tion zu einem Konflikt mit der Spitze von Partei und Staat, der schließlich mit der 
Absetzung des Gauleiters endete. Unter Obersturmbannführer Meisinger vom 
Reichssicherheitshauptamt begann am 10. Februar 1939 eine Untersuchungskom-
mission, bestehend aus 14 Mitgliedern der Polizei sowie des Wirtschafts- und Fi-
nanzministeriums, die Vorgänge in Nürnberg zu untersuchen.233 Die Sonderkom-
mission überprüfte insgesamt 206 Fälle von „Entjudungen", wobei sie letztlich 
drei Fälle als eindeutig nachweisbare „Korruption" wertete.234 Zahlreiche Nürn-
berger Parteigenossen wurden verhaftet und das durch die Plünderungen einge-
nommene Geld eingezogen, die Verantwortung für die Abwicklung der weiteren 
Enteignung jüdischen Vermögens in die Hände der Gestapo gelegt.235 Unter den 
Verhafteten befanden sich vor allem Mitglieder der Parteispitze in Nürnberg, un-
ter anderem Gauschatzmeister Rudi Höllerich, der im Frühjahr 1939 aus seinem 
Amt ausscheiden musste236, SS-Obersturmbannführer Friedrich Ritter, dem das 
SS-Hauptamt Dienstgrad und Mitgliedschaft in der SS aberkannte237 , Gauwirt-
schaftsberater Strobl, den man von seinen Posten als Gauwirtschaftsberater und 
Präsident der I H K beurlaubte238 , sowie der DAF-Funkt ionär Johann-Heinrich 
Schätzler, gegen den ein OPG-Verfahren angestrengt und den das Parteigericht 
letztlich wegen „jüdischen Bluteinschlags seiner Großmutter" aus der Partei aus-
schloss.239 Schließlich wurde auch gegen den Gauleiter Julius Streicher 1940 ein 
Ehrengerichtsverfahren durchgeführt. Ein Gremium aus sechs Gauleitern kam zu 
dem Urteil, Streicher sei für die Menschenführung ungeeignet. Wohl auf Anwei-
sung Hitlers selber hatte sich Streicher daraufhin auf seinen Gutshof Pleikershof 

2 3 2 Teil I des Berichts der Gestapo-Prüfungskommission, S. 2 -12 ; StAN/KV-Anklagedoku-
mente/PS/1757. 

2 3 5 Brief des Gauschatzmeisters Höllerich an den Reichsschatzmeister Schwarz vom 15 .2 . 
1939; StAN/NS-Mischbestand/Gauleitung/181. 

2 3 4 Bericht über die im Gau Franken erfolgten „Arisierungen"; B A B (ehemals BDC)/Wurz-
bacher, Philipp. 

2 3 5 Bericht des Oberlandesgerichtspräsidenten vom 11. 1. 1940; BAB/3001/3381. 
2 3 6 Schreiben des Reichsschatzmeisters an Höllerich vom 4. 5. 1939; B A B (ehemals B D C ) / 

Höllerich, Rudi, *14. 4. 1902. Höllerich wurde dann allerdings wieder in sein Amt einge-
setzt, der Umgang mit dem Gauleiter war ihm verboten; Aktenvermerk über eine Beleh-
rung Höllerichs in der Parteikanzlei vom 6. 4. 1940; ebd. 

2 3 7 Schreiben des SS-Hauptamts vom 4. 3. 1940; B A B (ehemals BDC)/Ritter, Friedrich. 
238 J940 wurde Strobl dann zwar kurzfristig wieder in seine Ämter berufen, schied am 

31. August 1940 allerdings wegen gesundheitlicher Gründe endgültig aus; Schreiben an 
die Reichsleitung der N S D A P vom 14. 6. 1940; Schreiben des R W M vom 3. 3. 1939; B A B 
(ehemals BDC)/Strobl, Otto , "19. 9. 1887. 

2 3 9 Untersuchungen im Falle Schätzler vom 25. 7. 1939 und Notiz des O P G vom 10. 10. 
1942; B A B (ehemals BDC)/Schätzler, Johann-Heinrich, »21. 5. 1877. 
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in der Nähe von Fürth zurückzuziehen und seine Amtsgeschäfte ruhen zu las-
sen. 2 4 0 Während man seinen Stellvertreter H o l z an die Front schickte, übernahm 
der ehemalige Kreisleiter Zimmermann zunächst die Amtsgeschäfte des Gaulei-
ters. 2 4 1 

Auf den ersten Bl ick überrascht das harte Vorgehen gegen den Gauleiter, zumal 
die Gauleitung in München gegen dieselben Gesetze verstoßen und kurzzeitig 
auch Konflikte mit der Reichsregierung heraufbeschworen hatte, die sich auch in 
einer deutlichen Kritik an den Zuständen in München äußerte. 2 4 2 Der dortige 
Gauleiter Wagner behielt aber bis zu seinem Tod 1942 seine Machtstellung in 
Oberbayern. Die genaueren Hintergründe von Streichers Sturz sind heute nur 
schwer zu eruieren. Offensichtl ich waren aber nicht die Gesetzesübertretungen 
die eigentliche Ursache für den Sturz des Gauleiters. Vielmehr konnte sich dieser 
nicht, wie Wagner in München, neben dem Parteiamt auch auf die institutionelle 
Macht eines Staatsamts stützen und war daher umso mehr auf persönliche Loya-
litäten angewiesen. Sein herrschaftliches Gebaren und sein brutales Auftreten hat-
ten ihm nicht nur in seinem Gau Feinde und Neider geschaffen. Streichers Lokal-
rivalen, der Polizeipräsident B e n n o Martin und der Oberbürgermeister Williy 
Liebl, hatten bereits vor der „Holzakt ion" belastendes Material über die ständigen 
Eskapaden des Gauleiters gesammelt. Anfang 1937 etwa wollte die Gruppe um 
Martin eine Abtreibungsaffäre, in die der Adjutant des Gauleiters König verwi-
ckelt war, zunächst durch Postkarten, dann durch Flugblätter im Rahmen des 
Reichsparteitages publik machen. 2 4 3 Streicher vermochte seinen ehemaligen Weg-
gefährten König allerdings rechtzeitig zum Suizid zu zwingen, bevor dieser un-
liebsame Details über die Machenschaften seines Vorgesetzten preisgeben 
konnte . 2 4 4 Oberbürgermeister Liebl nutzte vor allem seine guten Kontakte zu 
Goebbels , um dem Propagandaminister Dinge „durchaus unerfreulicher Natur" 
über Streicher zu berichten und auf den „wahren Saustall", wie der Propaganda-

2 4 0 Grieser , M a n n , S. 195 f. 
2 4 1 Ber icht des Ober landesger ichtspräs identen v o m 8. 5. 1940; B A B / 3 0 0 1 / 3 3 8 1 . 
2 4 2 W i e G o e b b e l s seinem Tagebuch am 28. August 1942 anvertraute, beklagte sich Re ichs-

schatzmeister Schwarz über eine R e i h e von M ü n c h n e r Korrupt ionsersche inungen . K u r z e 
Zeit später notierte G o e b b e l s über ein Gespräch mit dem neuen Gaule i ter Giesler, die Z u -
stände im G a u seien nicht erfreulich, da Wagner die D i n g e habe schleifen lassen und sich 
mit einer Kamari l la umgeben habe, die falsch orientiert gewesen sei. „Es ist schon nicht 
le icht " , so G o e b b e l s , „in M ü n c h e n für die Integrität und Sauberkeit der nationalsozial is-
tischen L e h r e und Hal tung zu wirken. H i e r liegt einiges im argen. M a n kann schon ver-
stehen, dass große Teile der Bevö lkerung sich nicht mehr nach dem Gaulei ter Wagner zu-
rücksehnen. Wer weiß, wozu es gut ist, wenn er sein A m t nicht mehr antreten kann. " 
Goebbe l s -Tagebücher , E inträge v o m 28. , 29. und 30. 8. 1942, S. 4 1 1 - 4 2 4 . 

2 4 3 A u f die Betei l igung Mart ins bei der Affäre weist der Ber icht der G e s t a p o - P r ü f u n g s k o m -
mission lediglich hin; Ber icht der G e s t a p o - P r ü f u n g s k o m m i s s i o n ; I M T , S. 1 5 0 - 1 5 4 ; auf 
die Involvierung des Pol izeipräsidenten verweisen allerdings auch die Aussagen der 
Wahrsagerin Maria O . , die in engem K o n t a k t mit Mitgl iedern der Führungsspi tze der 
N ü r n b e r g e r Partei stand; Br ief an K ö n i g vom 29. 5. 1938; Aussage H a n s R.s im August 
1939; B A B (ehemals B D C ) / M a r t i n , B e n n o ; Grieser, M a n n , S. 170f . Gieser kann die U r -
heberschaft Mart ins und seiner Mitarbei ter nachzeichnen. 

2 4 4 Ber icht der G e s t a p o - P r ü f u n g s k o m m i s s i o n ; I M T , S. 1 5 0 - 1 5 4 . 
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minister in seinem Tagebuch die Zustände in Franken beschrieb, h inzuweisen. 2 4 5 

Während frühere Skandal is ierungsversuche an der fast uneingeschränkten Macht -
stel lung des Gauleiters scheiterten, brachte die Korrupt ion im Zusammenhang 
mit der wirtschaft l ichen Verfolgung der Juden nach dem Pogrom 1938 offensicht-
lich das Fass zum Uber laufen. Mart in war es schließlich gelungen, durch Berichte, 
geschickt gestreute Gerüchte und gezielt lancierte Indiskret ionen die Parteispitze, 
vor al lem Hermann Göring, gegen Streicher zu mobil is ieren.2 4 6 

Der Sturz des Gauleiters war also letztl ich ein von langer Hand vorbereiteter 
Coup , bei dem die „Holzakt ion" nur ein Glied in der Argumentat ionsket te dar-
stellte.247 Entscheidend für die Gruppe um Mart in war der Zugang zu den Schalt-
stellen der Macht , w o sie die Klaviatur aus persönlichen Beziehungen, Animosi tä-
ten und öffent l ichkeitswirksamen Akt ionen geschickt zu spielen verstanden. Zu 
den Gegnern Streichers gehörten Reichsjust izminister Gürtner, Heydr ich , 
Reichsschatzmeister Schwarz und schließlich wohl auch Göring und Himmler . 2 4 8 

Die Ursache für das harte Durchgreifen gegen Streicher waren mithin keine 
grundsätzl ichen Erwägungen, die Machtverte i lung zugunsten der Reichsregie-
rung zu verschieben. Die Absetzung des Gauleiters beruhte aller Wahrscheinl ich-
keit nach auch auf polykrat ischen Strukturkonf l ik ten innerhalb des NS-Reg imes . 
Akt ionismus und Eigenmächtigkeiten der einflussreichen Gauleiter bei der wi r t -
schaftl ichen Verfolgung der Juden war man also auch nach 1938 offensichtl ich so 
lange bereit zu tolerieren, solange diese nicht an den Stühlen führender Parteige-
nossen zu sägen begannen. 

3. Der „Rhönfonds" in Unterfranken 

Wie sehr die wirtschaft l iche Verfolgung auch nach 1938 von regionalen Macht -
konstel lat ionen abhängig blieb, kann abschließend auch das Beispiel Unterf ran-
ken verdeutl ichen. In Unterfranken verschärften, ähnlich w ie dies in München 

245 Goebbels-Tagebücher, Bd. 1/6, Eintrag vom 1. 5. 1939, S. 334. Der Nürnberger Kreislei-
ter Zimmermann war der Meinung, v. a. Göring habe Martin unterstützt; Aussage Zim-
mermanns im Spruchkammerverfahren gegen Martin, Protokoll vom 18. 4. 1950; StAM/ 
Spruchkammer/Karton 1122. 

246 Goebbels notierte in seinem Tagebuch am 1. Mai 1939: „Göring äußert sich schärfstens 
gegen Streicher, der auch tolle und gemeine Sachen gemacht hat. Er hat die Verbindung 
mit ihm abgebrochen." Goebbels-Tagebücher, Bd. 6, August 1938 bis Juni 1939, S. 334. 
Zur Bedeutung Martins beim Sturz des Gauleiters siehe v. a. Grieser, Mann, S. 179 ff. 

2 4 7 In die Aktion waren Reichsschatzmeister Schwarz und wohl auch Heinrich Himmler, 
Hermann Göring, Rudolf Heß und andere verwickelt. Auch die Spruchkammer, die mit 
der Entnazifizierung Martins befasst war, mutmaßte, dass es sich um eine Rivalität zwi-
schen SS und der Nürnberger Gauleitung gehandelt haben könnte; vgl. die zahlreichen 
Zeugenaussagen und den Spruch vom 30.6. 1950; StAM/Spruchkammer/Karton 1122. 
Wer letztlich für die Absetzung hauptverantwortlich war, bleibt allerdings unklar. 

248 Zu den erklärten Gegnern des Gauleiters gehörten neben dem Polizeipräsidenten Benno 
Martin v. a. der Oberbürgermeister Willy Liebl. Beide hatten bereits lange vor der Holz-
aktion auf den Sturz des Gauleiters hingewirkt; vgl. v. a. die zahlreichen Aussagen im 
Spruchkammerverfahren gegen Martin; StAM/Spruchkammer/Karton 1122; Nachlass 
Streichers; BAB/A L/127; Akte von Karl Holz; BAB (ehemals BDC)/Holz, Karl; siehe 
hierzu ausführlich Kuller/Drecoll, Volkszorn; Grieser, Mann. 
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und N ü r n b e r g der Fall war, vor allem die regionalen Partei- Inst i tut ionen die wirt -
schaftl iche Verfolgung durch zunehmende B o y k o t t e , durch die Kennzeichnung 
jüdischer Betr iebe und die systematische Entz iehung des Vermögens der jüdi-
schen Bevölkerung. Dabei kooperierten sie eng mit den lokalen Verwaltungsbe-
hörden. Offensicht l ich richteten sich die „Aris ierungsbestrebungen" auch hier 
zwar vorwiegend gegen jüdische Warenhäuser, im Einzelfall aber auch gegen den 
Handel im Allgemeinen, wobei die Gaubetr iebsgemeinschaft „Handel " der D A F , 
die ihren Einfluss in den Betr iebsgemeinschaften auch für die „Arisierung" 
nutzte, eine wichtige Rol le spiel te . 2 4 9 D i e Federführung in Unterfranken über-
nahm Gauwirtschaftsberater Hans Vogel mit den ihm untergeordneten Insti tu-
tionen, während sich der Gauleiter aus den laufenden „Ent judungsverfahren" 
weitgehend heraushielt und sich auch in organisatorischen Fragen wesentlich zu-
rückhaltender zeigte als Julius Streicher oder Adol f Wagner. Vogel etablierte in 
Unter f ranken eine straffe und hierarchisch gegliederte Organisat ion, die den Ver-
fahrensablauf der „Ent judung" bis ins kleinste Detai l regelte: U b e r alle laufenden 
Verhandlungen war der Kreiswirtschaftsberater regelmäßig zu informieren. D e r 
Kreiswirtschaftsberater hatte seinerseits den Gauwirtschaftsberater über Sitz und 
N a m e n des jüdischen Betr iebes, über den Erwerbszweig , über Verkaufswilligkeit 
und Jahresbi lanzen Ber icht zu erstatten. D e r Gauwirtschaftsberater entschied 
dann letztinstanzlich über Kaufpreis , wirtschaftspolit ische Auflagen oder Aus-
wahl der Käufer, wenn er nicht ausdrücklich die Entscheidungsbefugnis an ihm 
untergebene Funktionsträger delegierte. D i e Gewährleis tung einer „einheitlichen 
F o r m " und die Kontro l le des „jüdischen Kapitalflusses" bildeten die Hauptkr i te -
rien für die Auswahl der Opfer . D i e Beauftragten vor O r t waren die jeweiligen 
Kreiswirtschaftsberater, die die Verhandlungen selbst führten oder an die ihnen 
untergebenen Apparate delegieren konnten. J ede Dienststel le der Partei war ange-
wiesen, sich vor dem Erwerb jüdischen Vermögens mit dem Kreiswirtschaftsbera-
ter in Verbindung zu se tzen . 2 5 0 

D i e Bedingungen für die Ü b e r n a h m e jüdischer U n t e r n e h m e n legte Vogel mi-
nutiös fest. Juden mussten sich an die Kreiswirtschaftsberater wenden, wollten sie 
ihre Betr iebe verkaufen. Dieser legte dann den Preis fest und machte dem jüdi-
schen Inhaber zur Auflage, mit niemand anderem als ihm selbst zu verhandeln. 
Bei der Festsetzung der Preise war der Leiter der Fachgruppe der gewerblichen 
Wirtschaft zu hören. D i e vom jüdischen Inhaber veranlagten Preise galten generell 
als etwa 25 bis 30 Prozent zu hoch angesetzt. Bei Grundstücken und Gebäuden 
war der Einheitswert die maßgebliche G r ö ß e . Es sollte bei der Festsetzung der 
Preise auch berücksichtigt werden, dass der „Jude" ab der „Systemzeit" keine A n -
schaffungen mehr gemacht und immer nur auf den U m s a t z spekuliert habe. Auch 

- 4 9 Vgl. exemplarisch die Verhandlungen über die „Aris ierung" des Kaufhauses Zapf in 
W ü r z b u r g , an denen neben dem Kre iswir t schahsbera ter und der D A F auch die I H K , der 
Stadtrat und das G e w e r b e a m t beteiligt waren; S t A W / G a u M a i n f r a n k e n / 8 0 3 ; vgl. aber 
auch die anderen Beispiele in der A k t e sowie Schreiben der N S D A P - G a u l e i t u n g M a i n -
franken an die Gauamts le i ter und Kreisleiter vom 7. 4. 1938; S t A W / G a u M a i n f r a n k e n / 
288. 
A n o r d n u n g des Gauwirtschaf tsberaters zur U b e r f ü h r u n g „ jüdischer B e t r i e b e " auf 
„deutsche" Betr iebsführer vom 13. 5. 1938; S t A W / G a u M a i n f r a n k e n / 2 8 8 . 
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die Kriterien, die die Erwerber zu erfüllen hatten, oblagen letztlich Vogels Ent-
scheidung. Der Käufer musste in der Lage sein, den Betrieb noch weiterzuführen, 
daher musste er die Art seiner Finanzierung dem Gauwirtschaftsapparat der Par-
tei offenlegen. Nichtjüdische Arbeiter und Angestellte mussten unter gleichen 
Bedingungen weiterbeschäftigt werden, wobei Ausnahmen nur mit Zustimmung 
der DAF möglich waren. Als Grundsatz galt also nicht die Liquidierung, sondern 
die Weiterführung der Betriebe in vollem Umfang, wobei Sondergewinne, mit 
Ausnahme der „Alten Kämpfer", nicht dem Käufer, sondern dem Gau in Form 
einer Abgabe zukommen sollten.251 Bei Anzeichen für eine geplante Veräußerung 
erhielten die Inhaber von Betrieben, aber auch die Besitzer von Immobilien per 
Formblatt die Anweisung, sich im Büro des Kreiswirtschaftsberaters oder bei der 
Gemeinde einzufinden. Durch die Beamten des Reichsnährstands, der Gendarme-
riestationen, durch die Bürgermeister oder die DAF verfügte der Gauwirtschafts-
berater über ausreichende Informationsquellen, durch die er auf mögliche Veräu-
ßerungen hingewiesen wurde. Bei Nichterscheinen oder Unpünktl ichkeit ver-
hängte der Gauwirtschaftsberater eine „Gehorsamsstrafe", etwaige Einwände -
wie etwa fehlende Veräußerungsabsicht - mussten rechtzeitig im Büro des Gau-
wirtschaftsberaters eingehen.252 Die Vorprüfung übernahm dabei immer Vogel 
selbst. Schätzungen, Preise oder Gutachten sammelte der Kreiswirtschaftsberater. 
Kaufverträge genehmigte der Gauwirtschaftsberater erst dann, wenn der Käufer 
die Bezahlung per Quittung nachweisen konnte.253 

Mit der federführenden Funktion des Gauwirtschaftsberaters Vogel erlebte die 
„Arisierung" jüdischer Betriebe einen erheblichen Professionalisierungs- und 
Systematisierungsschub. Der promovierte Volkswirt hatte 1936 das Amt des 
Wirtschaftsberaters und Kreiskassenrevisors übernommen, war aber bis zu seiner 
hauptamtlichen Anstellung als Gauwirtschaftsberater 1938 als Regierungsrat in 
der Betriebsprüfungsstelle des Landesfinanzamts Würzburg tätig.254 

In seinem antisemitischen Eifer unterschied sich Vogel zunächst nicht wesent-
lich von den maßgeblichen NSDAP-Protagonisten in Franken und München-
Oberbayern. „Die Juden hetzen gegen Deutschland" - notierte der Parteifunktio-

251 Geheime Richtlinien des Gauwirtschaftsberaters an die Kreiswirtschaftsberater für die 
Durchführung der „Arisierung" vom 4. 6. 1938; ebd. 

252 Vorladung des Viehhändlers Arnold H. aus Hammelburg am 14. 7. 1938; StAW/WB IV/ 
a/2556. 

253 Schreiben des stellvertretenden Gauleiters an die Kreisleiter und Kreiswirtschaftsberater 
vom 4. 1. 1939; StAW/Staatsanwaltschaft Würzburg/558/II. 

254 Briefumschlag mit verschiedenen Ausweisen von Vogel; StAW/Gau Mainfranken/71; 
Tagebucheintrag Vogels vom 3. 1. 1938; StAW/Gau Mainfranken/73. Auch sein Vorgän-
ger Kurt Hasslinger war Steuer- und Wirtschaftsberater und erst 1933 in die Partei einge-
treten. Er war bis 1937 kommissarischer Wirtschaftsberater in Mainfranken; Arbeitsblatt 
der Spruchkammer Uffcnheim, 7. 1. 1948; StAW/Spruchkammer/3505a; Β AB (ehemals 
BDC)/Hasslinger, Kurt, "'26. 10. 1902. Kreiswirtschaftsberater in Hammelburg war Mi-
chael Gemperlein, über den allerdings keine weiteren Informationen ermittelt werden 
konnten. In Bad Kissingen waren die beiden Wirtschaftsberater der 1900 geborene Kauf-
mann Max Nägle sowie Dr. Wilhelm Feineis, der das Amt bis 1936 und ab 1942 ausübte; 
Personalbogen Nägle; BAB (ehemals BDC)/Nägle, Max, *7. 8. 1900; Brief Staatsarchiv 
Würzburg vom 30. 6. 2006/Privatbesitz. 
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när in einem Tagebucheintrag vom Februar 1937 - und trachten danach, die 
„deutsche Seele zu vernichten." Die schädliche „Spekulationswirtschaft" führte 
der Gauwirtschaftsberater auf den jüdisch-liberalistischen Einfluss zurück. 2 5 5 

U b e r die „Judenfrage in der Wirtschaft" referierte Vogel zudem auf Einladung 
Ministerpräsident Sieberts auf Lehrgängen der Kommission für Wirtschaftspoli-
t ik . 2 5 6 Sein Antisemitismus paarte sich allerdings mit der Fähigkeit zu äußerst 
effizientem Vorgehen und einer Einstellung zur „Judenfrage", die zwar auf rassi-
schem Gedankengut gründete, aber in ihrer äußeren F o r m „korrekt" erschien und 
die „Lösung der Judenfrage" „Fachmännern" , nicht wilden Schlägern überlassen 
wollte. Auf die Bedeutung von Wirtschaftsfachmännern im Prozess der wirt-
schaftlichen Verfolgung verwies der Gauleiter selbst, etwa in einem Schreiben 
vom April 1938, das eindringlich Vogels große Erfahrungen und ausgezeichnete 
Einblicke in die Wirtschaft Unterfrankens hervorhob. „Ich glaube", so Vogel, 
„dass es den Kreisleitern nur angenehm sein wird, wenn ein Fachmann diese um-
fangreiche Arbeit abnimmt und es Ihnen damit erspart bleibt, mit Juden zu ver-
handeln." 2 5 7 Hatten sich in München und Nürnberg die maßgeblichen Partei-
institutionen weitgehend dem ungeregelten und sprunghaften Führungsstil ihrer 
Gauleiter angepasst, so lässt sich in Unterfranken angesichts der Fachkompetenz 
des Personals und den klar geregelten und strikt auf den Anordnungen des Gau-
wirtschaftsberaters beruhenden Verfahrensweisen am ehesten von einer „Büro-
kratisierungstendenz" innerhalb der Partei sprechen. 

Für die Durchsetzung seiner Entscheidungen bediente sich Gauwirtschaftsbe-
rater Vogel - wie in München und Nürnberg auch - maßgeblich der weitver-
zweigten Organisation der D A F . Ihm direkt untergeordnet war der mit besonde-
ren Zuständigkeiten versehene Kreisleiter und Kreiswalter der Arbeitsfront, Lud-
wig Popp, der 1938 durch den Kreisobmann der D A F Würzburg, Heinrich Rie-
del, abgelöst wurde. Beide waren lange vor der „Machtergreifung" Parteimitglie-
der geworden und bereits vor Übernahme durch die D A F 1935 Mitglieder der 
N S - H a g o gewesen. 2 5 8 Für die Textilbranche war Eduard Huth verantwortlich, 
Gaufachabteilungswalter der „Fachabteilung Textil und Leder" der Arbeitsfront. 
Auch er war bereits seit 1933 aktives Mitglied der N S B O und langjähriges Partei-
mitglied. 2 5 9 Außer mit der D A F kooperierte Vogel auch eng mit der Gestapo bei 
der Ausplünderung jüdischen Vermögens. Beamte der Geheimen Staatspolizei 
waren nicht nur als zusätzliche Bedrohung bei den Verkaufsverhandlungen anwe-
send, sie konnten durch die Schutzhaft auch direkt die Veräußerung der Betriebe 

2 5 5 E intrag vom 14. 2. 1937; S t A W / G a u M a i n f r a n k e n / 7 2 . 
2 5 6 E in ladung z u m fünften großen Lehrgang der K o m m i s s i o n für Wirtschaftspol i t ik v o m 

2 4 . - 2 9 . 1. 1938; B a y H S t A M / S t K / 6 7 2 9 . 
2 5 7 Schre iben der Gaule i tung Mainfranken an die Gauamts le i ter und Kreisleiter v o m 7. 4. 

1938; S t A W / G a u M a i n f r a n k e n / 2 8 8 . 
2 5 8 L u d w i g P o p p , gelernter Buchdrucker , seit 1929 N S D A P - M i t g l i e d und seit 1935 Kreis -

walter der D A R Heinr i ch Riedel war seit 1931 N S D A P - M i t g l i e d und seit 1938 K r e i s o b -
mann der Arbei ts f ront ; Vorladung L u d w i g P o p p s am 24. 7. 1950 und Vernehmung H e i n -
rich Riedels am 18. 7. 1950; S tAW/Staatsanwal tschaf t W ü r z b u r g / 5 5 8 / I . 

259 Vernehmung Eduard H u t h s am 24. 7. 1950; ebd. 
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und sonstigen Vermögenswerte erzwingen.2 6 0 Die Gestapo blieb in die Verkaufs-
verhandlungen eingeschaltet und schlug auch von sich aus potentielle Erwerber 
jüdischen Vermögens vor.2 6 1 

Mit dem Zugriff auf die Abteilungen der D A F war es dem Gauwirtschaftsbera-
ter gelungen, einen Konkurrenten im Wettlauf um das jüdische Vermögen seiner 
Kontrolle zu unterstellen. Offensichtlich hatte die D A F auch hier versucht, nach 
Eingliederung der Handels- und Handwerks- sowie der Betriebszellenorgani-
sation in die Arbeitsfront im Jahr 1935 und nach der zunehmenden innen- und 
außenpolitischen Konsolidierung des Reiches 1936 die „Arisierung" ab 1937 in 
eigener Initiative und als „Wiedergutmachung" für ihre oft altgedienten Kämpfer 
voranzutreiben. Nach Aussagen von betroffenen jüdischen Erwerbstätigen ließ 
sich die D A F ab 1937 Veräußerungsverträge jüdischer Firmen zur Genehmigung 
vorlegen. Die Arbeiter und Angestellten sollten an dem Betrieb beteiligt werden, 
während jüdische Arbeitnehmer von allen Leistungen ausgeschlossen blieben. Be-
reits zu diesem Zeitpunkt musste bei geplanter Übernahme eines jüdischen Betrie-
bes mit Popp und Riedel verhandelt werden, die meist 100 Reichsmark pro Be-
schäftigungsjahr für jeden Betriebsangehörigen als „Gebühr" verlangten.262 Ein 
führender Mitarbeiter des Gauwirtschaftsapparates führte im Jahr 1950 aus, der 
Gauleiter und sein Gauwirtschaftsberater hätten auch deshalb bereits Anfang 
1938 so massiv in die wirtschaftliche „Ausschaltung" der Juden eingegriffen, um 
die „wilden Arisierungen" der D A F in geordnete Bahnen zu lenken.2 6 3 Diese Be-
hauptung ist nicht vollkommen aus der Luft gegriffen. Die Aussagen bestätigt ein 
Schreiben der NSDAP-Gaulei tung Mainfranken an die Gauamts- und Kreisleiter 
vom 7. April 1938, in dem der Gauleiter noch einmal auf die Verfahrensweisen bei 
der „Entjudung" hinwies: „Es ist festgestellt worden, dass sich eine Reihe von 
Dienststellen mit der Uberführung jüdischer Betriebe in arische Hände beschäfti-
gen, die für die Bewältigung einer so wichtigen und teilweise auch schwierigen 
Aufgabe gar nicht berufen und vielfach auch nicht befähigt sind. U m Einheitlich-
keit in diese Verhandlungen zu bringen und unter allen Umständen zu vermeiden, 
dass sich 3 oder 4 Stellen ohne gegenseitige Verständigung mit einer einzigen An-
gelegenheit beschäftigen, hat der Gauleiter mit der Durchführung der Übernahme 
jüdischer Betriebe durch Arier den Gauwirtschaftsberater Pg. Vogel beauftragt." 
Und weiter heißt es: „Ich bitte den Gauobmann, von dieser Anordnung die D A F -
Dienststellen in Kenntnis zu setzen. Von allen Verhandlungen, die bisher von der 
Kreisverwaltung der DAF, ohne Verständigung des Gauwirtschaftsberaters 
durchgeführt worden sind, ist dem Gauwirtschaftsberater auf dem Dienstweg 
über Kreisleitung-Kreiswirtschaftsberater unverzüglich Mitteilung zu machen. 
Das Gleiche gilt für irgendwelche bei Gaudienststellen der D A F gestellte Anträge, 

2 6 0 Aussage des Justizrats Dr. R. am 13. 7. 1950; ebd; Vernehmungsniederschrift des Verhörs 
von der Stenotypistin Elisabeth B. vom 12. 8. 1950; ebd. 

2 6 1 Eidesstattliche Versicherung Karl R.s im Prozess gegen den Gauwirtschaftsberater Vogel, 
o . D . ; ebd. 

2 6 2 Aussage des Justizrats Dr. R. am 13. 7. 1950, der mehrere jüdische Unternehmen als 
Rechtsanwalt betreut hatte; ebd. 

263 Vernehmung des Kreiswirtschaftsberaters Hermann Wiblishauser am 8. 9. 1950; ebd. 
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die dem Gauwirtschaftsberater unmittelbar zugeleitet werden müssen, der dann 
seinerseits die Kreisleitung entsprechend in Kenntnis setzt. D e r Gauleiter legt auf 
die genaue Beachtung dieser Anordnung den größten W e r t . " 2 6 4 

Das Schreiben der Gauleitung verweist auch auf vorhandene Rivalitäten zwi-
schen den Parteigliederungen bei der „Aris ierung" jüdischen Vermögens unterei-
nander. D u r c h das Machtwor t des Gauleiters konnten diese Konf l ikte ab 1938 
zugunsten des Gauwirtschaftsberaters offenbar ausgeräumt werden. U n t e r der 
Aufsicht des Gauwirtschaftsberaters hatte die D A F nun die Aufgabe, auf die B e -
legschaft D r u c k auszuüben, um jüdische Betr iebe so von innen heraus zur Veräu-
ßerung zu zwingen. N a c h erfolgter „Aris ierung" hatte sich die Arbei ts f ront um 
die Ü b e r n a h m e der „nicht jüdischen Gefo lgschaf t " zu kümmern und durch Son-
derabgaben für das Wohl der Arbeiterschaft zu sorgen. 2 6 5 

Auch in der Region Bad Kiss ingen/Hammelburg leitete der P o g r o m vom 
9. N o v e m b e r 1938 eine Radikalisierung der Judenverfolgung ein. In der Kurstadt 
selber zerstörten Angehörige von Parteigliederungen 16 Geschäf te mit einem G e -
samtschaden von etwa 5 5 0 0 0 Reichsmark. 21 jüdische Angestellte und Arbei ter 
waren durch die A k t i o n erwerbslos geworden . 2 6 6 Wie in den meisten Gebieten 
des Reiches war auch hier die S A maßgeblich für die Ubergri f fe auf die jüdische 
Bevölkerung verantwort l ich . 2 6 7 In der Verfahrensweise bei der „Aris ierung" än-
derte sich durch die personelle Verschränkung von Gaulei ter und Regierungsprä-
sident aber of fenbar nicht viel. F ü r die „Arisierung" von Großhandelsgeschäften 
und Industriebetrieben war grundsätzlich die Genehmigung des Gauwirtschafts-
beraters einzuholen. Bei der Veräußerung von Grundbes i tz und Gebrauchsgegen-
ständen war das Gutachten eines eng mit dem Ortsgruppenlei ter der Partei zu-
sammenarbeitenden Sachverständigen maßgebl ich . 2 6 8 Vogel selbst bestätigte nach 
dem Krieg, dass die „Aris ierungspraktiken" auf Initiative der Gauverantwort l i -
chen entstanden und die Verordnungen nach dem P o g r o m daher lediglich eine 
„längst gängige Praxis" sanktionierten. Bereits vor den entsprechenden Gesetzen 
habe „Gewohnhe i t s recht " bestanden. 2 6 9 

O b Dif ferenzen mit der Reichsregierung das Vorgehen Vogels einschränkten 
und letztlich die Arbei t der „Werbestel le" zum Erliegen brachten, ist unklar. N a c h 
Aussagen von Vogel selbst kam es zu Streitereien mit Ministerpräsident Siebert 
und Staatssekretär B a c k e aus dem Reichslandwirtschaftsministerium. Tatsächlich 
finden sich keine Hinweise auf grundsätzliche Erwägungen Berlins hinsichtlich 

2 6 4 Schre iben der N S D A P - G a u l e i t u n g Mainfranken an die G a u a m t s - und Kreislei ter v o m 
7. 4. 1938; S t A W / G a u M a i n f r a n k e n / 2 8 8 . 

2 6 5 A k t e n n o t i z der Gaule i tung v o m 2 5 . 5 . 1938; Vernehmung Heinr i ch Riedels am 1 8 . 7 . 
1950; Vorladung L u d w i g Popps am 24. 7. 1950; Vernehmung H e r m a n n Wibl ishausers am 
18. 7. 1950; S tAW/Staatsanwaltschaf t W ü r z b u r g / 5 5 8 / I . 

2 6 6 Aufstel lung der Kr iminalpol ize i B a d Kissingen vom 14. 11. 1938; S t A W / L R A Bad Kis -
s ingen/3101 . 

2 6 7 Vgl . hierzu ausführlich das Strafverfahren der G r o ß e n S t ra fkammer des L G Schweinfurt , 
Urte i l am 14. 12. 1949; I f Z / G s / 0 3 . 0 4 . 

2 6 8 Anweisung des stel lvertretenden Gaulei ters an die Kreisleiter und Kreiswirtschaf tsbera-
ter v o m 4. 1. 1939; S tAW/Staatsanwal tschaf t W ü r z b u r g / 5 8 8 / I I . 

269 Vernehmung Vogels am 7. 10. 1950; ebd. 
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des Tempos oder der Umsetzung der Ausplünderung, die für die Differenzen und 
damit letztlich für das Ende des Rhönfonds ausschlaggebend waren.2 7 0 

Insgesamt setzten damit in München, Nürnberg und Unterfranken um die Jah-
reswende 1937/38, begünstigt durch die Gesetzgebung der Reichsregierung, die 
systematische Überwachung und Entziehung von jüdischem Vermögen ein. Meh-
rere Institutionen - auf Seiten der Partei neben dem Gauwirtschaftsapparat vor 
allem die Deutsche Arbeitsfront - beteiligten sich je nach regionalen Gegebenhei-
ten in unterschiedlicher Intensität an dem Bereicherungswettlauf. 

Die ausgewählten Beispiele verdeutlichen nicht nur die von der Region ausge-
henden Impulse und die Unterschiede in der Verfolgungspraxis, die die Gauspe-
zifika der wirtschaftlichen „Ausschaltung" der Juden deutlich vor Augen führen. 
Es zeigt sich darüber hinaus die zentrale Stellung, die die „Entjudung" im ge-
samten Feld der Gaupolitik einnahm. Diese besondere Bedeutung der „Arisie-
rung" hob auch Gauwirtschaftsberater Vogel explizit hervor, als er im Sommer 
1938 seinem Tagebuch anvertraute: „Seit 1. 7. 1938 bin ich nun ganz beim Gau. 
In engster Zusammenarbeit mit dem Gauleiter werden die großen Probleme der 
Jetztzeit gelöst. Die größte und auch die schwierigste Arbeit sind die Arisierun-
gen. Der Ausschluss der Juden aus der Wirtschaft ist vordringlich. Lange und 
schwierige Verhandlungen schließen so manches jüdisches Geschäft für alle Zeit 
ab."27i 

In allen drei Gauen verbanden sich ideologische Motive mit dem Bestreben, 
Macht und Ressourcen auf einem Politikfeld zu akkumulieren, dem eine hohe 
strategische Bedeutung zukam. Nach dem Ende außen- und wirtschaftspoliti-
scher Rücksichtnahmen in den Jahren 1937 und 1938 bestimmten machtstrategi-
sche Gesichtspunkte auch das Verhältnis zwischen Zentrum und Region. Nun 
trachteten vermehrt Angehörige der Führungsspitze von Staat und Partei, allen 
voran Hermann Göring, danach, ihren Einfluss durch eine Profilierung auf dem 
Feld der wirtschaftlichen Verfolgung der jüdischen Bevölkerung zu vergrößern 
und gleichzeitig die Erlöse der Ausplünderung für die Staatskasse zu sichern. Dies 
führte jedoch weder zu einem Ende der „wilden Arisierungen" zugunsten einer 
zentralen Steuerung noch zu einer zügellosen regionalen Kraftentfaltung. Das 
Verhältnis von Reich und Region bis zur endgültigen Ausplünderung, Vertrei-
bung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung in den Jahren 1941/42 war viel-
mehr durch ein fragiles System mühsam ausbalancierter Interessen gekennzeich-
net. Aufbauend auf einem gemeinsamen ideologischen Fundament brach es nur in 
Ausnahmefällen durch radikale Intervention Berlins zusammen. Die Umstände, 
die zum Sturz Julius Streichers führten, sind zudem ein Hinweis auf ähnlich insta-
bile regionale Interaktionssysteme im Verfolgungsprozess. Nicht nur die Gaulei-
ter und ihre Spitzenfunktionäre waren auf diesem Politikfeld aktiv. Zahlreiche an-
dere Institutionen wie Stadt- und Regionalverwaltungen, die Bayerische Politi-
sche Polizei oder Gendarmeriestationen beteiligten sich an der wirtschaftlichen 
„Ausschaltung" der jüdischen Bevölkerung genauso wie am Bereicherungswett-

2 7 0 Vorladung Vogels am 26. 9. 1950; StAW/Staatsanwaltschaft Würzburg/558/I . 
» i Eintrag vom 20. 4. 1938; StAW/Gau Mainfranken/73. 
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lauf um deren Vermögen. Ziel der folgenden Überlegungen ist es daher, nicht nur 
die Rol le der Regional- und Kommunalverwaltung bei der wirtschaftlichen Ver-
folgung der Juden zu analysieren, sondern darüber hinaus auch die besondere 
Ausprägung regionaler Herrschaftsgefüge und insbesondere das Zusammenspiel 
von staatlicher Verwaltung und parteilichen Hoheitsträgern in den Blick zu neh-
men. 





Drittes Kapitel: 
Regional- und Kommunalverwaltung 

I. München 

1. Kennzeichnung und Boykott 

U n m i t t e l b a r n a c h d e r Ü b e r n a h m e d e r R e g i e r u n g s g e s c h ä f t e d u r c h d i e n e u e b a y e -

r i s c h e N S D A P - R e g i e r u n g i m F r ü h j a h r 1 9 3 3 s e t z t e n in M ü n c h e n d i e e r s t e n l a n -

d e s - u n d k o m m u n a l p o l i t i s c h g e s t e u e r t e n V e r f o l g u n g s m a ß n a h m e n g e g e n d i e j ü d i -

s c h e B e v ö l k e r u n g e i n , d i e in e n g e m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n a n t i s e m i t i s c h e n A u s -

s c h r e i t u n g e n n a c h d e r „ M a c h t e r g r e i f u n g " z u s e h e n s i n d . 1 Z u n ä c h s t s e t z t e s i c h d a s 

P e r s o n a l k a r u s s e l l i n d e r „ G a u h a u p t s t a d t " u n d „ H a u p t s t a d t d e r B e w e g u n g " h e f t i g 

in B e w e g u n g u n d b r a c h t e b e s o n d e r s v e r d i e n t e u n d l i n i e n t r e u e „ A l t e K ä m p f e r " in 

d i e k o m m u n a l e n S p i t z e n p o s i t i o n e n . 2 U n t e r d e r e n F e d e r f ü h r u n g u n d i m E i n k l a n g 

m i t d e n Z i e l e n d e r „ P a r t e i r e v o l u t i o n v o n u n t e n " t r i e b d i e S t a d t v o r a l l e m d i e 

K e n n z e i c h n u n g u n d d e n B o y k o t t j ü d i s c h e r W i r t s c h a f t s t ä t i g e r v o r a n . S i e ta t d i e s 

a l l e r d i n g s m i t d e r b e h ö r d l i c h e n A u t o r i t ä t u n d d e n a d m i n i s t r a t i v e n M i t t e l n e i n e r 

K o m m u n a l v e r w a l t u n g , d i e d a m i t d i e W i r k u n g d e r b r u t a l e n „ r a d a u a n t i s e m i t i -

s c h e n " Ü b e r g r i f f e u n d B o y k o t t e v o m M ä r z u n d A p r i l 1 9 3 3 a u f b ü r o k r a t i s c h e m 

W e g e v e r s c h ä r f t e . U n t e r d e m D a c h g e m e i n s a m e r i d e o l o g i s c h e r Ü b e r z e u g u n g e n 

k n ü p f t e n d i e l o k a l e n P a r t e i g r ö ß e n s o f r ü h z e i t i g e i n N e t z a u s u n t e r s c h i e d l i c h e n 

1 D i e R o l l e der Gl iederungen der N S D A P und der k o m m u n a l e n Verwaltung bei der „ E n t -
j u d u n g " der M ü n c h n e r Wirtschaft v. a. seit dem J a h r 1938 ist durch die in den letzten J a h -
ren vermehrt publizierten Studien gut beleuchtet worden; M o d e r t , M o t o r ; Rappl , „Arisie-
rungen" in M ü n c h e n ; Selig, „Ar is ierung" ; mit Uberb l i ckscharakter : Selig, B o y k o t t ; B o k o -
voy, He imat ; vgl. auch die zahlreichen Aufsätze zu Einzelschicksalen bei B a u m a n n / H e u s -
ler, M ü n c h e n arisiert; Landeshauptstadt M ü n c h e n , Jüdisches Leben ; Haerendel , Schutz -
losigkeit ; zu k o m m u n a l e r Wohnungspol i t ik und „Aris ierung" in M ü n c h e n vgl. auch den 
kurz vor D r u c k l e g u n g dieser Arbe i t erschienenen Art ikel von Haerendel , Musters ied-
lung. 

2 D e r M ü n c h n e r Stadtverwaltung stand seit F r ü h j a h r 1933 Karl Fiehler vor. D e r neue O b e r -
bürgermeister war nicht nur Te i lnehmer des Hit lerputsches von 1923, er besaß auch als 
Präsident des deutschen Gemeindetages und Reichsle i ter gute K o n t a k t e zur Spitze der 
Partei . Bereits 1921 betätigte sich Fiehler aktiv in völkischen Wehrverbänden, trat 1925 in 
die N S D A P ein, wurde vier Jahre später Sekt ionslei ter der Partei und 1 9 2 9 / 3 0 Stadtrat und 
Frakt ionsvors i tzender . Mit dem Stadtrat und Kreistagspräsidenten Christ ian W e b e r und 
mit M a x Köglmaier , Stadtrat und Staatssekretär im bayerischen Innenminis ter ium und 
damit Gaulei ter Wagner direkt unterstellt , verstärkte sich die führende Rol le der N S D A P 
in der M ü n c h n e r Stadtverwaltung zusätzl ich. Tatsächlich nahm Gaule i ter Wagner über 
Köglmaier i m m e r wieder Einfluss auf die Pol i t ik der Stadt, was auch zu handfesten Aus-
einandersetzungen mit dem Bürgermeis ter und anderen Stadträten führte; H a n k o , K o m -
munalpol i t ik , S. 410 ; H a n k e , Gesch ichte , S. 126. Z u r Person Fiehlers Haerendel , Rathaus, 
S. 3 6 9 f . ; dies., Wohnungspol i t ik , S. 4 4 - 5 1 ; Rappl , „Aris ierungen" in M ü n c h e n , S. 130. Z u r 
Pol i t ik der Städte Gruner , Wohl fahr t , S. 4 6 f . ; für Augsburg G o t t o , K o m m u n a l p o l i t i k , 
S. 15 ff. 
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Verfolgungsmaßnahmen und -Institutionen, wobei vor allem Personalunionen 
und Ämterhäufungen die einzelnen Verknüpfungspunkte stabilisierten. 

Direkten Einfluss auf die jüdische Erwerbstätigkeit konnten die Städte zu-
nächst über lokale Verordnungen ausüben, die auf die Isolation der jüdischen Be-
völkerung durch Beschneidung ihrer Berufstätigkeit zielten. Besonders betroffen 
war hiervon der Einzelhandel: „Ausschluss jüdischer Händler vom Oktoberfest" , 
schrieb die Bayerische Israelitische Gemeindezeitung in ihrer 17. Ausgabe von 
1933: „Jüdische Händler werden künftighin nach einem Beschluss des städtischen 
Leihamtes nicht mehr zugelassen, ebenso nicht mehr zum Oktoberfest und zu 
den Dulten." 3 Bereits vorher waren auf Geheiß der Stadt jüdische Firmen in Mün-
chen von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen und städtischen Bediensteten der 
Kauf von Dienstkleidung in jüdischen Geschäften untersagt worden.4 Die Be-
gründung, die Oberbürgermeister Fiehler für seine Erlasse angab, zielte einerseits 
auf die „rassische" Separation und andererseits auf die Integration des Münchner 
Mittelstandes: „Der schwer um seine Existenz ringende deutschstämmige und 
deutschbewusste Mittelstand", so das Oberhaupt der städtischen Verwaltung, 
„hat unbedingt ein Anrecht darauf, dass die Stadt München sich mit allen Mitteln 
für seine Erhaltung und Förderung einsetzt. Das geschieht am besten dadurch, 
daß die Stadtverwaltung selbst mit gutem Beispiel vorangeht."5 Damit verbun-
dene Bestrebungen für eine Bevorzugung ortsansässiger Firmen nahmen nahezu 
groteske Formen an: Unter Maßgabe der Benachteiligung ausländischer Firmen 
wurden auch österreichische Firmen von städtischen Aufträgen gänzlich ausge-
schlossen, was zu zahlreichen Beschwerden und Diskussionen führte.6 

Die oftmals im öffentlichen Bereich tätigen und daher von der Kommunal- und 
Landespolitik besonders abhängigen jüdischen Mediziner und Juristen waren von 
den „Ausschaltungsmaßnahmen" in erster Linie betroffen. Ein erster Erlass Fieh-
lers zur Vertreibung der jüdischen Arzte, der ihnen in den städtischen Krankenan-
stalten nur noch das Behandeln jüdischer Patienten gestattete, erging bereits am 
27. März 1933. Jüdische Arzte, die Prosekturen vornahmen, durften nur noch 
jüdische Leichen sezieren, jüdische Medizinalpraktikanten und Studierende in 
den Kliniken nicht mehr beschäftigt werden.7 Die betroffenen Arzte erhielten von 
der Stadtverwaltung ein Schreiben, das ihnen lediglich mitteilte, sie seien ihrer 
Stellung aufgrund „rassischer Gesichtspunkte" ab sofort enthoben. Als offizielle 
Begründung für die Beendigung des Dienstverhältnisses wurden „gesundheitliche 
Gründe" angeben.8 Nachdem ab August 1933 kein jüdischer Arzt mehr an einer 

3 „Bayerische Israelitische Gemeindezeitung" Nr. 17 vom 10. 10. 1933. 
4 Ausnahmen hierfür waren nur durch entsprechende Genehmigung des Gewerbeamts 

zulässig. Am 19. Dezember 1933 präzisierte Fiehler die Anordnung noch einmal dahinge-
hend, dass Aufträge auch an nichtdeutsche Firmen zu vergeben seien, wenn ein entspre-
chender Auftrag durch deutsche Firmen nicht gleichwertig erledigt werden könne; Verfü-
gung der Stadt vom 15. 3. 1933; Verfügung Fiehlers vom 19. 12. 1933; StadtAM/Personal-
amt/405/II; „Bayerischer Staatsanzeiger" vom 24. 3. 1933, S. 3; Hanke, Geschichte, S. 104. 

5 Verfügung Fiehlers vom 24. 3. 1933; StadtAM/Personalamt/405/II. 
6 Vgl. die zahlreichen Schreiben und Briefwechsel; ebd. 
7 „Völkischer Beobachter" vom 27. 3. 1933; zitiert nach Schwarzbuch, S. 210. 
8 Brief der Landeshauptstadt an das B L E A wegen des Entschädigungsanspruches des lei-
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städtischen Krankenanstalt beschäftigt war, traf ein nächster Erlass auch jüdische 
Patienten. Die rituelle Abteilung des Krankenhauses München-Schwabing wurde 
aufgelöst. Danach konnten gläubige Juden nur noch im Israelitischen Kranken-
heim medizinisch versorgt werden.9 

Neben den Ärzten in den städtischen Krankenanstalten entließ die Stadtverwal-
tung auch jüdische Schulärzte aus ihren Dienstverhältnissen.10 In einer Bespre-
chung des Oberbürgermeisters mit dem Vorstand des Vereins für freie Arztwahl 
beschlossen die Teilnehmer darüber hinaus, alle Verträge mit Fürsorgeärzten der 
Stadt zu kündigen, um vom ersten Juli 1933 an neue Verhandlungen führen zu 
können. Jüdische Ärzte wurden bei den neuen Vertragsverhandlungen nicht mehr 
berücksichtigt.11 Zwei Jahre später, im Juni 1935, setzte sich der Bezirksfürsorge-
verband München mit dem Oberbürgermeister Fiehler in Verbindung, um mit der 
Kassenärztlichen Vereinigung Deutschlands die ärztliche Versorgung vertraglich 
neu zu regeln.12 Das endgültige Vertragswerk schloss jüdische Ärzte in München 
de facto im Sommer 1936 von jeder Fürsorgepraxis aus. Ebenfalls 1935 drohte 
Oberbürgermeister Fiehler mit disziplinarischen Konsequenzen für städtische 
Beamte, Angestellte oder Arbeiter, die es weiterhin noch „wagten", einen jüdi-
schen Arzt in Anspruch zu nehmen.13 Dem jüdischen Medizinernachwuchs hatte 
man bereits im April 1933 den Zugang zu den bayerischen Hochschulen ver-
wehrt.14 

Die bayerische Staatskanzlei verfügte Anfang April 1933 zudem für die „Auf-
rechterhaltung von Ruhe und Ordnung" des Rechtsbetriebs die Beurlaubung 
jüdischer Richter und Staatsanwälte rückwirkend zum 1. April. Am gleichen Tag 
untersagte sie jüdischen Rechtsanwälten das Betreten von Gerichtsgebäuden, jü-
dische Notare und Notarsvertreter sollten sich ebenfalls der Vornahme jeglicher 

tenden Arztes des Schwabinger Krankenhauses, Dr. Siegfried O. , vom 29. 1. 1958; 
B a y H S t A M / B E G / 3 2 0 9 3 ; Brief des Stadtrats München an das B L E A vom 26. 1. 1951 we-
gen der Ansprüche eines weiteren Chefarztes des Schwabinger Krankenhauses, des Bak-
teriologen Dr. Erich M.; B a y H S t A M / B E G / 4 4 3 6 2 . 

9 Schriftwechsel der Schwabinger Krankenhausdirektion mit dem Münchner Stadtrat vom 
24. 8. und 6. 9. 1933; StadtAM/Krankenhaus Schwabing/75; Gruner, Wohlfahrt , S. 53 f. 

10 Dr. Julius Spanier etwa musste seine Stellung als Schularzt bereits am 1. April 1933 auf-
geben; Bitte Dr. Spaniers um Erlass der fünften Rate der „Judenvermögensabgabe" vom 
14. 11. 1939; StAM/Finanzamt/19127. 

11 „Bayerische Arztezei tung" 27 (8. 4. 1933), S. 1 und Schriftverkehr bezüglich der Vertrags-
verhandlungen; Stadt AM/Wohlfahrt/3489. 

12 D e r Vertag wurde dann endgültig am 1. Juli 1936 unterzeichnet. Zu dem endgültigen Ver-
trag und den vorausgehenden Verhandlungen und Vertragsentwürfen siehe StadtAM/ 
Wohlfahrt/3429. 

13 Anordnung vom 10. 12. 1935; StadtAM/Microf iche Yad Vashem/M/DN 9; Selig, „Arisie-
rung" , S. 24. 

14 Erlass des kommissarischen Innenministers Wagner bezüglich der Neuinskription Stu-
dierender, abgedruckt in der „Vossischen Zeitung" vom 8. 4. 1933; auch in: Schwarzbuch, 
S. 210. Die wachsende Zahl von Medizinstudenten gab wohl nicht nur in München, son-
dern auch reichsweit Anlass zur Besorgnis. So schrieb Hadrich 1934, von 1919 bis 1933 sei 
die Zahl der Medizinstudenten auf das Doppelte angestiegen und der Bedarf an Ärzten sei 
gedeckt. Es gebe sogar einen Uberschuss von 2 0 0 % ; Hadrich, Angebot , S. 568 f. 
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Amtsgeschäfte enthalten.15 Darüber hinaus drohte Oberbürgermeister Fiehler 
seinen Beamten, Angestellten und Arbeitern auch mit disziplinarischen Maßnah-
men beim Aufsuchen eines „nichtarischen" Anwalts.16 

Einen zweiten Hebel zur Zurückdrängung und „Ausschaltung" jüdischer Wirt-
schaftstätigkeit bot das „Gesetz zum Schutz des Einzelhandels". Das am 12. Mai 
1933 verkündete Regelwerk sollte in erster Linie der Sicherung der mittelständi-
schen Wirtschaft dienen.17 Unter bestimmten Voraussetzungen konnte der Han-
del mit einzelnen Artikeln verboten werden. Die Entscheidung hierüber oblag in 
München dem Gewerbeamt der Stadt, das die entsprechenden gesetzlichen Vo-
raussetzungen zum Vorgehen gegen jüdische Geschäftstätigkeit nutzte.18 N u r 
zwei Jahre später traf es dann alle jüdischen Einzelhändler. „Nichtariern" sollte 
nach dem Willen der Stadtverwaltung nur noch in seltenen Einzelfällen die Neu-
gründung oder Übernahme eines Einzelhandelsgeschäfts gewährt werden, eine 
Verfügung, die weit über die reichsweiten Bestimmungen hinausging. Denn eine 
derartige antisemitisch motivierte Beschränkung der Geschäftstätigkeit sah das 
„Gesetz zum Schutz des Einzelhandels" selbst gar nicht vor. Eine Versagung der 
Zulassung verlangte das Regelwerk nur nach Verurteilung wegen schwerwiegen-
der Verstöße.19 

Parallel zur Umsetzung des „Gesetzes zum Schutze des Einzelhandels" for-
cierte das Gewerbeamt auch die Kennzeichnung „jüdischer" Betriebe. Laut Ver-
fügung der Stadtverwaltung hatte das Gewerbeamt seit März 1933 Auskunft über 
den „Charakter" einer Firma zu geben. Als „nichtdeutsch" galten neben „marxis-
tischen" Unternehmen auch Firmen, deren Inhaber Juden waren.20 Bereits im Mai 
1933 legte die Kommune zwei Verzeichnisse an. Das erste listete diejenigen Fir-
men auf, deren Besitzer Verpflichtungsscheine mit Angaben zu dem „Charakter" 
der Firma ausgefüllt hatten und die daher unter Vorbehalt für Bestellungen der 
Stadt München in Frage kamen. Das zweite enthielt diejenigen Firmen, die die Be-
scheinigungen nicht ausgefüllt hatten und die daher bei Aufträgen unberücksich-
tigt bleiben sollten.21 

15 Anordnung der bayerischen Staatskanzlei Nr. 78 vom 2. und 3. 4. 1933; BayHStAM/ML/ 
3187. 

16 Anordnung vom 10. 12. 1935; StadtAM/Microfiche Yad Vashem/M/DN 9; Selig, „Arisie-
rung", S. 24. 

17 Präambel des „Gesetzes zum Schutze des Einzelhandels" vom 12. 5. 1933; R G B l . I (1933), 
S. 262. Verboten wurde etwa die Übernahme einer Verkaufsstelle durch ein Unternehmen, 
das bereits mehrere Verkaufsstellen innehatte. Generell durfte ein Verkauf darüber hinaus 
dann nicht genehmigt werden, wenn dadurch die Betriebsart zu einem Warenhaus oder 
Einheitspreisgeschäft umfunktioniert werden würde; §§ 2 und 3 dieses Gesetzes; R G B l . I 
(1933), S. 262; zum Gesetz siehe auch Uhlig, Warenhäuser, S. 91 ff. 

18 Art. II Abs. 1 des „Gesetzes zum Schutz des Einzelhandels" vom 12. 5. 1933; R G B l . I 
(1933), S. 263; Rappl, „Arisierungen" in München, S. 131 ff. 

19 Art. II Abs. 1 des „Gesetzes zum Schutze des Einzelhandels" vom 12. 5. 1933; RBG1. I 
(1933), S. 263; Hanko, Kommunalpolitik, S. 421. 

2 0 Verfügung der Stadt vom 15. 3. 1933; StadtAM/Personalamt/405/II. 
21 Schreiben der Direktion der städtischen Elektrizitätswerke vom 29. 4. 1933; StadtAM/ 

Bürgermeister und Rat/1735; zur Rolle des Gewerbeamts vgl. auch Rappl, „Arisierungen" 
in München, S. 132 ff. 
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A m 2. M ä r z 1937 gab das G e w e r b e a m t anderen städtischen Dienststel len dann 
auch offiziell bekannt , dass mit der Erstel lung einer „Juden- und Ausländerkar-
tei" begonnen worden sei. Bei ihrer Fertigstellung am 15. Februar 1938 erfasste 
die freiverkäufliche Liste die N a m e n von 1750 Gewerbebetr ieben . 2 2 Die langfris-
tigen Auswirkungen, die diese frühe Erfassung und Kennzeichnung jüdischer G e -
werbebetr iebe nach sich zog, waren gravierend. A b Ende Januar 1938 begann die 
Stadtverwaltung auf Grundlage dieser Verzeichnisse, jüdischen Händlern die G e -
werbelegit imation zu verweigern, wobei sie als Begründung die generelle „ U n z u -
verlässigkeit" jüdischer Händler anführte. 2 3 D a m i t war die Stadt M ü n c h e n reichs-
weiten Regelungen um fast ein halbes J a h r voraus. Erst das „Gesetz zur Änderung 
der G e w e r b e o r d n u n g " vom 6. Juli 1938 bot die legale Mögl ichkei t , Juden jede 
Tätigkeit als Handelsvertreter zu verbieten. 2 4 

Teil des regionalen Herrschaftsgefüges im wirtschaftl ichen Verfolgungsprozess 
und zentral in die Kennzeichnung jüdischer Betr iebe eingebunden waren neben 
den Gliederungen der N S D A P und der Kommunalverwal tung auch die Industrie-
und Handelskammern ( I H K ) . Bereits im Früh jahr 1933, unmittelbar nach der 
Ü b e r n a h m e der bayerischen Regierung durch die N S D A P , ging ein erster wichti -
ger Schritt in Richtung Vorbereitung und Durchführung der wirtschaftl ichen 
„Ausschaltung" der Juden , indem die neue Regierung die U m f o r m u n g der B e -
rufsorganisationen im nationalsozialistischen Sinne erwirkte und parallel dazu die 
„Ausschaltung" der jüdischen Standesfunktionäre betrieb. Im Zuge dessen entließ 
die I H K M ü n c h e n ihre sieben jüdischen Vorstandsmitglieder. 2 5 Ahnl ich wie die 
Stadtverwaltung auch, vollzog die M ü n c h n e r I H K parallel dazu schnell die 
Gleichschaltung und besetzte die Spitzenposit ionen mit überzeugten Nat ionalso-
zialisten, die ihre regionalen Aktivitäten durch Amterhäufung und gute Bez iehun-
gen zur Spitze der Partei absichern konnten. Deut l ich wird diese Vernetzung vor 
allem bei den drei Spitzenfunktionären der M ü n c h n e r Handelskammer : D e r im 
April 1933 zum Chefsyndikus ernannte H a n s Buchner galt als profil ierter Wirt -
schaftsfachmann der Partei und war zudem Mitglied des Wirtschaftsrats der 

2 2 D i e Liste ist überl iefert in Stadtarchiv M ü n c h e n , Bes tand G e w e r b e a m t . 
2 3 Vgl. die zahlreichen Einzelfäl le in den Beständen des Bayer ischen Wirtschaftsarchivs , etwa 

die E n t z i e h u n g der Gewerbe leg i t imat ion bei der F i rma L. S ö h n e O H G ; Schre iben eines 
Rechtsanwalts v o m 8 . 2 . 1938; B W A / K l / X X I 1 6 b / A k t e 23 /FaI l 64. Allerdings war die 
Verweigerung der Gewerbe leg i t imat ion im J a n u a r 1938 noch keine generell angewandte 
Praxis; eigenständige A b m e l d u n g des G e w e r b e s durch den Geschäf t smann Jul ius H . vom 
1. 10. 1938; E intragung des G e w e r b e a m t s v o m 4. 10. 1938; S t a d t A M / G e w e r b e a m t / 7 12a/ 
B u n d 8 /4 H . , Jul ius ; vgl. hierzu auch die zahlreichen anderen Einzelfäl le im Bestand G e -
werbeamt des Stadtarchivs M ü n c h e n . D e r Studie wurden jeweils St ichprobenhaft 25 E i n -
zelfälle aus den Beständen des Bayer ischen Wirtschaftsarchivs und städtischen G e w e r b e -
amts zugrunde gelegt, die zusammen mit der bereits veröffentl ichten Literatur eine solide 
Datengrundlage darstellen. 

2 4 Allerdings wusste sich Fiehler bei seinen antisemitischen A k t i o n e n im Einklang mit dem 
Willen der Re ichs führung der N S D A P , weshalb hier nicht von einem Gegensatz zwischen 
R e g i o n und Zentrum auszugehen ist; Schreiben H e ß ' an Fiehler v o m 16.3. 1938; S t a d t A M / 
G e w e r b e a m t / 1 7 7 b ; Selig, „Aris ierung" , S. 29 . 
Z u r I H K vgl. auch Rappl , „Aris ierungen" in M ü n c h e n , S. 157f f . ; Selig, „Aris ierung" , 
S. 6 0 ff. 
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Reichsleitung der NSDAP. Darüber hinaus ernannte ihn Gauleiter Wagner 1933 
zum Gauwirtschaftsberater für den Gau Oberbayern, so dass Buchner ab 1938 
zwei Genehmigungsinstanzen der „Arisierung" in Personalunion miteinander 
verband. Buchner war der Partei bereits Anfang der 1920er Jahre beigetreten und 
hatte daher den Status des „Alten Kämpfers" erhalten. 1896 geboren, gehörte er 
zeitweise der Redaktion des „Völkischen Beobachters" an und nahm durch seine 
publizistischen Tätigkeiten, allen voran durch das 1928 erschienene Pamphlet 
„Dämonen der Wirtschaft" aktiv Einfluss auf die Programmatik der NSDAP. 2 6 

Präsident der Industrie- und Handelskammer München war seit 1933 Albert 
Pietzsch, einer der frühen Weggefährten Hitlers, der nicht nur über gute Kontakte 
zur Reichsleitung der N S D A P verfügte, sondern als Spitzenfunktionär der N S -
Wirtschaft mehrere Ämter in seiner Person vereinigte. Er verfügte über die Amter 
„Beauftragter des Führers in Wirtschaftsfragen", Leiter der Hauptgruppe Chemie 
der gewerblichen Wirtschaft, Präsident der Wirtschaftskammer Bayern und Leiter 
der Reichswirtschaftskammer.2 7 Eine ähnlich große Anzahl von Amtern hatte 
schließlich Pietzschs Stellvertreter Ot to Pfäffle angehäuft, der neben seiner Funk-
tion bei der Industrie- und Handelskammer auch als Vorstand des Reichsverbands 
des deutschen Nahrungsmittelgroßhandels, Leiter der Bezirksgruppe der Wirt-
schaftsgruppe Groß- und Einzelhandel sowie Leiter der Handelsabteilung der 
Gauwirtschaftskammer fungierte. Pfäffle war bis 1935 auch Aufsichtsratsvorsit-
zender der Barbarino und Ki lp-Otto Pfäffle A G und Geschäftsführer der 
Deutschkaffee - Deutsche Kaffee-Einfuhr-Gesellschaft.2 8 

Aufgrund der herausgehobenen Stellung ihrer Spitzenfunktionäre im regiona-
len Herrschaftsgefüge, aber auch aufgrund der institutionell bedingten intimen 
Kenntnisse über die besonderen Gegebenheiten der lokalen Wirtschaft konnte 
sich die I H K München frühzeitig als Schnittstelle für umfangreichere binneninsti-
tutionelle Interaktionen bei der wirtschaftlichen Verfolgung der jüdischen Bevöl-
kerung etablieren.29 In erster Linie entwickelte sie sich zu einer „Auskunftei" 

2 6 Buchners Rolle bei der „Arisierung" wird zwar als eher passiv beschrieben, es kann aber 
kein Zweifel darüber bestehen, dass Buchner, seit 1923 Mitglied der NSDAP, Träger des 
„Grünen Dauerausweises" und des Goldenen Parteiabzeichens, durch seine beiden Posi-
tionen die „Arisierung" entscheidend mitbeeinflusste; Arbeitsblatt des öffentlichen Klä-
gers vom 23. 2. 1948; StAM/Spruchkammer/Karton 4557; Modert, Motor, S. 155ff. ; zur 
generellen Bedeutung der Gauwirtschaftsberater vgl. v. a. Kratzsch, Gauwirtschaftsappa-
rat, S. 112 ff. 

2 7 Klageschrift des Generalklägers beim Kassationshof München vom 2. 3. 1948; S t A N / K V -
Anklagedokumente/Organisation/492-G. 

2 8 Verschiedene Angaben in der Spruchkammerakte O t t o Pfäffles; BayHStAM/Spruchkam-
mer/Otto Pfäffle. 

2 9 Erste Ansätze hierfür zeigten sich in München seit der „Machtergreifung" auch bei ande-
ren Institutionen. Prägnantes Beispiel ist etwa die enge Zusammenarbeit der Stadtverwal-
tung mit dem „Kampfbund für den gewerblichen Mittelstand" im Frühjahr 1933. Im Be-
nehmen mit dem „Kampfbund" hatte die Stadtverwaltung 10000 Formblätter an die Fir-
men versandt, die mit Auftragsarbeiten der Stadt befasst waren. Ende April 1933 wurde 
die Auskunftserteilung bei Firmen dann allerdings beim städtischen Gewerbeamt zusam-
mengefasst. Bereits vorher hatte es harsche Kritik des Reichskommissars für die Wirt-
schaft, Wagener, gegen die Alleingänge der Kampfbünde gegeben. In einer Anordnung 
vom 25. Mai 1933 löste er nahezu sämtliche Kampfbünde auf. So wurde die Kooperation 
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über jüdische Firmen und „jüdische" Wirtschaftstätigkeit. Dementsprechend 
übernahm sie bereits 1933 neben dem Gewerbeamt den Auftrag, Anfragen über 
den „rassischen" Charakter einer Firma zu beantworten, ein Zuständigkeitsbe-
reich, den die Stadtverwaltung ab Dezember 1933 in einer Art Arbeitsteilung aus-
schließlich der Handelskammer überlassen hatte. 3 0 Die I H K betrieb im Rahmen 
dieses Aufgabenbereiches eine weitreichende Informationspolit ik; sie wandte sich 
an verschiedenste Institutionen, unter anderem an die Banken, um Auskünfte 
über jüdische Geschäftsleute zu erhalten.3 1 Gleichzeitig diente sie regionalen Be-
hörden als Sammel- und Verarbeitungsstelle für Informationen über jüdische Fir-
men und „jüdisches" Geschäftsgebaren. 3 2 Wie umfangreich die in den Jahren 1936 
und 1937 sprunghaft anwachsende Tätigkeit der I H K auf dem Gebiet der „Geg-
nerkontrolle- und -bekämpfung" tatsächlich war, verdeutlicht ein Geschäftsbe-
richt des Chefsyndikus aus dem Jahr 1937. Insgesamt, so der Bericht, habe die 
Feststellung derjenigen Firmen, bei denen jüdischer Einfluss vorhanden ist, einen 
Gutteil der Arbeit der Kammer eingenommen. Allein in den Monaten Januar bis 
O k t o b e r 1937 erteilte die I H K München 2300 schriftliche Auskünfte über den 
„rassischen" Charakter ortsansässiger Firmen. 3 3 

Die enge Einbindung der Handelskammer in den Verfolgungsprozess und die 
rasche Gleichschaltung und Neubesetzung der Führungsetage mit einflussreichen 
Nationalsozialisten bedeutete aber nicht einen Verlust von Wirtschaftskompetenz 
zugunsten ideologischer Linientreue, im Gegenteil : Mit den neuen Spitzenfunk-
tionären der I H K schalteten sich Fachleute als „Arisierungs"-Funktionäre der 
N S D A P und Kommunalverwaltung in die wirtschaftliche Ausplünderung ein, die 
neben ihren Amtern in Wirtschaftsverbänden und in der N S D A P auch über Spit-
zenpositionen in der Privatwirtschaft verfügten.3 4 Im Gegensatz zum oftmals 

der Stadtverwaltung mit dem „ K a m p f b u n d " aufgrund derartiger Intervent ionen bereits 
im Mai 1933 beendet ; Schreiben des städtischen G e w e r b e a m t s vom 26. 4. 1933 und A b -
schrift aus der „Text i lzei tung" v o m 25. 5. 1933; S t a d t A M / P e r s o n a l a m t / 4 0 5 / I I . 

3 0 Schre iben des G e w e r b e a m t s vom 4. 9. 1933 und Schreiben des Stadtrats an das bayerische 
Wirtschaf tsminis ter ium v o m 20. 12. 1933; S t a d t A M / P c r s o n a l a m t / 4 0 5 / I I . W ä h r e n d A n f r a -
gen ü b e r die A b s t a m m u n g der Geschäf t s inhaber weiterhin in den Zuständigkei tsbereich 
des G e w e r b e a m t s fielen, war die I H K auch für die pol i t ische Beurte i lung von Geschäf ts -
inhabern verantwort l ich ; Verfügung Fiehlers v o m 10. 9. 1934; ebd. 

3 1 Schre iben der Baver ischen H y p o t h e k e n - und Wechse lbank an die I H K vom 19. 4. 1933 im 
Falle des Fleischhändlers A d o l f F.; B W A / K l / X V Α 1 0 c / A k t e 2 3 0 / F a l l 27 . 

3 2 S o wandte sich etwa die Polizei in Fällen „uner laubter" Auswanderung an die I H K , bei 
denen Gläubiger vorhandene Außenstände nicht m e h r einziehen konnten . D i e Handels -
k a m m e r übernahm daraufhin die Aufgabe , Geschäf ts leute auf entsprechende „ G e f a h r e n " 
bei Geschäf tsabschlüssen mit J u d e n hinzuweisen; Schre iben der Pol ize idirekt ion an die 
I H K v o m 15. 5. 1935 im Falle des Inhabers eines Kleidergeschäfts , J o s e p h K. , der nach 
Frankre ich geflüchtet war, und Schre iben der I H K an die Arbei tsgemeinschaf t des B a v e -
rischen Einzelhandels vom 1 2 . 6 . 1935; B W A / K l / X X I 1 6 a / l . Akte ; Beschwerden der 
D A F bei der I H K im Falle der Text i l f irma E. ; Schreiben der D A F an die I H K v o m 15. 5. 
1935 und Schreiben der I H K v o m 24. 5. 1935; B W A / K l / X X I 1 6 / A k t e 90 /Fa l l 4. 

3 3 Tät igkei tsber icht des C h e f s y n d i k u s H a n s B u c h n e r v o m 2. 11. 1937; B A B / R 3 1 0 1 / 9 6 5 5 . 
3 4 D i e s galt etwa für O t t o Pfäffle, der neben seinem Engagement in den Wirtschaftsorganisa-

t ionen gleichzeitig in den Aufsichtsräten verschiedener F i r m e n vertreten war. U n t e r ande-
rem gehörte er d e m Aufsichtsrat der Al lgemeinen D e u t s c h e n Treuhand Aktiengesel lschaft 
an, ein U n t e r n e h m e n , das seit E n d e 1938 mit der Treuhänderschaft für zahlreiche jüdische 
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blinden Aktionismus und Fanatismus der Parteigliederungen wie SA, NS-Hago 
oder auch später der „Arisierungsstelle", präsentierte sich hier die nationalsozia-
listische „Revolution" mit einem ganz anderen Gesicht. Denn die Kammer behielt 
ganz offensichtlich die Funktionstüchtigkeit der regionalen Wirtschaft im Auge 
und richtete daher ihr Handeln weiterhin an ökonomischen Effizienzkriterien 
aus. Deutlich zeigt sich dies im Umgang mit einzelnen jüdischen Firmen, zu deren 
Gunsten die I H K ungeachtet ihrer zentralen Einbindung im Verfolgungsprozess 
zu intervenieren bereit war, wenn sie dies für wirtschaftspolitisch notwendig 
erachtete. So stellte die I H K der Münchner Wäschefabrik Neumeyer & Triest, 
die unter anderem das Reichsheer belieferte, einen guten Leumund aus, nachdem 
einige nichtjüdische Firmen auf deren Bedeutung und ihre gute Zusammenarbeit 
mit dieser Textilfirma hingewiesen hatten. Tatsächlich tauchte der Name Neu-
meyer & Triest dann auch in einem Verzeichnis auf, das die „deutschen" Firmen in 
München erfasste.35 Noch im Spätsommer 1937 empfahl die I H K München darü-
ber hinaus auf Anfrage das jüdische Möbelhaus Wallach als Hersteller bayerischer 
Bauernmöbel, was ihr prompt eine Rüge der Deutschen Arbeitsfront ein-
brachte.36 Auch bei ihren gutachterlichen Stellungnahmen in Bezug auf die Aus-
stellung von Reisepässen für Juden blieb die Kammer an ökonomischen Zwecken 
orientiert. Dies zeigte sich etwa, als sie im Interesse der deutschen Devisenbewirt-
schaftung mit Nachdruck auf die Ausstellung entsprechender Dokumente bei 
exportorientierten jüdischen Kaufleuten drängte.37 In anderen Fällen, in denen 
Parteiinstitutionen die prinzipielle Entlassung jüdischer Vertreter in Münchner 
Firmen erzwangen, versuchte die I H K , auch aufgrund ausländischer Proteste, 
vermittelnd und im Sinne einer „friedlichen" Einigung einzugreifen.38 Inwieweit 
sich hinter einer solchen Interventionspolitik eine grundsätzliche Skepsis gegen-
über der nationalsozialistischen „Rassepolitik" verbarg, wie dies für Hamburg 
festgestellt worden ist39, lässt sich abschließend zwar nicht mehr beurteilen, ist 
aber angesichts der generellen Verhaltensweise der Kammer gegenüber jüdischen 
Geschäftsleuten und der herausgehobenen Stellung einzelner Mitglieder in der 

Firmen beauftragt wurde; Angaben in der Spruchkammerakte O t t o Pfäffles; BayHStAM/ 
Spruchkammer/Otto Pfäffle. Noch deutlicher wird dies bei Albert Pietzsch, der nicht nur 
eine eigene Wasserstoffsuperoxydfabrik besaß, die U - B o o t e ausrüstete. Er war zudem 
Aufsichtsrat bei den Siemens-Schuckert-Werken, Aufsichtsrat der Braunkohlen- und Bri-
kett-Industrie A G (Bubiag) und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Deut-
schen Bank; Klageschrift des Generalklägers beim Kassationshof München vom 2. 3. 
1948; StAN/KV-Anklagedokumente/Organisation/492-G. 

3 5 Schreiben der Fa. Neumeyer & Triest an die Bayerische Landesauftragsstelle München 
vom 8. 6. 1933 und Schreiben der Fa. Loden Frey an die I H K vom 6. 5. 1933; BWA/Kl/ 
X X I 16/Akte 1 /Fall 1. 

3 6 Schreiben der D A F an die I H K vom 22. 9. 1937; B W A / K l / X X I 16a/2. Akte. 
3 7 Schreiben der I H K München an die Polizeidirektion München vom 3. 9. 1936 im Falle des 

Tuchgroßhändlers Julius H.; StAM/Polizeidirektion/13632. 
3 8 Vgl. etwa den Fall des Textilhändlers Wilhelm H., der einen jüdischen Vertreter beschäf-

tigte; Not iz der I H K bezüglich der Entlassung des Vertreters Salomon Markus L. vom 
15. 10. 1935; Aussage Wilhelm H.s vor der I H K am 29. 10 .1935; Schreiben der I H K an das 
bayerische Wirtschaftsministerium vom 14. 11. 1935; Schreiben der N S D A P an die I H K 
vom 5. 11. 1936; B W A / K l / X X I 16a/l. Akte. 

3 9 Bajohr, „Arisierung" in Hamburg, S. 77. 
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Führungsetage des NS-Wirtschaftssystems eher unwahrscheinlich. In der unein-
heitlichen Politik der I H K spiegelt sich vielmehr die fehlende konzeptionelle 
Stringenz der NS-Wirtschaftspolit ik auf regionaler Ebene wider, die die wirt-
schaftliche Verfolgung der Juden aus ideologischen Gründen zwar propagierte, 
aufgrund ökonomischer Rationalitätskriterien aber immer wieder abbremste und 
im Einzelfall auch verhinderte. Ahnlich wie die durch die Parteigliederungen ini-
tiierten antisemitisch motivierten Ubergriffe stieß nämlich auch die Verfolgungs-
politik der Kommunen auf harsche Kritik der Reichsregierung, die beide Städte 
betraf. Moniert wurden nicht nur die Richtlinien zur Vergabe öffentlicher Auf-
träge, die zu chaotischen Zuständen führten, U n m u t erzeugte auch die drastische 
Bevorzugung einheimischer Unternehmer.4 0 Kritik kam aber auch von anderer 
Seite. Der Reichskommissar fü r die Wirtschaft, O t t o Wagner, hatte sich bereits im 
Mai 1933 öffentlich an Fiehler als Vorsitzenden des kommunalpolit ischen Amts 
der N S D A P gewandt, um Störungen des Wirtschaftslebens durch Alleingänge der 
Kommunen abzustellen.41 

Daraus einen grundsätzlichen Konflikt zwischen Staat und Partei oder gar eine 
Trennung beider Sphären ableiten zu wollen, die, wie fü r andere Städte konsta-
tiert, gar zu Dauerkonfl ikten geführt habe, ist für die Kommunalverwal tung in 
München allerdings nicht festzustellen.42 Eine Interventionsnotwendigkeit sahen 
sowohl Regierungsstellen als auch Handelskammer offensichtlich nur hinsichtlich 
taktischer Beweggründe, grundlegende Einigkeit herrschte hingegen beim ge-
meinsamen formulierten Ziel der „Ausschaltung" der Juden aus dem Wirtschafs-
leben. Dies zeigt erneut die Bedeutung des Gauleiters und anderer „Alter Kämp-
fer", die in den Zentren der Bewegung die entscheidenden Funkt ionen des Ver-
waltungsapparates übernahmen und die fachliche Kompetenz staatlicher Institu-
tionen zur Durchsetzung der neuen, ideologisch begründeten N o r m e n zu nutzen 
verstanden. Innerhalb der regionalen Dynamik waren nicht nur die Parteigliede-
rungen, sondern auch Kommune und Landesverwaltung den normativen Rege-
lungen der Legislative teilweise um Jahre voraus, erweiterten also aus eigenem 
Antrieb ihr Handlungsfeld und etablierten sich damit zu entscheidenden Akteu-
ren der Ausgrenzungspolit ik. Der Blick auf das gesamte Reichsgebiet verdeutlicht 
allerdings, dass diese Grundtendenz keine Sonderentwicklung der bayerischen 
Landeshauptstadt darstellte. Auch in zahlreichen anderen deutschen Städten kam 
den Kommunen als Schrittmachern der Verfolgung eminente Bedeutung zu.4 3 

4 0 Diese wurde nur dann für sinnvoll gehalten, wenn tatsächlich gleiche Eignung gewährleis-
tet sei. Eine darüber hinausgehende Praxis führe zu innerdeutschen Wirtschaftsgrenzen. 
„Die Wirtschaftskrise und das Wohl der Volksgemeinschaft", so ein Resümee der Inter-
ventionen, „machen es erforderlich, den Grundsatz .Gemeinnutz geht vor Eigennutz ' 
nicht an die Grenzen und Interessen einzelner Städte oder Länder zu binden." Auszug aus 
der Niederschrif t über die Sitzung des Hauptausschusses vom 3. 8. 1933; StadtAM/Perso-
nalamt/405/II . 

41 „Berliner Tageblatt" 244 vom 27. 5. 1933. 
42 In Hamburg etwa scheint zwischen Staat und Partei ein solcher Dauerkonfl ikt in den 

ersten Monaten nach der „Machtergreifung" geherrscht zu haben; Bajohr, „Arisierung" in 
Hamburg , S. 74 f. 

4 3 Gruner, Wohlfahrt, S. 46 ff.; ders., Judenverfolgung; ders., Fürsorge; Kingreen, Raubzüge; 
Fleiter, Stadtverwaltung. Auch die Rolle der Stadt München wurde bereits in mehreren 
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2. Ausplünderung: Zur Rolle der IHK und des „Arbeitskreises für 
Judenangelegenheiten " 

Dafür, dass die Kammer vor allem ökonomische Zweckrationalität zu ihrer an-
fänglich zurückhaltenden Politik veranlasste, spricht auch ihre Rolle bei der Ent-
ziehung und Veräußerung jüdischen Vermögens. Bereits früh etablierte sich die 
I H K als eine zentrale Abwicklungsstelle für die „Arisierung". Sie arbeitete zwar 
vor 1938 noch nicht flächendeckend, in Einzelfällen beriet sie allerdings schon 
Mitte der 1930er Jahre Kaufinteressenten, vereitelte die „Tarnung" jüdischen Ver-
mögens durch stille Teilhabe und arbeitete hierfür eng mit dem Gauwirtschaftsbe-
rater zusammen.4 4 Auch hier nahm die Tätigkeit der Kammer 1937 einen sprung-
haften Anstieg, wobei sie offensichtlich um einen Ausgleich ideologischer und 
ökonomischer Interessen bemüht war: „Sehr beachtlich ist auch die Tätigkeit", so 
Chefsyndikus Buchner im November 1937, „die die Kammer entfaltet hat, um die 
Überführung jüdischer Betriebe in deutsche Hände zu fördern und hierbei dro-
hende Nachteile wirtschaftlicher Art tunlichst hinzuhalten."4 5 Auch in anderen 
Berichten war die Kammer um einen ausgleichenden und sachlichen Ton bemüht; 
so etwa im Januar 1936, als einzelne nichtjüdische Firmen und Institutionen auf 
für alteingesessene Geschäfte „schädliche Umstände" und „Betrügereien" jüdi-
scher Geschäftsleute bei der „Arisierung" aufmerksam machten. Die I H K Mün-
chen und der in Personalunion verbundene Gauwirtschaftsberater konnten bis zu 
diesem Zeitpunkt allerdings keine derartigen Praktiken jüdischer Geschäftsleute 
feststellen. Damit bekundete die Kammer aber keinesfalls Bedenken gegen die 
Rassepolitik des nationalsozialistischen Staates. Die reibungslose Übertragung 
jüdischen Vermögens führte sie vielmehr auf das Verhalten der „arischen" Kauf-
interessenten zurück, die sich wegen ihrer Anerkennung als „deutsche" Unter-
nehmer ohnehin rechtzeitig mit der Kammer und den Parteidienststellen in Ver-
bindung setzen würden. 

Die endgültige „Ausschaltung" der Juden aus dem Wirtschafsleben und das da-
mit verbundene umfassende gesetzliche Regelwerk konkretisierte und vermehrte 
die Aufgaben der Kammer und stärkte gleichzeitig ihre Stellung bei der „Arisie-
rung". Letztinstanzlich waren zwar, je nach Art des Gewerbes, das Gewerbeamt 
der Stadt, die Regierung von Oberbayern oder das Reichswirtschaftsministerium 
entscheidungsbefugt, die Kammer war aber in jedem Fall gutachterlich zu hö-
ren.4 6 Auch hier war sie um den „korrekten" Vollzug der „Entjudung" der 

Studien thematisiert: Rappl, „Arisierungen" in München, S. 132 ff.; Hanke, Geschichte, 
S. 100 ff.; Selig, „Arisierung", S. 17 ff.; Haerendel, Rathaus; Hanko, Hauptstadt; Drecoll, 
„Entjudung", S. 76f. ; Schott, Ausschaltung, S. 150ff. 

4 4 Vgl. etwa den „Arisierungsfall" eines Kolonialwarenhändlers; Schreiben eines Richters an 
die I H K vom 14. 12. 1936 und Schreiben der I H K an den G W B vom 18. 12. 1936; B W A / 
K l / X X I 16/Akte 34/Fall 11. 

4 5 Tätigkeitsbericht des Chefsyndikus Hans Buchner vom 2. 11. 1937; B A B / R 3101/9655. 
4 6 Die „Ausschaltung" jüdischer Gewebetreibender wurde im Jahr 1938 in mehreren kurz 

aufeinanderfolgenden Schritten vollzogen. Die Veräußerung „jüdischer" Gewerbebe-
triebe machte die „Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden" genehmi-
gungspflichtig; R G B l . I (1938), S. 414. Gegen die „Verschleierung" des rassischen Charak-
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Münchner Wirtschaft bemüht. Sie setzte Sachverständige als Schätzer von Waren-
lagern ein, überprüfte die Liquidität der Kaufinteressenten, achtete darauf, dass 
die Firmen tatsächlich „frei von jüdischem Einfluss" waren, dass kein Fa5onwert 
an die jüdischen Eigentümer und für die Warenlager nur der Einkaufspreis bezahlt 
wurde und war schließlich auch für die Erhebung einer Ausgleichsabgabe mitver-
antwortlich, die der Erwerber bei einem zu niedrigen Kaufpreis an die Staatskasse 
abzuführen hatte.4 7 

Mit ihrer exponierten Stellung bei der „Arisierung" war die Kammer freilich 
auch in das Kompetenzgerangel bei der Entziehung und Verwertung jüdischen 
Vermögens involviert. Dies äußerte sich etwa in der durch den Gauleiter initiier-
ten Einsetzung Christian Webers als „Sonderbeauftragten für Wirtschaftsangele-
genheiten" im Juli 1938, die einen Streit um Zuständigkeitsfragen auslöste.4 8 Strei-
tereien um den Einfluss auf die „arisierten" jüdischen Betriebe gab es auch bei der 
Ernennung der Treuhänder. Während sich die Gauleitung auf den Standpunkt 
stellte, als Abwickler solle grundsätzlich ein Mitarbeiter der Vermögensverwer-
t u n g s - G m b H fungieren, lehnte die Stadt mit Hinweis auf das Einzelhandels-
schutzgesetz ein solches Ansinnen ab und pochte auf die eigene Zuständigkeit und 
das Vorschlagsrecht der Handelskammer. 4 9 Nachdem auch die Devisenstelle 
München selbständig Treuhänder einsetzte und die Gauleitung zudem ohne vor-
herige Absprache über die „Arisierung" oder Liquidation eines Betriebes ent-
schied, kam es nicht nur zu Doppelbesetzungen bei den Treuhänderstellen, son-
dern auch zu erheblichen Verzögerungen bei der Abwicklung der jüdischen Be-
triebe. 5 0 

Die Kammer konnte dennoch ihre einflussreiche Rolle bei der „Arisierung" 
wahren. Letztlich folgten Regierungspräsident und Gewerbeamt fast immer den 
Empfehlungen der I H K ; der „Treuhänder gemäß Beschluss des Regierungspräsi-
denten" verlegte sich aufgrund seines schwindenden Einflusses bei der gewerb-
lichen „Arisierung" mehr und mehr auf die Enteignung von Haus- und Grund-
besitz.5 1 

Die gleichbleibend exponierte Stellung der Kammer unterstreicht die Bedeu-
tung funktionaler Prinzipien bei der wirtschaftlichen Verfolgung der Juden. Sie 
ermöglichten eine im Sinne der „Entjudungspolit ik" effizientere Abwicklung der 

ters einer F i rma ging die „Verordnung gegen die Unters tü tzung der Tarnung jüdischer 
G e w e r b e b e t r i e b e " v o m 22. 4. 1938 vor; R G B l . I (1938) , S. 404 . 

4 7 Vgl. hierzu die zahlreichen im Bayer i schen Wirtschaftsarchiv dokument ier ten Einzelfäl le , 
etwa die „Aris ierung" der Fa. M a x H. ; B W A / K l / X V Α 1 0 c / A k t e 2 4 2 / F a l l 6; die „Arisie-
rung" der Fa. Alber t W ; B W A / X X I 16a/2. A k t e oder die „Aris ierung" der H o p f e n h a n d -
lung Stephan K. ; B W A / X X I 1 6 b / A k t e 25 /Fa l l 8; Selig, „Aris ierung" , S. 38. 

4 8 Schreiben Webers an H e l m r e i c h v o m G e w e r b e a m t der Stadt M ü n c h e n vom 27. 9. 1938; 
Telefonische A n o r d n u n g Vilsmaiers v o m G e w e r b e a m t am 3. 12. 1938 und Schreiben F ieh-
lers vom 9. 8. 1938; S t a d t A M / G e w e r b e a m t / 1 7 7 a . 

4 9 V o r b e m e r k u n g über eine Besprechung v o m 7. 12. 1938; ebd; Schreiben Vilsmaiers vom 
6. 1. 1939; ebd. 

5 0 Vgl. hierzu exemplarisch die „Aris ierung" des Modehauses M a x H . im D e z e m b e r 1938; 
B W A / K l / X X I 16b 17/1 . A k t e / F a l l 7; Schreiben Vilsmaiers v o m städtischen G e w e r b e a m t 
vom 6. 1. 1939; S t a d t A M / G c w e r b e a m t / 1 7 7 a . 

5 1 Selig, „Aris ierung" , S. 64. 
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„Arisierung" als die bereits beschriebenen brutalen Übergriffe einzelner Partei-
gliederungen, die den Verfolgungsprozess häufig eingeleitet hatten. Es würde je-
doch in die Irre führen, wollte man die prägende Rolle der I H K nur auf ihre Durch-
setzungsfähigkeit innerhalb polykratischer Strukturkonflikte zurückführen. 
Neben vorhandenen Differenzen gab es durchaus Bereitschaft zur Kooperation. 
Besonders deutlich wird dies bei dem im Juli 1938 ins Leben gerufenen „Arbeits-
kreis für Judenangelegenheiten" unter Federführung der I H K . Wegen der durch 
die neue Gesetzgebung zahlreich etablierten Genehmigungsbehörden hatten die 
Kammer, die Arbeitsfront, das Gewerbeamt, die Fachorganisationen der Wirt-
schaft und der Gauwirtschaftsberater eine gemeinsame Bearbeitung der „in gro-
ßer Zahl vorliegenden Anträge auf Übernahme jüdischer Geschäftsbetriebe" ver-
einbart. Dieser Ausschuss erfuhr nur kurze Zeit später noch eine Ausweitung, da 
nun auch der „Sonderbeauftragte für die Wirtschaft der Hauptstadt der Bewe-
gung" Christian Weber einbezogen wurde; außerdem kamen ein Vertreter des 
Reichstreuhänders der Arbeit, ein Gestapobeamter, der Kreisleiter und Vertreter 
des Oberfinanzpräsidiums hinzu.5 2 Den Kompetenzen der federführenden Be-
hörde entsprechend gutachtete der „Arbeitskreis" über „Arisierung" oder Liqui-
dation einer „jüdischen" Firma, überwachte Überweisungsmodalitäten und die 
Höhe der Kaufpreise, überprüfte die „Zuverlässigkeit" der Kaufinteressenten, 
kümmerte sich - dies war vor allem auf das Ansinnen der D A F zurückzuführen -
aber auch um die berufliche Zukunft nichtjüdischer Arbeitnehmer in zu liquidie-
renden jüdischen Firmen und übernahm schließlich die Absprache mit externen 
Institutionen, etwa dem Reichswirtschaftsministerium.53 

Dem „Arbeitskreis" kam damit eine Koordinierungsfunktion in einem insge-
samt komplexen Prozedere zu: Über die Bedingungen einer Übernahme infor-
mierte zunächst die Industrie- und Handelskammer. Die nichtjüdischen Bewerber 
sollten sich mit dem jüdischen Besitzer in Verbindung setzen und nach den Ver-
handlungen den Kaufvertrag der Regierung von Oberbayern vorlegen. Hatte die 
Regierung den Vertrag in Händen, gab sie diesen an die I H K weiter, die nach 
Überprüfung des Kaufpreises das Dokument ihrerseits an den „Arbeitskreis für 
Judenangelegenheiten" weitergab. Mit einer gutachterlichen Stellungnahme leitete 
der „Arbeitskreis" das vorläufige Ergebnis wiederum an die federführende Kam-
mer weiter, die den Vertrag dann endgültig zum Entscheid an die Regierung oder 
das Gewerbeamt der Stadt schickte.5 4 

5 2 „Arbeitskreis für Judenangelegenheiten", Sitzungsprotokoll vom 5. Juli 1938; B W A / K l / 
X X I / 1 6 a ; hierzu auch Selig, „Arisierung", S. 37ff . 

5 3 Verhandlung des Arbeitskreises vom 26. 7. 1938 über die „Arisierung" der Fa. Max & Leo 
W. oder die „Arisierung" der Fa. Ernst Weil; vgl. aber auch die anderen Verhandlungen des 
Arbeitskreises; B W A / K l / X X I 16a/Beiakte. Der sogenannte Judenarbeitskreis korrespon-
dierte in „Arisierungsangelegenheiten" mit zahlreichen externen Institutionen, etwa dem 
Reichsnährstand oder den Berufsverbänden; siehe hierzu exemplarisch die „Arisierung" 
der Hopfenhandlung Stephan K.; B W A / K l / X X I 16b/Akte 25/Fall 8. Verschiedene Ar-
beitsgruppen waren für die „Arisierung" einzelner Wirtschaftsbereiche verantwortlich. 
Eine Arbeitsgruppe, der neben einem Mitarbeiter der I H K und Vertretern der Partei auch 
städtische Beamte angehörten, übernahm etwa die „Arisierung" des Einzelhandels; 
Schreiben Dr. Meisters vom 22. 11. 1938; StadtAM/Gewerbeamt/177d. 

5 4 Die Installierung dieser zahlreichen gutachterlich zu hörenden Institutionen geht neben 
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Wie effektiv sich eine koordinierte Interessenspolit ik ungeachtet der zahlrei-
chen involvierten Genehmigungsinstanzen gestalten ließ, verdeutlicht die Liqui-
dation des Kaufhauses Uhlfe lder in der M ü n c h n e r Innenstadt. N a c h mehreren ge-
scheiterten Veräußerungsverhandlungen sah sich dessen Inhaber Max Uhlfe lder 
im Früh jahr 1938 nicht mehr in der Lage, das einstmals profitable U n t e r n e h m e n 
weiterzuführen. D a die I H K gegen einen Kaufvertragsentwurf grundsätzlich 
nichts einzuwenden hatte, diskutierten innerhalb des „Arbeitskreises" vor allem 
die I H K und der M ü n c h n e r Einzelhandel über die Frage, was mit dem Kaufhaus 
zu geschehen habe. In den zäh geführten Verhandlungen zeigt sich der Einfluss 
der lokalen Akteure bei der „Arisierung" besonders deutlich. D e r M ü n c h n e r E in-
zelhandel und mit ihm die I H K befürworteten aufgrund der erdrückenden K o n -
kurrenzsituation durch das moderne U n t e r n e h m e n die „Liquidierung" des Kauf-
hauses. 5 5 Diese Auffassung teilten nicht nur der M ü n c h n e r Oberbürgermeis ter 
und die Regierung von O b e r b a y e r n , sondern auch die Gauleitung und das baye-
rische Wirtschaftsministerium. Sie widersprach allerdings der Haltung des 
Reichswirtschaftsministeriums, das an der Weiterführung des Unternehmens auf-
grund des volkswirtschaft l ichen Interesses festhielt. Es begründete diese Ansicht 
mit der Bedeutung des Warenhauses für „minderbemittel te" Bevölkerungsschich-
ten. A u c h der Reichstreuhänder der Arbeit trat wiederholt dieser Auffassung bei, 
da durch die Ü b e r n a h m e die Weiterbeschäftigung der zahlreichen nicht jüdischen 
Angestellten gesichert sei und genügend liquide und fachkundige Bewerber exis-
t ierten. 5 6 

Tatsächlich konnten sich die regionalen Inst i tutionen von Staat und Partei letzt-
lich durchsetzen. Sie zwangen die jüdischen Geschäfts inhaber des Kaufhauses, 
einem Rechtsanwalt Vollmachten für die Liquidierung zu erteilen, der wiederum 
mit der Abwick lung die Deutsche Allgemeine Treuhand A G , kurz D A T A G , be-
auftragte. Letzt l ich verkaufte diese die Warenbestände an Beauftragte des M ü n c h -
ner Einzelhandels. Lebensmittel übergab man o h n e Gegenleistung an die N a t i o -
nalsozialistische Volkswohlfahrt ( N S V ) . D e n überwiegenden Teil des G r u n d b e -
sitzes erwarb die M ü n c h n e r L ö w e n b r ä u A G . 5 7 

den bereits genannten Gese tzen v. a. auf einen Durchführungser lass des R W M zur „Ver-
ordnung über die A n m e l d u n g des Vermögens von J u d e n " vom 5. 7. 1938 zurück, der die 
Betei l igung des Gaulei ters der N S D A P , der I H K , der H a n d w e r k s k a m m e r n , des Re ichs-
nährstandes sowie der fachlichen Organisa t ionen der gewerbl ichen Wirtschaft vorschrieb; 
Durchführungsverordnung ; B W A / K l / X X I 16a/2 . Akte . 

3 3 I m September 1939 wurden Vor- und Nachte i le der „Aris ierung" diskutiert . W ä h r e n d der 
Einzelhandel auf die Liquidat ion drängte, wol l te der Reichstreuhänder der Arbei t erst 
auch die älteren „Gefolgschaf tsmitg l ieder" in e inem neuen Anstel lungsverhältnis wissen; 
S i tzung „Arbei tskreis für Judenangelegenhei ten" am 19. 9. 1938; B W A / K l / X X I 16a/Be i -
akte; zu „Aris ierung" und Rest i tut ion des Kaufhauses Uhl fe lder siehe v. a. auch den Auf -
satz von Schmideder, Kaufhaus, S. 134 f. 

5 6 Schreiben des R W M an das baverischc Wirtschaf tsminis ter ium vom 10. 11. 1938; 
B a y H S t A M / M W i / 3 6 . 

5 7 Ber icht der D A T A G v o m 15. 4. 1944; Aufze ichnungen der O F D M ü n c h e n zur Verneh-
mung Dr. B.s von der D A T A G vom 26. 11. 1969; Ber ichterstat tung des FinPräs R a u c h , 
O F P M ü n c h e n , v o m 5. 5. 1943; O F D N ü r n b e r g / B I / 4 5 9 . 
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Ein derartiges Ausbalancieren regionaler Interessen lässt sich nicht nur beim 
„Arbeitskreis für Judenangelegenheiten" entdecken. 5 8 Auf anderer Ebene konn-
ten mögliche Konfl ikte auch durch Personalunionen überbrückt werden. Wie be-
reits gezeigt, vereinte Hans Buchner die Amter des Gauwirtschaftsberaters und 
des Chefsyndikus der I H K in seiner Person. So konnte er im August 1938 „im 
Sinne einer Geschäftsvereinfachung" von einer Zustellung der „Arisierungsfälle" 
an seinen Parteiapparat mit Hinweis auf das Gutachten der Handelskammer prin-
zipiell Abstand nehmen. 5 9 

Das Interaktionsverhältnis der Münchner Entscheidungsträger bei der wirt-
schaftlichen Verfolgung der Juden lässt sich daher mit Kompetenzanmaßungen, 
Chaos und Regellosigkeit nur unzureichend beschreiben. 6 0 Trotz durchaus vor-
handener Machtkämpfe waren die vielen beteiligten Institutionen durchaus in der 
Lage, die durch die Gesetzgebung von 1938 aufgetretenen Kompetenzverwirrun-
gen bei Zuständigkeitsfragen durch eigene Initiative zu entflechten. Was die K a m -
mer allerdings deutlich von einigen Parteiinstitutionen unterschied und was zu 
Kompetenzstreit igkeiten führte, war ihr an „Effizienzkriterien" im Sinne eines 
geordneten Wirtschaftsablaufes ausgerichtetes Handeln. Kein grundsätzlicher 
Zielkonflikt mit der Partei prägte das Bestreben der Kammer, wohl aber das B e -
mühen, den Aktionismus und die ideologischen Impulse der „Parteirevolution 
von unten" abzufedern und in geordnete und ökonomisch verträgliche Bahnen zu 
lenken. Dies machte letztlich die konsequente und umfassende Ausplünderung 
der jüdischen Bevölkerung überhaupt erst möglich. 

II. Nürnberg 

1. Kennzeichnung und Boykott 

Die Rolle der Stadt Nürnberg bei der wirtschaftlichen Verdrängung bleibt zwar 
weitgehend im Dunkeln , tendenziell zeigen sich aber Parallelen zur Verfolgungs-
praxis in München. 6 1 Die berufliche „Ausschaltung" untermauerte die Stadtver-
waltung mit disziplinarischen Maßnahmen gegenüber Beamten, Angestellten oder 
Arbeitern. 1934 hatte ein Stadtrat den Beamten und Angestellten bereits die Tren-
nung von allen „nicht blutreinen Partnern" nahegelegt. „Die Blutsvermischung", 

5 8 Auch auf informellerem Wege bildeten sich durchsetzungsfähige Interessensgemeinschaf-
ten. So verhinderten I H K , Gewerbeamt und Oberfinanzpräsident gemeinsam eine Hin-
terlegung von Kaufpreissummen auf dem Konto der „Vermögensverwertungs-GmbH", 
um einen geregelten Verfahrensablauf zu gewährleisten; Schreiben Vilsmaiers vom 23. 12. 
1938; Stadt AM/Gewerbeamt/177a. 

59 Modert, Motor, S. 158. 
6 0 Vgl. hierzu exemplarisch Rebentisch, Führerstaat; Rebentisch, Verwaltung; dagegen vgl. 

v. a. die Studie von Bernhard Gotto, Kommunalpolitik, die anhand der Stadtverwaltung 
Augsburg die Tragfähigkeit regionaler Herrschaftsgeflechte überzeugend darlegt; Gotto, 
Kommunalpolitik, zusammenfassend S. 428. 

6 1 Bestände, die Aufschluss über die Beteiligung der Stadt und der Kommunalverwaltung 
geben könnten, sind fast vollständig vernichtet. Gleiches gilt für Quellenmaterial über 
berufsständische Organisationen. 
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so Stadtrat Rühm, „und das dadurch bedingte Senken des Rasseniveaus ist die 
alleinige Ursache des Absterbens aller Kulturen, denn die Menschen gehen nicht 
an verlorenen Kriegen zugrunde, sondern am Verlust jener Widerstandskraft, die 
nur dem reinen Blute zu eigen ist . " 6 2 Im selben Zeitraum verbot eine Direktorial-
verfügung allen städtischen Beamten, Lehrkräften und Angestellten jede G e -
schäftsverbindung mit Juden aller Art . 6 3 1936 bestrafte der Oberbürgermeister 
schließlich auch den allgemeinen „Verkehr" mit Juden drakonisch. So verfügte er 
die Entlassung eines Vollzugsbeamten in Uni form, nachdem dieser auf offener 
Straße mit einem Juden gesprochen hatte. Mit Hinweis auf die besondere Bedeu-
tung Frankens und Nürnbergs im Kampf gegen das Judentum verwies der Bür-
germeister auf die Notwendigkeit der absoluten Zurückhaltung gegenüber Juden 
und des Verbots jeder Äußerungen oder Handlungen persönlicher Natur. 6 4 

Das rasche und harte Vorgehen gegen jüdische Berufstätigkeit in beiden Städten 
erklärt sich wohl aus ähnlichen strukturellen und personellen Voraussetzungen. 
Auch in Nürnberg hatte die „Machtergreifung" zum Aufstieg „Alter Kämpfer" in 
die Spitzenpositionen des Rathauses geführt. Prominentes Beispiel ist der gelernte 
Kaufmann Willy Liebl, der im April 1933 die Spitze der Stadtverwaltung über-
nahm. Liebl, ein Nationalsozialist der ersten Stunde, fungierte gleichzeitig als 
Vorstandsmitglied des deutschen Gemeindetages sowie als Mitglied des Reichs-
tags und verfügte als SA-Obergruppenführer über gute Kontakte zur Reichsregie-
rung und Parteispitze. Bereits 1921 hatte sich Liebl aktiv in völkischen Wehrver-
bänden betätigt und trat 1925 in die Partei ein, wo er vier Jahre später zum Sekti-
onsleiter der Partei und 1929/30 zum Stadtrat und Fraktionsvorsitzenden avan-
cierte.6 5 Sowohl Nürnberg als auch München waren darüber hinaus Gauhaupt-
städte, traditionelle Zentren der nationalsozialistischen Bewegung und damit 
gleichzeitig Hochburgen des Antisemitismus, was sich unter anderem im erheb-
lichen Aggressionspotential der Parteibasis äußerte. 

2. Ausplünderung: Zur Rolle von GWB und IHK 

Art und Umfang der binneninstitutionellen Interaktion und damit auch die Ver-
folgungspraxis blieben aber dennoch stark von der lokalen Prägung des N S - H e r r -
schaftsgefüges abhängig. Denn die fehlende institutionelle Verankerung des Gau-
leiters im staatlichen Herrschaftsgefüge führte bei der Organisation der „Arisie-
rung" in Nürnberg zu einer Durchsetzung der Parteiinteressen mit Brachialge-
walt auf Kosten staatlicher Genehmigungsbehörden. 6 6 So schaltete, wie bereits 

6 2 Rundschre iben des Stadtrats R ü h m v o m 30. 6. 1934; S t a d t A N / C 18/1 348 . 
6 3 D e r genaue Ze i tpunkt des Erlasses dieser Verfügung ist nicht mehr zu rekonstruieren. Sie 

wurde am 6. Juli 1935 allerdings bekräft igt ; Rundschre iben des O B Liebl ; S t a d t A N / C 18/ 
I, 340 . 

6 4 Verfügung O B Liebls v o m 3. 12. 1936; ebd. 
6 3 Schre iben des Stadtrats von N ü r n b e r g an das Präsidium der Regierung von O b e r - und 

Mit te l f ranken v o m 27. 4. 1933; Schre iben des Reichs innenminis ters an den D e u t s c h e n G e -
meindetag vom 13. 12. 1934; B a y H S t A M / M I n n / 8 0 4 3 4 ; Lebenslauf Willv Liebls ; B A B 
(ehemals B D C ) / L i e b l , Willy. 

6 6 Aufgrund der äußerst schwierigen Quel lenlage lassen sich auch über die I H K N ü r n b e r g 
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geschildert, Gauwirtschaftsberater Ot to Strobl Ende 1938 die I H K als Genehmi-
gungsinstanz faktisch aus und bezog stattdessen eine weitere Parteistelle in die 
„Arisierung" ein. Der informelle Einfluss Streichers unterlief jede eigenständige 
Entscheidung des Regierungspräsidenten von vornherein.6 7 Im Gegensatz zu 
München war die I H K damit seit Ende November 1938 aus dem Entscheidungs-
prozess ausgeschlossen, die „Arisierungen" wurden letztlich unter Federführung 
der D A F durchgeführt, und auch nach Streichers Sturz kam der Kammer durch 
die Etablierung der Gestapo als Genehmigungsinstanz keine entscheidende Be-
deutung mehr zu. 

Bis Dezember 1938 war die Kammer allerdings auch in Nürnberg Schnittstelle 
verschiedener Interessen aller möglichen Institutionen. Ihr Personal kennzeich-
nete nicht nur Fachkompetenz, sondern auch zahlreiche enge Verschränkungen 
mit der Partei: Seit 1933 leitete Georg Schaub, ein Wirtschaftsfunktionär mit ex-
zellenten Verbindungen, gleichzeitig die Industrie- und Handelskammer und den 
Gauwirtschaftsapparat.68 Sein Nachfolger im Amt, IHK-Präsident Strobl, war 
ebenfalls in Personalunion Gauwirtschaftsberater und gleichzeitig Vorstandsmit-
glied der großen Nürnberger AEG-Werke . 6 9 

Die personellen Verschränkungen betrafen aber nicht nur die Vorstandsebene, 
sie erstreckten sich vor allem auch auf die Deutsche Arbeitsfront. Ein leitender 
Angestellter des Gauwirtschaftsberaters Beckh war gleichzeitig der Geschäftsfüh-
rer der I H K und sowohl in der NS-Hago als auch in der D A F als Sachbearbeiter 
tätig. Ab 1938 gehörten dem Beirat der I H K zudem der Leiter der Fachgruppe 
Grundstücks- und Hypothekenmakler der DAF, Heinrich Wolf, und Franz Fekl, 
Gaufachgruppenwalter der Gaubetriebsgemeinschaft Handel, an. Langjähriges 
Mitglied der Handelskammer war auch der Kreiswirtschaftsberater Josef Lang.7 0 

Neben diesen Positionen bekleidete Lang einen Vorstandsposten bei den Fränki-
schen Überlandwerken.7 1 

Zumindest in der Anfangszeit des Regimes war die I H K Nürnberg bereit, Ju-
den weiterhin positive Gutachten zu erstellen. So attestierte die Kammer dem 

nur wenige gesicherte Aussagen treffen. Sowohl die einschlägigen Quellen des Gewerbe-
amts der Stadt als auch die der Handelskammer selbst und des Regierungspräsidiums sind 
nicht mehr erhalten. 

6 7 Siehe hierzu Erster Teil, Zweites Kapitel, I I . l . der vorliegenden Studie. 
6 8 Schaub, seit 1932 NSDAP-Mitgl ied, stand gleichzeitig einer großen Speditions- und 

Schifffahrtsgesellschaft vor, war Vorstandsmitglied der A D E K R A - G m b H , Vorsitzender 
der Vereinigten Papierwerke A G , Aufsichtsrat der Ardi-Werke, Vorsitzender der Ge-
meinschaft deutscher Kraftwagenspediteure, Vorstandsmitglied der Uberlandtransportge-
nossenschaft; Schreiben eines Rechtsanwalts an den öffentlichen Kläger der Spruch-
Hauptkammer München, Außenstelle Nürnberg, vom 31. 8. 1950; Meldebogen Georg 
Schaubs vom 6. 5. 1946; StAN/Spruchkammer Nürnberg-Lager/24202. 

6 9 Teil II des Berichts der Gestapo-Prüfungskommission, S. 99; StAN/KV-Anklagedoku-
mente/PS/1757; Gauleiter Streicher bezeichnete ihn in einem Schreiben an den Reichsor-
ganisationsleiter der N S D A P vom 17. Februar 1936 als „Mann von unbeugsamen Willen", 
der bereit sei, „am Aufbauwerk des Führers tatkräftig mitzuarbeiten". Β A B (ehemals 
B D C ) , Strobl, Ot to , »19. 9. 1887. 

7 0 Schreiben des G W B Strobl an den R W M vom 27. 4. 1938; B A B / R 3101/9665. 
7 1 Schreiben Josef Langs an die amerikanische Militärregierung vom 8. 11. 1945; Spruch der 

Spruchkammer Lauf vom 20. 5. 1948; StAN/Spruchkammer Nürnberg-Lager/12341. 
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Bankhaus A n t o n Kohn trotz dessen „nichtarischen" Charakters einen guten R u f 
und gutes Ansehen. 7 2 Wie in München und anderen Großstädten des Reiches 
etablierte die I H K auch in Nürnberg seit dem F r ü h s o m m e r 1938 gemeinsam mit 
dem Gauwirtschaftsberater, der D A F , dem Gewerbeamt der Stadt und den zu-
ständigen Fachgruppen aus der Wirtschaft einen „Arbei tskreis" , der über „Arisie-
rung" oder Liquidation gewerblicher Betr iebe nach dem gewohnten Muster ent-
schied. Bei der „Arisierung" best immte der „Arbeitskreis" die Erwerber. E r legte 
zudem die Preise für die Betr iebe fest, wobei grundsätzlich nur Waren, E inr ich-
tung und Immobi l ien bezahlt wurden, nicht aber der Fagonwert einer Firma. 
Sämtliche „arischen Gefolgschaftsmitgl ieder" mussten zudem übernommen, alle 
jüdischen Angestellten hingegen entlassen werden. Außenstände und Schulden 
durfte der Erwerber schließlich nicht übernehmen. D i e betroffenen Juden, die der 
„Arbeitskreis" grundsätzlich über Verkaufsverhandlungen und festgesetzte Preise 
nicht informierte, erhielten lediglich Unterstützungsleistungen, da die Käufer die 
Kaufpreise auf Sperrkonten der Deutschen Arbei tsfront zu überweisen hatten. 7 3 

Grundsätzl ich sollte die Liquidierung jüdischer Betr iebe forciert werden, eine 
„Aris ierung" kam nur dann in Frage, wenn die Weiterführung der Verkaufsstelle 
für die Versorgung der Bevölkerung unbedingt notwendig war. 7 4 

III . Kommunalverwaltung im ländlichen Bereich 

Regionalspezif ische Unterschiede bei der wirtschaftl ichen Verfolgung der Juden 
waren nicht nur der unterschiedlichen Prägung der Gaue und ihrer Leiter geschul-
det, sie bildeten auch Dif ferenzen zwischen U r b a n e n und ländlichen Lebensräu-
men ab. Dies lag zunächst an den unterschiedlichen in die Verfolgung involvierten 
Akteuren, hing aber auch mit anderen Faktoren , wie der Bevölkerungsdichte der 
jüdischen Bevölkerung oder mit Spezifika ihrer Erwerbss truktur zusammen. 
Wenn im Folgenden der unterfränkische Bezirk H a m m e l b u r g als Vergleichsmaß-
stab in die Untersuchung einbezogen wird, so ist eine solche Vorgehensweise des-
halb gerechtfertigt, weil in seinem stark dörflich geprägten Umfe ld ein ausgespro-
chen hoher Anteil jüdischer Erwerbstät iger lebte. 7 5 Abseits der Zentren der Be-

7 2 Schre iben der I H K N ü r n b e r g an die I H K M ü n c h e n vom 19. 1. 1934; B W A / K l / X X I 16a/ 
1. A k t e . 

7 3 Teil II des Ber ichts der G e s t a p o - P r ü f u n g s k o m m i s s i o n , S. 96 f f . ; S t A N / K V - A n k l a g e d o k u -
m e n t e / P S / 1 7 5 7 ; Ubernahmeverhandlungen bezüglich der H o p f e n f i r m a Mart in W.; 
S tAN/Staatspol ize is te l le N ü r n b e r g - F ü r t h / A r i s i e r u n g s a k t e n / 5 2 . 

7 4 Schreiben des O B N ü r n b e r g , Bezirksverwal tungs- und Bezirkspol izeireferat , an die Ber -
liner G e s t a p o - P r ü f u n g s k o m m i s s i o n unter O R R Müller vom 8. 3. 1939; S t A N / S t a a t s p o l i -
zeistelle N ü r n b e r g - F ü r t h / A r i s i e r u n g s a k t e n / 4 8 . 

7 3 Im Gegensatz zu O b e r b a v e r n waren die Behörden im B e z i r k H a m m e l b u r g mit e inem für 
den ländlichen Bere ich ausgesprochen hohen Anteil jüdischer Erwerbstät iger k o n f r o n -
tiert, in manchen Ortschaf ten weit über 5 % , der sich zu einem Großte i l aus Viehhändlern 
zusammensetzte . In O b e r t h u l b a gab es beispielsweise am 1. J a n u a r 1933 55 J u d e n bei 821 
E i n w o h n e r n , also sogar 6 , 7 % . In Volkers le ier waren es 30 Juden bei 4 9 7 E i n w o h n e r n . In 
manchen Or tschaf ten des Bez i rks waren fast 1 0 % der Bevölkerung J u d e n . D a m i t gehörte 
U n t e r f r a n k e n zu den größten ländlichen jüdischen G e m e i n d e n im Reichsgebiet ; Br ief des 
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wegung mit ihrem genauso fanatischen wie mächtigen Führungspersonal und auf-
grund der hohen Dichte und Erwerbsstruktur jüdischer Berufstätiger gab es, so 
die dahinterstehende Annahme, signifikante Unterschiede in Zeitpunkt und Ver-
lauf der wirtschaftlichen Verfolgung. Ohne weiteres lassen sich derartige Diffe-
renzen auf der Akteursebene feststellen. Schnittstelle der beruflichen „Ausschal-
tung" der jüdischen Bevölkerung im ländlichen Bereich war das Bezirksamt. Ver-
gleichbar den Aufgaben der städtischen Gewerbeämter war es für Ausstellung 
und Verlängerung von Gewerbelegitimationskarten verantwortlich. Da jüdische 
Erwerbstätige in den stark agrarisch geprägten Gemeinden zu einem ganz über-
wiegenden Teil Viehhändler waren, kam fast jeder von ihnen in der einen oder an-
deren Weise mit dem Bezirksamt in Berührung. Anfragen und Anträge jüdischer 
Viehhändler bearbeitete es wiederum in enger Zusammenarbeit mit den Gendar-
merie-Beamten, den Bauernführern des Reichsnährstandes, der bayerischen Re-
gierung und der Bayerischen Politischen Polizei. 

Bei der kritischen Uberprüfung von Anträgen konnte sich die Behörde auf eine 
„Verordnung über Handelsbeschränkungen" vom 28. Juli 1923 stützen. Hiernach 
konnte der Handel mit Gegenständen jeglicher Art untersagt werden, wenn der 
Handeltreibende die für den Betrieb notwendige Zuverlässigkeit nicht besaß.76 

Entscheidend war jedoch vor allem die Novell ierung dieses Gesetzes vom 3. Jul i 
1934. Ein neu eingefügter Paragraph 57 bestimmte, dass die Legitimation einem 
Handeltreibenden dann entzogen werden könne, „wenn er wegen Hochverrats 
oder Landesverrats verurteilt wurde oder wenn Tatsachen vorliegen, welche die 
Annahme rechtfertigen, dass der Nachsuchende sein Gewerbe zu staatsfeind-
lichen Zwecken missbrauchen wird" . 7 7 Mit der Verweigerungsmöglichkeit auf-
grund „staatsfeindlicher Zwecke" hatte der Gesetzgeber ein Einfallstor für den 
Ausschluss der „Regimegegner" errichtet und gleichzeitig die Wahrung norm-
gebundener Verfahrensweisen garantiert. Wegen der äußerst weiten und schwam-
migen Definition des „Staatsfeindes" verfügte der einzelne Sachbearbeiter damit 
gleichzeitig auch über ein breites Spektrum juristisch vertretbarer Handlungs-
alternativen. Bei Anträgen von Juden gingen die Beamten des Bezirksamts Ham-
melburg offensichtlich generell von der Unzuverlässigkeitsvermutung aus. Der 
Verdacht der „Staatsfeindlichkeit" bildete fortan die Grundlage für die systemati-
sche Verweigerung der Legitimationskarten gegenüber Juden. Da die „Rassezuge-
hörigkeit" als Ausschlusskriterium nicht ausreichend war, suchte das Bezirksamt 

Bürgermeisters des Markts Oberthulba an den Landrat in Hammelburg vom 14. 6. 1946; 
Schreiben des Bürgermeisters von Völkersleier an den Landrat in Hammelburg vom 12. 6. 
1946; StAW/LRA Hammelburg/3566; Landkreise Hammelburg und Bad Kissingen, in: 
Nachschlagewerke zur Geschichte des Dritten Reiches. Personen, Gaue und Kreise der 
NSDAP; Ophir/Wiesemann, Gemeinden, S. 284 ff.; Wiesemann, Juden auf dem Lande. In 
Gemeinden wie Oberthulba, Westheim oder Untererthal waren nahezu alle jüdischen Er-
werbstätigen Viehhändler oder Metzger; vgl. hierzu die verschiedenen Aufstellungen in 
StAW/LRA Hammelburg/4246. 

76 Art. 3 § 20 der „Verordnung über Handelsbeschränkungen" vom 23. 7. 1923; RGBl. I 
(1923), S. 708. 

77 § 57 Abs. 2a des „Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung" vom 3. 7. 1934; RGBl. I 
(1934), S. 566. 
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in enger Zusammenarbe i t mit den ihm unters tehenden Gendarmer ies ta t ionen und 
den Bauern führe rn des Reichsnährs tandes nach „schwarzen Flecken" in der Ver-
gangenheit der Bet rof fenen. D e n Ausschlussgrund bildeten dann meist zu rück -
liegende Anklagen oder Verurtei lungen.7 8 Wie sehr dabei die Entscheidungen der 
Verwal tungseinr ichtung auf ideologischen Begründungen fuß ten , zeigt die Ableh-
nung einer Beschwerde des H a m m e l b u r g e r Viehhändlers Seligmann S. im Juni 
1936: „Es ist ausgeschlossen, daß ein Mann , der es darauf abgesehen hatte, in einer 
solchen Weise Bauern zu hintergehen und zu schädigen, im Hande l belassen wer -
den kann. S. hat diese Eigenschaft verwirkt ; er ist als im höchs ten Grade unzuver -
lässig zur A u s ü b u n g des Hande ls zu erachten, weshalb das Bezirksamt mit vollem 
Recht dem S. die A u s ü b u n g untersagt und ihn damit fü r die Bauern unschädlich 
gemacht hat. Die Ausschal tung des Mannes wie des Beschwerdeführers aus dem 
Viehhandel ist ein G e b o t der nationalsozialist ischen Weltanschauung, die mit 
gutem G r u n d e die Säuberung des Viehhandels von allen unlauteren Personen ver-
langt. Da ran vermag die Tatsache, daß sich S. in den letzten Jahren nichts hat zu 
schulden k o m m e n lassen, nichts zu ändern ." 7 9 

Die Regierung und das Bezirksamt s tütz ten ihre Ab lehnung auf die „Verord-
nung über Hande l sbeschränkungen" und beriefen sich auf eine Verurteilung des 
Viehhändlers wegen eines geringen Vergehens im Jahr 1932.80 Das Bezirksamt 
vertrat auch gegenüber der Regierung von U n t e r f r a n k e n „grundsätzl ich" die A u f -
fassung, Beschwerden von Juden seien wegen der grundsätz l ichen Stel lungnahme 
des NS-Staates in „rassenpoli t ischen" Fragen abzulehnen. 8 1 Dabei ging die Be-
hörde sogar so weit , die Unzuver läss igkei t svermutung auf das for tgeschri t tene 
Alter der Bet rof fenen zu s tützen. 8 2 

Nich t nu r in diesem Fall sah sich das Bezirksamt zu einem Spagat gezwungen, 
woll te es die In terpre ta t ion beziehungsweise inhaltliche U m d e u t u n g von Geset-
zen im nationalsozialist ischen Sinne erreichen und gleichzeitig an einer „legalen" 
Verfahrensweise festhalten. Wenn die Balance nicht zu halten war, dies sollen zwei 
weitere Einzelfälle veranschaulichen, dann konn te das Verhältnis zuguns ten anti-
semitischer Best rebungen kippen und zu eigenmächtigen K o m p e t e n z a n m a ß u n -
gen füh ren . 

Im Falle der beiden Viehhändler N a t h a n und Julius B. hat te das Bezirksamt 
gegenüber der Kreisbauernschaf t W ü r z b u r g noch ausgeführ t , dass keine Tatsa-
chen vorlägen, die eine En tz iehung der Handels legi t imat ion begründen könn ten . 
Die Behörde forder te daher zu weiterer scharfer Ü b e r w a c h u n g auf, u m bei der 

78 Die betroffenen Juden hatten zwar das Recht, innerhalb einer Frist von zwei Wochen den 
Senat der Regierung von Unterfranken als Beschwerdeinstanz anzurufen. Dieser revi-
dierte die Urteile des Bezirksamts aber in keinem Fall. 

79 Bescheid des zweiten verwaltungsrechtlichen Senats der Regierung von Unterfranken 
vom 18. 6. 1936; StAW/LRA Hammelburg/3582 und 3571. 

s 0 Ebd. 
81 Schreiben des Bezirksamts Hammelburg an die Regierung von Unterfranken vom 10. 8. 

1936; StAW/LRA Hammelburg/3589. 
82 Schreiben des Bezirksamts Hammelburg an die Gendarmeriestation Hammelburg vom 

24. 2. 1936; StAW/LRA Hammelburg/3578. 
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kleinsten Beanstandung die Betreffenden sofort „ausschalten" zu können.8 3 Zwei 
Wochen später entzog das Bezirksamt den Brüdern tatsächlich die Legitimation -
aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten aus dem Jahr 1930. Die fassungslose Re-
aktion des eingeschalteten Rechtsanwalts veranschaulicht das skrupellose Vorge-
hen der Behörde: „Ich kann nicht ernsthaft glauben, dass das Bezirksamt erwägen 
könnte, die in dem Schreiben vom 25. 4. 1936 genannten Vorgänge als Gründe für 
die Untersagung des Viehhandels erörtern zu können. Denn diese an sich harmlo-
sen Vorgänge haben unmittelbar mit der Tätigkeit des Händlers in der Ausübung 
seines Gewerbebetriebes nichts zu tun, geschweige denn, dass sie für die Frage, ob 
der Betreffende die für die Ausübung des Gewerbebetriebes erforderliche Zuver-
lässigkeit besitzt, herangezogen werden können. Es fällt schwer, bei einem solch 
untauglichen Versuch des Bezirksamts sachlich zu bleiben und nicht schärfer die 
Art eines solchen Verfahrens zu kennzeichnen. Das Bezirksamt Hammelburg 
kann nicht die Rolle des Staatsanwalts, aber auch nicht die Rolle des Richters an 
allen möglichen Dingen sich aneignen wollen, um nach einem Vorwand des Vor-
gehens gegen den Viehhändler suchen zu können." 8 4 

A m 28. März 1936 fasste das Bezirksamt Hammelburg den Entschluss, dem 
Pferdehändler Willi F. mit sofortiger Wirkung seine Gewerbefähigkeit zu untersa-
gen. Das Amt folgte damit einem früheren Beschluss sowie einer ein Jahr zuvor 
von der Regierung von Unterfranken getroffenen Entscheidung. Auch wenn sich 
Finsterwald einigen Kunden gegenüber fair verhalten habe, so die Begründung, 
würde dies dennoch nichts an seiner generellen Unzuverlässigkeit ändern. Auch 
die Vernehmung von Zeugen ändere hieran nichts.8 5 

Eine solche Ausschlusspraxis entsprach den ideologischen Prämissen des Re-
gimes, verließ aber die Marschroute des Reichswirtschaftsministeriums im Um-
gang mit jüdischen Kaufleuten, das seine ablehnende Haltung gegen solche 
Praktiken bereits 1935 deutlich zum Ausdruck gebracht und sich dabei auf ein 
bindendes Urteil des Reichsverwaltungsgerichtshofes berufen hatte. Demzufolge 
durfte Juden die Legitimationskarte ausdrücklich nicht aufgrund ihrer „rassischen 
Zugehörigkeit" verweigert oder entzogen werden. Weitere Ausschlussgründe 
mussten, so die Meinung des Gerichts, zwingend vorliegen.86 Das Bezirksamt 
Hammelburg hatte also den geltenden Spielraum der Normen nicht nur extensiv 
ausgeschöpft, es hatte die ihm auferlegten gesetzlichen Schranken einfach beiseite 
geschoben. Zwar suchte die Behörde nach Gründen, um seiner Ausschlusspraxis 
einen scheinlegalen Anstrich zu geben, de facto war aber für die Verweigerungs-
politik die „rassische" Zugehörigkeit der Viehhändler ausschlaggebend. 

8 3 Schreiben des Bezirksamts Hammelburg an die Kreisbauernschaft Würzburg vom 20. 4. 
1936; S t A W / L R A Hammelburg/3588. 

8 4 Schreiben eines Rechtsanwalts an das Bezirksamt Hammelburg vom 4. 5. 1936; ebd. 
8 5 Das erste Mal war dem Viehhändler die Gewerbelegitimation am 17. Oktober 1935 entzo-

gen worden; Beschluss des Bezirksamts Hammelburg vom 28. 3. 1936; S t A W / L R A Ham-
melburg/3589; Beschluss des Bezirksamts Hammelburg vom 16 .9 . 1935; S t A W / L R A 
Hammelburg/3553; Beschluss des Bezirksamts Hammelburg vom 28. 3 .1936 ; S t A W / L R A 
Hammelburg/3589. 

8 6 Bericht des bayerischen Wirtschaftsministeriums an die Regierungen vom 21. 12. 1935; 
S tadtABK/C 32. 
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Derart ige - selbst angemaßte oder durch den Gesetzgeber eingeräumte - H a n d -
lungsspielräume führten im Einzelfall allerdings auch zu einem Ausschlag des 
Pendels in die andere Richtung. N i c h t alle jüdischen Viehhändler waren bereits 
1936 von der rigiden Ausschlusspraxis betroffen. Fehlten negative Gutachten an-
derer staatlicher Stellen oder Parteigliederungen und war daher keine Möglichkei t 
gegeben, strafbare Handlungen oder die „Unzuverlässigkeit" zu konstruieren, so 
konnten jüdische Viehhändler des Bezirks ihre Legit imation bis zur endgültigen 
beruflichen „Ausschaltung" im J a h r 1938 behalten. 8 7 Die allgemeine Tendenz, da-
ran besteht kein Zweifel , war antisemitisch geprägt. Bl ieben Nachweise für die 
„Unzuverlässigkeit" aus, so erklärten dies die Gutachter - wie etwa der Bürger-
meister von Westheim - mit dem „Wissen" der Juden , dass sie ihre „Schwindelma-
növer" im NS-Staa t nicht mehr so treiben könnten wie noch zur „Systemzei t " . 8 8 

D e n n o c h : Das Festhalten an „legitimen Verfahrensweisen" durch neutrale Stel-
lungnahmen der lokalen Behörden konnte im Einzelfall den Ausschluss der jüdi-
schen Viehhändler auch verhindern. 8 9 

Rückendeckung und Impulse für die antisemitischen Initiativen erhielt das un-
terfränkische Bezirksamt durch die bayerische Regierung unter Ministerpräsident 
Siebert. Galten die Betrachtungen bisher vorwiegend horizontalen Herrschaftsge-
flechten auf lokaler E b e n e , so zeigen sich hier auch überregionale vertikale Inter-
aktionsstrukturen auf Landesebene, die den Einfluss Berlins e inzudämmen im-
stande waren. In einem Beschluss des bayerischen Staatsministeriums für Wirt -
schaft bezüglich einer generellen Uberprüfung des Viehhandels in Bayern vom 
2. August 1934 offenbart sich die antisemitische Poli t ik der Landesregierung. D e r 
Handel mit Zucht - und Nutzvieh sollte hiernach von „unzuverlässigen Personen" 
gesäubert werden. 9 0 Drei Wochen später präzisierte das Ministerium die E n t -
schließung. Besonders bei der Ausstellung von Wandergewerbelegit imationskar-
ten sei „sorgfältig zu prüfen" , bei Unzuverlässigkeit forderte die Landesregierung 
die Legit imationsverweigerung. 9 1 Mit dieser Anordnung verließ das bayerische 
Wirtschaftsminister ium eindeutig die Generall inie Berlins. Es informierte zwar 
die ihm untergeordneten Stellen über die vorsichtige Haltung der Reichsregierung 
hinsichtlich des Ausschlusses jüdischer Handeltreibender, betonte aber gleichzei-

8 7 Schreiben der Gendarmeries ta t ion O b e r t h u l b a an das Bez i rksamt H a m m e l b u r g vom 
27. 2. 1936; S t A W / L R A H a m m e l b u r g / 3 5 8 3 ; Schreiben des Bez i rksamts H a m m e l b u r g an 
die Kreisbauernschaf t H a m m e l b u r g vom 6 . 4 . 1936; S t A W / L R A H a m m e l b u r g / 3 5 7 2 ; 
Schreiben des Bez i rksamts H a m m e l b u r g an die N S D A P - K r e i s l e i t u n g B r ü c k e n a u - H a m -
melburg vom 25. 2. 1938; S t A W / L R A H a m m e l b u r g / 3 5 6 8 . 

s s Schre iben des Bürgermeisters von Westheim an das Bez i rksamt H a m m e l b u r g und die 
G e n d a r m e r i e H a m m e l b u r g vom 20. 1. 1938; S t A W / L R A H a m m e l b u r g / 3 5 8 1 ; Schreiben 
der G e n d a r m e r i e H a m m e l b u r g an das Bez i rksamt H a m m e l b u r g vom 21. 1. 1938, in dem 
darauf hingewiesen wurde, dass sich die jüdischen Viehhändler besondere M ü h e geben 
würden, nicht gegen das G e s e t z zu verstoßen; S t A W / L R A H a m m e l b u r g / 3 5 6 8 . 

8 9 Schre iben des Bez i rksamts O b e r t h u l b a an die Gendarmer ies ta t ion O b e r t h u l b a v o m 14. 1. 
1938; ebd. 

9 = Rundschre iben des bayerischen Wirtschaf tsminis ter iums, Abte i lung Landwirtschaf t , an 
die Regierungen v o m 24. 12. 1935; S t a d t A B K / C 32. 

9 1 Rundschre iben des bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft , Abte i lung Landwir t -
schaft , an die Regierungen vom 3. 9. 1934; S t A W / L R A H a m m e l b u r g / 3 5 6 9 . 
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tig die Möglichkeiten, in diesem Bereich kontrollierend tätig zu werden. Praktisch 
kam dies einer Aufforderung an die entsprechenden Stellen zur Verfolgung jüdi-
scher Händler gleich.92 Darüber hinaus versuchte die Landesregierung, durch eine 
besonders rigide Auslegung gesetzlicher Bestimmungen auch nach dem Urteil des 
Verwaltungsgerichtshofes eine schnelle Ausschaltung jüdischer Viehhändler zu 
erreichen. Ihrer Meinung nach bot Paragraph 57 der Gewerbeordnung die Mög-
lichkeit, jede „gehässige" oder „hetzerische" Äußerung als „staatsfeindlich" im 
Sinne des Gesetzes auszulegen.93 

Tatsächlich setzte die Uberprüfung der Viehhändler durch die Bezirksämter 
unmittelbar nach diesem Beschluss des bayerischen Wirtschaftsministeriums 
ein.9 4 Obgleich die Entschließungen des Ministeriums de jure nicht explizit jüdi-
sche Viehhändler ins Visier nahmen, war es sowohl für die zuständigen Bezirks-
ämter als auch für die mit der Überprüfung beauftragte Gendarmerie selbstver-
ständlich, ausschließlich jüdische Viehhändler zu überprüfen.9 5 

Die Gendarmeriestationen waren es auch, die neben derartigen Impulsen von 
oben die Bezirksämter als untergeordnete Behörden mit den für die Ausschluss-
praxis notwendigen Informationen versorgten. Die Dorfpolizisten verfuhren da-
bei nach einem festgelegten Muster: Das Bezirksamt schickte an die Gendarmerie-
wache einen standardisierten, zwölfteiligen Fragenkatalog über den betreffenden 
Viehhändler. Ausschlaggebend waren vor allem Punkte, die nach der allgemeinen 
Zuverlässigkeit und dem wirtschaftlichen Verhalten fragten. Dass rassistische 
Vorurteile bei den Bearbeitern der Fragebögen eine ausschlaggebende Rolle ge-
spielt haben, zeigt der Fragebogen für den Viehhändler Nathan H. aus Westheim. 
Als Antwort auf Punkt eins schrieb die zuständige Gendarmeriestation: „Er ver-
sucht seine Kunden durch echt jüdische Kniffe hereinzulegen." Dies machte auch 
das Begleitschreiben zu dem Fragebogen deutlich, in dem der Gendarmeriehaupt-
wachtmeister meinte: „Es wird hierzu bemerkt, daß Nathan H. in Westheim ein 
echt jüdisches Geschäftsgebaren besitzt und darauf ausgeht, seine Kunden herein-
zulegen wo er nur kann. Eine Zuverlässigkeit im Viehhandel muss ihm deshalb 
abgesprochen werden." 9 6 

92 Ebd. 
9 3 Schreiben des bayerischen Wirtschaftsministeriums an die N S D A P Oberbayern vom 

20. 1. 1936; B a y H S t A M / M L / 3 3 5 0 . 
9 4 Überprüfung verschiedener Viehhändler aus Hammelburg; Schreiben der Gendarmerie-

station Neuwirtshaus an das Bezirksamt Hammelburg vom 5. 12 .1934; S t A W / L R A Ham-
melburg/3569. Die Gendarmerie gliederte sich in Stationen und Posten. Sie unterstanden 
auch nach 1933 unmittelbar dem Landrat bzw. dem Oberbürgermeister. Im Landkreis 
Hammelburg gab es drei Gendarmeriestationen: Hammelburg, Euerdorf und Neuwirts-
haus; Hofmann, Unterfranken, S. 153-156. 

9 5 Überprüfung der Viehhändler aus Völkersleier und Hammelburg; Schreiben der Gendar-
meriestation Neuwirtshaus an das Bezirksamt Hammelburg vom 5. 12. 1934; S t A W / L R A 
Hammelburg/3569. 

9 6 Fragebogen vom 2 1 . 2 . 1936 und Begleitschreiben an das Bezirksamt Hammelburg vom 
9. 3. 1936; S t A W / L R A Hammelburg/3580; Bericht der Gendarmeriestation Hammelburg 
an das Bezirksamt Hammelburg vom 21. 2. 1936 im Falle des Viehhändlers Nathan H.; 
S t A W / L R A Hammelburg/3581. 
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D i e Gendarmerie verband wiederum mit den Bauernführern des Reichsnähr-
standes ein enges Kooperat ionsverhältnis . 9 7 D i e Zusammenarbei t mit den lokalen 
Gliederungen des Reichsnährstandes ging auf eine Intervention des dem Reichs-
nährstand unterstehenden Reichsverbands des nationalen Viehhandels, Gau B a y -
ern, zurück, nach der bei der Prüfung der „UnZuverlässigkeit" sowohl die Kreis-
bauernführer als auch die Organisat ionen des Viehhandelsverbands zu hören wa-
ren. 9 8 D i e Aussagen der Bauernführer verschärften die berufl iche Verdrängung 
jüdischer Viehhändler in mehrfacher Weise. Dies geschah zunächst durch die 
hochgradig ideologisch geprägte Gutachtertät igkeit , bei der die Gutachter in der 
Regel aus ihrer generellen Ablehnung des „jüdischen Viehhandels" kein Hehl 
machten. D i e Wirksamkei t der „Blut- und Bodenideologie" , die keine Juden im 
Landproduktenhandel geschweige denn als Landeigentümer duldete, zeigt sich in 
den Gutachten deutlich. Die Viehhändler wurden als „ H o f j u d e n " bezeichnet , die 
mit ihrem „oberflächlich guten B e n e h m e n " die Kundschaft lediglich „täuschen" 
würden. Recht l iche Hindernisse für eine Verweigerung der Handelslegit imation 
wurden als „Kni f fe " eines „liberalistischen Staates" bezeichnet , mit der sich die 
deutsche Bauernschaft nicht abgeben könne . 9 9 Besonders gravierend wirkte sich 
das Recht der Landesbauernführer aus, Auskünfte über das Strafregister der als 
„unzuverlässig" geltenden jüdischen Viehhändler e inzuholen . 1 0 0 Viele von ihnen 
waren angesichts der schwerwiegenden wirtschaftl ichen Krisenzeit Anfang der 
1930er Jahre in Verfahren verwickelt , sei es wegen eigener Zahlungsschwierigkei-
ten oder aufgrund von Liquiditätsproblemen der Kunden. Derart ige Verfahren 
wurden von den Bauernführern dann gegenüber den Bezirksämtern aufgegriffen 
und als Ausschlussgrund vorgebracht . 

D i e Gl iederungen des Reichsnährstandes konnten außerdem auch direkt ein-
greifen. E ine Handhabe bot die „Verordnung über den Verkehr mit Vieh und 
F le isch" vom 28. Jul i 1923, die den Handel mit derartigen Waren von einer beson-
deren Erlaubnis abhängig machte. Auch hier konnte die Erlaubnis bei „Unzuver-
lässigkeit" verweigert werden. 1 0 1 D a m i t ebnete diese Bes t immung neben der 
„Verordnung über Handelsbeschränkungen" noch einen zusätzlichen Weg, jüdi-

9 7 B is zum 13. M ä r z 1936 machte der Reichsnährstand von einer direkten Einf lussmögl ich-
keit durch die „Verordnung über den Verkehr mit Zucht - und N u t z v i e h " keinen G e -
brauch; Schre iben des bayer ischen Wirtschaf tsminis ter iums an die Regierung von Schwa-
ben und N e u b u r g v o m 13. 3. 1936; B a y H S t A M / M L / 3 3 5 0 . 

9 8 Rundschre iben des Reichsverbands des nationalen Viehhandels , G a u Bayern , an die 
baverischen Bez i rksverwal tungsbehörden vom 3 . 9 . 1934; S t A W / L R A H a m m e l b u r g / 
3569 . 

9 9 Schre iben des Bez i rksbauernführers H a m m e l b u r g an das Bez i rksamt H a m m e l b u r g v o m 
8. 5. 1935; S t A W / L R A H a m m e l b u r g / 3 5 8 9 ; Schre iben des Bez i rksbauernführers an das 
Bez i rksamt H a m m e l b u r g im Falle des Viehhändlers Arnold H . v o m 3. 11. 1935; S t A W / 
L R A H a m m e l b u r g / 3 5 7 7 ; Schreiben des Bezirksbauernführers an das Bez i rksamt H a m -
melburg im Falle des Viehhändlers Karl A. v o m 31. 12. 1934; S t A W / L R A H a m m e l b u r g / 
3593 . 

1 3 0 Schre iben des bayerischen Wirtschaf tsminis ter iums an die Abte i lung I im Hause vom 
4. 2. 1936; B a y H S t A M / M L / 3 3 5 0 . 

1C1 §§ 4 und 10 der „Verordnung über den Verkehr mit Vieh und F le i sch" vom 28. 7. 1923; 
R G B l . 1 (1923) , S. 7 1 5 f . 
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sehe Viehhändler von ihren Erwerbsmöglichkeiten auszuschließen. In einer wei-
teren „Verordnung über den Verkehr mit Nutz- und Zuchtvieh" vom 22. Novem-
ber 1935 erweiterte die Ministerialbürokratie diese Möglichkeiten noch einmal. 
Den Reichsnährstand ermächtigte sie, den entsprechenden Handel von einer 
besonderen Zulassung abhängig zu machen. Ausdrücklich wurde darauf hinge-
wiesen, dass andere Vorschriften wie etwa die Gewerbeordnung von den Maßnah-
men des Reichsnährstandes unberührt bleiben sollten.102 Seit April 1936 konnte 
schließlich der Handel mit Schlachtvieh durch den Viehwirtschaftsverband in den 
Fällen versagt werden, in denen ein Betriebsinhaber nicht die erforderliche „Zu-
verlässigkeit" besaß. Dies war unter anderem dann gegeben, wenn entweder eine 
Verurteilung wegen eines schwerwiegenden Vergehens während der Berufsaus-
übung vorlag oder Verwarnungen des Viehwirtschaftsverbands missachtet wor-
den waren.103 

Die Ministerialbürokratie hatte damit einmal mehr einen Paragraphendschun-
gel geschaffen, der mehrere Institutionen nebeneinander mit nahezu den gleichen 
Zuständigkeiten versah. Eine eindeutige Zuordnung der Kompetenzen fiel daher 
offenbar schwer, vorhandene Unklarheiten überbrückten die beteiligten Institu-
tionen allerdings mit Alleingängen, im Bedarfsfall aber auch kooperativ: Während 
die Bezirksämter einen Ausschluss der jüdischen Viehhändler bis 1935 wohl zum 
überwiegenden Teil selbständig und mit Verweis auf die „Verordnung über Han-
delsbeschränkungen" legitimierten, nahm in Einzelfällen auch der Reichsnähr-
stand Einfluss auf die Erteilung von Gewerbelegitimationskarten. Darüber hinaus 
beauftragten die Bauernführer die Bezirksämter mit Überwachungsaufgaben.104 

Bis 1936 war dies aber offensichtlich die Ausnahme.105 

Ab Frühjahr 1936 verstärkte sich die direkte Einflussnahme des Reichsnähr-
standes ganz wesentlich. Dies hing zum einen mit der veränderten Gesetzgebung 
zusammen, zum anderen aber auch mit der deutlichen Kritik der Reichsregierung 
an dem Vorgehen einzelner Bezirksregierungen, die nun auf die Kompetenz der 
Parteiinstitutionen verweisen konnten.106 Die Bezirksämter konnten zwar weiter-

102 §§ 1 und 2 der „Verordnung über den Verkehr mit N u t z - und Zuchtvieh" vom 22. 11. 
1935; RGBl. I (1935), S. 1353. 

103 Eine Beschwerde war beim Schiedsgericht der Hauptvereinigung des Viehwirtschaftsver-
bands zulässig; Art. II § 1 der „Dritten Verordnung zur Regelung des Verkehrs mit 
Schlachtvieh" vom 8. 4. 1936; RGBl. I (1936), S. 367. 

104 Schreiben des Bezirksamts Hammelburg an den Bezirksbauernführer vom 10.2. 1936; 
StAW/LRA Hammelburg/3570. Der Reichsverband des nationalen Viehhandels, Kreis-
verband Unterfranken, sandte am 14. Januar 1935 eine Liste an das Bezirksamt Hammel-
burg, aus der hervorging, welchen Viehhändlern die Zulassung zu erteilen sei und wel-
chen nicht; StAW/LRA Hammelburg/3593. 

105 Bis zum 13. März 1936 machte der Reichsnährstand von einer direkten Einflussmöglich-
keit durch die „Verordnung über den Verkehr mit Zucht- und Nutzvieh" keinen Ge-
brauch; Schreiben des bayerischen Wirtschaftsministeriums an die Regierung von Schwa-
ben und Neuburg vom 13. 3. 1936; BayHStAM/ML/3350. 

106 Rundschreiben des bayerischen Wirtschaftsministeriums an die Regierungen vom 21. 12. 
1935, in dem zwar auf die Kritik der Reichsregierungen an dem Vorgehen einzelner Be-
zirksämter hingewiesen, gleichzeitig aber darauf aufmerksam gemacht wird, dass dem 
Reichsnährstand auch eine Entscheidung über die Zulassung zum Viehhandel zustehe; 
StadtABK/C 32. 
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hin selbständig übe r die Ausstel lung von Gewerbelegi t imat ionskar ten entschei-
den. G ing es aber u m den Viehhandel , blieb die Zuständigkei t der Verwal tungsbe-
hörde nu r so lange bestehen, bis der Reichsnährs tand von seinen Gese tzeskompe-
tenzen Gebrauch machte . 1 0 7 Wenn dieser die Versagung der Zulassung best immte, 
diente das Bezirksamt lediglich als ausführendes Organ . 1 0 8 Generel l t rug die baye-
rische Regierung den Bezi rksämtern nun auch offiziell auf, bei der Unte rsagung 
des Viehhandels mit der Hauptvere in igung der Deutschen Viehwirtschaft K o n -
takt au fzunehmen . 1 0 9 Das Schiedsgericht des nat ionalen Viehhandels fungier te als 
letzte Entscheidungsins tanz und löste damit die Regierung von U n t e r f r a n k e n in 
dieser Funk t ion ab.1 1 0 Im N o v e m b e r 1936 informier te der Viehwirtschaftsver-
band die Bürgermeis ter der Städte schließlich von seinem Vorhaben, den Viehhan-
del von unl iebsamen Personen zu reinigen.1 1 1 

Die Ausschlusspraxis des Bezirksamts und die Gutach ten der Parteigl iederun-
gen und Gendarmer ies ta t ionen des Kreises H a m m e l b u r g entsprachen Verhaltens-
tendenzen, die of fenbar in ganz U n t e r f r a n k e n zu finden waren. So schrieb die 
O r t s g r u p p e N S D A P Mains tockhe im im Apri l 1937 an die Kreisleitung Kitzingen: 
„Auf ihr Schreiben v o m 2. 3. 1937 wegen Zulassung der beiden Juden L. und N . 
vom Mains tockhe im z u m Viehhandel habe ich nur Bedenken, wenn wir ihnen die 
Möglichkei ten z u m Schachern geben. Wir b e k o m m e n diese Menschensor te in 
Mains tockheim übe rhaup t nicht mehr los."1 1 2 Die O r t s g r u p p e der N S D A P De t -
telbach war der Meinung , um „die Bauern und Landwir te vor weiteren Schädi-
gungen zu schützen, wäre es angebracht , den Juden fü r die Z u k u n f t die Viehhan-
delserlaubnis zu entz iehen" . 1 1 3 

Das bisher beschriebene Kooperat ionsgef lecht bei der Vergabe von Gewerbe le -
gi t imationen ergänzten schließlich noch die Pol ize ibehörden. D u r c h die Ände -
rung der G e w e r b e o r d n u n g vom 3. Juli 1934 besaßen auch sie das Recht , Personen 

1 0 7 Schre iben der Reg ie rung von U n t e r f r a n k e n an das bayer ische Wi r t s cha f t smin i s t e r ium 
v o m 29. 10. 1936 u n d A n t w o r t s c h r e i b e n v o m 17. 11. 1936; B a v H S t A M / M L / 3 3 5 0 . 

108 Schre iben des V iehwi r t s cha f t sve rbands Bayern an das bayer ische Wi r t scha f t smin i s t e r ium 
v o m 19. 11. 1937; B a y H S t A M / M L / 3 3 5 0 . ' 

109 Schre iben des bayer i schen Wi r t s cha f t smin i s t e r iums an die Regie rungen v o m 17. 11. 1936; 
S t a d t A B K / C 32. 

113 Z u r f r ü h e r e n Tät igkei t der regionalen G l i ede rungen des Viehwi r t s cha f t sve rbands vgl. 
e twa ein Schre iben des Kre i sve rbands U n t e r f r a n k e n an das Bez i rksamt H a m m e l b u r g , in 
d e m die Verwe ige rung von zwei Leg i t ima t ionskar t en an J u d e n bestät igt , zwei ande ren 
jüd i schen Viehhänd le rn die Leg i t ima t ion al lerdings auch b e d e n k e n l o s erteilt w u r d e ; 
Schreiben v o m 14. 1. 1935; S t A W / L R A H a m m e l b u r g / 3 5 9 3 . A b E n d e 1936 trat d a n n bei 
den u n t e r s u c h t e n Einzelfä l len n u r noch der V iehwi r t scha f t sve rband als letzte En tsche i -
d u n g s i n s t a n z auf; Schreiben des Bez i rksamts H a m m e l b u r g an das Schiedsger icht f ü r 
l andwi r t schaf t l i che M a r k t r e g e l u n g v o m 3. 3. 1938; S t A W / L R A H a m m e l b u r g / 3 5 7 3 . 

111 Schre iben des V iehwi r t s cha f t sve rbands Bayern an den Bürgermeis te r von Bad Kissingen 
v o m 3. 11. 1936; S t a d t A B K / C 32. A u s e inem Schre iben des bayer i schen Wi r t s cha f t smi -
n is te r iums an die Reg ie rung von Schwaben u n d N e u b u r g v o m 15. M ä r z 1936 geht hervor , 
dass de r Re ichsnähr s t and bis dah in von seiner K o n t r o l l f u n k t i o n keinen G e b r a u c h ge-
macht hatte; B a y H S t A M / M L / 3 3 5 0 . 
Schreiben de r O r t s g r u p p e M a i n s t o c k h e i m an die Kreis le i tung Ki tz ingen vom 10.4. 1937; 
S t A W / L R A H a m m e l b u r g / 3 5 6 8 . 

113 Schre iben der O r t s g r u p p e De t te lbach v o m 12. 3. 1937; S t A W / N S D A P / 4 0 6 . 
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vom Wandergewerbe, als Handlungsreisende oder Straßenhändler auszuschlie-
ßen, wenn Missbrauch des Gewerbes zu „staatsfeindlichen Zwecken" zu befürch-
ten war. 1 1 4 D e r Reichswirtschaftsminister hatte darauf hingewiesen, dass „staats-
feindliches Verhalten" in diesen Berufen besonders leicht möglich sei und daher 
alle Personen, die wegen H o c h - oder Landesverrats angeklagt worden waren, aus-
zuschließen seien. 1 1 5 Besonders drastisch wirkte sich der zunehmende Einfluss 
der Bayerischen Politischen Polizei auf die jüdischen Viehhändler aus, da diese 
den Hinweis des Wirtschaftsministeriums in antisemitischer Weise interpretierte. 
Ende 1935 sah sich das Reichswirtschaftsministerium daher gezwungen, die Pra-
xis verschiedener Polizeistellen zu kritisieren, die offensichtlich dazu übergegan-
gen waren, Juden aufgrund ihrer „Rassezugehörigkeit" generell die Gewerbe-
legitimation nach der Gewerbeordnung zu verweigern. Das Ministerium machte 
darauf aufmerksam, dass ein ausnahmsloser Ausschluss der Juden nicht möglich 
sei und die Entscheidung über eine Einschränkung jüdischer Wirtschaftstätigkeit 
allein der Reichsregierung obliege. Auch sollte eine Verzögerung der Verfahren 
vermieden werden. 1 1 6 Die rigide Ausschlusspolitik der Polizeidienststellen war 
offensichtlich auf den Einfluss der Bayerischen Politischen Polizei zurückzufüh-
ren. Gewerbelegitimationskarten und Wandergewerbescheine wurden durch die 
Polizeibehörden ausgestellt und durch die Bayerische Politische Polizei über-
prüft. Für die Ausstellung von Legitimationskarten waren besondere Berechti-
gungsscheine notwendig. Der Bayerischen Politischen Polizei waren diese Be-
scheinigungen vor der endgültigen Ausstellung zu übersenden und diese ent-
schied dann über die tatsächliche Erteilung. Dies galt auch für Handelsvertreter, 
die nicht in dem Bezirk ihrer Firma tätig waren. 1 1 7 Auf diesem Wege hatte die Po-
lizeibehörde damit auch Einfluss auf die Vergabepraxis der Bezirksämter. 

Ihre radikale Handlungsweise stellte die Behörde mehrfach unter Beweis. In 
Bezug auf die Berechtigungsscheine machte die Bayerische Politische Polizei 
deutlich, dass bei jüdischen Antragstellern die „schärfsten Maßstäbe" anzulegen 
seien und der „leiseste Verdacht" für den „rücksichtslosen Gebrauch" der Versa-
gung ausreichen würde. 1 1 8 Damit forderte die Behörde, ähnlich wie bereits das 
bayerische Wirtschaftsministerium, direkt zu einer Verdrängung der jüdischen 
Viehhändler aufgrund „rassischer" Gesichtspunkte auf. Diese Haltung wurde in 
einem Rundschreiben vom Juli 1936 noch einmal unterstrichen. Es könne zwar 
nicht grundsätzlich aus Gründen der „Rasse" die Legitimation verweigert wer-
den, so erklärte die Polizeidirektion Würzburg die Haltung der Bayerischen Poli-
tischen Polizei, es sollten jedoch die geringsten Umstände ausreichen, um die Le-

1 1 4 § 57 Ziff. 2 des „Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung" vom 3. 7. 1934; RGBl . I 
(1934), S. 566. 

1 1 5 Rundschreiben des RWM an die Landesregierungen vom 14. 9. 1934; StAW/LRA Ham-
melburg/3569. 

116 J3 j e Polizeidienststellen konnten aufgrund der §§ 44a Abs. 3 und 57b Ziff. 2 der Gewer-
beordnung unter bestimmten Voraussetzungen die Legitimation verweigern; Rund-
schreiben des RWM an die Regierungen vom 28. 12. 1935; StadtABK/C 32. 

1 1 7 Rundschreiben der Bayerischen Politischen Polizei vom 13. 2. 1936; ebd. 
1 1 8 Rundschreiben der Bayerischen Politischen Polizei an die Polizeidirektionen vom 15. 7. 

1936; ebd. 
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gitimation zu versagen. Vor allem sollten die Gesuche jüdischer Händler schlep-
pend behandelt werden, bis eine allgemeine Regelung die Juden generell von der 
Erwerbstät igkeit ausschl ieße. 1 1 9 D a s Rundschreiben und insbesondere die A u f -
forderung zur Verfahrensverzögerung erreichte die Pol izeidirekt ionen nur wenige 
Tage nach der Protestnote des Wirtschaftsministeriums, das - wie bereits gezeigt -
die Verweigerung von Legit imationskarten allein wegen der „Rasse" -Kr i ter ien 
ablehnte. Offensicht l ich war der Widerspruch der Bayerischen Polit ischen Polizei 
eine unmittelbare A n t w o r t auf die Haltung des Minis ter iums. 1 2 0 

Insgesamt lässt sich festhalten: D i e Ausschaltung jüdischer Viehhändler in ein-
zelnen unterfränkischen Regionen setzte bereits 1935 und 1936 ein und nicht, wie 
bisher angenommen, erst 1937 . 1 2 1 Ihre Verfolgung fing dort jedoch erheblich 
später an als etwa in Mitte l franken, w o durch Schikanen und durch den Entzug 
der Gewerbelegi t imation die berufl iche Ausschaltung bereits 1934 weit vorange-
schritten war. 1 2 2 Zeitlich versetzt zeigt die Haltung des Bezirksamts H a m m e l b u r g 
allerdings Ähnl ichkei ten mit dem radikalen und eigenmächtigen Vorgehen der 
Städte bei der berufl ichen Enteignung der jüdischen Bevölkerung. O b die Spitzen 
der Hammelburger Regierungsbehörde mit denen der N S - B e w e g u n g besetzt wa-
ren, wie dies in N ü r n b e r g und M ü n c h e n der Fall war, ist nicht bekannt. Das Re-
gierungspräsidium unterstand dem mainfränkischen Gauleiter und die Bez i rks -
ämter unterlagen dem Einfluss der Kreisleiter, die ab Mai 1934 für die Behörden 
beratend tätig waren . 1 2 3 Ungeachtet der undurchsichtigen Gesetzeslage und der 
schwierigen Kompetenzverte i lung finden sich darüber hinaus auch in der ländli-
chen Region keine Hinweise auf Konf l ikte zwischen der Regierungsbehörde und 
der Parteiinstitution. D i e entsprechenden normativen Grundlagen wurden viel-
mehr als Basis der Zusammenarbei t genutzt und erhöhten damit den D r u c k auf 
die betroffenen Viehhändler. Dabei legitimierten die entsprechenden N o r m e n nur 
Vorgehensweisen, die in der Region ohnehin bereits praktiziert wurden. Dies 
wird besonders bei der Zusammenarbei t mit den Bauernführern deutlich. Bis 1936 
war im bayerischen Wirtschaftsministerium die Auffassung vorherrschend, die 
Kreisbauernführer seien nur bei der Ausstellung neuer Legit imationskarten zu 

1 1 9 Rundschre iben der Pol ize idirekt ion W ü r z b u r g an die Bez i rksämter v o m 6. 1. 1936; ebd. 
1 2 0 D i e Alleingänge der Bayer ischen Pol i t ischen Polizei reihten sich allerdings spätestens ab 

1937 in reichsweite Tendenzen ein. Innerhalb des S D gab es in diesem J a h r B e s p r e c h u n -
gen bezüglich des Vorgehens bei Wandergewerbescheinen für J u d e n . Z u s a m m e n mit 
Staatssekretär Stuckart arbeitete der S D seit Mi t te 1937 an einem Gese tzesentwurf , der es 
Verwaltungsgerichten unmögl ich machen sollte, Entscheidungen der G e s t a p o bei Legit i -
mat ions- und Wandergewerbescheinen abzuändern. D a m i t sollte erreicht werden, dass 
die Entsche idung ausschließlich in die H ä n d e der G e s t a p o überging. D i e S D - F ü h r e r der 
S S - O b e r a b s c h n i t t e sollten in dieser Hins icht nach Berl in Ber icht erstatten; Schre iben des 
S D an alle Führer der S S - O b e r a b s c h n i t t e vom 29. 12. 1937; R G V A / S o A M o s k a u / F o n d 
5 0 0 c / o p . 1/d. 290/1. 203 . 

1 2 1 Kershaw, Ant isemit i smus , S. 3 0 0 f. 
1 2 2 O p h i r / W i e s e m a n n , G e m e i n d e n , S. X X I f. 
1 2 3 Wegen der angestrebten Einhei t von Partei und Staat sollten die A u ß e n b e h ö r d e n der 

Staatsverwaltung ihre Aufgaben im E invernehmen mit den Kreislei tern erledigen. D i e 
Entscheidungen sollten aber weiterhin den B e h ö r d e n zustehen; Schreiben der Regierung 
von Unter f ranken an die Bez i rksämter v o m 14. 5. 1934; S t A W / L R A H a m m e l b u r g / 4 2 4 2 . 
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hören, nicht aber bei deren Verlängerung. Diese Ansicht wurde bei anderen Be-
zirksämtern auch in die Praxis umgesetzt.1 2 4 Erst im März 1936 wies das Ministe-
rium dann darauf hin, dass grundsätzlich auch bei der Erneuerung der Legitimati-
onskarten die Institutionen des Reichsnährstands zu hören seien, eine Vorgehens-
weise, die in Hammelburg bereits seit 1934 Anwendung gefunden hatte.1 2 5 

Fragt man nach regionalen Initiativen bei der NS-Judenverfolgung, nach Inter-
aktionsmustern der an der „Ausschaltung" der Juden beteiligten Akteure und 
dem daraus resultierenden Verhältnis von Zentrum und Region im ländlichen Be-
reich, so wird deutlich, dass wesentliche Charakteristika des regionalen Herr-
schaftsgeflechts bei der wirtschaftlichen Verfolgung über die Grenzen der Gau-
hauptstädte hinaus Gültigkeit beanspruchen konnten. Gerade das Mischungsver-
hältnis aus bürokratischen Verfahrensweisen, polizeilicher Hoheitsgewalt und 
Aktionismus der lokalen NSDAP-Funktionäre ermöglichte eine schnelle und 
konsequente „Ausschaltungspolitik". Auch jenseits der NS-Metropolen ersetzte 
das regionale Interaktionsgefüge anfängliche fehlende gesetzliche Bestimmungen 
zur wirtschaftlichen Verfolgung der Juden und stieß in Lücken, die die Reichs-
regierung aufgrund fehlender wirtschaftspolitischer Strategien und taktischer Zu-
rückhaltung für regionale Initiativen gelassen hatte. 

Ein erster bilanzierender Blick auf Charakteristika der wirtschaftlichen Verfol-
gung der Juden mit überregionaler Bedeutung bleibt damit an drei markanten 
Punkten hängen: 

Erstens bestätigen sich aktuelle Forschungsergebnisse, die nicht mehr von einer 
Trennung und einem Konkurrenzverhältnis zwischen staatlicher Verwaltung und 
N S D A P ausgehen. Vielmehr dürfen die verbindenden Prinzipien, entstanden un-
ter anderem durch die zahlreichen Personalunionen und personalen Netzwerke, 
nicht übersehen werden. ' 2 6 Zweitens kennzeichneten polykratische Konflikte 
zwar offensichtlich das Verhältnis der Reichsbehörden untereinander, sie repro-
duzierten sich aber nicht zwangsläufig auf regionaler Ebene. Unter dem gemein-
samen Dach der ideologischen Zielsetzungen entstanden vielmehr auch regional 
initiierte Kooperationsmuster, die das durch die unklare Gesetzgebung hervorge-
rufene Kompetenzenchaos abfedern und ihrerseits die Reichsregierung zu einer 
Verschärfung der antisemitischen Politik veranlassen konnten. Nur so war die 
umfassende und konsequente Verfolgung und Ausplünderung der jüdischen Be-
völkerung überhaupt möglich.1 2 7 Damit soll schließlich drittens noch einmal auf 
die Bedeutung der antisemitischen Motivation hingewiesen werden. Sie führte be-

1 2 4 Schreiben des Bezirksamts Kemnath an die Regierung der Nieder- und der Oberpfalz 
vom 27. 1. 1936; B a y H S t A M / M L / 3 3 5 0 . 

1 2 5 Rundschreiben des bayerischen Wirtschaftsministeriums, Abteilung Landwirtschaft, an 
die Bezirksregierungen vom 23. 3. 1936; S tadtABK/C 32. 

1 2 6 Nolzen, Broszat, S. 443 ff.; Gotto , Kommunalpolitik, S. 9; Mecking/Wirsching, Stadtver-
waltung, S. 5. Aber auch schon Mommsen, Beamtentum, S. 31, und Rebentisch, Einlei-
tung, S. 18, wiesen auf die Unzulässigkeit der Trennung von Staat und Partei hin. 

1 2 7 Zum Modell polykratischer Konfliktstrukturen vgl. Hüttenberger, Polykratie; und 
für den Bereich des Gesundheitswesens Süß, Volkskörper; zum durchaus stabilen 
Herrschaftsgefüge auf kommunaler Ebene in Augsburg Gotto, Kommunalpolitik, etwa 
S. 11. 



III. Kommunalverwaltung im ländlichen Bereich 121 

reits seit Frühjahr 1933 zu bewusst eingesetzter körperl icher Gewalt , zu B o y k o t -
ten, Ausplünderung, Ausgrenzung und Mord . Im Zusammenhang mit den zahl-
reichen Kooperat ionsmustern auf regionaler Ebene betrachtet , ist daher die 
schreckliche K o n s e q u e n z der wirtschaftl ichen Verfolgung mit dem Modell einer 
durch Führungsrivalitäten hervorgerufenen „kumulativen Radikal is ierung", die 
ihr Ventil in der Judenverfolgung fand und sich dann potenzierend fortzeugte, 
nicht hinreichend zu erklären. 





Viertes Kapitel: 
Finanzverwaltung und Judenverfolgung 

Die Reichsfinanzverwaltung verursachte in den Lebensverhältnissen der jüdi-
schen Bevölkerung einen tiefgreifenden Wandel wie kaum eine andere Institution 
des NS-Staates . Durch Festsetzung und Einziehung von Steuern, Überwachung 
und Sicherung, Beschlagnahmung und Verwertung von Vermögensgegenständen 
entwickelte sich der Fiskus zum größten Profiteur jüdischen Eigentums. Vom 
Standpunkt des monetären Gewinns aus betrachtet, führt die Untersuchung fiska-
lischer Verfolgungsprozesse daher zum eigentlichen Kern der wirtschaftlichen 
„Ausscha l tung" der Juden im „Dritten Reich" . 

Trotz ihrer zentralen Funkt ion im Ausplünderungsprozess werden fiskalische 
Entziehungsmaßnahmen in den Memoiren von Verfolgungsopfern kaum themati-
siert. Auch die Verfolgungsschilderungen in den Entschädigungsakten der Wie-
dergutmachungsverfahren nach 1945 befassen sich selten mit den folgenreichen 
Beschlüssen der Finanzbehörden. 

Auf den ersten Blick verwundert diese geringe Rezeption; bei näherem Hin-
sehen verrät dieser Be fund allerdings viel über den Charakter der bürokratisch 
organisierten F o r m der fiskalischen Verfolgung: D e r Verfolgungsapparat der Fi-
nanzbehörden bewegte sich auf leisen Sohlen. Zu seinen Waffen gehörte die alltäg-
liche Routine. Nicht offener Terror, sondern standardisierte, umfassende und zen-
tral gesteuerte Kontrollverfahren sowie effiziente Vermögensentziehung kenn-
zeichnen die Vorgehens weise.1 

Als klassische Elemente staatlicher Administrat ion hatten die Institutionen des 
Fiskus eine Schlüsselfunktion im G e f ü g e der staatlichen Verwaltung inne. Ihr 
Handeln als Vollzugsorgan der Steuergesetzgebung wirkte sich besonders gravie-
rend auf das Verhältnis zwischen Staat und Bürger aus. E s traf die Bevölkerung im 
sensiblen Bereich ihrer finanziellen Existenz. Erwerbstät ige begegneten der Fi-
nanzverwaltung bei den jährlich einzureichenden Steuererklärungen, die zahl-
reichen Selbständigen bei der regelmäßigen Uberprü fung ihrer Betriebe. Die Fi-
nanzbeamten verfügten über detaillierte Kenntnisse der E inkommens- und Ver-
mögensverhältnisse. Sie waren zudem routinierte Spezialisten, die über die not-
wendige Handhabe verfügten, Kapita lbewegungen zu registrieren, zu unterbin-
den und Vermögenswerte gegebenenfalls zu entziehen. Dabei erhöhte das Prinzip 
der Geheimhaltung und des Ausschlusses der Öffentlichkeit bei den Amtshand-
lungen die Überlegenheit des Beamten und die Undurchsichtigkeit seiner Aktio-
nen noch zusätzlich. Dies alles verlieh den Finanzbehörden eine starke Macht-
position. Angesichts der weitreichenden Eingrif fsmöglichkeiten gehörten zu den 

„Die Pol izeimaßnahmen sol lten", so Christ iane Kuller, „die politischen Gegner durch of-
fenen Terror und Willkür einschüchtern, die Finanzverwaltung wickelte dagegen ihre Ver-
fahren im Stillen ab, was die ideologische Ausr ichtung ihrer Tätigkeit lange verschleiern 
konnte . " Kuller, Dimens ionen, S. 45. 
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traditionellen Fundamentalregeln der Steuerverwaltung nicht nur die strikte G e -
setzesbindung, sondern auch die Gleichmäßigkeit der Besteuerung der Steuer-
pflichtigen nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit2 - zwei Leit-
sätze, die die Finanzverwaltung während des „Dritten Reiches" im Hinbl ick auf 
die jüdische Bevölkerung zunehmend über Bord warf. 

Die hier angedeuteten bürokratischen Funktionsmechanismen der Finanzver-
waltung stehen im Mittelpunkt des folgenden Kapitels. Vor dem Hintergrund der 
zuvor geschilderten Ausprägung regionaler Herrschaftsgeflechte bei der wirt-
schaftlichen Verfolgung der Juden scheint die staatlich zentral gesteuerte, routi-
nierte Verwaltungspraxis auf den ersten Bl ick der Dominanz der Gauleiter und 
den Eigenmächtigkeiten regionaler Institutionen im Verfolgungsprozess entge-
genzustehen. D i e Frage nach den Interaktionsmustern von administrativen Eliten 
und N S D A P ist daher von entscheidender Bedeutung. Wie interagierten die Fis-
kalinstitutionen mit Parteigliederungen, Kommunalverwaltung und regionalen 
gesellschaftlichen Verbänden, und wie wirkte sich schließlich die Einflussnahme 
der Finanzverwaltung auf die Gliederungen der N S D A P aus? 

Umgekehrt stellt sich die Frage nach den Auswirkungen der Verfolgungspraxis 
durch Partei und gesellschaftliche Kräfte auf eine Institution, zu deren wesentli-
chen Strukturelementen die Gleichförmigkeit in der Behandlung der Steuerpflich-
tigen gehörte. Die Finanzbeamten standen im Spannungsfeld zwischen traditio-
neller institutioneller Prägung und Indoktrination durch die NS-Propaganda. "Wie 
veränderte sich die administrative Praxis des Fiskus angesichts der erheblichen 
Eigendynamik und des weitreichenden Einflussbereichs des Gauleiters bei der 
wirtschaftlichen Verfolgung der jüdischen Bevölkerung in der Region? 

Hier sind zunächst die Rahmenbedingungen des Verwaltungshandelns näher 
zu untersuchen: Inwiefern wurden die weiterhin geltenden Gesetze des liberalen 
Rechtsstaates - etwa durch vorgeschaltete Leitsätze - ideologisch überformt und 
wo gerieten sie mit neuen, explizit ideologisch begründeten N o r m e n in Konfl ikt? 
U n d wie gestaltete sich die Beziehung zwischen lokaler Institution, Mittelbehör-
den und Reichsregierung, und welche Rol le spielte die diesem Verhältnis zu-
grunde liegende bürokratische Organisationsform für den Verfolgungsprozess? 

Damit richtet sich der Blick auch auf die Uberlebensfähigkeit zentralstaatlicher 
Steuerungselemente und auf Funktionalität ausgerichtete Verfahrensweisen im 
NS-Reg ime , das nach Ansicht vieler Interpreten von einer durch die Dynamik der 
Partei hervorgerufenen Atomisierung staatlicher Verwaltung und dadurch be-
dingten Auflösungserscheinungen gekennzeichnet war.3 Die Untersuchung fiska-
lischer Verfolgung impliziert damit am Ende die Frage nach Reaktionen einer 
staatlichen Administration mit ihren regionalen Gliederungen auf die Indienst-
nahme durch das NS-Regime . Denn die umfassende und „effiziente" Überwa-
chung, Sicherung und Entziehung jüdischen Vermögens war - so die Annahme -
letztlich nur möglich, da die Finanzbehörden die Umsetzung ideologisch begrün-

2 Weingarten, Finanzverwaltung, S. 1; Mayntz, Soziologie, S. 47. 
3 Einleitung, S. 10. 
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deter Zielsetzungen mit dem Streben nach professioneller „Ressourcenmobil is ie-
rung für das R e g i m e " verbanden. 4 

D i e skizzierte Fragestellung greift ein zweistufiger Aufbau des folgenden Kapi-
tels auf, der den K o m p l e x fiskalischer Verfolgung chronologisch und systematisch 
untergliedert. Eine entscheidende Zäsur stellen auch hier die Jahre 1937/38 dar. Sie 
brachten nicht nur eine drastische Schlechterstellung der Juden in wirtschaftspo-
litischer, sondern auch in steuerrechtlicher Hinsicht mit sich. Innerhalb dieser 
zeitlichen Zweitei lung ist für die ersten Jahre des N S - R e g i m e s zwischen der steu-
erlichen Behandlung von Emigranten und der inländischen jüdischen Bevölke-
rung zu unterscheiden. 

I. Überwachung und Entziehung von Emigrantenvermögen 
1933-1937/38 

1. Impulse von oben 

Tatsächlich setzte die Finanzverwaltung ihren administrativen Apparat bereits seit 
Früh jahr 1933 zu Verfolgungsmaßnahmen gegenüber jüdischen Auswanderern 
ein. In enger Zusammenarbei t mit anderen Staats- und Parteiinstitutionen entfes-
selte sie eine wahre Flut von Verordnungen, Verfügungen und regional initiierten 
Überwachungsmaßnahmen, die sich über die Emigranten ergoss und jeden Ver-
mögenstransfer nur unter schweren Verlusten zuließ. Funkt ionsmechanismen 
und Interakt ionsmuster des Fiskus bei der wirtschaftl ichen Verfolgung der Juden 
werden daher anhand der Ü b e r w a c h u n g und Entz iehung von Emigrantenvermö-
gen besonders deutlich sichtbar. B e v o r sich die Untersuchung der Verfolgungs-
praxis in den jeweiligen Untersuchungsräumen zuwendet , sollen zunächst Struk-
turmerkmale, gesetzliche Grundlagen und ministerialbürokratische Initiativen 
zur steuerlichen Diskr iminierung jüdischer Emigranten in den Bl ick genommen 
werden. E ine solche Vorgehensweise ist der Tatsache geschuldet, dass angesichts 
des hierarchischen Ordnungsprinzips der Finanzverwaltung für das Verständnis 
der Verfolgung auf regionaler E b e n e der N o r m s e t z u n g von oben besondere B e -
deutung zukam. D i e Entscheidungen auf zentraler E b e n e schufen grundlegende 
Handlungsvoraussetzungen für die regionalen Exekutivorgane. D i e Deutung und 
im Zweifelsfall auch die kritische Abwägung derartiger N o r m e n eröffnete aber 
gleichzeitig nicht unerhebliche Ermessensspielräume beim konkreten Vollzug.-"' 

4 In Bezug auf die K o m m u n a l v e r w a l t u n g vgl. M e c k i n g / W i r s c h i n g , Stadtverwaltung, S. 19. 
3 D u r c h unklare Gesetzesvorlagen oder durch die Mögl ichke i t , verschiedene N o r m e n ge-

geneinander abzuwägen, verfügen die Beamten ungeachtet des hierarchischen Aufbaues 
über Handlungsspie lräume. Aufgrund widersprüchl icher Anforderungen , denen sich B e -
amte gegenübersehen können , wenn etwa verschiedene N o r m e n nicht ohne weiteres mit-
einander in Einklang zu bringen sind oder N o r m e n einer effizienten L ö s u n g im Wege ste-
hen, ist nach Nik las L u h m a n n ein gewisses M a ß an „brauchbarer Il legalität" sogar nötig, 
um den Systembestand nicht dauerhaft zu gefährden; L u h m a n n , T h e o r i e , S. 305 f.; ders., 
Legi t imat ion, S. 31; B e n z , N o r m a n p a s s u n g , S. 37. 
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„Reichsfluchtsteuer" und Devisengesetzgebung 

Die gesetzlichen Grundlagen einer harten Überwachungs- und Entziehungspra-
xis hatte die Reichsregierung aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage be-
reits Anfang der 1930er Jahre im Rahmen der Regelungen des Devisenverkehrs 
und der Besteuerung von Emigranten gelegt.6 In dieser Hinsicht besonders gra-
vierende Folgen sollte die Steuergesetzgebung durch die sogenannte Reichsflucht-
steuer erhalten, die allen Emigranten eine Abgabe von 25 Prozent ihres Vermö-
gens auferlegte.7 Nur wenn die Auswanderung im deutschen Interesse war oder 
ihr eine besondere volkswirtschaftliche Notwendigkeit zugrunde lag, konnte das 
zuständige Landesfinanzamt eine entsprechende Bescheinigung ausstellen und die 
Steuer erlassen.8 

Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen hatten die Finanzbehörden 
schon unter den Weimarer Präsidialregierungen ausgesprochen hart geahndet. Sie 
verlangten die Steuer ohne einen förmlichen Bescheid sofort bei der Ausreise. 
Säumige Zahler, die über mehr als acht Wochen im Rückstand waren, wurden mit 
Gefängnis nicht unter drei Monaten und einer Geldstrafe in unbeschränkter Höhe 
bestraft.9 Gegen den Steuerpflichtigen erließ das Finanzamt einen Steuersteck-
brief, der zur Verhaftung des Betroffenen aufrief. Gleichzeitig waren die Finanz-
ämter angehalten, das inländische Vermögen zu beschlagnahmen, um die Einzie-
hung der Steuer, Säumniszuschläge und Geldstrafen zu sichern.1 0 Neben der Ver-
anlagung und Einziehung oblag den Finanzämtern auch die Überwachung der 
Steuerpflichtigen selbst und außerdem die genaue Prüfung des Sachverhaltes, die 
Einforderung der notwendigen Dokumente und gegebenenfalls die Anforderung 
polizeilichen Meldematerials.11 Darüber hinaus besaßen sie das Recht, Auskünfte 
von Personen und Institutionen zu verlangen, die für die Steueraufsicht, für even-
tuelle Steuerermittlungsverfahren oder die Feststellung von Steueransprüchen 
von Bedeutung sein konnten.1 2 Hierunter fielen etwa die Reichs-, Staats- und Ge-
meindebehörden, Beamte, Notare oder Vertretungen von Betriebs- und Berufs-
zweigen, die verpflichtet waren, den Finanzämtern sachdienliche Hilfe zu leis-
ten.1 3 

6 Grundlegend hierzu Banken, Devisenrecht; Mußgnug, Reichsfluchtsteuer; aber auch 
Blumberg, Etappen; Bajohr, „Arisierung" in Hamburg, S. 154. 

7 Diese wurde von Auswanderern, die über ein Vermögen von mehr als 200000 R M oder 
über ein steuerpflichtiges Einkommen von mehr als 20000 R M verfügten, sofort bei der 
Ausreise erhoben, wobei die verspätete Zahlung einen Säumniszuschlag von 5 % für jeden 
halben Monat nach sich zog; §§ 2 Art. 4, 3 Art. 1 und 6 Art. 1 der „Reichsfluchtsteuer"-
Bestimmungen; R G B l . I (1931), S. 732 ff. 

8 § 2 Abs. 3; ebd. 
9 § 9; ebd. 

10 Ebd. 
11 Bei einer fälligen „Reichsfluchtsteuer" wurde neben den Finanzämtern auch der Steuer-

außendienst eingeschaltet, um die Abschreckung vor Steuerhinterziehungen zu erhöhen; 
Mußgnug, Reichsfluchtsteuer, S. 25 -29 . 

ι 2 § 175 der „Reichsabgabeordnung" vom 30. 5. 1931; R G B l . I (1931), S. 185. 
1 3 § 188 der „Reichsabgabeordnung" vom 30. 5. 1931; R G B l . I (1931), S. 187. 
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In eine ganz ähnliche Richtung weist die Genese der Devisengesetzgebung, die 
in den letzten Jahren der Weimarer Republ ik erheblich verschärft worden war. 1 4 

Generel l machten die entsprechenden Best immungen den E r w e r b von und die 
Verfügung über ausländische Zahlungsmittel oder die Einlösung von Forderun-
gen in fremden Währungen genehmigungspfl ichtig. 1 5 Außerdem unterwarf die 
Reichsregierung den Handelsverkehr mit G o l d und Edelmetallen der G e n e h m i -
gungspfl icht . 1 6 

Auch in diesem Bereich waren die Überwachungsmögl ichkei ten bereits wäh-
rend der Weimarer Zeit umfassend. U m eine wirkungsvolle Kontro l le zu gewähr-
leisten, erhielten sowohl der Reichswirtschaftsminister als auch die Devisenbe-
wirtschaftungsstellen das Recht , von jedermann Auskünfte zu verlangen, die Auf -
schluss über eine Zuwiderhandlung gegen das Devisengesetz geben konnten . 1 7 

U m Verstöße gegen die restriktiven Devisengesetze zu verhindern, sollten die zu-
ständigen Devisenbewirtschaftungsstel len und die F inanzämter zudem eng mit 
den Zollfahndungsstel len, dem Steueraußendienst und den Betr iebsprüfungsab-
teilungen der F inanzbehörden zusammenarbei ten. 1 8 D i e den Landesf inanzämtern 
zugeordneten Zollfahndungsstellen erfüllten neben den Steueraußendiensten we-
sentliche Fahndungs- und Überwachungsfunkt ionen. Darunter fiel unter ande-
rem die Aufgabe, Schmuggel zu bekämpfen und mit kriminalpolizeil ichen M e t h o -
den A u s - und Durchfuhrverbote zu überwachen. Ihnen oblagen darüber hinaus 
die Passkontrol le sowie die Einziehung von Steuern bei Personen, die aus dem 
Ausland einreisen wol l ten . 1 9 

Sowohl Kerninstrumente als auch die Organisat ion der Devisenbewirtschaf-
tung des „Drit ten Re iches" waren damit bereits vor 1933 etabliert. D i e E n t w i c k -
lung weg vom freien Außenhandel hin zu einem staatlichen Devisenbewirtschaf-
tungssystem mit Genehmigungs- und Abgabezwang unter Beteil igung mehrerer 
staatlicher Genehmigungsinstanzen war bereits angelegt. D i e Exekutivorgane ver-
fügten über einen entsprechenden Erfahrungsfundus, und auch die Öffent l ichkei t 
war an zahlreiche staatliche Eingrif fe in diesem Bereich bereits gewöhnt . 2 0 

F ü r die Beurtei lung der späteren Verfolgungspraxis ist dieser Umstand wichtig. 
D i e umfassende Ü b e r w a c h u n g und Besteuerung von Auswandernden war ur-

H N a c h der Bankenkr i se und der Kündigung zahlreicher Kredite durch das Ausland hatte 
die Reichsregierung im J a h r 1931 den Devisenverkehr erhebl ichen Beschränkungen unter-
worfen; Vortrag des Re ichsbankinspektors Zeppei über die wicht igsten N e u e r u n g e n im 
Devisenrecht , o . J . ; S t A M / O F D / 3 0 9 . 

1 5 Gle iches galt z u m einen für die Verfügung über Wertpapiere; zu den in dem G e s e t z fest-
gelegten Beschränkungen siehe v. a. §§ 2, 3 und 4 der „Verordnung des Reichspräsidenten 
über die Devisenbewir t schaf tung" v o m 1. 8. 1931; R G B l . I (1931) , S. 4 2 2 f.; zur Devisen-
bewirtschaf tung siehe auch Schre iben der Abte i lung I I I , Referat I I I / l des RdF, an die 
Referate I / V I I b , I / I V und I / I I I v o m 9. 2. 1935; B A B / R 2 / 1 4 1 9 2 . 

1 6 Rundschre iben des R W M an die Landesf inanzämter v o m 28. 10. 1931; S t A M / O F D / 2 3 8 . 
1 7 § 14 der „Verordnung des Reichspräsidenten über die Devisenbewir tschaf tung" vom 1. 8. 

1931; R G B l . 1 ( 1 9 3 1 ) , S. 423 . 
1 8 Rundschre iben des Präsidenten des L F A Berl in an die Präsidenten der L a n d e s h n a n z ä m t e r 

v o m 1. 3. 1942; S t A M / O F D / 3 0 9 . 
1 9 Leesch, Geschichte , S. 163. 
2 0 B a n k e n , Devisenrecht , S. 125. 
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sprünglich keine antisemitische, sondern vornehmlich eine Maßnahme zur Siche-
rung des Staatshaushaltes und damit - nach fiskalischen Gesichtspunkten - haus-
haltspolitisch motiviert. Sowohl hinsichtlich der Routinen bürokratischer Verfah-
rensweisen als auch der Erwartungsstruktur der Beamten waren Kontinuitäten 
über die Zäsur von 1933 hinweg gewährleistet und daher von vorneherein keine 
frühzeitigen und abrupten Brüche notwendig. Da an Emigranten kein längerfris-
tiges fiskalpolitisches Interesse bestand, ließ sich die Zweckrationalität der Fiskal-
verwaltung in diesem Bereich vergleichsweise einfach mit der neuen und ideolo-
gisch begründeten Zielsetzung der Ausplünderung aller deutschen Juden verbin-
den.21 Der nationalsozialistische Staat konnte also formal an die Regelungen aus 
der Weimarer Zeit anknüpfen, verschob jedoch die Rahmenbedingungen für die 
Devisengesetzgebung grundlegend und verkehrte die Leitprinzipien geradezu in 
ihr Gegenteil. Denn aufbauend auf bereits bestehenden Grundlagen verschärfte 
das NS-Regime die Devisengesetzgebung vor allem in den Jahren 1933 und 1934 
durch eine verwirrende Vielzahl von permanent veränderten Gesetzen und Ver-
ordnungen. Durch ständige Eingriffe mit dem Ziel der absoluten Kontrolle über 
den Devisenmarkt drehte sich so vor allem ab 1934 die Interventionsspirale stän-
dig weiter.22 Zusätzlichen Einschränkungen unterwarf die neue Regierung etwa 
den Transfer von Devisen oder vergleichbaren Zahlungsmitteln.23 Am 2. Februar 
1934 begrenzte die Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung die Zuteilung von 
Devisen an Auswanderer auf maximal 10000 Reichsmark.24 Im Juni desselben 
Jahres senkte sie die Höchstgrenze dann erneut von 10000 auf 2000 Reichsmark.25 

21 Nach Niklas Luhmann sind dem Verwaltungssystem zugrunde liegende Normen genera-
lisierte Verhaltenserwartungen, die mit dem Organisationszweck in Verbindung stehen. 
Grundlegende Erwartungen sind formalisierbar, um Erwartungssicherheit erreichen zu 
können. Ihre Anerkennung ist Mitgliedschaftsbedingung für die Beamten. Damit das Sys-
tem auf veränderte Umweltbedingungen reagieren kann, sind Erwartungsstrukturen zwar 
auch elastisch, Veränderungen können sich aber nur langsam vollziehen. Es muss immer 
Konstanten geben, da eine Ordnung absolut, aber eben nicht simultan veränderbar ist. 
Konkret bedeutet dies, dass die Systemmitglieder — also die Beamten - nicht von heute auf 
morgen entgegengesetzte Verfahren und Gepflogenheiten adaptieren können, ohne die 
Funktionsfähigkeit des Systems zu gefährden; Luhmann, Theorie, S. 37 und 140ff. Sind 
Erwartungen nicht ohne weiteres miteinander in Einklang zu bringen, also nicht hinrei-
chend zu stabilisieren - bezogen auf das NS-Regime etwa widersprüchliche ideologische 
und zweckrational begründbare Normen - , erwachsen daraus wiederum Handlungsspiel-
räume für die vollziehenden Beamten; hierzu auch Seibel, Perspektiven, S. 348. 

22 Banken, Devisenrecht, S. 144. 
23 Seit Mai 1933 durften Wertpapiere nur noch mit Genehmigung erworben, Geldsorten 

oder Gold- und Edelmetalle nicht mehr mit der Post versandt werden. Devisen und Gold-
besitz mussten zudem beim zuständigen Finanzamt angezeigt werden, wobei bereits die 
Anzeige als Verkaufsangebot galt; „Vierte Verordnung zur Durchführung der Verordnung 
über die Devisenbewirtschaftung" vom 9. 5. 1933; RGBl. I (1933), S. 278 ff.; „Fünfte Ver-
ordnung zur Durchführung der Verordnung über die Devisenbewirtschaftung" vom 
20. 7. 1933; RGBl. I (1933), S. 531 ff. und § 3 (1-5) und § 5 (1) des „Gesetzes gegen den 
Verrat an der deutschen Volkswirtschaft"; RGBl. I (1933), S. 360. 

24 Rundschreiben der Reichsstelle für die Devisenbewirtschaftung an die Präsidenten der 
Landesfinanzämter vom 2. 2. 1934; BAB/R 2/14064. 

25 Beträge, die darüber hinausgingen, durften nur über Sperrmarkkonten mit hohen Wech-
selverlusten getauscht werden; Schreiben der Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung an 
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F ü r den Devisentransfer erforderliche Abschläge waren an die Deutsche Golddis -
kontbank ( D e g o ) zu entrichten und stiegen innerhalb kurzer Zeit immens. Betrug 
ein derartiger Abschlag im Januar 1934 noch 20 Prozent , so stieg er bereits im Au-
gust 1934 auf 65, im O k t o b e r 1936 auf 81 und ab September 1939 gar auf 96 Pro-
zent . 2 6 D i e Freigrenze für den Reisegeldverkehr pro Kalendermonat sank schließ-
lich im Mai 1934 von 2 0 0 auf 50 Re ichsmark . 2 7 Bereits 1935 wurden die Ausfuhr-
beschränkungen auf Edelmetalle aller Art ausgedehnt und der Freibetrag von 
auszuführenden Devisen auf zehn Reichsmark herabgesetzt 2 8 Generel l wurde 
jetzt auch die Ausfuhr von Devisen von der Zust immung der Devisenstelle, die 
neben der Reichsbank ein uneingeschränktes Auskunftsrecht erhielt, abhängig 
gemacht . 2 9 

Debat ten in der Ministerialbürokratie 

D i e rasante Verschärfung der Bes t immungen hinsichtlich einer möglichst lücken-
losen Ü b e r w a c h u n g und Sicherung des Devisenaufkommens begleiteten Diskus-
sionen verschiedener Ministerien, die vor dem Hintergrund möglicher Zie lkon-
flikte der NS-F iska lpol i t ik vor allem um die Frage des haushaltspolitisch N o t -
wendigen und ideologisch Mögl ichen kreisten. D i e harten legislativen Best im-
mungen gegen Emigranten spülten zwar Geld in die Kassen des Reiches und 
ließen sich mit dem Ziel der wirtschaftl ichen „Ausschaltung" problemlos verbin-
den, standen aber der erwünschten massenhaften Auswanderung der jüdischen 
Bevölkerung im Wege. D i e Haltung, die vor allem Staatssekretär Reinhardt inner-
halb der Debat ten einnahm, beeinflusste die Entziehungspraxis vor O r t einerseits 
durch die durch ihn angestoßenen ministeriellen Verordnungen und Erlasse, die 
das Verhalten gegenüber den Steuerpflichtigen konkret determinierten, anderer-
seits aber auch auf der E b e n e der allgemeinen polit ischen Programmformul ierung, 
die - weitergeleitet etwa durch Schulungen, Tagungen und Konferenzen - E in-
gang in den internen Willensbildungsprozess der regionalen Administrat ionen 
fand. 3 0 Vor dem Hintergrund der aus der weitgehenden Konzept los igkei t der 

die Präsidenten der Landesf inanzämter vom 23. 6. 1934; B A B / R 2 / 1 4 0 6 5 und RStBI . 1934, 
S. 1098. 

2 6 B runs -Wüste fe ld , L o h n e n d e Geschäf te , S. 105. 
2 7 Art . 1 § 1 der „Achten Verordnung zur D u r c h f ü h r u n g der Verordnung über die Devisen-

bewir tschaf tung" vom 17. 4. 1934; R G B l . I (1933) , S. 313 . 
2 S § 6 (5) und § 28 (1) des „Gesetzes über die Devisenbewir t schaf tung" ; R G B l . I (1935) , 

S. 106. 
2 9 § 8 ( 1 ) und § 3 4 ( 1 ) ; ebd. 
3 2 Hierbe i wird davon ausgegangen, dass die Pol i t ik P r o g r a m m e für die Verwaltung f o r m u -

liert, die dann durch die Adminis trat ion systemintern und nach eigenen Verfahrensabläu-
fen verarbeitet und in konkre te Entscheidungen gegenüber dem P u b l i k u m umgewandel t 
werden. Die B e z i e h u n g von Verwaltung und Pol i t ik findet also primär auf der E b e n e der 
P r o g r a m m f o r m u l i e r u n g statt, die jenige von Verwaltung und P u b l i k u m auf der E b e n e des 
programmier ten Entscheidcns . D a h e r ist zwischen allgemeinen polit ischen Impulsen und 
Verordnungen, die k o n k r e t als Handlungsanle i tung fungieren, zu unterscheiden; L u h -
mann, Theor ie , S. 86; ders., Pol i t ikbegri f fe , S. 225 . Z u r Bedeutung der poli t ischen Schu-
lung der Beamten etwa in den Reichsf inanzschulen vgl. Kuller, E n t z i e h u n g - Verwaltung -
Verwertung, erscheint voraussichtl ich Ende 2008 . 
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Reichsregierung resultierenden erheblichen regionalen Dynamik des Verfol-
gungsprozesses ist die Gegenüberstellung von politischer Planung und adminis-
trativer Umsetzung auch ein Gradmesser für die Durchsetzungsfähigkeit zentra-
ler Steuerungsmechanismen. 

Diskussionen über den Vorrang von Auswanderungsförderung oder Ausplün-
derung wurden vorwiegend von Vertretern des Reichsfinanz- und des Reichswirt-
schaftsministeriums und den ihnen untergeordneten Institutionen geführt.31 Das 
Reichsfinanzministerium favorisierte eine funktionale Lösung: Es sah in der Emi-
gration primär eine Chance der Etatsicherung und Etatvergrößerung. Dies zeigte 
sich besonders deutlich im Jahr 1935, als die verschiedenen Dienststellen Möglich-
keiten der Verbindung von Exportsteigerung und jüdischer Auswanderung dis-
kutierten.3 2 Bereits am 27. August 1933 hatte das Reichswirtschaftsministerium 
ein Abkommen (Haavara) mit Vertretern des Zionismus aus Deutschland getrof-
fen, das jüdischen Emigranten den indirekten Transfer von Vermögensbeständen 
nach Palästina ermöglichte und gleichzeitig den Export von Waren nach Palästina 
erleichterte.33 Im März 1935 wurde dann die Frage der Palästina-Auswanderung 
erneut thematisiert. Die Bereitstellung von Devisen sollte nach Meinung des Wirt-
schaftsministeriums eingeschränkt werden. Das galt zunächst für Vorzeigegelder, 
für die nicht mehr Devisen zur Verfügung gestellt werden sollten, als die jüdischen 
Organisationen der Reichsbank auch wieder zuführten.3 4 Darüber hinaus kürzte 
die Regierung die monatliche Devisensumme, die für den Palästinatransfer bereit-
gestellt wurde, von einer Million auf 325000 Reichsmark.3 5 

In einer Reihe von ressortübergreifenden Besprechungen zur Verhinderung 
von „Devisenschmuggel" zeigte sich die unterschiedliche Intention der beiden ko-
operierenden Ministerien in der Auswanderungspolitik. Anlass dieser Beratungen, 
die Ende 1935 bis Anfang des Jahres 1936 im Reichsfinanz- und Wirtschaftsminis-
terium stattfanden, waren der zunehmende Auswanderungsdruck auf die jüdische 
Bevölkerung und die daraus resultierenden vermehrten Versuche des „Kapital-
schmuggels". Uber die katastrophale Situation der jüdischen Bevölkerung war 
man sich dabei durchaus im Klaren. Die mit der Auswanderung verbundenen rea-
len Werteinbußen lagen nach einer Schätzung des Reichswirtschaftsministeriums 
bereits 1935 aufgrund der Auswanderersperrguthaben und der „Reichsflucht-
steuer" bei etwa 80 Prozent. Das Wirtschaftsministerium befürchtete daher eine 

3 1 Entscheidend waren hier v. a. die aus dem Reichswirtschaftsministerium ausgegliederte 
Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung, die in sachlicher und personeller Hinsicht dem 
Ministerium unterstand, darüber hinaus aber auch die seit September 1934 vom Reichs-
wirtschaftsministerium eingerichteten Uberwachungsstellen, die, zuständig für den Wa-
renverkehr, den entsprechenden Unterbau für die Reichsstelle für Devisenbewirtschaf-
tung lieferten; „Gesetz über die Schaffung einer Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung" 
vom 18. 12 .1933; R G B l . 1(1933), S. 1079; und „Verordnung über den Warenverkehr" vom 
4. 9. 1934; R G B l . I (1933), S. 816. 

3 2 Eine erste entsprechende Ressortbesprechung fand am 25. Oktober 1935 statt; Schreiben 
des „Stellvertreters des Führers" vom 4. 11. 1935; B A B / R 2/56014. 

3 3 Friedländer, Verfolgung, S. 76; zum Abkommen vgl. Nicosia, Hitler. 
3 4 Schreiben der Reichsstelle für die Devisenbewirtschaftung an das Reichsbankdirektorium 

vom 13. 3. 1935; B A B / R 2/14518. 
3 5 Aufzeichnung des Referats von Pilger vom 11. 3. 1935; ebd. 
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Verarmung der jüdischen Bevölkerung und einen damit verbundenen Auswande-
rungsstopp auch aufgrund des Unwil lens anderer Länder, mittellose Emigranten 
aufzunehmen. 

D i e Divergenz zwischen „rassenpolit isch" Wünschenswertem und haushalts-
politisch N o t w e n d i g e m versuchte man unter anderem durch eine erleichterte Wa-
renausfuhr zu überbrücken. D i e Über legungen zielten darauf, derartige Er le ichte-
rungen mit der Pfl icht des Auswanderers zu koppeln, langfristige deutsche Aus-
fuhraufträge zu finanzieren. Ein kleiner Teil der dadurch entstehenden Devisen 
sollte dem Emigranten zur D e c k u n g eines durch das Reich gewährten Kredites 
belassen werden, die restlichen Devisen sollten aber direkt dem Reich zufl ießen. 3 6 

Dass es dabei auch dem Wirtschaftsministerium nicht um eine Verbesserung der 
Auswanderungsbedingungen ging, verdeutlichen die Diskussionen um die jüdi-
sche Auswanderung im Herbs t 1935. 

Angesichts der zunehmenden Flucht der jüdischen Bevölkerung nach Erlass 
der „Nürnberger Gese tze" berieten das Wirtschaftsministerium, der F inanz- und 
Just izminister sowie der „Stellvertreter des Führers " am 25. O k t o b e r 1935 in einer 
ressortübergreifenden Besprechung über die Mögl ichkei ten des Devisentransfers. 
Das Reichswirtschaftsminister ium erklärte sich dort aus haushaltspolitischen 
Erwägungen nicht mehr bereit, außerhalb des H a a v a r a - A b k o m m e n s Devisen für 
die Auswanderung zur Verfügung zu stellen. Wegen der dadurch zunehmenden 
„Kapitalfluchtgefahr" und des tatsächlichen „illegalen" Vermögenstransfers wurde 
besonders auf ein fehlendes umfassendes Warenausfuhrverbot aufmerksam ge-
macht. Vorgeschlagen wurde deshalb eine Verschärfung der Devisenvorschrif ten, 
die eine klare Grundlage für die strafrechtliche Beschlagnahme und Entz iehung 
zurückgebl iebener Werte ermöglichen würde. Generel l sollte eine Verfügung über 
im Ausland befindliche Waren von Emigranten nur nach vorheriger G e n e h m i -
gung erlaubt sein. Eine Freigrenze bis 1000 Reichsmark sollte aber weiterhin den 
Anreiz zur Auswanderung schaffen. 3 7 

In den darauffolgenden Unterredungen waren sich die Vertreter des Reichs-
wirtschaftsministeriums und des Finanzminister iums einig, dass die Steuerleistun-
gen vor einer Förderung der Auswanderung Vorrang genießen sollten. Allgemein 
bestand auch mit den anderen beteiligten Stellen, etwa dem Auswärtigen A m t 
oder dem „Stellvertreter des Führers " , Konsens über die Notwendigkei t , den im-
mer noch existierenden Fluss von Waren, Devisen und Reichsmarkbeständen ins 
Ausland zu unterbinden. Diskutiert wurden daher die verschiedenen Mögl ichkei -
ten, die Auswanderungsförderung mit wirtschaftl ichen Vorteilen für das Reich zu 
verbinden, wobei aus Sicht sowohl der Partei- als auch der Staatsorganisationen 
die ideologische Vorgabe der raschen und vollständigen Emigrat ion an wirt-
schaftspolitischen Hindernissen scheitern musste. Gegen eine erzwungene Aus-
wanderung sprach aus Sicht der Konferenzte i lnehmer neben der Verarmung der 
jüdischen Bevölkerung auch die Verschlechterung der Ef fektenmärkte oder eine 

3 6 Schreiben des Reichswir tschaf tsminis ter iums an den „Stellvertreter des F ü h r e r s " , den 
Innenminis ter und das R e i c h s b a n k d i r e k t o r i u m v o m 6. 12. 1935; B A B / R 2 / 1 4 0 6 9 . 

3 7 Schreiben des Wirtschaf tsminis ter iums an das Auswärt ige A m t , den Finanzminister , den 
Jus t izminis ter und den „Stellvertreter des F ü h r e r s " v o m 19. 10. 1935; ebd. 
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Verzögerung der Verminderung der Auslandsverschuldung durch die Vermögens-
übertragung ins Ausland. Zur Disposition standen weiterhin die begünstigte Ver-
wendung von Auswanderersperrguthaben, die Bezahlung von Warenbezügen zur 
eigenen Verwendung, die Gründung ausländischer Betriebstätten bei inländischer 
Kapitalbeteiligung oder die Ablösung jüdischer Beteiligungen an inländischen 
Unternehmungen durch ausländische Sperrmarkbesitzer. 

Lediglich graduelle Meinungsverschiedenheiten bestanden hinsichtlich der als 
notwendig erachteten Auswanderungsförderung. Das Finanzministerium und das 
Wirtschaftsministerium betonten verstärkt die wirtschaftspolitischen Gesichts-
punkte der Emigration, während etwa das Auswärtiges Amt oder der „Stellvertre-
ter des Führers" mehr auf die Notwendigkeit der Auswanderung an sich aufmerk-
sam machten.3 8 Bezeichnend war hier ein vom Finanzministerium begrüßter Dis-
kussionsbeitrag von Ministerialdirigent Wohltat aus dem Reichswirtschaftminis-
terium, der sich dagegen aussprach, den Juden zu erlauben, größere Warenmengen 
mit ins Ausland zu nehmen, „da 600000 im Reich befindliche Juden" über meh-
rere Milliarden Reichsmark verfügen würden, auf die das Reich unter keinen U m -
ständen verzichten könne. 3 9 

Die Frage nach ideologisch Wünschenswertem und fiskalpolitisch Notwen-
digem führte nach der „Machtergreifung" auch im Bereich der „Reichsflucht-
steuer"-Bestimmungen zu Diskussionen zwischen den verschiedenen Ministerien 
und Institutionen, allen voran dem Finanz- und dem Wirtschaftsministerium. Ei-
nerseits befürworteten die Ministerialbeamten die Auswanderung der jüdischen 
Bevölkerung grundsätzlich, andererseits bestand die Sorge um den deutschen Ar-
beitsmarkt, die Abwanderung leistungsfähiger Steuerzahler sowie die Angst vor 
einer zunehmenden Verarmung der inländischen jüdischen Bevölkerung und den 
daraus resultierenden notwendigen Fürsorgeleistungen auf Kosten des Reiches. 
Das Reichsfinanzministerium bezog eine relativ eindeutige und rein fiskalpoli-
tisch geprägte Stellung zugunsten des Steueraufkommens und des etatmäßigen 
Erfolges, eine Haltung, die sich bei den Diskussionen um eine Reform der 
„Reichsfluchtsteuer" deutlich offenbarte. 

Grundsätzlich erachtete das Reichsfinanzministerium die „Reichsfluchtsteuer" 
und insbesondere die Verschärfung ihrer Bestimmungen nach 1933 wegen der ab-

3 8 Bei einer Besprechung am 17. Dezember 1935 gab es hierüber leichte Meinungsverschie-
denheiten des Innenministeriums mit dem „Stellvertreter des Führers". Beide beriefen 
sich auf die „Führermeinung", die der Innenminister in die Richtung interpretierte, dass 
ein Druck zur Auswanderung wegen wirtschaftspolitischer Rücksichtnahmen nicht aus-
geübt werden solle, während die Abgeordneten des „Stellvertreters des Führers" der Mei-
nung waren, der „Führer" bevorzuge zwar die Schaffung von Anreizen für die Auswan-
derung, wolle dann aber die Juden zur Auswanderung zwingen. Das Finanzministerium 
hingegen betonte die Notwendigkeit, die wirtschaftlichen Gesichtspunkte der jüdischen 
Auswanderung zu diskutieren und nicht etwa Möglichkeiten zum Anreiz für eine ver-
stärkte Auswanderung zu schaffen; Sitzungsvermerk vom 17. 12. 1935; B A B / R 2/14069. 

3 9 Vermerk des Reichsfinanzministeriums über die Besprechung vom 26. 10. 1935; ebd.; zu 
den verschiedenen Ressortbesprechungen generell siehe den Vermerk vom 8. 11. 1935 des 
Finanzministeriums über eine Sitzung im Reichswirtschaftsministerium vom 4. 11. 1935; 
Sitzungsvermerk des R d F vom 17. 12. 1935; Schreiben des Wirtschaftsministers an den 
Finanzminister und an die Reichsbank vom 6. 12. 1935; ebd. 
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schreckenden Wirkung, vor allem aber als eine letzte große Abgabe vor der Aus-
wanderung als zwingend notwendig . 4 0 Diese Hal tung behielt das Ministerium 
auch bei, als sich Referate verschiedener Ministerien E n d e August 1935 mit der 
Auswirkung der „Arierfrage" auf die Steuergesetzgebung beschäftigten. D i e M i -
nisterialbeamten diskutierten einen möglichen Wegfall der „Reichsf luchtsteuer" 
zugunsten einer verstärkten Auswanderung oder die Einführung anderer steuer-
licher Vergünstigungen zur Förderung der Emigrat ion der jüdischen Bevölke-
rung. Prinzipiell sah das Reichswirtschaftsministerium die Notwendigkei t , als 
Anreiz für die Emigrat ion der jüdischen Bevölkerung eine gewerbliche Existenz 
im Ausland zu sichern und überlegte daher, zugunsten einer forcierten Auswan-
derung auf die „Reichsf luchtsteuer" zu verzichten. Das Reichsf inanzminister ium 
widersprach mit dem Hinweis auf die Unverzichtbarkei t der Abgabe. Dabei 
bediente sich das Minister ium der zynischen Argumentat ion, die jüdische Bevöl -
kerung habe weiterhin die Mögl ichkei t im Reich zu bleiben, um einer steuerlichen 
Mehrbelastung aus dem Weg zu gehen. Andernfalls müssten Juden , wie jeder 
andere auch, die Fo lgen der Auswanderung tragen. 4 1 

A m Beispiel der Auswanderung jüdischer Universitätsprofessoren verdeut-
lichte das Minister ium 1936 seine grundsätzliche Haltung. D i e Tätigkeit eines 
deutschen Professors im Ausland, so ein Rundschreiben, könne nur dann im deut-
schen Interesse liegen, wenn „deutsche Art und deutsches Wesen" gefördert sowie 
die Belange der nationalsozialistischen Regierung in geeigneterWeise berücksich-
tigt würden. F ü r Juden wurde eine solche Intent ion grundsätzlich ausgeschlossen, 
unter anderem mit dem Hinweis auf die deutsche Studentenschaft im Ausland, die 
nach Meinung des Ministeriums unter keinen Umständen die Vorlesung eines 
jüdischen Professors besuchen durfte . 4 2 Auch Vorschläge des Reichswirtschafts-
ministeriums hinsichtlich einer Modif iz ierung der harten Besteuerung von Emig-
ranten lehnte das Finanzminister ium kategorisch ab. 

Diese Haltung lag bereits der Verschärfung der „Reichsf luchts teuer" -Best im-
mungen ab 1933 zu Grunde , die offensichtl ich im Zusammenhang mit den rasch 
wachsenden Zahlen von Emigranten stand. Im Juli 1933 stellte der Staatssekretär 
im Reichsf inanzminister ium, Fr i tz Reinhardt , für die „Reichsf luchtsteuer" klare 
Richtl inien auf, die durch Anträge jüdischer Auswanderer auf Ermäßigung dieser 
Steuer notwendig geworden waren. Zahlreiche jüdische Emigranten, so Rein-
hardt, würden Vermögensverminderungen durch Einnahmeeinbußen seit dem 
1. Januar 1933 angeben. Man begrüße zwar die Auswanderung der jüdischen B e -
völkerung, wolle aber allen Emigranten eine letzte große Abgabe abverlangen. 
D a h e r sollten eine Freistel lungsbescheinigung und Ermäßigungen von der 
„Reichsf luchtsteuer" grundsätzlich nur in den Fällen gewährt werden, in denen 
das E i n k o m m e n unter 2 0 0 0 0 Reichsmark lag. Freistel lungsbescheinigungen soll-
ten auch dann ausgestellt werden, wenn das E i n k o m m e n der Steuerpflichtigen 

4 0 Vortrag eines O R R des F inanzamts Steinen, O F P - B e z i r k Frankfur t am Main , von 1939; 
B A B / R 2 / 5 7 5 0 0 ; M u ß g n u g , Reichsf luchtsteuer , S. 30 ft. 

4 1 Schre iben des Referats 111/15 an das Referat Z ü l o w vom 11. 12. 1935; B A B / R 2 / 5 6 0 1 4 . 
4 2 Rundschre iben des F inanzminis ter iums an die F inanzämter vom 17. 12. 1936; S t A N / F i -

n a n z a m t / 1 2 9 3 7 . 
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zwar höher als 20 000 Reichsmark war, das Vermögen aber den realen Wert von 
30000 Reichsmark nicht überstieg. 

Die Ermäßigung oder Aufhebung der „Reichsfluchtsteuer" war dem Reichsfi-
nanzminister vorbehalten.43 Das Ministerium verfuhr in der Frage einer mögli-
chen Ermäßigung nach harten Richtlinien. Es legte bei jüdischen Emigranten 
einen besonders strengen Maßstab an und ermöglichte eine Reduzierung nur 
dann, wenn eine Verminderung der Steuerschuld positive Auswirkungen auf die 
prinzipielle Zahlungsfähigkeit des Steuerpflichtigen hatte.44 Ein Verzicht auf die 
Steuer oder deren Ermäßigung zugunsten einer forcierten Auswanderung, 
bedingt etwa durch Fristen der Einwanderungsländer im Hinblick auf berufliche 
Zulassungen, wurde zumindest in München durch den Reichsfinanzminister 
offensichtlich nicht gewährt.45 

1934 verschärfte eine Gesetzesnovelle die „Reichsfluchtsteuer"-Bestimmungen 
zusätzlich. Der Freibetrag wurde von 200 000 auf 50 000 Reichsmark herabgesetzt. 
Betroffen waren außerdem weiterhin alle Steuerpflichtigen mit einem Einkom-
men von mehr als 10000 Reichsmark jährlich.46 Darüber hinaus änderte die N o -
velle auch die Bedingungen für die vorläufige Sicherung der Steuer. Der Gesetz-
geber erweiterte in den neuen Vorschriften von 1934 den Ermessensspielraum der 
Finanzämter bei einer möglichen Sicherheitsleistung, die der Steuerpflichtige ent-
richten musste, um Ansprüche auf vor der Auswanderung zu leistende Steuern 
oder andere steuerliche Geldleistungen zu gewährleisten. Dem Finanzamt wurde 
ein erheblicher Interpretationsspielraum eingeräumt. Hierunter fielen bestehende 
Ansprüche des Fiskus genauso wie solche, deren Entstehung lediglich als wahr-
scheinlich anzusehen war. Gegen einen solchen Sicherheitsbescheid war nur die 
Beschwerde beim Landesfinanzamt zulässig.47 

Mit der Möglichkeit, im Rahmen der „Reichsfluchtsteuer"-Pflicht Vermögens-
werte von Emigranten zu sichern, hatte die Finanzverwaltung eine äußerst wirk-
same Waffe der Überwachung und Vorbereitung von Eigentumsentziehungen in 
der Hand. Auch die meisten Kooperationsformen mit anderen Institutionen dien-

4 3 Dies galt auch für Billigkeitsanträge. Wenn der Pflichtige akut und auch zukünftig nicht in 
der Lage war, sein Vermögen flüssig zu machen, aber einen baldigen Bescheid herbeifüh-
ren wollte, konnte das Reichsfinanzministerium eine Ermäßigung der „Reichsflucht-
steuer" um 2 5 % bewilligen. Es konnte zudem über die Stundung der Steuer entscheiden. 
Bei Beträgen bis zu 1000 R M und bei geringer Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen 
konnten allerdings auch die Präsidenten der Landesfinanzämter Ermäßigungen gewähren; 
Anordnung Reinhardts bezüglich der „Reichsfluchtsteuer" vom 26. 7. 1933; O F D Nürn-
berg/Münchner Keller/NS 3. 

4 4 Schreiben des Referats XV, Abteilung III , vom 23. 8. 1935; BAB/R 2/56014. 
4 5 Antrag des jüdischen Arztes Dr. Moses G., der wegen der Niederlassungsmöglichkeiten in 

Palästina schnell auswandern wollte und den Erlass der Steuer beantragte, um sich eine 
Praxis aufbauen zu können. Sowohl der Erlass als auch eine Ermäßigung wurden durch 
den Reichsfinanzminister abgelehnt; Schreiben Dr. G.s an das Finanzamt München-West 
vom 30. 9. 1935; Schreiben des R d F an das Finanzamt München-West vom 25. 10. 1935; 
StAM/Finanzamt/17569. 

4 6 Art. 1 § 2 des „Gesetzes über die Änderung der Vorschriften über die Reichsfluchtsteuer" 
vom 18. 5. 1934; R B G 1 . 1 (1933), S. 392f . 

4 7 § 7; ebd. Die Frist für eine Begleichung der Steuerschuld wurde schließlich von zwei Mo-
naten auf einen Monat herabgesetzt; § 9; ebd. 
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ten le tz t l i ch der S i che rung der „Re i chs f l uch t s t eue r " . D u r c h d ie Rech t sp r e chung 
des Re i ch s f i n anzho fe s w a r es den F i n a n z ä m t e r n mög l i ch , bei a l len re levanten Ste l -
len In fo rma t ionen e inzuho l en . 4 8 Se lbst der Werbera t der deu t schen Wi r t s cha f t 
tei l te Verans ta l tungen w i e z u m Beisp ie l M o d e s c h a u e n mit , bei denen der Verkauf 
se l tener K l e idungs s tücke auf e ine mög l i che A u s w a n d e r u n g h indeu ten konnte . 4 9 

Sch l i eß l i ch w a r e n auch die Re i chsbankans t a l t en dazu angeha l ten , M i t t e i l ungen zu 
machen , w e n n S teuerpf l i ch t i ge u n d insbesondere J u d e n M a ß n a h m e n trafen, u m 
„he iml i ch" ins A u s l a n d a u s z u w a n d e r n . 5 0 

Die D i sku s s i onen auf min i s te r i e l l e r Ebene ü b e r p r inz ip i e l l e F ragen der Emig r a -
t ion ve rdeu t l i chen g r u n d l e g e n d e F u n k t i o n s m e c h a n i s m e n fiskalischer H a n d l u n g s -
prax i s . Trad i t ione l l e fiskalische Z ie l s e tzungen und Ver fahrenswe i sen f ü r d ie 
S i che rung des S t e u e r a u f k o m m e n s ve rbanden s ich nach 1933 mit d e m Ka lkü l , d ie 
Emig r a t ion als ein Mi t t e l der hausha l t spo l i t i s chen Konso l i d i e rung e inzuse tzen . 
Der Wegfa l l der ind iv idue l l en Fre ihe i t s rechte du rch das tota l i t ä re R e g i m e e r m ö g -
l ichte dann eine O p t i m i e r u n g der U b e r w a c h u n g s - und En tz i ehungs t e chn iken 
nach 1933. Fü r die r eg iona l en Exeku t i vo rgane bot die vo r anga lopp i e r ende Ent-
w i c k l u n g h in zu e iner umfa s s enden Kontro l l e u n d S teue rung des Dev i s enve rkehr s 
dahe r ve rmehr t M ö g l i c h k e i t e n f ü r k o n k r e t e Eingr i f fe . 5 1 G le i chze i t i g führ t e sie 
t r ad i t ione l l e P r inz ip i en des S teuer rechts w i e das der Verhä l tn i smäß igke i t ode r 
G l e i chbehand lung der S teuerpf l i ch t i gen endgü l t i g ad a b s u r d u m . Der B ruch mit 
rechtss taa t l i chen N o r m e n mani fes t i e r te sich d a rübe r h inaus in den anmaßenden , 
contra l egem gefä l l ten Ent sche idungen des Re i chs f inanzhofe s . Der Hebe l der Ver-
w e i g e r u n g von S teue re r l e i ch te rungen oder von Steuerer lassen w u r d e schl ieß l ich 
in e iner e indeut ig an t i semi t i schen S toßr i ch tung angewand t . 

Auf die g roße Bedeu tung der R e i c h s f i n a n z v e r w a l t u n g bei der En tz i ehung von 
E m i g r a n t e n v e r m ö g e n im NS-S t aa t in sbesondere im Z u s a m m e n h a n g mit der 
„Re i chs f luch t s t eue r" ist in der For schungs l i t e r a tu r bere i ts mehr f ach h ingew ie sen 
w o r d e n . 5 2 Zu Rech t w u r d e betont , dass sich du rch d ie neue „rass isch" beg ründe t e 

48 Zu den weitreichenden Kooperat ionsformen mit verschiedenen Institutionen vgl. Schrei-
ben der Zentralen Steuerfahndung an das Finanzamt München-Nord vom 21 .2 . 1934; 
StAM/Finanzamt/19345. Die Transportunternehmen informierten die Polizeidirektionen 
über „Abwanderung von Vermögenswerten ins Ausland", und diese gaben dann die Aus-
künfte an die Finanzverwal tung weiter; Schreiben der Pol izeidirektion vom 12. 11. 1935; 
StAM/Polizeidirektion/13331. Grundstücksverkäufe von Juden sollten ab Januar 1937 
darüber hinaus der Gestapo mitgeteilt werden, die dann ihrerseits auch gegen die „heimli-
che Abwanderung" vorgehen konnte; Schreiben des Gestapa an den Reichsjust izminister 
vom 25. 1. 1937; RGVA/SoA Moskau/Fond 500c/op. 1/d. 290/1. 117 ob. 

4 9 Arbeitsbericht der Steuerfahndung vom 26. 9. 1938; BAB/R 2/5979. 
30 Zu den weitreichenden Überwachungsmaßnahmen siehe Rundschreiben des Präsidenten 

des LFA Berlin an die Präsidenten der Landesf inanzämter vom 16.6. 1936 und Rund-
schreiben der Reichsstel le für Devisenbewirtschaftung an die Devisenstellen vom 18.6. 
1936; StAM/OFD/2487. 

51 Eingriffsentscheidungen sind konkret auf das Verhältnis zum Empfänger abgestellt (Ver-
hinderung von Handlungen der Pflichtigen, die nicht wünschenswert sind). Sie beruhen 
auf mit Zwangsgewalt gestützter Macht, weshalb sich das Fehlen rechtsstaatlicher Schran-
ken hier besonders gravierend auswirken musste; Luhmann, Opportunismus, S. 175 f. 
Friedenberger, Finanzverwaltung, S. 10 ff.; Blumberg, Etappen, S. 16 ff.; Mehl, Reichs-
finanzministerium, S. 41 ff.; Kuller, Finanzverwaltung. 
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Emigrationspolit ik die normative Intention der strengen Devisengesetze und Vor-
schriften nach der „Machtergreifung" de facto ins Gegenteil verkehrt habe. Lag 
die Absicht der „Reichsfluchtsteuer" ursprünglich in der Verhinderung der Emi -
gration, gestaltete das N S - R e g i m e die Steuer zu einer letzten großen Abgabe vor 
einer erwünschten beziehungsweise letztlich sogar erzwungenen Auswanderung 
der jüdischen Bevölkerung. 5 3 Nach der „Machtübernahme" sahen sich die Beam-
ten bei der Behandlung von Auswanderern damit tatsächlich mit einer neuen Si-
tuation konfrontiert . Das N S - R e g i m e erzwang durch seine Verfolgungsmaßnah-
men eine deutliche Verschiebung in der Gruppe der Auswanderer. Diese waren in 
der Anfangszeit des Regimes vor allem politische Flüchtlinge, bereits nach kurzer 
Zeit aber zu einem ganz überwiegenden Teil Juden, so dass das Erreichen des etat-
mäßigen Erfolges und die extreme Benachteiligung einer Minderheit der Bevölke-
rung hier zwangsläufig zusammenfielen. D e n antisemitischen Unrechtscharakter 
der Steuer kaschierten allerdings die hinter das „Dritte R e i c h " zurückreichende 
Tradition der Steuer sowie die formaljuristischen Best immungen, die sich nicht 
explizit gegen Juden, sondern gegen alle Emigranten richteten. 

Die umfassenden und harten Maßnahmen zur Verhinderung der „Kapital-
f lucht" führten zu einer potentiellen Kriminalisierung der Auswanderungsbestre-
bungen und damit der jüdischen Bevölkerung schlechthin. 5 4 Es ist daher die Mei-
nung vertreten worden, die U m k e h r der ursprünglichen Bedeutung der „Reichs-
fluchtsteuer" habe sich gravierend auf die Rechtsmoral der Finanzbeamten aus-
gewirkt, weil diese eine Unrechtsmaßnahme mit formalrechtlicher Legitimation 
durchzuführen hatten. 5 5 Das von der Reichsregierung installierte Uberwachungs-
netz war zwar engmaschig geknüpft, beließ den regionalen Institutionen aber ei-
nen nicht unerheblichen Ermessensspielraum bei der grundsätzlichen Bewertung 
und den Maßnahmen im Einzelfall. Inwieweit sich die Praxis der Beamten vor O r t 
tatsächlich radikalisierte und wie sich die Zusammenarbeit mit den anderen an der 
Überwachung und Enteignung jüdischen Vermögens beteiligten Institutionen ge-
staltete, soll im Folgenden anhand der regionalen Verwaltungspraxis analysiert 
werden. 

2. Entziehungspraxis im Vergleich 

Die Devisenstellen München und Nürnberg 

Wie die Diskussionen innerhalb der Ministerialbürokratie zeigen, stand die F i -
nanzverwaltung in Fragen der Behandlung der Juden in engem Austausch mit an-
deren Ressorts. Auch auf regionaler Ebene gab es eine enge Verflechtung verschie-
dener Institutionen bei der Überwachung und Sicherung von Emigrantenvermö-
gen. Die breite Beteiligung - hierzu gehörten die Industrie- und Handelskammern 
genauso wie Anstalten der Reichsbank, die Bayerische Politische Polizei oder 

53 Mehl, Reichsfinanzministerium, S. 49. 
54 So Martin Friedenberger, der dies im Zusammenhang mit den Steuersteckbriefen feststellt, 

die bei Nichtbezahlung der „Reichsfluchtsteuer" den Vermögensentzug einleiteten; Frie-
denberger, Finanzverwaltung, S. 13. 

55 Mehl, Reichsfinanzministerium, S. 49. 
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Organe der Justizverwaltung - band die Finanzverwaltung von vornherein in ein 
durch verschiedene Interessenslagen geprägtes regionales Herrschaftsgefüge ein. 

Prägnantes Beispiel für eine solche Einbindung waren die den Landesfinanzäm-
tern zugeordneten Devisenstellen, die sich zu einem der Dreh- und Angelpunkte 
der Devisen-Uberwachungsmaßnahmen entwickelten. 5 6 Bereits in ihrer Binnen-
struktur spiegelten sich die Interaktionsmuster der Überwachung und Entzie-
hung von Emigrantenvermögen wider. Sie war durch die Weisungsbefugnis ver-
schiedener Hoheitsträger gekennzeichnet. Organisatorisch waren die Devisen-
stellen zwar den Landesfinanzämtern zugeordnet, ihre Entscheidungen und Maß-
nahmen beruhten aber auf den Richtlinien der Reichsstelle für Devisenbewirt-
schaftung, der auch die oberste Sachleitung zustand. Ihre Handlungsgrundsätze 
mussten sie im Einvernehmen mit dem Reichsfinanz- und dem Landwirtschafts-
minister aufstellen. Die Aufsicht über die regionalen Devisenstellen hatte der Prä-
sident des Landesfinanzamts, der auch in organisatorischer Hinsicht für sie ver-
antwortlich war. Ihr Personal rekrutierte sich reichsweit weitgehend aus Beamten 
der Reichsbank, die wiederum über Versetzungen auch ohne Fühlungnahme mit 
dem Präsidenten des Landesfinanzamts entscheiden konnten. Damit waren letzt-
lich in sachlicher Hinsicht die Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung, in perso-
neller Hinsicht das Reichsbankdirektorium und in haushaltsrechtlicher Hinsicht 
der Reichsfinanzminister für die Devisenstellen verantwortlich. 

Die Hauptaufgabe der Devisenstellen waren die seit O k t o b e r 1931 durchge-
führten Devisenprüfungen. Hierbei handelte es sich um turnusmäßig durchge-
führte Buch- und Betriebsprüfungen, die unter spezieller Berücksichtigung der 
Devisengesetzgebung die Devisenstelle, aber auch die Finanzämter vornahmen. 5 7 

Derartige Uberprüfungen betrafen sowohl international agierende Unternehmen 
als auch mittlere Betriebe oder Freiberufler, bei denen mit einer baldigen Auswan-
derung und damit auch einer Veräußerung der Firma gerechnet wurde. Eng ver-
zahnt mit anderen Fiskalinstitutionen und insbesondere mit den Finanzämtern, 
die von den Devisenstellen bei der Sicherung der „Reichsfluchtsteuer" unterstützt 
wurden, kooperierten diese mit zahlreichen anderen Institutionen. Hinweise auf 
Auswanderungsabsichten oder auf „Kapitalschmuggel" erhielten die Devisenstel-
len unter anderem von den Reichsbankanstalten und anderen Bankhäusern. Be-
sonders eng arbeiteten Devisenstelle und Zollfahndung zusammen. Die Zollfahn-
dungsstellen fungierten dabei als eine Art Vollzugsorgan. Sie unterstützten die 
Devisenstellen bei den Buch- und Betriebsprüfungen, sicherten Beweismittel, un-
terhielten enge Verbindungen zu Polizei und Staatsanwaltschaft und beteiligten 
sich an Befragungen und Festnahmen. 5 8 

Seit 1935 besaßen die Devisenstellen eigene Abteilungen für die Ermittlung und 
Bearbeitung von Strafverfahren, denen zur Ahndung von Vergehen weitreichende 
Möglichkeiten zur Verfügung standen. Hierzu gehörten Ausfuhr- und Lieferver-

Schre iben der Abte i lung I I I , Referat I I I / l , vom 9. 2. 1935 an verschiedene andere Referate 
im Reichsf inanzminis ter ium; B A B / R 2 / 1 4 1 9 2 . 

5 7 Prüfungspläne und -listen für die Jahre 1 9 3 2 - 1 9 3 5 ; S t A M / O F D / 3 9 9 und 408 . 
3 8 Rundschre iben des Präsidenten des L F A Berl in an die Landesf inanzämter vom 1. 3. 1942; 

S t A M / O F D / 3 0 9 . 
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bote genauso wie horrende Ordnungsgelder von bis zu 300000 Reichsmark.5 9 Da 
lediglich in Fällen von entscheidender exportwirtschaftlicher Bedeutung Weisun-
gen der Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung eingeholt werden mussten, und 
dies auch nur dann, wenn keine Gefahr im Verzuge bestand, waren die Ermessens-
spielräume der leitenden Angestellten bei den Devisenstellen umfangreich.60 

Besonders das Devisenstrafrecht verdeutlicht das Bedrohungspotential einer 
Ermittlung der Devisenstellen. Da Devisenvergehen als Landesverrat galten, 
drohte in schweren Fällen nach einer gerichtlichen Verurteilung die Todesstrafe. 
Nicht mehr Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des Individualschutzes 
waren damit ausschlaggebend für die Schwere der Strafe, sondern der Grad der 
Unerwünschtheit des Verhaltens.61 

Die Devisenstelle München gliederte sich reichsweiten Strukturen entsprechend 
in eine Uberwachungs- und eine Genehmigungsabteilung sowie eine Strafsachen-
stelle. Dabei zeigt die personelle Besetzung der Behörde die Bedeutung, die man 
der Überwachung des Devisentransfers in der Finanzverwaltung beimaß. Die äu-
ßerst komplexe Devisengesetzgebung und das deshalb erforderliche hohe fachli-
che Niveau der Beamten und Angestellten spiegelte sich in dem Personalprofil der 
Münchner Behörde wider. Die Devisenstelle München war in diesem Bereich zum 
überwiegenden Teil mit jungen, um die Jahrhundertwende geborenen, oftmals 
promovierten Juristen und Ökonomen besetzt62, ein Profil, das sie von ihren meist 
älteren und schlechter ausgebildeten Kollegen anderer Institutionen der Finanz-
verwaltung unterschied. Entsprechend der Binnenstruktur ihrer Dienststelle wa-
ren sie mit der Überwachung und Genehmigung sowie der Bestrafung von De-
visenvergehen beschäftigt. Die jungen Mitarbeiter sahen sich durch die stetig an-
wachsende Zahl der jüdischen Emigranten vor ein gewaltiges und angesichts der 

5 9 Zur Organisation der Überwachung in den Devisenstellen siehe das Rundschreiben der 
Reichsstelle für die Devisenbewirtschaftung an die Devisenstellen vom 23. 12. 1936; 
StAM/OFD/377. Der Maßnahmenkatalog gründete sich ursprünglich auf § 18 der „Ver-
ordnung des Reichspräsidenten über die Devisenbewirtschaftung" vom 1 .8 . 1931; R G B l . 
I (1931), S. 421. In § 5 der „Zweiten Durchführungsverordnung zum „Gesetz über die De-
visenbewirtschaftung" vom 24. Juli 1935 wurde dann der Katalog von vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Zuwiderhandlungen spezifiziert; R G B l . I (1935), S. 1047; zu den Maßnahmen 
vgl. v. a. auch Rundschreiben der Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung an die Devisen-
stellen vom 19. 10. 1936; Β AB/R 2/5978. Der Strafrahmen mit den Ordnungsstrafen bis zu 
300000 R M fand Eingang in den § 47 des „Gesetzes über die Devisenbewirtschaftung" 
vom 4. 2. 1935; R G B l . I (1935), S. 112. 

6 0 Rundschreiben der Reichsstelle für die Devisenbewirtschaftung an die Devisenstellen 
vom 23. 12. 1936; StAM/OFD/377. 

61 Banken, Devisenstrafrecht, S. 218. 
6 2 Da die Personalakten der Devisenstelle nur noch vereinzelt und Generalakten nur noch 

teilweise erhalten geblieben sind, wurden für die Rekonstruktion der Lebensläufe zusätz-
lich Spruchkammerakten herangezogen. Die Auswahl richtete sich hier nach dem Aufga-
benbereich der Beamten. Ausgewählt wurden Beamte, die durch ihr Tätigkeitsfeld in die 
fiskalischen Überwachungs- und Entziehungsmaßnahmen besonders involviert waren, 
also Betriebsprüfer sowie die für die Kontensperrung zuständigen Beamten der Genehmi-
gungsabteilung oder das Personal der Strafsachenstelle. Insgesamt konnten die Lebens-
läufe von 18 Beamten rekonstruiert werden, so dass zumindest die Tendenzen in der Per-
sonalstruktur erkennbar werden. Der Altersdurchschnitt der Beamten bei ihrem Dienst-
antritt lag bei 2 8 - 3 0 Jahren. Lediglich zwei Beamte waren über 35 Jahre alt. 
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erheblich verschärf ten Gese tzgebung auch neues Aufgabengebie t gestellt. N a c h 
dem Machtwechsel schuf die Devisenstelle M ü n c h e n daher neben den zwei bereits 
existierenden Referaten zunächst ein weiteres Sachgebiet fü r Auswanderung , das 
sich mit den zahlreichen Genehmigungsver fahren auseinandersetzte.6 3 

Die wachsende Bedeutung der Ü b e r w a c h u n g und Ermi t t lung zeigt da rüber hi-
naus die enorme Steigerung der Anzah l der Devisenfälle und den engen Aus tausch 
der Devisenstelle mit anderen Ins t i tu t ionen der F inanzverwal tung, aber auch mit 
Gl iederungen der Partei und der Kommunalverwal tung . A m wichtigsten war die 
Koopera t ion mit der Zol l fahndungsste l le München , die ebenfalls auf die Mehrbe -
lastung durch die vermehr te A u s w a n d e r u n g reagierte. Im Rahmen der Verfolgung 
von Devisenvergehen fungier te die Zo l l f ahndung als Schnittstelle zwischen Fis-
kalverwaltung und Parteigl iederungen und sorgte so fü r eine enge Zusammenar -
beit mit diesen Stellen. D a z u zählte die ständige Koopera t ion mit den Grenzau f -
sichtsdiensten der SA und der SS, die mit den Haup tzo l l ämte rn und der Zol l fahn-
dung zusammenarbei te ten . 6 4 Schon im Mai 1933 beklagten sich Mitarbei ter der 
Zol l fahndungsste l le übe r die erhebliche Vermehrung des Geschäf t sumfangs durch 
die Verfolgung von Devisenvergehen. 6 5 Ein Jahr später w u r d e dann die Zahl der 
Planstellen von 14 auf 17 erhöht . Bereits im N o v e m b e r 1934 baten die Beamten 
dann händer ingend u m sechs weitere Beamtenstellen, damit der steigende Ar -
be i t saufwand bewältigt werden könne . 6 6 Die Über las tung der Behörden resul-
tierte aus dem steigenden U m f a n g der zu bearbei tenden Devisensachen. Allein bei 
der Zo l l f ahndung M ü n c h e n verdoppel te sich die Zahl der Ermit t lungsfäl le 1934 
gegenüber dem Vorjahr. N a h e z u alle Beamten waren dadurch mit der Bekämp-
f u n g von Devisenstrafsachen beschäftigt . Die Ermit t lungsarbei t konzent r ie r te 
sich auf den „Regis termarkschmuggel" , den „Warenschmuggel" , die B u c h p r ü f u n g 
und die Devisenzuwiderhandlungen , die meist den größten Fahndungsau fwand 
ausmachten. Allein im März 1935 ermittel te die Zol l fahndungsste l le M ü n c h e n ge-
gen 60 Untersuchungsgefangene wegen Devisenvergehen 6 7 

Bis 1936 nahmen die Ermit t lungsfäl le einen derart igen U m f a n g an, dass der 

63 Niederschrift über den Vortrag: „Die wichtigsten Bestimmungen des Devisenrechts unter 
besonderer Berücksichtigung der letzten Änderungen", o.J.; S tAM/OFD/364; Aussage 
Karl M.s, Sachbearbeiter bei der Devisenstelle, während eines Verfahrens bei der Wieder-
gutmachungskammer am LG München am 13. 5. 1951; StAM/NSDAP/211. Die Einzel-
fallakten der Devisenstelle und der Zollfahndungsstelle sind für München allerdings nicht 
mehr erhalten geblieben, so dass für den Einzelfall nur auf Sekundärquellen zurückgegrif-
fen werden kann. Die Verhaltensmuster dieser Behörden spiegeln sich aber angesichts des 
hohen Kooperationsgrades oftmals auch in den Steuerakten der Finanzämter oder der 
Polizeidirektion wider. 

64 Dies äußerte sich auch in den reichsweit hohen Mitgliederzahlen der Zollfahndungsbeam-
ten in der SS; Rundschreiben Staatssekretär Reinhardts an die Präsidenten der Landes-
finanzämter vom 8. 3. 1935 und 2. 11. 1936; StAM/Finanzamt/19863; Schreiben des RdF 
an den O F P München vom 2. 6. 1937; Β AB/R 2/29798; Blumberg, Zollverwaltung, S. 296. 

63 Schreiben der Zollfahndung an den Präsidenten des LFA München vom 9. 5. 1933; BAB/ 
R 2/5956. 

66 Schreiben des Präsidenten des LFA München an den RdF vom 21.5. 1935; ebd. 
67 Schreiben des Präsidenten des LFA München an den RdF vom 26.3. 1935 und 21. 5. 1935; 

ebd. 
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Reichsfinanzminister im O k t o b e r 1936 anordnete, alle verfügbaren Kräfte der 
Fahndung zur Bearbeitung derartiger Fälle einzusetzen und die Fahndungstätig-
keit auf dem Gebiet der Verbrauchssteuern bis auf weiteres zurückzustellen. 6 8 

Entsprechend hoch waren auch die Devisenstraffälle des Hauptzollamts M ü n -
chen, das über eine eigene Devisenüberwachungsstelle für die Bearbeitung von 
Devisenstrafsachen verfügte, die nicht nur Strafbescheide entwarf und Strafakten 
anlegte, sondern auch Fahrpost und Postsendungen auf Devisen überprüfte. Im 
Jahr 1934 schloss das Hauptzollamt München allein 287 Straffälle ab. 6 9 

Eine Anzeige und ein darauffolgendes Verfahren wegen Devisenvergehen hatte 
für die Betroffenen drastische Folgen. Bei Devisenstrafverfahren verhängte die 
Devisenstelle astronomische Bußgeldsummen. D e r wirksamste Hebel der Devi-
senstelle zur Sicherung und Entziehung jüdischen Vermögens bestand allerdings 
durch die bereits im Sommer 1933 geschaffene Möglichkeit des kompletten Ver-
mögensentzuges wegen „staatsfeindlichen" Verhaltens, das häufig mit Devisende-
likten begründet wurde. Eine solche Vorgehensweise war durch die Gesetze über 
den „Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staats-
angehörigkeit" und über die „Einziehung kommunistischen Vermögens" mög-
lich. 7 0 Beide Gesetze enthielten zwar zunächst keine antisemitischen Best immun-
gen, erlaubten jedoch die Einziehung sogenannten staatsfeindlichen Vermögens 
und wurden sowohl gegen politische Gegner als auch und später vor allem gegen 
jüdische Emigranten angewandt.7 1 E ine Durchführungsverordnung vom 26. Jul i 
1933 bestimmte, dass sich die Ausbürgerung und damit auch der Vermögensent-
zug nach „völkisch-nationalen" Gesichtspunkten zu richten habe, wobei „rassi-
sche" , staatsbürgerliche und kulturelle Kriterien im Vordergrund stehen sollten.7 2 

Die so geschaffene Möglichkeit , auf das Vermögen der jüdischen Bevölkerung 
direkt zugreifen zu können, wandte die Finanzverwaltung zunächst überwiegend 
bei politisch tätigen oder aus Osteuropa eingewanderten jüdischen Erwerbstäti-
gen an. Prominentes Opfer war etwa der ehemalige sozialdemokratische Finanz-
minister und jüdische Kinderarzt Dr. Rudolf Hilferding, der bereits im Frühsom-
mer 1933 das Deutsche Reich fluchtartig verlassen musste und letztlich nach 
Frankreich emigrierte.7 3 Dr. Hilferding entzog die Finanzverwaltung zwei Jahre 
später, im O k t o b e r 1935, das Vermögen wegen „staatsfeindlichen" Verhaltens. 
Neben dem SPD-Pol i t iker waren die meisten O p f e r dieser frühen Entziehungs-
maßnahmen prominente Gegner des Regimes, darunter auch viele Nicht juden. So 

6 8 Blumberg, Zollverwaltung, S. 317. 
6 9 Schreiben des Präsidenten des LFA Berlin an den R d F vom 21. 5. 1935 und 26. 3. 1935; 

B A B / R 2/5956. 
7 0 „Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen 

Staatsangehörigkeit"; RGBl . I (1933), S. 480; „Gesetz über die Einziehung kommunisti-
schen Vermögens"; RGBl . I (1933), S. 293. 

71 Präambel, ebd. 
7 2 Abs. 1 S. 1 der „Zweiten Verordnung zur Durchführung des GWSt" ; RGBl . I (1933), 

S. 538. Zu Bedeutung und Interpretation dieser beiden Gesetze siehe v. a. Tarrab-Masla-
ton, Strukturen, S. 154 f. 

7 3 StAM/Polizeidirektion/13932. Das dem Reich verfallene Vermögen wurde dann durch 
das Finanzamt Moabit West zugunsten des RdF verwertet. 
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versuchte etwa T h o m a s Mann mit einem mehrseitigen Brief die Beschlagnahme 
der kompletten Einr ichtung seiner Villa in M ü n c h e n zu verhindern, letztlich je-
doch vergeblich: 1936 beschlagnahmten die Behörden sein ganzes Vermögen, sein 
Haus war damit ver loren. 7 4 

Schon früh wandten die Fiskalbehörden die Beschlagnahme wegen „Staats-
feindlichkeit" auch gegen weniger prominente und verstärkt gegen jüdische B ü r -
ger an. Innerhalb der Finanzverwaltung lag die reichsweite Zuständigkeit für be-
schlagnahmte Vermögenswerte beim Finanzamt Moabi t -West in Berl in. N a c h d e m 
Vermögenswerte durch das zuständige F inanzamt unter Mithil fe der Devisen-
stelle, der Gestapo oder durch entsprechende gerichtliche Beschlüsse vorläufig be-
schlagnahmt worden waren, sandten die M ü n c h n e r F inanzämter die Steuerakten 
an das Berl iner F inanzamt, das entsprechende Vermögenserhebungen erstellte 
und die Personalien der Betrof fenen sowie vorhandene Werte katalogisierte. Das 
G e h e i m e Staatspolizeiamt leitete die Ausbürgerungsverfahren ein und das Fi -
nanzamt Moabi t -West führte dann die endgültige Beschlagnahme zugunsten des 
Reiches durch. N a c h einer Verfügung des Reichsinnenminister iums über die A b -
erkennung der Reichsbürgerschaft und die Beschlagnahme des Vermögens konnte 
schließlich das Vermögen endgültig zugunsten des Reiches eingezogen und ver-
wertet werden. 7 5 

D e m arbeitsteiligen und zentralisierten Prozess der Beschlagnahmung und Ver-
wertung zwischen dem Gehe imen Staatspolizeiamt und dem Berl iner F inanzamt 
entsprachen weitere Interakt ionsmuster auf zentraler und regionaler Ebene , die 
die Verfolgungspraxis beschleunigten und verschärften. Eine enge Zusammen-
arbeit ergab sich bei jeder Ermitt lungsarbeit in Devisensachen. 7 6 Wegen der ver-
stärkten Auswanderung der Juden im S o m m e r 1935 hatte das Reichsf inanzminis-
terium eine Besprechung anberaumt, in der die Polit ische Polizei auf die N o t w e n -
digkeit einer verstärkten Kooperat ion aufmerksam machte . 7 7 Derart ige U b e r -
legungen goss Reinhard Heydr ich in seiner Funkt ion als polit ischer Po l ize ikom-
mandeur der Länder im September 1935 in konkrete F o r m e n . In einer U n t e r -
redung mit Sachbearbeitern der Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung bemän-
gelte er die noch unzureichende Zusammenarbei t mit der Gestapo bei Auswande-
rungsfällen. U m die politische Zuverlässigkeit des Steuerpflichtigen besser ein-
schätzen zu können und den Kontrol l rahmen der Auswanderung zu vergrößern, 
führte die Gestapo ein entsprechendes Formblat t zur Vorlage bei den eigenen 
Dienststel len ein. D a r ü b e r hinaus sollten die Devisenstellen und Finanzämter mit-

7 4 D e Mendelssohn, Zauberer , Bd . 3, S. 2 7 2 ff. 
7 5 Beschlagnahme des Vermögens eines M ü n c h n e r jüdischen Viehhändlers 1933; S t A M / W B 

I / a / 3 0 6 5 ; Friedenberger , F inanzamt . 
7 6 Im O k t o b e r 1934 mahnte Staatssekretär Reinhardt die vertrauensvolle Zusammenarbe i t 

von Zol l - und Pohzeiverwal tung bei Ermit t lungsarbei ten an. E r stützte sich dabei auf eine 
Anweisung des Innenminis ters im H i n b l i c k auf eine enge Zusammenarbe i t von Zol l fahn-
dung und Pol izeiverwaltung. N a c h Meinung Reinhardts war eine gegenseitige U n t e r r i c h -
tung über Ermit t lungsarbei ten dringend notwendig; Schreiben Reinhardts an das Re ichs-
innenminis ter ium vom 23. 10. 1934; B A B / R 2 / 6 0 0 2 . 

7 7 Schreiben des Präsidenten des L F A Berl in an die Abte i lung I I I des R d F vom 27. 2. 1936; 
B A B / R 2 / 5 9 7 8 . 
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tels Rundverfügungen die Gestapo über alle Fahndungsmaßnahmen unterrich-
ten.78 Die Gestapo verpflichtete sich ihrerseits, in den Fällen jüdischer Auswande-
rungsvorbereitungen und insbesondere bei jüdischen Geschäftsleuten umgehend 
die Zentrale Nachrichtenstelle beim Landesfinanzamt Berlin zu informieren.79 

Hierunter fielen vor allem die von der Gestapo durch Post- und Fernsprechüber-
wachung gesammelten Informationen, die sie von da an unmittelbar an die Fi-
nanzverwaltung weitergab.80 Auf die „kriminellen" Methoden der Emigranten 
und auf die Fahndung nach straffälligen Auswanderern machten auch die Reichs-
stelle für Devisenbewirtschaftung und die Landesfinanzämter aufmerksam.81 

Derartige Mitteilungen enthielten eine enorme Bandbreite an Informationen. Sie 
reichten von warnenden Hinweisen auf die Benützung „unsichtbarer Farben" 
durch Auswanderer bis hin zu den Steuerhinterziehungsmethoden von Zeitschrif-
tenhändlern.82 Diese Informationen bewerteten die Berliner Institutionen in ein-
deutiger Weise: „Nach den in dieser Hinsicht gemachten Wahrnehmungen", so 
der Präsident des Landesfinanzamts Berlin in einem an den Reichsfinanzminister 
gerichteten Schreiben, „erscheint es mir angebracht zu sein, das gesunde Miss-
trauen zu haben, dass die Juden in den letzten Jahren verschiedentlich unrichtige 
Steuererklärungen abgegeben haben und dementsprechend handelten."83 

Auf regionaler Ebene finden sich entsprechende Kooperationsvereinbarungen 
mit der Bayerischen Politischen Polizei. Diese enge Zusammenarbeit war bis 1936 
in den Augen der Finanzverwaltung eine zwingende Notwendigkeit , hatten ihre 
Fahndungsbeamten doch vor der Sperrung von Wertgegenständen oder Bankgut-
haben relativ hohe rechtliche Schranken zu überwinden.8 4 Schnelle Sicherungs-
möglichkeiten bestanden für die Reichsfinanzverwaltung lediglich im Rahmen der 
Maßnahmen zur Sicherung der „Reichsfluchtsteuer", weshalb die Finanzämter 
auch meist umgehend in den Uberwachungs- und Sicherungsprozess einbezogen 
wurden. 

Die Interaktionsmuster äußerten sich in der Praxis auf verschiedene Weise. Der 
Anfangsverdacht der „Devisenverschiebung", hervorgerufen etwa durch Denun-
ziation, löste in der Devisenstelle zunächst die üblichen fiskalischen Uberwa-
chungs- und Sicherungsroutinen aus. Dies betraf zum einen die sofortige Einzie-

78 Rundschreiben des politischen Polizeikommandeurs der Länder an die Präsidenten der 
Landesfinanzämter vom 20. 9. 1935; BAB/R 2/5977. 

79 Gestapoerlass vom 11. 9. 1935; Schreiben des Präsidenten des LFA Berlin an die Abteilung 
III des RdF vom 27. 2. 1936; BAB/R 2/5978. 

80 Ebd. 
81 Zu den Fahndungsinformationen der Landesfinanzämter untereinander vgl. Rundschrei-

ben der Devisenstelle des LFA Würzburg vom 9. 4. 1934; StAM/OFD/364. 
82 Richtlinien des Präsidenten des LFA München für den Steuerfahndungsdienst vom 24. 7. 

1934; StAM/Finanzamt/19864; und Rundschreiben des LFA München an die Finanzäm-
ter des Bezirks vom 29. 5. 1934; ebd. 

83 Schreiben des Präsidenten des LFA Berlin an die Abteilung III des RdF vom 27. 2. 1936; 
BAB/R 2/5978. 

84 Noch Ende Februar 1936 beklagte sich daher der Präsident des LFA Berlin über die feh-
lenden Möglichkeiten der Zollfahndungsstelle, Sperrkonten oder Depots einzurichten; 
Schreiben des Präsidenten des LFA Berlin an die Abteilung III des RdF vom 27. 2. 1936; 
ebd. 
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hung des Reisepasses und die entsprechende Aufforderung an das F inanzamt zur 
Sicherung der „Reichsf luchtsteuer" . Derart ige Verdachtsmomente oder Verfahren 
meldete die Devisenstelle aber auch der Zol l fahndung, dem Gauwirtschaftsbera-
ter der Partei, den Pol izeidirektionen und der Bayerischen Polit ischen Polizei , die 
daraufhin weitere Schritte einleitete und Schutzhaft anordnen konnte, wie im 
Falle des jüdischen Arztes Dr. F., der unter dem Verdacht des „Devisenbetruges" 
stand. 8 5 Verhaftungen wegen Devisenverfehlungen jüdischer Betrof fener nahm 
die Zol l fahndung auch selbst vor, um die Verdächtigen danach an die Bayerische 
Polit ische Polizei zu überstel len. 8 6 Bereits im Spätsommer 1933 verhafteten B e -
amte der Zol l fahndung M ü n c h e n beispielsweise den jüdischen Textilhändler E l -
kan F., der dann, nach einer A n h ö r u n g durch den Ermittlungsrichter, zu einer 
mehrjährige Haftstrafe verurteilt wurde. 8 7 

D i e Bedeutung engmaschiger zentraler und regionaler Uberwachungsnetze 
veranschaulicht auch die fiskalische Verfolgungspraxis in Nürnberg . D i e dortige 
Devisenstelle war, wie in München , Mitte lpunkt eines lokalen Sicherheitssystems 
zur Verhinderung von „Kapita l f lucht" , wobei die meisten Informat ionswege di-
rekt zur Devisenstelle liefen, die diese dann weiterleiten konnte . 8 8 D e r Verteiler 
der Ermit t lungsberichte der B u c h - und Betr iebsprüfung umfasste alle relevanten 
Ermit t lungsbehörden: die Reichsbank, das F inanzamt, die Staatsanwaltschaft und 
Pol izeibehörden, den Reichswirtschaftsminister, die Zollfahndungsstelle und ei-
nen eigenen Umlauf für den innerbehördlichen Dienstverkehr . 8 9 Auch die erheb-
liche Zunahme von Devisenfällen nach 1933 ist in Nürnberg zu beobachten. G e -
nau wie in der Landeshauptstadt beklagte sich die mit sechs Planstellen allerdings 
wesentlich bescheidener ausgestattete Zollfahndungsstelle N ü r n b e r g im J a h r 1934 
über die monatl iche Zunahme von Devisenstrafsachen und den dadurch entstan-
denen vermehrten Arbei tsaufwand. 9 0 

Zur Informationsbeschaffung bedienten sich die fiskalischen Stellen auch hier 
der Ü b e r w a c h u n g des Briefverkehrs mit dem Ausland, um etwaige Devisenverge-
hen aufdecken zu können. 9 1 Besonders häufig - und hier spiegelt sich die Bedeu-
tung der allgemeinen antisemitischen Stimmungslage einer Region auch für den 
Fiskalbereich wider - waren Verdächtigungen der Parteiortsgruppen, die die D e -

8 3 A k t e n v o r m e r k u n g der Pol ize idirekt ion M ü n c h e n v o m 1 7 . 9 . 1935; S t A M / P o l i z e i d i r e k -
t i o n / 1 2 2 7 6 . 

8 6 Verhaftung des jüdischen M ü n c h n e r Frauenarztes und Universi tätsprofessors Dr. Erwin 
Z. wegen Devisenvergehen; Urtei l des L G M ü n c h e n von 1936 und A k t e n v o r m e r k u n g der 
Bayer ischen Pol i t ischen Polizei v o m 18. 1. 1936; S t A M / S t a a t s a n w a l t s c h a f t e n / 8 2 6 1 . 

8 7 Schreiben der Pol ize idirekt ion an die Zol l fahndung und den Ermit t lungsr ichter vom 
16. 8. 1933; S t A M / P o l i z e i d i r e k t i o n / 1 2 3 8 5 . 

8 8 So kamen relevante Hinweise von Bankinst i tuten, etwa der Re ichsbank oder der A n m e l -
destelle für Auslandsschulden; Ü b e r w a c h u n g der H o p f e n h a n d l u n g M . - D . ; S t A N / O F D 
N ü r n b e r g ( B u n d ) / 1 0 4 5 4 . 

8 9 Verteilung der Prüfungsber ichte der Abte i lung Β der Devisenstel le N ü r n b e r g vom 27. 3. 
1935; S t A N / O F D N ü r n b e r g / D e v i s e n s t e l l e / m 2 . 

9 = Schreiben des Präsidenten des L F A N ü r n b e r g an den R d F vom 6. 10. 1934; Β A B / R 2 / 
5960 . 

9 1 Schreiben der Devisenstel le vom 25. 10. 1933 bei der Ü b e r w a c h u n g der jüdischen H o p -
fenfirma M o r i t z R. ; S t A N / O F D N ü r n b e r g ( B u n d ) / 1 0 7 1 7 . 
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visensteilen zum Einschreiten gegen die der Kapitalflucht verdächtigen Juden 
veranlassen wollten. Bei derartigen Anzeigen zeigte sich die ökonomische Seite 
des Antisemitismus besonders deutlich. In einem Schreiben an die Devisenstelle 
meinte etwa die N S - H a g o , einen jüdischen Textilhändler beim Kapitalschmuggel 
ertappt zu haben: „Der Jude R . erklärt" , so die NS-Handels - und Handwerks-
organisation, „dass er keine Einkommenssteuer zu bezahlen braucht, dabei macht 
dieses Schwein im Winter Reisen nach Arosa (Schweiz) und im Sommer nach Ita-
lien. D e r Jude U . sagt wiederholt, dass er keine Bürgersteuer zu bezahlen braucht, 
da auch er kein E inkommen hätte. Wie er seine jährlichen Reisen ins Ausland z . B . 
an das Adriatische Meer bezahlt, ist uns nach diesem klassischen Ausspruch 
schleierhaft ." 9 2 

Die Reaktionen der Devisenstelle Nürnberg auf derartige Denunziationen 
blieb allerdings zwiespältig. Die zahlreichen Hinweise radikal antisemitisch agie-
render Akteure führten zwar unmittelbar zur Einleitung eines Uberwachungsver-
fahrens, auf die Ermittlungsarbeit selbst hatten sie aber nur sehr begrenzten Ein-
fluss. Dies galt insbesondere für die Fälle, in denen zwar Anzeigen der N S D A P 
vorlagen, die Devisenstelle aber keine Gründe für die Erhärtung der Verdachts-
momente finden konnte . 9 3 Die Betrachtungsweise der Emigration als Möglichkeit 
der Einnahmesteigerung war hier offensichtlich eng mit dem Ziel verknüpft, die 
jüdische Auswanderung nicht zu gefährden. Hinsichtlich der jüdischen Bevölke-
rung wurde auch nicht pauschal der Verdacht der „Vermögensverschiebung" er-
hoben. Auch wenn ideologisch unverdächtige Bankinstitute, etwa die Reichsbank 
oder die Anmeldestelle für Auslandsschulden, den Devisenstellen Hinweise ga-
ben, zogen diese nicht automatisch entsprechende Maßnahmen nach sich. Die 
Verfahrensweise blieb in weiten Teilen an konkreten Tatbeständen orientiert. 9 4 

Innerhalb der rechtlichen Möglichkeiten genehmigte die Devisenstelle Nürnberg 
jüdischen Emigranten daher auch den Transfer von Vermögenswerten. Entspre-
chende Zahlen liegen für den Zeitraum vom 1. Januar 1935 bis zum 31. Januar 
1936 vor. Im Januar 1935 transferierten 17 Familien aus Nürnberg insgesamt 
365 270 Reichsmark, also etwa 2 1 5 0 0 Reichsmark pro auswandernder Familie. 
Nach der starken Zunahme der Auswanderung nach der Verabschiedung der 
„Nürnberger Gesetze" wuchs der Betrag auf 1 025 776 Reichsmark bei 48 Fami-
lien an. Eine jüdische Familie transferierte in diesem Monat also - ähnlich wie ein 
Jahr zuvor - etwa 25 000 Reichsmark. 

Die vorliegende Statistik verrät nichts über die Abgaben, die die jüdischen 
Emigranten zu bezahlen hatten, auch führte die Devisenstelle die genaue Anzahl 

9 2 Schreiben der NS-Hago an die Devisenstelle vom 6. 9. 1935; StAN/Finanzamt Nürnberg-
Ost/5220/5232; mit ähnlichem Wortlaut: Schreiben der N S D A P Gau Franken vom 15. 6. 
1935; S t A N / O F D Nürnberg (Bund)/9645; Schreiben an das LFA Nürnberg vom 24. 8. 
1935; S t A N / O F D Nürnberg (Bund)/10548. 

9 3 Bericht der Devisenstelle vom 11.8. 1934; S t A N / O F D Nürnberg (Bund)/10548; Bericht 
der Devisenstelle vom 5. 8. 1935; S t A N / O F D Nürnberg (Bund)/9645. 

9 4 Überprüfung der Hopfenhandlung Η. B. am 7. 2. 1936; S t A N / O F D Nürnberg (Bund)/ 
9587; Überprüfung der Hopfenhandlung S. Sch. am 13. 4. 1934; S t A N / O F D Nürnberg 
(Bund)/10851; Buchprüfung vom 29. 8. 1934; StAN/Finanzamt Nürnberg-0st /7073. 
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Statistische Übersicht über die Auswanderung in der Zeit vom 1. Januar 1935 bis 
zum 31. Januar 1936 im Bezirk des Landesfinanzamts Nürnberg 

1935 Bardevisen Verrechnungs- Waren- und G e s a m t - Famil ien 
konten Wertpapiere s u m m e 

Januar 3 8 0 7 0 1 5 0 5 0 0 1 7 6 7 0 0 365 2 7 0 17 
F e b r u a r 4 9 3 5 0 52 0 0 0 1 0 1 3 5 0 6 
März 6 1 4 7 0 1 0 8 0 0 0 6 4 0 0 0 2 3 3 4 7 0 7 
Apri l 2 4 0 0 0 3 0 5 0 0 1 9 8 0 0 74 3 0 0 6 
Mai 1 8 0 0 0 2 0 0 5 0 2 0 0 0 4 0 0 5 0 6 
Juni 6 0 0 0 3 9 0 0 0 4 5 0 0 0 4 
Jul i 14 700 6 6 0 0 0 80 700 6 
August 2 7 2 0 0 9 1 0 0 1 8 9 9 0 5 5 2 9 0 9 
S e p t e m b e r 5 1 6 0 0 2 5 0 1 8 1 2 9 3 0 0 3 3 1 0 8 1 12 
O k t o b e r 2 6 4 5 0 0 1 6 9 2 0 0 4 0 1 2 3 4 7 3 8 2 3 27 
N o v e m b e r 2 3 2 9 1 5 7 5 5 4 8 1 7 3 0 0 9 9 5 6 9 6 45 
D e z e m b e r 262 800 687 076 75 9 0 0 1 025 776 48 

1936 
Januar 1 7 5 0 0 0 3 4 8 6 0 3 4 2 6 3 2 5 6 6 2 3 5 33 

Insgesamt 1 2 2 5 6 0 5 2 6 8 5 6 9 1 4 7 6 7 4 5 4 3 8 8 0 4 1 2 2 6 

der Famil ienangehörigen nicht auf. Es ist zu bedenken, dass allein die Abgaben an 
die Deutsche Golddiskontbank für den Transfer von Devisen bereits 60 Prozent 
betrugen. Zudem wurde die „Reichsf luchtsteuer" auf der Basis der Summe vor 
A b z u g der Abgaben berechnet. D a r u m stellten die oben angeführten tatsächlich 
transferierten Summen also nur einen kleinen Teil des ursprünglichen Vermögens 
der Emigranten dar. D i e Zahlen zeigen aber, dass das Verhältnis zwischen der A n -
zahl der auswandernden Familien und der transferierten Werte weitgehend kon-
stant blieb. 

Hinweisen auf „Kapitalschmuggel" ging die Dienststelle aber in jedem Fall ge-
wissenhaft nach. Schloss sie von einem anfänglichen Verdacht auf ein tatsächlich 
vorliegendes Vergehen oder waren Juden bereits ausgewandert, wandte sie in ihrer 
internen Verfahrensweise gegenüber Emigranten die ganze Här te der Fiskalpoli -
tik an: Sie gewährte bereits ausgewanderten Juden nur die Abhebung der Beträge 
von den Auswanderersperrmarkkonten, die nach Meinung der Dienststelle zum 
bloßen Uber leben benötigt wurden. Weitere Vermögenswerte blieben gesperrt. 
Offensicht l ich beanspruchte sie nicht nur die Kontro l le über entsprechende 
Werte, sondern ging bereits von der späteren Einziehung zugunsten des Reiches 
aus. Deut l ich wird diese Verfahrensweise gegenüber Ludwig N. , einem jüdischen 
Hopfenhändler , der 1934 in die Schweiz ausgewandert war. Von der Schweiz aus 
konnte er weiterhin geschäftliche Verbindungen mit Brüssel pflegen und war da-

9 3 D i e Statistik berücksicht igt zwar alle Auswanderer , es handelte sich aber nach Angaben 
der Devisenstel le um weit über 9 0 % jüdische Emigranten ; Statistik enthalten in B A B / R 2/ 
5978 . 
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rüber hinaus in der Lage, auf erhebliche Reichsmarkbeträge eines Schweizer K o n -
tos zurückzugreifen. Dies veranlasste die Devisenstelle Nürnberg zu der Sperrung 
seiner Vermögenswerte im Reich, da er diese zur Bestreitung seines Lebensunter-
haltes nicht benötige. 9 6 

Sicherung und Entziehung der „Reichsfluchtsteuer" in München, Nürnberg 
und Unterfranken 

Ein weiteres wirksames Mittel, um präventiv gegen vermeintliche Kapitalflucht 
vorgehen zu können, war die Entziehung der Reisepässe. A m 1. April 1933 hatte 
die Reichsregierung einen sogenannten Ausreisesichtvermerk eingeführt. Bei Ver-
dacht von Devisenverstößen oder „staatsfeindlichen" Betätigungen im Ausland 
konnte der Sichtvermerk verweigert werden. 9 7 Die weitgehenden Bestimmungen 
des Ausreisesichtvermerks machte die Regierung zwar im Dezember 1933 wieder 
rückgängig, der Finanzminister verwies danach jedoch auf die Möglichkeiten der 
Vorschriften der Passbekanntmachung vom 7. Juni 1932. Hiernach konnte der 
Pass in den Fällen versagt oder entzogen werden, in denen eine Steuerhinter-
ziehung vermutet wurde. 9 8 Zur Prävention des „Kapitalschmuggels" diente die 
Kooperat ion mit anderen Institutionen. Die Passbehörden waren angehalten, die 
Finanzämter bei der Erstellung oder Verlängerung der Reisepässe zu hören, um 
gegebenenfalls eine unerwünschte Ausreise verhindern zu können. Darüber hi-
naus sollten die zuständigen Behörden die Listen der Personen, die vor 1933 den 
Sichtvermerk nicht erhalten hatten, systematisch überprüfen und im Falle fort-
bestehender Verdachtsmomente bei der Passbehörde einen Antrag auf Entzie-
hung des Reisepasses stellen.9 9 Bei schweren Zuwiderhandlungen gegen die De-
visengesetze konnte das Vermögen eingezogen werden und verfiel dann dem 
Reich . 1 0 0 

Aufbauend auf die reichsweiten Regelungen für die Ausstellung von Reisepäs-
sen bei Emigranten gab der Präsident des Landesfinanzamts München im März 
1934 Anweisungen für die Versagung des Reisepasses bei Devisenvergehen mit 
weitreichenden Auswirkungen. D e r Generalverdacht, unter den das Landesfi-
nanzamt München die Emigranten stellte, äußerte sich in den einzelnen Best im-

9 6 Schreiben eines Ost l an die Abteilung Β der Devisenstelle Nürnberg vom 26 .2 . 1935; 
S t A N / O F D Nürnberg (Bund)/11054. 

9 7 „Bekanntmachung über die vorübergehende Wiedereinführung des Ausreisesichtver-
merks" vom 1.4. 1933; RGBl . I (1933), S. 160; Mußgnug, Reichsfluchtsteuer, S. 36f. ; 
Rundschreiben des R d F an die Präsidenten der Landesfinanzämter vom 18. 12. 1933; 
StAM/Finanzamt/19864. 

9 8 „Bekanntmachung zur Ausführung der Passverordnung" (Passbekanntmachung) vom 
7. 6. 1932; RGBl . I (1932), S. 257. 

9 9 Ab Dezember 1934 konnte darüber hinaus die Devisenbewirtschaftungsstelle die Inan-
spruchnahme einer Freigrenze für die Ausfuhr von Devisen von einer Eintragung in den 
Reisepass abhängig machen; Rundschreiben des R d F an die Präsidenten der Landesfi-
nanzämter vom 18. 12. 1933; StAM/Finanzamt/19864. 

1 0 0 § § 4 und 6 der „Zehnten Durchführungsverordnung zur Verordnung über die Devisen-
bewirtschaftung" vom 22. 12. 1934; RGBl . I (1934), S. 1290; Rundschreiben der Reichs-
stelle für die Devisenbewirtschaftung an die Devisenstellen vom 22. 12. 1934; B A B / R 2/ 
14067. 
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mungen: D e m n a c h sollten Reisepässe in allen Fällen eingezogen oder ihre Ge l -
tung auf das Inland beschränkt werden, in denen ein Strafverfahren mit Verdacht 
auf Steuerhinterziehung schwebte, erhebliche, nicht gesicherte Steuerrückstände 
vorhanden waren, erhebliches Auslandsvermögen existierte und auf nur geringfü-
gige Werte im Inland zurückgegriffen werden konnte . Ebenfalls ohne Ausreisedo-
kumente stand derjenige da, dessen Warenbestände oder Einrichtungsgegenstände 
versteigert wurden. D i e Hauptzol lämter forderte der Präsident des Landesf inanz-
amts auf, jeden U m z u g ins Ausland den Finanzämtern zu melden, die dann wie-
derum entsprechende Sicherheitsmaßnahmen einleiten konnten. Die Beamten 
sollten gleichzeitig prüfen, ob ein Teil des Umzugsgutes vor der Verladung als 
Sicherheit für eine eventuell anfallende „Reichsf luchtsteuer" dienen konnte . 1 0 1 

D e n fiskalpolitischen Zielsetzungen des Reichsf inanzminister iums entsprechend, 
schlugen die Anweisungen auch deutlich antisemitische T ö n e an. D e n n Steuer-
pflichtige, deren Auswanderung vermutet werden konnte - und hierunter fielen 
nach Auffassung des Landesf inanzamts M ü n c h e n ausschließlich jüdische Steuer-
pflichtige mussten dem Wohnf inanzamt umgehend mitteilen, wenn ihr Vermö-
gen um mehr als 1 0 0 0 0 Reichsmark abgenommen hatte . 1 0 2 G e m ä ß den Best im-
mungen des Staatssekretärs im Reichsf inanzminister ium Reinhardt sollte die E r -
mäßigung der Steuer um 25 Prozent zudem nicht zur Minderung der Här te für 
den Steuerpflichtigen gewährt werden, sondern nur, um überhaupt Leistungen im 
Rahmen der „Reichsf luchtsteuer" sicherstellen zu können . 1 0 3 Bei mittleren und 
größeren Betr ieben sollte schließlich prinzipiell vor der Emigrat ion eine B u c h p r ü -
fung vorgenommen werden. Gleiches galt für Angehörige der Freien Berufe . 1 0 4 

D e n Weisungen gemäß beantragten die F inanzämter in den Jahren 1934 und 
1935 generell die Einziehung des Reisepasses von Juden und deren Beschränkung 
auf das Inland aus steuerlichen Gründen , wenn die Betrof fenen entsprechende 
Unbedenkl ichkei tsbescheinigungen nicht vorlegen konnten. Anfang 1935 traf den 
jüdischen Arzt Prof . Dr. Er ich Ben jamin eine derartige Präventivmaßnahme. In 
seinem Fall vertrat die Zol l fahndung München die Ansicht , er veräußere eines 
seiner Grundstücke , um einen „illegalen" Vermögenstransfer vorzubereiten. Tat-
sächlich hatte der Arzt die Immobi l ie veräußert, um sein zwischenzeit l ich ge-
schlossenes Kindersanatorium wiedereröffnen zu können . 1 0 5 

, C 1 Rundschre iben des Präsidenten des L F A M ü n c h e n an die F inanzämter , die Devisenstel -
len und Zol l fahndungsstc l len v o m 9. 3. 1934; S t A M / O F D / 1 9 8 6 4 . 

1 = 2 Rundschre iben des L F A M ü n c h e n an die F inanzämter des Bezirks vom 6. 3. 1934; S t A M / 
F i n a n z a m t / 1 2 9 3 7 . 

i " E b d . 
1 = 4 Rundschre iben des Präsidenten des L F A M ü n c h e n an die F inanzämter vom 8. 5. 1934; 

S t A M / F i n a n z a m t / 1 9 8 4 3 . 
1 0 3 Grunds tücksverkauf dos Kindcrpsvchologen Prof . Er i ch B e n j a m i n 1935 vor einer ge-

planten Auslandsreise. Die Zol l fahndung M ü n c h e n forderte die E inz iehung des Reise-
passes und sandte einen F u n k s p r u c h an alle Zol l fahndungsstel len im Reich; Hinweis der 
Zol l fahndungsstel le M ü n c h e n an die Pol ize idirekt ion vom 9. 2. 1935; S t A M / P o l i z e i -
d i r e k t i o n / 1 1 5 5 9 . Pässe wurden auch wegen Steuerrückständen eingezogen; Schreiben der 
Vollstreckungsstel le des F inanzamts M ü n c h e n - S ü d an die Pol izeidirekt ion M ü n c h e n 
v o m 30. 12. 1933; S t A M / P o l i z e i d i r e k t i o n / 1 2 3 9 8 . 
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Auch bei geplanten Auslandsreisen und dementsprechenden Anträgen auf De-
visenausgabe zogen die Finanzämter die Pässe von Juden ein und gaben sie erst 
nach eingehender Prüfung der steuerlich relevanten Vermögensverhältnisse wie-
der frei. Um dem „Kapitalschmuggel" vorzubeugen, beschränkten sie zudem die 
Genehmigung von Auslandsreisen auf nur ein Familienmitglied. 

Ein weiteres Beispiel sei genannt: Die Frau des jüdischen Arztes Dr. T. Jose-
phine hatte bei der Passstelle der Polizeidirektion im Dezember 1935 um eine Rei-
segenehmigung nach Osterreich nachgesucht. Als Finanzamt und Polizei darauf-
hin feststellten, dass ihr Ehemann noch über einen unbefristet gültigen Reisepass 
verfügte, zogen sie diesen umgehend ein und verweigerten ihm trotz mehrmaligen 
Nachsuchens jede Reise ins Ausland. Als Begründung führten die Beamten im be-
hördeninternen Schriftwechsel an, er wolle „abkassieren und sein Vermögen nach 
Italien verschieben". Die Zollfahndungsstelle nahm ihre Ermittlungen wegen 
„heimlicher Wohnsitzverlegung" ins Ausland auf. Die Ausstellung eines Reise-
passes blieb dem Ehepaar bis zur Emigration verwehrt.106 

Im Zuge der „Präventivmaßnahmen" zur Sicherung jüdischen Vermögens er-
stellten die Münchner Finanzämter, wohl aufgrund einer entsprechenden zentra-
len Anweisung, darüber hinaus ein Verzeichnis aller „Nichtarier", die über ein 
Vermögen von über 50000 oder über ein Einkommen von mehr als 10000 Reichs-
mark jährlich verfügten.107 Mit Hilfe derartiger Listen konnten dann Reisepässe 
eingezogen und bis zur Sicherung rückständiger Steuern einbehalten werden.108 

Die „sachdienlichsten" Hinweise auf Auswanderungsabsichten erhielt die Fi-
nanzverwaltung durch die Passämter der Bezirkspolizeibehörden.109 Vor der 
Ausstellung eines Reisepasses informierten sich die Polizeistationen der Polizeidi-
rektion München bei den Finanzämtern über Steuerrückstände. Diese beantrag-
ten bei allen „Reichsfluchtsteuer"-Pflichtigen und als „politisch unzuverlässig" 
geltenden Personen die Einziehung des Reisepasses.110 Am 31. Dezember 1935 
informierte dann das bayerische Innenministerium über grundsätzliche Beden-

106 Schreiben der Polizeidirektion vom 19. 12. 1935 und Schreiben Dr. T.s an die Polizei-
direktion vom 28. 5. 1936; StAM/Polizeidirektion/15169; Schreiben der Gestapo an das 
Polizeipräsidium vom 1. 2. 1937; Vorbemerkung der Polizeidirektion vom 28. 7. 1937; 
ebd. 

107 Schreiben des Finanzamts München-West an die Polizeidirektion vom 18. 11. 1935; 
StAM/Polizeidirektion/13331 und 12413. Bereits 1934 hatte der preußische Ministerprä-
sident die Staatspolizeistellen aufgefordert, Listen aller Emigranten zu erstellen, wobei 
die Finanzämter die Polizei dabei mit Informationen unterstützen sollten; Schreiben des 
Präsidenten des LFA Berlin an die Abteilung III beim RdF vom 27. 2. 1936; Β AB/R 2/ 
5978. Um eine entsprechende Anweisung könnte es sich auch in diesen Fällen gehandelt 
haben. 

108 Einziehung des Reisepasses von Max C. am 18. 11. 1935; Schreibendes Finanzamts Mün-
chen-Süd an die Polizeidirektion vom 16. 12. 1935; StAM/Polizeidirektion/11878; und 
von Max Julius G. am 18. 11. 1935; Schreiben des Finanzamts München-West an die 
Polizeidirektion vom 18. 11. 1935; StAM/Polizeidirektion/13331; sowie von Eugen F. am 
20. 10. 1935; Einzelfall in StAM/Polizeidirektion/12556. 

109 Schreiben des Präsidenten des LFA Würzburg an den RdF vom 29. 2. 1936; BAB/R 2/ 
5978. 

110 Schreiben des Präsidenten des LFA München an den RdF vom 27. 2. 1936; BAB/R 2/ 
5987. 
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ken, die gegen die Ertei lung von Auslandsreisepässen an Juden bestünden. 1 1 1 Le -
diglich für eine Gewährleistung des Devisenverkehrs und zur Verhinderung der 
Beeinträchtigung von Exportgeschäften konnten jüdische Gewerbetre ibende eine 
Bescheinigung der Industrie- und Handelskammer vorlegen, die die wirtschaft-
liche Bedeutung einer Auslandsreise bestät igte. 1 1 2 

Hinweise auf mögliche Auswanderungsabsichten und die damit verbundene 
Forderung nach Einziehung des Reisepasses kamen aber auch von Bürgern, die 
wegen vermeintl icher Emigrat ionsabsichten der Schuldner befürchteten, Zah-
lungsrückstände nicht mehr eintreiben zu können. Prägnantes Beispiel ist hier die 
Vorgehensweise der Inhaberin einer Kommiss ionsbuchhandlung, die durch 
Hörensagen die vermeintl ichen Auswanderungsabsichten des jüdischen Arztes 
Dr. G . in Erfahrung gebracht und daraufhin im Februar 1934 die Einziehung von 
dessen Reisepass gefordert hatte. Dr. G . hatte B ü c h e r auf Rechnung gekauft und 
noch nicht bezahl t . 1 1 3 Tatsächlich zogen Finanzamt und Polizei den Reisepass des 
Arztes ein und verpflichteten ihn zu einer Sicherheitsleistung wegen eventuell 
anfallender „Reichsf luchts teuer" . 1 1 4 

N a c h der größeren Auswanderungswelle , die der Verabschiedung der „ N ü r n -
berger G e s e t z e " im H e r b s t 1935 folgte, verschärfte die Bayerische Polit ische P o -
lizei im Januar 1936 die Richtl inien für die Ausstellung eines Reisepasses an Juden 
erneut, nach denen nicht nur die einwandfreie Führung des Antragstellers, son-
dern auch dessen Geschäftsbeziehungen ins Ausland und nennenswerte U m s ä t z e 
für den Erhalt des Reisedokuments ausschlaggebend waren. A u f jeden Fall sollte 
die Devisenstelle eine Prüfung der F irma vornehmen. Daneben waren noch Be-
scheinigungen der Industrie- und Handelskammer und des Finanzamts erforder-
lich. N a c h seiner R ü c k k e h r sollte der jüdische Geschäf tsmann den Erfolg seiner 
Reise nachweisen, den E in- und Ausgang von Devisen hatte die Devisenstelle per-
manent zu überwachen . 1 1 5 Fakt isch errichteten diese zahllosen Genehmigungs-
vorbehalte und Einschränkungen derartig hohe Hürden, dass es jüdischen G e -
schäftsleuten unmögl ich gemacht wurde, normale Beziehungen ins Ausland zu 
unterhalten. Wer nach den massiven E inbußen , die die jüdischen Gewerbetre iben-
den im Inland bereits hatten hinnehmen müssen, noch auf das Auslandsgeschäft 
gesetzt hatte, sah sich mehr und mehr auch dieser Existenzgrundlage beraubt. 

Mit diesen umfassenden Kontro l lmaßnahmen war immer auch eine im B e h ö r -
denjargon sogenannte präventive Sicherung der Steuer verbunden. Auch hierfür 

1 1 1 Schreiben des bayer ischen Innenminis ter iums an die bayerische Staatskanzlei vom 21. 12. 
1935; B a v H S t A M / S t K / 6 2 3 2 . A u c h das Reichs innenminis ter ium hatte am 26. N o v e m b e r 
1935 die Polizeipräsidien darauf hingewiesen, dass die R e i s e d o k u m e n t e von J u d e n wegen 
„fortgesetzter Vermögensverschiebungen" streng zu prüfen und ihr Gel tungsbere ich ggf. 
auf das Inland zu beschränken seien; Rundschre iben des Innenministers an die Bez i rks -
ämter, die Polizeipräsidien und die Pol ize idirekt ionen vom 26. 11. 1935; R G V A / S o A 
M o s k a u / F o n d 5 0 0 c / o p . 1/d. 290/1. 31. 

1 1 2 Bescheinigung der I H K M ü n c h e n vom 17. 12. 1935; S t A M / P o l i z e i d i r e k t i o n / 1 2 3 8 9 . 
1 1 3 Schre iben der Buchhändler in an das Pol izeipräsidium vom 1 6 . 2 . 1934; S t A M / P o l i z e i -

d i r e k t i o n / 1 3 3 3 1 . 
1 1 4 Schri f twechsel mit dem I-'inanzamt M ü n c h e n - W e s t am 23. 1. 1936; S t A M / F i n a n z a m t / 

17569. 
Rundschre iben der Bayer ischen Pol i t ischen Polizei vom 13. 1. 1936; S t A M / G e s t a p o / 5 9 . 
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hatte der Präsident des Landesfinanzamts München am 24. Juli 1934 Richtlinien 
erlassen. Sie informierten die Steuerfahndungsbeamten über verschiedene Metho-
den sowohl des „illegalen" Vermögenstransfers jüdischer Emigranten als auch der 
Steuerhinterziehung der jüdischen Bürger. Die Konsequenzen, die daraus für die 
Beamten des Fahndungsdienstes erwachsen sollten, waren durch die ideologi-
schen Vorgaben vor allem Staatssekretär Reinhardts geprägt. D e r Beamte habe im 
nationalsozialistischen Staat, so die Richtlinien, den Kampf gegen die „Steuer-
lüge" besonders aufzunehmen und darüber hinaus an der „Schaffung einer neuen 
Steuermoral" mitzuwirken. Diese Steuermoral sollte die vitale Bedeutung des Fis-
kus für die Lebensfunktionen der „Volksganzheit" verdeutlichen. Dementspre-
chend hatte sich die Strafpraxis, insbesondere die Bemessung der Strafe und die 
Entscheidungen über Erlasse bei der Strafvollstreckung an der Schwere der 
Schuld, die ein Steuervergehen an Volk und Staat bedeutete, zu orientieren. 1 1 6 Tat-
sächlich erstellten die Münchner Finanzämter bei allen Erwerbstätigen „Unbe-
denklichkeitsbescheinigungen", die für eine Ausreise notwendig waren, nur gegen 
eine Hinterlegung von Sicherheiten für eine eventuell anfallende „Reichsflucht-
s teuer" . 1 1 7 Die Beamten vermuteten bei jeder Auslandsreise eines Juden, auch zu 
Erholungszwecken, die Vorbereitung einer Emigration und äußerten damit ein-
hergehend den Verdacht eines „illegalen" Vermögenstransfers. 1 1 8 Die Sicherungs-
maßnahmen führte zwar das zuständige Finanzamt durch, Anregungen für ent-
sprechende Maßnahmen gingen aber häufig von den Fahndungsbeamten aus, die 
zu einem radikalen Vorgehen durch das Landesfinanzamt aufgefordert worden 
waren. 1 1 9 

Die harten Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen verfehlten die beab-
sichtigte Wirkung nicht. Ein Bericht des Finanzamts M ü n c h e n - N o r d von Februar 
1936 stellte fest, dass in letzter Zeit keine „Nichtarier" mehr ins Ausland geflüch-
tet seien und die Emigranten sich ordnungsgemäß die „Unbedenklichkeitsbe-
scheinigungen" hätten ausstellen lassen. D e r Berichterstatter führte diesen U m -
stand unter anderem auf die flächendeckende präventive Einziehung der Reise-
pässe zurück. 1 2 0 Ähnlich argumentierte auch der Präsident des Landesfinanzamts 
München gegenüber dem Reichsfinanzminister nur wenige Tage später. E r schloss 
eine „illegale" Auswanderung wegen der Zusammenarbeit der verschiedenen Be-
hörden im Bezirk des Landesfinanzamts München nahezu aus. D o r t vernetzten 
die verschiedenen Finanz- und Polizeibehörden ihre Aktivitäten bereits seit 1933 

1 1 6 Richtlinien des Präsidenten des LFA München vom 24. 7. 1934; StAM/Finanzamt/19864. 
1 1 7 Sicherung der „Reichsfluchtsteuer" bei dem jüdischen Viehhändler Adolf F.; Schreiben 

der Bayerischen Politischen Polizei an das Finanzamt vom 18. 8. 1936; StAM/Polizei-
direktion/12398. 

1 1 8 Schreiben der Gestapo, Staatspolizeistelle München, an das Polizeipräsidium München 
vom 1.2. und 30. 11. 1937; StAM/Pol.Dir./15165. 

1 1 9 Schreiben des Leiters der Zollfahndung München an den Steuerfahndungsdienst des Fi-
nanzamts München-Nord vom 23. 10. 1935 und Sicherung des Vermögens durch einen 
R R am 23. 11. 1935; StAM/Finanzamt/18381. Die Hilfe der Zollfahndung wurde aller-
dings nur selten in Anspruch genommen. Besonders aktiv scheint der finanzamtseigene 
Steuerfahndungsdienst geworden zu sein; Schreiben des Finanzamts München-Nord an 
das LFA München vom 18. 2. 1936; B A B / R 2/5987. 

1 2 0 Bericht des Finanzamts München-Nord an das LFA München vom 18. 2. 1936; ebd. 
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nicht nur in Passangelegenheiten. Zur Verhinderung von Steuerflucht kooperier-
ten die großen F inanzämter mit den Polizeidienststellen, der Zol l fahndung und 
den Devisenstellen vor allem im H i n b l i c k auf den gegenseitigen Informationsaus-
tausch schon beim bloßen Verdacht einer Auswanderung. In den Jahren 1934 und 
1935 verdichteten sich die Kooperat ionsmuster , wie es der Präsident des Landes-
finanzamts M ü n c h e n bezeichnete, „zu einer engen Fi ihlungsnahme unter den B e -
h ö r d e n " . 1 2 1 Ausgangspunkt hierfür war - den Tendenzen in der Gesetzgebung 
entsprechend - die in M ü n c h e n deutlich zutage tretende zunehmende Kriminal i -
sierung der Auswanderer. In zahlreichen Schulungen und Briefwechseln wurde 
immer wieder auf die „kriminel len" Methoden der Auswanderer aufmerksam ge-
macht. „Was diese Leutchen nun nicht genehmigt erhalten" , so ein Re ichsbank-
inspektor in einem Vortrag über das Devisenrecht im Landesf inanzamt München , 
„versucht man oft auf den krümmsten Wegen herauszubekommen. " Daher sei 
eine entsprechende Ü b e r w a c h u n g dringend erforderlich. Diese solle sich vor 
allem in einer strengen und von Misstrauen geprägten Uberprüfung sämtlicher 
Bücher, des Umzugsgutes etc. niederschlagen. 1 2 2 Dabei blieben die Maßnahmen 
der Reichsf inanzverwaltung offensichtl ich weiterhin primär dem Ziel des monetä-
ren Erfolges untergeordnet . Juden , bei denen aufgrund der Vermögensverhält-
nisse lediglich geringes steuerliches Interesse bestand, gerieten nicht ins Faden-
kreuz des Fiskus und wurden durch die Institutionen der Reichsf inanzverwaltung 
weitgehend ignoriert . 1 2 3 

Im Gegensatz zu dem willkürlichen Vorgehen der Partei und den Gesetzes-
übertretungen der Bayerischen Polit ischen Polizei blieb das bürokrat ische Ver-
fahren der M ü n c h n e r Finanzverwaltung zudem weiterhin an die - allerdings dis-
kriminierenden - Gesetze gebunden. Aufgrund konkurrierender N o r m e n stellte 
sich die Fiskalpolit ik in Teilbereichen daher auch uneinheitl ich dar. Anschauliches 
Beispiel sind die Diskussionen um die Wahrung des Steuergeheimnisses, die dem 
Beharren der Beamten auf formale Rechtmäßigkei t entsprangen. Ungeachtet der 
ansonsten reibungslosen Zusammenarbei t mit der Bayerischen Polit ischen Polizei 
und den umfangreichen Mögl ichkei ten des Informationsaustausches mit anderen 
Inst i tutionen wies der Präsident des Landesfinanzamts München im März 1934 
auf die prinzipielle Gel tung des Steuergeheimnisses hin . 1 2 4 Obgle i ch ein solcher 
Hinweis angesichts der tatsächlichen Polit ik gegenüber der jüdischen Bevölke-
rung und des regen gesetzlich legitimierten Informationsaustausches de facto wir-
kungslos geworden war, beschwerte sich die Bayerische Polit ische Polizei noch 
im Juli 1936 über die ablehnende Haltung der Finanzämter, die bei best immten 
Tatbeständen mit Berufung auf das Steuergeheimnis die Ertei lung von Auskünf -
ten beziehungsweise die Herausgabe von Akten verweigern würden. Im gleichen 

Schre iben des Präsidenten des L F A M ü n c h e n an den R d F vom 27. 2. 1936; ebd. 
Vortrag über „Die wichtigsten B e s t i m m u n g e n des Devisenrechts unter besonderer B e -
rücksicht igung der letzten Ä n d e r u n g e n " von einem Reichsbankinspektor , o. D . ; S t A M / 
O F D / 3 6 4 . 

1 2 3 Ber ichters tat tung des Präsidenten des L F A M ü n c h e n an den R d F v o m 27. 2. 1936; B A B / 
R 2 / 5 9 8 7 . 

' - 4 Rundschre iben des Präsidenten des L F A M ü n c h e n an die Finanzämter , Devisenstel len 
und Zol l fahndungsstel len vom 9. 3. 1934; S t A M / F i n a n z a m t / 1 9 8 6 4 . 
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Jahr wies der Finanzminister die Landesfinanzämter jedoch an, der Staatspolizei 
Einzelfallakten zur Verfügung zu stellen.125 

Dass sich die grundsätzliche Kriminalisierung der Emigranten durch die Fi-
nanzverwaltung mit einer antisemitischen Stoßrichtung verband, verdeutlicht der 
Vergleich mit Nürnberg. Gleichzeitig zeigt sich die durch die Einbindung in das 
regionale Herrschaftsgeflecht bedingte regionale Prägung des fiskalischen Verfol-
gungsprozesses. Denn angesichts der Agitation Julius Streichers setzte hier die 
Emigration der jüdischen Bevölkerung vergleichsweise früh ein. U m der damit 
zusammenhängenden Gefahr der „Vermögensverschiebung" von „Nichtariern" 
Einhalt gebieten zu können, trafen die zuständigen Abteilungen des Landesfi-
nanzamts, die Zollfahndung, die Polizeidirektion, die Industrie- und Handels-
kammer, die Finanzämter und auch die Devisenstellen bereits im September 1933 
eine umfassende Kooperationsvereinbarung mit dem Ziel, auf die lokalen Beson-
derheiten der Auswanderung reagieren zu können. Sie gewährleistete vor allem 
einen ungehemmten Informationsflusses zwischen der Finanzverwaltung und den 
außerfiskalischen Institutionen. Damit war man gerade im Hinblick auf die Zu-
sammenarbeit mit der Bayerischen Politischen Polizei reichsweiten Regelungen 
über zwei Jahre voraus.126 

Die deutlichste Ausprägung dieser Zusammenarbeit war auch in Nürnberg die 
Kontrolle und Einziehung der Reisepässe. Bei dem Sichtreisevermerk und ab 1934 
bei den „Unbedenklichkeitsbescheinigungen", die für die Ausstellung der not-
wendigen Papiere erforderlich waren, setzte der Überwachungs- und Prüfungs-
prozess ein. Das Wohnfinanzamt teilte Auswanderungsabsichten umgehend den 
Zollfahndungs- und Devisenstellen mit, die daraufhin ihre Ermittlungen einleite-
ten. Die Pässe wurden ohne entsprechenden Antrag der Emigranten auf Erteilung 
einer „Unbedenklichkeitsbescheinigung" beim Verdacht der „Vermögensver-
schiebung" eingezogen.127 Bereits die Entziehung des Reisepasses oder der Ver-
dacht einer bevorstehenden Auswanderung reichte aus, dass die Finanzämter Si-
cherheiten für die eventuell fällige „Reichsfluchtsteuer" verlangten.128 Neben den 
Hinweisen anderer Institutionen brachten „verdächtige" Geschäfte wie zum Bei-
spiel getätigte oder bevorstehende Immobilienveräußerungen oder der Ankauf 
größerer Mengen an Edelmetallen oder Edelsteinen, die sich besonders gut für 
den Transfer ins Ausland eigneten, die Maschinerie der Finanzbehörden ins Rol-
len.129 Durch die konsequente Entziehung der Papiere entstand bereits im Som-

125 Rundschreiben der Bayerischen Politischen Polizei an die Polizeidirektionen vom 11 .7 . 
1936; StAW/LRA Hammelburg/4244. 

126 Schreiben des Präsidenten des LFA Nürnberg an die Finanzämter vom 11. 12. 1935; 
BAB/R 2/5978. 

1 2 7 Schreiben des Finanzamts Nürnberg-Ost an die Zollfahndungsstelle vom 18. 10. 1933; 
S t A N / O F D Nürnberg (Bund)/9560; Feststellung der Devisenstelle vom 12. 12. 1936; 
S t A N / O F D Nürnberg (Bund)/10671. 

128 Sicherung bei der Textilhändlerin Emma K.; Feststellung der Devisenstelle vom 25. 10. 
1935; S t A N / O F D Nürnberg (Bund)/10250. 

1 2 9 Schreiben des Finanzamts Nürnberg-Nord an eine jüdische Textilfirma vom 3. 4. 1936; 
S t A N / O F D Nürnberg (Bund)/10452; Erhebungen des Finanzamts Nürnberg-Ost be-
züglich der Vermögensteuer des jüdischen Arztes Dr. Moritz R.; StAN/Finanzamt 
Nürnberg-0st/7608. 
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mer 1933 ein regelrechter Schwarzmarkt für Reisepässe mit Sichtvermerken, den 
die Bayerische Polit ische Polizei vehement bekämpfte . 1 3 0 

F ü r die Sicherung im R a h m e n der „Reichsf luchtsteuer" reichten den F inanzbe-
amten bereits vage und an den Haaren herbeigezogene Verdachtsmomente aus, 
um mit eindeutig antisemitischer Stoßrichtung Vermögenswerte von Emigranten 
unter die Kontrol le der Finanzverwaltung zu bringen. Eine Buchprüfung des Fi -
nanzamts N ü r n b e r g N o r d von 1936 kam zu dem Ergebnis : „Das System, nur 
weibliche Angestellte auf Verantwortungsstel len zu verwenden, die gefühlsmäßig 
dazu neigen, wenig zu kombinieren oder zu vermuten, die Spannung, die unter 
diesen Angestellten in dem U n t e r n e h m e n vorhanden ist und sich darin äußert, 
dass gegenseitig nur geringes Vertrauen herrscht, die hohen Gehälter an weibliche 
jüngere leitende Angestellte, erscheinen verdächtig." Es erfolgten die Sicherung 
der „Reichsf luchtsteuer" , die persönliche Ü b e r w a c h u n g des Firmeninhabers , die 
Ü b e r w a c h u n g seiner Kontoführung und seines „allgemeinen Geschäftsgeba-
rens" . 1 3 1 

Wieweit die neuen „rassischen" N o r m e n bereits 1934 Eingang in die regionalen 
Administrat ionen gefunden hatten, zeigt die Interaktion von Finanzverwaltung 
und Judikative. In einem Urtei l machte das Schöffengericht in Zusammenhang 
mit einem vom Finanzamt N ü r n b e r g - O s t in diesem Jahr gegen einen jüdischen 
Texti lhändler erlassenen Steuersteckbrief deutlich, dass diesen nicht nur wegen 
der Raffinesse in der Durchführung des Steuervergehens besondere Schuld treffe, 
sondern auch, weil die Frage der „Reichsf luchtsteuer" zu einem der Gegenwarts -
probleme der jüdischen Bevölkerung gehöre und entsprechende Best immungen 
dem Angeklagten daher hinlänglich bekannt gewesen sein müssten.1 3 ·2 

D i e durch den antisemitischen D r u c k der Nürnberger Gauleitung ausgelöste 
überstürzte Flucht vieler jüdischer Erwerbstät iger bedeutete angesichts der Steu-
ersteckbriefe im R a h m e n der „Reichsf luchtsteuer" und Strafverfahren wegen 
„Devisenschmuggels" de facto eine Vermögenskonf iskat ion . 1 3 3 Die systematische 
Enteignung des Vermögens von „ O s t j u d e n " und „Devisenverbrechern" war be-
reits im September 1934 vorbereitet worden. D i e dem Innenministerium unterste-
hende und für die Aberkennung der Staatsbürgerschaft zuständige K a m m e r des 
Innern der Regierung von O b e r - und Mittel franken forderte zu dieser Zeit im 
Rahmen der Gesetze über den „Widerruf von Einbürgerungen und die A b e r k e n -
nung der Staatsbürgerschaft" von der Polizeidirektion und dem Stadtrat Listen 
derjenigen Nürnberger Bürger, bei denen eine Aberkennung der Reichsangchö-

1 3 3 Schreiben der Bayer i schen Pol i t ischen Polizei an die Pol izeidirekt ion N ü r n b e r g - F ü r t h 
vom 8. 8. 1933 und Vernehmung des jüdischen Radio logen Dr. L e o F. am 24. 8. 1933; 
St A M / P o l i z e i d i r e k t i o n / 1 2 2 8 9 . 

1 3 1 Schre iben des F inanzamts N ü r n b e r g - N o r d an die Texti l f irma Ignaz M. vom 3 . 4 . 1936 
und P r o t o k o l l einer B u c h - und Betr iebsprüfung des F inanzamts am 6. 3. 1936; St A N / 
O F D N ü r n b e r g ( B u n d ) / 1 0 4 5 2 . 

I 3 - Urtei l des Schöffenger ichts N ü r n b e r g vom 27. 11. 1934; S t A N / F i n a n z a m t N ü r n b e r g -
0 s t / 5 3 0 6 . 

1 3 3 S icherung und Steuersteckbr ief bei der Texti lhändlerin E m m a K. ; S t A N / O F D N ü r n b e r g 
( B u n d ) / 1 0 2 5 0 ; E n t z i e h u n g des Vermögens von Heinr i ch F.; B a y H S t A M / E G / 8 1 8 5 0 ; Ver-
mögensentz iehung bei Phillip B. ; S t A N / F i n a n z a m t N ü r n b e r g - 0 s t / 5 3 0 4 . 
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rigkeit nach den Buchstaben des Gesetzes ohne weiteres möglich war: Personen, 
die sich schwere Devisenstraftaten zuschulden kommen ließen oder die vor dem 
9. November 1918 die deutsche Staatsbürgerschaft noch nicht innehatten, also vor 
allem „Ost juden" . 1 3 4 

Bereits 1935 konnte der Präsident des Landesfinanzamts Nürnberg feststellen, 
dass der Versuch des illegalen Vermögenstransfers ungeachtet der starken Emigra-
tionsbewegungen nach Erlass der „Nürnberger Gesetze" stark abgenommen 
habe. Ahnlich wie in München wurde allerdings auch in Nürnberg konstatiert, 
dass die meisten der Auswanderer fiskalisch uninteressant seien, weil sie ohnehin 
nichts besaßen.1 3 5 

Die Abhängigkeit der fiskalischen Entziehungspraxis von Charakteristika des 
regionalen Herrschaftsgeflechts und der besonderen Prägung der regionalen 
Wirtschaft zeigt auch ein Blick auf die ländliche Region Unterfrankens. Für die 
Überwachung der Emigranten in der Region Bad Kissingen/Hammelburg war 
grundsätzlich die in Würzburg ansässige Devisenstelle und Zollfahndung zustän-
dig. Insgesamt verfügte das Landesfinanzamt Würzburg im April 1935 über 900 
Beamte in der Zollverwaltung. Die Zollfahndung war neben der Buch- und Be-
triebsprüfung mit der Verfolgung von „Devisenvergehen" beschäftigt. Hierunter 
fiel vor allem die regelmäßige Überprüfung der Postsendungen von „Verdächti-
gen" . 1 3 6 Die größte Zollfahndungsstelle im LFA-Bezirk mit neun Beamten war 
die grenznahe Behörde in Ludwigshafen. Darüber hinaus besaßen die Stadt 
Würzburg eine weitere Fahndungsstelle mit drei und das ebenfalls zum Bezirk ge-
hörige Saarbrücken eine solche mit fünf Beamten. 1 3 7 Wie sehr die regionalen Ge-
gebenheiten Einfluss auf das Tätigkeitsprofil der Zollfahndungsbeamten hatte, 
verdeutlicht das Beispiel der Zollfahndungsstelle Ludwigshafen. Durch die 
Grenznähe dieser Dienststelle waren die dortigen Beamten weit mehr als ihre 
Kollegen in den bayerischen Großstädten mit Auswanderungssachen aller Art be-
schäftigt. Ihr Aufgabenbereich bestand zu 80 Prozent aus der Bearbeitung von 
Devisensachen. Eine besondere Steigerung des Arbeitsaufwandes hatte ihren 
Grund hier in der zunehmenden Auswanderung der jüdischen Bevölkerung. Die 
Dienststelle erfasste bereits 1935 getrennt Auswanderersachen und sonstige Devi-
sensachen, wobei sich der Arbeitsanfall bei einzelnen Beamten zu etwa zwei Drit-
teln aus Auswanderersachen zusammensetzte.1 3 8 

1 3 4 Eine Stellungnahme des Präsidenten des Landesfinanzamts über die Vermögensverhält-
nisse der Betroffenen sollte auch eingeholt werden; Schreiben der Kammer des Innern der 
Regierung von Ober- und Mittelfranken an die Polizeidirektion Nürnberg-Fürth vom 
27. 9. 1934; StAN/Polizeidirektion Nürnberg-Fürth. In einem Rundschreiben an die Re-
gierungen hatte der Innenminister am 30. August 1933 explizit darauf hingewiesen, dass 
Einbürgerungen nachträglich zu überprüfen seien und dass v. a. „Ost juden" genauestens 
überprüft werden sollten; ebd. 

1 3 5 Schreiben des Präsidenten des L F A Nürnberg an den R d F vom 28. 2. 1936; B A B / R 2/ 
5978. 

1 3 6 Schreiben des Präsidenten des L F A Würzburg an den R d F vom 4. 5. 1934; B A B / R 2/ 
5968. 

1 3 7 Schreiben des Präsidenten des L F A Würzburg an den R d F vom 9.12.1935; ebd. 
1 3 8 Niederschrift über die Uberprüfung der Zollfahndungsstelle Ludwigshafen durch den 

Präsidenten des L F A Würzburg vom 13. 12. 1935; B A B / R 2/5968. 
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D e r l ange A r m von Z o l l f a h n d u n g u n d Devisenste l l e , vor a l l em aber auch der 
E inf luss der Baye r i s chen Po l i t i schen Pol ize i W ü r z b u r g re ichte z w a r auch in d ie 
R e g i o n Bad K i s s i ngen/Hamme lbu rg , d ie A u s f ü h r u n g der Kont ro l l - u n d Entz i e -
h u n g s m a ß n a h m e n ob lag aber den ör t l i chen F i n a n z ä m t e r n u n d Genda rmer i e s t a -
t ionen. Im l änd l i chen Mi l i eu gr i f fen a lso andere s t ruk tu re l l e G r u n d v o r a u s s e t z u n -
gen als in den baye r i s chen Me t ropo l en . 

A u c h f ü r die loka len Ins t i tu t ionen in U n t e r f r a n k e n w a r die E inz i ehung der 
Re i sepässe und deren B e s c h r ä n k u n g auf das In land das w i r k s a m s t e Ins t rument fü r 
d ie Ve rh inde rung der „Kap i t a l f l uch t" . M i t der s y s t emat i s chen En tz i ehung der 
A u s w a n d e r e r p a p i e r e begann man in der Reg ion a l l e rd ings erst Ende des J ah r e s 
1935 u n d dami t nach d e m Zentra le r l ass der Baye r i s chen Pol i t i schen Pol ize i fü r 
e ine vers tä rk te Zusammena rbe i t der Po l i ze i - u n d F i ska lbehörden zu r Ü b e r w a -
chung der Emigran ten . O f f e n b a r w a r die s t r ik te re H a n d h a b u n g der U b e r w a -
chungs t ä t i gke i t n icht nur e ine R e a k t i o n auf zent ra l e A n w e i s u n g e n , sondern auch 
auf die g roße Emig r a t i onswe l l e Ende des J ah r e s 1935. Erst je tzt w u r d e n in der 
R e g i o n en t sprechende Vord rucke fü r Emig ran ten ve rwende t , in denen nicht nur 
der G r u n d der A u s w a n d e r u n g , sondern auch die Vermögensverhä l tn i s se deta i l -
l iert angegeben w e r d e n muss t en . 1 3 9 

Nega t i v fü r die Ver fo lg ten w i r k t e n sich hier d ie ideo log i sch mot iv i e r t en Ur t e i l e 
der Genda rmer i e s t a t i onen aus, die , w i e bei der En tz i ehung der G e w e r b e l e g i t i m a -
t ion auch , h inter j eder Tä t i gke i t j üd i scher Erwerbs t ä t i gke i t „deu t sch l andfe ind l i -
che H e t z e " ve rmute t en und d ie Aus s t e l l ung von Re i sepässen konsequen t zu ver-
h indern suchten . Ein Beispie l h i e r fü r ist d ie Beur t e i l ung des Inhabers e ines M a n u -
f ak tu rwa r enge s chä f t s in H a m m e l b u r g J u l i u s M . Der dor t i ge G e n d a r m e r i e h a u p t -
wach tme i s t e r me inte , gegen den K a u f m a n n sei e igent l ich pol i t i sch n ichts v o r z u -
br ingen , als J u d e w ü r d e er aber dennoch im A u s l a n d gegen Deu t sch l and H e t z e 
be t re iben . 1 4 0 Bere i t s e in ige Wochen vorher hatte das Bez i r k s amt H a m m e l b u r g 
e ine A n f r a g e an d ie Zentra le Nachr i ch tens t e l l e in Ber l in ger ichtet , u m in Erfah-
rung zu br ingen , mit we l chen recht l i chen Mi t t e ln J u d e n die Re i sepässe ve rwe ige r t 
w e r d e n konnten . Gle i chze i t i g hatte sich das Bez i r k s amt an die Zo l l f ahndung 
W ü r z b u r g mit demse lben An l i egen gewand t , und hier mit s chne l l em Erfo lg : Die 
un te r f r änk i s che F i ska l ins t i tu t ion veran lass te a u f g r u n d der A n f r a g e des Bez i r k s -
amts d ie E inz i ehung des Re i sepasses des be t rof fenen Geschäf t smannes . 1 4 1 

Reg iona l e Besonderhe i t en , d ie den Beg inn der Ver fo lgung und die Z u s a m m e n -
se tzung des Ü b e r w a c h u n g s - und S i che rung sne t zwe rke s betref fen , dü r f en a l ler -
d ings nicht über übe r r eg iona l e G e m e i n s a m k e i t e n in der Ver fahrenswe i se h i n w e g -
täuschen . In der R e g i o n en tw i cke l t e sich e ine Koopera t ion des Bez i r k s amts , der 
Genda rmer i e s t a t i onen und der F inanzämter . Vor der Aus s t e l l ung en t sprechender 

139 Erklärung eines Viehhändlers aus Westheim an das LRA Hammelburg am 27. 1. 1936; 
S tAW/LRA Hammelburg/4472. 

I4= Schreiben an das Bezirksamt Hammelburg vom 13. 11. 1935; StAW/LRA Hammelburg/ 
4472; Schreiben des Gendarmerieoberkommissars Hammelburg an das Bezirksamt Ham-
melburg vom 19. 11. 1935; StAW/LRA Hammelburg/3589. 

141 Schreiben des Bezirksamts Hammelburg an die Zentrale Nachrichtenstel le vom 16. 10. 
1935 und an die Zol lfahndung vom 13. 11. 1935; StAW/LRA Hammelburg/3573. 
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Papiere wandten sich die Bezirksämter neben den Gendarmeriestationen sowohl 
an die Finanzämter als auch an die Zoll- und Devisenstelle in Würzburg.142 Vor der 
Ausstellung der Reisepässe wurde schließlich auch die Zentrale Nachrichtenstelle 
in Berlin kontaktiert.143 Um „Kapitalschmuggel" verhindern zu können, waren 
Zollfahndung und Devisenstelle seit November 1935 dazu übergegangen, Papiere 
für Informationszwecke nicht mehr auszustellen. Nur der Nachweis der wirkli-
chen Ausreiseabsicht ermöglichte die Aushändigung von Reisepässen.144 Im Sep-
tember 1935 hatte die Bayerische Politische Polizei zudem an die Bezirksämter 
Vordrucke für den Fall der Ausstellung eines Reisepasses versandt. Die Abreise des 
Betroffenen sollte demnach durch Zollfahndung, Devisenstelle und Finanzamt 
überwacht und nach der Abreise musste über die Ergebnisse der Überwachung so-
wie über die politischen und persönlichen Verhältnisse der Emigranten berichtet 
werden.145 Schließlich vereinbarte die Devisenstelle Würzburg mit den örtlichen 
Passbehörden, dass Reisepässe nicht ohne die Genehmigung der Devisenstelle aus-
gehändigt werden durften, was dieser ermöglichte, die Aushändigung der Ausrei-
sedokumente an die restlose Zahlung rückständiger Steuern zu koppeln.146 

Die überregional steigende Bedeutung der Sicherungs-, Uberwachungs- und 
Entziehungsmaßnahmen für die Finanzverwaltung manifestierte sich auch im 
Landesfinanzamtsbezirk Würzburg durch die Bindung nicht unerheblicher per-
soneller Ressourcen. Die dramatische Zunahme der Überwachungstätigkeit in der 
Region Bad Kissingen/Hammelburg entsprach der allgemeinen Entwicklung in 
diesem Finanzbezirk. So klagte im Dezember 1935 die Zollfahndungsstelle Lud-
wigshafen über den mangelnden Personalbestand. Die Devisensachen hätten so 
stark zugenommen, dass die vorhandenen neun Beamten für die Bearbeitung 
nicht mehr ausreichen würden. 

Zu ihrem Leidwesen konnte aufgrund des Personalmangels wichtigen Hinwei-
sen auf Steuerstraftaten nicht mehr nachgegangen werden. Zur Arbeitsüberlas-
tung trugen auch die zahlreichen Kooperationsverhältnisse mit anderen Stellen 
bei: „Angesetzte Arbeiten", so der Bericht, „müssen durch häufige Anrufe und 
Fragen anderer Stellen, etwa des Finanzamts, der Polizei, der Staatsanwaltschaft 
oder des SD ständig unterbrochen werden."147 In eine ähnliche Richtung zielte 
auch der Bericht des Leiters der Zollfahndungsstelle Würzburg. Die drei Beamten 
der Zollfahndungsstelle seien nicht in der Lage, die zunehmende Arbeitsbelastung 
wegen der Devisengesetze und hier vor allem der „Auswanderungssachen" alleine 
zu bewältigen.148 

142 Vorgänge in StÄW/LRA Hammelburg/4472. 
143 Schreiben des Bezirksamts Hammelburg an die Zentrale Nachrichtenstelle Berlin vom 

13. 11. 1935; ebd. 
144 Schreiben der Zollfahndung Würzburg an das Bezirksamt Hammelburg vom 15. 11. 

1935; ebd. 
145 Rundschreiben der Bayerischen Politischen Polizei an die Bezirksämter vom 4. 11. 1935; 

ebd. 
146 Bcricht des Präsidenten des LFA Würzburg an den RdF vom 29. 2. 1936; BAB/R 2/5978. 
147 Niederschrift über die Uberprüfung der Zollfahndungsstelle Ludwigshafen am 13. 12. 

1935; BAB/R 2/5968. 
Ebd. 
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In einem Bericht an den Reichsfinanzminister vom 29. Februar 1936 bilanzierte 
der Präsident des Landesfinanzamts Würzburg dementsprechend: „Als sehr 
zweckmäßig hat sich die Anordnung der B P P vom 26. 9. 1935 erwiesen, aufgrund 
derer den Juden die Pässe teilweise entzogen, teilweise auf das Inland beschränkt 
wurden. Das erschwert den Juden den Vermögenstransfer ins Ausland wesentlich. 
Sie können dann auch nicht ohne einen formellen Auswanderungsantrag einfach 
verschwinden." 1 4 9 

Die Überwachung und gegebenenfalls auch die strafrechtliche Verfolgung der 
Emigranten, mithin vor allem der jüdischen Bevölkerung, entwickelte sich - dies 
ist zunächst zu betonen - in allen drei Untersuchungsräumen schnell zu einem 
zentralen Aufgabengebiet der Finanzverwaltung. Die Konnotat ion der Auswan-
derung als „kriminell" verband sich im „Dritten Reich" mit einem starken vom 
Regime erzwungenen Anstieg der Emigration einer rassisch definierten Minder-
heit. Angesichts der engmaschigen fiskalischen Überwachung griffen jüdische 
Auswanderer tendenziell zu „illegalen" Mitteln des Vermögenstransfers, worauf 
die Finanzverwaltung wiederum mit einer Verschärfung des Vorgehens gegen jü-
dische Emigranten reagierte. 

Betrachtet man den relativ reibungslosen und schnellen Ablauf entsprechender 
Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen, so ist als Ursache hierfür wohl vor 
allem auf die Kontinuität in Struktur und Zielsetzung zu verweisen. Zudem stan-
den im Hinbl ick auf die jüdischen Emigranten ideologische N o r m - der Aus-
schluss der Juden aus der Rcchtssphäre der „Volksgemeinschaft" allgemein und 
die Stigmatisierung jüdischer Auswanderer als „Diebe am Volksvermögen" - und 
fiskalische Zweckrationalität nicht im Widerspruch. Die Verbindung beider Sphä-
ren ist deshalb so wichtig, weil sich fiskalische Routinen weiter an Effizienzkrite-
rien und haushaltspolitischen Gesichtspunkten orientierten konnten. 

Eine quantifizierende Gesamtbilanz der fiskalischen Verfolgung der jüdischen 
Emigranten bis 1937/38 ist kaum möglich. Die meisten Auswanderer bezahlten 
angesichts der Amtsautorität der Finanzbehörden ihre Abgaben. Viele der frühen 
Emigranten waren auch wegen ihres jungen Alters und ihrer nur geringen Vermö-
genswerte für die Finanzverwaltung weitgehend uninteressant. 1 3 2 Gerade das 
Desinteresse der Finanzverwaltung an dieser Gruppe der jüdischen Emigranten 
zeigt aber, dass der Verfolgungs- und Strafrechtscharakter nicht im Vordergrund 
stand. Die Kontinuität rechtsstaatlicher Verfahren in der fiskalischen Praxis rührte 
aber offensichtlich nicht von einer fortdauernden Geltung von N o r m e n im Sinne 
des liberalen Rechtsstaates her. Zumindest gibt es für Interventionen zugunsten 
der jüdischen Bevölkerung so gut wie keine Belege.1 :>1 Bußgelder wurden in teil-
weise horrender H ö h e erhoben. Bewusst verhinderte etwa die Münchner Finanz-
verwaltung darüber hinaus eigenmächtig die Teilnahme der Betroffenen an den 
Verfahren selber, indem sie den im Ausland befindlichen Juden die Ausstellung 

1 4 9 B e r i c h t des P r ä s i d e n t e n des L F A W ü r z b u r g an d e n R d F v o m 2 9 . 2 . 1 9 3 6 ; B A B / R 2 / 5 9 7 8 . 
L e d i g l i c h in z e h n d er u n t e r s u c h t e n Fül le w u r d e v o n 1 9 3 3 bis 1 9 3 6 e in V e r m ö g e n s b e -
s c h l a g n a h m e v e r f a h r e n e i n g e l e i t e t . 

1:>I V g l . zu d e n w e n i g e n ü b e r l i e f e r t e n F ä l l e n d er H i l f e s t e l l u n g e n Z w e i t e r Tei l , Z w e i t e s K a p i -
tel , I I . d e r v o r l i e g e n d e n S t u d i e . 
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entsprechender Reisepapiere prinzipiell verweigerte. 1 5 2 Wohl aber ist das Fest-
halten an der Rechtsförmigkeit des Handelns und an bürokratischen Verfahrens-
regeln zu beobachten. Diese Feststellung ist wichtig: Im Gegensatz zu den Will-
kürakten regionaler Parteigliederungen und ungeachtet durchaus existierender 
Handlungsspielräume blieben die Uberwachungs- , Sicherungs- und Entziehungs-
routinen ein gleichförmiger und weitgehend zentral gesteuerter Prozess, der 
regionalen Willkürakten anderer Akteure einen Riegel vorschieben konnte und 
Unterschiede in den Verfahrensweisen weitgehend einebnete. 

Lokalspezifische Prägung erhielt die Enteignungspraxis der Finanzverwaltung 
durch Impulse von außen - etwa durch die schnellere Vertreibung der jüdischen 
Bevölkerung in Nürnberg oder den Einfluss der Gendarmeriestationen auf die 
jüdische Bevölkerung in Unterfranken. Eingebunden in ein engmaschiges U b e r -
wachungsnetz nahm die Finanzverwaltung derartige Anstöße auf und konnte -
dies verdeutlicht die Entziehung der Reisepässe in Nürnberg - im Einzelfall nun 
auch ihrerseits entsprechende Überwachungsroutinen verschärfen. Sie orientierte 
sich aber weiterhin an den weitgefassten N o r m e n der Devisengesetzgebung, band 
das antisemitische Aggressionspotenzial also in bürokratische Entscheidungspro-
zesse ein. 

Stellt man diese Verfahrenspraxis in Zusammenhang mit dem bisher beschrie-
benen regionalen Herrschaftsgeflecht bei der wirtschaftlichen Verfolgung, so 
bleibt festzuhalten: Die Zusammenarbeit administrativer Eliten, Kommunalver-
waltung und N S D A P ist bei der Überwachung, Sicherung und Entziehung von 
Emigrantenvermögen offensichtlich weitgehend reibungslos verlaufen. Die zen-
trale Einbindung und die bürokratischen Verfahrensweisen des Fiskus sorgten für 
eine administrative Steuerung des Verfolgungsprozesses, die ihn perfektionierte 
und an Effizienzkriterien ausrichtete. 

Inwieweit den Handlungsmustern der Beamten antisemitische Motive zu-
grunde lagen, ist schwer zu beurteilen. Eine eindeutige Antwort auf diese Frage 
erlauben die Quellen nicht; vor generalisierenden Urteilen ist daher Vorsicht ge-
boten. Hier muss zunächst zwischen den Handlungsspielräumen der regionalen 
Behörden und des einzelnen Beamten unterschieden werden. Der Gesetzgeber 
überließ zwar formal den einzelnen Beamten Interpretationsspielräume, diese 
wurden aber, wie bereits gezeigt, durch klare Anweisungen der Präsidenten der 
Landesfinanzämter eingeengt. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Ini-
tiative für die Uberwachungs- , Sicherungs- und Entziehungsmaßnahmen nicht 
nur von den Institutionen der Finanzverwaltung ausging. Nach Einschätzung 
eines erfahrenen und prominenten Münchner Wiedergutmachungsanwalts war 
zumindest die Überwachungsabteilung der Devisenstelle bei inländischen Perso-
nen überhaupt nie tätig geworden, es sei denn, es handelte sich um Juden. 1 5 3 

1 5 2 Schreiben der I R S O an die W B I vom 14. 1. 1952; S t A M / W B I/a/3065/Nr. 10. 
1 5 3 Schreiben eines Rechtsanwalts an die W B I vom 23. 1. 1951; StAM/Finanzamt/19183. 



II. Die Einziehung konventioneller Steuern 159 

II. Die Einziehung konventioneller Steuern 1933-1938 

Die nahezu ungebrochene Kont inui tä t in der F inanzverwal tung zeigt sich im Be-
reich der Steuergesetzgebung gegenüber In ländern besonders deutlich. Diesen 
Bereich ließ die nationalsozialist ische Regierung über mehrere Jahre nahezu un -
verändert . Lediglich organisatorisch bewirk te die N o t v e r o r d n u n g vom 18. März 
1933 in der Steuerveranlagung und En tz iehung Veränderungen, da sie in den Fi-
nanzämtern ein straffes Führe rp r inz ip e inführ te . 1 5 4 Zu Beginn des Jahres 1934 
w u r d e n dann sowohl eine Vereinfachung der Verwal tung als auch entscheidende 
Schritte fü r eine verstärkte Zentral is ierung der Reichsf inanzverwal tung unter -
n o m m e n , jedoch zunächst keine antisemitischen M a ß n a h m e n eingeleitet.155 D e n 
eingespielten Rout inen gegenüber Emigranten durchaus ähnlich konn te das NS-
Regime auf bereits etablierte umfassende Regelungen zur Ü b e r w a c h u n g und Ent-
z iehung von Vermögenswer ten der Steuerpfl ichtigen zurückgre i fen . Für die Beur-
teilung fiskalischer Veranlagung und Ente ignung von Vermögenswer ten vor O r t 
ist dieser U m s t a n d wichtig. D e n n abgesehen von der E i n f ü h r u n g des Führe rp r in -
zips musste die NS-Regie rung bestehende S t ruk turen lediglich an einigen Stellen 
ausbauen, grundsätzl iche Veränderungen nahm sie zunächst nicht vor. Fragt man 
nach der Beibehal tung grundlegender bürokra t i scher Steuerungsmechanismen im 
Sinne funk t ion ie render Verfahrensabläufe beziehungsweise nach dem Ze i tpunkt 
der Veränderung durch das NS-Reg ime und der damit in engem Z u s a m m e n h a n g 
s tehenden A u f n a h m e antisemitischen Gedankengutes innerhalb der Beamten-
schaft, so müssen, bevor die Praxis regionaler Ins t i tu t ionen der F inanzverwal tung 
analysiert wird , drei Untersuchungsschr i t t e vorgeschaltet werden . Die Studie 
wende t sich erstens grundlegenden Funkt ionsmechan ismen der Steuerverwal tung 
zu. In einem zweiten Schritt richtet sich der Fokus dann auf die partiellen Verän-
derungen durch Impulse von oben nach 1933, u m schließlich dri t tens Kont inu i tä -
ten und Brüche der Persona ls t ruk tur anhand eines ausgewählten Landesf inanz-
amtsbezirks in den Blick zu nehmen. 

1. Instrumente fiskalischer Entziehung 

In welchem Maße sich bereits etablierte bürokra t i sche Verfahrensweisen po ten-
tiell gegen jeden Steuerpfl ichtigen wenden konn ten und über welche Ermessens-
spielräume die vollziehenden Beamten verfügten, verdeutl ichten die bereits in den 
1920er Jahren etablierten, grundlegenden Verfahrensabläufe innerhalb der Fi-
nanzämter . Ihnen oblag die U m s e t z u n g der zentralen fiskalischen Zielsetzungen 

154 Misera, O r g a n i s a t i o n s v e r ä n d e r u n g , S. 246. 
D u r c h das „Gese tz übe r den N e u a u f b a u des Reiches" v o m 30. J a n u a r 1934 w u r d e die 
s teuer l iche Souveräni tä t der L ä n d e r endgül t ig au fgehoben ; Ar t . 2 des Gese tzes be-
s t immte , dass alle H o h e i t s r e c h t e der Lände r auf das Reich überg ingen ; R G B l . 1 (1934), 
S. 75. Das „Gese tz z u r Vere infachung u n d Verbi l l igung der Ve rwa l tung" vom 27. 2. 1934 
ve rminde r t e die Zahl der O b e r f i n a n z p r ä s i d e n t e n , ließ aber die bes t ehenden S t ruk tu ren 
ansons ten unve rände r t ; Kap. III , §§ 11-14; R G B l . I (1934), S. 131; Mehl , Re ichs f inanzmi -
n i s te r ium, S. 29; El lwein , Staat, S. 239. 
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durch Veranlagung und Einziehung von Steuern. Entscheidend für die Bearbei-
tung der Steuererklärungen war die Veranlagungsabteilung, die in mehrere örtli-
che Steuerbezirke eingeteilt und durch ein hierarchisches System gekennzeichnet 
war. Mit der Verwaltung der Bezirke waren sogenannte Bezirksarbeiter aus dem 
mittleren oder gehobenen Dienst betraut. 1 5 6 Ein Sachbearbeiter hatte weitrei-
chende Kompetenzen. E r leitete die Ermittlungsarbeit bei einer Steuererklärung 
und besaß neben dem Vorsteher das alleinige Zeichnungsrecht. Wesentlich für den 
Umgang mit den Steuerpflichtigen auf dem Gebiet der Veranlagung waren vor al-
lem Stundungen und Steuererlasse, für die es in den Finanzämtern eigene Stellen 
gab. 1 5 7 D e r Ermessensspielraum der Beamten war hier relativ groß, da erst bei 
Stundungen, die über den Zeitraum von einem Jahr hinausgingen, die Genehmi-
gung des Landesfinanzamts eingeholt werden musste. 1 5 8 

Entscheidende Bedeutung für die direkte Konfrontat ion mit dem Steuerpflich-
tigen und dessen Überwachung kam dem Vollstreckungsdienst zu. Zu ihm gehör-
ten Beamte des Innen- und des Außendienstes. Außendienstbeamte waren Voll-
zugsbeamte, die hinsichtlich der Einziehung rückständiger Steuern dieselben Auf-
gaben wie Gerichtsvollzieher wahrnahmen. Häufig besaßen die Finanzämter da-
rüber hinaus eine Stelle für die sogenannte Nachschau, die diejenigen Personen 
überprüfen konnte, bei denen die Beamten Steuerschulden vermuteten. 1 5 9 U m die 
Richtigkeit der Steuererklärungen vor O r t überprüfen zu können, überwachten 
auch die den Landesfinanzämtern unterstehenden Buch- und Betriebsprüfungs-
stellen die Steuerpflichtigen. Großbetr iebe prüfte zum Beispiel die Betriebsprü-
fung der Landesfinanzämter turnusmäßig. Auch die großen Finanzämter besaßen 
derartige Stellen, deren Zuständigkeit sich meist auf mehrere Finanzbezirke er-
streckte und die vorwiegend für die Überprüfung kleinerer Betriebe verantwort-
lich zeichneten. 1 6 0 

Für eine rechtliche Auswertung zogen die Betriebsprüfer die Strafsachbearbei-
ter der Behörde hinzu. 1 6 1 Diese hatten erhebliche Sanktionsmöglichkeiten: U m 

1 5 6 Sie ermittelten die Steuerpflichtigen, führten die Steuerlisten und bearbeiteten die Steuer-
festsetzung. Die Beaufsichtigung mehrerer Steuerbezirke und Bezirksarbeiter oblag wie-
derum den Sachbearbeitern, meist Oberregierungsräten, die neben dieser Kontrollfunk-
tion jeweils ein Sachgebiet verwalteten. Ein solches Sachgebiet entsprach immer einer 
bestimmten Steuerart. Während etwa der Finanzamtsvorsteher die Veranlagung des Sach-
gebiets I der Einkommensteuer innehatte, waren die verschiedenen Sachbearbeiter mit 
den anderen Steuerarten, wie etwa der Gewerbe- oder der Vermögensteuer, betraut. 

1 5 7 Leesch, Geschichte, S. 168 ff.; Ellwein, Staat, S. 188 f.; Misera, Organisationsveränderung, 
S. 60 ff. 

1 5 8 Eine Stundung konnte in der Regel nur dann gewährt werden, wenn die spätere Zahlung 
der Steuer gesichert war, wie etwa durch Eintragung einer Hypothek. Ein teilweiser oder 
vollständiger Erlass von Steuern stand hingegen nur dem Reichsfinanzminister zu; § 127 
der „Reichsabgabenordnung" vom 22. 5. 1931; RGBl . I (1931), S. 179f. 

1 5 9 Leesch, Geschichte, S. 170; Misera, Organisationsveränderung, S. 165. 
160 Prüfungsgeschäftspläne des LFA München von 1932 und 1933 und Schreiben des Präsi-

denten des LFA München an das Finanzamt München-Nord vom 27. 1. 1933; StAM/ 
O F D / 3 9 7 . Zu Aufgaben und Struktur der Betriebsprüfung generell Leesch, Geschichte, 
S. 171; Misera, Organisationsveränderung, S. 252 f. 

161 Vonrag eines R R im Rahmen einer Besprechung über Betriebsprüfungen beim O F P 
Würzburg 1939; BAB/R2/57500 . 
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Anordnungen im Besteuerungsverfahren zu erzwingen, waren die Finanzämter 
ermächtigt, Geldstrafen bis zu 5000 Reichsmark oder vier Wochen Haf t zu veran-
lassen.162 Bei der Ermitt lung konnten sie sich der Ortspolizeibehörden oder sons-
tiger Sicherheitsdienste bedienen.1 6 3 Für eine tatsächliche Sicherung der Steuern 
standen dem Finanzamt aber noch weitere Mittel zur Verfügung. So wurden zur 
Deckung einzuziehender Geldbeträge vom Finanzamt Pfändungsverfügungen 
erlassen, die dem Schuldner durch einen Vollzugsbeamten mitgeteilt wurden.1 6 4 

Bestand Gefahr im Verzuge, konnten auch einzelne Beamte der Finanzämter das 
Vermögen der Betroffenen mit Beschlag belegen, hatten aber binnen drei Tagen 
die Bestätigung des Vorstehers des Finanzamts einzuholen.1 6 5 

Für die schnelle und reibungslose Vollstreckung von Steuersachen verfügten die 
Landesfinanzämter und die großen Finanzämter schließlich über einen eigenen 
Steueraußendienst (Steuerfahndung), dessen Leitung ebenfalls einem Sachbear-
beiter oblag. Die Beamten des Steueraußendienstes hatten die Aufgabe, Ermit t-
lungen gegen Steuergesetzesverstöße einzuleiten und diese Verstöße zu verfolgen. 
Neben Ermitt lungs- und Fahndungsdiensten waren die hier tätigen Beamten auch 
mit der Buch- und Betriebsprüfung befasst. Die Beamten des Steueraußendiens-
tes, die den Strafsachenstellen untergeordnet waren, leiteten dann ihre Informa-
tionen an die Nachrichtenstelle des Landesfinanzamts weiter, die ihrerseits selb-
ständig Ermitt lungen aufnehmen beziehungsweise die übermittelten Informatio-
nen weiter an den zentralen Nachrichtendienst beim Reichsfinanzminister leiten 
konnte.1 6 6 

U m ihren Aufgaben gerecht werden zu können, waren Steueraußendienstbe-
amte Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft, was ihnen das Recht auf Wohnungs-
und körperliche Durchsuchung sowie auf Beschlagnahmen oder Vernehmungen 
gewährte. In einer gemeinsamen Verfügung vom 25. Juli 1934 unterstrichen der 
Finanz- und Justizminister noch einmal die Bedeutung der Fahndungsbeamten. 
Die Rechte und Pflichten der Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft übertrugen sie 
auf alle Steueraußendienst-, Zollfahndungs- und Steuerfahndungsbeamten sowie 
auf die im Grenzdienst tätigen Beamten der Reichsfinanzverwaltung. Das Recht, 
Beamte zu Zollfahndungs- oder Außendienstbeamten zu ernennen, besaß der 
Präsident des Landesfinanzamts.1 6 7 Dieses polizeiähnliche Profil schlug sich auch 

1 W § 202 der „Reichsabgabenordnung ' ' vom 22. 5. 1931; RGBl. I (1931), S. 189. 
163 §§ 421 ff. der „Re ichsabgabenordnung" vom 22. 5. 1931; RGBl . I (1931), S. 215. 
164 Daneben war das F inanzamt zusätzlich ermächtigt , Leis tungen von dem Pflichtigen als 

Sicherheit fü r S teuerrücks tände zu fordern , siehe §§ 132 ff., 343 und 348 der „Reichsabga-
b e n o r d n u n g " vom 22. 5. 1931; RGBl . I (1931), S. 206. 

">5 § 430 der „Re ichsabgabenordnung" vom 22. 5. 1931; RGBl . I (1931), S. 216. Für weitere 
Mögl ichkei ten zur E rhebung von Sicherheitsleistungen siehe auch §§ 378 ff. der „Reichs-
abgabeno rdnung" vom 22. 5. 1931; RGBl . 1 (1931), S. 209f.; Vortrag eines N ü r n b e r g e r 
Steuer inspektors über den Fahndungsdiens t am 9. 1. 1939; BAB/R2/5973 . 

166 Bericht des Präsidenten des LFA N ü r n b e r g an den R d F vom 8. 1. 1934; BAB/R2/5978; 
Vortrag eines N ü r n b e r g e r Steuer inspektors vom 9. 1. 1939; BAB/R2/5973 . 

U)7 Ver fügung des Just izminis ters und Finanzminis ters vom 25 .7 . 1934; BAB/R2/6004 . 
Diese Verfügung s tü tz te sich auf eine gesetzliche Vorlage vom März 1934, die insbeson-
dere bei der B e k ä m p f u n g von Schmuggel, Steuerflucht oder anderen S teuerzuwiderhand-
lungen die Über t r agung der Rechte und Pfl ichten der Hi l f sbeamten der Staatsanwalt-
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in der Personalpolitik nieder. Die meisten Beamten entstammten den Reihen der 
Kriminal- oder uniformierten Polizei.168 Auf die Ausbildung der Außendienstbe-
amten mit ihren zahlreichen Befugnissen gegenüber den Steuerpflichtigen legte 
die Finanzverwaltung besonderen Wert. Wegen ihrer Kompetenzen als Hilfsbe-
amte der Staatsanwaltschaft besaßen sie besondere Qualifikationsmerkmale. Dies 
schlug sich unter anderem in besonderen Lehrgängen nieder, in denen die Beam-
ten über Rechte und Pflichten, aber auch über Fahndungsmethoden besonders 
gründlich informiert wurden.169 

Kennzeichnend war damit bereits vor 1933 die enge Verzahnung zwischen den 
verschiedenen hierarchischen Ebenen, die den Austausch und die Koordinierung 
von Informationen auf breiter Basis ermöglichte. Durch die Verschränkung von 
Fahndungs-, Kontroll- und Strafsachenstellen konnten Informationen rasch in 
Geldwerte, sei es durch Nachzahlungen oder Strafbescheide, umgewandelt wer-
den. Darüber hinaus hatte die Finanzverwaltung umfassende Sanktionsbefug-
nisse, die von hohen Geld- über Haftstrafen bis hin zur vollständigen Vermögens-
konfiskation reichten. 

2. Impulse von oben 

Etablierte Strukturen ließen sich insofern den Zielvorstellungen des NS-Regimes 
dienstbar machen, als dieses zur Sicherung des Steueraufkommens bereits früh mit 
dem Ausbau des Uberwachungsapparates für eine verschärfte Kontrolle auch ge-
genüber inländischen Steuerpflichtigen begann. Dies geschah zunächst durch die 
Einrichtung neuer Zentralbehörden. Aufbauend auf Bestimmungen der „Reichs-
abgabenordnung" von 1931 setzte Staatssekretär Reinhardt zwei Jahre später eine 
Zentrale Steuerfahndungsstelle zur Bearbeitung von Anzeigen zur Kapitalflucht 
und von Hinweisen zur Bekämpfung strafbarer Handlungen ein. In besonderem 
Maße sollte die Behörde bei der Verfolgung weitverzweigter und komplizierter 
Steuervergehen tätig werden, für deren Bekämpfung sie unmittelbar mit den 
Staatsanwaltschaften und Gerichten zusammenarbeitete. Enge Kooperation be-
stand zudem mit den Finanzämtern. Behörden und berufsständische Verbände 
waren dazu angehalten, diesen regelmäßige Kontrollnachrichten zu überbringen. 
Darin sollten Zahlungen an Gewerbetreibende, Rechtsanwälte oder Bücherrevi-
soren, die über einen Betrag von 100 Reichsmark hinausgingen, aufgelistet wer-
den. Derartige „Beschaffungsmitteilungen" dienten als wichtiges Hilfsmittel zur 
Veranlagung der Steuerpflichtigen und wurden durch die Steuerfahndung regel-
mäßig überprüft.170 Bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben war der Steuerfahn-

schaft ermöglichte; § 23a des „Gesetzes zur Änderung der Reichsabgabenordnung und 
des Waffengebrauchsgesetzes" vom 24. 3. 1934; RGBl. I (1934), S. 235. 

168 Vortrag des Steuerinspektors des Finanzamts Nürnberg-West vom 9. 1. 1939; BAB/R2/ 
5973. 

169 Voraussetzung für den Dienstantritt waren einerseits eine gute körperliche Verfassung, 
andererseits das Einstellungsalter der Bewerber, die das 40. Lebensjahr nicht überschrit-
ten haben durften; vgl. etwa die speziellen Anforderungen im LFA Nürnberg; Schreiben 
des Präsidenten des LFA Nürnberg an den RdF vom 8. 1. 1934; BAB/R2/5978. 

1 7 0 Die „Rcichsabgabenordnung" von 1931 bestimmte in Paragraf 175, dass alle Institutio-
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dungss te l l e d ie Er fü l l ung e iner wesen t l i chen fiskalpolitischen Z ie lvorgabe des 
N S - R e g i m e s zugedach t . G a n z a l l geme in hatte sie d u r c h schar fe Ü b e r w a c h u n g d ie 
S t eue rmora l u n d die S teuerehr l i chke i t der B e v ö l k e r u n g zu s te igern . J ede r S teuer -
pf l i ch t ige sol l te das Gefüh l haben, dass al le A r t en von S t eue ren tz i ehungen ent-
deck t u n d bestraf t w ü r d e n . Dabe i g ing es d e m Staat vor a l l em u m die A n h e b u n g 
des S t e u e r a u f k o m m e n s . Die Tä t i gke i t der r eg iona len S teue r f ahndungss t e l l en , 
darauf w i e s die Zentra le S t eue r f ahndungss t e l l e in Ber l in au sd rück l i ch hin, z ie l te 
nicht p r i m ä r auf d ie Bes t r a fung , sondern vor a l l em auf die S ichers te l lung der S teu-
ern . 1 7 1 

N e b e n der Zentra len S t eue r f ahndung w i e s S taa t s sekre tä r Re inha rd t d ie Lan -
de s f i n anzämte r im Jun i 1933 auch auf die Ex i s tenz e iner neugeg ründe t en zen t ra -
len Nachr i ch tens t e l l e be im L a n d e s f i n a n z a m t Ber l in hin. Sie d i en te ebenfa l l s pr i -
mär der U n t e r s t ü t z u n g der F i n a n z b e h ö r d e n bei besonders s chw ie r i gen u n d we i t -
v e r zwe i g t en Fä l len von S teuerve rgehen , Kap i t a l f lucht oder Ve rmögensen t z i ehun -
gen. In enger Zusammena rbe i t mit den L a n d e s f i n a n z ä m t e r n und anderen an der 
S t r a fve r fo l gung bete i l ig ten Ins t i tu t ionen sol l te diese B e h ö r d e vor a l lem als S am-
mel - u n d Koord in i e rungss t e l l e fü r In fo rma t ionen fung i e ren , in besonderen Fäl len 
aber auch in die Bea rbe i tung von Einze l fä l l en e ingescha l te t we rden . 1 7 2 

Die verschär f te Kont ro l l e der S teuerpf l i ch t i gen ze ig te sich bere i t s in der U m b e -
nennung des S t eue raußend iens t e s in S t eue r f ahndungsd i ens t . Dah in te r ve rbarg 
sich we i t mehr als e ine b loße N a m e n s ä n d e r u n g . Auf sch lus s r e i ch ist hier ein Be-
r icht des Präs identen des L a n d e s f i n a n z a m t s N ü r n b e r g an den Re i ch s f i n anzmin i s -
ter v o m 8. J a n u a r 1934. Der r anghöchs te N ü r n b e r g e r F inanzbeamte w ies dar in 
auf die Bedeu tung der E innahmen fü r den neuen Staat hin. In A b g r e n z u n g zu d e m 
die Öf fen t l i chke i t t äuschenden „ N o v e m b e r s y s t e m " habe der heut ige Staat nicht 
mehr nöt ig , d ie F a h n d u n g und Bes t r a fung von S teue rve rgehen zu tarnen. Vie l-
mehr versuche das neue Reg ime , in a l ler Of fenhe i t und mit a l len Mi t t e ln die Steu-
e rmora l zu heben . 1 7 3 

nen und Personen, die nicht als nahe Verwandte galten, dem Finanzamt über Tatsachen 
Auskunft erteilen müssen, „die für die Ausübung der Steueraufsicht oder in einem Steu-
erermitt lungsverfahren für die Feststellung von Steueransprüchen von Bedeutung sind". 
Der Paragraf 188 präzisierte dann: „Die Reichs-, Staats- und Gemeindebehörden, die Be-
amten und Notare sowie die Verbände und Vertretungen von Betriebs- oder Berutszwei-
gen haben den Finanzämtern jede zur Durchführung der Besteuerung und der den Fi-
nanzämtern obliegenden Prüfung und Aufsicht dienliche Hilfe zu leisten, insbesondere 
Einsicht in ihre Bücher, Verhandlungen, Listen und Urkunden zu gewähren." Frieden-
berger, Finanzverwaltung, S. 15 ff.; und „Reichsabgabenordnung" vom 22 .5 . 1931; 
RGBl . 1(1931), S. 185 und 187. 

171 Zu Tätigkeits- und Aufgabenbereich der Zentralen Steuerfahndungsstel le vgl. Arbeitsbe-
richt der Zentralen Steuerfahndungsstel le vom 26. 9. 1938; BAB/R2/5979. 

' 7 - Rundschreiben des Staatssekretärs Reinhardt an die Präsidenten der Landesf inanzämter 
vom 9. 6. 1933; BAB/R2/5972; Rundschreiben des Politischen Pol ize ikommandeurs der 
Länder an die Staatspolizeistellen vom 11.9. 1935; BAB/R2/5977; Rundschreiben der 
Bayerischen Politischen Polizei vom 26. 9. 1935; S tAW/LRA Bad Kissingen/2016. 

173 Schreiben des Präsidenten des LFA Nürnberg an den RdF vom 8. 1. 1934; BAB/R2/5972. 
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Das „Steueranpassungsgesetz" 

Die primäre Ausrichtung an der dienenden Funktion der Finanzverwaltung für 
den „Volkskörper" durch Kontrolle der „moralischen" Anpassungsfähigkeit sei-
ner Mitglieder innerhalb des Steuersystems unterstrich das im Herbst 1934 erlas-
sene „Steueranpassungsgesetz". Galten die bisher geschilderten verschärften 
Überwachungsroutinen für die inländische Bevölkerung gleichermaßen, so etab-
lierte die Reichsregierung nun das erste ideologische Einfallstor für die „rassi-
sche" Separation in der Steuergesetzgebung. Der erste Absatz des Paragraphen 1 
legte fest, dass Steuergesetze nach nationalsozialistischer Weltanschauung auszu-
legen seien. Entsprechendes galt für die Beurteilung von Tatbeständen. „Fragen 
der Billigkeit und der Zweckmäßigkeit", so das Gesetz in Paragraph 2 weiter, 
„sind nach nationalsozialistischer Weltanschauung zu beurteilen."174 

In NS-typischer Weise gab das Gesetz damit zwar einen ideologischen Hand-
lungsrahmen vor, über die konkrete Ausgestaltung sagte es aber wenig. Mit dem 
„Steueranpassungsgesetz" bildete der Gesetzgeber das für die Stellung der Juden 
im Wirtschaftsleben bereits geschilderte typische Spannungsverhältnis zwischen 
ideologisch Wünschenswertem und dem Zwang zu wirtschaftlicher Rücksicht-
nahme ab. Denn die Benachteiligung jüdischer Steuerpflichtiger bedeutete gleich-
zeitig nicht nur deren Schwächung im Hinblick auf die längerfristige steuerliche 
Leistungsfähigkeit, sondern angesichts der Ertragskraft jüdischer Unternehmen 
auch eine Gefahr für die noch angeschlagene deutsche Wirtschaft. Über die Be-
deutung des „Steueranpassungsgesetzes" und insbesondere des Absatzes 1 für die 
fiskalische Handlungspraxis ist entsprechend kontrovers diskutiert worden. Wäh-
rend einige Autoren der Auffassung sind, der Absatz 1 habe sich als „Geschwafel" 
entpuppt, da auch der NS-Staat nicht an Auslegekünsten, sondern an der strikten 
Befolgung von Anweisungen interessiert gewesen sei, fassen ihn andere als eine 
wirkungsvolle Waffe im Kampf gegen das Judentum auf.175 

Aufgrund seiner Pauschalität bedeutete diese Regelung sicherlich keine kon-
krete Programmierung der Steuergesetzgebung im Hinblick auf die Verfolgung 
der jüdischen Bevölkerung. Es blieb zunächst nur bei dieser einen Vorschrift, die 
gegen Gegner des Regimes angewendet werden konnte, was wiederum die inhalt-
lichen Ermessensspielräume der Beamten einschränkte.176 Dennoch hatten der fi-
nanzpolitische Staatssekretär Fritz Reinhardt, aus dessen Feder der Gesetzestext 
stammte, und die weiteren Unterzeichner einen Grundstein für die steuerliche 
Verfolgung der jüdischen Bevölkerung gelegt. Gerade schwammige Begriffe wie 
„Weltanschauung" boten die Möglichkeit, entsprechende Bestimmungen im 
Zweifelsfall gegen jüdische Steuerpflichtige auszulegen.177 Vor allem hatte die 

174 § lAbschnitt I, Unterabschnitte 1 und 2 und § 2 des „Steueranpassungsgesetzes" vom 
16. 10. 1934; RGBl. I (1934), S. 925. 

175 Geringe Bedeutung misst dem Gesetz v. a. Ellwein bei; Ellwein, Staat, S. 185; vgl. dagegen 
v. a. Blaich, Grundsätze, S. 110; Mehl, Reichsfinanzministerium, S. 36; Ulimann, Steuer-
staat, S. 141-176. 

176 Misera, Organisationsveränderung, S. 300. 
177 Zum Geist dieses Gesetzes siehe auch Birkwald, Finanzverwaltung, S. 259; Pawellek, 

Finanzverwaltung, S. 81. 
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Reichsreg ierung dami t das P r inz ip der s teuer l ichen Gle ichhei t def ini t iv d u r c h b r o -
chen. In Steuerbelangen k o n n t e sich hier der nat ionalsozial is t ische E i g e n t u m s b e -
griff negativ fü r jüdische Steuerpf l icht ige auswi rken . A u s g e h e n d von einer „volks-
genöss ischen" Rech t sau f fa s sung stellte die neue Regierung, wie bereits gezeigt, 
d u r c h die inhal t l iche B e s t i m m u n g dieses Begriffes die i m m a n e n t e P f l i ch tb indung 
des E i g e n t u m s der individuel len Ver fügungsgewal t entgegen u n d sprach dabei 
J u d e n theore t i sch jedes Recht auf E i g e n t u m ab. 1 7 8 Ungeach t e t des relativ h o h e n 
Abs t rak t ionsn iveaus derar t iger jur is t ischer P rob lems te l lungen d ü r f t e n solche 
A u f f a s s u n g e n z u m i n d e s t den h ö h e r e n Beamten in der Re ichs f inanzverwa l tung , 
die in der Regel das zwei te juris t ische Staatsexamen absolvier t ha t ten , b e k a n n t ge-
wesen sein.1 7 9 Das „Steueranpassungsgese tz" kodi f iz ie r te so verschiedene ideolo-
gisch bed ing te inhal t l iche U m - u n d N e u d e u t u n g e n von Begri f fen wie „S teue rmo-
ral" ode r „Steuerehr l ichkei t" seit 1933, wobe i sich dami t s o w o h l zweckra t iona le 
als auch ideologische Zie l se tzungen ve rbanden . Jeder Vers toß gegen die Steuer-
moral u n d jede Unehr l i chke i t in Steuersachen - nicht nu r von J u d e n - sollten bei-
spielsweise nicht m e h r als Kavaliersdelikt be t rachte t werden . Vielmehr stellten 
derar t ige Vergehen, so ein Schreiben des Jus t izmin is te rs v o m 13. Apr i l 1935, ein 
Verbrechen gegen den Staat dar. „S teuerverbrecher" hat ten prinzipiel l als Staats-
fe inde u n d dami t als Fe inde der „Volksgemeinschaf t" zu gelten u n d wa ren auch 
als solche zu behande ln . 1 8 0 „Mangel an Ehr l i chke i t " , so lautete der Diens tbefeh l 
eines le i tenden Kr imina lbeamten , „bei E r fü l l ung der s teuer l ichen Verpf l ich tungen 
bedeu te t Mangel an Treue z u m Staat u n d z u r Volksgemeinschaf t . Wer sich seiner 
Verpf l i ch tungen zu r Z a h l u n g von Steuern en tz ieh t , n i m m t d e m Staat die Mit tel , 
die er b rauch t , u m seine A u f g a b e n gegenüber d e m Volk zu erfül len. E r ist mit 
Schuld daran , w e n n die Steuerlast , die auf der e inzelnen Person ruh t , nicht in d e m 
M a ß e gemilder t w e r d e n kann , wie es n o t w e n d i g ist, u m eine du rchgre i f ende Ge-
s u n d u n g der sozialen, wi r t schaf t l ichen u n d finanziellen Lage des Volkes he rbe izu -
f ü h r e n . Wer gegen die Zol lgesetze vers töß t oder den aus pol i t i schen, wir t schaf t l i -
chen, gesundhei t l ichen ode r ande ren G r ü n d e n erlassenen Ein- , Aus - u n d D u r c h -
f ü h r v e r b o t e n zuwide rhande l t , ze r s tö r t den Wall, der die deu t sche Arbe i t u n d die 
deu tsche Wir t schaf t schütz t , u n d schädigt das Wohl des Volksganzen. D e r Steuer-
be t rug darf nicht m e h r als ,Kavaliersdel ikt ' , de r Schmuggel nicht mehr als eine 
. G e w o h n h e i t ' de r G r e n z a n w o h n e r angesehen u n d behandel t werden . " 1 8 1 

D e b a t t e n im Min i s t e r ium 

Die nat ionalsozial is t ische Wel t anschauung als „obers te R ich t s chnu r " , wie sie von 
Re inhard t bereits als einer der zent ra len G r u n d s ä t z e fiskalischer Steuerpol i t ik im 
Juni 1934 geforder t w o r d e n war, f and auch Eingang in k o n k re t e E n t w ü r f e f ü r eine 
ant isemit isch mot iv ier te Ä n d e r u n g der S teuergese tzgebung im Re ichs f inanzmi-

178 Z u m „germani schen" E igen tumsbegr i f f , der sich an Vorbi lder aus d e m 19. Jh . anlehnte , 
vgl. Kroeschel , E igen tums lehre . 

179 Misera, O r g a n i s a t i o n s v e r ä n d e r u n g , S. 204. 
1S= D e r Erlass des Jus t i zmin i s te r s erging am 13. 4. 1935; Arbe i t sbe r i ch t der S t e u e r f a h n d u n g 

v o m 26. 9. 1938; B A B / R 2 / 5 9 7 9 . 
I S I D iens tbe feh l des Leiters der K r i p o Köln v o m 24. 10. 1942; S tAM/Po l i ze id i r ek t ion /75C6 . 
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nisterium.182 Die Überlegungen einiger Referate gingen vor allem dahin, jüdische 
Vereinigungen von Steuervergünstigungen auszunehmen, da diese weder kirch-
lich noch gemeinnützig tätig sein könnten. Kopfzerbrechen bei den Vorschlägen 
für Gesetzesnovellierungen bereitete der Ministerialbürokratie lediglich die 
„prinzipielle Veranlagung" jüdischer Erwerbstätiger. Denn generell sah man sich 
mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass Juden gerade in den Erwerbszweigen, in 
denen sie besonders häufig vertreten waren, die Mehrbelastung einfach auf den 
Verbraucher abwälzen konnten. Zudem bereitete die Definition des „Rassejuden" 
nach wie vor erhebliche Probleme.1 8 3 

Ungeachtet bestehender Unklarheiten erörterte man im Reichsfinanzministe-
rium aber Möglichkeiten, auf dem Verwaltungswege gegen jüdische Erwerbstätige 
vorzugehen. Dazu bot zunächst die generelle Ablehnung von Billigkeitserlassen 
eine Handhabe. Einen Weg zur bürokratisch gangbaren Restriktion sahen die Mi-
nisterialbeamten insbesondere bei jüdischen Viehhändlern, denen man die Befrei-
ung vom Umsatzsteuerheft versagen konnte.1 8 4 Zunächst blieb es allerdings bei 
Empfehlungen. Die Entwürfe für die Gesetzesnovellen wurden erst in den darauf-
folgenden Jahren in Gesetzesform gegossen. Auf dem Verwaltungswege war le-
diglich die Versagung der Befreiung jüdischer Viehhändler vom Umsatzsteuerheft 
bereits vor den Vorschlägen des Reichsfinanzministeriums vom Sommer 1935 
gängige Praxis.185 

Die Bedeutung der antisemitisch motivierten Diskussionen und judenfeind-
lichen Planspiele auf höchster ministerieller Ebene bemisst sich freilich nicht nur 
an der legislativen Umsetzung. Wichtiger erscheint vielmehr die Tatsache, dass in 
einem Ministerium, dem von der Forschung bis vor kurzem noch bescheinigt 
wurde, sich in den ersten Jahren des NS-Regimes einer aktiven Judenpolitik ent-
halten zu haben, noch vor den „Nürnberger Gesetzen" derartige Überlegungen 
konkretes Planungsstadium erreichten und innerhalb der Zentralverwaltung auch 
diskutiert wurden.186 

Die Grundvoraussetzungen für eine antisemitische Diskriminierung der inlän-
dischen jüdischen Bevölkerung und jüdischer Emigranten, so lässt sich die Bedeu-
tung der Impulse von oben zusammenfassen, unterschieden sich in einigen 
Aspekten, die für die Beurteilung fiskalischer Praxis vor Ort wesentlich sind. Bei 
den Überwachungs- und Entziehungsroutinen gegenüber der inländischen jüdi-

182 Punkt 1 der vier „Grundsätze nationaler Steuerpolitik"; RStBl. vom 26. 6. 1934, S. 753 ff.; 
Pawellek, Finanzverwaltung, S. 80. 

1 8 3 Bericht des Referats Zülow vom 21. 8. 1935 und des Referats Kühne vom 22. 8. 1935; 
BAB/R2/56014; Friedenberger, Finanzverwaltung, S. 16 f. 

1 8 4 Schließlich mündeten die Überlegungen in Vorschläge für drei Gesetzesänderungen: ers-
tens den Ausschluss von Juden von der Erleichterung im Umschlagsverkehr, zweitens 
eine Änderung der Befreiungsvorschrift für jüdische Hausgewerbetreibende dahinge-
hend, dass diese nur Mitgliedern der D A F gewährt werden könne, und drittens die Auf-
hebung der Sondervorschrift für Werbungsmittler sowie für Wein- und Hopfenkommis-
sionäre; Schreiben des R d F an Dir. des Referats I I I im Hause vom 22. 8. 1935; BAB/R2/ 
57247. 

1 8 5 Schreiben an den Dir. des Referats III vom 22. 8. 1935; ebd. 
1 8 6 Stefan Mehl ist der Meinung, das Finanzministerium habe sich in den ersten Jahren aus 

der Judenpolitik herausgehalten; Mehl, Reichsfinanzministerium, S. 39. 
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sehen Bevölkerung ist potentiell von einem doppelten Spannungsverhältnis aus-
zugehen. Erstens trafen hier wie generell bei der ökonomischen Seite der Juden-
verfolgung rassistische und wirtschaftliche Aspekte zusammen. 1 8 7 Die Zweck-
rationalität des Fiskus, die Abschöpfung steuerlicher Leistungen, konnte dem Ziel 
der raschen Ausschaltung der Juden weit mehr entgegenstehen, als dies bei der 
Ausplünderung von Auswandernden der Fall war. Die Finanzbeamten sahen sich 
zweitens mit der formalen Fortdauer liberaler Rechtsnormen konfrontiert , die 
nicht durch die Kriminalisierung einer Minderheitengruppe faktisch bereits 1931 
ausgehebelt und die daher ebenfalls mit dem Ziel der „rassisch" bedingten Diskri-
minierung nicht ohne weiteres in Einklang zu bringen waren. 

3. Fachbeamte ohne Parteibuch: Merkmale der Personalstruktur am Beispiel des 
Landesfinanzamts München und des Finanzamts München-Nord 

Das janusköpfige Gesicht der Finanzverwaltung, das zwischen der Bewahrung 
bürokratischer Routinen einerseits und ideologisch motivierter Neuerungen an-
dererseits wechselte, bildete sich auch in der Personalpolitik innerhalb der regio-
nalen Administrationen ab. Dies verdeutlicht beispielhaft die Personalstruktur 
des Finanzamts München-Nord . Für die Überwachung der jüdischen steuer-
pflichtigen Bevölkerung war neben dem Landesfinanzamt das Finanzamt Mün-
chen-Nord die entscheidende Behörde. München-Nord oblag als einzigem Fi-
nanzamt die Buch- und Betriebsprüfung von Firmen, Praxen und Kanzleien im 
gesamten Finanzbezirk . 1 8 8 

Die nahezu bruchlose Kontinuität über 1933 hinaus zeigte sich hier in der Per-
sonalpolitik besonders deutlich. In der Buch- und Betriebsprüfungsstelle des Fi-
nanzamts arbeiteten 16 Prüfer. 1 8 9 Von 1931 bis 1935 blieben Personal und Anzahl 
der durchgeführten Prüfungen sowohl im Landesfinanzamt München als auch im 
Finanzamt M ü n c h e n - N o r d weitgehend unverändert. 1 9 0 Auch die Sach- und Be-
zirksarbeiter in der Veranlagungs- und Vollstreckungsabteilung waren altgediente 
Finanzbeamte mittleren Alters, die zu einem überwiegenden Teil erst 1937 oder in 
späteren Jahren der Partei beitraten.1 9 1 Ihre Karrieren begannen im Laufe der 

1 8 7 H i e r z u grundlegend auch Kuller, E n t z i e h u n g - Verwaltung - Verwertung, im Erscheinen 
begriffen. 

1 S S In der vorl iegenden Studie wurden Aktenbes tände (vorwiegend Personalakten) der jeni-
gen B e a m t e n ausgewertet , die maßgebl ich mit der fiskalischen Judenverfo lgung betraut 
waren. Dies betraf v. a. B u c h - und Betr iebsprüfer , Sachbearbei ter für „Reichsf lucht -
s teuer" -Sachen , Beamte in den Strafsachenstel len bzw. das für Bil l igkeitsfragen und E r -
lasse zuständige Personal . N e b e n den Personalakten wurden auch S p r u c h k a m m e r a k t e n 
hinzugezogen, die, ungeachtet qucl lentechnischcr E inwände, unerlässliche I n f o r m a t i o -
nen über Soziahsat ion und Karriereverlauf enthielten. Insgesamt wurden die Karrierever-
läufe von 18 Beamten des F inanzamts , die in führender F u n k t i o n (Bez i rksarbe i ter /Sach-
bearbeiter) tätig waren, rekonstruiert . H i n z u g e z o g e n wurde darüber hinaus A k t e n m a t e -
rial von fünf Beamten des Oberf inanzpräs id iums, die als Sachbearbei ter für Steuerfragen, 
Bil l igkeitserlasse etc. verantwort l ich waren. 

I S 9 Prüfungsgeschäftsplan des L E A M ü n c h e n von J a n u a r bis März 1932; S t A M / O F D / 3 9 7 . 
Prüfungsgeschäftspläne von 1 9 3 3 - 1 9 3 5 ; ebd. 

11,1 Von den 18 untersuchten B e a m t e n des F inanzamts M ü n c h e n - N o r d waren vier seit dem 
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1920er Jahre. In den ersten Jahren nach 1933 wurden alle Beförderungen noch tur-
nusmäßig durchgeführt. Die „Machtergreifung" hatte also nicht zu einem Karrie-
reknick geführt. Die Anzahl von „Altparteigenossen" oder Beamten, die 1933 der 
N S D A P beitraten, nahm sich dagegen verschwindend gering aus. Eine besondere 
Parteiaktivität konnte nur in wenigen Fällen nachgewiesen werden.1 9 2 Die meis-
ten Beamten waren 1933 zwischen 45 und 55 Jahre alt und verfügten über lange 
Berufserfahrung und einen hohen Ausbildungsgrad, ein Altersdurchschnitt, der 
mit dem aller Beamten im Landesfinanzamtsbezirk korrespondierte: Hier lag er 
bei 45 Jahren und mehr. Noch Mitte 1937 war lediglich ein einziger Finanzbeam-
ter Oberbayerns unter 40 Jahre alt und nur fünf waren unter 45 Jahre. 1 9 3 Die meis-
ten hatten Anfang der 1920er Jahre mit Einführung der ersten devisengesetzlichen 
Regelungen ihren Dienst in der Finanzverwaltung angetreten. 

Ein ganz ähnliches Profil kennzeichnete die Spitzenbeamten des Landesfinanz-
amtsbezirkes Oberbayern. D e m Oberfinanzpräsidenten in München, Ot to Ritter 
von Dandl, folgten im August 1933 Ludwig Pissl und dann ab Mai 1934 der spä-
tere Chefpräsident des Reichsfinanzhofs in München, Ludwig Mirre. 1 9 4 Keiner 
dieser Oberfinanzpräsidenten war bei Amtsantritt Parteiangehöriger. Alle drei 
waren auch vor der „Machtergreifung" bereits hohe Funktionsträger der Reichs-
finanzverwaltung.195 Ludwig Mirre etwa begann seine Karriere 1921 als Beamter 
der preußischen Staatsverwaltung. Erst 1937 wurde er NSDAP-Mitgl ied. 1 9 6 Diese 
Personalstruktur stimmt auch mit der Feststellung des Reichsministers überein, 
die Oberfinanzpräsidenten seien in der NS-Zeit überwiegend Fachleute gewesen, 
die schon vor 1933 über entsprechende Spitzenämter in der Verwaltung verfügt 
hätten.1 9 7 

Hieran änderte auch die Durchführung des „Gesetzes zur Wiederherstellung 
des Berufsbeamtentums" in München nur wenig. Im Landesfinanzamtsbezirk gab 

1. Mai 1933 Parteimitglieder, drei traten der Partei 1937 bei, weitere drei 1938, drei erst 
1941. Drei Beamte gehörten wegen ihrer jüdischen Ehefrau gar nicht der Partei an, und 
bei zweien konnte die Parteiaktivität nicht mehr nachvollzogen werden. 

1 9 2 Hierbei handelte es sich in den Untersuchungsräumen auf der mittleren hierarchischen 
Ebene um zwei, maximal drei Beamte. Herausstechende Tätigkeiten für die N S D A P wa-
ren nur im Falle des Würzburger Beamten Georg Treutlein nachzuweisen. Treutlein trat 
1930 der Partei bei und war Propagandaleiter und Gauredner für den Bereich Kitzingen. 
Wohl auch aufgrund seiner besonderen Beziehungen zur Parteispitze im Gau Mainfran-
ken wurde der Beamte, vormals Obersteuerinspektor im LFA Würzburg, zum Leiter der 
Steuerfahndung ernannt; Schreiben des Beamten W. an das Finanzamt Würzburg vom 
1. 7. 1946; StAW/Spruchkammer Würzburg/12006; Schreiben der O F D Nürnberg an das 
bayerische Finanzministerium vom 15. 12. 1949; BayHStAM/MF/Personalakten/1095/ 
1099. 

1 9 3 Vortrag eines LFA-Direktors während einer Finanzamtsvorsteherbesprechung im LFA 
München am 26. und 27. 2. 1937; StAM/Finanzamt/12815. 

194 Bathe/Kumpf, Mittelbehörden, S. 50. 
1 9 5 Sein systemkonformes Verhalten stellte Mirre allerdings frühzeitig unter Beweis, als er 

1934 Adolf Hitler von der Steuerpflicht befreite; zu Mirre vgl. auch Kumpf, Reichs-
finanzhof, S. 146 ff. 
Ebd., S. 147. 

1 9 7 Schwerin von Krosigk, Staatsbankrott, S. 258. 
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es kaum Entlassungen. 1 9 8 Personelle Kontinuitäten beschränkten sich allerdings 
nicht auf die Münchner Finanzadministration. Gleiches galt für die bayerische 
Staatskanzlei, das bayerische Wirtschaftsministerium und die bayerische Gemein-
debank. Lediglich das Kultusministerium beschäftigte zwei jüdische Lehrer, die 
im Rahmen dieses Gesetzes in den Ruhestand versetzt wurden. 1 9 9 Die personellen 
Strukturen korrespondierten darüber hinaus mit reichsweiten Entwicklungen. 
Von den 7 3 0 0 0 Beamten, die 1933 in der Reichsfinanzverwaltung tätig waren, 
wurden insgesamt 1732, also etwa 2,4 Prozent in den Ruhestand versetzt. 2 0 0 Da-
runter waren allerdings einige prominente Angehörige der Finanzverwaltung wie 
etwa Staatssekretär Arthur Zarden oder der Referent für Buch- und Betriebsprü-
fungsangelegenheiten im Reichsfinanzministerium Rolf Grabower. Das Ministe-
rium entledigte sich des ungeliebten jüdischen Finanzexperten, indem es ihn 1933 
als Reichsrichter zum Finanzhof nach München weglobte und 1936 in den Ruhe-
stand versetzte. Im Juni 1942 wurde er nach Theresienstadt deportiert.2 0 1 

Erst in den Jahren 1935/36 traten dann größere Veränderungen ein. Diese betra-
fen etwa die Personalaufstockung im Buch- und Betriebsprüfungsbereich, hervor-
gerufen durch die wachsende Anzahl der Prüfungen. 2 0 2 N u n legte auch das Fi-
nanzministerium in der Personalpolitik mehr Wert auf die politische Linientreue 
der Beamten. Mit dem neuen Präsidenten des Landesfinanzamts München, Chris-
tian Weissensee, der im April 1935 sein Amt antrat, lenkte ein überzeugter Nat io-
nalsozialist mit persönlichen Bindungen zu Hitler das Geschick der oberbayeri-
schen Fiskalbehörden. 2 0 3 Der neue Präsident sorgte für eine enge Verzahnung 
zwischen Partei und Staat. Die Personal- und Geschäftsstellen besetzte er mit Par-
teimitgliedern, zugleich intensivierte er die Zusammenarbeit mit den Hoheitsträ-
gern der Partei. Ausfluss der neuen betont regimenahen Personalpolitik waren 

1 9 8 Niederschr i f t der Amtsvors teherbesprechung am 6 . 7 . 1934 im L F A M ü n c h e n , S. 6; 
S t A M / F i n a n z a m t / 1 2 8 1 5 . 

1 9 9 Vgl . die entsprechenden Aufstel lungen und Briefwechsel des F inanzminis ter iums mit den 
anderen Minister ien: Schre iben der bayerischen Staatskanzlei v o m 27. 9. 1936; Schreiben 
des Wirtschaf tsminis ter iums vom 6 . 1 0 . 1 9 3 6 und Schre iben des Kultusminis ter iums vom 
1. 10. 1936; B a y H S t A M / M F / 6 6 9 1 2 . 

200 D i e Zahlen bei Gösse l , B e a m t e n t u m , S. 100. U b e r das G e s e t z und seine Auswirkungen ist 
bereits viel diskutiert worden. Insgesamt waren hiervon wohl weit weniger Beamte be-
troffen als eigentlich vorgesehen; M o m m s e n , B e a m t e n t u m , S. 52 ff.; Tarrab-Mas la ton , 
S trukturen, S. 41 ; zur Vertre ibung von Hochschul lehrern und den Folgen der antisemiti-
schen G e s e t z e allgemein siehe auch Szabo, Vertreibung, S. 32 f.; Longer ich , Pol i t ik , 
S. 4 6 ff. 

2 S 1 Antrag G r a b o w e r s auf Entschädigung für Schaden im wirtschaft l ichen F o r t k o m m e n vom 
2 6 . 2 . 1950 und eidesstattl iche Erklärung des Staatskommissars für pol i t ische Verfolgte in 
B a y e r n vom 14. 3. 1948; B a y H S t A M / B E G / 7 2 3 2 9 ; Schöpf , G r a b o w e r , S. 2 7 3 - 2 7 8 . 

2 = 2 D i e Zahl der Angestel l ten des Landesf inanzamtsbez i rkes wuchs in den Jahren 1 9 3 3 - 1 9 3 7 
um mehr als das Doppe l te ; Vortrag des Regierungsrats Dr. H . bei der Besprechung der 
F inanzamtsvors teher des L F A M ü n c h e n in G a r m i s c h im Jul i 1937; S t A M / F i n a n z a m t / 
12815. 

2 3 3 U b e r Finanzpräsident Weissensee liegen leider keine Personalakten vor, und die Spruch-
kammerakte konnte t ro tz intensiver R e c h e r c h e nicht gefunden werden. In einem Vortrag 
eines Steuerinspektors wurde Weissensee als „Alter Kampfgefähr te " des Führers beze ich-
net; Vortrag eines O S t l bei der Besprechung der F inanzamtsvors teher des L F A M ü n c h e n 
in G a r m i s c h im Jul i 1937; S t A M / F i n a n z a m t / 1 2 8 1 5 . 
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unter anderem die Einschätzungen in den Befähigungsberichten der Beamten, bei 
denen die von den Dienststellen der Partei vertretene Meinung als die maßge-
bende angesehen werden musste.204 

Sowohl auf der höchsten als auch auf der mittleren hierarchischen Ebene stellte 
das Jahr 1933 in personalpolitischer Hinsicht also keine Zäsur dar. In anderen Be-
reichen der staatlichen Verwaltung waren die personellen Kontinuitäten hingegen 
weniger ausgeprägt und der Bruch in der personellen Struktur größer als bei der 
Reichsfinanzverwaltung.205 Die Ursache dieser Sonderstellung der Finanzbeam-
ten lag offensichtlich am Bedarf an fachlich geschultem Personal. Ein ähnliches 
Bild hat jüngst die Untersuchung der gesundheitspolitischen Funktionseliten er-
geben.206 Kriterien wie Parteizugehörigkeit, Dienstalter oder fachliche Qualifika-
tion der Beamten lassen jedoch nur sehr bedingt Rückschlüsse auf antisemitische 
Verhaltensmuster zu. Kollaboration mit den Nationalsozialisten oder die rasche 
„politische Selbstanpassung" waren, wie dies auch in der Forschung hervorgeho-
ben wird, trotzdem ohne weiteres möglich.207 Der Willensbildungsprozess in den 
regionalen Finanzbehörden war zudem von zahlreichen Faktoren abhängig. 
Hierzu gehörten bürokratische Funktionsmechanismen genauso wie Traditionen 
und Stile der Beamten, deren Einbindung in regionale Netzwerkstrukturen oder 
ihr Verhältnis zum Publikum. Die Frage, inwieweit die radikalen Umbrüche des 
NS-Regimes diese unter dem Stichwort der Verwaltungskultur zusammengefass-
ten Merkmale beeinflussten, erlaubt angesichts der stark formalisierten Akten 
keine generalisierbaren Antworten.2 0 8 Kaum noch nachvollziehbar ist etwa der 
tatsächliche Einfluss der wenigen politisch äußerst aktiven Beamten, deren 
Dienstgrad in der Reichsfinanzverwaltung nicht immer ihrer tatsächlichen Macht-
fülle entsprechen musste. Prägnantes Beispiel eines Finanzbeamten der mittleren 
hierarchischen Ebene, der gleichzeitig ranghohe N S D A P - Ä m t e r bekleidete, ist 
Oberinspektor Georg Treutlein, ein Steuersachbearbeiter in verschiedenen Fi-
nanzämtern und ab 1940 Leiter der Steuerfahndungsstelle beim Finanzamt Würz-
burg. Als Altparteigenosse und Gauredner der N S D A P in Kitzingen war er Teil 
des Netzwerkes von Gauleiter Hellmuth, und seinen Einfluss im unterfränki-
schen Landesfinanzamt bezeichneten Kollegen als „maßgeblich".2 0 9 Schwer mess-
bar ist auch das durch die Säuberungen im Zuge des „Gesetzes zur Wiederherstel-
lung des Berufsbeamtentums" entstandene Bedrohungspotential.210 Dennoch: 

2 0 4 Vortrag eines OSt l bei der Besprechung der Finanzamtsvorsteher des LFA München in 
Garmisch im Juli 1937; ebd. 

2 0 5 Rebentisch, Führerstaat, S. 545 ff. 
2 0 6 Süß, Volkskörper, S. 95 ff. 
2 0 7 Ebd., S. 110; Gössel, Beamtentum, S. 113. 
2 0 8 Zur Bedeutung der Verwaltungskultur für den internen Willensbildungsprozess inner-

halb administrativer Apparate vgl. Fisch, Verwaltungskulturen, S. 304; Jann, Verwal-
tungskulturen, S. 331. 

2 0 9 Brief des Finanzbeamten W. an das Finanzamt Würzburg vom 1. 7. 1946; StAW/Spruch-
kammer Bad Kissingen/2765; Schreiben der O F D Nürnberg an das bayerische Finanz-
ministerium vom 15. 12. 1949; BayHStAM/MF/Personalakten/1095/1099. 

2 1 0 Das Gesetz zur „Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" vom 7. April 1933 bot die 
Möglichkeit, sowohl jüdische als auch politisch missliebige Beamte in den Ruhestand zu 
versetzen. 
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Bayernweit waren die meisten Beamten lange Zeit nicht zu einem Parteieintritt zu 
bewegen und partizipierten damit offensichtl ich nicht an den von den Gauleitern 
etablierten Seilschaften. N o c h im Juni 1941 monierte der bayerische Ministerprä-
sident die hohe Anzahl von Angehörigen des höheren Dienstes , die nach wie vor 
keine Parteimitglieder seien. Ers t in diesem J a h r mahnte Siebert, der gleichzeitig 
das A m t des Finanzministers bekleidete, den baldigen Eintrit t in die N S D A P an, 
damit die Einstel lung zum neuen Staat endgültig hervortrete . 2 1 1 

Personalstruktur und grundlegende Funkt ionsmechanismen hatte das N S - R e -
gime, dies sei noch einmal betont , im Wesentlichen unberührt gelassen und damit 
gewollt oder ungewollt der nur langsamen Veränderungsfähigkeit und dem B e -
harrungsvermögen der administrativen Apparate Rechnung getragen. D i e Reichs-
regierung konnte sich dabei nicht nur auf eingespielte Uberwachungs- und E n t -
ziehungsroutinen, sondern auch auf etablierte Verhaltensmuster der Beamten 
verlassen. Gegenüber den Steuerzahlern hatte die Finanzbeamtenschaft früh 
spezifische und von Misstrauen geprägte Stile entwickelt . In Besprechungen und 
Vorträgen sahen sich die Beamten generell als „Streiter" für den „Aufbau des 
Re iches" . Ihr Aufgabengebiet , die Eintre ibung von Steuern, beschrieben sie als 
„ F r o n t " . 2 1 2 D i e immense haushaltspolitische Bedeutung ihrer Aufgabe und ihre 
Fach- und Amtsautori tät dürften den Glauben an die eigene G r ö ß e und die skep-
tische Haltung gegenüber dem Steuerzahler begründet haben. E r befand sich in 
der Wahrnehmung der Fiskalbehörden folgerichtig in einem „Untertänigkeitsver-
hältnis" , schlimmstenfalls galt er gar als Feind, dem der Beamte als „Kämpfer " 
entgegentreten musste 2 1 3 

Gleichzeit ig schuf das N S - R e g i m e durch die in Gesetzes form gegossenen ideo-
logischen Einfal lstore Widersprüche hinsichtlich der steuerlichen Behandlung der 
Juden im Reich und wälzte die Lösung politisch bedingter Prob leme auch in die-
sem Bereich auf die regionalen Verwaltungsapparate ab. 

4. Entziehungspraxis vor Ort 

München 

Aufgrund der Beibehaltung traditioneller N o r m e n des Steuerrechts gab es in den 
regionalen Gliederungen der Fiskalverwaltung keine gesonderten Einrichtungen 
für die Veranlagung jüdischer Steuerpflichtiger. Deren Behandlung durch die In-

Rundschre iben des Ministerpräsidenten Sichert vom 1 . 6 . 1941; B a v H S t A M / M F / 9 6 2 . 
2 1 - Vortrag des M i n R a t Dr. B lümich im R a h m e n einer Amtsvors teherbesprechung am 6. 7. 

1934 im L F A M ü n c h e n ; S t A M / F i n a n z a m t / 1 2 8 1 5 ; Aussage eines StI in einem Entschädi -
gungsvertahren; B L E A / A . Z / 4 5 2 7 3 . 

- 1 3 U b e r das herrische Auftreten von F inanzamtsvors tehern gab es auch nach dem Krieg 
noch Beschwerden , etwa im H e r b s t 1951 in Gr iesbach . D e r dort ige Gemeinderat rügte 
das Verhalten des aus Norddeutsch land s tammenden Finanzamtsvorstehers wegen seiner 
Einstel lung gegenüber der steuerzahlenden Bevölkerung . D e r F inanzamtsvorsteher , so 
die Reso lut ion des Rats an das bayerische F inanzminis ter ium, gehe von einem Verhältnis 
K ö n i g zu Unter tan aus. E r schade mit seinem autoritären Verhalten dem Ansehen der ge-
samten bayerischen Finanzverwal tung; Reso lut ion des Gemeinderats Gr iesbach an das 
bayerische F inanzminis ter ium vom 14. 11. 1951; B a v H S t A M / M F / 7 1 7 . 
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stitutionen der Finanzverwaltung in München ist daher zunächst im Kontext all-
gemeiner Aspekte der Entziehungspraxis zu sehen. Hier schlug sich vor allem die 
durch das N S - R e g i m e geforderte Anhebung der Steuermoral und des Steuerauf-
kommens nieder. Prinzipiell galt das besondere Augenmerk den großen und kapi-
talkräftigen Unternehmen. Diese Schwerpunktsetzung ging bereits auf eine Amts-
vorsteherbesprechung im Landesfinanzamt München von 1932 zurück, in der der 
Ministerialrat und spätere Finanzpräsident Hans Rauch gefordert hatte, in enger 
Zusammenarbeit mit den Veranlagungsstellen der Finanzämter die Buchprüfung 
vorwiegend dort durchzuführen, wo ein fiskalischer Erfolg zu erwarten war. 2 1 4 

Dieser Praxis hatte auch die NS-Regierung Nachdruck verliehen. Im Januar 
1934 war von ihr eine Anordnung ergangen, nach der vorrangig die Pflichtigen 
mit steuerlicher Bedeutung zu veranlagen seien. Als wesentlichen Grund hierfür 
gaben Mitarbeiter des Reichsfinanzministeriums an, etwa acht bis zehn Prozent 
aller Steuerpflichtigen würden über 75 Prozent des Einkommensteuersolls auf-
bringen. Im selben Jahr wies daher auch das Landesfinanzamt München noch ein-
mal eindringlich darauf hin, entsprechend vorzugehen und nicht, wie dies in eini-
gen Amtern offensichtlich der Fall war, nach der Reihenfolge der Pflichtigen in 
den Steuerlisten zu veranlagen. 2 1 5 Der Forderung nach scharfer Kontrol le und 
Anhebung der Steuermoral gemäß arbeiteten die Münchner Finanzämter bei der 
Überwachung und Veranlagung der Steuerpflichtigen eng mit den Steuerfahn-
dungsdiensten zusammen. 2 1 6 Allein der Landesfinanzamtsbezirk München ver-
fügte über insgesamt 146 Außendienstbeamte. 2 1 7 Die Fahndungstätigkeit war da-
bei an das reichsweit gespannte Informationsnetz gekoppelt. Viele Informationen, 
die zu einer verstärkten Kontrolltätigkeit führten, gingen von der zentralen Steu-
erfahndungsstelle beim Landesfinanzamt Berlin aus. Diese setzte die zuständigen 
Stellen der Finanzämter aufgrund der bei ihr eingegangenen Hinweise auf ver-
steckte Konten, Kapitalverschiebungen oder Aktienverkäufe in Kenntnis . 2 1 8 Die 
enge Zusammenarbeit der regionalen Fahndungsdienste mit den zentralen Berli-
ner Stellen war im O k t o b e r 1933 durch den zuständigen Ministerialrat Dr. H e d -
ding aus dem Reichsfinanzministerium nachdrücklich gefordert worden. Auch er 
hatte darauf hingewiesen, dass vor allem die Aufdeckung größerer Steuerhinter-

2 1 4 Vortrag des MinRat Rauch bei der Vorsteherbesprechung des LFA München am 6. 7. 
1934; StAM/Finanzamt/12815. 

2 1 5 Ausführungen eines O R R über die Veranlagung der Einkommensteuer bei der Vorste-
herbesprechung des LFA München am 6. 7. 1934; ebd. 

2 1 6 Der Steuerfahndungsdienst war im Bezirk des LFA München sowohl auf das LFA als 
auch auf sämtliche Finanzämter des Bezirks verteilt; Besprechung am 3. 12. 1934 im LFA 
Würzburg; BAB/R2/6004 . 

2 1 7 Während im LFA selber acht Beamte tätig waren, verteilten sich die Steueraußendienst-
Beamten im Münchner Innenstadtbereich auf die Finanzämter Nord mit sechs Beamten, 
Ost mit zwei Beamten, Süd mit vier Beamten, West mit drei Beamten und Zentral mit vier 
Beamten. Das Finanzamt München-Land verfügte über zwei Beamte; Bericht des Präsi-
denten des LFA München an den RdF vom 9. 1. 1934; BAB/R2/5972 ; Geschäftsplan der 
Abteilung für Besitz- und Verkehrsteuern des LFA München, Stand 1.10. 1933; StAM/ 
Finanzamt/19840. 

2 1 8 Vgl. exemplarisch den Brief der Zentralen Steuerfahndung an das Finanzamt München 
vom 21. 2. 1934; StAM/Finanzamt/19345. 
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ziehungsfälle mit dem Ziel des monetären Erfolges anzustreben sei. Für Fälle von 
geringerer Bedeutung sollten keine Arbeitskräfte unsinnig in Anspruch genom-
men w e r d e n . 2 1 9 

F ü r die Umsetzung der geforderten Überwachungsmaßnahmen waren in M ü n -
chen neben der B u c h - und Betriebsprüfungsstel le des Landesfinanzamts das Fi -
nanzamt M ü n c h e n - N o r d und die Devisenstel le verantwortl ich. D i e Aufgaben der 
Beamten waren umfangreich, wobei die nahezu ungebrochene Kontinuität stren-
ger Kontrol lverfahren über die Zäsur von 1933 hinweg deutlich zur Geltung kam. 
D u r c h den Machtwechsel änderte sich in der täglichen Uberprüfungsrout ine nicht 
viel. Zumindest blieben sowohl die Anzahl der durchgeführten Prüfungen als 
auch die Prüfer selbst weitgehend konstant . Von 1932 bis 1935 bewegte sich die 
Anzahl der Prüfungen der Devisenstelle bei etwa 350, die Zahl der Beanstandun-
gen bei ungefähr 4 0 . 2 2 0 Ähnliches galt für die M ü n c h n e r Finanzämter : In den J a h -
ren 1932 und 1933 überprüften sie innerhalb eines Viertel jahres in der Landes-
hauptstadt etwa 50 Betriebe, wobei das Landesfinanzamt lediglich ein Fünftel der 
durchgeführten Prüfungen und dabei ausschließlich G r o ß b e t r i e b e übernahm. 2 2 1 

D i e zentrale Steuerung der Überwachungsmaßnahmen behielt die Mit te lbehörde, 
die ebenfalls auf etablierte Rout inen zurückgriff . D i e Anweisungen zur Ü b e r p r ü -
fung eines Betriebes gingen immer vom Landesfinanzamt aus, das entsprechende 
Listen an das F inanzamt M ü n c h e n - N o r d übersandte. In diesen Listen war bei 
jeder zu überprüfenden Firma gesondert vermerkt , worauf bei der Prüfung vor-
rangig zu achten sei . 2 2 2 D i e ausführenden Beamten des F inanzamts waren dann 
unmittelbar mit den Pflichtigen konfront iert . D i e B u c h - und Betr iebsprüfer kon-
trollierten vor O r t die steuerlichen Angaben des Betrof fenen. Etwaige Mängel 
trugen sie in den „roten B o g e n " des Betriebsprüfungsberichts ein. Hier fanden be-
sondere Tatbestände ihren Niederschlag, die nur für die Fiskalbehörden best immt 
waren, etwa, wenn der Pflichtige versucht hatte, Beweismittel während der U n t e r -
suchung beiseitezuschaffen. D i e Auswertung und gegebenenfalls die Verhängung 
von Sankt ionen oblag dann der zuständigen Stelle des F inanzamts . 2 2 3 In einer 
Schlussbesprechung mit den Bearbeitern von der Betr iebsprüfung legten diese 
dann die Steuerhöhe endgültig fest. Anschl ießend prüften die Sachbearbeiter in 
Zusammenarbei t mit der Vollstreckungsabteilung, o b die entsprechenden Steuern 
überhaupt einzubringen waren . 2 2 4 

2 1 9 Rundschre iben des RdF, M i n R a t Dr. Hedding, an die Präsidenten der Landesf inanzämter 
vom 16. 10. 1933; S t A M / F i n a n z a m t / 1 9 8 6 3 . 
Devisenprüfungsl is ten 1932 bis 1935; S t A M / O F D / 3 9 9 ; Auf t ragsbücher für die Devisen-
prüfungen; S t A M / O F D / 4 0 8 . 

2 2 1 Prüfungsgeschäftspläne des L F A M ü n c h e n von 1932 und 1933 und Schreiben des Präsi-
denten des L F A M ü n c h e n an das F inanzamt M ü n c h e n - N o r d vom 27. 1. 1933; S t A M / 
O F D / 3 9 7 . Zu Aufgaben und Struktur der Betr iebsprüfung generell vgl. Leesch, G e -
schichte, S. 171; Misera, Organisat ionsveränderung, S. 2 5 2 f. 

- - - Schreiben des L F A M ü n c h e n an das F inanzamt M ü n c h e n - N o r d vom 27. 1. 1933; S t A M / 
O F D / 3 9 7 . 

2 2 3 Besprechung beim L F A W ü r z b u r g 1939 über B u c h - und Betr iebsprüfungen; B A B / R 2 / 
5 7 5 0 0 . 

2 2 4 Vortrag des M i n R a t Rauch bei der Vorsteherbesprechung des L F A M ü n c h e n am 6. 7. 
1934; S t A M / F i n a n z a m t / 1 2 8 1 5 . 
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Die kontinuierliche Verfahrenspraxis und die durch das NS-Regime nach-
drücklich geforderte besondere Berücksichtigung leistungsfähiger Steuerzahler 
war aus Sicht der Fiskalbehörden von Erfolg gekrönt, die freilich auch von der 
spürbaren ökonomischen Erholung nach der Weltwirtschaftskrise profitieren 
konnten. Seit 1933 hatte die Münchner Finanzverwaltung das Steueraufkommen 
kontinuierlich erhöhen können. Betrug die Steigerungsrate 1933 gegenüber dem 
Vorjahr noch 5,35 Prozent, so stieg sie 1934 bereits auf annähernd 20 Prozent an 
und erreichte 1935 fast die 30 Prozentmarke. München lag damit über dem reichs-
weiten Zuwachs, der sich 1935 bei etwa 24 Prozent eingependelt hatte. Insgesamt 
betrug das Steueraufkommen Münchens im Jahr 1935 266889000 Reichsmark, 
womit die industriearme Stadt allerdings nur auf Rang zwölf im Reichsdurch-
schnitt lag.225 

Wie hoch dabei das Steueraufkommen der jüdischen Bevölkerung war, lässt 
sich nicht mehr ermitteln. Die großen und kapitalkräftigen Textilfirmen, Kauf-
und Bankhäuser hatten aber zu einem überwiegenden Teil jüdische Inhaber, und 
diese waren daher in besonderem Maße den entsprechend scharfen Kontroll-
mechanismen unterworfen. Vor allem die breite Masse der jüdischen Gewerbe-
treibenden, Arzte und Rechtsanwälte, deren Einkommen meist den durchschnitt-
lichen Verdienst in der jeweiligen Erwerbsbranche überstieg, musste ins Visier der 
Finanzverwaltung geraten.226 Tatsächlich bemängelten die Beamten bei nahezu 
jeder Uberprüfung der jüdischen Betriebe fehlerhafte Buchführungen oder andere 
Unzulänglichkeiten und bemaßen die Umsätze und Gewinne entsprechend 
höher. Wichen die angegebenen Gewinne von Richtsätzen ab, veranlagten sie bei 
angeblich mangelhafter Buchführung nach den entsprechenden Richtsätzen. Als 
Schätzungsgrundlage legten sie ihre Ermittlung des Umsatzes zugrunde, der meist 
beträchtlich höher war als der von den Steuerpflichtigen angegebene. Dabei han-
delten sie auch eigenverantwortlich. Die Prüfung der Berechnungsbogen etwa lag 
in der Verantwortung der Bezirksarbeiter, die diese in München entgegen beste-
hender Verwaltungsvorschriften meist ohne spätere Kontrolle durch das Landes-
finanzamt fertigstellten und oftmals auch selbst unterzeichneten.227 Angesichts 
der harten Veranlagungspraxis sahen sich die Finanzbeamten mit zahlreichen Be-
schwerden jüdischer Unternehmer konfrontiert, insbesondere mit Einsprüchen 
gegen Einkommensteuerbescheide. Aufgrund einer fehlerhaften Veranlagung 
reichten etwa der Besitzer eines Modehauses, der jüdische Kaufmann Ernst B., im 
Oktober 1933 und der jüdische Viehhändler Max S. 1937 Beschwerde gegen ihren 
Einkommensteuerbescheid ein.228 

225 Übersicht über das Steueraufkommen im Reich und im LFA-Bezirk München; Anlage 1 
der Niederschrift über die Finanzamtsvorsteherbesprechung des LFA München in Gar-
misch am 26. und 27. 2. 1937; ebd. 

2 2 6 Statistik über die Reihenfolge der Landesfinanzämter nach der Steuerkraftziffer; Anlage 2 
der Niederschrift über die Finanzamtsvorsteherbesprechung des LFA München am 26. 
und 27. 2. 1937 und Bericht eines ORR; ebd. 

2 2 7 Niederschrift über die Finanzamtsvorsteherbesprechung des LFA München in Garmisch 
am 26. und 27. 2. 1937; ebd. 

2 2 8 Brief Ernst B.s an das Finanzamt München-Nord vom 5. 10. 1933; StAM/Finanzamt/ 
16727; Einspruch der Firma Max und Heinrich S. vom 12. 7. 1937; StAM/Finanzamt/ 
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Auch bei den wenigen Erlasssachen, die die M ü n c h n e r Finanzverwaltung bei 
jüdischen Steuerpflichtigen zu bearbeiten hatte, gewährten die Beamten Juden in 
keinem Fall Vergünstigungen. F ü r die Bearbeitung derartiger Anträge gab es in 
M ü n c h e n bis zum D e z e m b e r 1936 eine zentrale Stundungs- und Erlassstelle, die 
in enger Zusammenarbei t mit den zuständigen Veranlagungsabteilungen und 
Vollstreckungsstellen entschied. 2 2 9 I m Landesfinanzamt M ü n c h e n war das Sach-
gebiet 10 mit drei Beamten für Stundungen, Beitreibungen und Nachlässe verant-
wor t l i ch . 2 3 0 Auch hier fielen weitreichende Ermessensspielräume in den K o m p e -
tenzbereich der regionalen Inst i tutionen der Finanzverwaltung. D i e Präsidenten 
der Landesf inanzämter konnten seit 1934 bis zu einem Betrag von 2 0 0 0 0 und die 
Vorsteher der F inanzämter bis zu einem Betrag von 1 0 0 0 0 Reichsmark selbst über 
Steuererlasse entscheiden. D a r ü b e r hinaus hatte das Reichsf inanzminister ium die 
Verantwortl ichen in den Behörden ausdrücklich dazu aufgefordert, auch bei 
höheren Beträgen konkrete Vorschläge zu machen, die dann dem Reichsminister 
der F inanzen lediglich zur Genehmigung vorgelegt werden sollten. 2 3 1 

D i e große Zahl der Überprüfungen und die hohe Q u o t e der Beanstandungen 
spricht dafür, dass jüdische Betr iebe zunehmend ins Fadenkreuz der F inanzbe-
hörden gerieten. E ine antisemitische Motivat ion der Beamten bei der Veranlagung 
und Einziehung von Vermögenswerten der in M ü n c h e n lebenden jüdischen Be-
völkerung lässt sich an H a n d der vorliegenden Quel len - in der Regel Bespre-
chungsprotokol le und amtliche Formulare - jedoch nicht nachweisen. Auch nach 
1934, als der Kontrol laufwand wahrscheinlich als Reakt ion auf die zahlreichen 
Vorgaben aus Berl in erheblich intensiviert worden war, sind judenfeindliche E in-
stellungen nicht explizit aktenkundig. Gleiches gilt für die Zeit nach der erhebli-
chen Zunahme der Kontro l len , also ab 1936, in der die Zahl der geprüften G r o ß -
händler sogar auf 5 5 0 0 anstieg, wobei in 45 Prozent der Fälle Beanstandungen 
vorlagen; auch hier konnten judenfeindliche Motivat ionen nicht nachweislich 
festgestellt werden. 2 3 2 I m Einzelfall waren die zuständigen Beamten des F inanz-
amts M ü n c h e n - N o r d selbst bei jüdischen Pflichtigen bereit, die Steuerschuld nach 
unten zu korrigieren, wenn sie dies im Sinne der Gesamtveranlagung für notwen-
dig erachteten. 2 3 3 D i e offiziell weitgehend neutrale Haltung auch anderer M ü n c h -
ner F inanzbehörden zeigt sich zum einen bei den Besprechungen und Vorträgen 
in den bayerischen F inanz- und Landesf inanzämtern. Bis 1936 finden sich in den 
Protokol len von Besprechungen, Vermerken und Formularen weder antisemiti-

19344; vgl. darüber hinaus den Br ie f der D A T A G an das F inanzamt M ü n c h e n - N o r d vom 
6. 9. 1934; S t A M / F i n a n z a m t / 1 8 3 1 7 . 

2 2 9 Ausführungen eines O R R des F inanzamts M ü n c h e n - N o r d bei der F inanzamtsvors teher -
besprechung am 26. und 27 . 2. 1937; S t A M / F i n a n z a m t / 1 2 8 1 5 . 

2 3 : Geschäf tsplan der Abte i lung für Bes i tz - und Verkehrsteuern des L F A M ü n c h e n , Stand 
1. 10. 1933; S t A M / F i n a n z a m t / 1 9 8 4 0 . 

2 3 1 Vortrag des M i n D i r Prof . Dr. Hedding aus dem Reichsf inanzminis ter ium bei der F inanz-
amtsvorsteherbesprechung am 26. und 27 . 2. 1937; S t A M / F i n a n z a m t / 1 2 8 1 5 . 

2 3 2 Ausführungen des M i n R a t Prof . Rauch ; ebd. 
2 3 3 E ingabe des bereits genannten Texti lhändlcrs B . an das F inanzamt M ü n c h e n - N o r d vom 

2 1 . 2 . 1934 und die darauffolgende erneute Veranlagung der E i n k o m m e n s t e u e r in der B e -
hörde; S t A M / F i n a n z a m t / 1 6 7 2 7 . 
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sehe Einstellungen, noch griff man auf judenfeindliche Floskeln zurück.234 Die 
Personalreferenten in den südbayerischen Finanzbehörden beklagten darüber hi-
naus das Ignorieren nationalsozialistischer Rituale, wie etwa des Hitlergrußes.235 

In eine ähnliche Richtung verweist zum anderen die Überwachungstätigkeit der 
Devisenstelle. Uberprüfte Firmen und bei der Prüfung zutage getretene Mängel 
trugen ihre Mitarbeiter in ein Auftragsbuch ein. Auswahlkri ter ium für die regel-
mäßig durchgeführten Prüfungen auch bei jüdischen Firmen in München waren 
offensichtlich weiterhin die internationalen Verflechtungen der jeweiligen Firma 
und keine „rassischen" Gesichtspunkte. In den Auftragsbüchern der Devisen-
stelle für die turnusmäßige Devisenüberprüfung jüdischer Firmen finden sich 
auch keine gehäuften Mängeleintragungen oder gar antisemitisch motivierte An-
merkungen.2 3 6 

Angesichts des antisemitischen Aktionismus des Gauleiters und dessen Entou-
rage sowie der engen Verwicklung der Münchner Finanzverwaltung in die anti-
semitische Praxis gegenüber jüdischen Emigranten ist dieser Befund bemerkens-
wert. Während sich die generell verschärfte Gangart bei der Überwachung der 
Steuerpflichtigen ohne weiteres auf entsprechende Anordnungen des Reichsfi-
nanzministeriums zurückführen lässt, waren die Beamten ungeachtet der erhebli-
chen antisemitischen Dynamik in der Landeshauptstadt offenbar bereit, ideologi-
sche Prämissen zugunsten einer funktionalistischen Fiskalpolitik zurückzustellen. 
In einer Besprechung beim Oberfinanzpräsidium Würzburg kritisierte ein Refe-
rent noch 1939, dass die Zurückhaltung gegenüber der jüdischen Bevölkerung auf 
steuerlichem Gebiet nicht nur auf politische Ursachen zurückzuführen sei. Viel-
mehr hätten sich die Beamten dem fiskalischen Prinzip der Gleichbehandlung 
aller Steuerpflichtigen nicht entledigen wollen 2 3 7 Ob die Veranlagung- und Ent-
ziehungspraxis in München Rückschlüsse auf grundsätzliche Denk- und Verhal-
tensmuster der Beamten zulässt, ist allerdings zweifelhaft. Zunächst konnte sich 
hinter der allgemein harten Gangart durchaus Antisemitismus als Motivation ver-
bergen, der aber in den stark routinisierten Verwaltungsvorgängen keinen nach 
außen erkennbaren Niederschlag fand. So meinte auch der Referent in Würzburg 
im selben Atemzug, in dem er die Existenz des Gleichheitsgrundsatzes beklagte, 
es sei „ungeschriebenes Recht" und „Verwaltungsübung" gewesen, Juden grund-
sätzlich keine Stundungen zu gewähren beziehungsweise Steueraufschübe nur in 
seltenen Ausnahmen zuzulassen.238 Einen ähnlichen Tenor hatte eine Bespre-
chung mit den Leitern der Zollabteilungen der Landesfinanzämter in Weimar im 

234 Niederschrift über die am 6. 7. 1934 beim LFA abgehaltene Amtsvorsteherbesprechung; 
StAM/Finanzamt/12815; Niederschrift über die Besprechung mit den Vorstehern der 
Hauptzollämter und Zollfahndungsstellen am 24. und 26. 11. 1934; BAB/R2/25279; Nie-
derschrift über eine Besprechung in der Zollfahndungsstelle Ludwigshafen am 13. 12. 
1935; BAB/R2/5968. 

235 Niederschrift über die Finanzamtsvorsteherbesprechung im Februar 1937 in Garmisch, 
S. 5; StAM/Finanzamt/12815. 

2 3 6 Devisenprüfungslisten 1932 bis 1935; StAM/OFD/399; Auftragsbücher für die Devisen-
prüfungen; StAM/OFD/408. 

2 3 7 Umsatzsteuerbesprechung beim OFP Würzburg im Jahr 1939; Β AB/R 2/57500. 
238 Ebd. 
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O k t o b e r 1935, an der auch Vertreter aus München , N ü r n b e r g und W ü r z b u r g teil-
nahmen. Hier wiesen die Redner zunächst mehrfach auf die Bedeutung der richti-
gen Einstel lung zum Nationalsozial ismus hin. In Bezug auf jüdische Steuerpflich-
tige machte man zwar auf Vorbereitungen von Gesetzesvorlagen im Innenminis-
terium aufmerksam, die sich gegen die „jüdische Rasse" richteten. Vor dem Erlass 
entsprechender legislativer Rahmenbedingungen müssten Juden aber in den G e -
nuss von Vergünstigungen k o m m e n , wenn sie die Voraussetzungen erfüllten. Ein 
Alleingang einzelner Landesf inanzämter wurde dabei ausdrücklich als uner-
wünscht bezeichnet , weil dort die politischen Auswirkungen weder überbl ickt 
noch verantwortet werden könnten. Wenn es allerdings keine generellen Regelun-
gen für Vergünstigungen gebe, dann seien diese Juden auch nicht zu gewähren. 2 3 9 

Nürnberg 

Angesichts des selbst für NS-Verhältnisse ungewöhnl ich großen antisemitischen 
Eifers der Nürnberger Gauleitung und deren weitreichendem Einfluss auf k o m -
munale Herrschaftsträger im Verfolgungsprozess bietet sich die Untersuchung 
fiskalischer Veranlagungs- und Entziehungspraxis in der mittelfränkischen 
Hauptstadt als Vergleichsmaßstab zu den bisher geschilderten primär an funkt io-
nalistischen Gesichtspunkten orientierten administrativen Rout inen besonders 
an. Wenn im Folgenden die Ü b e r w a c h u n g des Devisentransfers der inländischen 
Firmen durch die Devisenstelle N ü r n b e r g exemplarisch aufgezeigt werden soll, so 
ist dies der besonderen Aktenlage in N ü r n b e r g geschuldet. H i e r ist der Bestand 
der Einzelfallakten der Devisenprüfung erhalten geblieben, ihre Tätigkeit im mit-
telfränkischen Landesf inanzamtsbezirk lässt sich daher gut nachzeichnen. 2 4 1 

Im Landesf inanzamtsbezirk N ü r n b e r g nahm die Devisenstelle bereits seit 1931 
turnusmäßige Devisenprüfungen bei F i rmen vor. Aufgrund der besonderen 
Struktur der Nürnberger Wirtschaft richtete sich ein Hauptaugenmerk der 
Dienststel le auf den Hopfenhandel mit seinen traditionellen internationalen Ver-
bindungen vor allem nach Saaz auf dem Gebiet der Tschechoslowakei . Sie über-
prüfte die Geschäftsbücher, wobei besonderes Interesse Genehmigungen für den 
E in- und Ausgang von Devisen beziehungsweise der Ausfuhr von Re ichsmarkbe-
trägen galt. D e r spezielle Bl ickwinkel der Prüfer erklärt sich durch die G e n e h m i -
gungsvorschriften für Devisen: D e r Erwerb ausländischer Zahlungsmittel oder 
Forderungen in ausländischer W ä h r u n g mussten bei der Devisenstelle beantragt 
werden, ebenso wie die Mitnahme von Zahlungsmitteln für Reisezwecke ins Aus-
land. D i e Erlaubnis für einen Devisentransfer machten die Beamten vom zu er-
wartenden wirtschaftl ichen Erfolg der Auslandsreise abhängig. Als Entschei -
dungsgrundlage dienten behördlicherseits angestrengte Recherchen genauso wie 
Nachweise , die der U n t e r n e h m e r selbst zu erbringen hatte. D i e hierzu notwendi-

2 3 9 Niederschr i f t über die Besprechung mit Leitern der Zol labtei lungen der Landesf inanz-
ämter am 23. 10. 1935; B A B / R 2 / 5 6 1 0 1 . 

2 4 0 Ausgehend von den untersuchten Berufsgruppen als Auswahlkr i ter ium wurden 4 0 L i n -
zelfallakten der Devisenstel le N ü r n b e r g ausgewertet . Genera lakten , die Aufschluss über 
prinzipielle S t rukturmerkmale oder die personelle Besetzung der Dienststel le geben 
könnten , sind nicht mehr erhalten. 
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gen Papiere mussten vorhergehende Erfolge im Auslandsgeschäft genauso zum 
Inhalt haben wie eine zustimmende Stellungnahme der örtlichen Industrie- und 
Handelskammer. Ein entsprechender Bescheid lag dann im Ermessen des Sachbe-
arbeiters der Genehmigungsabteilung, der im Auftrage des Dienststellenleiters 
selber Zeichnungsrecht besaß. 2 4 1 

Betrachtet man die Ausgestaltung der erheblichen Ermessensspielräume, so zei-
gen sich zahlreiche Parallelen bei der Handlungsweise der Nürnberger Devisen-
prüfer zur administrativen Praxis in München. Die Überwachung und Entzie-
hung von Vermögenswerten orientierten sich zwar an strengen Kriterien und wa-
ren mit weitreichenden Folgen für die Betroffenen verbunden, aber auch in die-
sem Bereich war die Kontinuität in der Verwaltungsroutine vorherrschend und 
zunächst keine gravierenden Veränderungen nach 1933 erkennbar. Die unverhält-
nismäßige Härte, mit der die Zollfahndung Nürnberg gegen Steuerpflichtige vor-
ging, war zunächst auch hier kein auf die Zeit des Nationalsozialismus beschränk-
tes Phänomen. Bereits im Juni 1932 ermittelten die Beamten etwa gegen eine nach 
1933 als „jüdisch" deklarierte Hopfenfirma. Das Unternehmen hatte eine Forde-
rung über 1 5 0 0 0 0 Reichsmark gegenüber einem schwedischen Handelspartner 
nicht, wie gesetzlich vorgeschrieben, am 10. O k t o b e r 1931, sondern erst im Juni 
1932 der Reichsbankanstalt Nürnberg angeboten. Ungeachtet dieser zwar verspä-
teten aber dennoch freiwillig erfolgten Anmeldung der Devisenforderung leitete 
die Zollfahndung umfangreiche Ermittlungen ein und drängte auf ein Verfahren 
gegen die Firma. Obgleich auch das Amtsgericht Nürnberg anerkannte, dass es 
sich um ein Versehen handelte, wurde die Firma im September 1932 zu einer ho-
hen Geldbuße verurteilt . 2 4 2 

Generell ermittelten Zollfahndung und Devisenstelle besonders intensiv bei 
dem Verdacht des „Kapitalschmuggels" . 2 4 3 Gerade bei Hopfenhändlern, die oft-
mals große Teile ihrer Produktion im Ausland veräußerten, gleichzeitig aber auch 
Waren in entsprechendem Umfang erwarben, waren derartige Verdächtigungen 
und entsprechende Uberprüfungen häufig. 2 4 4 Dabei konnten die Strafzumessun-
gen drastische Folgen für die Betroffenen haben. Im Einzelfall kam die H ö h e des 
Bußgeldes praktisch einer Vermögenskonfiskation gleich. D i e Strafe wurde also 
ohne Rücksicht auf die tatsächlichen Vermögensverhältnisse des Angeklagten ver-
hängt. Ein Opfer dieser ausgesprochen harten Bußgeldbemessungen war der ein-
kommensschwache jüdische Hopfenhändler Joseph B . Gegen ihn ermittelte die 
Devisenstelle Nürnberg 1936 wegen des Abhebens von Dinaren im Ausland ohne 
vorherige Genehmigung. Nachdem der Sachbearbeiter den Fall bearbeitet und 

2 4 1 Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zum Erwerb ausländischer Zahlungsmittel vom 
jüdischen Textilhändler Martin B. 1936 und Genehmigungsbescheid der Devisenstelle 
vom 23. 9. 1936; S t A N / O F D Nürnberg (Bund)/9564. 

2 4 2 Schreiben der Devisenstelle an Zollfahndungsstelle Nürnberg vom 2 1 . 6 . 1932 und Urteil 
des Amtsgerichts Nürnberg vom 7. 9. 1932; S t A N / O F D Nürnberg (Bund)/10587. 

2 4 3 Uberprüfung der Hopfenhandlung M.-D. in Nürnberg; Notiz der Buchprüfung der 
Devisenstelle Nürnberg an die Abteilung Β im Hause vom 13. 11. 1935; S t A N / O F D 
Nürnberg (Bund)/10671. 

2 4 4 Überprüfung der Hopfenfirma S., die in Nürnberg und in Prag ansässig war; S t A N / O F D 
Nürnberg/Devisenstelle/1312. 
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Rücksprache mit dem Dienststellenleiter gehalten hatte, zwang die Devisenstelle 
dem Geschäftsmann eine Geldstrafe von 500 Reichsmark auf und entzog ihm da-
mit de facto sein gesamtes Vermögen . 2 4 5 

In einem Wiedergutmachungsverfahren der späten 1950er Jahre rechtfertigte 
der zuständige Sachbearbeiter der Devisenstelle Nürnberg die Praxis der Behörde : 
Derart ige Vorgehensweisen seien nicht als antisemitische Ubergr i f fe zu bewerten, 
vielmehr sei das generell harte Verhalten der Finanzverwaltung gegenüber der 
strafmündigen Bevölkerung ausschlaggebend gewesen. 2 4 6 Tatsächlich, dies zeigt 
auch die Auswertung der Einzelfal lakten, blieb die Uberwachungstät igkei t der 
Nürnberger Devisenstelle offensichtl ich an sachliche und rechtliche Kriterien ge-
bunden. Viele Verdachtsmomente im H i n b l i c k auf Devisenvergehen erhärteten 
sich nicht, und auch viele routinemäßige B u c h - und Betriebsprüfungen blieben 
ohne Beanstandungen gegenüber den F irmeneignern . 2 4 7 Stellte sie „Gutgläubig-
keit" fest, dann sah die Nürnberger Devisenstelle auch bei jüdischen Gewerbetre i -
benden im Einzelfall von einer Bestrafung ab und beließ es bei einer Verwarnung 
oder suchte die Schuld bei Bankhäusern oder anderen beratenden Instanzen. 2 4 8 In 
weiteren Ermessensentscheidungen, wie etwa bei der Frage, in welcher H ö h e 
Devisen für den Geschäftsreiseverkehr zu genehmigen seien, verwiesen Beamte 
der Devisenstelle noch im S o m m e r 1936 auf das „aufrichtige Geschäf tsgebaren" 
und den „guten R u f " jüdischer Hopfenhändler . 2 4 9 Ungeachtet der heftigen anti-
semitischen Attacken gegen die „jüdische D o m i n a n z " in dieser Branche ließ die 
Devisenstelle N ü r n b e r g die jüdischen Firmeninhaber, die aufgrund ihrer interna-
tionalen Geschäftsbeziehungen als wichtige „Devisenbeschaffer" für das Reich 
betrachtet wurden, bis 1938 weitgehend unbehelligt. 

D i e Zweckgebundenhei t der Dienststel le an die fiskalische Zielsetzung der 
Haushaltskonsol idierung nahm bei der Behandlung der in der H o p f e n b r a n c h e 
üblichen Schmiergelder fast skurrile F o r m e n an. Diese wurden zusammen mit 
Geschenken und Spesen für die Vertragspartner in fünfstelligen Reichsmarkbeträ-
gen gezahlt. Bes tochen wurden die Braumeister und Mittler, die entsprechende 

-4 : > Schre iben eines Rechtsanwalts an die Devisenstel le vom 26. 5. 1936 und Schreiben der 
Zol l fahndungsstel le an die Devisenstel le vom 28. 7. 1936 sowie Unterwer fungsverhand-
lung gegen J o s e f B. am 4. 7. 1936; S t A N / O F I ) N ü r n b e r g ( B u n d ) / 9 5 7 3 . 

2 4 6 Aussage während eines Verfahrens vor der W i e d e r g u t m a c h u n g s k a m m e r beim L G N ü r n -
berg vom 7. 3. 1957; B a v H S t A M / E G / 8 1 8 5 0 . 

: 4 7 Bei 28 von 40 Uberprüfungen ergaben sich keine Hinweise auf Unregelmäßigkei ten ; vgl. 
exemplarisch etwa die Ü b e r p r ü f u n g e n der renommier ten H o p f e n h a n d l u n g Bernhard 
H u g o B . von 1933 bis 1937; S t A N / O F I ) N ü r n b e r g ( B u n d ) / 9 7 0 0 . 

- 4 S Anklage gegen eine jüdische Hopfenhandlung , die gegen die Devisenbes t immungen ver-
s toßen hatte. D ie Devisenstel le kam zu dem Ergebnis , dass die C o m m e r z - und Privat-
bank falsch beraten habe, und erteilte der Bank daraufhin eine Verwarnung; Schreiben der 
Devisenstel le an die Staatsanwaltschaft N ü r n b e r g v o m 16. 10. 1933; O F D N ü r n b e r g / D e -
viscnstc l le /1312. A u c h bei der jüdischen Hopfenhandlung S. T. wurde ermittelt , und es 
wurden Verstöße gegen die Devisenordnung festgestellt . Auf eine Strafanzeige wurde 
allerdings verzichtet ; S t A N / O F D N ü r n b e r g ( B u n d ) / 1 1 0 5 4 . 

- 4 9 Feststel lung eines O S t l vom 15. 7. 1936 in Bezug auf den jüdischen H o p f e n h ä n d l e r 
Richard L.; S t A N / O F D N ü r n b e r g ( B u n d ) / 1 0 4 1 4 . 
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Verträge mit Hopfenfirmen in die Wege leiten konnten. 2 5 0 Die hierfür notwendige 
Genehmigung für die Mitführung entsprechender Devisenbeträge ins Ausland er-
teilte die Devisenstelle Nürnberg auch bei Juden ausnahmslos. Auslandsschmier-
gelder konnten sogar beim Wohnfinanzamt steuerlich abgesetzt werden. 2 5 1 

Ein ähnliches Bild zeigt auch das Ergebnis der Interaktion mit anderen Institu-
tionen der Finanzverwaltung. Bei ihrer Uberwachungstätigkeit bediente sich die 
Devisenstelle Nürnberg schon seit 1931 der Unterstützung der Finanzämter und 
der Zollfahndungsstellen. Während die Zollfahndungsstelle oftmals die Ermitt -
lungsarbeiten vor O r t vornahm, führte in Nürnberg das F inanzamt-Ost auf Auf-
forderung der Devisenstelle und mit besonderer Berücksichtigung des Devisen-
transfers Buch- und Betriebsprüfungen durch 2 5 2 Die Berichterstattung und die 
Ermittlungsergebnisse orientierten sich auch hier an sachlichen Gesichtspunk-
ten. 2 5 3 In diese Richtung verweist schließlich auch ein Vergleich mit den U b e r -
prüfungsroutinen der Zollfahndung, Devisenstellen und Finanzämter bei nicht-
jüdischen Firmen, etwa der renommierten Nürnberger Sportzeitschrift Kicker, 
die sowohl hinsichtlich der Ermittlungsberichte als auch der Verfahrensweise und 
Gründlichkeit der Untersuchungen keine Unterschiede zu der Überwachung 
jüdischer Firmen aufweisen. 2 5 4 

Durch die nahezu vollständige Zerstörung der Akten des Landesfinanzamts 
Nürnberg und der Generalakten der Nürnberger Finanzämter ist eine Analyse 
der internen Strukturen in den Finanzämtern kaum möglich. Aufschluss über die 
Handlungspraxis der Beamten können allenfalls die erhaltenen Steuerakten der 
Steuerpflichtigen geben. Die Untersuchung der Einzelfallakten der Nürnberger 
Finanzämter bestätigen den durch die Überwachungs- und Entziehungspraxis der 
Devisenstelle vermittelten Eindruck. N e b e n dem Landesfinanzamt nahm in 
Nürnberg vorwiegend das Finanzamt N ü r n b e r g - O s t die B u c h - und Betriebsprü-
fungen vor. Entsprechende Kontrol len führten die Beamten sowohl bei den gro-
ßen jüdischen Gewerbebetrieben als auch bei den Praxen und Kanzleien regel-
mäßig durch. Hierbei arbeiteten die Ermittlungsstelle des Landesfinanzamts, der 
Steueraußendienst und die Beamten der Finanzämter eng zusammen. 2 5 5 Im B e -

2 5 0 Bericht des Finanzamts Nürnberg-Ost vom 8. 3. 1935; S t A N / O F D Nürnberg (Bund)/ 
10073. 

2 5 1 Ebd. sowie der Einzelfall in S t A N / O F D Nürnberg (Bund)/11054; Feststellung der Devi-
senstelle vom 4. 3. 1935; StAN/Finanzamt Nürnberg-Ost/6757. 

2 5 2 Prüfung der Hopfenhandlung M.-D. des Finanzamts Nürnberg-Ost vom 16. 5. 1934; 
S t A N / O F D Nürnberg (Bund)/10454; sowie Ermittlungsbericht der Zollfahndungsstelle 
an die Devisenstelle über die Hopfenhandlung Joseph B. vom 5. 8. 1936; S t A N / O F D 
Nürnberg (Bund)/9573. 

2 5 3 Bei entsprechender Buchführung wurden auch durch das Finanzamt oder die Devisen-
stellen bei jüdischen Firmen keine Beanstandungen erhoben; Devisenprüfung des Fi-
nanzamts Nürnberg-Ost bei der Fa. Bernhard B. vom 9. 2. 1933; S t A N / O F D Nürnberg 
(Bund)/9700; Ermittlungsbericht der Zollfahndung über den jüdischen Textilhändler 
Josef L. an die Devisenstelle vom 14. 7. 1936; S t A N / O F D Nürnberg (Bund)/10386. 

2 5 4 Stichprobenhaft wurden die Einzelfallakten der Devisenstelle Nürnberg von 20 nicht-
jüdischen mittelständischen Firmen in die Untersuchungen einbezogen, wobei sich die 
Auswahl zwangsläufig an den vorhandenen Beständen ausrichtete. 

2 5 5 Schreiben der Ermittlungsstelle des LFA Nürnberg an den Steueraußendienst des Fi-
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zirk N ü r n b e r g besaßen 1933 14 F inanzämter eigene Steuerfahndungsdienste . Die 
insgesamt 30 Beamten verteilten sich auf die einzelnen Amter , wobei der f ü n f k ö p -
fige Steueraußendienst des Landesf inanzamts eine f ede r führende Funk t ion inne-
hatte.^56 Fü r den Steueraußendienst des innerstädtischen Bereiches waren die Fi-
nanzämter N o r d , O s t und West zuständig. 2 5 7 In vielen Fällen ergab auch hier die 
Ü b e r p r ü f u n g der Bücher eine Neuveran lagung und damit die Ermi t t lung erhebli-
cher Beträge, die nachversteuert werden mussten. 2 5 8 Eine antisemitische Mot iva-
tion der Beamten kann hierbei nicht explizit nachgewiesen werden . Z u m einen 
ergab ein großer Teil der Buch- und Bet r iebsprüfungen keine Beans tandungen. 
Hinweise auf die religiöse oder gar „rassische" Zugehör igkei t der Steuerpfl ichti-
gen sind nicht zu finden.259 Z u m anderen sind zwischen den bereits vor 1933 
durchgeführ t en P rü fungen und denen in der Anfangszei t der N S - H e r r s c h a f t we-
der in personeller Hins ich t noch in der Ar t und Weise der D u r c h f ü h r u n g ent-
scheidende Veränderungen erkennbar . 2 6 0 Auch bei der d i rekten Veranlagung in 
den Bereichen Gewerbe - , E i n k o m m e n s - oder Vermögenssteuer fanden sich in 
keinem Fall Hinweise auf antisemitische Diskr iminierungen. 

Die Einziehungspraxis der N ü r n b e r g e r F inanzverwal tung ist nicht nur in A n -
betracht der besonderen Machts te l lung des N ü r n b e r g e r Gauleiters und der außer-
gewöhnl ich stark ausgeprägten antisemitischen D y n a m i k der Parteibasis bei der 
Judenver fo lgung bemerkenswer t . Sie überrascht um so mehr, als Gaulei ter Strei-
cher offensichtl ich auch die F inanzbeamten in seinem Sinne zu indoktr inieren 
trachtete, so etwa in einer Versammlung vor Steuerbeamten 1936, in deren Verlauf 
er dem A u d i t o r i u m Möglichkei ten schilderte, sich der „Juden auf adminis t rat ivem 
Wege zu entledigen".2 6 1 Teilbereiche der F inanzverwal tung in N ü r n b e r g wie auch 
in M ü n c h e n stellten ein von der Praxis der Parteigl iederungen wei tgehend unbe-
einflusstes System dar. De r tradit ionellen Verwal tung inhärente S t rukturen wie 
ein hoher Professionalis ierungsgrad, rout inier te Abläufe sowie eine pr imär 
zweckrat ionale Ausr ich tung prägten die U b e r w a c h u n g s - und Entz iehungspraxis 
mehr als der Einfluss regionaler Par te i funkt ionäre . Während sich die Hand lungs -
praxis der N S D A P - G l i e d e r u n g e n bei der wir tschaft l ichen Verfolgung in M ü n -

nanzamts Nürnberg-West vom 19. 9. 1933; StAN/Finanzamt Nürnberg-Wcst/183; Fest-
stellung des Steueraußendiensts des Finanzamts Nürnberg-Ost vom 6. 4. 1933; StAN/Fi-
nanzamt Nürnberg-0s t /6590. 

256 Bericht des LFA Nürnberg an den RdF im Jahr 1933; BAB/R2/5978. 
257 Besprechung beim LFA Würzburg am 3. 12. 1934; BAB/R2/6004. 
2:,s Schreiben Andreas S.s an das Finanzamt Nürnberg-Ost vom 10. 4. 1934; StAN/Finanz-

amt Nürnberg-Ost/6757; Schreiben der Ermittlungsstelle des LFA Nürnberg an den 
Steueraußendienst des Finanzamts Nürnberg-West vom 19. 9. 1933; StAN/Finanzamt 
Nürnberg-West/183. 

259 Bericht eines Buchprüfers des Finanzamts Nürnberg-Ost vom 17. 11. 1933; S t A N / O F D 
Nürnberg (Bund)/11054; Buchprüfungsbericht des Finanzamts Nürnberg-Ost vom 
11. 12. 1934; S t A N / O F D Nürnberg (Bund)/10711; Bericht des Finanzamts Nürnberg-
Ost vom 9. 2. 1933; S t A N / O F D Nürnberg (Bund)/9700. 

2bz Vgl. etwa die verschiedenen Betriebsprüfungsberichte des Finanzamts Nürnberg-Ost bei 
einer Hopfenhandlung mit jüdischem Inhaber; StAN/Finanzamt Nürnberg-Ost /5498-
5507; oder beim Kaufhaus Zum Strauss; StAN/Zentralfinanzamt/3908. 

261 Deutschlandberichte der Sopade, 3. Jg., S. 1655. 
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chen und Nürnberg vor allem durch eine nahezu unkontrollierbare antisemitische 
Aktionsmacht, das Streben nach individuellem wirtschaftlichem Vorteil und der 
Bündelung umfassender Kompetenzen in den Händen weniger Regionalfürsten 
auszeichnete, blieb die Finanzverwaltung weiterhin an Effizienzkriterien orien-
tiert. 

Die zurückhaltende Politik der Nürnberger Beamten gegenüber jüdischen 
Steuerpflichtigen verrät allerdings noch nichts über deren ideologische Prägung. 
Fielen utilitaristische und ideologisch bedingte Absichten zusammen, wie dies bei 
der Überwachung und Entziehung von Emigrantenvermögen in Nürnberg der 
Fall war, dann legte die Finanzverwaltung rigorose und diskriminierende Verhal-
tensweisen gegenüber der jüdischen Bevölkerung an den Tag. 

Unterfranken 

Durch die nahezu vollständige Zerstörung der Akten des Landesfinanzamts 
Würzburg ist für die Region Bad Kissingen/Hammelburg, ebenso wie für Nürn-
berg, eine Untersuchung der internen Strukturen der Finanzbehörden kaum mög-
lich. Auch in den dortigen Finanzamtsbezirken sprechen die Einzelfallakten aller-
dings auf den ersten Blick für eine Verwaltungsroutine, die der in München und 
Nürnberg weitgehend entsprach. Die Betriebsprüfungen, die wohl vorwiegend 
das Landesfinanzamt durchgeführt hatte, weisen keine judenfeindlichen Tenden-
zen auf. Die Handlungsmuster bei der Buch- und Betriebsprüfung waren vor und 
nach 1933 ähnlich.2 6 2 Gleiches kann auch für die Veranlagungspraxis der Finanz-
ämter bei den verschiedenen Steuerarten festgestellt werden. Wie in München ver-
teilten sich die Beamten des Steueraußendienstes in Würzburg neben dem Lan-
desfinanzamt auf die meisten Finanzämter im Bezirk. 2 6 3 Insgesamt existierten 
dort sieben Steuerfahndungsstellen, die ebenfalls bei den Buch- und Betriebsprü-
fungen mit den Finanzämtern eng zusammenarbeiteten.2 6 4 Auffällig ist allerdings 
die relativ hohe Anzahl von Strafbescheiden, die das Finanzamt Hammelburg 
gegen Juden erließ. Auch bei geringfügigen Vergehen strengten die Beamten in der 
unterfränkischen Kleinstadt ein Strafverfahren an. Zielscheibe der regen Ermitt-
lungstätigkeit war etwa ein jüdischer Viehhändler, der vergessen hatte, die Er-
tragszinsen seiner Erbschaft zu versteuern, nachdem er das aus der Erbschaft 
stammende Reinvermögen korrekt angegeben hatte. Trotz aller Bereitschaft, ent-
sprechende Steuersummen nachzuzahlen, verurteilte ihn das Finanzamt Hammel-
burg zu einer horrenden Geldstrafe. Nach der Beschwerde des Viehhändlers be-
stätigte das Landesfinanzamt die Geldbuße mit der Begründung, er hätte sich über 
seine gesetzlichen Pflichten informieren müssen.2 6 5 

2 6 2 Bericht des L F A vom 12. 3. 1935; StAW/Finanzamt Bad Kissingen/53; Bericht vom 17. 4. 
1931; StAW/Finanzamt Bad Kissingen/Veranlagungssteuern/70. 

2 6 3 Besprechung am 3. 12. 1934 im L F A Würzburg; B A B / R 2 / 6 0 0 4 . 
2 6 4 Schreiben des Präsidenten des L F A Würzburg an den R d F vom 19. 10. 1938; B A B / R 2 / 

5973. 
2 6 5 Protokoll der Strafsachenstelle des Finanzamts Hammelburg vom 23. 1. 1935; Beschwer-

debrief an das L F A Würzburg vom 11. 2. 1935; Entscheidung des LFA Würzburg vom 
20. 3. 1935; StAW/Finanzamt Bad Kissingen/Veranlagungssteuern/61. 
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Ein weiteres Beispiel: Bei Willi S., einem jüdischen Viehhändler aus O b e r -
thulba, fand 1934 eine Nachschau durch das F inanzamt H a m m e l b u r g statt. W ä h -
rend der Überprüfung stellte das F inanzamt das Fehlen einiger wichtiger B ü c h e r 
fest. D e r Steuerpflichtige gab zwar an, er habe einen jährlichen U m s a t z von etwa 
3 0 0 0 0 Re ichsmark und sei auch bereit , diesen zu versteuern. Das F inanzamt 
schenkte ihm aber keinen Glauben und verließ sich lieber auf die dreisten Behaup-
tungen des nationalsozialistischen Bürgermeisters . D e r nutzte die Gelegenheit , 
gegen den unliebsamen Viehhändler vorgehen zu können, indem er dessen U m -
satz auf vo l lkommen unrealistische 6 0 0 0 0 Reichsmark, mithin auf das Doppe l te 
der von Willi S. angegeben S u m m e schätzte. Obgle i ch auch den erfahrenen F i -
nanzbeamten klar sein musste, dass ein solcher U m s a t z für einen kleinen Viehhan-
delsbetrieb mehr als unwahrscheinl ich war, leitete das F inanzamt ein Strafverfah-
ren wegen Steuerhinterziehung e in . 2 6 6 

Derart ige Strafverfahren strebte das F inanzamt sogar gegen den ausdrücklichen 
Willen von nationalsozialistisch orientierten Interessenvertretungen an. E ine da-
von war der gleichgeschaltete Reichsverband des nationalen Viehhandels, Gau 
Bayern, der im September 1934 die Meinung vertrat, viele Viehhändler seien über-
haupt nicht dazu in der Lage, die komplizierte Umsatzsteuerregelung zu verste-
hen. Wenn die Buchprüfung vorheriger Jahre nicht zu beanstanden sei, möge man 
daher bei den Betrof fenen keine Strafverfahren einleiten. Das F inanzamt H a m -
melburg zeigte sich gegenüber derartigen Eingaben resistent. Es war nur dann be-
reit, auf Ermitt lungen zu verzichten, wenn die Verfahren keinen finanziellen 
Mehrwert versprachen. 2 6 7 Grundsätzl ich sah die Behörde daher von einer Straf-
verfügung nur in den Fällen ab, in denen das Strafmaß nicht höher als 500 Reichs-
mark lag. 2 6 8 

Dafür, dass sich derartige Strafbescheide explizit gegen jüdische Händler rich-
teten, sprechen die antisemitischen Nischenregelungen, die die Reichsregierung 
explizit gegen jüdische Viehhändler geschaffen hatte. Wie bereits gezeigt, strebte 
die Ministerialbürokratie ab 1935 den Ausschluss jüdischer Viehhändler von der 
Befreiung der Umsatzs teuer an . 2 6 9 Entsprechende Anweisungen an die jeweiligen 
F inanzämter sind also durchaus wahrscheinlich. Darüber hinaus ist zu berück-
sichtigen, dass die Strafverfahren vielfach nicht nur monetäre Folgen hatten. D i e 
zuständigen Stellen nutzten eine Bestrafung durch die F inanzämter dazu, den 
jüdischen Viehhändlern die Gewerbeer laubnis zu entziehen. So entschieden zum 
Beispiel sowohl das Schiedsgericht für die landwirtschaftl iche Marktregelung des 
Reichsnährstandes als auch die Regierung von Unter f ranken und das Bezirksamt 

- 6 6 Schre iben des F inanzamts H a m m e l b u r g an Willi S. vom 20. 6. und 2. 7. 1934 sowie 
Schre iben des F inanzamts an den Bürgermeis ter von O b e r t h u l b a vom 22. 10. 1934; 
S t A W / F i n a n z a m t Bad Kiss ingen/Veranlagungssteuern 76. 

- 6 7 Schre iben des Reichsverbands des nationalen Viehhandels , G a u B a y e r n , an A d o l f S. vom 
25. 9. 1934 und P r o t o k o l l der Strafsachenstel le des F inanzamts H a m m e l b u r g vom 2. 7. 
1934; S t A W / F i n a n z a m t Bad Kiss ingen/Veranlagungssteuern/324 . 

168 Verfügung des F inanzamts H a m m e l b u r g vom 12. 12. 1934; S t A W / F i n a n z a m t Bad Kissin-
gen/Veranlagungssteuern/68 . 

- 6 9 Genere l l sollten jüdische Viehhändler von der F ü h r u n g eines Umsatzsteuerhef ts nicht 
befreit werden; Schre iben an den Dir. des Referats I I I vom 22. 8. 1935; B A B / R 2 / 5 7 2 4 7 . 
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Hammelburg, wegen Strafbescheiden von nicht mehr als 150 Reichsmark die 
Gewerbelegitimation zu entziehen.270 Entsprechende Absprachen zwischen den 
Behörden sind zwar nicht nachweisbar, aber angesichts der gesetzlichen Bestim-
mungen nahe liegend. Denn eine der normativen Voraussetzungen für den Entzug 
der Handelserlaubnis war das Vorliegen einer Straftat, wobei Besteuerungsstraf-
verfahren bei einer Geldstrafe bis zu 5000 Reichsmark im Ermessen des jeweiligen 
Finanzamts lagen.271 

Auf der Grundlage des geltenden Normengefüges gab es offenbar auch in der 
Finanzverwaltung frühzeitig Tendenzen, sich an der „Ausschaltung" der inländi-
schen jüdischen Bevölkerung zu beteiligen und so zum Bestandteil des arbeitstei-
ligen Verfolgungsprozesses zu werden. Durch die hohen Strafen und die dadurch 
bedingte Kriminalisierung jüdischer Viehhändler kam den Finanzämtern Bad Kis-
singen und Hammelburg eine Schrittmacherfunktion im wirtschaftlichen Aus-
schaltungsprozess der inländischen jüdischen Bevölkerung zu. 

5. Der „Doppelstaat" im Lichte fiskalischer Überwachung und Entziehung 

Vor dem Hintergrund fiskalischer Uberwachungs- und Entziehungspraktiken 
zeichnet sich die parallele Geltung primär an Effizienzkriterien ausgerichteter und 
funktionalistischen Gesichtspunkten häufig widersprechender ideologischer 
Normen bei der wirtschaftlichen Verfolgung der jüdischen Bevölkerung deutlich 
ab. Angesichts unterschiedlicher Verfahrensweisen von Parteigliederungen und 
administrativer Apparate verstärkt sich dieser Eindruck noch zusätzlich. Denn 
auf Seiten der N S D A P oder der Bayerischen Politischen Polizei dominierte die 
antisemitische Aktion die Handlungslogik und weniger die Bindung an geltendes 
Recht. Dies galt darüber hinaus für Teilbereiche der Stadtverwaltungen und die 
bayerische Regierung; vor allem Innenminister und Gauleiter Wagner nutzte die 
Übergriffe gegen die jüdische Bevölkerung auch als Druckmittel, um die Reichs-
regierung frühzeitig auf einen radikal antisemitischen Kurs zu zwingen. Innerhalb 
der Finanzverwaltung herrschte ein komplexeres Mischungsverhältnis. Auf der 
einen Seite konnte an der primären Ausrichtung der Steuerpolitik auf das Ziel der 
vollen Kassen kein Zweifel bestehen. Im Bereich der Fiskalpolitik beließ es die 
NS-Regierung bei der Geltung bereits bestehender Normen, um monetär begrün-
dete Zielsetzungen mit einer reibungslos funktionierenden Verwaltung erreichen 
zu können. Die Beamten scheinen diesen Absichten weitgehend Folge geleistet zu 
haben.272 U m des Staatsziels der haushaltspolitischen Konsolidierung willen hatte 
das NS-Regime zudem weitgehend auf einen Wechsel der Funktionseliten ver-
zichtet. Zu den Kontinuitäten über die Zäsur von 1933 hinweg gesellten sich auf 

270 Schreiben des Bezirksamts Hammelburg an das Schiedsgericht für landwirtschaftliche 
Marktregelung vom 3. 3. 1938; StAW/LRA Hammelburg/3573; Beschwerdebrief zweier 
Rechtsanwälte an das Bezirksamt Hammelburg vom 12. 3. 1936; StAW/LRA Hammel-
burg/3548; Schreiben der Regierung von Unterfranken an das Bezirksamt Hammelburg 
vom 3. 11. 1937; BayHStAM/EG/20195. 

2 / l § 202 der „Reichsabgabenordnung" vom 22. 5. 1931; RGBl. I (1931), S. 189. 
272 Zu den Zielen der NS-Steuerpolitik vgl. Henning, Steuerpolitik, S. 197 f. 
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der anderen Seite aber auch schnell ideologisch bedingte Brüche. Tiefe Risse 
erhielten die Grundfesten tradi t ionel ler Steuergesetzgebung durch die drast ische 
Verschärfung der Devisen- und „Reichsf luchts teuergesetzgebung" genauso wie 
durch das „Steueranpassungsgesetz" . Wie schnell die regionalen Gl iederungen der 
F inanzverwa l tung die neuen gesetzl ichen Rahmenbed ingungen akzept ier ten und 
im Sinne des NS-Reg imes umsetzten, haben die zahlre ichen Einzelbeispie le ver-
deutl icht . „An Stelle l iberal ist ischer und individual is t ischer Ges ichtspunkte" , so 
schlossen die bereits zi t ierten Richt l in ien des Landesf inanzamts München vom 
Jul i 1934, „gelangt jetzt wieder der Ges ichtspunkt des Wil lenstrafrechts und des 
Ube lcharakters der Strafe zur Herrschaf t . " 2 7 3 Versuche, die paral lel vorhandene 
Or ient ie rung der Beamten an Pr inzipien der Weimarer Republ ik pr imär mit deren 
rechtsstaat l ichen Tradit ionen und einem daraus result ierenden Gegensatz von 
Staat und Partei erk lären zu wol len , sind daher untaugl ich . 

Einen anderen Erk lärungsansatz bietet Ernst Fraenkels prominentes Mode l l 
des „Doppelstaats" . Mi t dem Begr iffspaar Maßnahmen- und Normenstaa t ver-
sucht der Autor , die seiner Ansicht nach grundlegenden Funkt ionspr inz ip ien des 
NS-Staates darzuste l len. Die paral le le Geltung beider Ordnungssy s t eme - das hat 
Fraenkel e indr ingl ich hervorgehoben - bi ldet keinen Gegensatz von Staat und 
Partei ab. Für die Deutung fiskalischer Ube rwachungs - und Entz iehungsrout inen 
ist v ie lmehr die These von Interesse, ein Doppels taatspr inz ip habe auch innerhalb 
der verschiedenen Inst i tut ionen des NS-Reg imes Wirksamke i t er langt . 2 7 4 Zwei 
verschiedene Hand lungsor i en t i e rungen erklären den dual ist ischen Charakte r : Im 
Gegensatz zum Normenstaa t fällt der Maßnahmenstaa t seine Entscheidungen 
pr imär nach Maßgabe der pol i t ischen Notwend igke i t und nicht nach der jenigen 
festgeschriebener Rechte und Pfl ichten 2 7 5 „Recht" , so erklärt es der NS-Ideo loge 
Alf red Rosenberg , „ist das, was arische Männer für Recht bef inden ." 2 7 6 Die we l t -
anschaul ich so bedeutende „Judenfrage" gehörte in die Sphäre des Maßnahmen-
staates. Auch hier konnte es Formen der Normenb indung geben, diese bezogen 
sich aber auf den Gedanken der „Volksgemeinschaft" und nicht auf klassische 
rechtsstaat l iche Pr inz ip ien. Ordnung und Kalkul ierbarke i t waren also mögl ich, 
zumal das N S - R e g i m e vom Maßnahmenstaa t angewandte Mitte l mit „legalist i-
schen Tricks" verschleierte . Es fehlte a l lerdings die in feste Formen gebundene 
Gerecht igke i t . 2 7 7 Ledig l ich wenn der Maßnahmenstaa t keine Kompetenzen an 
sich zog, dann konnte gesetzmäßiges Hande ln , also der Normenstaa t , zum Tragen 
kommen . 2 7 8 H in te rg rund und Vorbehalt dieser Se lbstbeschränkung wa r nach 
Fraenkel die pol i t ische Zweckmäß igke i t . Der Maßnahmenstaa t mache von seinen 
Befugnissen immer dann keinen Gebrauch, wenn es der Eff iz ienz diene, e twa im 
Wirtschaftsbere ich oder Steuerrecht, w o eine Kalkul ierbarke i t aufgrund festge-

2 7 3 Richt l in ien des Präsidenten des LFA München vom 24. 7. 1934; StAM/Finanzamt/19864. 
-7 4 Fraenkel , Doppelstaat , S. 51; zur Rezept ion Fraenkels in der historischen Forschung vgl. 

Schulte, Konvergenz; Bajohr, „Ar is ierung" in Hamburg ; als Uberb l i ck vgl. auch Wi ldt , 
Ordnung ; Nolzen , Editorial . 

2 7 3 Fraenkel , Doppelstaat , S. 55. 
27f> Ebd., S. 161. 
2 7 7 Ebd., S. 55, 67 und 102. 
2 7 s Ebd., S. 114. 
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schriebener Normen für das Funktionieren des Staates zwingend notwendig er-
schien.279 

In der Betonung der an funktionalistischen Kriterien ausgerichteten NS-Pol i -
tik, die ideologische Vorgaben zumindest zeitweise beiseite zu lassen bereit war, 
liegt die Stärke des Ansatzes. „Im nationalsozialistischen Deutschland", so der 
Autor, „ist das Evangelium der Effizienz an die Stelle des Kults der Freiheit getre-
ten." 2 8 0 Die unterschiedliche Verfahrensweise der Finanzverwaltung gegenüber 
der inländischen jüdischen Bevölkerung und jüdischen Emigranten in München 
und Nürnberg demonstriert die Selbstbeschränkung des Maßnahmenstaates 
zugunsten der Effizienzorientierung im Sinne steuerlicher Leistungsfähigkeit. 
Gleichzeitig wird die Durchsetzungsfähigkeit zentraler Steuerungselemente sicht-
bar: Tendenzen antisemitisch motivierter Uberwachungs- und Entziehungsrouti-
nen gegenüber der inländischen jüdischen Bevölkerung, wie sie in Bad Kissingen/ 
Hammelburg aufgezeigt wurden, finden sich nur dort, wo es entsprechende Vor-
gaben des Reichsfinanzministeriums gab. Erst unterhalb dieser Ebene, bei Stun-
dungen und Erlassen, lässt sich die individuelle Prägung der Handlungen nachver-
folgen, die sich generell durch Härte auszeichneten, sich im Einzelfall, der Steuer-
gesetzgebung entsprechend, aber auch positiv für die Betroffenen auswirken 
konnten.2 8 1 

In dem Versuch, die grundlegenden Charakteristika der NS-Herrschaft auf 
zwei Strukturmerkmale zu reduzieren, liegt allerdings dessen Problematik be-
gründet. Denn Fraenkel geht zwar von der prinzipiellen Vorherrschaft maßnah-
menstaatlicher Prinzipien bei der Judenverfolgung und deren legalistischer Ver-
schleierung aus, definiert den Normensstaat aber letztlich immer vom Blickwin-
kel des liberalen Rechtssystems der Weimarer Republik.2 8 2 Besonders die daraus 
resultierende Annahme, es habe auf Seiten der traditionell nach normenstaatlichen 
Kriterien arbeitenden Behörden bis 1936 Widerstand gegen die Organe der Dik-
tatur gegeben, bestätigt sich nicht.283 Die analytische Trennung beider Sphären 
verleitet dazu, ihr komplexes Mischungsverhältnis genauso zu übersehen, wie die 
neue Definition von Norm, die aus ihrer Verbindung entstand. Im Sinne eines 
funktionierenden administrativen Apparates behielt das NS-Regime zwar einge-
spielte bürokratische Verfahrensabläufe bei, veränderte aber das dem Verwal-
tungshandeln zugrunde liegende politische Programm früh und umfassend. Wie 
schnell die Institutionen der Finanzverwaltung bereit waren, auf der neuen nor-
mativen Grundlage zu arbeiten, wenn diese Effizienzkriterien nicht widersprach, 
verdeutlicht die rasche und konsequente Ausplünderung der jüdischen Emigran-
ten. Die Reichsregierung konnte sich hierbei nicht nur auf die Durchsetzungsfä-
higkeit des hierarchisch ausgerichteten bürokratischen Apparates verlassen, son-

279 Ebd. 
2 8 0 Ebd., S. 124. 
2 8 1 Der so entstandene Dualismus in der Behandlung der jüdischen Bevölkerung war auch 

Ernst Fraenkel bewusst. Er führte die Zurückhaltung der Reichsregierung in diesem Be-
reich auf wirtschaftspolitische Notwendigkeiten zurück; ebd., S. 142. 

2 8 2 Ebd., S. 4 1 , 5 5 , 102 und 123. 
283 Ebd., S. 49. 
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d e m auch auf die „ b r a u c h b a r e I l legal i tät" der B e a m t e n v o r O r t , die im Einzel fa l l 
I m p u l s e v o n o b e n nach M a ß g a b e regionaler Verhäl tnisse im S inne e iner e f f iz ien-
ten V e r w a l t u n g verschärf ten o d e r abfeder ten . D i e s e z w e c k r a t i o n a l e A u s r i c h t u n g 
verrät daher auch nichts ü b e r dahinters tehende M o t i v e , diente der wir t schaf t l i che 
und finanzielle E r f o l g der N S - R e g i e r u n g d o c h letzt l ich nur der V e r w i r k l i c h u n g 
der u t o p i s c h e n und „rass isch" begründeten Zie l se tzungen der nat ionalsozia l is t i -
schen Ideo log ie . 

A n d e r s gesagt: D i e adminis trat iven Ver fahrensweisen der F i n a n z v e r w a l t u n g 
b l ieben bis 1938 im Wesent l i chen gleich, v o r h a n d e n e N e u e r u n g e n basierten auf 
bereits e tabl ier ten R o u t i n e n . A u f die sich radikal verändernden I m p u l s e der pol i -
t i schen U m w e l t reagierte sie aber mit e inem h o h e n M a ß an A d a p t i o n s b e r e i t s c h a f t . 
D i e Verarbe i tung der neuen pol i t i schen P r o g r a m m f o r m u l i e r u n g nach t radi t ionel -
len b ü r o k r a t i s c h e n Spielregeln e r m ö g l i c h t e die K o p p e l u n g ideo log ischer und 
funkt iona l i s t i scher G e s i c h t s p u n k t e und m a c h t e damit die ef f iz iente A u s p l ü n d e -
rung der j ü d i s c h e n B e v ö l k e r u n g ü b e r h a u p t erst mögl i ch . „ D e r J u d e selbst mag 
a u s w a n d e r n " , so f o r m u l i e r t e es der B e r i c h t e r s t a t t e r des F i n a n z a m t s M ü n c h e n -
N o r d im J a h r 1936 , „sein V e r m ö g e n darf aber erst t ransfer iert w e r d e n , w e n n es so-
w o h l bei der E i n k o m m e n s t e u e r als auch bei der V e r m ö g e n s - und , R e i c h s f l u c h t -
s teuer ' tunl ichst rest los erfasst w o r d e n i s t . " 2 8 4 

N i c h t eine uneinhei t l i che D e f i n i t i o n v o n R e c h t , s o n d e r n die untersch iedl i che 
Verarbe i tung ideo log ischer I m p u l s e durch verschiedene H e r r s c h a f t s t r ä g e r mit 
untersch iedl i chen S y s t e m v o r a u s s e t z u n g e n stel l te mithin den e igent l ichen U n t e r -
schied z w i s c h e n M a ß n a h m e n - und N o r m e n s t a a t dar. Fragt man nach den grund-
legenden C h a r a k t e r i s t i k a des N o r m e n s t a a t e s , so ist die ideologisch bedingte 
T r a n s f o r m a t i o n der N o r m und die dadurch hervorgerufene veränderte Verwal -
tungspraxis gegenüber d e m P u b l i k u m h e r v o r z u h e b e n . 

N a c h E r n s t F r a e n k e l trat im L a u f e der N S - H e r r s c h a f t im N o r m e n s t a a t die Ten-
denz in E r s c h e i n u n g , das freie E r m e s s e n bis z u r M i s s b r ä u c h l i c h k e i t hin a u s z u d e h -
nen. „ M e h r und m e h r verstärkt sich auch die T e n d e n z , die innere A n p a s s u n g des 
N o r m e n s t a a t s an den M a ß n a h m e n s t a a t als B e w e i s für die D u r c h d r i n g u n g des 
, D r i t t e n R e i c h s ' mit nat ionalsoz ia l i s t i schem Geis t zu b e g r ü ß e n . " 2 8 5 H i e r f ü r hatte 
bereits das „S teueranpassungsgese tz" ein erstes E in fa l l s tor geöf fnet . E r h e b l i c h 
radikaler gestaltete sich j edoch die nun explizi t ant i semit i sche S teuergese tzgebung 
nach 1 9 3 7 / 3 8 . W i e die regionalen G l i e d e r u n g e n der F i n a n z v e r w a l t u n g auf diese 
neue Ausgangss i tua t ion reagierten, darauf wird im F o l g e n d e n e inzugehen sein. 

2 8 4 Schreiben des Finanzamts München-Nord an den Präsidenten des LFA München vom 
18.2. 1936; B A B / R 2/5987. 

285 Ebd. 
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III. Die systematische „Ausschaltung": 
Finanzverwaltung, „Arisierung" und Ausplünderung der 

jüdischen Bevölkerung 1937/38-1941 

1. Zur Bedeutung der Zäsur 1938 

Das Jahr 1936 ist im Hinblick auf die wirtschaftliche Verdrängung der jüdischen 
Bevölkerung in Arbeiten jüngeren Datums als eine entscheidende Zäsur gewertet 
worden. Die neuere Forschung hat damit den Beginn der systematischen „Aus-
schaltung" der Juden aus dem Wirtschaftsleben und ihrer vollständigen Ausplün-
derung im Gegensatz zu älteren Studien um ein bis zwei Jahre vordatiert.286 Dabei 
wurde die Bedeutung des Jahres 1938 als Beginn einer weiteren Phase der Juden-
verfolgung keinesfalls negiert. Das Augenmerk richtete sich allerdings mehr und 
mehr auf die Grundlagen der vollständigen „Ausschaltung" und Expropriation, 
die das NS-Regime bereits zwei Jahre vorher legte. Vor allem die neue Devisenge-
setzgebung hatte das Potential einer erheblichen Verschärfung der „Judenpolitik" 
seitens der lokalen Finanzbehörden. Da die Reichsregierung die Devisengesetzge-
bung erst Ende 1936 novellierte und verschärfte Verfolgungsmaßnahmen frühes-
tens im Jahr darauf greifen konnten, ist eine Zäsur im Hinblick auf die lokalen Be-
hörden der Reichsfinanzverwaltung 1937 zu setzen. Bereits zwölf Monate später 
begann die Reichsregierung dann mit der umfassenden „Ausschaltung" der jüdi-
schen Bevölkerung aus dem Wirtschaftsleben, an der auch die Reichsfinanzver-
waltung maßgeblich beteiligt war. Die Jahre 1937 und 1938 veränderten das Auf-
gabenprofil der lokalen Institutionen des Fiskus erheblich und führten zu drasti-
schen Veränderungen bei der erwerbstätigen jüdischen Bevölkerung. Die Phase 
der raschen Verschärfung der Verfolgung bis zur endgültigen „Ausschaltung" 
1937/38 bestimmt deshalb die Gliederung der vorliegenden Arbeit, wenngleich 
die Grundlagen, auf die im Folgenden auch eingegangen werden muss, auf zentra-
ler Ebene bereits im Laufe des Jahres 1936 vorbereitet und geschaffen worden 
sind. 

Die „Juden-" und Devisenpolitik radikalisierte sich 1936 aus mehreren Grün-
den. Das Ende der Olympischen Spiele und die in diesem Jahr erreichte Vollbe-
schäftigung führten zu einem Einsturz der Dämme, die vorher noch für ein mäßi-
ges Vorgehen in der „Judenpolitik" gesorgt hatten. Auch die im Jahr 1936 auftre-
tende Rohstoff- und Devisenkrise muss als Ursache berücksichtigt werden. Für 
die jüdische Bevölkerung hatte vor allem die Machtverschiebung zugunsten Her-
mann Görings in wirtschaftspolitischen Fragen gravierende Folgen. 1936 avan-
cierte er zunächst zum Leiter des Rohstoff- und Devisenstabes, um dann noch im 
selben Jahr von Hitler zum Beauftragten für den Vierjahresplan ernannt zu wer-
den, womit er eine Schlüsselstellung in der deutschen Wirtschaftspolitik erhielt. 

286 Ältere Autoren wie etwa Helmut Genschel haben v. a. die Zäsur 1937/38 mit der Aus-
schaltung Hjalmar Schachts als Wirtschaftsminister und dem 1938 einsetzenden vollstän-
digen Ausschluss der Juden aus dem Wirtschaftsleben als Beginn der Radikalisierung der 
wirtschaftlichen Verdrängung gesehen; Genschel, Verdrängung, S. 144ff.; und v. a. auch 
der Uberblick bei Bajohr, „Arisierung" in Hamburg, S. 174. 
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Als Beauftragter für den Vierjahresplan bekam G ö r i n g in den folgenden Jahren 
eine umfassende Weisungskompetenz, wodurch auch die jüdische erwerbstätige 
Bevölkerung unter seinen Einfluss geriet . 2 8 7 

Insbesondere Peter Longerich hat auf den funktionalen Zusammenhang zwi-
schen der durch die Vier jahresplanbehörde forcierten Rüstungspoli t ik für einen 
Krieg gegen die „ jüdisch-bolschewist ische B e d r o h u n g " und der wirtschaftl ichen 
„Ausschaltung" der jüdischen Bevölkerung in Deutschland aufmerksam gemacht. 
Mit jüdischem Vermögen sollte unter anderem der Krieg finanziert werden. 2 8 8 

Wegen des erheblichen Einflusses, den H e r m a n n G ö r i n g auf die Devisenpoli t ik 
ausüben konnte , hatte der neue Kurs , der die Ausplünderung der jüdischen Bevöl -
kerung im Rahmen der Vier jahresplanbehörde bereits konzeptionel l einschloss, 
auch Auswirkungen auf die Reichsfinanzverwaltung. 

2. Zollfahndung, Devisenstellen und die Ausplünderung jüdischen Vermögens 

D e r institutionelle R a h m e n : Gör ing , Heydr ich und die Bedeutung des 
Devisenfahndungsamts 

Das Ergebnis der oben genannten Machtverschiebungen auf dem Devisengebiet 
war die Gründung eines Devisenfahndungsamts im Juli 1936, mit der G ö r i n g den 
C h e f der Sicherheitspolizei und des S D , SS -Gruppenführer Reinhard Heydr ich , 
beauftragte . 2 8 9 D e r G e s t a p o - C h e f und spätere Leiter des R S H A hatte in mehr-
facher Hinsicht Einf lussmöglichkeiten auf die Fiskalverwaltung. N a c h Gör ings 
Anweisungen war die ihm unterstehende neue Behörde gegenüber den Zol l fahn-
dungsstellen, den Steuerfahndungsdiensten sowie den Hauptzol lämtern und ihren 
Gliederungen in Sachfragen weisungsberechtigt . Bei umfangreichen Devisenver-
gehen oder der Verwicklung führender Persönlichkeiten in Devisenangelegenhei-
ten musste das Devisenfahndungsamt umgehend informiert werden. Es gab seine 
Anweisungen direkt an die Präsidenten der Landesf inanzämter weiter. A n o r d -
nungen allgemeiner Art sollte der Reichsf inanzminister schließlich nur noch im 
Einvernehmen mit Heydr ichs neuer Behörde tref fen. 2 9 3 

F ü r die neuen Aufgaben stellte G ö r i n g Heydr ich hauptsächlich Beamte aus der 
Zollverwaltung zur Verfügung. 2 9 1 Daneben bestand offensichtl ich auch eine enge 
personelle Verbindung und institutionelle Verzahnung mit dem Geheimen Staats-
polizeiamt (Gestapa) , dessen Mitarbeiter - unter anderem Werner Best - für Wei-

287 j ) ; e entscheidende R o l l e der Dienstste l le für den Vier jahresplan und H e r m a n n G ö r i n g s 
wird in der Li teratur einhellig hervorgehoben; Longer ich , Pol i t ik , S. 117 f.; D r e ß e n , 
„Akt ion 3 " , S. 21 f.; A l y / H e i m , Vordenker , S. 22 f.; Ba johr , „Aris ierung" in H a m b u r g , 
S. 190f . ; Friedländer, Verfolgung, S. 196f . ; R u c k , Verwaltung, S. 28 . 

2 S S Longer i ch , Pol i t ik , S. 118. 
2 S ' J Schreiben Gör ings an H e y d r i c h vom 7 . 7 . 1 9 3 6 ; S t A N / K V - A n k l a g e d o k u m e n t e / N I / 

1 3 6 2 3 / F o t o k o p i e . 
2 K Schreiben des R d F an die Präsidenten der L a n d e s h n a n z ä m t e r vom 5. 12. 1936; B A B / R 2 / 

3927 . 
2 9 1 Dies betraf Z o l l k o m m i s s a r e aus verschiedenen Landesf inanzamtsbezirken; Schreiben 

Gör ings an den R d F v o m 8. 7. 1936; ebd. 
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sungen des Devisenfahndungsamts verantwortl ich zeichneten.292 Zu den Haupt-
aufgaben des Amts gehörte die bessere Koordination der Zollfahndung, der Devi-
senstellen und der Staatsanwaltschaft, um dem Devisen- und Kapitalschmuggel 
durch „Aufarbeit" des Vierjahresplanes ein Ende setzen zu können 293 Das Devi-
senfahndungsamt legte naturgemäß einen Schwerpunkt auf die Fahndungstätig-
keit und betonte daher besonders die Rolle der Zollfahndung im Uberwachungs-
prozess. Sie wurde wegen der schwierigen Devisenlage dazu aufgefordert, mehr 
Devisensachen als bisher zu bearbeiten und die Ermittlungsgesuche für Devisen-
sachen möglichst umgehend zu erledigen. Dafür sollte die Behandlung von Ver-
brauchsteuersachen zurückgestellt werden.294 Die Devisenstellen waren angehal-
ten, ihrerseits vermehrt Zollprüfer bei ihrer Uberwachungstätigkeit einzusetzen. 
Zusätzlich sollten sie den Zollfahndungsstellen Buchprüfer für die Effizienzstei-
gerung zur Verfügung stellen.295 Schließlich gab es das Bestreben, die Vorsteher 
der Devisenstellen und der Zollfahndung bei der Bearbeitung von Devisensachen 
einander gleichzustellen, wobei beide für die enge Zusammenarbeit der Institutio-
nen Sorge zu tragen hatten.296 Auch der Fahndungs- und Streifendienst der Bahn 
war aufgefordert, strenger zu kontrollieren und häufiger Stichproben durchzu-
führen.2 9 7 

In den klassischen Finanz- und Wirtschaftsverwaltungen sorgte die Machtfülle 
und der zunehmende Einfluss der Funktionseliten der Geheimpolizei offenbar für 
einige Irritationen. Der Reichswirtschaftsminister nahm von der Gründung des 
Devisenfahndungsamts zwar Kenntnis, gab aber gleichzeitig seinem Willen Aus-
druck, dass es bei den ihm unterstehenden Institutionen zu keiner Änderung in 
der Arbeitsweise kommen werde. Im Mittelpunkt der Ermittlungsarbeit sollten 
weiterhin die ihm unterstehenden Devisenstellen stehen, die ihrerseits die Zoll-
fahndungsstellen heranziehen und Strafanzeige stellen konnten, aber auch über 
die Hinzuziehung der Staatsanwaltschaft informiert werden sollten 298 Auf ähn-
liche Gesichtspunkte machten auch die Reichsstelle für die Devisenbewirtschaf-
tung und der Reichsfinanzminister als dritte den Devisenstellen vorgesetzte 
Instanz aufmerksam. Sie betonten die rein sachliche Weisungsbefugnis des Devi-
senfahndungsamts in Devisensachen und negierten die ursprünglich geplante 

292 Schreiben des Devisenfahndungsamts, Dr. Best, an die Vorsteher der Zollfahndungsstel-
len vom 23. 11. 1937; BAB/R2/5978. 

293 Schreiben des Staatssekretärs des Reichsmarschalls an den RdF vom 4. 4. 1941; BAB/R2/ 
5927. 

294 Rundschreiben des RdF an die Präsidenten der Landesfinanzämter vom 23. 10. 1936; ebd. 
Im August 1937 forderte das Devisenfahndungsamt gesonderte Berichte von den Zoll-
fahndungsstellen, da die Devisenstellen Anordnungen der Zollfahndungsstellen nicht 
immer bestätigten und das Amt hier Abhilfe schaffen wollte; Schreiben des RdF an den 
OFP Leipzig vom 16. 3. 1938; BAB/R2/56071. 

295 Schreiben des Devisenfahndungsamts an die Zollfahndung Berlin vom 22. 10. 1936; 
BAB/R 2/5927. 

2 9 6 Rundschreiben der Reichsstelle für die Devisenbewirtschaftung an die Devisenstellen 
vom 20. 10. 1937; ebd. 

2 9 7 Rundschreiben der Deutschen Reichsbahn, Hauptverwaltung, an die Reichsbahndirek-
tionen vom Dezember 1936; ebd. 

298 Schreiben des RWM an Göring vom 29. 7. 1936; ebd. 
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übergeordnete Stellung der Heydr ich-Behörde gegenüber der Zol l fahndung und 
den Hauptzol lämtern, die dann auch die Dienstaufsicht miteingeschlossen 
hätte.299 

Auch in der Folgezeit bereiteten die Pläne Heydrichs im Finanzministerium 
Kopfzerbrechen. Besonders argwöhnisch beäugte man die Pläne des Devisen-
fahndungsamts aus dem Jahr 1938, sich mit der Einrichtung von Devisenfahn-
dungsstellen einen eigenen örtlichen Unterbau zu schaffen. Die damit verbunde-
nen Konsequenzen gaben der Finanzverwaltung aus mehreren Gründen Anlass 
zur Sorge. In Wien war es nach dem „Anschluss" Österreichs zur Einrichtung ei-
ner Wirtschaftspolizei gekommen. Die Gründung einer ähnlichen Institution im 
Altreich, so glaubte man, würde zu einer Machtsteigerung des Reichswirtschafts-
ministeriums auf Kosten des Finanzministeriums führen. Noch beunruhigender 
war die Konkurrenz von Heydrich selbst. Die Ministerialbeamten fürchteten 
nicht nur den Abgang der besten Zollfahndungsbeamten an die Devisenfahn-
dungsstellen, sondern vor allem eine vollständige Übernahme des Grenzkontrol l -
dienstes durch das Gestapa und die SS. 

Die Gegenmaßnahmen, die der Finanzminister ergreifen wollte, um dem um-
triebigen Heydr ich den Wind aus den Segeln zu nehmen, hatten erhebliche Aus-
wirkungen auf die Überwachung und Entziehung des Emigrantenvermögens. 
Neben der Überlegung, strukturelle Veränderungen durchzuführen wie etwa die 
Zusammenlegung von Steuer- und Zollfahndung, um somit den Angriffen anderer 
Ressorts besser widerstehen zu können, galten die Bestrebungen des Finanzminis-
teriums vor allem dem personellen Ausbau und der Ausweitung der Überwa-
chungstätigkeit schon bestehender Fahndungsdienste.3 0 0 Tatsächlich hatte das 
Reichsfinanzministerium bereits im Oktobe r 1936, wenige Wochen nach Grün -
dung des Devisenfahndungsamts, eine Verschärfung in der Handlungspraxis der 
Fahndungsdienste gegenüber Emigranten forciert. „Eine große Rolle spielt auch 
die Bekämpfung der Steuerhinterziehung der Emigranten", so ein ministeriums-
internes Papier, „ihrer Anhänger und solcher, die es werden wollen."3 0 1 Auf der 
Grundlage einer engeren Zusammenarbeit mit Gestapo und Staatsanwaltschaften 
sollten sich die Steuerfahndungsstellen vor allem mit den „großen Kalibern" unter 
den Emigranten auseinandersetzen.3 0 2 Der veränderte Kurs fand auch in neuen 
Begrifflichkeiten seinen Niederschlag. Ein halbes Jahr später, im April 1937, 
wurde die zentrale Nachrichtenstelle beim Oberf inanzpräsidenten Berlin, wie be-
reits geschildert, in Zentrale Steuerfahndungsstelle umbenannt . Damit einherging 
eine Ausweitung der Überwachungstätigkeit . Künft ig sollte die Zentrale Steuer-
fahndungsstelle Nachrichten über alle Einkünfte , Umsätze und Vermögen von 

2 9 9 Rundschre iben der Reichsstelle fü r Devisenbewir t schaf tung an die Devisenstellen vom 
16. 9. 1936 und Rundschre iben des R d F an die Präsidenten der Landesf inanzämter vom 
19. 10. 1936; ebd. 

300 Vertrauliche Abschr i f t : Bemerkungen des Referats VI /9 zu einem von Prof. Mirre ver-
fassten Brief an Gör ing , o.J. (aufgrund der E r w ä h n u n g Wiens als Präzedenzfal l wahr -
scheinlich 1938/39); B A B / R 2/5973. 

351 Schreiben des Referats I II /1 an das Referat Trapp vom 17. 10. 1936; ebd. 
Ebd. 
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mehr als 5000 Reichsmark von Personen erhalten, bei denen „Tatsachen" auf eine 
baldige Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland schließen l ießen. 3 0 3 

Für das Verständnis spezieller Funktionsmechanismen der wirtschaftlichen 
Verdrängung der Juden ist das von 1936 bis 1941 existierende Devisenfahndungs-
amt in zweifacher Hinsicht von Bedeutung: 3 0 4 Zum einen für die Radikalisierung 
der Überwachung und Entziehung von Vermögenswerten jüdischer Emigranten, 
die das A m t immer stärker forcierte. Durch dessen direkten Einfluss auf die Fahn-
dungsdienste der Finanzverwaltung wurden von jetzt an traditionelle Bereiche 
der Fiskal- und Wirtschaftsressorts, wie etwa die Devisenpolitik, durch die späte-
ren Architekten der „Endlösung" mitbestimmt und damit die Emigration weithin 
sichtbar kriminalisiert und direkt mit der „Judenfrage" verknüpft. Dabei be-
gnügte sich das Devisenfahndungsamt nicht mit der Herausgabe von Erlassen und 
Verordnungen, sondern griff auch in die Ausbildung des Personals vor O r t mit 
ein. Schulungen gab es zum Beispiel für die Referenten des Steuerfahndungsdiens-
tes, die in Bayern nicht Finanzbeamte, sondern hochrangige Funktionsträger der 
Partei, vor allem aber der Gestapo und des S D durchführten. Bei einer Veranstal-
tung in Würzburg standen etwa weitgehend „Sicherungsfragen" von Vermögens-
werten im Vordergrund, wobei Referenten des Volksgerichtshofes, von der Zen-
tralstelle für wirtschaftspolitische Organisation der N S D A P , der Vierjahresplan-
behörde, des Reichsführers SS oder der Sicherheitspolizei (hier Oberführer und 
Ministerialdirigent Werner Best) auftraten. 3 0 5 

Zum anderen wirkten die durch die Gründung des Devisenfahndungsamts her-
vorgerufenen polykratischen Konfl ikte zwischen den klassischen Ressorts und 
der Heydr ich-Behörde in den Jahren 1937 bis 1941 auch als Katalysator bei der 
Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung. Die verschärften Regelungen zur 
Verhinderung der „Kapitalflucht" der jüdischen Emigranten fanden am deutlichs-
ten in einer Novelle des Devisengesetzes vom Dezember 1936 ihren Niederschlag. 

D e r legislative Rahmen: Paragraph 37a Devisengesetz 

Hitlers Planungen für den Vierjahresplan schlossen auch die legislative Radikali-
sierung der „Judenfrage" im Dezember 1936 ein. Sie standen im Zusammenhang 
mit den Besprechungen auf ministerieller Ebene im September 1936 über die wirt-
schaftliche Betätigung der jüdischen Bevölkerung. 3 0 6 Eine Verschärfung der Devi-

3 0 3 Rundschreiben des RdF an die Oberfinanzpräsidien vom 28. 4. 1937 und Schreiben der 
Zentralen Steuerfahndungsstelle an die Präsidenten der Kammergerichte vom 10. 5. 1937; 
B A B / R 2/5972. 

3 0 4 Durch die 1941 eingetretene Entwicklung des Krieges spielte die Devisenpolitik nach 
Meinung Hermann Görings keine so wesentliche Rolle mehr. Mit Wirkung vom 1. April 
1941 wurde das Amt daher aufgelöst, die Beamten wurden in den besetzten Gebieten ein-
gesetzt und die Zuständigkeiten an den RdF übergeben; Schreiben des Reichsmarschalls 
an den RdF vom 4. 4. 1941 und Schreiben des RdF an das AA im Mai 1941; B A B / R 2/ 
5907 und 5927. 

3 0 5 Schreiben des Devisenfahndungsamts an die Referenten für den Steuerfahndungsdienst 
des O F P Würzburg vom 24. 10. 1937; B A B / R 2/5927. 

3 0 6 In einer Denkschrift über den Vierjahresplan hatte Hitler Forderungen nach Maßnahmen 
gegen den Transfer jüdischen Vermögens erhoben; Longerich, Politik, S. 119ff. 
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sengesetzgebung hatte die Ministerialbürokratie bereits 1935 durch ressortüber-
greifende Beratungen über die Emigrat ion vorbereitet . Derart ige Gespräche zo-
gen sich bis weit in das Jahr 1936 hin. Sowohl das Wirtschafts- als auch das Fi -
nanzministerium hielten das inzwischen nahezu lückenlose Uberwachungssystem 
immer noch für unzureichend. Beamte beider Ministerien bemängelten vor allem 
die oftmals ungenügende Verfügungsgewalt über inländische Vermögenswerte im 
Falle der „Kapital f lucht" sowie die fehlenden Möglichkei ten für ein präventives 
Eingreifen zur Sicherung von Wertgegenständen. 3 0 7 

Im N o v e m b e r 1936 diskutierten dann der Reichsf inanz- , Reichswirtschafts- , 
Reichs innen- und Reichs just izminister sowie der Reichsbankpräsidcnt und der 
„Stellvertreter des Führers " konkret über eine Änderung des Devisengesetzes, die 
den Devisenstellen durch eine Sperre des Gesamtvermögens einen schnellen Zu-
griff auf das Emigrantenvermögen ermöglichen sol l te . 3 0 8 D u r c h eine Neugestal -
tung der Exportvalutaerklärungen im O k t o b e r 1936 war bereits die Zusammenar-
beit zwischen Reichsbank, Zol l fahndung und Devisenstellen intensiviert worden. 
Falls die Re ichsbank Verdacht auf „Kapitalf lucht" oder Devisenverschiebungen 
schöpfte, sollten Devisenstelle und Zoll fahndung innerhalb von 48 Stunden die 
verdächtigen Betr iebe überprüfen und gegebenenfalls - dies lag im Ermessen der 
Devisenstelle - durch Ausfuhrverbote , durch ein Verbot von Kommissionsl iefe-
rungen oder andere M a ß n a h m e n den vermuteten Kapitalverkehr verhindern. 3 0 9 

N o c h im D e z e m b e r desselben Jahres verschärfte die N S - R e g i e r u n g die Devi-
sengesetzgebung durch den neuen Paragraph 37a, der eine Sicherungsanordnung 
über Vermögenswerte bereits bei dem Verdacht auf Kapitalf lucht ermögl ichte . 3 1 0 

D e r ebenfalls neu eingefügte Paragraph 37b erlaubte es schließlich der Devisenbe-
wirtschaftungsstelle, auch in anderen als den in Paragraph 37a genannten Fällen 
Anordnungen zur Sicherung der Devisenbestände zu treffen. 3 1 1 Entsprechend der 
neuen Sicherungs- und Entziehungsmöglichkeiten präzisierte die Devisenbewirt -
schaftungsstelle ihren Aufgabenbereich und ihre Vorgaben: D i e vollstreckenden 
Behörden für die Sicherungsanordnungen nach Paragraph 37a waren demnach die 
Devisenstellen, die sich, angelehnt an die bisher schon gängige Praxis, der Mithil fe 
der Zol l - und Steuerfahndungsstellen bedienen sollten. F ü r „Gewaltanwendun-
gen" , Entz iehung von Pässen oder Festnahmen war die Kooperat ion mit den ört-
lichen Pol izeibehörden anzustreben. D i e Kosten für diese umfangreichen Siche-
rungsmaßnahmen hatte der Betrof fene zu tragen. 3 1 2 D e r Paragraph 37a ermög-

3 : 7 Schre iben des Wirtschaftsminis ters an den Just izminister , den Finanzminister , das A A 
und den „Stellvertreter des F ü h r e r s " v o m 22. 7. 1936; B A B / R 2 / 1 4 0 7 0 . 

3 = s Schre iben des R W M an den RdF, den Innenminister , den Just izminister , H e ß und die 
Re ichsbank vom 7. 11. 1936; Schreiben des Just izminis ters vom 16. 11. 1936 und Schrei -
ben des R W M an den C h e f der Reichskanzle i vom 24. 11. 1936; ebd. 

3 : 9 Rundschre iben der Reichsstel le für Devisenbewir tschaf tung an die Devisenstel len vom 
19. 10. 1936; B A B / R 2 / 5 9 7 8 . 

3 1 2 „Änderung des Gesetzes über die Devisenbewir tschaf tung" vom 1. 12. 1936, § 37a (1); 
R G B l . I (1936) , S. 1000. 

3 11 Ebd. 
3 I - Rundschre iben der Rcichsstel le für Devisenbewir tschaf tung an die Devisenstel len vom 

28. 1. 1937; B A B / R 2 / 1 4 0 7 0 . 
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lichte es außerdem, dem Inhaber beziehungsweise Vertreter oder Geschäftsführer 
die Vertretungsbefugnis über seine Firma zu entziehen. Im Einvernehmen mit 
dem Reichstreuhänder der Arbeit konnte die Devisenstelle in diesem Fall einen 
Betriebsführer als Treuhänder einsetzen.313 Die institutionellen Schranken für 
eine derart umfassende Verfügung waren allerdings hoch. Sie konnten nur durch 
Oberbeamte erlassen werden. Zulässig war die Vermögenssicherung im Übrigen 
nur dann, wenn eindeutige Tatsachen vorlagen, die auf eine beabsichtigte Vermö-
gensentziehung schließen ließen. Nach eingehender Prüfung sollten die Beamten 
Sicherungen über einzelne Vermögensbestandteile nur dann anordnen können, 
wenn der Verlust der Verfügungsgewalt den Betroffenen in seinem täglichen Le-
ben nicht eingeschränkte.314 Diese Maßnahmen richteten sich aber - und darin lag 
ihr eigentliches Radikalisierungspotential - speziell gegen die jüdische Bevölke-
rung und sollten auch nur bei dieser Anwendung finden.315 Zusätzliche Brisanz 
erhielt die antisemitische Ausrichtung der neuen Vorschriften noch durch eine 
Verschärfung der strafrechtlichen Verfolgungsmaßnahmen: Das „Gesetz gegen 
die Wirtschaftssabotage" vom 1. Dezember 1936 drohte für die Vermögensver-
schiebung ins Ausland die Todesstrafe an.3 1 6 Aufbauend auf den neuen gesetzli-
chen Bestimmungen sollten, wie dies der Reichsführer SS später ausführte, Devi-
senvergehen grundsätzlich als politische Straftaten angesehen werden, wodurch 
Verstöße als „staatsfeindlich" und damit als Landesverrat galten.317 

Vor allem mit der radikalen Judenpolitik im Jahr 1938 und der daraus resultie-
renden verstärkten Auswanderung der jüdischen Bevölkerung in München ge-
wann die „Sicherungsverfügung" erheblich an Bedeutung. Frank Bajohr hat mit 
Anspielung auf das Modell Ernst Fraenkels hervorgehoben, durch die Sicherungs-
verfügung gemäß Paragraph 37a habe die Finanzverwaltung den Normenstaat 
selber radikalisiert, ihre Beamten hätten sich tendenziell von normengebundenem 
Verhalten verabschiedet „und dies als Erweiterung der Handlungsspielräume, ja 
Befreiung von Restriktionen" empfunden, was auf einen inneren Wandlungspro-
zess des Normenstaates selbst hinweisen würde.3 1 8 Insgesamt, so Bajohr weiter, 
entwickelten sich die Devisenstellen und die Zollfahndung zu „Schrittmachern 

3 1 3 Schreiben des Arbeitsministers an den Reichstreuhänder der Arbeit und die Zentrale 
Steuerfahndungsstelle vom 13. 4. 1937; BAB/R 2/5978. 

3 1 4 Rundschreiben des R W M vom 7. 11. 1936; ebd. 
3 1 5 Begründet wurde das „rassische" Selektionskriterium mit den Erfahrungswerten, die den 

vermehrten Schmuggel durch Juden angeblich bewiesen; Rundschreiben des R d F an die 
Oberfinanzpräsidien vom 11 .7 . 1938 und Schreiben des AA an den R d F vom 19. 7. 1938, 
die sich auf eine entsprechende Anordnung des R d F vom 6. 3. 1937 bezogen; BAB/R 2/ 
56071. 1938 wurden dann die Bestimmungen dahingehend gelockert, dass die „Sicher-
heitsverfügung gemäß § 37a" auch von anderen Beamten als den Oberbeamten ausge-
sprochen werden konnte. Es blieb aber bei dem eindringlichen Hinweis, die Vorschrift 
nur gegen jüdische Emigranten anzuwenden; Schreiben des R d F an den R W M vom 22. 6. 
1938; ebd. 

3 1 6 § 1 des „Gesetzes gegen die Wirtschaftssabotage" vom 1. 12. 1936; R G B l . I (1936), 
S. 999. 

3 1 7 Schreiben des Devisenfahndungsamts an die Zollfahndungsstellen vom 16. 6. 1939; BAB/ 
R 2/5927. 

3 1 8 Bajohr, „Arisierung" in Hamburg, S. 216. 
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der Liquidierung" . 3 1 9 Für eine Beurteilung dieser These und die kritische Ü b e r -
prüfung der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben durch die Devisenstelle München 
müssen zunächst die Überlegungen zu einer Verschärfung der entsprechenden 
Vorschriften auf Reichsebene im Jahr 1938 berücksichtigt werden, die die F o r -
schung bisher kaum thematisiert hat. Zunächst ist hervorzuheben, dass es sich 
beim Paragraph 37a Devisengesetz um eine Kann-Vorschrift handelte, die den 
lokalen Behörden Ermessensspielräume ermöglichte, deren Handhabung die Mi-
nisterialbürokratie im Jahr 1938 jedoch durch zahlreiche Erlasse und Verordnun-
gen präzisierte. 

Nachdem die Reichsregierung im Jahr 1937 die Bestimmungen des Paragraph 
37a des Devisengesetzes zunächst kaum verändert hatte, stieß das Devisenfahn-
dungsamt im Frühjahr 1938 erneut Diskussionen über die Sicherungsverfügungen 
an. Die Auffassungen der Heydrich-Behörde zielten vor allem in Richtung einer 
prinzipiellen Ausnahmeregelung bei jüdischen Emigranten. „Bemerkenswert ist", 
so ein vertrauliches Schreiben des Devisenfahndungsamts an die Zollfahndungs-
stellen, „dass Sicherungsanordnungen gegen Juden künftig in allen Fällen getrof-
fen werden können, in denen bekannt wird oder die Umstände darauf schließen 
lassen, dass Juden auszuwandern beabsichtigen." 3 2 0 Die Anwendung der Siche-
rungsanordnung, so die Auffassung des Amts, müsse dafür Sorge tragen, dass 
hochwertige Gegenstände von Juden generell im Inland verblieben 3 2 1 

Neben der verschärften Anwendung des Paragraph 37a forderte das Devisen-
fahndungsamt die planmäßige Sicherung jüdischer Vermögenswerte. 3 2 2 Es bezog 
sich dabei auch auf einen vertraulichen Erlass des Reichswirtschaftsministeriums 
vom Mai 1938, in dem ebenfalls darauf hingewiesen wurde, Sicherungsverfügun-
gen seien in jedem Fall bei dem Verdacht der Auswanderung anzuwenden. Beste-
hende und künftige Exportforderungen von Juden sollten von dem Exporteur so-
fort auf ein Sperrkonto einer Devisenbank bezahlt werden. 3 2 3 Entsprechend sollte 
auch an der Grenze verfahren werden, wo Juden - so die Auffassung des Reichs-
wirtschaftsministeriums - Gegenstände wie Waren aus Edelmetall, Photoapparate 
oder Pelze abgeben sollten, auch wenn es sich um Gebrauchsgegenstände han-
delte. 3 2 4 U m jüdisches Vermögen „in Einklang mit den Belangen der deutschen 
Wirtschaft zu bringen", wie dies bereits in der Verordnung vom 26. April 1938 
formuliert worden war, bestimmte das Wirtschaftsministerium im Juni 1938, dass 
Anträge von Juden auf Vermögenstransfer grundsätzlich abgelehnt werden soll-
ten. Ausnahmen waren lediglich dann möglich, wenn das Vermögen 2 0 0 0 0 
Reichsmark nicht überschritt . 3 2 5 D e r Anwendungsbereich des Paragraph 37a ver-

3 1 9 Ebd . , S. 190. 
3 2 C Rundschre iben des Devisenfahndungsamts an die Zol l fahndungsstel len vom 2 1 . 5 . 1938; 

B A B / R 2 / 5 6 0 7 1 . 
3 2 1 Schre iben des Devisenfahndungsamts an das Α Α und den Propagandaminis ter vom 27. 7. 

1938; B A B / R 2 / 5 6 0 7 1 . 
3 2 2 Rundschre iben des Devisenfahndungsamts an die Zol l fahndungsstel len vom 14. 11. 1938; 

S t A M / O F D / 4 1 3 . 
3 2 3 Al lgemeiner vertraulicher Erlass des R W M vom 1 4 . 5 . 1938; B A B / R 2 / 5 6 0 7 1 . 
3 2 4 Schreiben des R d F an den R W M vom 29. 7. 1938; ebd. 
3 2 5 Rundschre iben des R W M an die Devisenstel len v o m 7. 6. 1938; S t A M / O F D / 3 1 4 . 
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schob sich durch die neue Interpretation der Norm erheblich. War vorher nur die 
Prüfung im Einzelfall vorgesehen, stellte sie nun generell ein Instrument ersten 
Ranges zur Sicherung und Entziehung der Vermögenswerte von Emigranten dar. 
Gleichzeitig konnte die Reichsregierung auf diese Weise eine propagierte Vorgabe 
der Judenpolitik in die Tat umsetzen. Das ideologisch motivierte Ziel war es, die 
umfassende Auswanderung und vollständige Ausplünderung der Juden mit einer 
finanziellen Unterstützung der Rüstungswirtschaft zu verbinden. 

Eine erhebliche Erweiterung der Bestimmungen über die Sicherungsverfügun-
gen erfolgte schließlich im Dezember 1938 durch das „Gesetz über die Devisen-
bewirtschaftung." Nach Paragraph 58 durften Juden nur noch die im Reisever-
kehr unbedingt notwendigen Gegenstände mitführen. Die Mitnahme anderer Ge-
genstände musste genehmigt werden. Lag eine Genehmigung nicht vor, bestand 
der Verdacht des Kapitalschmuggels, und Devisenstellen, Zollverwaltung und der 
Steuerfahndungsdienst konnten bei Gefahr im Verzuge eine Sicherungsverfügung 
anordnen.326 Standardisierte Formulare legten das Prozedere der Sicherungsan-
ordnung genau fest: Den jüdischen Kontoinhabern war nahezu jede eigenständige 
Transaktion hinsichtlich des eigenen Vermögens untersagt. Innerhalb von fünf 
Tagen nach Eingang der Sicherungsanordnung war ein beschränkt verfügbares 
Sicherungskonto zu errichten. Andere Konten der Betroffenen sollten zwar beste-
hen bleiben, über diese durfte aber nur mit Genehmigung der Devisenstelle ver-
fügt werden. Die Erlaubnis, Rechnungen zu begleichen, besaßen die Verfolgten 
nur noch dann, wenn es sich um Steuern, Gebühren oder anfallende Strafzahlun-
gen handelte. Die Devisenstelle legte schließlich Beträge fest, die monatlich zur 
freien Verfügung standen. Barmittel, die diesen Betrag überschritten, musste der 
Betroffene auf das Sicherungskonto einzahlen.327 

Durch die dichte Aufeinanderfolge von Verordnungen und Durchführungs-
erlassen hatte sich das NS-Regime in einem kurzen Zeitraum die Möglichkeit der 
nahezu vollständigen Kontrolle über jüdisches Vermögen verschafft. Die regiona-
len Gliederungen besaßen nun die Möglichkeit, den Geld- und Warenfluss zu 
kontrollieren und Vermögenswerte über den Umweg der präventiven Sicherung 
zu konfiszieren. 

326 §§ 58, 59 und 61 des „Gesetzes über die Devisenbewirtschaftung" vom 12. 12. 1938; 
RGBl. I (1938), S. 1742. Eine Beurteilung der Vorgehensweise der Devisenstelle München 
im Rahmen der sich verschärfenden Devisengesetzgebung ist relativ gut möglich, da N o -
tizen und Protokolle von Besprechungen erhalten geblieben sind und Sicherungsanord-
nungen gegen jüdische Kontoinhaber auch in den Steuerakten ihren Niederschlag gefun-
den haben. 

327 Sicherungsverfügung über das Vermögen von Ot to S. aus München vom 31. 8. 1940; 
StAM/Kanzlei Roquette/Privatarchiv 20. Die generelle Einrichtung von beschränkt ver-
fügbaren Sicherungskonten forderte ein Erlass des Reichswirtschaftsministeriums vom 
16. August 1939; Informationsschrift über die „Devisenrechtliche Sicherungsanordnun-
gen gegen jüdische Inländer" von 1950; StAM/Staatsanwaltschaften/17856. 
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Überwachungs- und Entziehungspraxis vor O r t 

München D i e Überwachungsabte i lung der Devisenstelle M ü n c h e n hielt sich zu-
nächst weitgehend an die gesetzlichen Vorschriften. A m 2. Mai 1938, also vor dem 
Geheimerlass des Reichswirtschaftsministeriums 3 · 2 8 , hatte ein Assessor ein M e r k -
blatt für die vorläufige Sicherungsanordnung herausgegeben. D o r t wies er aus-
drücklich auf die Notwendigke i t der Einzelprüfung hin. D i e Beamten sollten Si-
cherheitsverfügungen nur dann anordnen, wenn tatsächlich eine strafbare Zuwi-
derhandlung vollendet oder nachweislich geplant war. Sie mussten darüber hinaus 
alle Beteil igten vernehmen, um einen angemessenen U b e r b l i c k über die Sachlage 
zu erhalten. Verfügungen sollten auch niemals das gesamte Vermögen der Bet rof -
fenen der Sperre unterwerfen, sondern immer nur die Werte, die leicht flüssig zu 
machen waren . 3 2 9 D i e minutiösen Ausführungsbest immungen präzisierten ein 
Verfahren, das innerhalb des Maßnahmenkata logs der Finanzverwaltung zunächst 
nur eine nachgeordnete Rol le spielte. Bis E n d e O k t o b e r 1937 hatten Zol l fahn-
dung und Devisenstelle in München aufgrund Paragraph 37a lediglich 19 Siche-
rungsverfügungen erlassen. Zehn Verfügungen gingen von der Devisenstelle 
selbst aus, die restlichen neun hatte die Zol l fahndung initiiert und die Devisen-
stelle anschließend bestätigt. Immerhin sicherten die beiden Institutionen dabei 
ein Vermögen von fast vier Mil l ionen Reichsmark. Das Hauptkr i ter ium für die 
Uberwachungspraxis stellte auch nach O k t o b e r 1937 offenbar die Vermögenslage 
des Auswandernden dar. Waren entsprechende Verdachtsmomente vorhanden, 
argumentierte die Devisenstelle meist mit der „rassischen" Zugehörigkeit des Ver-
folgten. Erfahrungswerte würden bestätigen, so die Devisenstelle bei einer Siche-
rungsverfügung im April 1938, dass „Nichtar ier" versuchten, ihre Geschäfte zu 
verkaufen und den Er lös in bar zu erhalten. D a h e r sah sich der zuständige Sach-
bearbeiter veranlasst, über K o n t e n und Grundstücke eine Sicherungsverfügung 
zu erlassen. 3 3 0 

N a c h einer Schrift über „Devisenrechtl iche Sicherungsanordnungen gegen jü-
dische Inländer" , die im Rahmen eines Strafprozesses 1950 in München von einem 
Mitarbeiter der Devisenstelle angefertigt wurde, änderte sich die Praxis der Devi-
senstelle erst nach dem Erlass des Reichswirtschaftsministers im Mai 1938 grund-
legend. 3 3 1 D i e Steuerakten „rassisch" Verfolgter bestätigen diese E inschätzung. 3 3 2 

Von diesem M o n a t an ging die Devisenstelle M ü n c h e n dazu über, bei allen jüdi-
schen Emigranten Sicherungsverfügungen anzuordnen. Auch die Zol l fahndung 
verhängte während ihrer Ermitt lungsarbeit Vermögenssperren, die die Devisen-
stelle dann bestätigte. Als Rechtfert igung gaben beide Institutionen die „rassi-

3 2 S Siehe dazu oben S. 201 . 
3 - 9 Merkbla t t für eine vorläufige S icherungsanordnung, entworfen von Dr. K. am 2. 5. 1938; 

S t A M / O F D / 4 1 3 . 
3 3 2 Schreiben der Devisenstel le an O t t o S. v o m 23. 4. 1938; S t A M / K a n z l e i R o q u e t t e / P r i v a t -

archiv 20. 
3 3 1 Schrif t über „Devisenrecht l iche S icherungsanordnungen gegen jüdische Inlander" von 

1950; S t A M / S t a a t s a n w a l t s c h a f t e n / 1 7 8 5 6 . 
3 3 2 S icherungsanordnungen gegen jüdische K o n t o i n h a b e r fanden auch in den Steuerakten 

der Betrof fenen ihren Niederschlag. 
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sehe" Zugehörigkeit der Verfolgten an. So schrieb etwa die Zollfahndung M ü n -
chen als Begründung für eine Sicherungsverfügung über das K o n t o des Münchner 
jüdischen Arztes Albert W.: „Eine vorläufige Sicherungsanordnung ist dann ge-
rechtfertigt, wenn sich aus irgendwelchen Umständen der Verdacht ergibt, dass 
Vermögenswerte unter Umgehung der bestehenden Devisenvorschriften der 
Devisenbewirtschaftung entzogen werden oder entzogen werden sollen. Dieser 
Verdacht ist bei Juden stets gegeben." Als die Devisenstelle am 20. O k t o b e r 1938 
das Vorgehen der Zollfahndung bestätigte, äußerte sie sich in ähnlicher Weise: 
„Die Betroffenen beabsichtigen ins Ausland zu reisen. Sie sind Nichtarier. Es hat 
sich insbesondere in letzter Zeit die Erfahrung bestätigt, dass Nichtarier ihre Aus-
landsreisen dazu benutzen, um unter Umgehung oder Verletzung der bestehen-
den Vorschriften ihre Vermögenswerte der Devisenbewirtschaftung zu entziehen. 
U m dies hier zu verhindern, war vorstehende Anordnung veranlasst ." 3 3 3 

D e r Oberfinanzpräsident München vereinheitlichte das Verfahren unmittelbar 
nach der Reichspogromnacht am 12. N o v e m b e r 1938 im Hinbl ick auf den U m -
gang mit jüdischen Bankguthaben. Aufgrund des Kapitalfluchtverdachtes bei der 
jüdischen Bevölkerung sollten Juden in München die Verfügungsrechte über ihre 
Konten generell entzogen und ihnen nur noch ein Freibetrag in H ö h e von 100 
Reichsmark gewährt werden. Höhere Beträge gewährte die Finanzverwaltung in 
der „Hauptstadt der Bewegung" nur dann, wenn sie Zahlungen an staatliche und 
gemeindliche Kassen sowie an Körperschaften des öffentlichen Rechts betrafen. 
Die diskriminierenden Bestimmungen rechtfertigte der Oberfinanzpräsident mit 
der nach dem Pogrom einsetzenden Emigrationswelle. Ihr Zweck, so die offizielle 
Begründung, ist die „Verhinderung der Verletzung von Devisenvorschriften im 
Zuge der verstärkten Auswanderung" . 3 3 4 Nicht einmal die NS-Reichsregierung 
konnte mit einer derart schnellen und brutalen Reaktion auf die Fluchtwelle im 
Zuge der gewaltsamen Ubergriffe und Inhaftierungen nach der sogenannten 
Reichskristallnacht Schritt halten. Erst das „Gesetz über die Devisenbewirtschaf-
tung" vom 12. Dezember 1938 sah die Möglichkeit der Sicherungsanordnung in 
§ 59 (1) und § 62 (1) vor, aufgrund derer dann die reichsweit einheitlichen Stan-
dardformulare für eine generelle Sicherung von Vermögenswerten jüdischer 
Emigranten eingeführt wurden. 3 3 5 Allerdings beschränkte der Oberfinanzpräsi-
dent München seine Verfügung auf die unmittelbare Zeit nach dem Pogrom. Mit 
Ablauf des 30. November 1938 trat sie außer Kraf t . 3 3 6 

A b 1939 vereinheitliche schließlich die Devisenstelle München die Sicherungs-
praxis. Damit setzte der Pogrom endgültig und für alle Emigranten aus der Lan-
deshauptstadt einen verheerenden Teufelskreis in Gang: zu panischer Flucht ge-
zwungen, galten sie gerade deshalb als „kriminell" im Sinne der Devisengesetzge-
bung, eine Stigmatisierung, die der Devisenstelle die Begründung für umfassende 

3 3 3 Schreiben des O F P München, Devisenstelle, an den Arzt vom 20. 10. 1938; S t A M / W B 1/ 
N/3041. 

3 3 4 Runderlass des O F P München vom 12. 11. 1938; StadtAM/Yad Vashem/F 22 M l / D n 1; 
Walk, Sonderrecht, S. 255; siehe hierzu auch Heusler/Weger, „Kristallnacht", S. 172. 

3 3 5 „Gesetz über die Devisenbewirtschaftung" vom 12. 12. 1938; RGBl . I (1938), S. 1742. 
3 3 6 Runderlass des O F P München vom 12. 11. 1938; StadtAM/Yad Vashem/F 22 M l / D n 1. 
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Restr ikt ionen lieferte. Laut Auffassung eines Beamten der Devisenstelle M ü n c h e n 
von Januar 1939 führten die Eingriffe des 9. und 10. N o v e m b e r dazu, dass Juden 
ihre Bankguthaben abheben würden und versuchten, mit allen Mitteln ins Aus-
land zu k o m m e n , so dass der Verdacht der Kapitalf lucht stets gegeben sei . 3 3 7 

N o c h schärfer als die Devisenstelle ging die Zol l fahndung in ihrer Ü b e r w a -
chungspraxis vor. D e r Zollfahndungsstelle oblag neben den grenzsichernden M a ß -
nahmen die Uberprüfung des Gepäcks der Emigranten und die Unters tützung der 
Devisenstelle bei ihren sichernden Maßnahmen. D i e genaue Kompetenzverte i lung 
zwischen Devisenstelle und Zoll fahndung in M ü n c h e n bleibt zwar unscharf , die 
untersuchten Einzelfälle lassen jedoch die Entscheidungsbefugnis in den meisten 
Fällen auf Seiten der Devisenstelle vermuten. 3 3 8 E in Beispiel für die diskriminie-
rende Uberwachungspraxis der Zollfahndungsstelle ab dem J a h r 1937 ist der Fall 
eines jüdischen Arztes aus M ü n c h e n . Beamte der M ü n c h n e r Dienststel le nahmen 
Dr. Ber thold B . an der Schweizer G r e n z e wegen angeblichen Devisenschmuggels 
fest und überstellten ihn nach München . Wie sich herausstellte, hatte das Ehepaar 
eine Br ie fmarkensammlung mitgeführt , die als „ N o t g r o s c h e n " für ihr bereits in der 
Schweiz befindliches Kind gedacht war. Während der Verhöre in München setzten 
die Beamten dem A r z t derart zu, dass er schließlich durch eine hohe Dosis M o r -
phium den Qualen zu entgehen versuchte. E r verstarb kurze Zeit später, während 
ein Ger icht seine Frau Else zu 2 0 0 0 Re ichsmark Geldstrafe verurtei l te . 3 3 9 

N e b e n den Sicherungsmaßnahmen bediente sich die Zol l fahndung auch unge-
setzlicher Methoden bei der Ausplünderung. So musste beispielsweise der ehe-
malige Kl inikchef Alfred H . neben der „Reichsf luchtsteuer" und der Abgabe an 
die G o l d d i s k o n t b a n k einen erheblichen Betrag an die Beamten der Zol l fahndung 
bezahlen, bevor diese ihm die Emigrat ion genehmigten. 3 4 0 

Ahnlich erging es der Frau des nach dem Attentat im Bürgerbräu Keller verhaf-
teten M ü n c h n e r Arztes Hans H . , die sich nach Kriegsende gegenüber dem Lan-
desentschädigungsamt erinnerte, dass er bei der Beantragung der Freilassung und 
Emigrat ion der Familie eine Aufforderung erhalten hatte, dem Finanzamt einen 
Betrag von 1 0 0 0 0 0 Re ichsmark zu überweisen. D e r Mediziner beglich die Forde-
rung nach seiner Entlassung aus der Haf t vor seiner Ausreise. 3 4 1 

3 3 7 S icherungsverfügung ü b e r K o n t e n und Wertpapierdepots des jüdischen Hopfenhändlers 
M e i r M . am 13. 1. 1939; S t A M / W B I / a / 4 3 2 0 . 

3 3 8 F r a n k B a j o h r weist in diesem Z u s a m m e n h a n g auf den § 5 des „Gesetzes über die Devi -
senbewir tschaf tung" v o m 5. F e b r u a r 1935 hin, der eine unklare Kompetenzver te i lung der 
e inzelnen O r g a n e zusätzl ich unters tützen musste. In dem Art ikel heißt es: „Die Gül t ig -
keit einer Entsche idung wird nicht dadurch berührt , dass eine Devisenstel le sie getroffen 
hat, o b w o h l eine Uberwachungss te l le oder die R e i c h s b a n k dafür zuständig gewesen 
wäre; entsprechendes gilt für die Entscheidungen einer Uberwachungss te l le oder der 
R e i c h s b a n k . " R G B l . I (1935) , S. 106. Zu der unklaren Kompetenzver te i lung siehe Ba johr , 
„Aris ierung" in H a m b u r g , S. 191. 

3 3 9 A k t e n n o t i z des B L E A im R a h m e n des Entschädigungsverfahrens gegen B. vom 27. 1. 
1955; B L E A / B E G / 2 1 9 3 . 

3 4 3 A n m e l d u n g des Arztes für eine Rest i tut ionsleistung im D e z e m b e r 1948; S t A N / W B I /a/ 
316. D e r Arzt k o n n t e sich allerdings an die genaue S u m m e nicht mehr erinnern. 

3 4 1 Eidesstatt l iche Versicherung von Luise H . im Rahmen des Entschädigungsverfahrens 
v o m 21. 11. 1961; S t A N / W B I / N / 2 3 6 1 . 
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Durch die Handhabung der Sicherungsverfügung etablierten sich Devisenstelle 
und Zollfahndung als Hauptinstanzen der Überwachung und Beraubung jüdi-
scher Emigranten. Die Sicherungsverfügung kam praktisch einer Enteignung 
gleich, zumal sich die Unterstützung der Gestapo bei der Verhinderung von D e -
visenvergehen besonders gravierend auswirkte. Die Gestapo beantragte meist 
kurz nach der Sicherungsverfügung aufgrund des „Gesetzes über den Widerruf 
von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit" 3 4 2 

beziehungsweise aufgrund des „Gesetzes über die Einziehung von volks- und 
staatsfeindlichem Vermögen" die Aberkennung der Reichsangehörigkeit und 
konfiszierte das Vermögen endgültig.3 4 3 N o c h vor Abschluss der Ausbürgerungs-
verfahren forderte die Gestapo die Finanzämter auf, jedes Freigabegesuch der 
Verfolgten vorsorglich abzulehnen. 3 4 4 

Wie die aufgeführten Einzelbeispiele zeigen, lässt sich die Rolle der Devisen-
stelle München nicht auf den Status eines Erfüllungsgehilfen reduzieren, der le-
diglich seine Aufgaben nach den Buchstaben des Gesetzes erfüllte. Für die Beur-
teilung des Handelns der regionalen Institution sind allerdings mehrere Faktoren 
zu berücksichtigen. Bedeutsam ist die Wechselwirkung zwischen Ministerialbü-
rokratie, Mittelbehörde und lokaler Finanzinstitution. Für das Verständnis der 
Verfolgungspraxis der Devisenstelle ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass sie 
zwar Bestandteil der Finanzverwaltung war, aber eben nicht ausschließlich. Sie 
unterlag verschiedenen weisungsberechtigten Organen. In der Retrospektive wa-
ren einzelne Mitarbeiter sogar der Meinung, die Devisenstelle sei ein Fremdkör -
per in der Finanzverwaltung gewesen. 3 4 5 Sowohl das Wirtschaftsministerium als 
auch das Devisenfahndungsamt und das Reichswirtschaftsministerium übten Ein-
fluss auf die Devisenstellen aus. Vor allem die Verordnungen und Erlasse des D e -
visenfahndungsamts führten bei der Überwachungs- und Entziehungspraxis 
letztlich zu einer radikalen „Ausschaltung" der jüdischen Bevölkerung aus dem 
Wirtschaftsleben. Die ungenaue Kompetenzverteilung und die daraus resultieren-
den polykratischen Strukturen verschlechterten die Lage für die Betroffenen zu-
sätzlich. 

Zunächst fungierte die Berliner Ministerialbürokratie durch die zahlreichen 
Verordnungen und Geheimerlasse, die die Best immungen des Paragraphen 37a 

3 4 2 „Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen 
Staatsangehörigkeit" vom 14. 7. 1933; RGBl . I (1933), S. 480. 

3 4 3 „Gesetz über die Einziehung von volks- und staatsfeindlichem Vermögen" vom 14. 7. 
1933; RGBl . I (1933), S. 479. 

3 4 4 So beispielsweise bei Fritz F. am 11. 2. 1938; Brief der Gestapo an das Finanzamt Mün-
chen-West vom 11. 2. 1938; StAM/Finanzamt/17199. Auch im Falle von Erich G., bei 
dem die Gestapo am 2. November 1940 die Aberkennung der Reichsangehörigkeit bean-
tragte und das Finanzamt München-West dann darauf hinwies, dass G. ausgewandert und 
deshalb jedes Freigabegesuch abzulehnen sei; StAM/Finanzamt/17583. Auch Walter P. 
konnte von seinem Konto im April 1939 bis auf den von der Devisenstelle genehmigten 
Betrag nichts mehr abheben, da auch hier die Gestapo geraten hatte, jedes Freigabegesuch 
abzulehnen; Brief der Gestapo an das Finanzamt München-West vom 29. 4. 1939; StAM/ 
Finanzamt/18755. 

3 4 5 Aussage Max S.s, Regierungsrat der Devisenstelle München, in einem Prozess vor dem 
L G München am 3. 7. 1950; StAM/Staatsanwaltschaften/17856. 
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verschärften, als Schri t tmacher der Ü b e r w a c h u n g und Entziehung. Dabei warfen 
die Ministerien - und dies war auch den Mitarbeitern der Devisenstelle M ü n c h e n 
bewusst - formalrechtl iche Prinzipien über B o r d . So veränderte etwa der G e -
heimerlass des Reichswirtschaftsministeriums vom Mai 1938, der die Ü b e r w a -
chungspraxis mittels der Sicherungsverfügungen erheblich verschärfte, beste-
hende Runderlasse, eine gesetzeswidrige Vorgehensweise der Berl iner Behörde , 
denn Geheimerlasse durften de jure die Bes t immungen von Runderlassen nicht 
verändern. 3 4 6 

Unterhalb dieser E b e n e nahm die Devisenstelle H a m b u r g mit ihrer eigenmäch-
tigen und radikalen Handlungsweise aber of fenbar eine Sonderstellung ein. Im 
reichsweiten Vergleich stellte die Novel l ierung der devisenrechtlichen Best im-
mungen von D e z e m b e r 1936 zwar eine deutliche Zäsur dar, in der Verwaltungs-
praxis führte sie aber in M ü n c h e n zunächst nicht zu derart einschneidenden Ver-
änderungen, wie dies in der Hansestadt der Fall war. Wie die meisten Devisenstel-
len im Reich haben auch die bayerischen Behörden formalrechtl ich korrekte Ver-
fahrensweisen, das heißt den vorschrif tsmäßigen und an den reichsweiten Best im-
mungen orientierten Weg, bis ins J a h r 1938 nicht verlassen. N o c h im M ä r z 1938 
musste der Reichsf inanzminister ganz generell feststellen, dass die Devisenstellen 
die vorläufigen Sicherungsanordnungen der Zol l fahndung oftmals nicht bestäti-
gen würden. Sie seien „allem Anschein nach zu ängstlich und für bürokrat ische 
Hemmnisse zu verfänglich gewesen, um entsprechende M a ß n a h m e n durchzuset-
z e n " . 3 4 7 In einer Besprechung im Reichswirtschaftsminister ium Anfang O k t o b e r 
1938 wurde die Frage der Sicherungsanordnungen gemäß Paragraph 37a erneut 
diskutiert. Die meisten der dort Anwesenden - vor allem Vertreter der Devisen-
stellen - vertraten auch zu diesem Zeitpunkt noch die Auffassung, dass sich die 
Sicherungsanordnungen nicht gegen alle Juden gleichermaßen richten dürften und 
weiterhin konkrete Verdachtsmomente für das Ergreifen von Maßnahmen not-
wendig seien. 3 4 8 

D i e an den Vorgaben der Reichsregegierung orientierte Vorgehensweise der 
M ü n c h n e r Beamten zeigt zwar die Beständigkeit administrativer Spielregeln in 
der Reichsf inanzverwaltung, sie verrät allerdings noch nichts über die handlungs-
leitenden Mot ive der M ü n c h n e r Beamten bei der Umsetzung der sich ständig 
radikalisierenden Gesetze und Vorschriften. Hierfür ist zunächst ein Bl ick auf die 
organisatorischen Gegebenhei ten der Dienststel le notwendig. Innerhalb der D e -
visenstelle herrschten die Grundsätze der Amtsdisziplin und Kontrol le . Ü b e r eine 
unangefochtene Spitzenstellung in der Hierarchie verfügte der Leiter der Devi -
senstelle. Alle grundlegenden Fragen und wichtigen Entscheidungen mussten die 
Beamten ihm vorlegen. 3 4 9 Seine Bedeutung innerhalb der Behörde unterstrich er 
gegenüber seinen Mitarbeitern bei einer Besprechung am 21. April 1939, als er 
ihnen das grundsätzliche Verbot einschärfte, in irgendeiner F o r m Krit ik an seiner 

3 + f l Schrift über „Devisenrecht l iche S icherungsanordnungen gegen jüdische In länder" von 
1950; ebd. 

3 4 7 Schre iben des R d F an den O F P Leipzig vom 16. 3. 1938; Β A B / R 2 / 5 6 0 7 1 . 
3 4 S Niederschr i f t aus der Abte i lung Steuer des R d F vom 3. 10. 1938; B A B / R 2 / 5 6 0 7 1 . 

E b d . 
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Person zu üben . 3 5 0 In Schulungen und Besprechungen war er es auch, der die 
Handlungsleitlinien vorgab, wobei er sich vor allem an funktionalistischen G e -
sichtspunkten orientierte. Als oberster Grundsatz hatte immer das volkswirt-
schaftliche Interesse des Reiches zu gelten. Dabei ging der Leiter der Devisenstelle 
sogar ausdrücklich von einem Dualismus zwischen Staat und Partei aus: Der 
Standpunkt der Partei - so der Dienststellenleiter bei einer Sitzung Ende N o v e m -
ber 1938 - widerspreche oftmals dem Devisenrecht. Die „Lösung der Judenfrage" 
im Jahr 1938 habe eine handfeste Wirtschaftskrise und einen Rückgang des E x -
portvolumens um 800 Mill ionen Reichsmark ausgelöst.3 5 1 D e r bei der Bespre-
chung anwesende Ministerialdirigent Schletterer aus Berlin verurteilte zwar eine 
rein zweckrationale und nicht den ideologischen Zielsetzungen verpflichtete 
Sichtweise nachdrücklich. Auch er war aber der Auffassung, das deutsche Expor t -
geschäft dürfe in keinem Fall Schaden erleiden. Prinzipiell, so schärften die Spit-
zenbeamten den Mitarbeitern der Dienststelle ein, hatten Einzelaktionen gegen 
den Willen des Reichswirtschaftsministeriums zu unterbleiben. 3 5 2 

D e r Leiter der Dienststelle präzisierte außerdem die Best immungen für die Si-
cherungsanordnungen: Bei Juden, die auswandern wollen, so führte er am 25. Au-
gust 1938 aus, sei die Einzahlung auf Sperrkonten zu genehmigen, die Verfügung 
über die Konten allerdings generell zu sperren. 3 5 3 

Die Verordnungen der Ministerialbürokratie und die einflussreiche Stellung des 
Dienststellenleiters trugen zwar erheblich zur Orientierung an hierarchischen 
Strukturprinzipien und formalrechtlich weitgehend korrekten Handlungsweisen 
bei, ihre Betonung darf aber die Ermessensspielräume der Beamten vor O r t nicht 
überdecken. U m zentrale Vorgaben für die Überwachung und Entziehung umset-
zen zu können, reagierte die Devisenstelle München in zweifacher Weise. Zu-
nächst veränderte sich die Organisation der Dienststelle. Nachdem bereits 1933 
die Auswanderungsabteilung gegründet worden war, entstand für den erhebli-
chen Mehraufwand bei den Sicherungsverfügungen 1938 ein eigenes Referat. Für 
die Überwachung der inländischen jüdischen Bevölkerung blieb die Überwa-
chungsabteilung zuständig. 3 5 4 Die Verwaltung der gesperrten Konten übernahm 
dann die Genehmigungsabteilung. 3 5 5 Darüber hinaus kam es bereits seit 1934, 
verstärkt aber ab 1937 und 1938 zu Personalverschiebungen. In diesen Jahren 
wurden wichtige Positionen, die mit der Überwachung von Juden zusammenhin-
gen, durch junge, hervorragend ausgebildete Fachleute neu besetzt. 

3 5 0 Aufzeichnungen über eine Besprechung in der Devisenstelle München vom 21. 4. 1939; 
S tAM/OFD/396 . 

3 5 1 Aufzeichnungen über eine Besprechung in der Devisenstelle am 24. 11. 1938; ebd; Auf-
zeichnungen über eine Besprechung am 2. 12. 1938, in der noch einmal darauf hingewie-
sen wurde, dass die Devisenbelange des Reiches immer vorrangig zu behandeln seien; 
ebd. 

3 5 2 Besprechung der Devisenstelle am 24. 11. 1938; ebd. 
3 5 3 Besprechung der Devisenstelle am 25. 8. 1938; ebd. 
3 5 4 Aussage eines Rechtsanwalts, die Uberwachungsabteilung sei mit allen Fragen der noch 

im Inland verweilenden Juden betraut gewesen; Schreiben des Anwalts an die W B I vom 
23. 1. 1951; S t A M / W B I/a/3339. 

3 5 5 Besprechung der Devisenstelle am 14. 12. 1939; S tAM/OFD/396 . 
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Entscheidend für die Sicherung von jüdischen Vermögenswerten war ab 1938 
das Referat „Sicherungsanordnungen", das Regierungsrat Dr. German H. leitete. 
German H. war promovierter Jurist und trat im Oktober 1936 seinen Dienst als 
Sachbearbeiter in der Devisenstelle München an. 1939, bereits im Alter von 30 
Jahren, wurde er zum Regierungsrat befördert und avancierte im gleichen Jahr 
zum Leiter der Prüfungsabteilung der Devisenstelle.356 Ein ähnliches Profil kenn-
zeichnete den in der Überwachungsabteilung als Sachbearbeiter tätigen Dr. Franz 
B. 1895 in Mainz geboren, kam er als promovierter Jurist 1938 zur Abteilung. Be-
reits ein Jahr früher war sein junger Kollege, der stellvertretende Leiter der Uber-
wachungsabteilung Josef P., Jahrgang 1906, zur Devisenstelle München gestoßen. 
Für die Uberprüfung von Devisenfragen in Betrieben war unter anderem Hans H. 
verantwortlich. Er war 1904 in Bremen geboren, studierter Naturwissenschaftler 
und erfahrener Kaufmann und trat am 1. April 1938 seinen Dienst an.3 3 7 Wegen 
der „erheblichen Mehrbelastung" durch die verstärkte devisenrechtliche Über-
prüfung von Betrieben kam 1936 auch der studierte Jurist Dr. Georg L. als Devi-
senprüfer zur Devisenstelle München. 3 5 8 Dem Auswanderungssachgebiet stand 
Dr. Fritz J . vor, ein promovierter Volkswirt. Er kam 1934 zur Devisenstelle und 
blieb bis Mai 1940. Er wurde dann an die Abteilung „Devisen" im Generalgouver-
nement versetzt.3 5 9 Für die Entscheidung von Transferanträgen war schließlich 
Dr. Johannes C. verantwortlich. Er war im Juli 1937 zur Devisenstelle gestoßen 
und wurde 1938 Sachbearbeiter des entsprechenden Referats. Wegen seiner guten 
Sachkenntnisse wurde Johannes C. 1942 zur Vermögensverwertungsstelle beim 
Oberfinanzpräsidenten München versetzt, wo er für die Verwertung jüdischen 
Vermögens zuständig war.3 6 0 

Hinsichtlich der Veränderungen in der Personalstruktur der Devisenstelle ver-
stärkten sich die Unterschiede zu den sonstigen Institutionen der Finanzverwal-
tung zusätzlich. Nicht erfahrene Beamte, sondern junge und gut ausgebildete 
Quereinsteiger waren für die Überwachung und Entziehung des Emigrantenver-
mögens verantwortlich. Die zunehmende Dezentralisierung der Aufgabenberei-
che und der hohe Ausbildungsgrad der Beamten führten zu einer entsprechend 
professionellen Handlungsweise bei der Überwachung und Entziehung der Ver-

3 5 6 Zu Eckdaten der Vita des B e a m t e n siehe sein Spruchkammerver fahren , etwa Spruch der 
S p r u c h k a m m e r M ü n c h e n I I v o m 30. 8. 1946; S t A M / S p r u c h k a m m e r / K a r t o n 666 . Wegen 
seiner „hervorragenden banktechnischen Kenntn isse " wurde er 1951 zum Leiter der D e -
visenstelle M ü n c h e n befördert ; Befähigungsber icht der O F D M ü n c h e n 1950 und Perso-
nalbogen für Beamte ; B a y H S t A M / M F / P e r s o n a l a k t e n / G e r m a n H . 

3 = 7 Z u m berufl ichen Werdegang des B e a m t e n siehe Schreiben des R W M an den O F P M ü n -
chen vom 27. 5. 1940 sowie die weiteren Angaben in seiner Personalakte ; S t A M / P e r s o -
nalakten/1986 . 

3 5 8 Schreiben der Devisenstel le an den Lei ter des L F A vom 3. 11. 1936; S t A M / O F D M ü n -
c h e n / P e r s o n a l a k t e n / 2 2 2 4 3 . 

3 5 9 Lebens lauf des B e a m t e n in seiner Personalakte ; S t A M / O F D M ü n c h e n / P e r s o n a l a k t e n / 
1990. 

3 f , c Z u m berufl ichen Werdegang des B e a m t e n vgl. seinen Antrag auf Wiedereinstel lung in die 
Devisenstel le v o m 26. 4. 1950, sein Dienstzeugnis ausgestellt durch den O F P M ü n c h e n 
vom 31. 8. 1943 sowie die weiteren Angaben in seiner Personalakte ; S t A M / O F D M ü n -
c h e n / P e r s o n a l a k t e n / 2 1 8 0 6 . 
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mögenswerte und räumten ihnen - ungeachtet der zentralen Stellung des Leiters 
der Devisenstelle - durchaus Ermessensspielräume ein. U b e r weitreichende 
Handlungsoptionen verfügten die Beamten etwa auf dem Gebiet der Sicherungs-
verfügungen. Während bis 1938 nur Beamte in leitender Funkt ion die Verfügun-
gen unterzeichnen durften, bestimmte das Reichsfinanzministerium im selben 
Jahr auf Anregung des Devisenfahndungsamts, dass alle Beamten des höheren 
Dienstes die Sicherungsverfügungen anordnen konnten. 3 6 1 Entsprechend unter-
schrieben die Münchner Beamten die Verfügung im Auftrag des Sachgebietslei-
ters . 3 6 2 

Eine der Staatsanwaltschaft München 1950 von der Devisenstelle vorgelegte 
Schrift betonte auch auf der Ebene der Einzelentscheidung der Beamten das Fest-
halten an formal korrekten Verfahrensweisen: „Die allgemeine Stellung, die die 
Devisenstelle gegenüber rechtswidrigen Verletzungen der wirtschaftlichen Inte-
ressen jüdischer Personen eingenommen hat, geht aus der Tatsache hervor, dass es 
nicht an Fällen gefehlt hat, dass jüdische Personen, die vor die Wahl gestellt waren, 
sich entweder freiwillig einem Unrechten Gesetz zu unterwerfen oder aber sich ei-
ner gesetzlosen Willkür auszuliefern, die erste Alternative gewählt und bei der 
Devisenstelle selbst den Erlass einer Sicherungsanordnung beantragt haben . " 3 6 3 

Diese Einschätzung war wohl nicht nur eine Schutzbehauptung zur Verhinderung 
rechtlicher Konsequenzen. Auf die Handlungsweise einzelner Beamter bei der 
Vermögenssicherung direkt angesprochen, urteilten auch die Betroffenen in den 
wenigen vorhandenen Erklärungen meist mit „sachlich" oder „höfl ich". Bezeich-
nend ist die eidesstattliche Erklärung des bekannten Münchner jüdischen Anwalts 
Dr. Siegfried N . , der im Rahmen des Spruchkammerverfahrens gegen German H . 
aussagte. D e m Urteil des verfolgten Juristen nach habe der Beamte der Devisen-
stelle dafür Sorge getragen, dass die Wünsche der Juden auf beschleunigte Aus-
wanderung durch die Devisenstelle unterstützt wurden. „In all diesen Angelegen-
heiten bekundete er Wohlwollen und Entgegenkommen. " 3 6 4 Zwar sind solche 
Aussagen in Spruchkammerverfahren besonders kritisch zu hinterfragen, ange-
sichts der brutalen und willkürlichen Vorgehensweise der Parteifunktionäre über-
raschen sie aber nicht. H o b e n sich doch die scheinbar geregelten Verfahrenswei-
sen und der sachliche Stil der Beamten von den Verfolgungsmaßnahmen der 
N S D A P ab. Eine derartige Wirkung war allerdings zu NS-Zei ten durchaus inten-
diert und ließ sich mit den ideologischen Zielsetzungen des NS-Staates in Ein-
klang bringen. So war etwa die vermeintlich großzügige Unterstützung der Aus-
wanderung ein haushaltspolitisch und ideologisch gewolltes Ziel der Fiskalpoli-
tik. Auch das korrekte Auftreten der Beamten in der Öffentl ichkeit entsprach den 
Intentionen der Devisenstelle. In der „Judenfrage", so der Tenor einer Bespre-

3 6 1 Schreiben des RdF an das RWM vom 22. 6. 1938; Β A B / R 2/56071. 
362 Verfügung über das Konto von Otto S. vom 31. 8. 1940; StAM/Kanzlei Roquette/Privat-

archiv 20. 
3 6 3 Schrift der Staatsanwaltschaft München über „Devisenrechtliche Sicherungsanordnun-

gen gegen jüdische Inländer", vorgelegt während eines Strafverfahrens gegen den Münch-
ner NSDAP-Funktionär Hans Wegner 1950; StAM/StaatsanwaItschaften/17856. 

3 6 4 Eidesstattliche Versicherung von Dr. Siegfried N. vom 1. 10. 1946; StAM/Spruchkam-
mer/Karton 666. 
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chung der Devisenstelle M ü n c h e n im D e z e m b e r 1938, sollten die Beamten der 
Devisenstelle stets sachlich verfahren. 3 6 5 Aufschlussreich ist hier auch eine Be-
sprechung der Devisenstel le vom April 1939, in der ausdrücklich darauf hingewie-
sen wurde, dass eine „weiße Weste" gewahrt werden sollte und daher das Dienst -
geheimnis unbedingt einzuhalten sei . 3 6 6 

Tatsächlich gingen einzelne Mitarbei ter innerhalb der weitgefassten rechtlichen 
Rahmenbedingungen die jüdische Bevölkerung besonders hart an, wie dies B e -
amte der Devisenstelle nach Beendigung des Krieges auch offen zugaben. So 
meinte etwa Regierungsrat G e r m a n H . im M ä r z 1951: „Es ist klar, dass bei Juden 
eher gesichert wurde als bei Ariern und zwar aus diesem Grunde , weil bei Juden 
die Gefahr der Auswanderung und der Vermögensverschiebung grösser war. E in-
zelne Sachbearbeiter der Devisenstelle gingen gegen Juden besonders scharf vor." 
Dies galt nach G e r m a n H . auch für die Sicherungspraxis vor dem Mai 1938, also 
vor der reichsweiten Verschärfung der Sicherungsanordnung: „dagegen ist es 
wohl richtig", so der Beamte weiter, „dass schon vorher gegen Juden schärfer als 
gegen Arier vorgegangen worden ist und zwar von einzelnen Sachbearbe i tern . " 3 6 7 

Vereinzelte antisemitische Tendenzen zeigten sich ab 1939 auch in der Dik t ion der 
Beamten. In Anmerkungen der Überwachungsabte i lung der Devisenstelle tauchte 
ab diesem Jahr die Beze ichnung „Jude" anstatt des eigentlichen Namens des A n -
tragstellers auf, dem typische „rassische" Charaktereigenschaften zugeordnet 
w u r d e n . 3 6 8 

N e b e n der Sicherungsverfügung im Rahmen des Paragraphen 37a Devisenge-
setz stand Devisenstelle und Zoll fahndung mit der Abgabe für Umzugsgut ein 
weiteres Mittel zur Ü b e r w a c h u n g und Sicherung jüdischen Vermögens zur Verfü-
gung. Bereits im April 1937 hatte die Ministerialbürokratie die fehlenden M ö g -
lichkeiten einer effizienten Kontro l le des Umzugsgutes durch Zol l fahndung und 
Reichsbahn beklagt und daraufhin eine rechtzeitige Anzeige von Stückgutsendun-
gen ins Ausland bei der Zollstelle zur Auflage gemacht . 3 6 9 Im Mai 1938 wurde 
diese L ü c k e im Überwachungssystem durch eine neue Verfahrensregelung für die 
M i t n a h m e von Umzugsgut geschlossen, die das Reichswirtschaftsministerium 
explizit für „Juden und Kapitalf luchtverdächtige" ausgearbeitet hatte. Im Rahmen 
der intensivierten Überwachung des Umzugsgutes waren vor allem die Best im-
mungen hinsichtlich der als Umzugsgut deklarierten Gegenstände entscheidend, 
die legal von J u d e n ausgeführt werden durften. Von der Genehmigung ausge-

3 6 5 Besprechung der Devisenstel le M ü n c h e n am 2. 12. 1938; S t A M / O F D / 3 9 6 . 
3 6 6 Besprechung der Devisenstel le M ü n c h e n am 2 1 . 4 . 1939; ebd. 
3 6 7 Aussage von G e r m a n H . im R a h m e n eines Wiedergutmachungsverfahrens bei der Wie-

d e r g u t m a c h u n g s k a m m e r des L G M ü n c h e n I am 13. 3. 1951; S t A M / N S D A P / 2 1 1 . Auf das 
radikale Vorgehen einzelner B e a m t e r der Devisenstel le weist auch die Aussage eines 
Sachbearbei ters der Zol l fahndungsstel le M ü n c h e n v o m 15. Januar 1947 hin, der meinte, 
e inzelne Mitarbei ter der Devisenstel le seien auch für die Ermit t lungen gegen Angehör ige 
der Reichsf inanzverwaltung verantwort l ich gewesen; Aussage vor der S p r u c h k a m m e r 
M ü n c h e n im Verfahren H a n s R a u c h ; S t A M / S p r u c h k a m m e r / K a r t o n 3405 . 

3<ss A n m e r k u n g e n in der A k t e der Uberwachungsabte i lung der Devisenstel le über den jüdi-
schen Texti lhändler H e r m a n n L. v o m 25. 7. 1939; O F D N ü r n b e r g / B A / 1 0 0 0 . 

3 6 9 Schre iben des O F P Berl in an den R d F vom 29. 4. 1937; B A B / R 2 / 5 6 0 6 6 . 
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schlossen waren besonders wertvolle Kunstsammlungen sowie alle Wertgegen-
stände, die nicht „in angemessenem Verhältnis" zum sonstigen Vermögen des 
Emigranten standen. Besonderen Auflagen unterlag außerdem das gesamte U m -
zugsgut, das nach 1933 erworben worden war. Hatten die Emigranten diese Ge-
genstände nur erworben, um sie im Ausland zu veräußern, war der Transfer nicht 
erlaubt. Dabei lag die Beweislast beim Antragsteller. Eine Umgehung der Devi-
senvorschriften vermuteten die Devisenbeamten immer dann, wenn versucht 
wurde, neue Einrichtungsgegenstände ohne die erforderliche Sondergenehmi-
gung als Umzugsgut zu deklarieren. Sollten besondere Möbelstücke ausgeführt 
werden oder erforderte der angestrebte Beruf im Ausland besondere Gerätschaf-
ten, konnten zwar Genehmigungen beantragt werden, waren aber an eine Abgabe 
an die Deutsche Golddiskontbank gekoppelt, deren Höhe im Ermessen der Devi-
senstelle lag, auf Empfehlung des Reichswirtschaftsministeriums aber im Normal-
fall 100 Prozent des Anschaffungswertes des betreffenden Gutes betragen sollte. 
Lediglich in Härtefällen konnte die Devisenstelle Ermäßigungen gewähren.370 

Ab Januar 1939 war die Mitnahme von Schmuck- und Wertsachen bei der Aus-
wanderung dann generell verboten. Gleiches galt wenig später für die Mitnahme 
von Kulturgut, also vor allem für Gegenstände aus dem Bereich der bildenden 
Künste, wertvolle Bücher oder Archivalien.371 Lediglich der Transfer des Eherin-
ges, einer Uhr in einem Wert von nicht über 100 Reichsmark oder von gebrauch-
tem Tafelsilber war weiterhin erlaubt.372 Die Arbeit der Beamten erschöpfte sich 
aber nicht in der rein formalen Festlegung der Abgabe. Wie das Reichsfinanzmi-
nisterium im November 1938 noch einmal gesondert hervorhob, mussten wäh-
rend der gesamten Zeit der Verpackung und Verladung Zollbeamte anwesend sein, 
die nach Schmuggelware zu suchen hatten.373 Der Oberfinanzpräsident München 
legte in einer Besprechung mit den Leitern der Devisenstelle im November 1938 
die Richtlinien für den Transfer von Umzugsgut und den Umgang mit jüdischen 
Emigranten fest. Dabei wurden Fragen der Auswanderung, des Reiseverkehrs 
und der Freigrenze, des Transfers von Versicherungsleistungen, Pensionen, Ren-
ten und Grundstücken geregelt. Die Weisung des Reichsfinanzhofs, dem Ziel der 
„Entfernung der Juden aus dem Reichsgebiet" alle anderen Ziele unterzuordnen, 
galt als unwidersprochene Prämisse. Entsprechend gestalteten sich auch die Vor-
gaben des Oberfinanzpräsidiums. Zunächst waren die Devisenstellen angehalten, 
die vollständige „Entjudung" zu fördern. Sie hatten dafür Sorge zu tragen, dass 
ihre Entscheidungen die Auswanderung nicht hemmten. Bei den wenigen noch 

3 7 0 Rundschreiben des R W M an die Devisenstellen vom 13. 5. 1938 und Rundschreiben des 
R d F an die Oberfinanzpräsidenten vom 23. 11 .1938 ; BAB/R 2/56080. Am 17. April 1939 
waren dann für die Uberprüfung von Umzugsgut nicht mehr die Zollfahndung, sondern 
Gerichtsvollzieher verantwortlich; Rundschreiben des R d F an die Oberfinanzpräsidien 
vom 30. 5. 1939; BAB/R 2/56096. 

3 7 1 Schreiben des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 15. 5. 
1939; StAM/OFD/363. 

3 7 2 Rundschreiben des R W M an die Oberfinanzpräsidenten vom 16. 1. 1939; O F D Nürn-
berg/Münchner Keller/NS 3/Teilband B. 

3 7 3 Rundschreiben des R d F an die Oberfinanzpräsidenten vom 23. 11. 1938; BAB/R 2/ 
56080. 
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vorhandenen Transfermöglichkeiten, etwa im H i n b l i c k auf das Umzugsgut , sollte 
großzügig verfahren werden. D i e ideologisch eingefärbten Anweisungen blieben 
aber in der Regel immer mit utilitaristischen Aspekten gekoppelt . D e r Beamte 
verlor das Vermögen in H ö h e von etwa acht Milliarden Reichsmark der 6 0 0 0 0 0 
bis 7 0 0 0 0 0 noch im Reich befindlichen Juden nicht aus den Augen. Devisenwerte 
durften die Devisenstellen ebenso wie Handelsware nicht mehr für die Auswan-
derung freigeben. Sondergenehmigungen sollten nur dann erteilt werden, wenn 
Vermögenswerte nicht anders zu liquidieren waren . 3 7 4 

Von der Überwachungspraxis der Devisenstelle M ü n c h e n beim Umzugsgut 
zeichnen die Quel len ein uneinheitl iches Bild. In den meisten Fällen lief die Ü b e r -
prüfung wohl nach klar geregelten Verfahren ab. D e r Ausreisewillige musste ent-
sprechende Verzeichnisse an die Devisenstelle weiterreichen, die dann Sachver-
ständige mit der Überprüfung der Listen beauftragte. Diese errechneten nicht nur 
den Wert der nach 1933 angeschafften und somit abgabepflichtigen Gegenstände, 
sondern sortierten auch „Kulturgüter" und sonstige Wertsachen aus, die nicht 
transferiert werden durften. D i e H ö h e der Abgabe an die Deutsche Golddiskont -
bank richtete sich nach dem Gutachten des Sachverständigen. 3 7 5 Gleichzeit ig in-
formierte die Devisenstelle das Wohnf inanzamt , das zu prüfen hatte, ob der Wert 
des Umzugsgutes in die Berechnung der „Reichsf luchtsteuer" Eingang gefunden 
hat te . 3 7 6 D i e Betrof fenen schilderten zwar die D e g o - A b g a b e als krasses U n r e c h t , 
brachten ihre Diskr iminierung aber nur äußerst selten mit den ausführenden B e -
amten vor O r t in Verbindung. 3 7 7 Im Einzelfall würdigten außenstehende B e o b -
achter sogar die gleichförmige und offensichtl ich gesetzestreue Vorgehensweise 
der Devisenstelle München . Angetan berichtete etwa ein jüdischer U n t e r n e h m e r 
aus N ü r n b e r g 1939 seiner Frau von einem Besuch bei einem befreundeten jüdi-
schen Ehepaar in München , das kurz vor der Auswanderung stand. Obgle i ch die 
W o h n u n g der Bekannten mit Kisten, Kästen und neuen Sachen voll lag, da am 
nächsten Tag der Schätzer k o m m e n wollte, schrieb der U n t e r n e h m e r an seine 
Frau von positiven Eindrücken. D i e hatte er aus der Tatsache gewonnen, dass die 
D e g o - A b g a b e für Umzugsgut in München maximal 100 Prozent betrage und tat-
sächlich auch nur für wirklich neue Sachen erhoben werde. D e r Geschäftsmann 
konnte in M ü n c h e n schließlich auch Prob leme im Zusammenhang mit der Ver-
schickung seiner eigenen Umzugskis ten lösen. 3 7 8 

3 7 4 Ü b e r s i c h t über die mit dem „ J u d e n p r o b l e m " zusammenhängenden Fragen für die B e -
sprechung mit den Lei tern der Devisenstel le v o m 22. 11. 1938; S t A M / O F D / 4 1 3 ; R u n d -
schreiben des R W M an die Ober f inanzpräs identen v o m 16. 1. 1939; O F D N ü r n b e r g / 
M ü n c h n e r K e l l e r / N S 3/Tei lband B . 

3 7 5 Schre iben der Devisenstel le M ü n c h e n an das F inanzamt M ü n c h e n - S ü d vom 30. 3. 1939 
im Falle des Texti lhändlers David P.; S t A M / F i n a n z a m t / 1 8 7 3 4 . Das Vorgehen richtete sich 
nach dem Erlass des Wissenschaftsministers vom 15. 5. 1939; S t A M / O F D / 3 6 3 . 

3 7 6 D i e s ging auf eine Verfügung des O F P M ü n c h e n v o m 25. 6. 1938 zurück; Schre iben der 
Devisenstel le an das F inanzamt M ü n c h e n - O s t vom 5. 8. 1938; O F D N ü r n b e r g / M ü n c h -
ner K e l l e r / B I I I / 4 7 4 f. 

3 7 7 Schi lderung des M ü n c h n e r Hopfenhändlers Dr. Stefan K. , dem durch die Devisenstel le 
ein Betrag von 800 R M auferlegt wurde; eidesstattl iche Erk lärung von Dr. Stefan K. vom 
22. 8. 1950; B a y H S t A M / E G / 6 4 9 5 8 . 

3 7 8 Schre iben des U n t e r n e h m e r s an seine Frau vom 29. 1. 1939; S t a d t A N / E 1 0 / 5 8 / 2 4 . 
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Das Verhalten der Beamten vor Ort konnte sich für die Betroffenen freilich 
auch in die entgegengesetzte Richtung auswirken: In anderen Fällen verschärfte 
die Devisenstelle die Vorgaben der Reichsregierung, wie der Fall des Radiologen 
Leo F. zeigt: Als der Arzt seine Röntgeneinrichtung im Wert von 26000 Reichs-
mark im September 1938 für die Mitnahme ins Ausland prüfen ließ, veranschlagte 
die Devisenstelle bereits vor dem entsprechenden Erlass des Finanzministers vom 
April 1939 eine Summe von 110000 Reichsmark als Abgabe für Umzugsgut.3 7 9 

Da der Arzt die Summe nicht aufbringen konnte und ohne seine Geräte emigrie-
ren musste, beschlagnahmte letztlich die Gestapo sein Umzugsgut.3 8 0 

Nürnberg Bei der Überwachung und Entziehung jüdischen Vermögens änderte 
sich, ähnlich wie in München, angesichts des staatlich formulierten Ziels der Ver-
treibung der Juden aus der Wirtschaft und der daraus resultierenden zunehmen-
den Auswanderung der Inhalt der Berichte und Entscheide der Finanzverwaltung. 
Neben den turnusmäßigen allgemeinen Devisenprüfungen kontrollierte die Devi-
senstelle Nürnberg jüdische Betriebe und Unternehmen prinzipiell vor der Aus-
wanderung und Veräußerung. Die Devisenstelle wies auch in ihren Betriebsprü-
fungsberichten, die sie an zahlreiche andere Institutionen, etwa an die Zollfahn-
dung oder den Oberfinanzpräsidenten verteilte, auf die „rassische" Zugehörigkeit 
der Inhaber hin.381 Dennoch zeigen die zahlreichen überlieferten Einzelfallakten 
eine weiterhin primär an sachlichen Gesichtspunkten ausgerichtete Uberwa-
chungs- und Entziehungspraxis. Lagen keine Gründe für eine Beanstandung vor 
und stand der Betrieb noch nicht zum Verkauf, so ließ die Devisenstelle in der 
Regel auch noch 1938 jüdische Firmen unbehelligt.382 

Ähnlichkeiten im Hinblick auf das Verhalten der Beamten in München ergeben 
sich auch bei der Handhabung der Sicherungsverfügung gemäß Paragraph 37a 
Devisengesetz. Die Devisenstelle Nürnberg richtete die Uberwachungsmaßnah-
men ganz im Gegensatz zum Vorgehen der Partei und der Kommunalverwaltung 
weitgehend an den zentralen Vorgaben aus. Während sie bis Frühjahr 1938 Sicher-
heitsverfügungen nur im Einzelfall aussprach, richteten sich die Maßnahmen zur 
Vermögenssperre ab Juni 1938 offensichtlich gegen alle jüdischen Emigranten. 
Die Begründung lautete nun: „Sie beabsichtigen auszuwandern. Ihr inländisches 
Vermögen, soweit es zur Abwicklung Ihrer laufenden, normalen Bedürfnisse 

3 7 9 Schreiben der Devisenstelle vom 6. 9. 1938; S t A M / W B III /a/2361. 
3 8 ° Brief von einem Vertreter an das L G vom 9. 11. 1951; S t A N / W B III /a/2361. In vielen 

Fällen erreichte ungeachtet der geleisteten Abgabe an die Deutsche Golddiskontbank das 
Umzugsgut nie seinen eigentlichen Bestimmungsort, da die Versendung nach Kriegsaus-
bruch gestoppt wurde und die Kisten dann nach einer meist längeren Lagerungszeit 
beschlagnahmt wurden. Die Mitnahme von Umzugsgut erfuhr durch das „Gesetz über 
die Devisenbewirtschaftung" vom 12. Dezember 1938 dann eine deutliche Verschärfung, 
da Juden nach § 58 (1) im Reiseverkehr generell nur noch das zum Leben Notwendigste 
mitnehmen durften; R G B l . I (1938), S. 1742. 

3 8 1 Bericht der Devisenstelle bei der Prüfung der Hopfenhandlung W. und H. vom 5. und 
6. 8. 1938; O F D Nürnberg/Münchner Keller/Devisenstelle/C 32. 

3 8 2 Prüfung bei dem Unternehmen Max S. am 18. 2. 1938; B a y H S t A M / B E G / 9 6 7 7 ; Prüfung 
der Firma Moritz R. am 2. 3. 1938; S t A N / O F D Nürnberg (Bund)/10717; und Prüfung 
am 26. 7. 1938; S t A N / O F D Nürnberg (Bund)/10711. 
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nicht benötigt wird, ist daher gem. § 37a DevGes . vom 4. 2. 1935 zu sichern. Ich 
habe Ihnen am 8. 11. 1938 durch ZI (F) S. meiner Dienststelle die Verfügungs-
sperre über Teile ihres inländischen Vermögens mündlich bekanntgegeben. Ich 
bestätige diese mündliche Anordnung hiermit . " 3 8 3 A b Dezember 1938 ging dann 
auch die Devisenstelle Nürnberg endgültig dazu über, die Vermögenswerte sämt-
licher Juden zu sperren. 3 8 4 

Betrachtet man das Handeln der Finanzbeamten aus der Perspektive der Be-
troffenen, so stellt sich die Uberwachungs- und Entziehungspraxis im Bereich des 
Oberfinanzpräsidiums Nürnberg allerdings anders dar. In seinen Erinnerungen 
beschreibt der Rechtsanwalt Kurt B. die Nürnberger Devisenstelle als besonders 
gefürchtet. O h n e gesetzliche Handhabe seien horrende Summen für Umzugsgut, 
aber auch bei bereits geringen Verstößen im Zuge von Strafverfahren verhängt 
worden. Verantwortlich hierfür sei der fanatische Nationalsozialist und O b e r -
finanzpräsident Zehran gewesen, über dessen Schreibtisch alle Buchprüfungen 
jüdischer Firmen gegangen seien. 3 8 5 Auch der Hopfenhändler Kurt R. , der 1939 
nach England emigrierte, berichtete im Rahmen seines Wiedergutmachungsver-
fahrens über willkürliche Entscheidungen der Finanzverwaltung, durch die er 
eine Steuerstrafe in H ö h e von insgesamt 8000 Reichsmark bezahlen musste. 3 8 6 

Dass Aussagen der Betroffenen nicht deckungsgleich mit den aus Verwaltungs-
akten gewonnenen Ergebnissen sind, kann nicht überraschen, führt man sich die 
drastischen Konsequenzen des scheinlegalen Vorgehens der Finanzbehörden vor 
Augen. 

So meldete etwa der jüdische Hopfenhändler Max K. im Zuge der „Verordnung 
über die Anmeldung jüdischen Vermögens" 5 0 0 0 0 Reichsmark seines Vermögens 
nicht an. Da es sich um eine Steuerstraftat gemäß den Paragraphen 1, 5, 8/1 der 
Verordnung handelte, verfolgte das Finanzamt das Vergehen und gab es an die 
Staatsanwaltschaft Nürnberg weiter. Diese beantragte zwei Jahre Haft und eine 
Geldstrafe von 75 000 Reichsmark. Schließlich verurteilte das Landgericht N ü r n -
berg-Fürth Max K. zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten und 
einer Geldstrafe von 5 0 0 0 0 Reichsmark. Als der Hopfenhändler am 20. O k t o b e r 
1940 seine Haftstrafe verbüßt hatte, inhaftierte ihn die Gestapo bereits wenige 
Monate später und deportierte ihn nach Riga. Hier durchsuchte ihn das Wachper-
sonal im Sommer 1943. Wegen Mitführung eines Goldrings erschoss ihn die SS 
dort noch am selben Tag. 3 8 7 

3 8 3 Schreiben der Zol l fahndungsstel le N ü r n b e r g an den jüdischen A r z t Dr. Alber t B. vom 
8. 11. 1938; B a y H S t A M / B E G / 8 0 0 9 ; S icherungsverfügung über das K o n t o von Dr. R o -
bert B. am 3. 11. 1938; B L E A / B E G / 1 3 0 0 ; S icherungsanordnung gegen das K o n t o der 
jüdischen H o p f e n f i r m a ; Ber icht der Devisenstel le vom 26. 7. 1938; S t A N / O F D N ü r n -
berg ( B u n d ) / 1 0 7 1 1 ; S icherungsanordnung gegen die jüdische H o p f e n f i r m a M . vom 5. 8. 
1938; S t A N / O F D N ü r n b e r g ( B u n d ) / 1 0 4 5 4 . 

3 8 4 S icherungsverfügung gegen das K o n t o des jüdischen Händlers N a t h a n K. vom 1 8 . 3 . 
1939; S t A N / F i n a n z a m t N ü r n b e r g - O s t / 6 7 5 7 . 

3 8 5 Er innerungen des Rechtsanwalts K u r t B. ; S t a d t A N / F 5 / Q N G 4 9 4 / 1 . 
3 8 6 Anlage zum A n s p r u c h Kurt R.s auf Wiedergutmachung vom 20. 3. 1950; B a v H S t A M / 

E G / 1 0 0 7 0 8 . 
3 8 7 Eidesstatt l iche Versicherung der N i c h t e von M a x K. vom 1. 12. 1958; Ber icht des „Für-
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Unterfranken Inwieweit die Überwachungs- und Entziehungspraxis der Devi-
senstelle ebenfalls dem Vorgehen in den beiden großen bayerischen Städten ent-
sprach, lässt sich anhand des vorliegenden Quellenmaterials nicht mehr abschlie-
ßend beurteilen. Die in den Steuerakten enthaltenen Sicherungsverfügungen der 
Devisenstelle deuten jedoch auch hier auf eine Vereinheitlichung der Verfahrens-
weisen ab Ende 1938 hin. Dafür spricht unter anderem, dass im Oktober 1938 im 
Bezirk des Oberfinanzpräsidiums Würzburg mit einer Umorganisation und Er-
weiterung der Fahndungstätigkeit begonnen wurde. Sowohl die Devisenstelle als 
auch die Strafsachenbearbeiter in den kleinen Finanzämtern sollten wegen der 
vermehrten Aufgaben durch weiteres Personal entlastet werden. Dies galt für die 
lokalen Finanzämter im Besonderen, da hier der Amtsvorsteher meist gleichzeitig 
Strafsachenbearbeiter war. Der Oberfinanzpräsident Würzburg betonte daher die 
Notwendigkeit einer Neustrukturierung dieses Bereiches. In den Finanzämtern 
des Bezirks würde der Umfang der Strafsachenbearbeitung so viel Zeit in An-
spruch nehmen, dass die Vorsteher ihre volle Arbeitskraft ausschließlich für die-
sen Zweck verbrauchen würden.388 

Die Umorganisation war aus Sicht des Oberfinanzpräsidenten Würzburg dann 
auch von Erfolg gekrönt. Von April bis Ende Dezember 1938 wurden 625 Fahn-
dungsfälle durchgeführt, wobei das Ergebnis der zusätzlichen Steuererträge be-
eindruckte: 2097000 Reichsmark aus Reichssteuern, 314000 Reichsmark aus Lan-
dessteuern und 853900 Reichsmark aus Strafen. Die Steuerfahndung war dabei 
in besonderem Maße „Rückhalt für Reichsfluchtsteuerarbeiten", arbeitete ange-
sichts der Emigrationszahlen im Jahr 1938 also primär gegen jüdische Steuer-
pflichtige.389 

3. Die Entziehung von Steuern und Sonderabgaben 

Impulse von oben 

Eine deutlich messbare Verschärfung der Überwachungs- und Entziehungspraxis 
der Finanzämter brachte die „Judenvermögensabgabe" mit sich, die die Reichsre-
gierung kurz nach der „Reichskristallnacht" erließ. Die Abgabe verlangte den 
deutschen Juden weitere 25 Prozent ihres Vermögens ab und erschwerte dadurch 
die lebensnotwendige Auswanderung zusätzlich. Im Hinblick auf die Verfolgung 
der inländischen jüdischen Bevölkerung standen die Beamten vor einer vollkom-
men veränderten Position. Durch sie waren die Finanzämter, wie es die „Deutsche 
Steuerzeitung" 1939 formulierte, „im Kampf gegen das Judentum an vorderster 
Front eingesetzt".390 Sie übernahmen damit die Durchführung einer Unrechts -

ther Anzeigers" vom 23. 11. 1939; Abschrift des Strafregisterauszuges vom 31. 1. 1964; 
B L E A / B E G / 4 3 1 6 0 . 

3 8 8 Schreiben des Präsidenten des L F A Würzburg an den R d F vom 19. 10. 1938; B A B / R 2/ 
5973. 

3 8 9 Besprechung mit den Steuerfahndungsbeamten unter Vorsitz des O F P W vom 27. -28 . 1. 
1939; ebd. 

3 9 0 Artikel von R R W. Donandt über die „Judenvermögensabgabe", in: „Deutsche Steuerzei-
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maßnahme im Auftrage Hermann Görings. Die „Judenvermögensabgabe" war 
keine Steuer, sondern eine Kontribution. Nicht die individuelle Bemessung und 
die Ausrichtung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im Einzelfall waren 
hier ausschlaggebend, sondern die H ö h e der Gesamtsumme von einer Milliarde 
Reichsmark, die am Ende der kollektiv verhängten Strafe gegen „das Judentum" 
eingetrieben sein sollte. Ein Rundbrief des Reichsfinanzministers veranschau-
lichte die besondere Bedeutung der Kontribution. Wenn sich ein einzelner Jude 
der Abgabe entziehe, so die Argumentation, schädige er nicht die deutsche Bevöl-
kerung, sondern lediglich die anderen Juden, die dann zwangsläufig mehr zu be-
zahlen hätten, um die Summe von einer Milliarde Reichsmark aufzubringen. 3 9 1 

Andere Abgaben, die auf Grund der Auswanderung zu zahlen waren, beispiels-
weise an die Deutsche Golddiskontbank, konnten die Betroffenen bei der Neu-
veranlagung des Vermögens im Rahmen der „Judenvermögensabgabe" nicht gel-
tend machen. Hierbei handelte es sich, so die offizielle Verlautbarung, um keinen 
vollstreckbaren Schuldtitel, sondern um eine freiwillige Abgabe; denn die Nicht -
bezahlung habe lediglich die Verweigerung der für die Auswanderung notwendi-
gen „Unbedenklichkeitsbescheinigung" zur Folge . 3 9 2 

Das Prozedere der Einziehung war durch einen Erlass Reinhardts geregelt. Der 
Staatssekretär hatte den Finanzämtern nicht nur eine beschleunigte Arbeitsweise 
vorgegeben, um den Charakter einer Sühne zu wahren, sondern erwartete von 
ihnen auch die Überwachung und Entgegennahme der Abgaben. Demnach hatten 
Ermittlungs- oder Veranlagungsverfahren zu unterbleiben. Die Bemessungs-
grundlage war ausschließlich die Vermögensanmeldung vom April 1938 oder seit-
her korrekt eingereichte Veränderungsanzeigen beim Regierungspräsidenten. 3 9 3 

Entsprechend gingen die Münchner Finanzbeamten vor. Die Berechnung der im 
Verwaltungsjargon sogenannten Juva richtete sich in der Regel nach den Angaben 
vom April 1938. Wenn Änderungen der Vermögenslage zu spät eingegangen wa-
ren oder ausreichende Belege fehlten, berechneten die Beamten die Kontribution 
nach dem Vermögensstand zu diesem Zeitpunkt . 3 9 4 Wie verhängnisvoll sich das 
Fehlen von individuellen Bemessungsgrundlagen und die damit gegebene fiskali-
sche Willkür für die jüdische Bevölkerung auswirkte, verdeutlicht die Wechsel-
wirkung zwischen den verschiedenen diskriminierenden Steuern und Abgaben. 
Erst im Februar 1939 ordnete ein Runderlass des Reichsfinanzministers an, dass 
der Vermögensbetrag, der der „Reichsfluchtsteuer" zugrunde gelegt wurde, um 

tung" v o m 28. 1. 1939; zur „ Judenvermögensabgabe" auch Mehl , Reichsf inanzminis te -
r ium, S. 70f f . ; Kuller, F inanzverwal tung und „Aris ierung" , S. 180f f . 

3 9 1 R u n d b r i e f des R d F v o m 23. 11. 1938; O F D N ü r n b e r g / M ü n c h n e r K e l l e r / N S 3/Tei lband 
B . 

3 9 2 Rundschre iben des O F P N ü r n b e r g an die F inanzämter des Bez i rks v o m 26. 1. 1939; 
O F D N ü r n b e r g / M ü n c h n e r K e l l e r / N S 3. 

3 9 3 Rundschre iben des R d F an die Oberf inanzpräs id ien v o m 23. 11. 1938; B a v H S t A / S t K / 
5384 . 

394 Wegen der vielen Anträge auf Stundung oder Erlass der „ Judenvermögensabgabe" sind 
hier quanti f iz ierende Ergebnisse gut mögl ich. Fast 6 0 % der Bet rof fenen beantragten eine 
Ermäßigung, der bei fehlenden Belegen oder zu später E ingabe nicht stattgegeben wurde; 
etwa Antrag von Jul ius L. auf Abänderung seiner Vermögensangaben und B e r e c h n u n g 
des F inanzamts M ü n c h e n - S ü d im D e z e m b e r 1938; S t A M / F i n a n z a m t / 1 8 3 4 7 . 
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den Betrag der „Judenvermögensabgabe" zu kürzen sei. Zwischen der Fälligkeit 
der ersten Rate der „Judenvermögensabgabe" am 15. Dezember 1938 und dem 
7. Februar 1939, also in einer der Hochphasen der jüdischen Auswanderung, 
mussten die Emigranten beide Abgaben nach derselben Bemessungsgrundlage be-
zahlen, ohne dass eine Vermögensminderung durch die anderen Entziehungsmaß-
nahmen berücksichtigt worden wäre.3 9 5 

Schließlich verschärfte das NS-Regime auch die Steuergesetzgebung erheblich. 
Mit dem „Gesetz zur Änderung des Einkommensteuergesetzes" vom Februar 
1938 strich das NS-Regime die Kinderermäßigung für jüdische Kinder bei der 
Einkommensteuer.3 9 6 Auch abzugsfähige Beiträge für Versicherungen oder Un-
kosten durch Erkrankungen oder andere außergewöhnliche Belastungen konnten 
bei jüdischen Kindern nicht mehr für Steuerermäßigungen geltend gemacht wer-
den. 3 9 7 Nur einen Monat später - ab dem 31. März 1938 - waren Abgaben an Sy-
nagogengemeinden steuerlich nicht mehr absetzbar, da diese nicht mehr als öf-
fentlich rechtliche Körperschaften galten.3 9 8 Ein Höhepunkt der vorangaloppie-
renden Steuerdiskriminierung war die am 17. Februar 1939 verabschiedete N o -
velle der Steuergesetzgebung, die alle Juden unabhängig von ihrem Familienstand 
in die Steuergruppe I einstufte.399 Ein Beispiel: Ein jüdischer Familienvater, der 
1939 bereits über 16000 Reichsmark „Judenvermögensabgabe" gezahlt hatte, 
wurde nach einem verbleibenden Vermögen von 33000 Reichsmark 1940 und 
1941 mit je 165 Reichsmark Vermögensteuer4 0 0 veranlagt, für 1942 bis zu seiner 
Deportation noch mit 123,75 Reichsmark. Unter Berücksichtigung der Freibe-
träge wäre er stattdessen mit jeweils 15 Reichsmark für die Jahre von 1940 bis 1942 
zu veranlagen gewesen. Er hatte somit über 400 Reichsmark Vermögensteuer 
mehr als ein finanziell ähnlich gestellter „Arier" zu zahlen. An erhöhter Einkom-
mensteuer musste der vom Verkauf seines Hauses lebende Jude in den Jahren von 
1939 bis 1942 noch einmal 143 Reichsmark zahlen.4 0 1 

Einer der letzten Schritte auf dem Weg zur vollständigen Ausplünderung war 
schließlich die „Sozialausgleichsabgabe", die Juden ab Januar 1941 zusätzlich zur 
Einkommen- und Lohnsteuer weitere Zahlungen in Höhe von 15 Prozent ihres 
Verdienstes aufzwang. Der Gesetzgeber hatte Juden in die „Sozialausgleichsab-
gabe" einbezogen (die bis dahin nur Polen zahlen mussten)4 0 2 , damit, so die offi-

3 9 5 Mehl, Reichsfinanzministerium, S. 74; Rummel/Rath, Reich, S. 74 ff. 
3 9 6 § 32 Abs. 3 des „Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes" vom 1. 2. 1938; 

R G B l . 1 (1938), S. 100. 
3 9 7 Vortrag eines O R R aus dem Finanzamt Steinen bei einer Umsatzsteuerbesprechung des 

O F P Würzburg 1939; B A B / R 2/57500. 
3 9« Ebd. 
3 9 9 Hierzu v.a. Voß, Steuern, S. 152 ff. 
4 0 0 Seit 1. Januar 1940 waren Juden bei der Vermögensteuer von sämtlichen Freibeträgen 

ausgeschlossen. „Verordnung zur Änderung des Vermögensteuergesetzes" vom 31. 10. 
1939, R G B l . I (1939), S. 2138. 

4 0 1 Beispiele nach Meinl, Raub, S. 129. 
4 0 2 Rundschreiben des Oberfinanzpräsidiums München an die Finanzämter vom 14. 1. 1941: 

Amtliche Bekanntmachung über die Erhebung einer Sozialausgleichsabgabe von jüdi-
schen Arbeitnehmern; StÄM/Finanzamt/19845. Die Ausweitung auf Juden erfolgte 
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zielle Begründung, „Polen" und „Juden" bei gleicher Arbeit gleichen L o h n erhal-
ten. D a beide „ G r u p p e n " Belastungen, wie die Beiträge zur Deutschen Arbei ts -
front , zur Nationalsozial ist ischen Volkswohlfahrt ( N S V ) , zum Winterhi l fswerk 
und ähnlichen Einr ichtungen nicht zu bestreiten hatten, sollte die Abgabe einen 
„Ausgleich" schaffen. Angesichts der Lebensverhältnisse der jüdischen Bevölke-
rung zu diesem Zeitpunkt war eine derartige Argumentat ion an Zynismus freilich 
kaum zu überbieten. D i e Betroffenen arbeiteten in der Regel als Zwangsarbeiter 
zu Niedrigst löhnen, die die Arbei tgeber darüber hinaus auf K o n t e n überwiesen, 
die durch Sicherungsverfügungen in der Verfügungsgewalt der Reichsf inanzver-
waltung lagen. Vor allem aber war die jüdische Bevölkerung von den Leistungen 
des Winterhi l fswerks, der N S V und der anderen Einr ichtungen ohnehin ausge-
schlossen. 4 0 3 Auch auf den Familienstand und die Zahl der Kinder wurde schließ-
lich keine Rücks icht genommen. D i e Abgabenleistung der jüdischen Bevölkerung 
bestand ab 1941 nach Zahlung aller Sonderabgaben aus E inkommensteuer 
(Gruppe I), Kriegszuschlag zur E inkommensteuer und Sozialausgleichsabgabe. 
E in verheirateter jüdischer Steuerpflichtiger mit drei Kindern bezahlte beispiels-
weise aus den ihm verbliebenen Einnahmen von 4 0 0 0 Reichsmark Steuern in 
H ö h e von 1450 Reichsmark, annähernd der zehnfache Betrag im Vergleich zu ei-
nem nicht jüdischen Steuerpflichtigen: Dessen Steuerlast belief sich zum gleichen 
Zei tpunkt auf etwa 168 R e i c h s m a r k . 4 0 4 

Im Gleichschri t t mit der steuerlichen Diskriminierung verschärfte das N S -
Regime die Ü b e r w a c h u n g und Entz iehung des Vermögens von Emigranten. Eine 
Schlüsselrolle nahm dabei die Zentrale Steuerfahndungsstelle beim O b e r f i n a n z -
präsidenten Berl in ein. Sie forderte ab 1939 beim kleinsten Anzeichen von Veräu-
ßerungen jüdischen Vermögens, etwa bei Mittei lung von Rückkaufwerten durch 
Versicherungsgesellschaften, die sofortige Prüfung, o b Sicherheitsbescheide ge-
mäß den Verordnungen über die „Reichsf luchtsteuer" oder der „Judenvermö-
gensabgabe" vollzogen werden könnten. D i e Beamten in den Finanzämtern hat-
ten entsprechende Bescheide sofort zu vol ls trecken. 4 0 5 

Bereits ein J a h r früher und noch vor der offiziellen Def ini t ion eines „ jüdischen" 
Betriebs im Juni 1 9 3 8 4 0 6 , hatte der Reichswirtschaftsminister die Industrie- und 
Handelskammern angewiesen, den Finanzämtern Auskünfte über den Verkauf 
jüdischer U n t e r n e h m e n mitzuteilen, damit diese die „Reichsf luchtsteuer" sichern 
konnten. D i e Zentrale Steuerfahndungsstelle präzisierte dann einen M o n a t später, 
welche Betr iebe als „ jüdisch" eingestuft werden sollten. Hierunter fielen unter 
anderem Unternehmen, deren Inhaber Juden waren oder bei denen die Mitglieder 
des Aufsichtsrats zu mehr als einem Viertel aus Juden bestanden oder die „unter 
jüdischem Einf luss" standen. Bei dem Verdacht der Veräußerung einer F irma, auf 

durch die „Zweite D u r c h f ü h r u n g s v e r o r d n u n g zur Verordnung über die E r h e b u n g einer 
Sozialausgleichsabgabe" vom 5. 8. 1940; R G B l . I (1940) , S. 1077; R S t B l . 1940, S. 729. 

4 = 3 Fr iedenberger , F inanzverwal tung, S. 18. 
4 0 4 Voß , Steuern, S. 158. 
4 0 5 Schre iben der Zentralen Steuerfahndung des O F P Berl in an den O F P M ü n c h e n vom 

2 3 . 2 . 1939; S t A M / F i n a n z a m t / 1 7 1 4 7 . 
4 0 6 „Dr i t te Verordnung zum Reichsbürgergese tz" v o m 14. 6. 1938; R G B l . I (1938) , S. 627. 



214 Viertes Kapitel: Finanzverwaltung und Judenverfolgung 

die diese Definition zutraf, sollten die Finanzbehörden entsprechende Sicher-
heitsmaßnahmen einleiten. Die Begründung lautete: „Durch die vorstehend mit-
geteilte Begriffsbestimmung für jüdische Unternehmen, die offenbar den Juden 
bekannt geworden ist, hat sich neuerdings eine große Neigung bei jüdischen Ge-
schäftsinhabern und Grundstückseigentümern gezeigt, ihre Unternehmungen 
und Liegenschaften schnellstens zu veräußern."407 

Im März 1939 vereinfachte der Oberfinanzpräsident Berlin die Enteignung der 
Vermögenswerte von Emigranten schließlich entscheidend. Die Finanzämter und 
Devisenstellen konnten nun Forderungen gegen emigrierte Steuerschuldner auf 
dem Wege der Zwangsvollstreckung eintreiben und somit relativ problemlos auf 
die im Inland verbliebenen Vermögenswerte zurückgreifen.408 

Entziehungspraxis 

München Angesichts der großen Zahl jüdischer Erwerbstätiger, die im Novem-
ber 1938 noch in München lebten, trat die Finanzverwaltung bei der „Judenver-
mögensabgabe" als der größte Profiteur jüdischer Vermögenswerte hervor. Die 
Finanzämter vereinnahmten durch die ersatzlose Einziehung beträchtlicher Ver-
mögenswerte enorme Geld- und Wertmengen. Die ungeheure Dimension des fis-
kalischen Raubzuges lässt sich erahnen, betrachtet man die Ausplünderung von 29 
jüdischen Ärzten aus München, bei denen sich der genaue Betrag der „Judenver-
mögensabgabe" heute noch nachweisen lässt. Allein bei ihnen belief sich die durch 
die „Juva" eingezogene Summe auf fast eine Million Reichsmark.409 Dabei stellten 
diese jüdischen Mediziner nur einen Bruchteil der berufstätigen Bevölkerung in 
der Landeshauptstadt dar: Noch Anfang 1938 waren in München 1745 Juden ge-
werbepolizeilich gemeldet.410 Insgesamt belief sich die Zahl der dortigen jüdi-
schen Bevölkerung in diesem Jahr auf etwa 7000 Personen mit einem Vermögen 
von rund 200000000 Reichsmark, von denen der ganz überwiegende Teil steuer-
pflichtig war.411 

Die massenhafte Enteignung von Vermögenswerten stand im Kontext der bru-
talen Ubergriffe der „Arisierungsstellen" und der daraus folgenden Verarmung 
und Verelendung der jüdischen Bevölkerung. Noch während der Inhaftierung 

4 0 7 Rundschreiben der Zentralen Steuerfahndungsstelle beim O F P Berlin an die Finanz-
ämter vom 28. 2. 1938; StAM/Finanzamt/12937. 

4 0 8 Rundschreiben des O F P München an die Finanzämter vom 14. 3. 1939; StAM/Finanz-
amt/19864. 

4 0 9 Eingezogen wurden exakt 896086 R M . Da die Zahl der noch in München verbliebenen 
jüdischen Arzte wesentlich höher lag, dürfte allein die von den Münchner jüdischen Me-
dizinern bezahlte Summe mindestens doppelt so hoch gewesen sein. In vielen Fällen 
konnten die Betroffenen die genaue Summe in den Wiedergutmachungsverfahren nach 
1945 allerdings nicht mehr angeben, da entsprechende Steuerunterlagen vernichtet wor-
den waren. 

410 Verzeichnis der gewerbepolizeilich gemeldeten jüdischen Gewerbetreibenden in Mün-
chen, Stand 15. 2. 1938; StadtAM/Gewerbeamt. 

4 1 1 Im Mai 1938 betrug das eingetragene jüdische Vermögen in München rund 2 1 0 0 0 0 0 0 0 
R M . Im Herbst des gleichen Jahres waren es immerhin noch 2 0 0 0 0 0 0 0 0 R M ; Ophir/ 
Wiesemann, Gemeinden, S. 51. 
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nach dem N o v e m b e r - P o g r o m im J a h r 1938 hatten viele Juden einer sofortigen 
Auswanderung nach der Entlassung zust immen müssen. Ihr Vermögen unterlag 
spätestens nach der „Verordnung über den Einsatz jüdischen Vermögens" vom 
3. D e z e m b e r 1938 weitgehend der Kontro l le verschiedener Institutionen von 
Staat und Partei. Ihrer desolaten Lage entsprechend waren die jüdischen Erwerbs -
tätigen Münchens in so gut wie keinem Fall mehr in der Lage, die „Sühneabgabe" 
aus Barmitte ln zu bezahlen. D a s Reichsf inanzminister ium hatte zwar eigens da-
rauf aufmerksam gemacht, dass Sachgüter nur in Ausnahmefäl len angenommen 
werden sollten, da die Betrof fenen generell in der Lage seien, mit Geldmitteln zu 
bezahlen . 4 1 2 Hierbei handelte es sich aber um eine Fehleinschätzung. A m häufigs-
ten bezahlten die Betrof fenen die Abgabe durch Wertpapiere oder H y p o t h e k e n 
auf die eigenen Häuser. 

D i e Berechnungsgrundlage der Abgabe basierte, wie bereits geschildert, auf den 
Angaben der Vermögensanmeldung vom April 1938. Veränderungen konnte die 
jüdische Bevölkerung bis zum 12. N o v e m b e r 1938 beim Regierungspräsidenten 
geltend machen. Hat ten sich die Vermögensverhältnisse zwischen April und N o -
vember 1938 verändert, besaßen die F inanzbeamten die Mögl ichkei t , die Berech-
nung der Abgabe nach dem von ihnen berichtigten Gesamtwert zu erheben. 4 1 3 

Hiervon sollten sie allerdings nur dann Gebrauch machen, wenn sich ihnen feh-
lerhafte Angaben geradezu „aufdrängten" . 4 1 4 Ahnl ich wie bei der „Reichsf lucht-
steuer" konnte das F inanzamt nach eigenem Ermessen Sicherheitsleistungen für 
die „Judenvermögensabgabe" verlangen. 4 1 5 Anträge auf Bi l l igkei tsmaßnahmen 
hatten die Vollzugsbeamten hingegen generell abzulehnen, da es sich um eine 
„Sühne" handelte . 4 1 6 

D i e Steuerakten „rassisch" Verfolgter, in denen die Berechnungen und B e -
scheide der „Judenvermögensabgabe" abgelegt wurden, vermitteln auf den ersten 
Bl ick den E indruck einer konsequenten Veranlagung und Entz iehung der Kontr i -
bution nach den präzisen Vorgaben der Reichsregierung. Fehlende Raten oder 
Säumniszuschläge zogen die Beamten konsequent ein, ohne Aufschub zu gewäh-
ren . 4 1 7 Dabei beliefen sich die Säumniszuschläge immerhin auf zwei Prozent des 

4 1 2 Auszug aus dem Reichssteuerblat t v o m 14. 12. 1938; O F D N ü r n b e r g / M ü n c h n e r Kel ler / 
G e n e r a l a k t e n / N S 3. 

4 1 3 § 3 der „Durchführungsverordnung über die Sühneleistung der J u d e n " vom 21. 11. 1938; 
R G B l . I (1938) , S. 1638. 

4 1 4 Rundschre iben des R d F an die Ober f inanzpräs identen v o m 28. 11. 1938; O F D N ü r n -
b e r g / M ü n c h n e r K e l l e r / N S 3 /Tc i lband B . 

4 1 5 § 9 (4) der „ D u r c h f ü h r u n g s v e r o r d n u n g über die Sühneleistung der J u d e n " v o m 21. 11. 
1938; R G B l . I (1938) , S. 1638. 

4 1 6 Rundschre iben des R d F an die Oberf inanzpräs id ien vom 3. 12. 1938; B a y H S t A / S t K / 
5384 . N u r in ganz besonders gelagerten Ausnahmefäl len konnte der R d F Bi l l igkei tsmaß-
nahmen gewähren. Ähnl iches galt auch für die Interessen nicht jüdischer Gläubiger. D e -
ren zahlreiche Eingaben, dass die Bezahlung der „ Judenvermögensabgabe" die jüdischen 
Schuldner of tmals in die Zahlungsunfähigkeit treibe, sollten in der Regel keine B e r ü c k -
sichtigung finden. 

4 1 7 Bei säumiger Zahlung wurden generell entsprechende Zuschläge berechnet und fehlende 
Beträge auch mit Pfändungsverfügungen eingezogen; Pfändungsverfügung der Vollstre-
ckungsstel le des F inanzamts M ü n c h e n - N o r d vom 24. 2. 1940 wegen der fünften Rate der 
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Gesamtvermögens und potenzierten sich monatlich. Gerade angesichts der kurz 
angesetzten Zahlungsfristen stellten solche Zuschläge eine besondere Härte dar. 
Die „zweite Durchführungsverordnung" vom 19. Oktober 1939 beispielsweise, 
die die „Sühneleistung" um weitere fünf Prozent erhöhte, forderte die geschuldete 
Summe bis zum 15. November 1939, also innerhalb weniger Wochen ein.4 1 8 

In den Steuerakten schlägt sich aber nur das Ergebnis eines Prozesses nieder, 
an dessen Ende meist die Exekution der Vorgaben der Reichsregierung durch den 
Finanzbeamten stand. Ein wichtiges Kriterium für die Bewertung des Handelns 
der Finanzbeamten ist die Wechselwirkung zwischen Reichsebene, Mittelbehörde 
und lokaler Institution, die die Handlungsspielräume der Beamten entscheidend 
beeinflusste. Die enge Verzahnung, die diese drei Ebenen miteinander verband, 
zeigt sich bei den Entscheidungen über Ermäßigung oder Aufhebung der „Juden-
vermögensabgabe" besonders deutlich. O b die Abgabe ganz oder eine einzelne 
Rate davon erlassen wurde, oblag formal ausschließlich dem Reichsfinanzminis-
ter. Insofern hatten die lokalen Beamten ablehnende Bescheide nicht allein zu ver-
antworten.4 1 9 Sowohl das Wohnfinanzamt als auch das Oberfinanzpräsidium 
nahmen aber gegenüber dem Finanzminister durch Gutachten Stellung, die den 
Berliner Ministerialbeamten als Vorlage für ihren endgültigen Bescheid dienten.4 2 0 

Der lange Entscheidungsweg und die Vielzahl beteiligter Akteure zogen eine 
große Bandbreite möglicher Handlungsoptionen nach sich, wie die Anträge auf 
teilweisen oder vollständigen Erlass der „Judenvermögensabgabe" verdeutlichen. 

Die meisten Antragsteller, die sich mit entsprechenden Bitten an die Finanzbe-
hörden wandten, waren verarmt und häufig verwundet aus dem Ersten Weltkrieg 
zurückgekehrt. Angesichts der horrenden Abgaben waren sie meist nicht mehr in 
der Lage, ihre Auswanderung zu bezahlen. Albert B., der Inhaber zweier Indus-
triebetriebe, hatte diese bereits vor November 1938 durch die „Arisierung" ver-
loren. Sein umfangreiches Vermögen war auf 171000 Reichsmark zusammen-
geschrumpft. Das Wohnfinanzamt setzte die „Judenvermögensabgabe" daraufhin 
auf 34200 Reichsmark fest. Da sowohl seine Frau als auch seine Tochter die Kon-
tribution bereits in voller Höhe entrichtet hatten, Albert B. bereits eine erste Rate 
in Höhe von 10575 Reichsmark bezahlt hatte und er zudem schwer kriegsbeschä-
digt war, beantragte er den teilweisen Erlass, um weiterhin für seinen Lebensun-
terhalt aufkommen zu können. Das Finanzamt München-Nord und der Ober-
finanzpräsident München schlugen daraufhin dem Reichsfinanzministerium vor, 

„Judenvermögensabgabe" und Säumniszuschlägen bei Minna F.; StAM/Finanzamt/ 
17175; Schreiben des Treuhänders des Münchner Textilgeschäfts B., Hans S., an das Fi-
nanzamt München-Nord wegen Pfändung der „Juva" vom 21. 8. 1939; StAM/Finanz-
amt/16727. 

4 , 8 „Zweite Durchführungsverordnung zur Judenvermögensabgabe" vom 19. 10. 1939; 
R G B l . 1 (1938), S. 2059. 

4 1 9 Das Gesuch des Münchner Arztes Julius Spanier beispielsweise wurde mit Hinweis auf 
seinen hohen Verdienst abgelehnt; Schreiben des O F P München vom 30. 11. 1939; St A M / 
Finanzamt/19127. 

4 2 0 Die Entscheidungen auf Erlass oder Reduzierung der „Judenvermögensabgabe" durch 
den Reichsfinanzminister sind deshalb im Bundesarchiv erhalten geblieben, weil die Gut-
achten im Ministerium abgelegt worden sind. Von 20 derartigen Anträgen Münchner 
Juden wurden 18 positiv entschieden. 
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auf die Hä l f te der noch geschuldeten 17100 Re ichsmark zu verz ichten. 4 2 1 Der 
Re ichsf inanzmin is ter schloss sich dieser Einschätzung an und wa r bereit , einen 
Teil der „ Judenvermögensabgabe" in Höhe von 10000 Re ichsmark zu er lassen.4 2 2 

A u f g r u n d ihres hohen Alters beantragte auch die Inhaberin eines kleinen Tex-
t i lgeschäfts den Erlass der Abgabe . Zum Zei tpunkt der Erhebung der „Judenver-
mögensabgabe" besaß sie noch ein Vermögen von über 7000 Re ichsmark . Das Fi-
nanzamt legte die Abgabe auf 1400 Re ichsmark fest, die sie a l lerdings nur in H ö h e 
von 350 Re ichsmark bezahlen konnte . Ihr kle iner Laden in der Augustens t raße 
war unmit te lbar nach dem Pogrom l iquidiert worden . Aus den Erlösen ihres Tex-
t i lgeschäfts besaß sie noch e twa 3600 Re ichsmark , wei tere 3800 Re ichsmark be-
fanden sich auf e inem Sperrkonto . Der L iqu ida tor ihres Betr iebs gab an, dass ihr 
nach A b z u g aller Verbindl ichkei ten ledigl ich noch 2000 bis 2500 Re ichsmark ver-
bleiben würden , u m auch ohne die Mögl i chke i t der Berufsausübung wei terhin ih-
ren Lebensunterha l t bestreiten zu können. Der Berichterstatter beim Ober f inanz -
präs id ium München sah die Bedürf t igke i t der Antragste l ler in als gegeben an und 
befürwor te te daher den Erlass. Vorher hatten bereits ein Reg ierungsra t des Fi-
nanzamts M ü n c h e n - N o r d und ein wei terer Beamter des Ober f inanzpräs id iums 
München den Erlass der Hä l f te der Abgabe und damit von 700 Re ichsmark befür-
worte t . Der Mitarbe i ter des Ober f inanzpräs id iums München verwies dabei vor 
al lem auch auf das hohe Al ter der Gesuchstel ler in. Das Re ichsf inanzmin i s te r ium 
gab dem Antrag dann statt .4 2 3 

Der Reichsf inanzminis ter r ichtete sich aber nicht in jedem Fall nach dem Vor-
schlag der regionalen Fiska lbehörden. Ebenfal ls mit posi t ivem Votum gab das 
Ober f inanzpräs id ium München den Antrag des Handelsvertreters Ludw ig F. an 
das Re ichsf inanzmin i s te r ium weiter, der den Erlass der „Judenvermögensabgabe" 
in Höhe von 1600 Re ichsmark beantragte, von denen er bereits 400 Re ichsmark an 
das F inanzamt bezahlt hatte. Sein Vermögen belief sich z w a r auf 8581 Reichs-
mark , er wa r aber vo l l kommen erwerbs los und sah sich daher nicht in der Lage, 
den Rest der Summe aufzubr ingen . 4 2 4 Das Re ichsf inanzmin i s te r ium lehnte das 
Gesuch von L u d w i g F. als unbegründet ab. 4 2 5 

Ahnl ich verfuhr das F inanzmin is te r ium bei dem Arzt Dr. Leopold P., den das 
F inanzamt München-Süd veranlagte. Der Arz t verfügte noch über ein Vermögen 
von 16458 Re ichsmark , das sich a l lerdings innerhalb wen iger Wochen um meh-
rere 1000 Re ichsmark reduziert hatte. Einen ersten Antrag auf Erlass der fünften 
Rate lehnte das F inanzmin i s te r ium ab, woraufh in der Med iz iner erneut einen An-
trag stellte, den sowohl das F inanzamt als auch der Oberf inanzpräs ident unter-
stützten. Der Arz t wa r aber letztl ich gezwungen , den vollen Betrag der Kontr ibu-
tion zu bezahlen, da das Re ichsf inanzmin i s te r ium den Antrag auch ein zwei tes 
Mal ablehnte . 4 2 6 

4 2 1 Schreiben des O F P München an den RdF vom 14. 3. 1939; BAB/R 2/57081. 
4 2 2 Schreiben des RdF an den O F P München vom 29. 3. 1939; ebd. 
4 2 3 Schreiben des RdF an den O F P München vom 14. 6. 1939; BAB/R 2/57083. 
4 2 4 Schreiben des O F P München an den R d F vom 1. 3. 1939; BAB/R 2/57080. 
4 2 5 Schreiben des R d F an den O F P München vom 11.3 . 1939; ebd. 
4 2 6 Schreiben des R d F an den O F P München vom 13. 3. 1940; BAB/R 2/57089. 
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Ein letztes Beispiel: Das Finanzamt München-Nord legte die Höhe der Abgabe 
für den Arzt Dr. Heinrich A. und seine Frau auf 40500 Reichsmark fest. Wegen 
der schweren Erkrankung seiner Ehefrau war den Bemühungen des Ehepaares auf 
Auswanderung bisher kein Erfolg beschieden, so dass sie befürchten mussten, 
durch die Abgabe jede noch verbliebene Möglichkeit zur Emigration zu verlieren. 
Sowohl das Finanzamt als auch der Oberfinanzpräsident befürworteten daher, die 
fünfte Rate der „Judenvermögensabgabe" zu erlassen.427 Der Finanzminister 
schloss sich den Anträgen der Münchner Finanzbehörden an.4 2 8 

In allen untersuchten Fällen, dies macht die Analyse der Ermäßigungs- und Er-
lassgesuche an das Reichsfinanzministerium deutlich, befürworteten Finanzämter 
und Mittelbehörde die Anträge auf Erlass oder Ermäßigung der Kontribution, 
während das Finanzministerium im Einzelfall härtere Bewertungsmaßstäbe an-
legte. O b die gemäßigte Bewertungspraxis im Rahmen der „Judenvermögensab-
gabe" generellen Handlungsmaximen in den Münchner Finanzbehörden ent-
sprach, ist aufgrund des vorliegenden Quellenmaterials nicht zu klären. Sie darf 
auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Beamten in keinem überlieferten 
Fall zugunsten der Betroffenen über die gesetzlich festgeschriebenen Handlungs-
spielräume hinwegsetzten. Die Verwaltungsmitarbeiter führten dadurch nicht nur 
eine Unrechtsmaßnahme aus, die die Forschung als „Rückfall ins Mittelalter" und 
als endgültigen Ausschluss Deutschlands aus dem Kreis der Kulturnationen be-
wertete.4 2 9 Sie trugen auch maßgeblich zur Ausplünderung und vollständigen 
Pauperisierung der jüdischen Bevölkerung bei, die häufig damit endete, dass die 
geplante Auswanderung nicht mehr durchgeführt werden konnte. Dennoch deu-
tet das hier aufgezeigte Verhalten auf ein doppeltes Spannungsverhältnis hin, in 
dem sich die Finanzbeamten befanden: Ursprünglich war die ausschließliche Be-
steuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines der tragenden Prin-
zipien des Steuerrechts gewesen, die das Handeln der zumeist schon älteren und 
erfahrenen Beamten lange Zeit bestimmt hatten. Das Prinzip der gleichmäßigen 
Besteuerung bei gleicher Wirtschaftskraft der Steuerpflichtigen erlaubte keine Be-
messung nach Kriterien der Hautfarbe, der Rasse oder der Staatsangehörigkeit.430 

Während die Bestimmungen des „Steueranpassungsgesetzes" von 1934 bereits ein 
Einfallstor für die „rassische" Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung öff-
nete, warf die „Sühneabgabe" alle traditionellen fiskalischen Leitlinien endgültig 
über Bord. Zumindest einzelne Beamte der Münchner Finanzämter - so könnte 
man meinen - orientierten sich angesichts der fehlenden wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit der jüdischen Antragsteller offensichtlich mehr an den traditionel-
len Grundsätzen des Steuerrechts, als dies die Ministerialbürokratie in Berlin tat. 
Innerhalb der straffen bürokratischen Organisation verfügten sie aber nicht über 
die notwendige Entscheidungskompetenz, die Auswirkungen der „Judenvermö-
gensabgabe" für die Verfolgten spürbar abzumildern. 

4 2 7 Schreiben des O F P München an den R d F vom 28. 2. 1940; ebd. 
4 2 8 Schreiben des R d F an den O F P München vom 8. 3. 1940; ebd. 
4 2 9 Voß, Steuern, S. 182. 
« o Ebd., S. 235. 
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Angesichts der generellen Überwachungs- und Entziehungspraxis erscheint 
eine andere Interpretation wahrscheinlicher. Denn Konfl ikte konnten auch dann 
entstehen, wenn die Beamten die ideologischen Vorgaben der NS-Regierung 
adaptiert hatten. Bestand doch der Auftrag des Reichsfinanzministeriums in der 
vollständigen Vertreibung der jüdischen Bevölkerung bei gleichzeitiger Verhinde-
rung einer völligen Verarmung, eine Zielvorgabe, die angesichts der deutlich sicht-
baren Pauperisierung durch die „Judenvermögensabgabe" ad absurdum geführt 
wurde. Dieser Zwiespalt, der auch in der bereits geschilderten Handlungsorien-
tierung der Devisenstellen seinen Niederschlag gefunden hatte, spiegelte sich vor 
allem in den Diskussionen über rechtliche Regelungen auf der Reichsebene wider. 
Die daraus resultierenden teilweise widersprüchlichen Vorgaben schufen Span-
nungen, die die Finanzbeamten vor O r t ausgleichen mussten. 

Wie konsequent die Münchner Beamten grundsätzlich an der Ausplünderung 
mitzuwirken bereit waren, stellten sie beim Eintreiben weiterer Zwangsabgaben 
unter Beweis. N e b e n der Radikalisierung im Rahmen der „Judenvermögensab-
gabe" verschärfte sich auch die Veranlagungs- und Entziehungspraxis auf dem 
Gebiet der Steuern. Dies betraf etwa deren Einziehung bei Juden, bei denen nun in 
jedem Fall die Anwendung der Bestimmungen des „Steueranpassungsgesetzes" 
gefordert wurde. Ein Beamter des Oberfinanzpräsidiums München hob im Au-
gust 1938 hervor, aufgrund der Angaben in den Vermögenserklärungen vom April 
desselben Jahres habe die Eintreibung festgestellter höherer Steuerbeträge be-
schleunigt zu erfolgen und die Aussetzung der Vollziehung sei auch beim Einsatz 
von Rechtsmitteln prinzipiell abzulehnen. Durch Unterstreichung hob das 
Schreiben hervor: „Bei der Auswertung der Vermögenserklärung von Juden ist die 
Vorschrift des §1 S t A n p G (Steueranpassungsgesetz) ganz besonders zu beach-
t e n . " « 1 

Auch bei den Buch- und Betriebsprüfungen verschärfte sich die Gangart. In en-
ger Zusammenarbeit mit dem Finanzamt M ü n c h e n - N o r d überprüfte die Steuer-
fahndung beispielsweise die Geschäftsräume des Münchner Viehhändlers Samuel 
B. „Da es sich um ein jüdisches Unternehmen handelt", so die Begründung beider 
Behörden, „wurden Wohnungen und Behältnisse einer genauen Durchsuchung 
unterzogen, um verheimlichtes Vermögen festzustellen." Letztlich konnten je-
doch keine Beanstandungen aufgeführt werden. 4 3 2 Ein Jahr zuvor hatten die Be-
amten bei einer Überprüfung des Betriebes des jüdischen Viehhändlers Max 
S. noch auf die Erwähnung des „rassischen" Charakters des Unternehmens ver-
zichtet . 4 3 3 

Nürnberg Etwa zur gleichen Zeit verschärfte sich auch in Nürnberg das Klima 
bei den Finanzbehörden deutlich. Ein Gradmesser für die zunehmend judenfeind-

4 3 1 Schre iben Dr. K.s , O F P M ü n c h e n , an das F inanzamt M ü n c h e n - N o r d vom 19. 8. 1938; 
O F D N ü r n b e r g / M ü n c h n e r K e l l e r / B I I I / 8 5 5 im Falle Max H . N a c h § 1 „ S t A n p G " waren 
die Steuergesetze nach der nationalsozial ist ischen „Weltanschauung" auszulegen. 

4 3 2 Prüfungsber icht der Steuerfahndung Ansbach und des F inanzamts M ü n c h e n - N o r d vom 
5. 8. 1939; S t A M / F i n a n z a m t / 1 6 9 7 1 . 

4 3 3 B u c h - und Betr iebsprüfung bei M a x S. am 28. 6. 1937; S t A M / F i n a n z a m t / 1 9 3 4 4 . 
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liehe Stimmung der Beamten sind die Vorträge und Besprechungen beim Oberfi-
nanzpräsidium. Stellten bis 1936 antisemitische Äußerungen gegenüber der inlän-
dischen jüdischen Bevölkerung die Ausnahme dar, so gehörten sie spätestens ab 
1938/39 zu jeder Besprechung dazu. Als besonders umtriebiger ideologischer 
Scharfmacher erwies sich ein Steuerinspektor, der bei einem Vortrag im Finanz-
amt Nürnberg-West die Notwendigkeit bei der Fahndungsarbeit betonte, sich um 
die finanziellen Mittel für den Krieg zu kümmern. Die knappe Kasse der Reichs-
behörden, davon war der Beamte überzeugt, resultierte aus der „marxistisch-jüdi-
schen" Regierung der Weimarer Republik, die sämtliche „Geldmittel verschlun-
gen" habe. Die „jüdisch marxistische Erziehung" wiederum habe den „Gemein-
schaftsgeist" zugunsten einer „grenzenlosen Ichsucht" verdrängt. Es folgte eine 
Auflistung typisch „jüdischer Methoden" der Steuerhinterziehung: Bei der Fahn-
dung würden Juden ihre Lebensversicherungsprämien nicht als Vermögen ange-
ben. Er habe zudem bereits 1926 in Erfahrung gebracht, dass eine „jüdische Loge" 
ihren Mitgliedern einen Maßnahmenkatalog in die Hand gegeben habe, wie man 
Vermögen im Falle der Machtergreifung der Nationalsozialisten sichern könne. 
Abschließend rief Steuerinspektor Treutlein daher zu einer genauen und vor allem 
harten Fahndungstätigkeit bei jüdischen Betrieben auf.434 

Die Erlebnisberichte der Verfolgten deuten tatsächlich auf besonders diskrimi-
nierende Verhaltensweisen der Beamten des Oberfinanzpräsidiums Nürnberg 
hin, über die die Verwaltungsakten kaum Auskunft geben. Zumindest bestätigt 
ein Prüfungsbericht des Finanzamts Nürnberg-Ost von 1938 die Beurteilungen 
des Nürnberger Rechtsanwalts Kurt B. In ihm verwies der Buch- und Betriebs-
prüfer auf die Notwendigkeit, dem jüdischen Hopfenhändler Albert B. alle Groß-
handelsvergünstigungen zu versagen. Ein hartes Durchgreifen hielt der Beamte 
für geboten, da es, so der Bericht weiter, besonders strenge - in dem Bericht aller-
dings nicht näher spezifizierte - Weisungen des Oberfinanzpräsidenten Zehran 
bezüglich jüdischer Firmen gebe.435 

Der antisemitische Aktionismus in den Nürnberger Finanzbehörden lässt sich 
auch auf die Interaktion mit den Parteidienststellen zurückführen. Die umfassen-
den Sicherungen der Devisenstelle und die Ausplünderung durch die D A F und 
den Gauwirtschaftsberater im Rahmen der „Holzaktion" 4 3 6 führten nach dem 
Pogrom vom 9. November 1938 zwangsläufig zu einem besonderen Interaktions-
verhältnis, da die Interessen beider Institutionen eine ganze Reihe von Berüh-
rungspunkten aufwiesen. 

Unterfranken Parallel zur systematischen Enteignung von Vermögenswerten 
der jüdischen Bevölkerung durch die Partei verschärfte sich in Unterfranken, wie 
in den beiden anderen Untersuchungsräumen auch, die Entziehungspraxis der Fi-
nanzverwaltung gegenüber der jüdischen Bevölkerung ab 1938 erheblich. In einer 
Umsatzsteuerbesprechung beim Oberfinanzpräsidenten Würzburg 1939 führte 

4 3 4 Vortrag des Steuerinspektors Treutlein vom 9. 1. 1939; B A B / R 2/5973. 
4 3 5 Besondere Feststellungen des Finanzamts Nürnberg-Ost 1938; StAN/Finanzamt Nürn-

berg -0s t /5308 . 
4 3 6 Siehe hierzu Erster Teil, Zweites Kapitel, IV.2. der vorliegenden Untersuchung. 
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ein Referent aus: „Zwar hat der J u d e es auch in der Systemzeit nach Mögl ichkei t 
vermieden, sich der glatten Steuerhinterziehung überführen zu lassen, desto erfin-
derischer war er aber auf dem Gebie t der U m g e h u n g der Steuergesetze durch die 
verwickeltsten juristischen, insbesondere gesellschaftlichen Konstrukt ionen. G e -
biete, auf welchen insbesondere jüdische Anwälte und Steuerberater Ungeahntes 
geleistet und den Finanzämtern das Leben oft recht schwer gemacht haben. Auch 
ist wohl noch vielen von uns in Erinnerung, mit welcher Frechheit es in der Sys-
temzeit gerade die Juden verstanden, auf dem Weg über die Reichsabgabenord-
nung oder auf sonstige nicht einwandfreie Weise die unerhörtesten Vergünstigun-
gen durch Stundung oder Erlass gegen das Votum von Finanzamt oder Landes-
finanzamt d u r c h z u d r ü c k e n . " 4 3 7 

Ahnlich wie in M ü n c h e n und N ü r n b e r g wurde dabei auch von der Finanzver-
waltung in Unter franken das primäre Ziel, die Auswanderung der Juden zu för-
dern, nicht aus den Augen verloren. A m Ende des erwähnten Vortrages wies der 
Referent noch einmal darauf hin, dass die Auswanderung der Juden im Interesse 
des Reiches liege. D a h e r dürfe man ihn nicht „restlos schröpfen" . Die Juden wür-
den dann nicht mehr arbeiten können und daher der Wohlfahrt zur Last fal len. 4 3 8 

D i e neue und wesentlich härtere Gangart der Finanzverwaltung zeigte sich bei-
spielsweise bei den B u c h - und Betriebsprüfungen. Wenn hier Unregelmäßigkei ten 
auftraten, legten die F inanzbeamten Wert auf besonders strenge Maßstäbe, die -
wie es hieß - bei J u d e n angelegt werden müssten und daher auch eine empfind-
lichere Bestrafung nach sich ziehen sol l ten. 4 3 9 

D i e Entziehungspraxis des Finanzamts Bad Kissingen entsprach weitgehend 
der andernorts üblichen harten Verfahrensweise. D i e Beamten entzogen die „Ju-
denvermögensabgabe" - so der durch die Quel len vermittelte Gesamteindruck -
schnell und konsequent . Besonders gravierend wirkte sich aus, dass bei der Be -
wertung von Grundstücken als Bewertungsgrundlage für die „Judenvermögens-
abgabe" der „gemeine Wer t " maßgeblich war. D e r Kaufpreis, den der jüdische 
Verfolgte tatsächlich nach der Pogromnacht noch für seine Immobi l ie erhielt, 
wurde der Berechnung daher nicht zugrunde gelegt, sondern ein unter gewöhnli -
chen Umständen zu erzielender Durchschnit tspreis . „Ein Wert kann nicht durch 
den persönlichen Umstand gemildert werden" , so ein Beamter des O b e r f i n a n z -
präsidenten Würzburg , „dass der Betrof fene Jude ist. Insofern kann auch der tat-
sächliche Kaufpreis , der nach dem 12. 11. 1938 erzielt wurde, kein Maßstab für die 
Schätzung sein, da er durch persönliche und außergewöhnliche Umstände beein-
flusst war (etwa Zwangsverkäufe ) . " 4 4 0 

Gleichzeit ig befürworteten die lokalen F inanzämter aber auch in Unterfranken 
den Erlass oder die Ermäßigung der „Judenvermögensabgabe" . Das F inanzamt 
Bad Kissingen plädierte vor allem in den Fällen für ein mildes Vorgehen, in denen 
der Steuerpflichtige in die Zahlungsunfähigkeit abzurutschen drohte, wie bei-

4 3 7 Umsatzs teuerbesprechung beim O F P W ü r z b u r g 1939; B A B / R 2 / 5 7 5 0 0 . 
4 3 S E b d . 
4 3 y A k t e n v e r m e r k des F inanzamts Bad Kissingen vom 20. 9. 1939; S t A W / I inanzamt Bad 

Kiss ingen/Veranlagungssteuern/65 . 
4 4 : Umsatzs teuerbesprechung beim O F P W ü r z b u r g 1939; B A B / R 2/575C0. 
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spielsweise bei dem Händler Samuel H., der über keine nennenswerten Vermö-
genswerte mehr verfügte. Auch Leopold Friedrich M., der als schwer Kriegs-
geschädigter die Abgabe nicht mehr bezahlen konnte, beantragte den Erlass der 
„Judenvermögensabgabe". Beide Anträge befürwortete das Finanzamt Bad Kis-
singen, da die Steuerpflichtigen, wie es hieß, stets zuverlässig ihre Steuern bezahlt 
hatten.441 

Im unterfränkischen Amorbach empfahl das Finanzamt, die „Judenvermögens-
abgabe" für den Viehhändler Rudolf F. aus ganz ähnlichen Gründen zu ermäßi-
gen, eine Anregung, die der Finanzminister schließlich aufgriff und dem Gesuch 
stattgab. Die Begründung hob allerdings gerade nicht auf die Steuerehrlichkeit 
oder auf unbillige Härten für F. ab. Nicht das Schicksal eines Juden, sondern das 
Wohl der „Volksgemeinschaft" bestimmte die Entscheidung: „Es besteht die 
Wahrscheinlichkeit, dass F. zu einer Auswanderung nicht zugelassen wird und 
durch die Verringerung seines Vermögens eine Fürsorgelast für die Volksgesamt-
heit werden wird. F. daher von der Juva befreit ."4 4 2 

Insgesamt zeigt sich die fiskalische Umsetzung offensichtlicher Unrechtsmaß-
nahmen als ein überregional weitgehend ähnlich verlaufender und zielbewusst 
durchgeführter Prozess. Unklarheiten in den ideologischen Vorgaben räumten 
den Beamten zwar Ermessensspielräume ein, die durch die Möglichkeit der Tatbe-
standsanalyse vor Ort und der daraus resultierenden Gutachtertätigkeit noch ver-
größert wurden. Unregelmäßigkeiten im Verfahrensablauf oder gar eine rechts-
widrige Verschleppung oder Verhinderung des Einzugs der Sondersteuern und 
Abgaben zugunsten der Betroffenen sind nicht zu beobachten. Letztlich war es 
auch das Reichsfinanzministerium, das als letzte Entscheidungsinstanz das Heft 
des Handelns in der Hand behielt. In einem ganz anderen Licht stellt sich die Be-
teiligung des Fiskus an der „Arisierung" dar, die auch der fiskalischen Entzie-
hungspraxis eine deutlich regionalspezifische Prägung verlieh. 

4. Finanzverwaltung und „Arisierung" 

München 

Die Finanzverwaltung selbst war nicht nur als Profiteur, sondern auch als Geneh-
migungsinstanz und Vermittler in den „Arisierungsprozess" eingebunden. Ein 
Durchführungserlass des Reichswirtschaftsministers vom Februar 1939 verpflich-
tete die zuständigen Institutionen, jeden Genehmigungsantrag auf eine „Arisie-
rung" beim zuständigen Finanzamt oder bei der Devisenstelle einzureichen, die 
die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen treffen konnten.4 4 3 Dementsprechend 
waren die Regierungspräsidenten dazu angehalten, vor der „Arisierung" Stellung-

4 4 1 Schreiben des O F P Würzburg an den R d F vom 15. 6. 1939 und Schreiben des R d F an den 
O F P Würzburg vom 29. 7. 1939; BAB/R 2/57084. 

4 4 2 Schreiben des R d F an den O F P Würzburg vom 27. 7. 1939; BAB/R 2/57084. 
4 4 3 „Erster Durchführungserlass" des R W M „zur Verordnung über den Einsatz des jüdi-

schen Vermögens" vom 6 . 2 . 1939; StAW/LRA Bad Kissingen/4232; §17 der „Verord-
nung über den Einsatz des jüdischen Vermögens" vom 3. 12. 1938; R G B l . I (1938), 
S. 1711. 
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nahmen der Finanzämter über die Steuerschulden der jüdischen Eigentümer ein-
zuholen, die wiederum die Ansprüche des Reiches aus den Erlösen sicherzustellen 
hatten.444 Durch den schnellen und umfassenden Zugriff der Partei und der Kom-
munalverwaltung auf jüdisches Vermögen berührten sich die Vorgehensweisen 
der Finanzverwaltung mit denen der NSDAP und der Stadt zwangsläufig in ei-
nem weit umfangreicheren Maße, als dies noch bis 1938 der Fall gewesen war. Die 
Finanzbehörden, die im Jahr 1938 zu Bewahrern haushaltspolitischer Interessen 
des Staates bei der „Arisierung" des privaten Besitzes der Juden avanciert waren, 
mussten angesichts des oftmals eigenmächtigen Vorgehens der Gauleiter und ihrer 
Wirtschaftsberater auf Verfahrensweisen zurückgreifen, die den regionalen Gege-
benheiten bei der „Arisierung" Rechnung trugen. Dadurch konnte die Entzie-
hungspraxis des Fiskus von Region zu Region oder von Ort zu Ort unterschied-
lich sein. Die Beamten bewegten sich hier in einer NS-typischen Grauzone, deren 
Grenzen durch den Willen der mächtigen Gauleiter der NSDAP auf der einen und 
gesetzlichen Vorgaben auf der anderen Seite bestimmt waren. In diesem Span-
nungsverhältnis kam der individuellen Initiative und der Entscheidung einzelner 
Beamter eine besondere Bedeutung zu. 

Die Zielsetzungen der verschiedenen an der Enteignung jüdischen Vermögens 
beteiligten Institutionen wiesen aber durchaus Gemeinsamkeiten auf. Die voll-
ständige „Entjudung" der Wirtschaft lag auch im deutlich formulierten Interesse 
der Finanzverwaltung. In einer Besprechung mit den Leitern der Devisenstelle 
1938 in Berlin über die mit dem „Judenproblem" zusammenhängenden Fragen 
diskutierten die Teilnehmer das Thema „Arisierung" und Emigration intensiv. 
Grundsätzlich sollte, so der Tenor, die „Entjudung" gefördert werden, zunächst 
beim Einzelhandel, dann in der Produktion und schließlich auch im Außenhan-
del. Die Devisenstellen waren immer dann einzuschalten, wenn der jüdische Ei-
gentümer Vermögenswerte für die Auswanderung „freibekommen" wollte oder 
wenn der Erwerb eines jüdischen Betriebes wegen der Zahlung von Devisen of-
fensichtlich kurz bevorstand.445 Das Hauptaugenmerk lag auf der Devisenlage des 
Reiches und dem primären Ziel der Auswanderungsförderung, weshalb in keinem 
Fall auswanderungshemmende Entscheidungen gefällt werden durften.446 Kon-
fliktlinien ergaben sich also nicht bezüglich des grundsätzlichen Ziels der wirt-
schaftlichen „Ausschaltung" der Juden, sondern hinsichtlich der Vorgehensweise 
und der Verfügung über den Verwertungserlös. Denn die eigenmächtigen Uber-
griffe der lokalen Parteigliederungen hatten unmittelbare Auswirkungen auf die 
finanzielle Leistungsfähigkeit der jüdischen Bevölkerung. An deren „Devisener-
iösen" und an deren steuerlicher Leistungsfähigkeit waren wiederum die Finanz-

4 4 4 Schreiben des Oberf inanzpräs identen München an die F inanzämter vom 4 . 3 . 1939; 
StAM/Finanzamt/12827; siehe hierzu auch Kuller, F inanzverwa l tung und „Ar is ierung" , 
S. 183. Zudem errechneten die F inanzämter den Einhei tswert von Grunds tücken , der 
dann für den Verkaufspreis maßgebl ich war ; Rundbr ief der Reg ierung von Ma inf ranken , 
Pre isüberwachungsste l le , an die Bez i rksverwa l tungsbehörden vom 1 1. 11. 1938; StAW/ 
L R A Miltenberg/2541. 

44:1 Ubers icht über die mit den „Judenprob lemen" zusammenhängenden Fragen für die Be-
sprechung mit den Leitern der Devisenstel le 1938; BAB/R 2/14518. 

4 4 6 Ebd. 



224 Viertes Kapitel: Finanzverwaltung und Judenverfolgung 

ämter interessiert, was sich besonders deutlich bei den Anträgen jüdischer Er -
werbstätiger auf Veränderung ihrer Vermögensverzeichnisse offenbarte. 

D e r Inhaber eines Münchner Textilgeschäfts, Alfred L. , schrieb im Dezember 
1938 an das Finanzamt München-Nord . D e r verfolgte jüdische Geschäftsmann 
gab gegenüber der Behörde einen erheblichen Verlust seines Vermögens seit dem 
10. November 1938 an: „Das Geschäft ist geschlossen und das Ladenlokal zer-
stört ." U b e r den tatsächlichen Wertverlust und seine persönlichen Besitzverhält-
nisse konnte der Betroffene keine genaueren Auskünfte geben, da die D A F bis zur 
„Arisierung" sämtliche Eigentumsrechte für sich in Anspruch genommen 
hatte. 4 4 7 Ein Jahr später wandte sich sein Bruder D a n n y L. an das Finanzamt 
München-Nord . Dessen Beamte hatten ihn im Zuge der „Judenvermögensab-
gabe" mit einer Abgabe von 111 800 Reichsmark veranlagt. Sein Hauptvermögen, 
das als Berechnungsgrundlage gedient hatte, bestand aus seinem Firmenanteil und 
weiteren Immobil ien. Das Grundstück von D a n n y L. hatte aber der Leiter der 
„Arisierungsstelle" Wegner als Treuhänder erheblich unter Wert, für 4 2 0 0 0 
Reichsmark, verkauft, wobei der Leiter der „Arisierungsstelle" 2 1 0 0 0 Reichs-
mark als Gebühr für die eigene Dienststelle und weitere 2 1 0 0 0 Reichsmark für 
den Makler einbehalten hatte. Letztlich blieben dem Betroffenen noch 193200 
Reichsmark für das Grundstück und 2 0 0 0 0 0 Reichsmark für den Firmenanteil , 
ein Bruchteil des tatsächlichen Wertes und ein Betrag, der sich aufgrund der Dis -
kriminierung durch Steuern und Abgaben um eine weitere sechsstellige Summe 
verringerte. D a D a n n y L . nach Brasilien auswandern wollte, bat er um Erlass der 
fünften Rate der „Judenvermögensabgabe". 4 4 8 

Ein ähnliches Schicksal ereilte den Textilunternehmer Max H . aus München. E r 
wandte sich am 13. Dezember 1938 an die Regierung von Oberbayern, weil er sich 
nicht mehr dazu in der Lage sah, eine Vermögensaufstellung anzufertigen. Im 
Zuge des Pogroms hatten Angehörige der SS seine Bücher beschlagnahmt und sei-
nen Buchhalter inhaftiert . 4 4 9 Mit demselben Anliegen wandte sich der Geschäfts-
mann an das Finanzamt Augsburg-Stadt, wo sich sein Firmensitz befand, und 
beantragte dort die Neuveranlagung seines Vermögens. Im Zuge des Pogroms, so 
seine Begründung, hatten ihm Parteiaktivisten 7134 Reichsmark geraubt. Mit der 
Erklärung, der Verlust sei nicht auf einen betrieblichen Vorgang zurückzuführen, 
lehnte das Finanzamt Augsburg-Stadt den Antrag allerdings ab; der Betroffene 
musste also die Kontr ibution auf ein Vermögen leisten, von dem er tatsächlich nur 
noch einen Bruchteil besaß. 4 5 0 

4 4 7 Schreiben Alfred L.s an das Finanzamt München-Nord vom 7. 12. 1938; StAM/Finanz-
amt/18317. 

4 4 8 Schreiben Danny L.s an das Finanzamt München-Nord vom 15. 11. 1939; ebd. Tatsäch-
lich verfügte der Oberfinanzpräsident am 19. Januar 1940, dass zur Berechnung der „Ju-
denvermögensabgabe" der Vermögensstand nach der „Entjudung" als Bemessungs-
grundlage herangezogen werden sollte; Schreiben des O F P München an das Finanzamt 
München-Nord vom 19. 1. 1940; StAM/Finanzamt/18317. 

4 4 9 Schreiben Max H.s an die Regierung von Oberbayern vom 13. 12. 1938; O F D Nürnberg/ 
Münchner Keller/BIII/855. 

4 5 0 Bericht des Finanzamts Augsburg Stadt vom 17. 6. 1939 /OFD Nürnberg/Münchner Kel-
ler/BIII/855. 
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Auch der jüdische Texti lhändler Julius L. wandte sich am 30. D e z e m b e r 1938 an 
die Regierung von O b e r b a y e r n . E r gab an, seit dem 27. April 1938 jegliche Ver-
mögenswerte verloren zu haben, so dass er überhaupt keine Abgaben mehr be-
zahlen könne. D a er jedoch nicht die notwendigen Belege beibringen konnte , 
lehnte die Regierung ein Berufungsverfahren ab, die „Judenvermögensabgabe" 
setzte das F inanzamt M ü n c h e n - S ü d in diesem Fall schließlich auf 2 6 0 0 Reichs-
mark fest . 4 5 1 

Auf den zunehmenden Vermögensschwund durch Parteiübergriffe reagierten 
die lokalen Behörden der Finanzverwaltung in F o r m spezieller Betr iebsprüfun-
gen, die sie im Falle der Auswanderung und der damit verbundenen „Arisierung" 
oder Liquidation durchführten. Als deutliches Warnsignal galt in den Betr iebs-
prüfungsberichten ab 1938 die „rassische" Zugehörigkeit des Betr iebsinhabers . 4 5 2 

D i e F inanzämter überprüften nun regelmäßig die Mögl ichkei t , nach Paragraph 15 
der „Verordnung über den Einsatz jüdischen Vermögens" Treuhänder für Vermö-
genswerte von J u d e n einzusetzen, eine äußerst effiziente M e t h o d e der Vermö-
genskontrol le und Ausplünderung. D e n n Veranlassung für eine solche Vorge-
hensweise waren unter anderem ausstehende Steuerschulden, die das F inanzamt 
mittels eines Treuhänders selbständig begleichen konnte - das F inanzamt beauf-
tragte also den Treuhänder, eine Schuld, die es zuvor selbst festgelegt hatte, aus der 
Kasse des jüdischen Betr iebes in die Kassen des Fiskus zu transferieren 4 5 3 Be -
triebsprüfungen betrafen aber auch die neuen nicht jüdischen Inhaber der F irmen. 
E iner davon war der Eigentümer des Modehauses Heinzelmann, bei dem das F i -
nanzamt M ü n c h e n - N o r d auf Anweisung des Oberf inanzpräsidiums eine Be-
triebsprüfung vornahm. Besonderer Prüfungszweck war die Uberprüfung der 
Einkommensteuer . Entsprechende Erhöhungen sollten beim Erwerber wie beim 
Verkäufer gegebenenfalls sofort vorgenommen werden. 4 5 4 

Auch die Devisenstelle reagierte angesichts der wahren Flut von „Arisierun-
gen" und der stark ansteigenden Auswanderung der jüdischen Bevölkerung mit 
einem gesteigerten Uberwachungsaufwand. In Merkblät tern und Richtl inien legte 
sie neue Verfahren für die Betr iebsprüfungen fest, die sich vor allem auf auswan-
derungsrelevante Tatsachen bezogen. Hierunter fielen die besondere Kennze ich-
nung von hohen flüssigen Betr iebsvermögensantei len genauso wie persönliche 

4 3 1 Schreiben Jul ius L.s an die Regierung von O b e r b a y e r n vom 30. 12. 1938 und Berechnung 
der „ Judenvermögensabgabe" durch das F inanzamt M ü n c h e n - S ü d vom 16. 12. 1938; 
S t A M / F i n a n z a m t / 1 8 3 4 7 . 

4 : >- So war ein gesonderter Hinweis in dem Prüfungsber icht über den G r o ß h a n d e l mit B a u m -
wol lwaren der Fa. H e r m a n n L. und C o . enthalten: „L. ist J u d e " . Entgegen seiner U n -
schuldsbeteuerungen wurde der Be t ro f fene wegen angeblichen Devisenschmuggels in ei-
nem späteren Verfahren 7.u 1 4 0 0 0 R M Geldstrafe verurteilt ; Ber icht eines Devisenprüfers 
v o m 13. 1. 1938 und Strafbescheid der Devisenstel le ; O F D N ü r n b e r g / B A / 1 0 0 0 . 

4 5 3 F o r m s c h r e i b e n des F inanzamts M ü n c h e n - S ü d an die Veranlagungsstelle 9, S tadtbezirk , in 
dem festgestellt wurde, dass der jüdische H o p f e n h ä n d l e r Meir M. seinen steuerlichen 
Verpfl ichtungen n a c h g e k o m m e n sei, weshalb es keine Veranlassung gebe, einen Antrag 
gemäß § 15 der „Verordnung über den Einsatz des jüdischen V e r m ö g e n s " zu stellen, 
30. 3. 1939; S t A M / W B I / a / 4 3 2 0 . 

4 5 4 Schreiben des O F P M ü n c h e n an das F inanzamt M ü n c h e n - N o r d vom 3 1 . 1 . 1939; St A M / 
Fi n a n z a m t / 1 9 3 4 5 . 
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Vermögensverhältnisse der Inhaber, wobei besonderes Interesse an Informationen 
darüber bestand, welche Familienmitglieder wann und wohin ausgewandert wa-
ren. Den „Arisierungsvertrag" nahm die Devisenstelle besonders genau unter die 
Lupe, wobei die Sachbearbeiter sowohl den Inhalt des Kaufvertrages, die Art von 
Bezahlung des Entgelts als auch eine eventuelle Vereinbarung von Nebenverträ-
gen genau überprüften. Unregelmäßigkeiten auf Seiten des Erwerbers oder des 
jüdischen Verkäufers begegnete die Devisenstelle mit Sicherungsverfügungen.455 

Im Falle des Käufers richtete sich der Blick der Devisenprüfer vor allem auf den 
gerechtfertigten Kaufpreis, die Höhe der geleisteten Anzahlungen oder die Fällig-
keit von Kaufpreisrestforderungen. Bei Unregelmäßigkeiten konnten die Beam-
ten auch hier eine Sicherungsverfügung erlassen.456 Bei tatsächlich festgestellten 
„Unregelmäßigkeiten" im Sinne der NS-Devisengesetzgebung verhängte die De-
visenstelle nicht nur Sicherungsverfügungen, sondern setzte auch selbständig Ab-
wicklungstreuhänder ein, die die Firma dann unter Kontrolle der Devisenstelle 
liquidierten oder veräußerten.457 

Am 4. März 1939 regelte der Oberfinanzpräsident München in einem Erlass 
den Umgang der lokalen Finanzbehörden mit der „Arisierung" und der Entzie-
hung von Grundstücken. Er hatte sich mit dem Regierungspräsidenten insoweit 
verständigt, als die Fiskalbehörden in jedem Fall die Ubernahmeverträge prüfen 
mussten, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang der Kaufpreis oder Abwick-
lungserlös für Ansprüche des Reiches sicherzustellen war. Bereits am 6. Februar, 
hierauf wies der Erlass besonders hin, hatte der Wirtschaftsminister die unverzüg-
liche Mitteilung des Genehmigungsantrags auf „Arisierung" an das Finanzamt 
und die Devisenstelle angeordnet, damit diese in der Lage waren, die notwendigen 
Kontrollmaßnahmen einzuleiten. Die Finanzämter konnten dann bei noch ausste-
henden Steuern oder aus anderen wichtigen Gründen Sicherheitsleistungen bean-
tragen beziehungsweise für die Abwicklung des Vermögens Treuhänder in eigener 
Regie bestellen.458 

Die zunehmende Verschärfung der Verfolgungspraxis der Devisen- und Zoll-
fahndungsstelle in den Jahren 1939 bis 1941 lässt sich anhand der Durchführung 
der Sicherungsanordnungen gemäß Paragraph 37a Devisengesetz eindrucksvoll 
verdeutlichen. Wie bereits gezeigt, verfügte die Devisenstelle seit Februar über die 
Möglichkeit, selbständig Treuhänder einzusetzen und war damit für die Abwick-
lung jüdischen Vermögens verantwortlich. Ein Runderlass des Reichswirtschafts-
ministeriums vom 26. August 1939 verfügte darüber hinaus die generelle Siche-
rung der Vermögenswerte von Juden. Sie mussten nahezu sämtliche Wertgegen-

4 5 5 Richtlinien für die Prüfung größerer jüdischer Firmen der Devisenstelle München, o .D. ; 
StAM/OFD/413. 

4 5 6 „Merkblatt über Feststellungen, die beim Geschäftsverkauf durch Juden (Arisierung) zur 
Durchführung von Sicherungsanordnungen gem. § 37a DevGes. erforderlich sind"; 
StAM/OFD/413. 

4 5 7 Schreiben eines Abwicklungstreuhänders an den O F P München vom 22. 11. 1941 über 
seine Einsetzung als Treuhänder durch die Devisenstelle am 21. 6. 1939; StAM/Privat-
archiv 20/Kanzlei Roquette. 

4 5 8 Schreiben des O F P München an die Finanzämter vom 4 . 3 . 1939; StAM/Finanzamt/ 
12827. 
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stände, darunter Schecks, Bargeld oder Schmuck durch die Devisenstelle sichern 
lassen. Uber den von der Devisenstelle festgesetzten Freibetrag hinaus durf ten die 
Betroffenen keine weiteren Barmittel mehr besitzen. „Die Einzahlungspflicht", so 
der Runderlass wörtlich, „schafft die Möglichkeit, die Empfänger einer Siche-
rungsanordnung strafrechtlich zu verfolgen."4 5 9 

Mit der weit gefassten Ermächtigung der Ministerialbürokratie in der Tasche 
gingen die Beamten der Zollfahndungs- und Devisenstelle in München dazu über, 
Wohnungsdurchsuchungen bei Juden vorzunehmen. Im Mai 1941 durchsuchte 
etwa der Angehörige der Zollfahndungsstelle München Max A. zusammen mit 
der Kripo und der Gestapo die Wohnung von Rosa B. und ihrem Mann, die bis 
1938 eine kleine Textilhandlung besessen hatten. Während der Durchsuchung be-
obachtete der Finanzbeamte, wie Rosa B. versuchte, einen Geldbetrag am Körper 
zu verstecken. Nach ihren Angaben handelte es sich um den Erlös von verkauften 
Möbeln, mit dem sie den Lebensunterhalt bestreiten wollte. Für den Erwerb von 
Nahrungsmit te ln hatte sie einen Teppich, einen Läufer, einen Regulator, ein Spei-
seservice, eine Schreibmaschine, ein Tischbillard und eine Couch verkauft .4 6 0 Die 
dafür erhaltenen Barbeträge konfiszierte die Gestapo, da sie sich nicht, wie vorge-
schrieben, auf einem von der Finanzverwaltung kontrollierten Sicherungskonto 
befanden.4 6 1 

Wie rigoros die Beamten vorgingen, zeigt das Beispiel der Verhandlung gegen 
Josef S. Auch bei ihm wurde eine Hausdurchsuchung vorgenommen. Zu seiner 
Verteidigung gab der Betroffene an, er habe einen Freibetrag von 500 Reichsmark 
monatlich. Allein für die Pension bezahle er aber 320 Reichsmark. Es würden ihm 
also nur 180 Reichsmark im Monat zum Leben bleiben, weshalb er zwölf Reichs-
mark über den in der Sicherungsverfügung eingetragenen Betrag in der Wohnung 
aufbewahrt habe. Dennoch zog die Devisenstelle 50 Reichsmark ein und strengte 
darüber hinaus ein Strafverfahren an.462 

Ein Strafverfahren leitete die Devisenstelle auch gegen Nathan G. ein. Er hatte 
einen U m z u g im Rahmen seiner „Entmietung" von der Trogerstraße in die Wein-
straße nicht rechtzeitig der Devisenstelle angezeigt. Gemäß den Bestimmungen in 
der Sicherungsanordnung wäre er hierzu aber verpflichtet gewesen. Da er nicht 
unverzüglich seine neue Adresse angegeben hatte, verhängte die Devisenstelle eine 
Geldstrafe.4 6 3 Die vollständige Ausplünderung der Juden zugunsten der Staats-

4 5 9 Rundschre iben des R W M an die Devisenstellen vom 26. 8. 1939; B A B / R 2/56071. 
4 6 0 Verhandlung bei der Zo l l f ahndung am 28. 5. 1941; S t A M / O F D / 5 0 3 . 
461 Ermi t t lungsber icht der Zol l fahndungsste l le vom 26. 6. 1941; ebd. Eines ähnlichen „Ver-

gehens" machte sich auch Fri tz B. schuldig. Bei ihm fand die Devisenstelle München 150 
R M vor, die er übe r den er laubten Freibetrag hinaus in seiner W o h n u n g aufbewahr te ; U n -
te rwer fungsve rhand lung der Devisenstelle am 3. 4. 1941; S t A M / O F D / 4 9 3 ; siehe auch die 
W o h n u n g s d u r c h s u c h u n g und die anschl ießende Konf iska t ion von Bargeld bei Benedikt 
F. am 10. 2. 1941; S t A M / O F D / 5 2 7 . 

4 6 2 Ak tenvermerk der Uberwachungsab te i lung der Devisenstelle vom 30.4 . 1941; S t A M / 
O F D / 6 4 9 . 

4f>3 Un t e rwe r fungsve rhand lung der Devisenstelle am 6. 5. 1941; S t A M / O F D / 5 9 9 . Derart ige 
H a u s d u r c h s u c h u n g e n sind in /.ahlreichen Fällen belegt; D u r c h s u c h u n g bei dem Arzt Dr. 
Samuel G., bei dem dabei eine H e r r e n u h r sichergestellt wurde . Gleichzeit ig erlegte man 
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kasse durch den Einzug von Geldleistungen im Rahmen der Strafverfahren ver-
tuschten die Beamten in Aktenvorgängen mit Tarnnamen wie „Silberne Damen-
handtasche" . 4 6 4 

Konnten derartige Aktionen noch mit der äußerst harten Devisengesetzgebung 
gerechtfertigt werden, so finden sich im Zuge der Interaktion mit Parteidienststel-
len auch Nachweise für regionale Eigeninitiativen der Finanzverwaltung ohne 
entsprechende Gesetzesgrundlagen. Durch die umfassenden Möglichkeiten der 
Sicherung und „Arisierung" auf Seiten der Finanzverwaltung entstanden zwangs-
läufig direkte Berührungspunkte mit dem „Treuhänder gemäß Beschluss des R e -
gierungspräsidenten", also dem Leiter der „Arisierungsstelle", Hans Wegner. Das 
konkrete Verhältnis zwischen Finanzverwaltung und „Arisierungsstelle" ist - dies 
sei vorweggeschickt - aufgrund der komplexen Quellenlage nur schwer nachzu-
zeichnen. Zahlreiche Hinweise deuten allerdings auf eine weitgehend funktionie-
rende Zusammenarbeit . Schriftlich niedergelegt haben beide Institutionen gleich 
mehrere Kooperationsvereinbarungen. Die Vermögensverwertungs-GmbH 
München sicherte der Münchner Finanzverwaltung zu, im Rahmen der „Arisie-
rungen" alle noch offenen Abgaben an den Staat in voller H ö h e zu begleichen. 
Dies sollte auch dann geschehen, wenn bei den ehemaligen jüdischen Eigentü-
mern sonstiges Vermögen nicht mehr im ausreichenden Maße vorhanden war. 4 6 5 

Zudem überwies bereits die „ G m b H " Erlöse aus dem Verkauf jüdischer G e -
schäfte, Autos oder Warenlager auf Sperrkonten, die die Devisenstelle München 
kontrol l ierte . 4 6 6 Absprachen gab es darüber hinaus mit dem „Treuhänder gemäß 
Beschluss des Regierungspräsidenten" über den Umgang mit jüdischem Grund-
besitz. Die Immobilienpreise legte die Preisprüfungsbehörde der Stadt München 
fest. Diese befragte das Oberfinanzpräsidium nach möglichen Steuerrückständen. 
Bei Privatschulden des jüdischen Steuerpflichtigen musste sich der Erwerber an 
die Devisenstelle wenden, die dann den entsprechenden Betrag für Steuerleistun-
gen freigab. Kaufpreisreste hatten die Erwerber auf Sperrkonten zu überweisen, 
die die Devisenstelle kontroll ierte. 4 6 7 Die Zweigstelle für bayerische Angelegen-
heiten beim Oberfinanzpräsidium München war zudem vermittelnde Instanz 
zwischen den Interessen der bayerischen Regierung und der Gauleitung. U b e r 
den Schreibtisch von Oberregierungsrat G . vom Zentralfinanzamt München lie-
fen Fälle, die die Finanzverwaltung und das Regierungspräsidium von O b e r b a y -

ihm wegen Besitzes von Bargeld über den Freibetrag hinaus eine empfindliche Geldstrafe 
auf; Ermittlungsbericht der Devisenstelle vom 7. 5. 1941 und Schreiben der Devisenstelle 
an die Gestapo vom 7.5. 1941; StAM/OFD/634; vgl. auch die Vorgehensweise bei 
Richard S.; StAM/OFD/629. 

4 6 4 Aktenvermerk der Uberwachungsabteilung der Devisenstelle im Falle Josef S. vom 30. 4. 
1941; StAM/OFD/649. 

4 6 5 Abschlussbericht der Vermögensverwertungs-GmbH München vom 25. 1. 1939, S. 9; 
StAM/NSDAP/37; Kuller, Finanzverwaltung und „Arisierung", S. 194. 

4 6 6 Buchprüfung beim „Treuhänder gemäß Beschluss des Regierungspräsidenten" am 16. 11. 
1940; StAM/NSDAP/37. 

4 6 7 Aussage Hans Rauchs während eines Strafprozesses gegen Wegner im Jahr 1950; Urteil 
des LG München vom 11.7. 1950; StAM/Staatsanwaltschaften/17856. 
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ern betrafen, etwa wenn das Land „arisierte" Grundstücke von der Vermögens-
verwertungsstelle kaufen wol l te . 4 6 8 

Im Zuge ihrer umfassenden Durchsuchungsmaßnahmen kooperierten Beamte 
der Zol l fahndungs- und Devisenstellen darüber hinaus mit den antisemitischen 
Schlägern aus der „Arisierungsstel le" . Mitarbei ter beider Dienststellen durch-
suchten die Wohnungen von Juden nach unerlaubtem Bes i tz . 4 6 9 Maßnahmen zur 
umfassenden Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung planten Beamte beider 
Insti tutionen wohl gemeinsam und führten sie anschließend durch. 4 7 0 E inzelne 
Angehörige der Devisenstelle, so die Aussage von Betroffenen, sollen im R a h m e n 
dieser Zusammenarbei t nicht nur maßgeblich für die Liquidierung von Firmen 
verantwortl ich gewesen sein, sondern sich auch zentral in weitere Verfolgungs-
maßnahmen eingeschaltet haben. 4 7 1 

Die eskalierenden Auswirkungen der Interaktion von Parteidienststelle und 
Finanzverwaltung verdeutlicht das Schicksal von Ilse K. Inge, die Tochter der 
wohlhabenden jüdischen Arztgatt in Ilse K. aus Dresden, versuchte, da sie durch 
eine privilegierte „Mischehe" geschützt war, 1939 ihre Mutter zu sich nach M ü n -
chen zu holen. Kurze Zeit vorher hatte die Mutter ihrer Tochter ein Anwesen in 
Dresden geschenkt. D ie Entscheidung der Tochter, ihre Mutter ausgerechnet in 
die „Hauptstadt der B e w e g u n g " zu holen, um sie dort beschützen zu können, 
ging nicht zuletzt auf die ständigen Bedrängungen von J o h a n n Stumfall, einem 
engen Freund Hans Wegners, zurück. Beide sicherten - in Kenntnis der beträcht-
lichen Vermögenswerte von Ilse K. - ihren Schutz gegen ein „Entge l t " zu, erpress-
ten also Schutzgeld. Ein „Auge zudrücken" wollten die beiden Parteiaktivisten 
zunächst beim ansonsten durch die „Arisierungsstelle" so brutal durchgesetzten 
Zwang, den gelben „Judenstern" zu tragen. Verschont werden sollte Ilse K. den 
Versprechen Wegners und Stumfalls nach auch von der Verschleppung ins „Sam-
mellager" Milbertshofen und sogar von der Deporta t ion in ein Konzentrat ions-
lager. 

Von Dresden aus zahlte Ilse K. annähernd 1 0 0 0 0 0 Reichsmark an die „Arisie-
rungsstelle" . D ie Schutzgeldzahlungen nutzten Mutter und Tochter freilich we-
nig. Wegen „Devisenvergehen" und „unerlaubter Schenkung eines Grundstücks" 
ermittelten die Devisenstelle und die Zoll fahndung München unter Mitarbeit der 
Gestapo kurze Zeit nach der Uberweisung des hohen Betrages gegen beide. Bei 
ihrer A n k u n f t in München beschlagnahmte die Zoll fahndung das Umzugsgut der 

4 6 8 Schre iben des Regierungspräsidenten von O b e r b a v e r n an das M ü n c h n e r F inanzminis te -
r ium vom 9. 1. 1939; B a v H S t A M / M F / 7 1 2 0 . 

4 6 9 Eidesstatt l iche Versicherung von Maria G . im R a h m e n des Spruchkammerver fahrens ge-
gen Wegner vom 12. 2. 1947; Aussagen des Zol l fahndungsbeamten M a x J o s e f S. am 23 . 8. 
1947, der angab, er habe öfters mit der G e s t a p o und der „Aris ierungsstel le" zu tun 
gehabt. E r habe auch in der Widenmayers traße , dem Sitz der „Aris ierungsstel lc" , überall 
B lutspr i tzer gesehen; S t A M / S p r u c h k a m m e r / K a r t o n 1919. 
Vgl. die zahlreichen Aussagen im R a h m e n des Strafprozesses gegen Mitarbei ter der „Ari-
sierungsstel le" ; StAM/Staatsanwaltschaften/17856. 

4 7 1 N a c h Aussage eines jüdischen Rechtsanwalts handelte es sich hierbei v. a. um H e r m a n n 
G. , einen Mitarbei ter der Devisenstel le ; Aussage vor der S t ra fkammer des L G M ü n c h e n 
während der öf fent l ichen Sitzung vom 15 . -18 . 12. 1948; S tAM/Spruchkammer/Kar ton 
1919. 
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Arztgattin. Mutter und Tochter nahm die Polizei in Haft. Wegen der nach wie vor 
vorhandenen umfangreichen Vermögenswerte von Ilse K. setzte sich Hans Weg-
ner mit der Devisenstelle in Verbindung. Nach mehreren Verhandlungen mit ei-
nem Oberzollsekretär der Zollfahndung München und gemeinsam durchgeführ-
ten Verhören der „Arisierungs-" und Zollfahndungsstelle kam es schließlich zu 
einer Vereinbarung beider Stellen. Ilse K. und ihre Tochter wurden aus der Haft 
entlassen, nachdem sie eine Schenkungsurkunde unterschrieben hatten. 75 Pro-
zent ihres Immobilienvermögens im Wert von 387000 Reichsmark fielen danach 
an das Land Bayern. Die „Arisierungsstelle" übernahm die Veräußerung der 
Grundstücke und konnte die anfallenden Gebühren vereinnahmen. Ihr Stück vom 
Kuchen sicherte sich die Zollfahndung, indem sie Silber- und Schmuckgegen-
stände im Wert von 96000 Reichsmark bei weiteren Durchsuchungen sicherstellte 
und durch ein Auktionshaus zugunsten der Staatskasse verwerten ließ. Die „Ari-
sierungsstelle" beschlagnahmte ihrerseits den wertvollen Kunstbesitz, den ein 
Versteigerer nach Abzug von Provisionen für sich und Wegners Dienststelle zu-
gunsten der Staatskasse veräußerte. Nachdem die Familie schließlich auch noch 
einen fünfstelligen Reichsmarkbetrag an den Treuhänder für Kohlen- und Strom-
rechnungen des Barackenlagers Milbertshofen abgeführt hatte, wurde Ilse K. nach 
Treblinka deportiert und dort ermordet. Eine Villa aus ihrem Besitz verschenkte 
der Gauleiter später an seinen Rechtsanwalt für die „reibungslose Durchführung 
seiner Scheidung". 4 7 2 

Eine derartige Zusammenarbeit der Devisen-, Zollfahndungs- und „Arisie-
rungsstelle" ist in weiteren Fällen nachweisbar: 1939 verhandelte Wegner als Treu-
händer und sogar im Auftrag des Finanzamts Moabit-West mit dem Arzt Dr. Ro-
bert S. über dessen Vermögenswerte. Gegen das Versprechen einer Haftverscho-
nung überließ die Familie Wegner einen Grundstücksanteil. Wenige Wochen spä-
ter, am 16. Oktober 1939, beschlagnahmte das Finanzamt das gesamte Vermögen 
der Familie und veräußerte eine Immobilie mit einem Wert von 200000 Reichs-
mark für 28300 Reichsmark an den Treuhänder. Wegner beschlagnahmte schließ-
lich auch noch das Umzugsgut des Arztes. Die drei Schwestern des Arztes depor-
tierte die Gestapo 1942 in ein Vernichtungslager.473 

4 7 2 Der Fall ist detailliert nachzuzeichnen, zumal die Aussagen der Verfolgten bzw. deren 
Angehöriger durch die Angaben der Verfolger bestätigt werden; eidesstattliche Versiche-
rung von Inge de L. am 5. 9. 1945; Vernehmung Max A.s von der Zollfahndung München 
am 27. 10. 1949; Vernehmung des Versteigerers Johann B. am 16. 1. 1950; eidesstattliche 
Versicherung Maria G.s vom 12. 2. 1947; Schreiben Wegners vom 8. 1. 1942; S tAM/ 
N S D A P / 3 7 . 

4 7 3 Kaufvertrag mit Auflassung des Notars Wilhelm R. vom 29. 4. 1940; Schätzung des Ar-
chitekten Franz B. vom 16. 4. 1939; StAM/Spruchkammer/Karton 1919; eidesstattliche 
Versicherung von Leon G. vom 11 .2 . 1947; StAM/Spruchkammer/Karton 1222; Schrei-
ben eines Rechtsanwalts an die W B I vom 14 .4 . 1950; S t A M / W B I/a/1784; Schreiben 
einer Speditionsfirma vom 26. 6. 1950; B a y H S t A M / E G / 7 3 0 3 8 ; Zeugenaussage der Ärztin 
Magdalena S. im Spruchkammerverfahren gegen Wegner am 18. 12. 1948; StAM/Spruch-
kammer/Karton 1919. Auch die Textilhändlerin, Kommerzienrätin H. bezahlte 100000 
R M , um nicht zur Zwangsarbeit geschickt zu werden. Sie bezahlte zusätzlich eine Strafe 
an die Devisenstelle in Höhe von 50000 R M . Der an Wegner zu zahlende Betrag wurde 
durch die Devisenstelle freigegeben; Erklärung des Rechtsanwalts Hans B. vom 10. 9. 
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Beamte der Zol l f ahndung betei l igten sich zudem direkt an den Deportat ionen 
der Juden in den von Wegner beaufs icht igten „Sammel lagern" Berg am La im und 
Mi lber tshofen . Die Au fgabe der F inanzbeamten bestand in der Ü b e r w a c h u n g und 
Entz iehung der Vermögenswer te der Verschleppten, die laut Anwe i sung der Fi-
nanz- und Pol ize ibehörden nicht in die Konzentrat ions- , Arbe i t s - oder Vernich-
tungs lager mi tgenommen werden durften. Fragen der genauen Rege lung von 
„Überwachung und Verwer tung" d iskut ier ten Mitarbe i ter verschiedener Inst i tu-
t ionen - Vertreter der Stadt, der F inanzverwa l tung , der „Aris ierungsste l le" und 
des Arbe i t samts - in mehreren Besprechungen vor den Massendeporta t ionen. 
Schl ießl ich wa r meist ein F inanzbeamter zugegen, wenn Krimina lpol ize i und Ge-
stapo Leibesvis i tat ionen bei den in den Baracken e ingepferchten Juden vornah-
men. Gold, Schmuck, Edelmetal le oder Fotoapparate sowie Reisegepäck nahm ein 
Zol lbeamter in Verwahrung . Während das Ober f inanzpräs id ium München Le-
bensmittel direkt an die N S V abgab, kata logis ierte es die Vermögenswerte und 
versteigerte sie zugunsten des Reiches. Auch die „ Judenwohnungen" verschlossen 
und versiegelten Beamte der Zol l fahndung, nachdem deren Inhaber deport ier t 
worden waren . 4 7 4 

Für eine relativ re ibungslose Zusammenarbe i t zwischen den Finanz- und Kom-
muna lbehörden sowie den Parteidienststel len spricht die Danksagung im Ab-
schlussbericht der „Aris ierungsste l le" , in dem es wört l ich heißt: „Im Benehmen 
mit der Geh. Staatspol izei , Staatspol izeistel le München und mit der Devisenstel le 
und Zol l fahndungsste l le des Oberf inanzpräs identen München konnten hier we -
sentl iche und im Interesse der Staatssicherheit oft wicht igs te Ergebnisse erzielt 
werden , wobe i auch hier auf die durchaus erfreul iche und sachdienl iche Zusam-
menarbei t mit diesen Dienstste l len verwiesen sei ."4 7 5 Ob dabei die Init iat ive pr i -
mär von der Partei oder den F iska lbehörden ausging, lässt sich anhand des Que l -
lenmater ia ls nicht mehr genau rekonstru ieren. H inwe i se auf das e igenständige 
Vorgehen e inzelner Beamter der Devisenstel le l iegen aber vor.4 7 6 

Die beschriebenen Einzelfä l le deuten zudem auf ein ähnl iches Str ickmuster hin: 
Die „Aris ierungsste l le" d iskr imin ier te die jüdische Bevölkerung mit brutalen Me-
thoden, die, vom Einzelfal l abgesehen, nicht z u m Reperto i re fiskalischer Entzie-
hungsrout inen gehörten. Dennoch schritt die F inanzverwa l tung nicht gegen das 
Vorgehen der Parteidienststel le ein, im Gegentei l : Sie leistete nicht nur Zuarbeit , 

1947; S tAM/Spruchkammer/Karton 1222; eidesstatt l iche Versicherung im Rahmen des 
Strafprozesses gegen Wegner; e idesstatt l iche Erk lärung vom 15 .8 . 1941; StAM/Staats-
anwaltschaften/17856. Auch der Bank ier Eugen S. bezahlte einen Betrag von 60000 R M , 
um in seiner Wohnung bleiben zu können, die kurze Zeit später von Wegner geräumt 
wurde ; Urte i l des LG München vom 11 .7 . 1950; ebd. 

4 7 4 Vernehmungsniederschr i f t der Kr ipo München vom 30. 12. 1949; Vernehmung Johann 
G.s am 10. 12. 1950; Vernehmungsniederschr i f t der Kripo München vom 9. 1. 1950; 
Aktennot i z der Kripo München vom 17. 1. 1950; Vernehmungsniederschr i f t vom 19. 1. 
1950; StAM/Staatsanwaltschaften/29499/1-3. 

4 7 5 Tät igke i t s - und Abschlußber icht , S. 29. 
4 7 6 Aussage eines Rechtsanwal ts im Spruchkammerver fahren gegen Hans Wegner. He rmann 

G., ein Mitarbe i ter der Devisenstel le , habe, so der Rechtsanwal t , viele Leute auf dem Ge-
wissen und sei als Beamter der Devisenstel le maßgebl ich für L iquidat ionen verantwort -
lich gewesen; S tAM/Spruchkammer/Karton 1919. 
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sondern profitierte von der erheblichen Gewaltbereitschaft Wegners, in dem sie 
hinterher auf die Vermögenswerte der vertriebenen oder deportierten Juden zu-
rückgriff. Mit anderen Institutionen der Finanzverwaltung, etwa den Finanz-
ämtern, gab es allerdings weniger Berührungspunkte. Die Partei, allen voran die 
„Arisierungsstelle", fungierte meist als Schrittmacher der „Arisierung", während 
die Institutionen der Finanzverwaltung die Sicherung der Steuerschulden über-
nahmen. 

Nürnberg 

Die Ubergriffe der Partei im Rahmen der „Holzaktion" schränkten auch in Nürn-
berg die steuerliche Leistungsfähigkeit der jüdischen Bevölkerung erheblich ein. 
In den Finanzämtern und beim Regierungspräsidenten in Ansbach häuften sich 
die Eingaben jüdischer Steuerpflichtiger auf eine Neuveranlagung der Vermö-
genswerte und Anträge auf Erlass der Sonderabgaben wegen der Enteignung von 
Grundstücken, Firmen oder Kraftwagen.4 7 7 Nahezu jedes Finanzamt des Bezirks 
war massiv von der „Holzaktion" betroffen. In Fürth gab es 86 „Grundstücksari-
sierungen", in Hersbruck 24, in Neustadt an der Aisch 50. In Rothenburg waren 
es 18 „Arisierungen" von Betrieben, in Uffenheim 38 Grundstücke aus jüdischem 
Besitz, die von der „Entjudungsaktion" betroffen waren. Im Stadtbereich Nürn-
berg berichtete das Finanzamt Nürnberg-West über die „Arisierung" von 100 
Grundstücken, im Bereich des Finanzamts Nürnberg-Ost zählten die Beamten 
160 bis 170 entzogene Immobilien. Das Finanzamt Nürnberg-Nord verzeichnete 
191 Anwesen, das Finanzamt Nürnberg-Augustinerstraße war schließlich über 
die „Arisierungen" nur unzureichend unterrichtet.4 7 8 „Das Arisierungsverfahren 
hat", wie ein Beamter des Finanzamts Nürnberg-Nord bedauernd feststellen 
musste, „fast allgemein zu Unzuträglichkeiten bei der Zahlung der Juva geführt. 
Auch bei der .Reichsfluchtsteuer' ergaben sich Schwierigkeiten."4 7 9 In einem Ge-
heimbericht von Januar 1939 hielt die Nürnberger Finanzverwaltung verärgert 
fest, dass 25 Prozent der jüdischen Bevölkerung wegen der Abtretung der Immo-
bilien und der „Arisierung" ihrer Unternehmen ihren Verpflichtungen gegenüber 
dem Finanzamt überhaupt nicht mehr nachkommen konnten. 4 8 0 Die Zahlungs-
unfähigkeit gegenüber den Finanzbehörden brachten die Betroffenen auch gegen-

4 7 7 So musste beispielsweise Bernhard Hugo B. sein Anwesen im Wert von 208 000 R M an 
die D A F für 30000 R M verkaufen. Erheblich unter Wert musste er zudem sein Auto so-
wie eine Hypothekenforderung abgeben; Schreiben Bernhard Hugo B.s an die Regierung 
von Ober- und Mittelfranken vom 30. 11. 1938; S t A N / O F D Nürnberg (Bund)/9700; 
Schreiben Robert B.s an das Finanzamt Nürnberg-Ost vom 18. 7. 1939; S tAN/Finanz-
amt Nürnberg-Ost/5514. 

4 7 8 Schreiben der Finanzämter Fürth vom 7. 3. 1939, Günzenhausen vom 8. 3. 1939, Hers-
bruck vom 8. 3. 1939, Hilpoltstein vom 7. 3. 1939, Neustadt a.d. Aisch vom 9. 3. 1939, 
Nürnberg-West vom 9. 3. 1939, Nürnberg-Augustinerstraße vom 17. 3. 1939, Nürnberg-
Ost vom 11. 3 .1939 , Nürnberg-Nord vom 9. 3 .1939 , Rothenburg vom 7. 3 .1939 , Schwa-
bach vom 8. 3. 1939 an den O F P Nürnberg; S t A N / O F P Nürnberg-Land/8a. 

4 7 9 Schreiben des Finanzamts Nürnberg-Nord an den O F P Nürnberg vom 9. 3. 1939; ebd. 
4 8 0 Geheimbericht von Januar 1939; StAN/Staatspolizeistelle Nürnberg-Fürth/Arisierungs-

akten/39. 
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über den Parteigenossen der D A F vor, die allerdings auf die Irrelevanz derartiger 
Interessen hinwies und auf entsprechende Vereinbarungen zwischen D A F und 
den anderen Parteigliederungen aufmerksam machte. 4 8 1 

Im Dezember 1938 sah sich das Reichswirtschaftsministerium aufgrund der 
umfassenden Plünderungen Streichers schließlich dazu veranlasst, eine Sonder-
regelung zu treffen. Es ermächtigte den Oberfinanzpräsidenten aufgrund der 
„Sonderaktion in Franken" , die „Judenvermögensabgabe" im Bedarfsfalle zu 
ermäßigen und verzichtete damit auf die eigene letztinstanzliche Entscheidungs-
befugnis. 4 8 2 

Die Finanzverwaltung reagierte auf die eigenmächtigen Aktionen zwiespältig. 
Im Einzelfall weigerte sich der Oberfinanzpräsident, der offenbar nicht zum 
Netzwerk des Gauleiters gehörte, sich dem Willen der Nürnberger Partei zu beu-
gen. Die Standhaftigkeit gegenüber den mittelfränkischen Parteibehörden stellten 
ranghöchste Nürnberger Finanzbeamte bei der Ausstellung steuerlicher „Unbe-
denklichkeitsbescheinigungen" unter Beweis, die ohne eine Eintragung in das 
Grundbuch keine Rechtskraft erlangten. Bei manchen Zwangsveräußerungen ver-
weigerte der Oberfinanzpräsident die Ausstellung entsprechender Bescheinigun-
gen, konnte den Verkauf selbst allerdings nicht verhindern, da die Grundbuch-
richter die Eintragungen zugunsten des stellvertretenden Gauleiters auch entge-
gen den gesetzlichen Vorschriften vornahmen. 4 8 3 Eine offene Konfrontat ion 
wagte Zehran - wie die meisten anderen Funktionsträger in Nürnberg auch - frei-
lich nur in seltenen Fällen. Gangbarer war vielmehr ein Zickzack-Kurs zwischen 
einvernehmlichem Handeln nach außen und verdecktem Widerstand, auf den der 
Oberfinanzpräsident bereits bei der Vorbereitung der „Holzakt ion" Anfang D e -
zember 1938 eingeschwenkt war. U m der Veröffentlichung der „Verordnung zur 
Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben" vom 3. Dezember 1938 zu-
vorkommen zu können, hatten sich am Wochenende des 1. und 2. Dezember der 
stellvertretende Gauleiter Holz , die Mitarbeiter der D A F und andere Funktions-
träger der Partei an einen Tisch gesetzt. Ziel der Clique von Gauleiter Streicher 
war es, Mittel und Wege zu finden, die bevorstehenden zentralen Kontrol l - und 
Verteilungsmodi zu umgehen, um die Gaukasse auch nach dem Erlass der Verord-
nung mit jüdischem Vermögen füllen zu können. Nachdem sich die Grundbuch-
richter dem Ansinnen der Parteifunktionäre gebeugt hatten und bereits einen Tag 
nach dem Gau-Spitzentreffen mit der Übertragung jüdischer Grundstücke auf 
Karl H o l z begonnen hatten, wandten sich die N S D A P - F u n k t i o n ä r e mit der Bitte 
um pauschale Ausstellung steuerlicher „Unbedenklichkeitsbescheinigungen" 
auch an den Oberfinanzpräsidenten. Zehran wollte aber weder ja noch nein sagen 
und verwies auf die Zuständigkeit des Reichsfinanzministeriums und beendete so 
die Diskussion „in freundschaftlichem T o n " . 4 8 4 

4 8 1 Schreiben eines Rechtsanwalts an den jüdischen Texti lhändler Ludwig L. vom 18. 1. 1939; 
B a v H S t A M / E G / 9 5 9 0 0 . 

4 8 2 Ber icht des O F P N ü r n b e r g an den R d F vom 26. 1. 1939; B A B / R 2 / 5 7 0 7 9 . 
4 8 3 Durchsuchungsber i ch t und Verhör der G e s t a p o im Falle des Maklers Nagel v o m 10. 2. 

1939; S tAN/Staatspol ize is te l le N ü r n b e r g - F ü r t h / A r i s i e r u n g s a k t e n / 4 1 . 
4 8 4 Schre iben Nagels an die G e s t a p o - P r ü f u n g s k o m m i s s i o n vom 2 4 . 2 . 1939 und Vcrneh-
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Während die Finanzverwaltung mit dem illegalen Vorgehen der Nürnberger 
Gauleitung offensichtlich Probleme hatte, war sie doch zu erheblichen Konzes-
sionen bereit, zumal sie letztendlich selbst nicht unerheblich davon profitierte. So 
überließen die Nürnberger Finanzämter der Partei Listen der jüdischen Grund-
eigentümer, mit deren Hilfe die Partei die umfassenden Enteignungen vornehmen 
konnte. Letztl ich verzichtete das Oberfinanzpräsidium in den meisten Fällen auch 
auf die steuerlichen „Unbedenklichkeitsbescheinigungen", die für die Eintragung 
ins Grundbuch notwendig gewesen wären.4 8 5 Zudem überließen die Finanzämter 
der D A F Vermögensaufstellungen der Betroffenen. 4 8 6 Offensichtl ich machte der 
Oberfinanzpräsident auch Zugeständnisse im Hinbl ick auf den Verfahrensablauf 
bei der Befriedigung von Steuerforderungen aus jüdischem Vermögen. E r erklärte 
sich bereit, Zwangshypotheken zur Bezahlung der „Judenvermögensabgabe" und 
der „Reichsfluchtsteuer" zurückzuziehen und auf das Restvermögen der jüdi-
schen Bevölkerung zurückzugreifen.4 8 7 Im Gegenzug informierte die D A F die 
betroffenen Juden darüber, dass eine Endabrechnung erst nach Bezahlung aller 
noch ausstehenden Steuern erfolgen könne. 4 8 8 Tatsächlich bezahlten die Erwerber 
jüdischer Firmen aus den Firmenkonten zumindest Teile der noch offenen Steuer-
rückstände an die Finanzverwaltung. 4 8 9 D e r Oberfinanzpräsident sorgte auch für 
die Geheimhaltung der Aktion. Auf Anfragen anderer Institutionen, etwa der G e -
stapo, wegen der „Hausverkaufsangelegenheit" sollten die Referenten des Oberf i -
nanzpräsidenten nicht ohne weiteres reagieren. Grundsätzlich sollte zunächst die 
Gauleitung informiert werden. 4 9 0 Die Fahnder in den Finanzämtern wies Zehran 
an, keine Ermitt lungen in der Sache vorzunehmen, da „höhere Persönlichkeiten" 
im Spiel seien.491 

Zur Sicherung des Steueraufkommens beschritt die Finanzverwaltung in N ü r n -
berg Wege, die sich nicht oder nur kaum mit denen der Gauleitung kreuzten. Dies 
äußerte sich etwa bei der Möglichkeit , die Sondersteuern zu erlassen. Von dieser 
Möglichkeit machte der Oberfinanzpräsident nur dann Gebrauch, wenn tatsäch-
lich keine Vermögenswerte mehr vorhanden waren. In anderen Fällen erkannten 
die Finanzämter Veränderungen in den Vermögensverhältnissen nach dem P o -

mung des Fürther Stadtrats Sandreuther am 22. 2. 1939; StAN/Staatspolizeistelle Nürn-
berg-Fürth/Arisierungsakten/41. 

485 Schreiben des Landgerichtsdirektors an den Oberstaatsanwalt vom 15.2. 1939; StAN/ 
KV-Anklagedokumente/NG/616/Fotokopie. 

486 Bericht der Gestapo-Prüfungskommission vom 12. 2. 1939; StAN/Staatspolizeistelle 
Nürnberg-Fürth/ Arisierungsakten/21. 

487 Schreiben Nagels an das Finanzamt Fürth vom 8. 12. 1938; StAN/Staatspolizeistelle 
Nürnberg-Fürth/Arisierungsakten/37. 

488 Teil II des Berichts der Gestapo-Prüfungskommission, S. 204; StAN/KV-Anklagedoku-
mente/PS/1757. 

489 Vernehmung Hans Stumfalls am 6. 3. 1939; StAN/Staatspolizeistelle Nürnberg-Fürth/ 
Arisierungsakten/169; Schreiben des Kreisobmanns der DAF, Emmert, an die Gestapo 
vom 4. 3. 1939; BAB/R 58/3514. 

490 Geheimer Erlass des OFP vom Januar 1939; StAN/Staatspolizeistelle Nürnberg-Fürth/ 
Arisierungsakten/39. 

491 Geheimer Bericht im Rahmen der Untersuchung der Gestapo, o.D.; ebd. 
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grom vom 9. November 1938 nicht an, um das Steueraufkommen zu sichern.4 9 2 In 
solchen Fällen verweigerten sie den Betroffenen die Ausstellung der für die Emi-
gration notwendigen „Unbedenklichkeitsbescheinigungen". 4 9 3 Zudem gingen 
einzelne Finanzämter dazu über, nun ihrerseits vermehrt Wertgegenstände von 
Juden zu pfänden, so etwa das Finanzamt Nürnberg-Ost . Als man dort den Ver-
such einzelner Treuhänder registrierte, Einrichtungsgegenstände der Betroffenen 
aus den Wohnungen zu entwenden, verpfändete das Finanzamt seinerseits alle 
Wohnungseinrichtungen von Juden im Bezirk der Behörde zu seinen Gunsten, 
um wenigstens Teile des Steueraufkommens sichern zu können. 4 9 4 

Durch den Sturz des Gauleiters und seines Stellvertreters in den Jahren 1939 
und 1940 gelang es der Finanzverwaltung in Nürnberg, weitere Vereinbarungen 
zu treffen, die das Steueraufkommen der jüdischen Bevölkerung in ihrem Sinne 
„sicherten". Der Oberfinanzpräsident und seine Mitarbeiter kooperierten eng mit 
den Beamten der Gestapo aus Berlin, wenn es um die Aufdeckung illegaler G e -
schäftsmethoden der Parteispitze ging.4 9 5 Steuerfahndungsbeamte beteiligten sich 
etwa an den umfassenden Verhören der D A F - F u n k t i o n ä r e . 4 9 6 D e r Oberf inanz-
präsident in Nürnberg erhielt auch die Kontrol le über die von der Partei angeleg-
ten Sonderkonten. 4 9 7 Letztlich war es aber der exponierte Gegner Streichers, Po-
lizeipräsident B e n n o Martin, den Göring mit der Abwicklung der „Arisierung" 
beauftragte. Den besonderen Gegebenheiten im Gau Streichers Rechnung tra-
gend, etablierte die Gestapo eine „Arisierungsstelle für Grundbesi tz" in Nürn-
berg. Die Gestapo übernahm die Sonderkonten und die Verwertung des jüdischen 
Vermögens. Für die Geschäftsführung der „Arisierungsstelle" war die Deutsche 
Allgemeine Treuhand A G verantwortlich. Im Auftrag der Gestapo übernahm der 
Grund- und Hausbesitzerverein in Nürnberg die Abwicklung jüdischen Grund-
besitzes. Die Gestapo bezahlte aus den Erlösen Steuerschulden an die Finanz-
ämter.4 9 8 Vor jeder Auszahlung des Kaufpreises auf das Sonderkonto richtete sie 

492 Vgl. exemplarisch die B e r e c h n u n g der „Juva" bei Bernhard H u g o B. ; Schreiben von 
Bernhard H u g o B . an die Regierung von O b e r - und Mit te l f ranken vom 30. 11. 1938; 
Schre iben des F inanzamts N ü r n b e r g - O s t an den Be t ro f fenen vom 1 8 . 2 . 1939; S t A N / 
O F D N ü r n b e r g (Bund)/9700; Schre iben O . L . s an die Regierung von Ansbach vom 
13. 12. 1938 und Schreiben des Bet rof fenen an das F inanzamt N ü r n b e r g - O s t vom 2 1 . 5 . 
1939; S t A N / F i n a n z a m t N ü r n b e r g - O s t / 7 1 2 1 ; siehe auch Schreiben des F inanzamts 
N ü r n b e r g - O s t an den jüdischen A r z t Dr. M o r i t z R . vom 13. 11. 1939; S t A N / F i n a n z a m t 
N ü r n b e r g - 0 s t / 7 6 0 7 . 

4 9 3 Aussage der W i t w e des jüdischen Kaufmannes M a x H . vor der G e s t a p o am 30. 1. 1939; 
StAN/Staatspol izeistel le Nürnberg-Fürth/Aris ierungsakten/39 . 

4 9 4 Schre iben des F inanzamts N ü r n b e r g - O s t an den O F P N ü r n b e r g vom 1 1 . 3 . 1939; S t A N / 
O F P Nürnberg-Land/8a . 

495 Vermerk der G e s t a p o - P r ü f u n g s k o m m i s s i o n bezügl ich eines Telefonats mit dem O b e r -
finanzpräsidenten Zehran am 21. 2. 1939; StAN/Staatspolizeistel le N ü r n b e r g - F ü r t h / A r i -
sierungsakten/41. 

496 Vernehmung durch den Steuer inspektor T. am 2 9 . 3 . 1939; StAN/Staatspol izeistel le 
Nürnberg-Fürth/Aris ierungsakten/169 . 

4 9 7 D u r c h s u c h u n g s b e r i c h t der G e s t a p o vom 10. 2. 1939; StAN/Staatspol izeistel le N ü r n b e r g -
Fürth/41. 

4 98 N o t i z der O F D N ü r n b e r g vom 3. 7. 1945; O F D N ü r n b e r g / N ü r n b e r g e r K e l l e r / W G M / 
66. 
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eine entsprechende Anfrage an die Finanzämter.4 9 9 Das Grundstücksamt der Stadt 
Nürnberg wies dabei auf die Möglichkeit hin, die Änderungen im Grundbuch 
auch ohne Zustimmung der Betroffenen durchzuführen. Wenn ein Jude nach der 
Änderung Verfügungsberechtigter werden würde, solle man einen Treuhänder 
einsetzen. „Nach der Lage der Dinge", so die städtische Behörde im Juni 1939, „ist 
Widerstand auf Seiten der Juden nicht zu erwarten." 5 0 0 Die Stadt Nürnberg ermit-
telte den Wert der Anwesen und erwarb selbst zahlreiche Immobilien aus jüdi-
schem Besitz.5 0 1 

Letztlich konnte so die Finanzverwaltung ihre Forderungen weitgehend ein-
treiben. Im Mai 1941 hatte nach Mitteilung eines Gestapo-Beamten die „Arisie-
rungsstelle" aus den „Entjudungen" 24 Millionen Reichsmark eingenommen, 
weitere fünf Millionen befanden sich auf einem Sonderkonto des Reichsmar-
schalls. Die Erlöse überwies die Gestapo auf die von ihr oder der Devisenstelle be-
zeichneten Sonderkonten. Aus den Gewinnen beglich die Gestapo dann alle Rest-
schulden, so dass bis zum Mai 1941 die Erlöse bereits weitgehend aufgebraucht 
waren.5 0 2 Insgesamt bearbeitete die Gestapo weit mehr als nur die „Arisierungen" 
im Zuge der „Holzaktion". Sie verwertete 900 Vermögensgegenstände aus jüdi-
schem Besitz, davon 400 Hausgrundstücke, 200 unbebaute Grundstücke und 
etwa 300 Forderungen. Bis Mai 1945 gelang es ihr, 90 Prozent des Besitzes der 
jüdischen Bürger zu verwerten. Zu diesem Zeitpunkt wies das Sonderkonto noch 
einen Gewinn von 920051,52 Reichsmark aus.5 0 3 

Unterfranken 

Im Hinblick auf die Verhängung von Sicherheitsleistungen und die Verschärfung 
der Vorgehensweise bei generellen Überwachungsmaßnahmen - etwa im Rahmen 
der Betriebsprüfungen - lassen sich in Unterfranken allenfalls graduelle Differen-
zen im Vergleich mit München und Nürnberg ausmachen. Dennoch gab es zwei 
Unterschiede, die sich einerseits auf regions-, andererseits auf berufsgruppenspe-
zifische Merkmale zurückführen lassen. Zunächst setzte die Auswanderungswelle 
bei den jüdischen Viehhändlern in Unterfranken, wie beim Großteil der jüdischen 
Bevölkerung Münchens, erst im Jahr 1938 ein, denn diese hatten erst Ende dessel-
ben Jahres durch die flächendeckenden gesetzlichen Maßnahmen zur beruflichen 
Verdrängung der Juden jede Möglichkeit der Erwerbstätigkeit verloren. Während 
sie von den steuerlichen Diskriminierungen und Sonderabgaben ebenso betroffen 
waren wie die jüdische Bevölkerung in den bayerischen Großstädten, verfügten 
die meisten Viehhändler dieser Region über kleine Parzellen landwirtschaftlichen 

4 9 9 Schreiben der „Arisierungsstelle für Grundbesitz" an das Finanzamt Nürnberg-Ost vom 
25. 6. 1941; S t A N / O F D Nürnberg (Bund)/9700. 

5 0 0 Schreiben des Referats I I I , Grundstücksamt, vom 8. 6. 1939; S tadtAN/C7/VI I I /509 . 
5 0 1 Schreiben des Grundstücksamts an das Referat I I I vom 30. 6. 1939 und Schreiben des 

Referats III an Referat II vom 10. 11. 1939; ebd. 
5 0 2 Not iz des O R R Th. vom O F P Nürnberg vom 29. 5. 1941; O F D Nürnberg/Münchner 

Keller/NS 6. 
5 0 3 Notiz der O F D Nürnberg vom 3. 7. 1945; O F D Nürnberg/Nürnberger K e l l e r / W G M / 

66. 
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Grundbesi tzes . Als Genehmigungsinstanz für die „Arisierung" waren dort nicht 
nur der Regierungspräsident, sondern unter anderem auch die Bauernführer des 
Reichsnährstandes zuständig. 

E ine Durchführungsverordnung zur „Verordnung über die Anmeldung des 
Vermögens von J u d e n " machte auch die Veräußerung land- und forstwirtschaftl i -
chen Besitzes von deren Genehmigung abhängig. 5 0 4 Die jüdischen Grundbes i tzer 
konnten auf diese Weise zur Veräußerung ihres Besitzes gezwungen werden. 
Diese Mögl ichkei t nutzte das bayerische Staatsministerium für Wirtschaft , Abte i -
lung Landwirtschaft , indem es die jüdischen Besitzer verpflichtete, landwirt-
schaftliche Grundstücke mit Gebäuden sowie lebendes und totes Inventar umge-
hend zu melden. 5 0 5 Maßgebl iche Instanz für die Uberprüfung der Meldungen wa-
ren die Kreisbauernführer, deren Hauptaufgabe dann bestand, jüdischen land-
wirtschaftl ichen Grundbes i tz zu erfassen, geeignete Bewerber für die Immobi l ien 
zu suchen und anschließend auszuwählen. „Bauernland" , so die dem Auswahlver-
fahren zugrunde liegende Maxime, sollte in „Bauernhand" k o m m e n . D a h e r sollte 
jüdischer Besi tz in E r b h o f g r ö ß e geschlossen in das Eigentum eines nicht jüdischen 
Bewerbers übergehen, kleinere Grundstücke hingegen als Anliegerland an be-
nachbarte Bauern abgetreten werden . 5 0 6 

1 9 3 8 / 3 9 setzte damit ein arbeitsteiliger Prozess zur „Aris ierung" des umfang-
reichen jüdischen Besitzes ein, an dem über ein Dutzend Institutionen beteiligt 
waren. N e b e n dem Landwirtschaftsministerium, dem Reichsforstamt, dem Be-
auftragten für den Vierjahresplan, dem Reichskommissar für die Preisbildung, 
dem Reichswirtschaftsministerium, der Gestapo, den Fors tbehörden, den Regie-
rungspräsidenten und den Bauernführern war auch die sogenannte Bayerische 
B a u e r n s i e d l u n g s - G m b H in den Enteignungsprozess involviert. Sie war an das 
bayerische Wirtschaftsministerium angegliedert und als „Obers te Siedlungsbe-
hörde" in zahlreichen unterfränkischen Ortschaf ten für die Ü b e r w a c h u n g und 
Entz iehung des Grundbesi tzes mitverantwort l ich . 5 0 7 In Kooperat ion mit der 
„Bayerischen Bauernsiedlung" und den Kreisbauernführern übersandten die 
Landräte den jüdischen Viehhändlern der Region Bad Kissingen die Aufforde-
rung, ihren Grundbes i tz an einen durch den Bauernführer zu best immenden E r -
werber zu veräußern. In einem detaillierten Fragebogen mussten die Betrof fenen 
G r ö ß e , Einheitswert und auf dem Grundstück befindliche Gebäude angeben. 5 0 8 

D i e F inanzbehörden waren Teil dieses komplexen Interaktionsgeflechts. Bevor 
ein Kaufvertrag endgültig genehmigt werden konnte , musste die Kreisbauern-

5 0 4 Rundschre iben des R W M an die O b e r - und Regierungspräsidenten vom 5. 7. 1938; 
S t A W / L R A M i l t e n b e r g / 2 5 4 1 ; zur „Aris ierung" landwirtschaft l ichen Besitzes vgl. v. a. die 
Arbei t von V e r s e - H e r m a n n , „Aris ierungen." 

5 0 5 Schre iben des Wirtschaf tsminis ter iums an N a t h a n F. vom 26. 4. 1939; S t A W / L R A Hass-
fur t /866 . 

'O6 Schreiben des bayerischen Wirtschaftsminister iums, Abte i lung Landwirtschaft , an die 
Landesbaucrnschaf t Bayern v o m 2 1 . 4 . 1939; S t A W / L R A M i l t e n b e r g / 2 5 4 1 . 

3 0 7 Schre iben des bayerischen Wirtschaf tsminis ter iums, Abte i lung Landwirtschaf t , an die 
Landesbauernschaf t Bayern vom 2 1 . 4 . 1939; ebd; V e r s e - H e r m a n n , „Aris ierungen" , S. 79. 

3 0 8 Auf forderung zur Veräußerung an den Viehhändler Bernhard A. aus Westheim vom 
26. 7. 1939; S t A W / L R A H a m m e l b u r g / 3 5 5 1 . 
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schaft das Wohnfinanzamt anhören, das den Einheitswert der Liegenschaften zu 
ermitteln hatte.509 Während die oberste Siedlungsbehörde, das bayerische Wirt-
schaftsministerium, den Kaufpreis festlegte, wurden die Immobilien dann an pri-
vate Erwerber oder die „Bayerische Bauernsiedlungs-GmbH" weiterveräußert.510 

Die Finanzbeamten achteten darauf, dass der „Arisierungsprozess" die steuerliche 
Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen nicht zu sehr einschränkte. Im Zweifels-
fall beharrten die Finanzämter daher auf höheren Preisen für die jüdischen Lie-
genschaften, wenn dadurch das Steueraufkommen gesichert werden konnte, wie 
etwa im Falle des jüdischen Viehhändlers Max S. aus Völkersleier. Dieser war von 
der Gauleitung gezwungen worden, seinen Grundbesitz zu veräußern. Die Kreis-
bauernschaft Hammelburg hatte am 16. Juni 1939 den Käufer Karl Z. vorgeschla-
gen und den Preis auf 6000 Reichsmark festgesetzt, ein Betrag, der erheblich von 
der Taxierung eines Sachverständigen in Höhe von 10000 Reichsmark abwich. 
Max S. selbst hatte den Grundbesitz bei der Anmeldung seines Vermögens im 
April 1938 mit 13000 Reichsmark noch einmal deutlich höher veranschlagt, und 
seinen Angaben entsprechend hatte das Finanzamt die „Judenvermögensabgabe" 
berechnet. Da Max S. mit seiner vierköpfigen Familie kurz vor der Auswanderung 
stand und die Finanzbehörde die erfolgreiche Emigration nicht gefährden und vor 
allem auf die damit verbundenen horrenden Abgaben nicht verzichten wollte, be-
harrte sie gegenüber Partei und Erwerber mit Verweis auf den realen Wert der 
Immobilie und letztlich erfolgreich auf einem Verkaufspreis von 13000 Reichs-
mark.5 1 1 

Am deutlichsten trat der Unterschied zwischen der gesamten Region Unter-
franken und den beiden Städten Nürnberg und München bei der engen Koopera-
tion zwischen Finanzverwaltung und Gauleitung bei der „Arisierung" jüdischen 
Vermögens hervor, die aus der personellen Verschränkung beider Institutionen re-
sultierte. In Unterfranken war der bei der „Arisierung" federführende Gauwirt-
schaftsberater bis 1938 gleichzeitig als Betriebsprüfer beim Oberfinanzpräsidium 
Würzburg tätig. Gauwirtschaftsberater Vogel war 1927 als Buch- und Betriebs-
führer zum Landesfinanzamt Würzburg gekommen.5 1 2 Bis 1938 arbeitete Vogel 
als Regierungsrat in der Betriebsprüfungsabteilung. Der Gauwirtschaftsberater 
war also ein ausgesprochener Finanzfachmann, der sogar persönlichen Briefkon-
takt mit Staatssekretär Reinhardt unterhielt.513 Auch nachdem er Anfang 1938 
hauptamtlich zur Partei übergewechselt war, verbanden ihn weiterhin enge Kon-

5 0 9 Rundschreiben der Regierung von Mainfranken an die Bezirksverwaltungsbehörden 
vom 11. 11. 1938; StAW/LRA Miltenberg/2541. 

5 1 0 Entziehung des Grundstücks von Justus S.; Schreiben des bayerischen Wirtschaftsminis-
teriums an den Betroffenen vom 8. 3. 1939; StAN/KV-Anklagedokumente/NI/14598/ 
Fotokopie. 

5 1 1 Schreiben eines Rechtsanwalts an das bayerische Staatsministerium für Wirtschaft vom 
27. 6. 1939; StAW/LRA Hammelburg/3552. 

5 1 2 Vorladung Vogels am 26. 9. 1950; StAW/Staatsanwaltschaft Würzburg/588/I. 
5 1 3 Tagebucheintrag Vogels vom 25. 9. 1937 und Brief vom 22. 12. 1935; StAW/Gau Main-

franken/72. 
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takte vor allem mit der Devisenstelle Würzburg. 5 1 4 Unter seiner Regie wurde der 
Verkauf jüdischer Unternehmen und Immobilien erzwungen, wobei er noch wäh-
rend der „Arisierungsverhandlungen" dafür Sorge trug, dass die Betroffenen aus 
dem Verkaufserlös auch ihre sämtlichen Steuerschulden beglichen. Sämtliche Er-
löse aus der „Arisierung" jüdischen Vermögens mussten auf ein Devisenkonto 
überwiesen werden, über das nur mit Genehmigung der Devisenstelle verfügt 
werden konnte. Waren die Betroffenen nicht in der Lage, ihre „Judenvermögens-
abgabe" zu bezahlen, so sollten die Finanzämter ihrerseits die Möglichkeit prüfen, 
die Zwangsveräußerung von Vermögenswerten aufgrund der „Verordnung über 
den Einsatz jüdischen Vermögens" zu erwirken. Derartige Anträge mussten über 
die Kreiswirtschaftsberater an Vogel weitergegeben werden, der dann bei der Re-
gierung von Mainfranken für die Einleitung der notwendigen Maßnahmen 
sorgte.5 1 5 Der Gauwirtschaftsberater fungierte dabei gleichzeitig als Sachverstän-
diger der Finanzverwaltung. Als Betriebsprüfer hatte er vom Oberfinanzpräsi-
denten Würzburg den Auftrag erhalten, die Revision der Rhön-Spessart-Werbe-
stelle zu übernehmen.5 1 6 Diese Funktion hinderte ihn jedoch nicht daran, als 
Gauwirtschaftsberater aus den de jure den jüdischen Inhabern zustehenden Ver-
kaufserlösen erhebliche Geldbeträge auf die Konten der Werbestelle überweisen 
zu lassen.517 

Auch in Unterfranken beteiligten sich schließlich Beamte der Zollfahndungs-
und Devisenstellen seit Anfang der 1940er Jahre an Hausdurchsuchungen, um 
„illegal" aufbewahrte Vermögenswerte zu konfiszieren.5 1 8 Ab 1941 waren die Fis-
kalbehörden zudem an der Deportation der jüdischen Bevölkerung beteiligt. Im 
April 1942 „zentrierte" die Gestapo die Betroffenen über die Mittagszeit am 
„Platzschen Garten" in Würzburg. Die Juden aus Oberthulba, Untererthal, Völ-
kersleier und Westheim, insgesamt 26, kamen um 11.26 Uhr dort an. Sie wurden 
von Würzburg aus nach Osteuropa deportiert.5 1 9 Noch im Angesicht der bevor-
stehenden Deportation und Ermordung waren die Betroffenen mit dem bürokra-
tischen Übereifer der Finanzverwaltung konfrontiert, der sich in Unterfranken in 
besonders zynischen Handlungsanweisungen manifestierte: Kurz vor der totalen 
Ausplünderung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung im Zuge der Depor-
tationen in die Todeslager hatte die Zollfahndung Würzburg eindringlich darauf 
hingewiesen, dass die „Abzuschiebenden" immer wieder versuchen würden, Geld 
in den „Osten" zu schmuggeln. Es gebe Verstecke wie Blindenstöcke oder Da-
menbinden. Hierbei handele es sich um einen Verstoß gegen die Devisengesetzge-

5 , 4 So kam es zu privaten Treffen mit dem Leiter der Devisenstel le ; Tagebucheintrag Vogels 
v o m 22. 2. 1938; S t A W / G a u M a i n f r a n k e n / 7 3 . 

5 1 5 Rundschre iben des stel lvertretenden Gaulei ters an die Kreisleiter und Kreiswirtschafts -
berater v o m 4. 1. 1939 und Verfügung des O F P W ü r z b u r g vom 31. 12. 1938; S t A W / 
Staatsanwaltschaft W ü r z b u r g / 5 5 8 / I I . 

5 1 6 Vorladung Vogels am 26. 9. 1950; S t A W / L R A W ü r z b u r g / 5 5 8 / I . 
3 1 7 Vgl . die zahlreichen Aussagen in dem „Aris ierungsprozess" in Unter f ranken ; ebd. 
5 1 8 N o t i z der G e s t a p o v o m 13. 10. 1941; S t A W / G e s t a p o / 3 4 6 ; N o t i z der W B IV vom 19. 6. 

1958; S t A W / W B I V / N / 2 2 0 . 
5 1 9 Aufstel lung der Ges tapo ; S t A W / G e s t a p o / 1 8 8 7 6 . 
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bung. Die Gestapo solle ihre Beamten entsprechend in Kenntnis setzen. 5 2 0 Bereits 
vorher hatten die Betroffenen, die die Kosten für die Deportat ion selbst zu tragen 
hatten, bei der Devisenstelle um eine entsprechende Erhöhung der Freibeträge 
nachsuchen müssen. 5 2 1 

Mit dem Begriffspaar Interaktion und Eskalation lässt sich die Verfolgungspra-
xis der Finanzverwaltung bei der „Arisierung" und Deportat ion nach 1937 tref-
fend charakterisieren. Auswirkungen auf die Entziehungspraxis des Fiskus hatte 
das Verhältnis zu den Gauleitern der N S D A P , das oftmals eine zusätzliche Ver-
schärfung im antisemitischen Vorgehen zur Folge hatte. Mit Bl ick auf die noch 
vorhandenen Vermögenswerte begann ein regelrechter Bereicherungswettlauf, 
der aufgrund der eigenmächtigen Vorgehensweise der Gauleiter stark regionalspe-
zifisch geprägt war: Während in Unterfranken die gemeinsame Einbindung der 
N S D A P und Finanzverwaltung in personelle Netzwerkstrukturen die Tragfähig-
keit regionaler Kooperationsgeflechte bei der wirtschaftlichen Verfolgung bestä-
tigt, ist in München - neben durchaus vorhandener Zusammenarbeit im Einzelfall 
- von einer konfliktfreien Koexistenz auszugehen. In Nürnberg prägten hingegen 
polykratische Konfliktstrukturen und kumulative Radikalisierungstendenzen das 
spannungsreiche Verhältnis zwischen Fiskus und Gauleitung. Kompetenzstreit ig-
keiten zwischen Devisenfahndungsamt und Reichsfinanzministerium und die da-
raus resultierende Verschärfung der Verfolgung spiegelten sich dort auf regionaler 
Ebene wider. Die neuen Interaktionsmuster mit den anderen an der „Arisierung" 
beteiligten Institutionen hatten erhebliche Auswirkungen auf die Entziehungs-
praxis der Beamten. Immer deutlicher tritt die Tendenz zutage, den eigenen K o m -
petenzbereich weit über den gesetzlichen Rahmen zur Verfolgung antisemitischer 
Zielsetzungen auszuweiten und den Verfolgungsprozess zu verschärfen. Die ex-
plizit antisemitischen Äußerungen von Finanzbeamten verweisen darüber hinaus 
auf die breite Adaption der ideologischen Zielvorgaben des Regimes. Auffallend 
ist die zunehmende Ausdehnung der Handlungsspielräume in den Jahren 1940 
und 1941, in denen die vol lkommene Rechtlosigkeit und Verarmung der jüdischen 
Bevölkerung in Bayern in den Sammellagern der Partei und Gestapo und schließ-
lich in den Konzentrat ions- und Vernichtungslagern ihren Abschluss gefunden 
hatte. Ihr endgültiger Ausschluss aus der „Volksgemeinschaft" und die daraus re-
sultierende vogelfreie Rechtsstellung hatte spätestens jetzt Eingang in die büro-
kratischen Routinen gefunden. Hält man sich noch einmal die These Ernst Fraen-
kels von der inneren Anpassung des Normenstaats an den Maßnahmenstaat durch 
ständige Ausdehnung von Ermessensspielräumen vor Augen, so bestätigt die 
Rol le der Finanzverwaltung bei der „Arisierung" diesen Transformationspro-
zess. 5 2 2 E r lässt sich aber nur in Teilbereichen beobachten, vor Generalisierungen 
ist Vorsicht geboten. In anderen Kontexten, etwa der Einziehung von Sondersteu-
ern und Abgaben oder der Handhabung von Sicherungserlassen, erfolgte die fis-
kalische Enteignung innerhalb der Kontinuitäten administrativer Spielregeln, die 

5 2 0 Schreiben der Zollfahndungszweigstelle Würzburg an die Gestapo vom 3 0 . 3 . 1942; 
StAW/Gestapo/18876. 

5 2 1 Schreiben der Israelitischen Kultusgemeinde an die Devisenstelle vom 29. 3. 1942; ebd. 
522 Ebd. 
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sich v o m V o r g e h e n der regionalen Parte ig l iederungen bei der wir tschaf t l i chen 
V e r f o l g u n g untersch ieden . 

E s wäre j e d o c h fa lsch, der E n t z i e h u n g s p r a x i s des F i skus nur den bl inden A k -
t ion ismus der N S D A P entgegenste l len zu wol len . Insgesamt w a r die wir tschaf t l i -
che Ver fo lgung in ihrer zwei ten Phase e inem adminis trat iven S c h u b u n t e r w o r f e n . 
A u c h die Parte i begann , mit untersch ied l i cher Ausp r ägung , in den drei U n t e r s u -
c h u n g s r ä u m e n z u n e h m e n d profess ione l le r und sys temat i scher auf das V e r m ö g e n 
der J u d e n z u r ü c k z u g r e i f e n , was sich neben d e m G a u w i r t s c h a f t s b e r a t e r und d e m 
im Z u s a m m e n h a n g mit der wir t schaf t l i chen Ver fo lgung nur wenig beachte ten rie-
sigen Appara t der D A F v o r al lem in von den Gaule i te rn geschaffenen S o n d e r e i n -
r i chtungen für die „ A r i s i e r u n g " manifest ier te . U m s o ers taunl icher erscheint die 
F ä h i g k e i t der F i n a n z v e r w a l t u n g , sich letzt l ich in allen Fäl len gegen anders lau-
tende Interessen der übr igen Staats- und Parteistel len d u r c h z u s e t z e n , sei es auf 
d e m W e g e des K o n f l i k t a u s t r a g s oder der K o o p e r a t i o n . In diesem Z u s a m m e n h a n g 
ist n o c h e inmal auf die B e d e u t u n g eingespiel ter R o u t i n e n zu verweisen. I h r e wei t -
gehende B e i b e h a l t u n g e r m ö g l i c h t e der Min is te r ia lbürokra t ie , die A u s p l ü n d e r u n g 
der J u d e n der zentra len S t e u e r u n g zu u n t e r w e r f e n und selbst den g r ö ß t e n m o n e -
tären G e w i n n aus ihr zu z iehen. 

D e n K o n t i n u i t ä t e n der Ver fahrensweisen steht die drast ische V e r s c h i e b u n g der 
z u g r u n d e l iegenden N o r m e n gegenüber . F ü r e inze lne B e a m t e mag das F o r t w i r k e n 
rechtss taat l i cher Tradi t ionen zu K o n f l i k t e n geführt haben . I m G a n z e n gesehen ist 
die A d a p t i o n ideologischer H a n d l u n g s o r i e n t i e r u n g e n aber berei ts ab 1933 zu 
b e o b a c h t e n . N i c h t der S c h u t z v o n M i n d e r h e i t e n , sondern das Interesse an der 
s teuer l ichen Le is tungsfähigke i t b e z i e h u n g s w e i s e k o n k u r r i e r e n d e ideologische 
Z i e l v o r g a b e n waren ausschlaggebend, wenn sich fiskalische P r a k t i k e n zuguns ten 
der B e t r o f f e n e n auswirkten . I m G l e i c h s c h r i t t mit der V e r w i r k l i c h u n g der „Volks-
g e m e i n s c h a f t " durch die z u n e h m e n d drast ische Separat ion ihrer „ G e g n e r " ver-
schärf ten sich auch die Ver fo lgungsprakt iken der F i n a n z b e h ö r d e n . B e s o n d e r s 
deut l ich wird dies im J a h r 1938 : A u c h die nun of fens icht l i chen U n r e c h t s m a ß n a h -
men setzten die B e a m t e n in allen drei U n t e r s u c h u n g s r ä u m e n wei tgehend eff iz ient 
und o h n e e r k e n n b a r e n Widers tand u m . 

D a s M i s c h u n g s v e r h ä l t n i s aus zentra ler adminis trat iver S teuerung und F lex ib i l i -
tät der B e a m t e n im U m g a n g mit d e m N o r m e n g e r ü s t führte , dies sei absch l ießend 
h e r v o r g e h o b e n , n icht zu einer wie auch i m m e r gearteten A t o m i s i e r u n g , s o n d e r n 
ganz im G e g e n t e i l , zu einer g le ichble ibend s tarken Stel lung der ö f fent l i chen Ver-
wal tung bei der wir t schaf t l i chen Verfo lgung. F ü r die B e t r o f f e n e n waren die F o l -
gen verheerend: D i e im R e i c h Verb l i ebenen ver loren j eden H e l l e r und Pfennig , 
b e v o r sie derart administrat iv abgewicke l t ihrer eigenen E r m o r d u n g entgegen-
sehen mussten . 
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Die zahlreichen Institutionen von Partei und Staat waren zweifellos Motor und 
Hauptnutznießer der Ausplünderung. Vor allem sie waren es, die das engmaschige 
Netz aus Verfügungen, Verordnungen und Boykotten geknüpft und über die 
Betroffenen geworfen hatten. Gehalten wurde es allerdings von vielen Händen. 
Neben Staatsbeamten und Parteifunktionären waren zahlreiche gesellschaftliche 
Akteure wie Immobilienmakler, Schätzer, Versteigerer, Wirtschaftsprüfer und 
Kollegen direkt oder indirekt an der wirtschaftlichen Verfolgung beteiligt. Als 
Erwerber profitierten sie unmittelbar, als dienstleistende Vermittler oder Kon-
kurrenten mittelbar von der Entziehung jüdischen Vermögens. Die Frage nach 
grundlegenden Funktionsmechanismen des „Ausschaltungsprozesses" ist daher 
mit der Untersuchung von Handlungsmustern der maßgeblichen regionalen und 
zentralen Entscheidungsträger bei Staat und Partei nicht erschöpfend zu beant-
worten. Vielmehr müssen auch diejenigen Teile der Bevölkerung in den Blick ge-
nommen werden, die über keine entsprechenden administrativen oder politischen 
Funktionen verfügten. 

Nachdem bereits für einige Regionen und Kommunen des „Dritten Reiches" 
das Verhalten der Profiteure Gegenstand von Untersuchungen war1, hat unlängst 
Götz Aly die gesellschafspolitische Dimension der „Arisierung" und Ausplünde-
rung auf eine heftig umstrittene These zugespitzt: Der NS-Staat habe große Teile 
der Raubzugsbeute weitergegeben, um sich durch die Umverteilung das Wohl-
wollen der Bevölkerung zu sichern, und damit den Charakter einer „Gefällig-
keitsdiktatur" angenommen, die sich die Zustimmung der „Volksgemeinschaft" 
zu erkaufen suchte.2 

An der Beteiligung und Mitwisserschaft eines Teiles der Bevölkerung an der 
wirtschaftlichen Verfolgung kann tatsächlich kein Zweifel bestehen.3 Die „Aus-
schaltung" der Juden aus der deutschen Wirtschaft fand vor den Augen der Ö f -
fentlichkeit statt. Die großen gelben Schilder mit der Aufschrift „Kauft nicht bei 
Juden", die beim Einkauf dem Kunden die „rassische" Zugehörigkeit des Besit-
zers zeigten, und die ständig wachsende Anzahl jüdischer Geschäfte, die den Be-
sitzer wechselten, und deren Produkte nun die Etikette „arisch" trugen, waren ein 
weithin sichtbares Zeichen der zunehmenden Isolation und Entrechtung der jüdi-
schen Erwerbstätigen. Während mit Blick auf die Judenvernichtung bisher die 
Frage im Vordergrund stand, ob die Bevölkerung Kenntnis der entsprechenden 
Vernichtungsmaßnahmen hatte, stellt sich bei der wirtschaftlichen Verdrängung 
die Frage, wie die Bevölkerung auf die entsprechenden antisemitischen Maßnah-
men reagierte und inwieweit sie selber in den Verfolgungsprozess einbezogen 
war.4 

1 L i teraturüberbl ick in der Einlei tung. 
2 Aly, Volksstaat, S. 36 . 
3 Longer i ch , „ D a v o n haben wir nichts gewuss t ! " ; Ba johr , Verfolgung; Ba johr , „Aris ierung" 

in H a m b u r g . 
4 D ie D e b a t t e über die Hal tung der Gesel lschaft hat sich bisher in H i n b l i c k auf die J u d e n -

verfolgung v. a. auf den H o l o c a u s t und die „Reichskr is ta l lnacht" bezogen ; Kershaw, M v -
thos; Bankier , Meinung; Bankier , D e p t h s ; mit einer etwas anderen zeit l ichen A k z e n t u i e -
rung und einem anderen methodischen Zugrif f vgl. die Aufsätze von Frank B a j o h r und 
Chris t iane Kuller : Ba johr , Skandal; K u l l e r / D r e c o l l , Volkszorn . 
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Die Bemessung des konkreten Beteiligungsgrades und die Beurteilung dahin-
terstehender Motive ist aber mit methodischen Schwierigkeiten verbunden.5 Die 
regelmäßig verfassten Stimmungsberichte verschiedener NS-Inst i tut ionen zeich-
nen in Anbetracht der zentral gesteuerten und weitgehend gleichgeschalteten 
Kommunikat ionsräume des NS-Staates nur sehr unscharfe Meinungsbilder der 
Bevölkerung. 6 Selbst wenn die Betroffenen zu Wort kamen, wie etwa in den Wie-
dergutmachungsakten, wurden Lebensgeschichten zu Rechtsfällen, die im Verfah-
ren auf anspruchsberechtigende und rechtserhebliche Geschehensabläufe zuge-
schnitten werden mussten.7 Aufgrund derartiger quellentechnischer Schwierig-
keiten ist bei Aussagen über die generelle Haltung der Bevölkerung zur Ausplün-
derung der Juden Zurückhaltung geboten. 

Die vorliegende Untersuchung wählt den Einzelfall als zentralen Zugriff, wobei 
hierfür folgende Überlegungen ausschlaggebend waren. Einigermaßen zuverläs-
sige Aussagen über das Verhalten des sozialen Umfeldes sind erstens nur biogra-
phisch anhand von Fallstudien der „Arisierung" und Ausplünderung zu treffen, 
die dann jeweils auch Rückschlüsse auf die Handlungsmuster der Beteiligten zu-
lassen.8 Mit dem primären Zugriff auf Einzelschicksale wird zweitens die wirt-
schaftliche Verfolgung als eine Art Begegnungsgeschichte von jüdischen und 
nichtjüdischen Deutschen erkennbar, die das Leben beider Seiten erheblichen 
Veränderungen unterwerfen konnte. Im Zentrum der Untersuchung steht damit 
auch die Wirkung der Verfolgung und - soweit möglich - die Wahrnehmung der 
Betroffenen, in der sich die komplexen und unüberschaubaren Interaktionsmus-
ter der zahlreichen Täter und Akteure in einem Erlebniszusammenhang bündel-
ten. 

Auf der Zeitachse der Jahre 1933-1941/42 war der Herbst des Jahres 1938 ein 
entscheidender Wendepunkt. In den ersten Jahren der NS-Herrschaf t stand vor 
allem die Verdrängung aus dem Beruf im Vordergrund der wirtschaftlichen Ver-
folgung, entsprechend groß war die Bedeutung, die dem Verhalten von Kunden, 
Patienten oder Kollegen zukam. 

Die vollständige Negierung der beruflichen und die flächendeckend wirksame 
drastische Einengung der privaten Gestaltungsmöglichkeiten durch den Staat 
setzte dann ab Ende 1938 ein.9 Durch die endgültige Vertreibung der Juden aus 
dem Berufsleben und die nahezu vollständige Kontrol le über ihr Vermögen verän-
derte sich die Situation für die Betroffenen grundlegend. Mit der umfassenden 

5 Über allgemeine Reaktionen der Bevölkerung sind wir hauptsächlich durch die Bericht-
erstattung der NS-Organisationen informiert; hierzu die jüngste Kritik bei Longerich, 
„Davon haben wir nichts gewusst!", S. 38ff. Saul Friedländer kommt noch 2006 zu dem 
Schluss, dass grundlegende Fragen zur Einstellung und Reaktion von Zuschauern immer 
noch nicht zu beantworten seien; Friedländer, Vernichtung, S. 20. 

6 Zur Quellenkritik auch an den Berichten von Exilorganisationen vgl. v. a. Longerich, „Da-
von haben wir nichts gewusst!", S. 23; zu anderen Interpretationen von Öffentlichkeit in 
Diktaturen vgl. v. a. Sabrow, Skandal. 

7 Winstel, Bedeutung, S. 201; zur Quellengattung der Wiedergutmachungsakten siehe auch 
Winstel, Gerechtigkeit, S. 13 ff. 

8 So auch Kratzsch, Gauwirtschaftsapparat, S. 234. 
9 Siehe hierzu Erster Teil, Viertes Kapitel, III. 1. der vorliegenden Studie. 



Zweiter Teil: Im Netz der Verfolger 247 

A u s p l ü n d e r u n g st ieg z u d e m die Zahl der N u t z n i e ß e r s ta rk an. N e b e n der Zahl der 
d i r ek t en E r w e r b e r jüd i schen Ve rmögens w u c h s vor a l l em d ie B e d e u t u n g de r mi t -
te lbaren Prof i t eure , die , w i e bere i t s angedeute t , als Sped i teure , Verste igerer , Schät -
zer ode r N o t a r e an der J u d e n v e r f o l g u n g verd ien ten . In der Zeit von 1938/39 bis 
1941 ist ihre Be te i l i gung desha lb von be sonde r em Interesse . 

Die Be t rof fenen sahen ihrer A u s p l ü n d e r u n g und S t i gmat i s i e rung nicht ta ten los 
zu , v ie le Fä l l e s ind ü b e r l i e f e n , in denen sie sich gegen ihre Ver fo lgung vehement 
zu r W e h r setzten . Absch l i eßend soll daher deut l i ch gemacht w e r d e n , dass die Ver-
fo lg ten i m m e r auch A k t e u r e wa ren , d ie mit ve r sch iedenen „Gegens t r a t eg i en" d ie 
W i r k u n g der Ver fo l gung zu u m g e h e n und a b z u m i n d e r n t rachte ten . 





Erstes Kapitel: Die Verdrängung aus dem 
Beruf 1933-1938/39 

I. Der ländliche Bereich: Die „Ausschaltung" 
jüdischer Viehhändler 

Die heikle S i tuat ion der jüdischen Bevö lkerung in ländl ichen Reg ionen am Vor-
abend und während des „Dritten Reiches" ist bereits Gegenstand mehrerer ein-
schlägiger Studien. Die fehlende Anonymi t ä t der Großstadt und der besondere 
Al lmachtsanspruch der Partei , der in der Enge der dörf l ichen Umgebung den 
Druck zu konfo rmem Hande ln vergrößerte , begünst igten, so die mehrfach geäu-
ßerte These, von NSDAP-Funk t i onä r en vorangetr iebene Ubergr i f fe gegen Juden . 
Körper l iche Gewal t und Boyko t t e waren daher im ländl ichen R a u m eine erfolg-
reiche Strategie, die Inklus ion der „Volksgemeinschaft" durch Exklus ion ihrer 
Gegner voranzutre iben. 1 

In e inem anderen Tenor w i rd hingegen das Kundenverha l ten bewertet . Hier 
habe Zurückha l tung und part iel le Ab lehnung gegenüber körper l icher Gewal t ge-
gen Juden vorgeherrscht . 2 Die Ana l y se des Verhältnisses von jüdischen Erwerbs-
tätigen und Nicht juden war daher auch Ausgangspunkt , u m in Anbetracht der 
zahlre ich vorhandenen ökonomischen Bez iehungen die Grenzen der Durchset -
zungsfäh igke i t ideologischer Zie lsetzungen in der Bevölkerung während der N S -
Herrschaf t ausloten zu können. Vor al lem zwe i zentrale Aspekte gelten als we -
sentlich für Verhal tenstendenzen des sozialen Umfe lds der Betroffenen: erstens 
konfess ionel le Scheidel inien vor a l lem zwischen den protestant isch dominier ten 
Reg ionen Mi t te l f rankens mit e inem tradit ionel l wei t verbreiteten Ant i semi t i smus 
und dem kathol isch dominier ten Südbayern , dessen Bevölkerung dem „rassi-
schen" Gedankengut grundsätz l ich skept ischer gegenüberstand 3 ; zwei tens öko-
nomische Verf lechtungen, die die Grenzen wel tanschaul icher Durchdr ingungs -
kraft insofern zeigen, als die monetären Interessen an einem intakten jüdischen 
Handels leben häuf ig zu langanhal tenden Bez iehungen von jüdischem Händ le r 
und nicht jüdischem Kunden auch weit über die Zäsur von 1933 hinaus führten.4 

Als Gradmesser für die S t immungs lage gegenüber Juden in den ländl ichen Ge-
meinden Bayerns bietet sich die Erwerbssparte des Viehhandels besonders an. In 
Süddeutschland wa r die Konzentrat ion der jüdischen Bevölkerung in den länd-

1 Zu diesem Prozess a l lgemein Hof fmann , Verfolgung, S. 379; Wi ldt , Gewal tpol i t ik , S. 25 
und 30 f.; Reichardt , Kampfbünde ; ders., Vergemeinschaftung. 

2 Wi ldt , Gewal tpol i t ik , S. 37; P lum, Wirtschaft , S. 292. 
3 Kershaw, Ant i semit i smus , S. 310; zur Bedeutung der konfess ionel len Prägung beim Wahl-

verhalten siehe Falter, Wähler , S. 169 ff. 
4 Wiesemann, Juden auf dem Lande, S. 389; Kershaw, Ant i semit i smus , S. 298f . ; aber auch 

Maurer , die die intakten privaten Bez iehungen über die Zäsur von 1933 h inweg betont; 
Maurer , Kunden, S. 154ff. 
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liehen Gemeinden auffallend hoch. Rund ein Fünftel der jüdischen Bevölkerung 
im Reich lebte in kleinen Städten oder Dörfern . 5 Die dominierende Branche für 
jüdische Erwerbstätige war vielerorts der Viehhandel. Dies galt nicht nur für das 
berufliche Profil innerhalb der jüdischen Bevölkerung, vielfach waren jüdische 
Händler die einzigen Abnehmer und Verkäufer von Vieh überhaupt. 

Schon aufgrund ihrer hohen Anzahl in einigen bayerischen Regionen kam ih-
nen durch die zahlreichen Kontakte mit den Bauern der Umgebung eine Art Mitt-
lerfunktion zwischen der häufig isolierten jüdischen Gemeinde und der nichtjüdi-
schen Bevölkerung zu. 6 Ö k o n o m i s c h bedingte Berührungspunkte ergaben sich 
darüber hinaus wegen der erforderlichen Spezialkenntnisse bei der Schächtung, 
die nicht nur bei der jüdischen Gemeinde als nahezu unersetzlich galten. Auch die 
nichtjüdischen Landwirte schätzten das besonders geschulte Auge jüdischer Er -
werbstätiger bei der Qualitätsprüfung des Fleisches.7 

Gleichzeitig gerät mit den Viehhändlern eine Gruppe jüdischer Erwerbstätiger 
in den Blick, die durch ihren durchschnittlich geringen Verdienst zu den mittleren 
bis unteren Einkommensschichten gehörten. Eine deutlich spürbare Verschlech-
terung der wirtschaftlichen Lage hatte für sie bereits im Jahr 1927 eingesetzt, als 
sich eine Agrarkrise durch anhaltend schlechte Ernten und einen zunehmenden 
Preisverfall für Fleisch ankündigte. N a c h einer kurzen Erholung sanken die Preise 
ab 1929 unter das Vorkriegsniveau von 1913 ab. Obgle ich die Krise aus einer 
Überprodukt ion resultierte, senkten die Landwirte mit ihren meist vorkapitalisti-
schen Betriebsformen das Produktionsniveau nicht. Entsprechend hoch verschul-
det waren viele Betriebe Ende der 1920er Jahre. Die Gesamtverschuldung der 
deutschen Landwirtschaft lag 1928 bei 11,5 Milliarden Reichsmark. 8 Durch die 
Uberschuldung und mit dem rapiden Verfall der Fleischpreise sank die Zahlungs-
moral der Bauern, was wiederum zu Zahlungsunfähigkeiten und Insolvenzen bei 
den Viehhändlern führen konnte. Die jüdischen Viehhändler, die neben der allge-
mein schwierigen wirtschaftlichen Situation auch noch gegen die zunehmenden 
antisemitischen Pressekampagnen und B o y k o t t e Anfang der 1930er Jahre zu 
kämpfen hatten, waren von dieser Entwicklung in besonderem Maße betroffen. 9 

1. Die unterfränkische Region 

Die an die Städte Bad Kissingen und Hammelburg angrenzenden Gemeinden 
repräsentieren eine bayerische Region mit einer außergewöhnlich hohen Dichte 
jüdischer Gewerbetreibender, deren hauptsächliches Betätigungsfeld der Vieh-
handel war.1 0 D e r Konzentrat ion auf diesen Erwerbsbereich entsprechend waren 
zahlreiche jüdische Viehhändler mit wirtschaftlichen Problemen konfrontiert . 

5 Maurer, Alltag, S. 348. 
<· Ebd., S. 389; Hoffmann, Verfolgung, S. 374. 
7 Wiesemann, Juden auf dem Lande, S. 374; Kershaw, Antisemitismus, S. 289; zu Juden in 

ländlichen Regionen siehe auch Hoffmann, Verfolgung, S. 376 ff. 
8 Münkel, Agrarpolitik, S. 53 f. 
9 Hierzu auch Maurer, Alltag, S. 390; Wiesemann, Juden auf dem Lande, S. 382. 

1 0 Einleitung, S. 7. 
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Neben der schlechten wirtschaftlichen Großwetterlage waren hierfür auch infra-
strukturelle Probleme der Region verantwortlich. Das agrarisch ausgerichtete und 
katholisch geprägte Gebiet in unmittelbarer Nähe zum Mittelgebirge der Rhön 
galt als das ökonomische Sorgenkind Unterfrankens. Einige der dort ansässigen 
Viehhändler hatten daher nicht erst zu Beginn der 1930er Jahre mit der Zahlungs-
unwilligkeit beziehungsweise -Unfähigkeit von Kunden zu kämpfen, sondern 
standen bereits zu dieser Zeit vor dem finanziellen Ruin.1 1 

Vor diesem Hintergrund erklären sich die gravierenden Folgen der nach 1933 
einsetzenden Stigmatisierungen. Zahlreiche Viehhändler klagten über erhebliche 
Umsatzeinbußen und den vorangaloppierenden Verelendungsprozess nach der 
„Machtergreifung" der Nationalsozialisten. Manche hatten daher schon frühzei-
tig nahezu jede Existenzmöglichkeit verloren.12 

Betrachtet man das Verhältnis von jüdischen Viehhändlern und nichtjüdischen 
Landwirten im Spiegel der Schilderungen der Betroffenen, so wird, weit weniger 
als in der Forschung bisher behauptet, die Bedeutung weiterhin funktionierender 
ökonomischer Bindungen als Hemmschuh für die Durchsetzung ideologischer 
Zielsetzungen sichtbar; Betonung findet vielmehr die Rolle des sozialen Umfeldes 
als Katalysator der wirtschaftlichen Verfolgung und zunehmenden Verarmung. 
Mitursächlich für die dramatische Verschlechterung der Lebens- und Arbeitsver-
hältnisse waren offenbar zwei Faktoren: Zunächst die vor allem ab 1935 einset-
zende rigide Benachteiligungs- und Ausschlusspolitik der kommunalen Verwal-
tungsbehörden, die sich in zahlreichen Schilderungen der Betroffenen widerspie-
gelt; im unmittelbaren Zusammenhang damit darüber hinaus aber auch das feind-
liche Verhalten der Bauern der Umgebung, das der antisemitischen Benachteili-
gungs- und Ausschlusspraxis den scheinlegalen Begründungszusammenhang lie-
fern konnte. Die Folgen einer derartigen Interaktion regionaler Herrschaftsträger 
und des sozialen Umfelds der Verfolgten, die vor allem in den zahlreichen Ermitt-
lungen zur Entziehung der Gewerbelegitimation ihren Niederschlag finden, ver-
deutlichen beispielhaft folgende drei Einzelfälle. 

Einer der Betroffenen war der Viehhändler Nathan H., der sich im Januar 1936 
an das Bezirksamt Hammelburg wandte, um die Verweigerung seiner Gewerbele-
gitimation rückgängig zu machen: „Ich ersuche deshalb heute erneut um Ausstel-
lung, damit ich durch Ausüben meines Berufes meine Familie weiter ernähren 
kann und meine Verpflichtungen dem Staat gegenüber, das sind die Zahlungen der 
Staats- und Gemeindesteuern auch abführen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass Gründe vorhanden sein sollen, mir durch Verweigerung der Karte die Aus-

11 Schre iben eines Rechtsanwalts an das Bez i rksamt H a m m e l b u r g v o m 4. 5. 1936; vgl. auch 
die Schicksale von V i k t o r B . aus Völkers le ier und N a t h a n B . aus Westheim; Urte i l des 
Amtsger ichts B r ü c k e n a u vom 1 1 . 3 . 1932; S t A W / L R A H a m m e l b u r g / 3 5 7 9 . 

1 2 Eidesstatt l iche Versicherung eines Zeugen im Entschädigungsverfahren des Viehhändlers 
Bernhard D . aus H a m m e l b u r g am 1 1 . 2 . 1958; B a v H S t A M / B E G / 6 3 7 1 8 ; Schreiben des 
F inanzamts Bad Kissingen; S t A W / F i n a n z a m t Bad Kiss ingen/Veranlagungssteuern/58 ; 
Schre iben eines Rechtsanwalts an das B L E A v o m 18. 4. 1956 im Entschädigungsverfahren 
Willi S. aus O b e r t h u l b a ; B L E A / E G / 9 9 2 4 7 ; eidesstattl iche Versicherung einer Zeugin im 
Entschädigungsverfahren Jul ius B . aus Lauderbach v o m 15. 7. 1955; B a v H S t A M / B E G / 
2 5 4 3 9 . 
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Übung meines Berufes zu unterbinden, denn mir ist in meiner langen beruflichen 
Tätigkeit nicht ein Fall bekannt, in welchem ich geschäftlich mit Wissen jemand 
betrogen habe oder unreele [sie] Machenschaften betrieben haben soll. Dass es 
Kunden gibt, die nach Jahren Reklamationen anbringen wollen, ist im Viehhan-
delsgeschäft leider eine traurige Erscheinung, aber wenn man derartigen Reklama-
tionen auf den Grund geht, dann stellt sich meist die Unhaltbarkeit dieser Rekla-
mationen heraus und letzten Endes will man damit Nachlässe an alten Forderun-
gen bezwecken. Ich bin fast 50 Jahre alt, hab aktiv 2 Jahre gedient, war AVi Jahre 
Frontsoldat, habe weder aktiv noch im Felde irgend eine Strafe zu verzeichnen, 
war noch nie mit Zahlung von Steuern im Rückstand, aber auch mein Privatleben 
weist nicht einen einzigen Makel auf, der zu meinen Ungunsten spricht."1 3 

Das Geschwisterpaar Nathan und Julius B. aus Westheim setzte sich im Jahr 
1936 verzweifelt gegen seine Kriminalisierung durch ein mithilfe von Anschuldi-
gungen von Landwirten angestoßenes Strafverfahren, mit dem das Bezirksamt 
Hammelburg den Entzug der Gewerbelegitimation begründet hatte, zur Wehr: 
„Um unsere Familien weiter ernähren zu können und dem Staat und der Ge-
meinde die verlangten Steuern auch abführen zu können, benötigen wir die Zutei-
lung der Legitimationskarte. Es ist uns nicht bewusst, mit Absicht während unse-
rer langen Geschäftstätigkeit geschädigt zu haben, wir sind mit Zahlungen der 
Steuern nicht im Rückstand, wir waren Kriegsteilnehmer, was aus den bei Ihnen 
beiliegenden Militärpapieren ersichtlich ist. Weshalb man uns die Karte verwei-
gert, ist uns unklar und so stellen wir heute erneut das Ersuchen um Ausstellung 
dieser Karten. U m aber alle weiteren Bedenken zu zerstreuen, erklären wir Unter-
zeichnete noch, dass wir alle Viehverkäufe an Landwirte nicht nur jetzt, sondern 
schon lange nur gegen Bar tätigen, sodass doch die Gewähr gegeben ist, dass kein 
Landmann an uns Geld nicht verlieren kann." 1 4 Im Zuge eines zweijährigen 
Rechtsstreites hielt das Bezirksamt die Legitimationskarten so lange zurück, bis 
dem Geschwisterpaar die umfassende Gesetzgebung von 1938 ohnehin jede Ge-
schäftstätigkeit verbot.1 5 

Auch der Viehhändler Julius B. aus Oberthulba war frühzeitig Opfer antisemi-
tischer Hetze. Nach den Schilderungen seiner Tochter im Rahmen des Entschädi-
gungsverfahrens nahmen die Stigmatisierungen aus dem sozialen Umfeld bereits 
1933 einen derartigen Umfang an, dass das Geschäft noch in diesem Jahr fast voll-
ständig zum Erliegen kam.1 6 Aufgrund von Anschuldigungen wegen angeblicher 
Betrügereien und Tierquälerei entzog das Bezirksamt Hammelburg dem Vieh-
händler 1937 endgültig die Legitimation. Auch Anfang 1938, als er versuchte, sich 
durch den im Jargon der NS-Behörden sogenannten illegalen Verkauf von Vieh 
finanziell über Wasser zu halten, war es wiederum die Denunziation eines Land-

13 Schreiben Nathan H.s an das Bezirksamt Hammelburg vom 30. 1. 1936; S t A W / L R A 
Hammelburg/3580. 

1 4 Schreiben Nathan und Julius B.s an das Bezirksamt Hammelburg vom 4. 2. 1936; StAW/ 
L R A Hammelburg/3588; siehe hierzu auch Erster Teil, Drittes Kapitel, III . der vorliegen-
den Untersuchung. 

1 5 Vgl. den umfangreichen Briefwechsel in S t A W / L R A Hammelburg/3588. 
1 6 Schreiben Selma D.s an das B L E A vom 15. 7. 1955; B a y H S t A M / B E G / 2 5 4 3 9 . 
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wirtes, die zu Ermitt lungen der Gendarmeriestat ion Hammelburg und Pol izeidi-
rektion Würzburg führte .1 7 Das gegen ihn eingeleitete Verfahren und die damit 
zusammenhängende Verarmung verhinderten letztlich auch die Auswanderung 
des Betroffenen. Kurz vor ihrer Deportat ion wurden die Eheleute B. nach Würz -
burg gebracht. Der Todestag des Viehhändlers wurde nachträgl ich auf den 8. Mai 
1945 festgelegt.18 

Welche Motivlage sich hinter den hier geschilderten Anschuldigungen verbarg, 
ist nur schwer festzustellen. Im Einzelfall werden aber ökonomische Interessen 
ehemaliger Kunden als Triebfeder sichtbar; etwa, wenn eine Wi twe im Bezirk 
Hammelburg gegenüber dem dortigen Bauernführer unumwunden zugab, meh-
rere Stück Vieh vom jüdischen Viehhändler Max H. auf Pump erworben zu haben, 
aber gleichzeit ig darauf hinwies, ohne Bril le habe sie die Höhe der Summe auf den 
Schuldscheinen nicht lesen können, und der „Viehjude" sei daher in der Lage ge-
wesen, viel zu hohe Beträge einzusetzen. Obgle ich sogar die zuständige Gendar-
meriestation die Angaben der Bäuerin als prinzipiel l „mit Vorsicht zu genießen" 
charakterisierte und damit als durchsichtigen Betrugsversuch entlarvte, musste 
sich der Viehhändler auf Druck örtl icher Parte ifunkt ionäre schließlich bereit er-
klären, einen Teil des Kaufpreises zu erlassen.19 

Im Spiegel der hier dargestellten Einzelbeispiele führte die in der Region durch 
die Dominanz jüdischer Viehhändler hervorgerufene besonders enge Verflech-
tung zwischen jüdischen Erwerbstät igen und nichtjüdischen Landwir ten also eher 
zu einer Verschärfung der Bedrohungssi tuat ion. Ähnl iches lässt sich auch in zahl-
reichen anderen Fällen konstatieren. Ungeachtet der gravierenden Konsequenzen 
im Einzelfall wäre es jedoch falsch, derartige Anschuld igungen und Betrügereien 
als flächendeckendes Charakter i s t ikum des Verhaltens der nichtjüdischen Land-
wir te in der Region zu bezeichnen. 

Zu berücksichtigen ist zunächst, dass sich hinter den Denunziat ionen häufig 
der antisemitische Eifer lokaler Parte ifunkt ionäre verbarg. Die Bedeutung der an-
tisemitischen Praxis der Gliederungen des Reichsnährstandes in diesem Zusam-
menhang ist bereits ausführl ich geschildert worden. 2 3 Auch die Kreisleitungen 
versuchten, die regionalen Herrschaftsträger in antisemitischem Sinne zu beein-
flussen. Prägnantes Beispiel ist der Kreisleiter von Bad Kissingen, der gegenüber 
dem dortigen Bezirksamt vorgab, er habe keine Mittel , einer Gemeinde zu verbie-
ten, sich „gegen die jüdische Ausbeuterei zur Wehr zu setzen", auch wenn Einzel-
aktionen gegen Juden eigentlich zu unterbleiben hätten. Er habe die Bürgermeis-

17 Schreiben der Gendarmer ies ta t ion Hamme lbu rg an die Pol ize id i rekt ion W ü r z b u r g vom 
22. 3. 1938; S tAW/LRA Hammelburg/3574. 

1S Schreiben der Pol ize id i rekt ion der Stadt W ü r z b u r g an einen Rechtsanwal t vom IS. 9. 1958 
und Schi lderung von Selma D. am 15. 7. 1955; BayHStAM/BEG/25439 . 

19 Schreiben der Gendarmer ies ta t ion an das Bez i rksamt Karlstadt vom 15.2. 1936 und 
Schreiben an das Bez i rksamt Hamme lbu rg vom 12. 3. 1936; S tAW/LRA Hammelburg/ 
3584; Aussagen Rosa Es, der Gatt in eines jüdischen Metzgers , im Zuge der Anme ldung 
zur Entschädigung von Schaden im wirtschaft l ichen For tkommen am 24 . 9 . 1950; 
BavHStAM/BEG/93565 . 

2 0 Erster Teil, Drit tes Kapitel , III. der vorl iegenden Untersuchung . 
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ter zwar entsprechend informiert, gleichzeitig habe er ihnen aber freigestellt, das 
zu tun, was ein nationalsozialistischer Bürgermeister für richtig halte.21 

Die Berichterstattung kommunaler Partei- und Verwaltungseinrichtungen gibt 
darüber hinaus Hinweise auf längerfristige wirtschaftliche Bindungen. So fallen 
die zahlreichen Beschwerden der NS-Organisationen über dauerhafte und inten-
sive Geschäftsbeziehungen der jüdischen Viehhändler zu nichtjüdischen Kunden 
ins Auge. Bei aller gebotenen quellenkritischen Vorsicht gegenüber derartigen Be-
richten verweisen die Mahnungen von verschiedenen N S D A P - und Regierungs-
stellen doch auf weiterhin funktionierende ökonomische Beziehungen zwischen 
jüdischen Viehhändlern und nichtjüdischen Kunden. 

Zum Ärger der Gendarmerie Hammelburg war etwa der Landwirt Lorenz 
S. den „Handelsjuden sehr zu Diensten". Er würde nicht nur an den Geschäftsbe-
ziehungen zu Juden festhalten, er unterstütze jüdische Viehhändler nach dem Ent-
zug der Gewerbelegitimation auch mit Nahrungsmitteln, hieß es in einer Notiz 
der Gendarmeriestation.22 Ähnlich argumentierte das Bezirksamt Bad Kissingen 
im August 1937. Gegenüber der Regierung von Unterfranken stellte es fest, dass 
nach wie vor eine große Anzahl von Bauern und Landwirten bei jüdischen Händ-
lern einkaufe.23 Die ökonomischen Beziehungen gingen hier auch nach 1933 noch 
so weit, dass einzelne Bürgermeister unterfränkischer Gemeinden den jüdischen 
Viehhändlern noch Bestätigungen über deren zuverlässiges und aufrichtiges Ge-
schäftsgebaren ausstellten, eine Praxis, die die Gemeindevorsteher in erhebliche 
Schwierigkeiten bringen konnte. Das bayerische Innenministerium forderte die 
Einziehung derartiger Bestätigungen. Gleichzeitig sollte die Eignung für das Bür-
germeisteramt mit den zuständigen Parteidienststellen geklärt werden.24 Selbst 
Ortsgruppenleiter der N S D A P verhandelten indes weiter mit jüdischen Vieh-
händlern.25 Daneben wurde auch der Einkauf der Landwirte und Bauernführer 
des Reichsnährstands bei jüdischen Händlern in der Region wiederholt gebrand-
markt und durch den „Stürmer" angeprangert.26 Im September 1935 beklagte da-
rüber hinaus auch das Bezirksamt Bad Kissingen die falsche Einstellung vieler 
Personen, die auch weiterhin glauben würden, die Juden in Schutz nehmen zu 
müssen. Einige Ortschaften seien regelrecht in zwei Lager, die der Judenfreunde 
und die der Judenfeinde, gespalten.27 

21 Schreiben des Kreisleiters von Bad Kissingen an das Bezirksamt Bad Kissingen vom 9. 9. 
1935; StAW/Sammlung Schumacher/7/3. 

2 2 Not iz der Gendarmerie Hammelburg vom 5. 12. 1936; StAW/LRA Hammelburg/3582. 
2 3 Schreiben des Bezirksamts Bad Kissingen an die Regierung von Unterfranken vom 19. 8. 

1937; StAW/Sammlung Schumacher/5/8. 
2 4 Rundschreiben des Innenministeriums an die Regierungen vom 18 .6 . 1935 und 4. 11. 

1935; BayHStAM/MInn/73725. 
2 5 Schreiben des NSDAP-Ortsgruppenleiters Arnstein an die NSDAP-Kreislei tung Karl-

stadt vom 17. 7. 1935; StAW/Gau Mainfranken/7. 
2 6 Schreiben der Gendarmeriestation Westheim an das Bezirksamt Hassfurt vom 25. 10. 

1935; StAW/Gestapostelle/973; Schreiben des Gaugeschäftsführers an den Ortsgruppen-
leiter von Sommerhausen M. vom 28. 11. 1934; StAW/Gau Mainfranken/7. 

2 7 Bericht des Bezirksamts Bad Kissingen für September 1935 vom 27. 9. 1935; abgedruckt in 
Kulka/Jäckel, Juden, S. 163; Berichte des Bezirksamts Bad Kissingen an die Regierung von 
Unterfranken vom 26. 6. 1937 und 19. 8. 1937; StAW/Sammlung Schumacher/5/8. 
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Nicht nur in der Region Bad Kissingen, sondern in ganz Unterfranken wurden 
die fehlenden Alternat iven zu den jüdischen Viehhändlern und die daraus resul-
tierenden, tei lweise Jahrzehnte alten Geschäftsverbindungen bemängelt .2 8 So 
schrieb etwa die Ortsgruppe Westheim im März 1937: „Brunno W., Kaltensons-
heim, ist ein ganz Schwarzer und dürfte politisch als nicht recht zuverlässig be-
zeichnet werden, schon aus dem Grunde, weil er bis in die letzte Zeit mit den 
Juden handelte, d .h . sozusagen Mitte lsmann zwischen dem Goi und dem Juden 
war. Im Interesse einer Beschäft igung für W. wäre die Ausstel lung eines Handels-
scheins gegeben, am besten wäre es natürlich, wenn man die Ausste l lung davon 
abhängig machen könnte, dass der betreffende nicht mit Juden handeln darf ."-9 

Ahnliches verdeutl icht auch ein Schreiben der Kreisleitung Münnerstadt im 
Hochsommer 1934. Darin wurde die gegenüber Juden geübte „höfl iche Zurück-
haltung" in der Region nachdrückl ich beklagt. In einem Rundschreiben verbot 
daher die Kreisleitung unter anderem das Ausstel len von Bescheinigungen jeder 
Art für Juden und jede Art von Verkehr mit Juden in der Öffentl ichkeit , obgleich 
sie sich der Ungesetzl ichkeit ihres Vorgehens durchaus bewusst war. „Die Partei 
hat im Kampf gegen die Vorherrschaft des volkszersetzenden jüdischen Geistes", 
so das Schreiben, „in Deutschland ungeheure Opfer bringen müssen und muß es 
als würde los verurtei len, wenn zu einer Zeit, da immer noch Mil l ionen deutscher 
Volksgenossen im Elend leben, Parteigenossen für die eintreten, die namenloses 
Ung lück über unser Volk gebracht haben."3 0 

Die Akzentu ierung in der behördl ichen Berichterstattung verweist auf eine nur 
schwer zu ebnende Schieflage der Quel len. Weder die tendenziösen Berichte der 
Bezirksämter im Rahmen der „Ausschaltungsverfahren" gegen jüdische Viehhänd-
ler, die sich häufig auf die Mi tw i rkung nichtjüdischer Landwir te als Ausschlusslegi-
t imation beriefen, noch die Wiedergutmachungsakten, in denen antisemitische 
Hal tungen des sozialen Umfeldes nur selten als rechtserhebliche Tatbestände ihren 
Niederschlag finden, bieten ein geeignetes Korrektiv für die ihrerseits gefärbte be-
hördliche Berichterstattung, um general isierbare Aussagen treffen zu können. 

Auch die These, die Bevölkerung habe aus wirtschaft l ichen Gründen den ge-
sellschaftl ichen Kontakt zu Juden aufrechterhalten, lässt sich für Unterfranken 
nicht ohne weiteres veral lgemeinern. Selbst konfessionelle Prägungen konnten of-
fenbar frühzeit ige Ausschrei tungen gegen Juden nicht verhindern, vor allem dann 
nicht, wenn materielle Anreize zur Betei l igung an den Übergr iffen einluden. Ins-
gesamt ist al lerdings die Bedeutung ökonomischer Faktoren für das vielschichtige 
und angesichts der Dominanz jüdischer Erwerbstät iger auch weitreichende Bezie-
hungsgeflecht zu betonen, die sowohl zu fortdauernden Bindungen wie auch zu 
einer forcierten Ausschlusspraxis führen konnten. 

2 8 Schreiben des Bez i rksamts W ü r z b u r g an einen Ortsbauernführer vom 22. 6. 1935; StAW/ 
Gau Mainfranken/714; vgl. auch die zahlre ichen Fälle des Einkaufs von Nicht juden bei 
jüdischen Viehhändlern in Bad Kiss ingen noch 1937; S tAW/Sammlung Schumacher/5/8. 
Schreiben der Or t sg ruppe Westhe im vom 2. 3. 1937; siehe hierzu auch Schreiben der 
Kreis le i tung Kitz ingen vom selben Tag; ebd. 

3 0 Rundschre iben der NSDAP-Kre i s l e i tung Münners tad t -Königshofen vom 16. 8. 1934; 
StAW/Gau Mainfranken/394. 
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Auffallend wenig Hinweise finden sich hingegen auf die Anwendung körperli-
cher Gewalt , die als Stimulationsfaktor in der Region wohl nur eine untergeord-
nete Rolle spielte. Von körperlichen Misshandlungen ist auch in den Schilderun-
gen der Betroffenen für die ersten Jahre des NS-Regimes kaum die Rede. O b w o h l 
in der Region manche Bürgermeister und Ortsgruppenleiter die mit physischer 
Gewalt verbundene Verfolgung in Unterfranken gezielt vorantrieben, gehörten 
derartige Aktionen in vielen Orten der Region nicht zur Tagesordnung und wur-
den vor allem durch die regionalen Parteigrößen, nicht aber durch die Dorfge-
meinschaft selbst getragen. 

Nutznießer der wirtschaftlichen „Ausschaltung" der jüdischen Viehhändler 
waren neben den Schuldnern zweifellos die nichtjüdischen Kaufleute, die beson-
ders in Unterfranken aus dem Wegfall zahlreicher Konkurrenten erheblichen Vor-
teil zogen. Im Falle der Auswanderung kam der Profit durch den Erwerb jüdi-
schen Vermögens hinzu, wie etwa im Falle des Bad Kissinger Metzgers und Vieh-
händlers Bernhard F., der bereits 1934 seine Metzgerei an ein nichtjüdisches Ehe-
paar verpachten und 1937 dann veräußern musste. Seine Möbelstücke musste er 
im selben Jahr zu Schleuderpreisen an andere Interessenten verkaufen.3 1 Die di-
rekte Übernahme jüdischer Viehhandlungen war bis zum Herbst 1938 aber die 
Ausnahme. Die wesentliche Ursache hierfür ist in der oftmals bis 1938 anhalten-
den Erwerbstätigkeit der jüdischen Viehhändler der Region zu sehen. Zumindest 
sah sich der bayerische Viehwirtschaftsverband noch im Februar 1938 dazu veran-
lasst, gegenüber zahlreichen Gemeinden auf die Notwendigkeit der „Ausschal-
tung" „nichtarischer Viehhändler" besonders hinzuweisen. Zu den „am meisten 
von Nichtariern durchsetzten Bezirken" gehörten nach Auffassung des Verbands 
Hammelburg und Bad Kissingen. 3 2 

Auf den relativ langen Verbleib der jüdischen Viehhändler in der unterfränki-
schen Region verweist auch die Emigrationsstatistik. Bis 1935 wanderten sowohl 
aus der Stadt Bad Kissingen als auch aus den umliegenden Gemeinden kaum jüdi-
sche Bürger aus. Bis zum März 1935 erstatteten zahlreiche Ortschaften im Bezirk 
Bad Kissingen gegenüber der Bayerischen Politischen Polizei in Bezug auf die 
Auswanderung von „Nichtariern" generell Fehlanzeige. 3 3 Bis 1937 emigrierten 
lediglich etwa sieben Prozent der jüdischen Viehhändler aus Bayern. 3 4 Trotz der 
zunehmenden gegen sie gerichteten antisemitischen Verfolgungsakte waren 
schließlich etwa 40 Prozent der jüdischen Viehhändler der Region Bad Kissingen/ 
Hammelburg bis 1941 in ihren Heimatorten geblieben. 

Die vergleichsweise wenigen Geschäftsaufgaben der Klein- und Kleinstbetriebe 
vor 1938 wurden zum ganz überwiegenden Teil durch Liquidationsverfahren 
abgewickelt, wegen der oftmals hohen Verschuldung ging der Löwenanteil der 

31 Eidesstattliche Versicherung Rosa F.s am 19. 2. 1964 und Schreiben des B L E A an die Lan-
despolizeistation Steinach an der Saale vom 13. 3. 1964; BayHStAM/BEG/93565 . 

3 2 Schreiben des Viehwirtschaftsverbands Bayern an die Landesbauernschaft Bayern vom 
26. 2. 1938; BayHStAM/ML/3350 . 

3 3 Angaben des Bezirksamts Bad Kissingen vom 30. 4. 1934; StAW/Sammlung Schumacher/ 
6/4. 

3 4 Die Zahlen wurden aufgrund der Einzelschicksale von 45 jüdischen Viehhändlern der 
Region Bad Kissingen errechnet. 
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Liquidat ionsmasse an die Banken oder die staatliche Finanzverwaltung, die das 
Vermögen der Betroffenen vor allem ab 1939 systematisch sicherstellte und an-
schließend verwertete.3 5 

Die zahlreichen bis 1938 berufstätigen jüdischen Viehhändler der Region hatten 
in jedem Fall mit der drastischen Verschlechterung ihrer Uberlebenschancen zu 
kämpfen. Deutl ich messbar ist die bereits erwähnte voranschreitende Verarmung 
durch die gravierenden materiel len Einschränkungen. Die Frage, inwiefern die 
Verfolgung und die Art der Einbindung in die soziale Gemeinschaft die Erfahrung 
der Betroffenen jenseits der finanziellen Engpässe prägte, ist hingegen aus den 
Quel len kaum zu beantworten. Wie die oben angeführten Zitate verdeutl ichen, 
konnten zahlreiche Faktoren eine Rolle spielen. Hierzu gehörte die zunehmende 
Isolation durch schwindende Geschäftskontakte genauso wie die Negierung der 
Lebensleistung, verdeutl icht etwa durch die fassungslose Reakt ion auf den anti-
semitisch motivierten Ausschluss aus der Berufstät igkeit oder die Betonung der 
Leistungen für das Vaterland an den Fronten des Ersten Weltkrieges. 

Zu nennen ist schließlich auch die für die jüdischen Viehhändler typische enge 
Verwurze lung in der dörfl ichen Umgebung , die unter anderem aus der Bindung 
an den landwirtschaft l ichen Grundbesi tz resultierte, und die neben der voran-
schreitenden Verarmung wohl mitursächlich für den langen Verbleib im Beruf, 
aber auch für die fehlende Bereitschaft zur Auswanderung war.3 6 Die Folgen für 
die Betroffenen waren in jedem Fall verheerend. Die im Reich Verbliebenen fielen 
nach ihrer Deportat ion in die Gauhauptstadt Würzburg der systematischen Er-
mordung zum Opfer. 

2. Ländliche Gemeinden in Oberbayern 

In der katholisch geprägten ländlichen Umgebung Oberbayerns waren jüdische 
Viehhändler selten, die jüdischen Gemeinden hatten nur geringe Mitg l iederzah-
len, und der Handel mit Vieh wurde hauptsächlich von nichtjüdischen Kaufleuten 
betrieben. Das Gewerbe galt hier generell als „überbesetzt", die dort igen Bezirks-
ämter verweigerten vielfach auch nichtjüdischen Händlern die Legit imation.3 7 In 
der Stadt Freising gab es unter 26 Viehhändlern beispielsweise nur einen Juden, 
der über ein so geringes Einkommen verfügte, dass die Stadtverwaltung ein Vor-
gehen gegen dessen Wirtschaftstät igkeit als unnötig ansah.38 Zahlreiche Fehlan-
zeigen gingen daher auch ein, als das bayerische Staatsministerium des Innern im 

35 Offenbar wa r die „Ar is ierung" landwir tschaft l ichen Grundbes i tzes nur schleppend ver-
laufen. Hierauf verweist auch ein Schreiben der Landesbauernschaft , in dem betont 
wurde , dass das Verfahren viel zu viel Zeit in Anspruch nehme; Rundschre iben des bave-
rischen Staatsminis ter iums für Wirtschaft , Abte i lung Landwir tschaf t , an die Reg ie rungs-
präs identen vom 8. 3. 1940; S tAW/LRA Miltenberg/2541. Die Zahlen wurden aufgrund 
der Einzelschicksale von 45 jüdischen Viehhändlern der Reg ion Bad Kissingen errechnet. 

3 6 H ie rzu a l lgemein Maurer , Al l tag, S. 389. 
3 7 Schreiben der Kreisbauernschaft Schrobenhausen an das Bez i rksamt Aichach vom 12. 6. 

1935; S tAM/LRA/101641 . 
3S Schreiben des Bürgermeis ters von Freising an das Bez i rksamt Freis ing vom 8. 11. 1935; 

S tAM/LRA/116523 . 
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Juni 1935 ein Rundschreiben verschickte, um sich über die Anzahl jüdischer Vieh-
händler in den Gemeinden zu informieren.39 

Entsprechend der geringen Anzahl jüdischer Viehhändler waren die wirtschaft-
lichen Verflechtungen mit den nichtjüdischen Landwirten schwach ausgeprägt. 
Inwieweit die nur geringen Vernetzungen und die harte Konkurrenzsituation in 
diesem Erwerbsbereich die Stimmungslage in den oberbayerischen Dörfern im 
Allgemeinen beeinflusste, ist kaum mehr zu beurteilen. Der Sympathisantenchor 
der „Gegnerbekämpfung" erklang allerdings in einigen Dörfern bereits im Jahr 
1933 lautstark. In Wolfratshausen, Fürstenfeldbruck und Olching lärmten nicht 
nur die Größen der lokalen Partei und die Presse gegen die jüdischen Erwerbstä-
tigen, auch die Bevölkerung war an der Vertreibung beteiligt. Die Ubergriffe wur-
den jeweils nach ähnlichen Mustern durchgeführt. Mitglieder der Sturmabteilung 
der N S D A P gaben in den Lokalzeitungen bekannt, dass die wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit mit dem jüdischen Viehhändler verboten sei. Gleichzeitig forderten 
sie die Bauern der Umgebung auf, an der Beweiserhebung gegen die jüdischen Ge-
schäftsleute teilzunehmen. 

„Volksgenossen, Bauern", so schrieb das Wolfratshausener Wochenblatt am 
30./31. Juli 1933, „alle Bauern oder sonstigen Volksgenossen, die durch die Fami-
lie F., Viehhandlung in Wolfratshausen, in wirtschaftliche Ungelegenheiten ge-
bracht wurden und daher glauben, geschädigt worden zu sein, wollen am kom-
menden Montag, dem 31. Juli, nachmittags 3h, in der Kreisstelle der N S D A P 
Wolfratshausen erscheinen. Unterlagen sind mitzubringen. Wer nicht kommt, hat 
später keine Unterstützung zur Erledigung seiner Angelegenheiten zu erwarten. 
Gez. Der Beauftragte der Sonderkommission der Obersten SA Führung beim Re-
gierungsamt Wolfratshausen Hiller und Kreisleiter Veith."4 0 Moses F. hatte zu-
sammen mit seinem Vater eine große Viehhandlung in Wolfratshausen betrieben 
und verfügte im Jahr 1933 über Außenstände von nahezu 200000 Reichsmark, auf 
die die Sonderkommission der SA offensichtlich anspielte. In der Kreisstelle der 
NSDAP, dem örtlichen Gasthof, zwang eine dreiköpfige Kommission der SA-
Führung den Viehhändler unter vorgehaltener Waffe, den Verzicht auf höhere 
Geldbeträge gegenüber seinen Schuldnern zu unterschreiben. Die Initiative der 
Sturmabteilung unterstützten auch Bauern der Umgebung. Zu der anberaumten 
Sitzung kamen 20 bis 30 Schuldner des Viehhändlers, die ihre Anschuldigungen in 
der Dorfkneipe vorbrachten. Uber die Höhe des Nachlasses entschied dann die 
Parteikommission, die die Schulden insgesamt um etwa 100000 Reichsmark ver-

3 9 Schreiben des bayerischen Innenministeriums vom 18. 6. 1935 und die Fehlanzeigen des 
Bezirksamts Mühldorf, Ende Juni 1935; StAM/LRA/54982; Schreiben der Gendarmerie-
station des Bezirks Freising, Mai 1934; StAM/LRA/116523; Rundschreiben des Bezirks-
amts Ebersberg vom 11 .6 . 1937; StAM/LRA/67171; Fehlanzeige des Bezirksamts Ai-
chach, 1. 2. 1938; StAM/LRA/99849. 

4 0 Aktennotiz der O F D München im RE-Verfahren Moses F. vom 3. 8. 1966; O F D Nürn-
berg/BIII/748f. Die Angriffe der Provinzpresse waren kein genuin oberbayerisches Phä-
nomen. Sie decken sich mit reichsweiten Tendenzen der Lokalzeitungen, die im Frühjahr 
1933 eine breite antisemitische Kampagne starteten; Longerich, „Davon haben wir nichts 
gewusst!", S. 59. 
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ringerte.41 Für Moses F. war dadurch bereits 1933 jede Geschäftstätigkeit in Wolf-
ratshausen nahezu unmöglich geworden. Bereits ein Jahr später wurden Teile 
seines Besitzes liquidiert.42 

Ganz ähnlich gingen SA-Angehörige in Fürstenfeldbruck vor. Hier forderte 
der örtliche Anzeiger sämtliche Personen des Bezirks dazu auf, etwas gegen den 
jüdischen Vieh- und Pferdehändler Jakob F. vorzubringen. Nach einem Vermerk 
der Polizeidirektion München gingen daraufhin etwa 60 Anzeigen gegen den 
Viehhändler wegen „Wucherei" ein.43 Zu Anzeigen kam es auch gegenüber dem 
Bezirksamt Fürstenfeldbruck, wobei der Sonderkommissar der Obersten SA-
Führung den darin enthaltenen Vorwurf umgehend bestätigte.44 Jakob F. kam 
daraufhin im März 1933 in „Schutzhaft" in einen Kohlenschuppen, wo ihn Ange-
hörige der SA brutal zusammenschlugen.45 

Auch der jüdische Viehhändler Elkan F. musste 1934 seine Geschäftstätigkeit 
einstellen. Gegen ihn waren von Verleumdungskampagnen begleitete brutale 
Ubergriffe erfolgt. Aufgrund der Denunziationen zweier Geschäftsleute aus Ol-
ching ermittelte die Zollfahndung wegen angeblicher „Kapitalverschiebung" ins 
Ausland. Nach mehrwöchiger Schutzhaft rief er bereits im März 1934 in den 
„Münchner Neuesten Nachrichten" zum Räumungsverkauf auf.46 Nicht nur in 
den drei genannten Gemeinden, auch in weiteren oberbayerischen Dörfern und 
Kommunen kam es zu ähnlichen Ausschreitungen.47 

Das schnelle und radikale Vorgehen der SA und der Bevölkerung gegen die jü-
dischen Viehhändler verdeutlicht zunächst erneut die wichtige Klammerfunktion 
der Ideologie als Motor und Legitimation der Verfolgung im Einzelfall. Einen we-
sentlich drastischeren Eindruck vermitteln die Quellen im Vergleich zur unter-
fränkischen Region hinsichtlich des Beteiligungsgrades der Schuldner und der 
erheblichen Gewaltbereitschaft der Parteibasis. Dieses Regionalspezifikum erklärt 
sich wohl aus der hohen antisemitischen Mobilisierungskraft, die sich in der 

4 1 Schreiben eines Rechtsanwal t s an das BLEA im Entschädigungsverfahren Moses F. vom 
22. 12. 1964; BayHStAM/EG/93581 ; Zeugenvernehmung des Amtsger ichts Wolf ra tshau-
sen am 24. 4. 1963; ebd. 

4 2 Schreiben eines Rechtsanwal t s an das BLEA vom 7. 2. 1957 und Bestät igung der Vereinig-
ten Großviehagenturen vom 17. 5. 1957; ebd. 

4 3 Vermerk der Pol ize id i rekt ion auf e inem Schreiben eines Rechtsanwal ts an das Passamt der 
Pol ize id i rekt ion München vom 6. 7. 1933; StAM/Pol ize id irekt ion/12544. 

4 4 Vormerkung der Pol ize id i rekt ion vom 21 . 6 . 1933; ebd. 
4 5 Schreiben eines Rechtsanwal t s an das Passamt der Pol ize id i rekt ion München vom 6. 7. 

1933; StAM/Pol ize id irekt ion/12544. 
4 6 „Münchner Neues te Nachr ichten" vom 27. 3. 1934; Schreiben der Pol ize id i rekt ion an die 

IHK vom 27. 3. 1934; Schreiben der Pol ize id i rekt ion an die Zol l fahndung und den Ermitt-
lungsr ichter vom 16. 8. 1933; StAM/Pol ize id irekt ion/12385. 

4 7 So w u r d e e twa dem Viehhändler Louis L. verboten, die Ortschaf t Großhadern jemals wie-
der zu betreten. Er durfte auch keine Geschäftsbez iehungen zu dort igen Nicht juden mehr 
aufnehmen; Schreiben der Gendarmer ies ta t ion Großhadern an das Bez i rksamt München 
vom 5. 9. 1939 und Schreiben der Ortsbauernschaf t Großhadern an die Viehgroßhandlung 
L. & Söhne vom 25. 9. 1935; S t A M / L R A München/58128. Vom Kefer loher Mark t wurden 
Juden generel l ausgeschlossen; Schreiben der Gendarmer ie Haa r an das Bez i rksamt M ü n -
chen vom 1. 9. 1935; S t A M / L R A München/58145. 



260 Erstes Kapitel: Die Verdrängung aus dem Beruf 

unmittelbaren Nähe zur „Hauptstadt der Bewegung" mit ihren zahlreichen N S -
Spitzenfunktionären entfalten konnte. 

Fest steht, dass in den an München angrenzenden Gemeinden genauso wie in 
Unterfranken das Vorgehen auch mit ökonomischen Argumenten verbunden war, 
die die Dorfgemeinschaft von einer Beteiligung an der Verfolgung überzeugen 
sollte.4 8 Vieles spricht also dafür, dass es die ökonomische Fundierung war, die das 
Verhältnis zwischen nichtjüdischen Landwirten und jüdischen Viehhändlern auf 
tönerne Füße stellte. Wie die Beispiele aus den oberbayerischen Gemeinden ver-
deutlichen, ergab sich ein größeres Potenzial für eine schnelle und umfassende 
Vertreibung überall dort, wo jüdische Viehhändler nur selten anzutreffen und die 
wirtschaftlichen D ä m m e gegen die judenfeindliche Propaganda leichter zum Ein-
sturz zu bringen waren. Andere verhaltensdeterminierende Faktoren, etwa kon-
fessionelle, traten im Einzelfall hingegen in den Hintergrund. 

Die dadurch hervorgerufenen Folgen der Verfolgung lassen sich auch statistisch 
untermauern. In den ländlichen Gemeinden um München verloren die meisten 
jüdischen Viehhändler im Gegensatz zur unterfränkischen Region bis 1938 ihre 
Erwerbsmöglichkeit . Fast 75 Prozent von ihnen hatten in diesem Jahr kein Ge-
werbe mehr angemeldet. 4 9 

Wie sich die Bevölkerung im Allgemeinen zu der von der Partei im Rahmen der 
wirtschaftlichen Verdrängung inszenierten Gewalt verhielt und wie sich das Ver-
hältnis im Laufe der Zeit änderte, ist allerdings auch für die oberbayerischen 
Gemeinden nur schwer zu beurteilen. Es würde daher zu weit gehen, die Parti-
zipationsbereitschaft an der Judenverfolgung auf Seiten der Bevölkerung auf das 
gesamte Münchner Umland zu beziehen. Der Beteiligung ehemaliger Schuldner 
an der Verfolgung jüdischer Viehhändler stehen Aussagen Betroffener entgegen, 
die ein weiterhin gutes Verhältnis zu den Bauern der Umgebung bestätigen.5 0 Im 
Kreis Aibling war etwa unter den zwei Personen, die laut Mitteilung des dortigen 
Bezirksamts noch 1937 geschäftliche Verbindungen mit jüdischen Viehhändlern 
pflegten, pikanterweise auch der Ortsbauernführer der Gemeinde Großkarol i -
nenfeld, der zusammen mit seinem Sohn bei einem jüdischen Viehhändler Vieh 
an- und verkauft hatte.5 1 

Als Erwerber des sich weitgehend aus landwirtschaftlichem Grund zusammen-
setzenden Vermögens spielten die nichtjüdischen Landwirte und Kollegen bis 
Herbst 1938 wohl auch im Münchner Umland nur eine untergeordnete Rolle. D e r 
Großtei l des jüdischen Besitzes fiel den Liquidationsverfahren zum Opfer, die 
sich oftmals bis Ende der 1930er Jahre hinzogen und von denen vor allem der 

4 8 Wiesemann, Juden auf dem Lande, S. 382; zur allgemeinen Einstellung der Nichtjuden zur 
jüdischen Bevölkerung zusammenfassend auch Herbert, Vernichtungspolitik, S. 650. Für 
den norddeutschen Landkreis Stade betont Daniela Münkel neben ökonomischen Bezie-
hungen allerdings auch die gewachsenen privaten Beziehungen; Münkel, Agrarpolitik, 
S. 361. 

4 9 Während die Anzahl jüdischer Viehhändler 1933 in München und den umliegenden Ge-
meinden noch etwa 66 betrug, zählt das Gewerbeverzeichnis von Februar 1938 nur noch 
15 Viehhändler auf. 

so Schreiben der I R S O an die W B I vom 21 .6 . 1952; S t A M / W B I/a/3065. 
51 Schreiben des Bezirksamts Aibling vom 12. 7. 1937; StAM/LRA/47099. 



I. Der ländliche Bereich 261 

Staat profit ierte. Nur in wenigen Fällen ist daher der Profit von Privatleuten durch 
den Kauf jüdischen Vermögens nachweisbar, w ie etwa beim Fleischgroß- und 
Viehhändler Adolf F., der Anfang September 1938 vor seiner Auswanderung sein 
Geschäft an nichtjüdische Interessenten abgeben musste.52 

Bei den Betroffenen führte die Sol idaris ierung von NSDAP-Funkt ionären und 
Landwir ten im Münchner Umland zu einschneidenden Veränderungen in allen 
Lebensbereichen und reduzierte deren wirtschaft l iche Uberlebenschancen im 
Reich drastisch. Deutl ich wird vor allem die permanente Bedrohungssi tuat ion. 
Zahlreiche Viehhändler beklagten nach dem Krieg ihre zunehmende Exklusion 
durch den ständigen Einkommensrückgang und die zunehmend judenfeindliche 
St immung. Für die Verfolgten hatte das veränderte Kaufverhalten aber nicht nur 
erhebliche Umsatze inbußen zur Folge. Die gewalttät igen Übergr i ffe waren auch 
mit sozialer Ächtung verbunden. Als besonders gravierend erfuhr der ehemalige 
Vorsitzende des Landesverbands der bayerischen Viehhändler Arthur B. die Stig-
matisierung, der nicht nur seinen Vorstandsposten im Frühjahr 1933 aufgrund der 
Gleichschaltung des Verbands aufgeben musste, sondern auch unter ständigen 
Boykot ten und Bedrohungen ab demselben Zeitpunkt litt. Den vorläufigen und 
traurigen Höhepunkt der Verfolgung stellte die Inhaftierung durch die Bayerische 
Polit ische Polizei - ebenfalls im Jahr 1933 - dar. Bereits ein Jahr später verließ der 
Viehhändler Deutschland endgült ig .5 3 

Die folgenden Einzelschicksale verfolgter Viehhändler können einen Einblick 
in die Bandbreite mögl icher Wirkungszusammenhänge der Verfolgung gewähren. 
Sie sollen pr imär die am Beispiel Unterfrankens bereits angedeuteten Folgen der 
Interaktion von Staat, Partei, Kommunen und sozialem Umfe ld verdeutl ichen. Zu 
den bereits geschilderten Boykotten und Übergr iffen kamen früh die umfangre i -
che fiskalische Überwachung und Ausplünderungen hinzu. Die Verbindung von 
körperl icher Gewalt und sozialer Ächtung stellte erst den Anfang einer Verfol-
gungsspirale dar, die sich dann auf Seiten der Verfolger - hervorgerufen durch eine 
wechselseit ige Legit imierung - unaufhal tsam in die Höhe schraubte. Denn die 
staatlich gelenkten Diskr iminierungen motivierten die NS-Funkt ionäre vor Ort , 
der vermeintl iche „Volkszorn" wiederum diente als Argument für eine Verschär-
fung der NS-Judenpol i t ik von oben.5 4 Mit diesem „Mehrfrontenkr ieg" konfron-
tiert, f lohen einige der Betroffenen unmittelbar nach den Angriffen Hals über 
Kopf ins Ausland und ermöglichten so der Finanzverwaltung die frühe „Sicher-
stel lung" und Plünderung ihres Vermögens. Hier für steht das Schicksal Emanuel 
L.s exemplarisch. 

Die mit dem Deckmantel bürokrat ischer Legit imität verhül lte administrat ive 
Verfolgung bewegte sich oftmals auf leisen Sohlen, dennoch engte sie die Bewe-
gungsfreiheit und die wirtschaft l ichen Handlungsspie l räume der Betroffenen in 
jedem Fall massiv ein. Auf diese schleichende Wirkung der Verfolgung verweist 

52 Schreiben Leopold L.s an das Landesamt für Vermögensverwa l tung und Wiedergutma-
chung vom 31. 10. 1947; O F D Nürnberg/BA/721. 

53 Schreiben eines Zeugen an das B L E A vom 16. 12. 1947; BLEA/BEG 2187. Die Betonung 
der Bedrohungss i tuat ion auch bei Kaplan, Einlei tung, S. 11; Maurer , Alltag, S. 437. 

54 H ie rzu auch Hof fmann , Verfolgung, S. 376. 
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insbesondere das zweite Schicksal des oben schon einmal erwähnten Viehhändlers 
und Metzgers Adolf F. 

Während diese beiden Beispiele Einzelschicksale von Emigranten beschreiben, 
ereilte viele Betroffene ein anderes Schicksal. Zahlreiche Viehhändler der Region 
konnten nicht mehr rechtzeitig auswandern und wurden deportiert und ermor-
det.55 Das abschließend dargestellte Schicksal Willy H.s. soll Anknüpfungspunkte 
für die Frage bieten, warum so viele Viehhändler das Reich nicht verlassen haben. 
Es verweist auf die höchst komplizierten Rahmenbedingungen für die Auswande-
rung und den damit verbundenen schwierigen Entscheidungsprozess der Betrof-
fenen, der den konkreten Planungen für eine Emigration vorausging und diese 
oftmals verhinderte. 

Der Fall Emanuel L. 

Emanuel L. war in den Gemeinden in der Nähe der bayerischen Landeshauptstadt 
fest verwurzelt. Er hatte einen Großteil seiner Stallungen zwar in der Münchner 
Innenstadt, war aber seit Jahren auf dem Markt in Oberschleißheim tätig, auf dem 
bereits sein Vater den Handel betrieben hatte. Wie viele andere jüdische Vieh-
händler auch gehörte er am Vorabend der nationalsozialistischen „Machtergrei-
fung" zur Gruppe der einkommensschwachen Erwerbstätigen. Einstmals Inhaber 
eines florierenden Unternehmens, setzten ökonomisch bedingte Schwierigkeiten 
bereits vor 1933 ein. Wegen der desolaten wirtschaftlichen Lage Anfang der 
1930er Jahre und der daraus resultierenden schlechten Zahlungsmoral der Bauern 
befand sich der Viehhändler Anfang 1933 in finanziellen Schwierigkeiten.56 Nach 
Einschätzung seiner Frau im Entschädigungsverfahren resultierten diese vorwie-
gend aus der prinzipiell feindseligen Haltung der Bauern dieser Gegend. Seine 
materielle No t konnte er deshalb nach der „Machtergreifung" kaum noch lindern; 
als jüdischer Gläubiger genoss er de facto keinen Vollstreckungsschutz mehr.57 

Tatsächlich hatte Emanuel L. offenbar vor, im Frühjahr 1933 gegen zahlreiche 
Kreditnehmer vorzugehen, was wiederum die nationalsozialistischen Funktions-
träger weidlich auszunutzen wussten.58 Bereits im März 1933 setzte ein durch SA-
Angehörige initiiertes Kesseltreiben gegen den Viehhändler ein, das auch durch 
eine Verleumdungskampagne derjenigen Kunden begleitet war, die bei Emanuel 
L. Schulden hatten.59 Neben Morddrohungen und Ubergriffen forderte auch hier 
der örtliche SA-Sturm die Bauern auf, Beweismaterial gegen den Viehhändler zur 

5 5 Genaue Zahlenangaben sind schwierig, da wir die Namen jüdischer Viehhändler vorwie-
gend aufgrund der Deportations- und Enteignungslisten bzw. aufgrund der Liste „jüdi-
scher Gewerbetreibender" des Gewerbeamts München von 1938 kennen. Viehhändler, die 
bereits vorher das Land verließen, sind daher oftmals nur unzureichend zu erfassen. Einen 
vagen Eindruck vermitteln die Zahlen aber dennoch. In 31 rekonstruierbaren Einzelfällen 
wanderten nur acht vor 1938 aus, drei in den Jahren danach und 20 wurden deportiert und 
ermordet. 

5 6 Schreiben des Viehhandelsgeschäfts Emanuel L.s an das Finanzamt München-Süd vom 
19. 5. 1933; StAM/Finanzamt/18214. 

5 7 Schreiben der I R S O an die W B I vom 8. 12. 1950; StAM/WB I/a/3065/Nr. 13. 
58 Bericht der I R S O an die W B I vom 14. 1. 1952; ebd., Nr. 10. 
5 9 Schilderung der I R S O gegenüber der W B I vom 2. 9. 1950; ebd., Nr. 13. 
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Verfügung zu stellen. Offensichtlich kam es dann zu über 100 Anzeigen bei der 
Gendarmeriestation. 6 0 Unmitte lbar darauf folgte die propagandistische Aus-
schlachtung in der Lokalpresse. Die „Morgenpost" in Oberschleißheim titelte am 
16. April 1933: „Jüdischer Viehhandelswucher, Jude spuckt dem deutschen Bau-
ern ins Gesicht. Frecher Judenjunge beißt arischen Schäferhund. Die Zeit ist 
gekommen" , so der Artikel weiter, „in der es den Juden in Zukunft unmöglich 
gemacht wird, mit ihren schmutzigen Fingern nach deutschem Besitz zu greifen, 
die Zeit aber auch, in der diese Blutsauger unerbittlich zur Rechenschaft gezogen 
werden." 6 1 

Derart öffentlich stigmatisiert und in seiner physischen Existenz bedroht, ent-
schied sich Emnauel L. 1933 zur Flucht in die Schweiz; seinen gesamten Besitz 
ließ er zurück. 

D e r schnelle Entschluss, das Land zu verlassen, rief wiederum die Finanzver-
waltung auf den Plan. In seiner Abwesenheit nahm die Bayerische Politische Po-
lizei den von ihm eingesetzten Bevollmächtigten in Schutzhaft, seine Wohnung 
wurde geplündert.6 2 Das Finanzamt München-Süd leitete ein Steuerstrafverfah-
ren wegen fehlender Einkommensteuer- und „Reichsfluchtsteuer"-Zahlungen 
ein. Gleichzeitig gab die Behörde den Fall wegen des Verdachts auf Wucher, Be-
trug und betrügerischen Bankrott an die Staatsanwaltschaft München weiter.6 3 

Die dritte Strafkammer des Landgerichts München beschlagnahmte das Vermö-
gen des Viehhändlers und erließ Haftbefehl . 6 4 Wegen seiner Steuerrückstände 
ordnete auch das Finanzamt München-Süd im O k t o b e r 1933 Arrest über den 
Besitz des Viehhändlers an. 6 5 Als dritte Instanz verfügte schließlich auch die 
Bayerische Politische Polizei die Beschlagnahme des Vermögens. Die weitere Ver-
fahrensabwicklung blieb dann in den Händen des Finanzamts München-Süd. Im 
Dezember 1933 wurde gegen Emnauel L. ein Steuersteckbrief veröffentlicht. 

Mit der Abwicklung der Geld- , Aktien- und Sachwerte war fortan die Deutsche 
Treuhand A G beauftragt. U m die Einziehung offener Versicherungsleistungen 
und des bereits verpackten Umzugsgutes kümmerte sich das Finanzamt selbst.6 6 

Die Bayerische Politische Polizei aberkannte die durch Emanuel L. an einen Bü-
cherrevisor gegebene Generalvollmacht während dessen Inhaftierung.6 7 Teile sei-
nes Vermögens wurden im Januar 1934 im Rahmen eines Zwangsversteigerungs-
verfahrens zur Begleichung der Steuerschuld versteigert.6 8 Letztlich wurde sein 

h 0 Schreiben der I R S O an die W B I vom 14. 1. 1952 und 21. 6. 1952; ebd., Nr. 10. 
61 „Sonntag Morgen Post" vom 16. 4. 1933, zitiert nach einem Schreiben der I R S O an die 

W B I vom 21. 6. 1952; S tAM/WB I/a/3065/Nr. 10. 
6 2 Schreiben der I R S O an die W B I vom 3. 10. 1950; S tAM/WB I/a/3065/Nr. 14. 
6 3 Schreiben der I R S O an die W B I vom 14. 1. 1952; S tAM/WB I/a/3065/Nr. 13. 
6 4 „Bayerische Staatszeitung" vom 4. 10. 1933; Abschrift in: S tAM/WB I/a/3065/Nr. 13. 
6 5 Schreiben der Deutschen Treuhand A G an das Finanzamt München-Süd vom 24. 10. 

1933; StAM/Finanzamt/18214. 
6 6 Schreiben der Basler Lebensversicherungsgesellschaft an das Finanzamt München-Süd 

vom 15. 1. 1934; Schreiben einer Möbeltransportfirma an das Amtsgericht München vom 
6. 12. 1933; ebd. 

6 7 Schreiben des Bücherrevisors Alois L. an das Finanzamt München-Süd vom 16. 8. 1934; 
ebd. 

6 8 Schreiben eines Rechtsanwalts an die W B I vom 3. 10. 1950; S tAM/WB I/a/3065/Nr. 13. 
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Gesamtvermögen aufgrund des „Gesetzes über die Einziehung staatsfeindlichen 
Vermögens" eingezogen, der Fall an das Finanzamt Moabit -West abgegeben und 
sein restlicher Besitz 1939 und 1940 verkauft. 6 9 Bereits im August 1933 war der 
jüdische Viehhändler „zusammengebrochen und mit den Nerven vol lkommen 
herunter" . D e r wirtschaftlich, psychisch und physisch ruinierte Mann blieb auch 
in der Emigration ohne jedes E inkommen. 7 0 

D e r Fall Adolf F. 

Auch der Großschiachter und Viehhändler Adol f F. musste seinen Betrieb bereits 
im Jahr 1933 aufgeben. Aufgrund des Schächtverbotes in Bayern hatte er sein U n -
ternehmen 1930 nach U l m verlegt. Durch das generelle Verbot des Schlachtens 
nach jüdischem Ritus im April 1933 musste er es allerdings im selben Monat auf-
geben. 7 1 

Alle Versuche, seine Geschäftstätigkeit wieder aufzunehmen, scheiterten an der 
bürokratischen Praxis der Polizei und Finanzverwaltung. N o c h 1933 sperrten die 
Behörden den Reisepass des Kaufmannes wegen „steuerlicher Unzuverlässigkeit" 
und beschränkten ihn auf das Inland. 7 2 Die Verhandlungen des Händlers über den 
notwendigen „Ausreisesichtvermerk", den er für seine internationale Geschäftstä-
tigkeit dringend benötigte, zogen sich zunächst bis 1936 hin. Als Argumente dien-
ten ihm nicht nur seine steuerlichen Verpflichtungen, sondern auch seine devisen-
trächtigen Verbindungen ins Ausland. 7 3 Berechtigte Hoffnungen machte zudem 
ein Schreiben der Münchner Industrie- und Handelskammer, die dem Viehhänd-
ler die „wirtschaftliche Bedeutung" seiner Reisevorhaben attestierte.7 4 Wieder 
war es die Finanzverwaltung, die ihm wegen des Verdachtes der „schweren devi-
senrechtlichen Verfehlungen" gravierende Verstöße unterstellte und damit jede 
Geschäftstätigkeit verhinderte.7 5 

Zwei Jahre später war Adolf F. erneut mit den städtischen und staatlichen B e -
hörden konfrontiert , als er, inzwischen im Hinbl ick auf seine Überlebensmöglich-
keiten im Reich desillusioniert, die notwendigen Papiere zur Auswanderung er-
halten wollte. Hierfür waren zwei Bescheinigungen der Auswanderungsbera-
tungsstelle, zwei des Oberfinanzpräsidenten München, zwei des Finanzamts 
M ü n c h e n - N o r d , zwei des Oberbürgermeisters der „Hauptstadt der Bewegung" , 

6 9 Schreiben der I R S O an die W B I vom 2. 8. 1950 und Schreiben eines Dentisten an die W B 
I vom 19. 3. 1952; S tAM/WB I/a/3065/Nr. 13 und 14. 

7 0 Brief Alois L.s an die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank vom 11.8 . 1933; ebd. 
71 Eidesstattliche Versicherung Adolf F.s vom 11.8. 1954; Schreiben des Bayerischen Vieh-

handelsverbands an das B L E A vom 25. 5. 1956; Urteil des L G München vom 22. 8. 1950; 
BayHStAM/BEG/5546 . 

7 2 Schreiben des Finanzamts München-Süd vom 30. 12. 1933; StAM/Polizeidirektion/12398. 
7 3 Schreiben Adolf F.s an die Polizeidirektion vom 9. 7. 1936; ebd. 
7 4 Schreiben der I H K an das Passamt der Polizei vom 10. 7. 1936; ebd. 
7 5 Notiz über einen Anruf eines Mitarbeiters der Devisenstelle beim Passamt der Polizei am 

18. 8. 1936; ebd. Zwar wurde der Verdacht einen Monat später wieder fallengelassen, 
Adolf F. startete dann aber offensichtlich keinen erneuten Versuch mehr, seine Geschäfts-
tätigkeit wieder aufzunehmen; Vermerk der Bayerischen Politischen Polizei vom 3. 9. 
1936; ebd. 
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Bescheinigungen der Gestapo, eine Beurtei lung der Kreisleitung der N S D A P und 
schließlich ein Führungszeugnis und der Auswandererpass von der M ü n c h n e r 
Polizei nötig. N a c h d e m F. den Großte i l seines Vermögens als Sicherheitsleistung 
wegen anfallender Steuern notgedrungen in die Verfügungsgewalt der F inanzbe-
hörden übergeben hatte, gelang ihm schließlich 1938 die Auswanderung in die 
U S A . 7 6 Bis zu seiner Emigrat ion blieb er ohne Verdienst. In den Vereinigten Staa-
ten konnte er erst 1944 wieder in seinem Beruf tätig werden. 

D e r Fall Wil ly H . 

Willy H . entstammte einer alteingesessenen jüdischen Familie und war seit 1902 in 
Traunstein ansässig. Als Viehhändler brachte er es hier zu Wohlstand und Anse-
hen. E r unterstützte nicht nur das Kinderasyl der Gemeinde, sondern war offen-
bar auch gegenüber notleidenden Landwirten zu großzügigen Preisnachlässen 
und günstiger Kreditgewährung bereit. In den Jahren 1914 bis 1918 diente er als 
Frontsoldat im Ersten Weltkrieg. Seinen damaligen Nachbarn zufolge waren es 
vor allem die „Redlichkeit seiner Ges innung" und sein „ehrliches Geschäftsgeba-
ren" , die ihm auch nach der „Machtergrei fung" die Weiterführung seines G e -
schäfts und seiner guten Kundenkontakte erlaubten. 

Exis tenzbedrohende Schwierigkeiten setzten erst in den Jahren 1936 und 1937 
ein, als sich die Bauern nicht mehr in das Geschäft wagen konnten, ohne eine A n -
prangerung im „Stürmer" oder andere Anfeindungen zu riskieren. A n Auswande-
rung dachte er bis zu diesem Zeitpunkt wohl nicht. Als die Gemeinde Traunstein 
Wil ly H . im O k t o b e r 1938 auswies und er zusammen mit seiner Frau und seinen 
Kindern nach M ü n c h e n aussiedelte, w o er keine Verdienstmöglichkeit mehr be-
saß, fehlten für die Emigrat ion die notwendigen finanziellen Mittel oder Bürg-
schaften. D i e Familie lebte noch drei Jahre kümmerl ich vom Erlös der „arisierten" 
und zum Einheitswert verkauften Grundstücke . Im Jahr 1942 wurde das Ehepaar 
H . zusammen mit vier Kindern in ein Konzentrat ionslager deportiert und dort er-
mordet , als Todestag für Willy H . wurde nachträglich der 8. Mai 1945 festgesetzt. 
N u r einer Tochter gelang die F lucht über England in die U S A . 7 7 

Das Schicksal Wil ly H.s . steht insofern stellvertretend für zahlreiche jüdische 
Viehhändler des M ü n c h n e r Umlandes , als wohl über die Hälf te von ihnen der E r -
mordung in den Konzentra t ions - und Vernichtungslagern zum O p f e r fiel. So weit 
sich Zahlen über die Emigrat ion ermitteln lassen, befanden sich über 50 Prozent 
von ihnen noch 1941 im Reich, weniger als ein Drit tel emigrierte vor dem endgül-
tigen beruflichen Aus 1938, wenigen gelang die Auswanderung noch in den Jahren 
1939 bis 1941 . 7 8 

7 6 Schri f twechsel in ebd.; Schreiben des Städtischen Einziehungsamts an F. vom 1 1 . 7 . 1938; 
Ο F D N ü r n b e r g / B Α / 7 2 1 . 

7 7 Schi lderungen eines N a c h b a r n und Genera lbevol lmächt ig ten beim Antrag auf Entschädi -
gung am 8. 5. 1945 und Schreiben eines Rechtsanwalts am 1 . 6 . 1963; B L E A / B E G / 1 0 4 8 8 ; 
Schre iben des F inanzamts M ü n c h e n - N o r d vom 3 1 . 8 . 1942; S t A M / F i n a n z a m t / 1 7 8 6 5 . 

7 8 D a s Zahlenmaterial basiert auf dem Schicksal 22 jüdischer Viehhändler. Herangezogen 
wurden v. a. die Aktenbes tände der O F D M ü n c h e n , die neben den D e p o r t a t i o n s o p f e r n 
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Wie für viele andere Viehhändler auch trugen zu Willy H.s. langem und letzt-
endlich tödlichem Verbleib wohl seine schwierige wirtschaftliche Situation und 
die restriktive Politik zahlreicher Einwanderungsländer bei, die viele Auswande-
rungsabsichten bereits im Keim erstickten.79 Die einkommensschwachen Vieh-
händler waren häufig nicht in der Lage, die notwendigen finanziellen Garantien 
für die Auswanderungspapiere aufzubringen. Hinzu kamen die horrenden Abga-
ben an den Fiskus, die den Transfer vorhandener Vermögenswerte unmöglich 
machten. Die einzigen nennenswerten Vermögenswerte waren zudem oftmals die 
mit Hypotheken belasteten landwirtschaftlichen Grundstücke, die auch aufgrund 
der schwierigen wirtschaftlichen Situation der Landwirte nur schwer veräußerbar 
waren. Nach dem zunehmenden Einfluss von Parteiinstitutionen vor allem ab 
1937 waren hierfür dann nur noch Schleuderpreise zu erzielen. 

Ein weiteres Beispiel hierfür ist der bereits genannte Viehhändler Moses F., der 
im August 1938 sein Gewerbe endgültig abmelden musste und danach vergeblich 
versuchte, seinen Grundbesitz zu vernünftigen Preisen zu veräußern, um nach 
Palästina auszuwandern. Ihn deportierte die Gestapo nach Theresienstadt, wo er 
im Oktober 1942 ermordet wurde.80 

Hinzu konnten das hohe Alter und fehlende internationale Kontakte und 
Fremdsprachenkenntnisse kommen, die die Auswanderung von vorneherein als 
unüberwindbare Hürde erscheinen ließen.81 Entsprechend schwierig war es auch 
für diejenigen, denen die Emigration gelang, im Ausland wirtschaftlich wieder 
Fuß zu fassen. Wilhelm E. aus Ottingen etwa musste noch im hohen Alter in den 
USA als Vertreter für Kleider, Strümpfe und Bedarfsartikel von Haus zu Haus 
ziehen und konnte sich auf diese Weise nicht einmal das Existenzminimum si-
chern. Dabei hatte er noch Glück: Er konnte zwar seinen früheren Lebensstan-
dard nie wieder erreichen, hatte die Anstellung aber erhalten, obgleich er anfäng-
lich kaum englisch sprach.82 

3. Nürnberg und Mittelfranken 

Vergleicht man die Zustände in einigen oberbayerischen Gemeinden mit denen 
Mittelfrankens, ist von ähnlichen Rahmenbedingungen auszugehen. Beide Regio-
nen verfügten mit den Gauhauptstädten München und Nürnberg über Hochbur-
gen des Antisemitismus, und die Gewaltbereitschaft der NS-Funktionäre strahlte 
auch auf die ländlichen Gemeinden aus. Entsprechend häufig waren auch in dem 
von Julius Streicher regierten Gau Ubergriffe, die jüdisches Wirtschaftsleben be-
reits vor 1933 erheblichen Beschränkungen unterwarfen. Der Landesverband 
Bayern des Centraivereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens wandte 

unter den „ΒΑ' ' -Nummern auch Hinweise auf das Schicksal der Emigranten geben. Ins-
gesamt wurden 13 deportiert, sechs wanderten vor 1938 aus und drei danach. 

7 9 Vgl. hierzu allgemein die verschiedenen Artikel in Krohn, Handbuch. 
8° Aktennotiz der O F D München vom 3. 8. 1966; O F D Nürnberg/BI I I /748f f . 
8 1 Vgl. hierzu als generalisierbarem Phänomen auch Maurer, Alltag, S. 447. 
8 2 Schilderungen im Rahmen des Entschädigungsverfahrens; B L E A / E G / 1 3 0 1 3 . Zur Emigra-

tion der jüdischen Bevölkerung aus München vgl. auch den kurz vor Drucklegung der 
vorliegenden Studie erschienenen Aufsatz von Häntzschel, „Flucht vor Hitler" . 
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sich angesichts der Hetzkampagnen gegen die jüdische Bevölkerung bereits im 
März 1932 hilfesuchend an das bayerische Staatsministerium des Innern. Anlass 
für das Schreiben war die unzureichende öffentliche Sicherheit für Juden in Mit-
telfranken, die sich in zahlreichen gewaltsamen Ubergriffen äußerte. „Die jüdi-
schen Einwohner" , so der Vorsitzende des Landesverbands, „sind durch diese 
Vorfälle derart bedroht, dass sie sich kaum mehr auf der Straße zeigen können; sie 
werden wirtschaftlich boykott iert und gesellschaftlich vollständig isoliert ."8 3 

Neben der hohen antisemitischen Gewaltbereitschaft sind Gemeinsamkeiten 
zudem in der geringen Anzahl von jüdischen Berufstätigen im Viehhandel fest-
zustellen. Insgesamt gab es in Nürnberg lediglich 15 jüdische Metzgereien und 
Geflügelhändler sowie elf Viehhändler.8 4 Die feindliche Haltung gegenüber der 
jüdischen Bevölkerung und der hohe Ideologisierungsgrad bei der fränkischen 
Bevölkerung haben in der Retrospektive dortige Gemeinden mehrfach zu Mus-
terbeispielen früh verwirklichter „Volksgemeinschaft" durch körperliche Gewalt 
gegen Juden und deren Stigmatisierung werden lassen.85 

Im Umland der Gauhauptstadt Nürnberg kam es bereits im Frühjahr 1933 zu 
einem wahren Kesseltreiben gegen jüdische Viehhändler.8 6 D e r vom Reichsnähr-
stand berufene Nürnberger „Viehkommissar" Fri tz W. setzte einen Kommissärs-
zwang in Nürnberg durch, der den beiden einzigen jüdischen Viehagenturen am 
Nürnberger Markt die Zulassung entzog.8 7 Laut Berichterstattung des Regie-
rungspräsidenten von Ober- und Mittelfranken vom August 1933 gab es intensive 
Bestrebungen in den Gemeinden zur „Ausschaltung" der Viehhändler beim Vieh-
absatz, insbesondere auf den Märkten. 8 8 Auf eine ähnliche „politische Lage" 
machte der Regierungspräsident bereits einen Monat später aufmerksam: Die 
Stimmung gegen Juden auf dem Lande würde in zahlreichen Verbotsschildern, 
etwa in Form von Zutrittsverboten für jüdische Viehhändler, ihren Ausdruck fin-
den. Die Käufer sollten mit sogenannten Prangerlisten, auf denen N a m e und 
Adresse von Kunden jüdischer Läden aufgezeigt waren, vom Kauf abgehalten 
werden. 8 9 

Die Schilderungen der verfolgten jüdischen Viehhändler Nürnbergs über wirt-
schaftlich deutlich spürbare Boykottakt ionen bestätigen die Lageberichte der Re-
gionalregierung. D e r Vieh- und Hopfenhändler Salomon Ε. musste sein Geschäft 
bereits 1934 aufgeben, da er seit 1932 kaum noch etwas verdiente und ihn die SA 
1934 mehrere Tage in seine eigene Hopfendarre eingesperrt hatte.9 0 Auch die 

8 3 Br ie f des Landesverbands B a y e r n des Centraivereins deutscher Staatsbürger jüdischen 
G l a u b e n s an das bayerische Innenminis ter ium vom 24 . 3. 1932; B a y H S t A M / M I n n / 7 3 7 2 5 . 

8 4 J o c h e m , Mit ten in N ü r n b e r g ; zur Bedeutung jüdischer Handwerkstä t igke i t vgl. auch 
Plum, Wirtschaft , S. 268 . 

8 5 Zu Mit te l f ranken vgl. etwa Kershaw, Ant isemit ismus, S. 295; Wildt , Gewal tpol i t ik , S. 32. 
8 6 Kershaw, Ant isemit ismus, S. 295 ff. 
8 7 Schre iben des Schlacht- und Viehhofs N ü r n b e r g an das bayer ische Wirtschaf tsminis te-

rium vom 15. 5. 1933; B a y H S t A M / M L / 3 3 4 9 . 
8 8 Ber icht des Regierungspräsidenten von O b e r - und Mit te l f ranken für die zweite Häl f te des 

M o n a t s Jul i vom 8. 8. 1933; abgedruckt in Kulka/Jäckel , J u d e n , S. 53. 
8 9 Ber icht des Regierungspräsidenten von O b e r - und Mit te l f ranken für die erste September -

hälfte vom 20. 9. 1933; ebd., S. 55. 
9 0 Br ie f eines Rechtsanwal ts an das B L E A vom 29. 7. 1963; B a y H S t A M / E G / 9 3 0 6 7 . 
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jüdischen Metzger Nürnbergs, ohnehin durch das Schächtverbot in ihrem Wirken 
stark eingeschränkt, wurden bereits seit 1933 massiv boykott iert und vom N ü r n -
berger Großschlachthof vertrieben.9 1 

In der mittelfränkischen Kleinstadt Günzenhausen, in deren Mauern sich po-
gromartige Ausschreitungen unter zahlreicher Beteiligung der dortigen Bevölke-
rung im Jahr 1934 ereignet hatten, gab es bereits im O k t o b e r 1935 keine jüdischen 
Metzgereien mehr. 9 2 Auch in den umliegenden Gemeinden bezogen jüdische 
Metzgereien nur noch Fleisch aus dem Ausland und verkauften dies mit sehr ge-
ringem Umsatz ausschließlich an Juden. 9 3 

Für die meisten Viehhändler und Metzger war daher schon vor dem endgülti-
gen Berufsverbot im Herbst 1938 die Berufstätigkeit in ihrer Erwerbsbranche un-
möglich geworden. Die Handwerkerrolle vom 9. November 1938 führte nur noch 
zwei jüdische Metzgereien auf, die sich beide bereits in Liquidation befanden 9 4 

D e r besondere Charakter der Übergriffe darf aber nicht zu der Annahme ver-
leiten, die ganze Dorfgemeinschaft habe derartige Akt ionen mitgetragen. Selbst 
angesichts der brutalen antisemitischen Hetze in Franken stellt sich das dortige 
Verhalten der nichtjüdischen Kunden zwiespältig dar. Einige Gendarmeriebe-
zirke, wie etwa Ebermannstadt, konstatierten noch im D e z e m b e r 1936, „daß der 
Handel, insbesondere der Viehhandel mit Juden, anscheinend nicht auszurotten 
sei, ja im Gegenteil wieder zunehme" . 9 5 Die Bayerische Politische Polizei machte 
auch in Bezug auf den Bezirk Hilpoltstein im O k t o b e r 1936 darauf aufmerksam, 
dass es nach wie vor eine umfangreiche Geschäftstätigkeit mit jüdischen Händlern 
gebe. 9 6 

II. Der Textil- und Hopfenhandel 

1. Textilhandel in München 

Während im städtischen Bereich jüdischen Viehhändlern nur geringe Bedeutung 
für das jüdische Erwerbsleben zukam, waren Textilhändler dort die dominante 
Berufsgruppe. Allein in München arbeiteten noch 1938 etwa 500 jüdische Textil-
händler, 1933 dürften es um die 600 gewesen sein. 9 7 

91 Schreiben eines Rechtsanwalts an das B L E A vom 5. 4. 1965; BayHStAM/BEG/34886 . 
9 2 Siehe hierzu Erster Teil, Zweites Kapitel, 1.1. und Drittes Kapitel, I I . l . der vorliegenden 

Untersuchung. 
9 3 Schreiben des Bezirksamts Günzenhausen an die Bayerische Politische Polizei vom 11. 11. 

1935; S t A N / L R A Günzenhausen/Abg. 1961/4603. 
9 4 Verhandlung der Gestapo-Prüfungskommission vom 22. 3. 1939; StAN/Staatspolizei-

stelle Nürnberg-Fürth/Arisierungsakten/46. 
9 5 Bericht des Gendarmeriebezirks Ebermannstadt über Handel und Verkehr mit Juden vom 

5. 12. 1936; abgedruckt in Kulka/Jäckel, Juden, S. 212. 
9 6 Schreiben der Bayerischen Politischen Polizei an das Bezirksamt Hilpoltstein vom 12. 10. 

1936; S t A N / L R A Hilpoltstein/Abg. 1971/1253. 
9 7 Verzeichnis jüdischer Gewerbetreibender vom 10. 2. 1938; StadtAM/Gewerbeamt. Rappl 

beziffert die Zahl der Gewerbeabmeldungen und „Arisierungen" bis 1937 auf 25 ,3%, so 
dass 1933 etwa 600-650 jüdische Textilhändler in München tätig gewesen sein dürften; 
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Wie schnell und tiefgreifend die durch die nationalsozialistischen Parteigliede-
rungen hervorgerufenen Umwälzungen und die in München besonders heftigen 
antisemitisch motivierten Ubergri f fe den Einzelhandel im städtischen Umfe ld 
nach der „Machtergrei fung" erfassten, ist nur schwer festzustellen. Erste H i n -
weise geben allerdings die bei der örtl ichen Industrie- und Handelskammer ein-
gegangenen Schreiben nicht jüdischer Gewerbetreibender. F ü r den Textilhandel in 
M ü n c h e n war die I H K eine der wesentlichen Schnittstellen der Verfolgung, der 
vor allem als maßgebliche Plat t form für gegen jüdische Geschäfts leute gerichtete 
Eingaben Bedeutung zukam und die gleichzeitig auch zentral in die Überwachung 
der jüdischen Wirtschaftstätigkeit eingeschaltet war. 9 8 

Einzelne Briefe nicht jüdischer Einzelhändler zeichneten sich in den ersten vier 
Jahren der N S - H e r r s c h a f t zunächst durch eine ganz generelle H e t z e gegen die 
jüdische Bevölkerung aus, intrigierten zudem aber auch direkt gegen die jüdische 
K o n k u r r e n z vor O r t . In den Jahren 1937 und 1938 trat der Einzelhandel dann 
verstärkt und nun durch entsprechende Artikel in den Printmedien flankiert als 
Erwerber jüdischer Betr iebe in Erscheinung. 

D i e Schreiben zur Forc ierung der Uberwachungstät igkei t in den ersten vier 
Jahren des Regimes spiegeln zwar kein generalisierbares St immungsbi ld wider, 
verdeutlichen aber die Verknüpfung ideologischer und materieller Interessen auf 
Seiten nicht jüdischer Einzelhändler, die damit selbst eine Schri t tmacherfunkt ion 
im Verfolgungsprozess übernahmen. 

So bereiteten etwa M ü n c h n e r Einzelhandelsgeschäften die 1933 massiv einset-
zende Auswanderung und die dadurch verursachten nicht beglichenen A u ß e n -
stände große Sorgen. N a c h d e m ein Schreiben im O k t o b e r 1933 zunächst die 
„Schmutzigkei t " der Juden hervorgehoben hatte, plädierte der Verfasser für eine 
prinzipiell zu hinterlegende Kaution. „Da diese Herrschaften ja bekanntl ich sehr 
zäh zusammenhalten, dürfte es ihnen ja nicht schwer fallen, unter ihren Glaubens-
genossen einen solchen Bürgen aufzutre iben . " 9 9 Zwei Jahre später machte eine 
Wol ldecken-Fabr ik auf die Preisnachlässe bei der Veräußerung jüdischer G e -
schäfte aufmerksam. Sie forderte das Einschreiten der N S - H a g o aufgrund des 
Schadens für die „alteingesessenen, arischen" Geschäf te . 1 0 0 

Ein Kleingewerbetreibender regte sich im selben J a h r bei der D A F über die Zu-
teilung von Rohstof fkont ingenten an jüdische Geschäfte und deren Billigwaren 
auf: „Preise, an denen sich die Juden schon die Hände gewischt haben kann ich, 
zwecks Beschaffung des nötigen Arbeitsmaterials nicht mit meiner Kalkulat ion in 
Einklang br ingen . " 1 0 1 

Laut dachte die nicht jüdische K o n k u r r e n z schließlich auch über eine Sonder-
steuer für jüdische Betr iebe nach. E in Handelsvertreter regte im Januar 1937 ge-

Rappl , „Aris ierungen" in M ü n c h e n , S. 180. In die U n t e r s u c h u n g wurden 110 jüdische 
Text i lhändler M ü n c h e n s e inbezogen, also 1 5 - 2 0 % . 

9 S Z u r F u n k t i o n der I H K im Verfo lgungskontext siehe Erster Teil, Dri t tes Kapitel , 1.2. 
Schreiben an die I H K M ü n c h e n v o m 6. 12. 1933; B W A / K l / X X I 1 6 a / l . A k t e ; vgl. auch 
die zahlreichen anderen E ingaben in dieser Akte . 

I 0 C Schreiben der W o l l d e c k e n - F a b r i k an die I H K v o m 25. 10. 1935; B W A / K l / X X I 16a / l . 
A k t e . 

1 0 1 Schre iben der D A F an die I H K v o m 23. 4. 1935; B W A / K l / X X I 16 /Akte 90 /Fa l l 4. 
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genüber der I H K an, eine Abgabe für Juden von fünf Prozent bei alltäglichen B e -
darfsartikeln und bis zu 20 Prozent bei Luxusartikeln einzuführen. Auch undis-
ziplinierte „Volksgenossen" sollten zur Kasse gebeten werden. D a die Aufrufe 
„Kauft nicht bei Juden oder Deutsches Geschäft nicht ausreichen" - so der Verfas-
ser - müsse vor allem gegen die Hausfrauen eine härtere Gangart eingeschlagen 
werden. Konkret schwebte dem übereifrigen Geschäftsmann eine Sondersteuer 
für Lieferanten jüdischer Firmen vor. 1 0 2 

Die branchenspezifischen und öffentlichkeitswirksamen Stigmatisierungen 
und Kennzeichnungsbemühungen der Industrie- und Handelskammer förderten 
die Isolation der jüdischen Erwerbstätigen zusätzlich. Die Angriffe erfolgten teil-
weise mit offenem Visier und breitenwirksamer Zielrichtung. So forderte die 
A D E F A , die Arbeitsgemeinschaft deutsch-„arischer" Textilfabrikanten, ihre 
zahlreichen Mitgliedsfirmen dazu auf, das Einkaufen bei „Konfekt ions juden" 
genauso zu unterlassen wie den Kauf „jüdischer" Produkte, den Empfang „jüdi-
scher" Vertreter oder gar deren Beschäftigung. Das Gütesiegel „ A D E F A " war als 
„arisches" Erkennungszeichen zudem gut sichtbar in den Geschäften auszustel-
len. 1 0 3 

Zermürbend wirkten aber auch die Diskriminierungsbemühungen, die mit 
verdeckten Karten erfolgten und für die Betroffenen nur schwer durchschaubar 
waren. So wandte sich etwa der jüdische Weiß- und Wollwarenhändler Georg B . 
zunächst an die Reichsleitung der N S D A P und die I H K München, dann aber 
auch an die Bayerische Politische Polizei, da er als unbescholtener Bürger seinem 
Beruf auf Messen und Märkten nicht mehr nachgehen konnte, den er seit 20 Jah-
ren ausübte. E r verfügte über keinerlei weitere Einnahmequellen. Sein Gesuch 
lehnten nicht nur Partei und Polizei, sondern auch der Reichsverband ambulanter 
Gewerbetreibender ab. „Wir selbst" , so lautete die Begründung, „können das G e -
such so leid es uns vom menschlichen Standpunkt manchmal tut, nicht befürwor-
t e n . " 1 0 4 

Auch kleinere Nadelstiche waren an der Tagesordnung, etwa, wenn in N ü r n -
berg der dortige Einzelhandelsverband bereits 1933 an seine jüdischen Mitglieder 
herantrat, für Weihnachtsdekorationszwecke doch keine christlichen Symbole 
mehr zu verwenden. D i e I H K München wandte sich mit dem gleichen Ansinnen 
an den Werberat der Deutschen Wirtschaft . 1 0 5 

A b Anfang 1937, vor allem aber mit der antisemitischen Welle zum Jahreswech-
sel 1937/38 nahmen die Denunziationen und das Bemühen, in den Besitz von jü-
dischem Vermögen zu gelangen, erheblich zu. Hatte die Münchner Presse in den 
Jahren davor nur mit Zurückhaltung über das T h e m a „Arisierung", „jüdisches 
Vermögen" oder dessen Verwendungszusammenhang berichtet, so erschienen 

102 Denkschrift in BWA/Kl /XXI 16a/2. Akte. 
^ Schreiben der ADEFA an die IHK München vom 13. 10. 1937 und 19. 11. 1937; BWA/ 

K l / X X I 16a/2. Akte. 
1 0 4 Schreiben Georg B.s an die IHK München vom 31. 10. 1933 und an die Bayerische Poli-

tische Polizei vom 9. 10. 1933; Schreiben des Reichsverbands ambulanter Gewerbetrei-
bender an die IHK vom 13. 11. 1933; BWA/Kl /XXI 16a/l. Akte. 

105 Schreiben an die IHK München vom 25. 11. 1933 und Schreiben der IHK an den Werbe-
rat der deutschen Wirtschaft vom 11. 12. 1933; BWA/Kl/XXI/16a/ l . Akte. 
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nun mehrmals im Monat Artikel und Anzeigen über inzwischen in „arische 
Hände" übergegangene Geschäfte, über die Bedeutung der A D E F A oder die Stel-
lung der Juden in der Wirtschaft . 1 0 6 So wurde das Damenkonfektionshaus des be-
reits 1933 in die Schweiz geflohenen Jonas S. von einer Textilfirma übernommen, 
die die nunmehr „arische" Leitung des Geschäfts auch in der Münchner Ausgabe 
des „Völkischen Beobachters" anpries. 1 0 7 

D e r zentralen Stellung der Industrie- und Handelskammer Rechnung tragend, 
gingen zahlreiche konkrete und allgemeine Anfragen dort ein. Aufgrund des 
sprunghaften Anstiegs der Bewerber und der dadurch entstehenden Konkurrenz 
bei der Jagd um jüdisches Vermögen war die Kammer allerdings kaum mehr in der 
Lage, jüdische Firmen an nichtjüdische Kaufinteressenten zu vermitteln. 1 0 8 

Eine Gruppe von Bewerbern setzte sich aus Angestellten jüdischer Firmen der 
Textilbranche zusammen, die angesichts des zunehmenden Auswanderungs-
drucks, der auf der jüdischen Bevölkerung lastete, nun offensichtlich ihre Chance 
gekommen sahen, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. Als Begründungen 
für das Kaufinteresse dienten dementsprechend - neben der Betonung der Partei-
mitgliedschaft - sowohl geringe Einkommensverhältnisse als auch fachliche Q u a -
lifikation und ausreichend Kapital . 1 0 9 Mit so einem Anliegen wandte sich ein Tex-
tilkaufmann im Herbst 1938 an die I H K : „Ich bin 29 Jahre alt, Arier, Textilfach-
mann, habe in einem Modehaus gelernt und war in großen Häusern der Branche 
erfolgreich tätig. Ich verfüge über ein Kapital von 1 0 - 1 5 0 0 0 Reichsmark. Es inte-
ressiert mich ein gutgehendes, mittleres Texti lgeschäft ." 1 1 0 

Vor allem waren es aber größere und umsatzstarke Firmen, die sich häufig er-
folgreich um den Erwerb jüdischen Vermögens bemühten. Einige größere mittel-
ständische Unternehmen erkundigten sich beispielsweise im Mai 1938 über eine 
mögliche „Arisierung" der Baumwollweberei Max H. , die über Büroräume in 
München und eine Weberei in Augsburg verfügte. 1 1 1 Nach langwierigen Verhand-
lungen der Deutschen Arbeitsfront mit den Handelskammern in München und 
Augsburg und einem vom jüdischen Inhaber eingesetzten Vertreter, in deren Ver-
lauf nicht nur die vom Betroffenen mit Nachdruck angestrebte Liquidation, son-
dern auch einige Bewerber mit ihrem Ubernahmeversuch gescheitert waren, „ari-
sierte" im Herbst 1938 die Firma W. den Betrieb. Die neuen „arischen" Inhaber 

1 0 6 Artikel im „Völkischen Beobachter" (Münchner Ausgabe) vom 12. 1., 2. 3., 6. 3., 11. 3., 
13. 5. oder 12. 10. 1938. Systematisch ausgewertet wurde die Münchner Ausgabe des 
„Völkischen Beobachters", wobei sich die Analyse nach den verschiedenen antisemiti-
schen Wellen richtete. Ausgewertet wurde die Zeitung für den Zeitraum Januar bis April 
1933, Januar bis Mai 1935, Januar bis Dezember 1938 und Mai 1941 bis Mai 1942. 

1 0 7 „Völkischer Beobachter" (Münchner Ausgabe) vom 22. 1. 1937. 
1 0 8 Schreiben der I H K an einen Bewerber vom 24. 3. 1938; B W A / K l / X X I 16a/2. Akte; vgl. 

auch die zahlreichen weiteren Anfragen in dieser Akte. 
1 0 9 Schreiben eines Bewerbers an die I H K vom 22. 5. 1938; ebd. Auch an das städtische Ge-

werbeamt wurden entsprechende Anfragen gerichtet. Im Jahr 1938 kursierte in der Stadt-
verwaltung eine Liste von Erwerbern, die wohl als „Alte Parteigenossen" besondere Be-
rücksichtigung erhalten sollten; Schreiben des Dezernats 5 vom 6. 12. 1938; StadtAM/ 
Gewerbeamt/177a; für München vgl. auch das Profil eines Erwerbers bei Heusler, Stvler. 

1 1 0 Schreiben des Interessenten an die I H K vom 19. 09. 1938; BWA/16a/3. Akte. 
111 Schreiben an die I H K vom 23. 5. 1938; B W A / K l / X X I 16/Akte 90/Fall 4. 
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hatten bereits vorher jüdische Firmen übernommen und gliederten nun auch die 
Münchner Weberei in ihr expandierendes Unternehmen ein. Für die umsatzstarke 
Weberei bezahlten die Erwerber neben den Immobilien lediglich den Einkaufs-
preis der Waren, die letztlich an den Münchner Einzelhandel weiterverkauft wur-
den. Für den Betroffenen, der kaum Einfluss auf die Veräußerung seines Geschäfts 
hatte nehmen können, war die Höhe des Kaufpreises allerdings schon unerheb-
lich. Nachdem Teile seines stattlichen Vermögens bereits vom Finanzamt Mün-
chen-Süd mit dem fadenscheinigen Argument der „vorbeugenden" Steuersiche-
rung gesperrt worden waren, verschleppte die Gestapo den Unternehmer im Zuge 
des Novemberpogroms nach Dachau. Teile seines Vermögens beschlagnahmte die 
Arbeitsfront, der Löwenanteil verfiel nun endgültig der Verfügungsmacht der 
Finanzverwaltung. Erst als der inzwischen vollkommen mittellose Unternehmer 
von den „Judenunterkünften" in der Lindwurmstraße 125 im Juli 1942 „in den 
Osten abgeschoben wurde", wie ein Bearbeiter des Finanzamts lapidar konsta-
tierte, hob die Finanzverwaltung die „präventive" Sicherung der Steuern auf, um 
das Restvermögen veräußern zu können. 1 1 2 

Auch überregional operierende Konzerne, wie die bis 1933 in jüdischem Besitz 
befindliche Hermann Tietz Warenhauskette (Hertie), expandierten durch den 
Aufkauf jüdischer Firmen. Ein Mitarbeiter des Konzerns fädelte in München den 
Erwerb eines Textilhauses in prominenter Lage ein. Auch in diesem Fall ver-
schleppte die Gestapo den jüdischen Inhaber Ernst B. Ende 1938 nach Dachau 
und sein Vermögen wurde beschlagnahmt. Der jüdische Geschäftsmann starb im 
Alter von 36 Jahren im Juni 1941. 1 1 3 

Insgesamt war die direkte Vorteilsnahme durch den Erwerb jüdischen Vermö-
gens in den Jahren 1933 bis 1938 aber wohl eher die Ausnahme. Eine Bestandsauf-
nahme der bis 1937 erfolgten Geschäftsveräußerungen oder Liquidationen ist 
schwierig, da bis zu diesem Zeitpunkt die Veräußerung jüdischen Vermögens de 
jure eine Vertragsangelegenheit zwischen Verkäufer und Käufer war. Jüdische Be-
triebe sind bis 1937 in den Primärquellen daher auch nicht zwangsläufig als solche 
gekennzeichnet. Soweit es sich noch rekonstruieren lässt, lag die Zahl der aufge-
gebenen Gewerbebetriebe in den Jahren 1933 bis 1938 insgesamt bei etwa 500 und 
dürfte damit unter 25 Prozent zu veranschlagen sein. Hiervon fielen wiederum 
zahlreiche Betriebe der Liquidation zum Opfer, bei anderen handelte es sich um 
kleine Textilvertretungen, die weder über größere Kapital- noch über nennens-
werte Warenmengen verfügten. Wie hoch die Zahl derjenigen war, die aufgrund 
der Verfolgungen ihr Einzelhandelsgeschäft in ein Vertretergewerbe umfunktio-
nierten, lässt sich ebenfalls nicht mehr exakt ermitteln." 4 Im Februar 1938 war 

1 1 2 Schreiben des Finanzamts München-Süd an den Oberfinanzpräsidenten München, Ver-
mögensverwertungsstelle, vom 23. 10. 1942 und Schreiben des Finanzamts München-Süd 
vom 14. 10. 1942; StAM/Finanzamt/17800; vgl. hierzu auch O F D Nürnberg/BII I /855 ; 
B W A / K l / X X I 16b/ l . Akte/Fall 8; B W A / K l / X V a 10c/Akte 242/Fall 6; B W A / K l / X X I 5/ 
Akte 32/Fall 45; Eintragung betreffs Verzeichnis jüdischer Gewerbetreibender; 
StadtAM/Gewerbeamt/7 12a/Bund 9/3. 

1 1 3 Schreiben der I H K München vom 1 .9 . 1958; Schreiben des B L E A vom 6. 11. 1964; 
Antrag auf Entschädigung am 13. 6. 1960; B a y H S t A M / B E G / 6 9 4 5 3 . 

1 1 4 Selig, „Arisierung", S. 93. 
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allerdings fast die Hälf te aller Gewerbetre ibenden in diesem Bereich als Vertreter 
tät ig . 1 1 5 

Ungeachtet der in diesem Erwerbszweig noch erstaunlich hohen Dichte jüdi-
scher Erwerbstät iger bis zum J a h r 1938 verschlechterte sich deren Situation be-
reits im Früh jahr 1933 drastisch. Betrachtet man die Schilderungen der Betrof fe -
nen in den Wiedergutmachungsakten, so schlagen sich ähnliche Verfolgungserfah-
rungen nieder, wie sie das Schicksal so vieler jüdischer Selbständiger geprägt hat-
ten. Ihre wirtschaftl iche Lage war bereits vor 1933 oftmals schwierig. Sie litten 
nicht nur unter den Folgen der Weltwirtschaftskrise. N e b e n den durch die 
schwierige wirtschaftl iche Gesamtlage in der ersten Hälf te der 1930er Jahre her-
vorgerufenen Umsatze inbußen hatten sie unter der bereits in den 1920er Jahren 
einsetzenden anti jüdischen Agitat ion besonders zu leiden. D e n n die öffentl ich-
keitswirksamen Proteste verschoben die wirtschaftl iche Risikovertei lung zuneh-
mend zu Lasten jüdischer Betr iebe. Viele Kunden wechselten angesichts der 
judenfeindlichen St immung zur nicht jüdischen K o n k u r r e n z . " 6 Zahlreiche Textil-
unternehmer und Herrenbekleidungsherstel ler hatten nach der „Machtergrei -
fung" erdrutschartige Umsatze inbußen zu verkraf ten. 1 1 7 Besonders betroffen wa-
ren die Vertretungen und Versandagenturen, denen die notwendige Kapitaldecke 
fehlte, um derartige Rückschläge zu verkraften. 1 1 8 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Verarmung, der B o y k o t t e und der 
durch die Anschuldigungen und Verleumdungen aus dem Kollegenkreis vergifte-
ten Atmosphäre erklärt sich die schnell voranschreitende Isolation zahlreicher 
Gewerbetreibender . In M ü n c h e n versuchten aufgrund der zunehmend prekären 
Situation einige Texti lhändler durch anonymes Auftreten, ihre Produkte weiter-
hin absetzen zu können. Eine F i rma mit jüdischem Inhaber versandte bereits 1935 
Warenpakete unter dem N a m e n eines Mitarbeiters , obgleich eine solche Vorge-
hensweise dem Inhaber des alteingesessenen und ehrlichen Unternehmens , wie es 
der Besitzer der F i rma formulierte, „förmlich S c h m e r z e n " b e r e i t e t e . " 9 

1 1 5 D a s Gewerbeverze ichnis führt insgesamt 4 9 2 Text i lhändler auf, von denen 195 als Vertre-
ter, Agenturen oder Kleinhandel ausgewiesen waren; Verzeichnis der gewerbepol izei l ich 
gemeldeten jüdischen G e w e r b e t r e i b e n d e n in M ü n c h e n , Stand 15. 2. 1938; S t a d t A M / G e -
werbeamt . 

1 1 6 Schre iben der I R S O an die W B I vom 2. 9. 1950; S t A M / W B I / a / 3 0 6 5 ; Schreiben Manfred 
L.s an die W B I v o m 27. 8. 1958; O F D N ü r n b e r g / B 1001/26 . D i e Krise des Texti lhandels 
war ein reichsweites P h ä n o m e n , von dem die jüdischen G e w e r b e t r e i b e n d e n wegen der 
hohen Anzahl der in dieser B r a n c h e Tät igen besonders betrof fen waren. D a wiederum 
viele J u d e n bei jüdischen Mi tbürgern beschäft igt waren, gab es auf jüdischer Seite in der 
Text i lbranche viele Arbei ts lose ; zu den reichsweiten Berufs - und E i n k o m m e n s s t r u k t u r e n 
vgl. Maurer, Alltag, S. 3 ff. und 350 ; P lum, Erwerbs leben , S. 2 ff.; Barkai , B o y k o t t , S. 14f f . 

1 1 7 Schreiben der Fa. R . an das Referat V I I der Stadt vom 1. 8. 1933; S t a d t A M / P e r s o n a l a m t / 
405/11; Fragebogen im Entschädigungsverfahren des Texti lvertreters F r a n k O . v o m 18. 6. 
1956; B a y H S t A M / E G / 7 4 5 9 7 ; Schreiben eines Rechtsanwalts an das B L E A im Entschädi -
gungsverfahren Heinr i ch F. vom 13. 2. 1961; B a y H S t A M / E G / 7 0 7 6 0 . 

1 1 8 D e r Inhaber eines Wäscheversandgeschäfts Pinkus W. etwa musste sein Geschäf t bereits 
im April 1934 auflösen und wanderte noch im selben M o n a t aus; Schre iben des F inanz-
amts M ü n c h e n - S ü d an die Vermögensverwertungsste l le des O F P M ü n c h e n vom 17. 3. 
1943; O F D N ü r n b e r g / B A / 2 2 1 0 . 

1 1 9 N o t i z der I H K v o m 31. 10. 1935; B W A / K l / X X I 1 6 a / l . Akte . 
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Einen ganz ähnlichen Weg beschritt der Bevollmächtigte der Firma S. & Co., 
der Pakete an Deckadressen und nur mit Lieferwagen ohne Firmenbezeichnung 
versandte.120 

Andere Firmeninhaber versuchten der Stigmatisierung zunächst durch den 
Umzug des Geschäftes zu entgehen, um sich dann, nach erfolgter „Arisierung" 
oder Liquidation, mit Zimmervermietungen über Wasser zu halten. Sie tauchten 
dann zwar in den Karteien der Kommunen weiterhin als „Gewerbetreibende" auf, 
durften aber nur an Juden vermieten, ihre Einkünfte sanken dementsprechend ins 
Bodenlose.1 2 1 Für Theodor F., einem Provisionsvertreter für Textilwaren, war die 
Zimmervermietung bereits im Alter von 53 Jahren die einzige verbliebene Exis-
tenzmöglichkeit. Er vermietete zwar bis November 1939 einige Räume, wegen 
seiner niedrigen Einkünfte strich ihn die Finanzverwaltung allerdings noch im sel-
ben Jahr von der Steuerliste. Ohne jegliches Vermögen konnte er nicht mehr ins 
Ausland emigrieren. Im November deportierte ihn die Gestapo, er starb in den 
Lagern des Ostens.1 2 2 

Im städtischen Umfeld wirkten sich die Anschuldigungen und Initiativen von 
Kunden und Kollegen deshalb so gravierend aus, weil sie die Interventionsspirale 
des Staats- und Parteiapparates überhaupt erst in Gang setzten. Zwei Beispiele 
verdeutlichen dies eindrucksvoll. 

Den in München geborenen Textilkaufmann Max B. denunzierte sein eigener 
Mieter, der damit auch den Anstoß zu einer groß aufgemachten Ausgabe des 
„Stürmer" gegen den jüdischen Geschäftsmann gab. Die darauffolgenden Anfein-
dungen zwangen den Unternehmer, sich zunächst in München, später im Bayeri-
schen Wald versteckt zu halten. Sein „unangemeldetes" Verschwinden hatte aller-
dings zwischenzeitlich die Devisenstelle auf den Plan gerufen, die nicht nur seinen 
Reisepass einzog, sondern ihn darüber hinaus wegen des „Verdachts der Kapital-
verschiebung" verhaftete und mehrfach verhörte. Im Zuge seiner Kriminalisie-
rung durch die Finanzbehörden distanzierte sich sein soziales Umfeld mehr und 
mehr von ihm. N u r mit gefälschten Papieren gelang dem Geschäftsmann schließ-
lich das Uberleben im Untergrund. Nach der Verfolgung litt er an Nervenleiden, 
Herzstörungen und Diabetes. Ein Gutachten kam zu dem Schluss: „Während der 

1 2 0 Not iz der I H K vom 29. 10. 1935; ebd. Das massive Einschreiten der I H K , der D A F und 
der Gerichte, die ein solches Vorgehen als böse Täuschungsabsicht bewerteten, zwangen 
die jüdischen Geschäftsleute im selben Jahr allerdings zur Warenversendung unter richti-
gem Namen, was zu entsprechenden Umsatzeinbußen führte; Schreiben der Arbeitsge-
meinschaft der Industrie- und Handelskammern vom 21. 11. 1935; Schreiben des Amts-
gerichts München vom 21. 11. 1935; Schreiben der I H K München an die Post vom 6. 12. 
1935; und Notiz der I H K vom 31. 10. 1935; ebd. 

121 Das Vermieten von Zimmern war auch nach der endgültigen Vertreibung der Juden aus 
der Wirtschaft eine „legale" Form der Berufstätigkeit. Noch im Oktober 1939 gab es 25 
jüdische Firmen, die mit Zimmervermietungen beschäftigt waren; Schreiben der Stadt 
München an den Regierungspräsidenten vom 27. 10. 1939; StadtAM/Gewerbeamt/177c. 

122 Schreiben der Stadt München an den Regierungspräsidenten vom 18. 11. 1939; ebd.; 
Schreiben des Finanzamts München-Süd an die Vermögensverwertungsstelle beim O F P 
München vom 4. 2. 1942; Schreiben der Gestapo an die Vermögensverwertungsstelle 
beim O F P München vom 25. 6. 1943; O F D Nürnberg/BI/679-681; Schreiben der Stadt 
München an den Regierungspräsidenten vom 27. 11. 1939; StadtAM/Gewerbeamt/177c. 
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Verfolgung jahrelang mit Füßen getreten, diffamiert und wie ein Verbrecher be-
handelt, war und fühlte sich Herr B. aus der Gesellschaft ausgestoßen. Obwohl er 
sich angeblich wenig daraus machte, weil er seine Verfolger innerlich nicht aner-
kannte, sie verachtete und sich [ihnen] überlegen fühlte, wirkt das erlittene Un-
recht in einer affektiven Besetzung fort, die an eine überwertige Idee erinnert. Im 
Grunde von Insuffizienzen beherrscht [. . .] , hat Herr B. nach der Befreiung ver-
ständlicherweise die Kompensation versucht, die ihm bis heute nicht gelungen 
ist."'23 

Ahnlich erging es dem jüdischen Textilhändler aus München Jonas S., dem In-
haber eines Damenmodengeschäfts. Er geriet zur Zielscheibe von Angriffen ehe-
maliger Kunden, der NS-Hago und der NS-Betriebszellenorganisation ( N S B O ) , 
die den Inhaber ständig bedrohten, ihn durch physische Angriffe und sein beruf-
liches Renommee durch Boykotte dauerhaft ruinierten. Bereits im März 1933 er-
hielt der Geschäftsinhaber Morddrohungen übers Telefon, und Angehörige der 
D A F schüchterten, zum Teil mit erheblicher Gewalt, den verbliebenen Kunden-
stamm und die Besitzer des Bekleidungshauses ein. Jonas S. und - mit zeitlicher 
Verzögerung dann auch seine Frau - flohen daraufhin in die Schweiz, weigerten 
sich zunächst aber, ihr Geschäft zu verkaufen. U m die Geschäftsveräußerung zu 
forcieren, setzte die Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation eine Be-
triebsobmännin ein. In Zusammenarbeit mit anderen Parteidienststellen verun-
glimpfte sie den vom jüdischen Inhaber eingestellten Geschäftsführer, der darauf-
hin mehrere Male verhaftet wurde.1 2 4 Parallel dazu strengte die Devisenstelle 
München ein Verfahren an. Der Vorwurf lautete auf „illegalen" Vermögenstrans-
fer. Tatsächlich hatte der Textilhändler, wie er dies auch beim Finanzamt Mün-
chen-Süd korrekt angegeben hatte, seinem Schwager einen fünfstelligen Reichs-
markbetrag überwiesen, den dieser versucht hatte, in die Niederlande zu transfe-
rieren. 1935 führten die Ermittlungen zu einem Devisenstrafverfahren. Nachdem 
die Devisenstelle München Teile des Vermögens 1937 gesperrt hatte und Familie 
S. die Firma im gleichen Jahr wegen der zunehmenden Boykotte an eine nicht-
jüdische Firma veräußerte, fällte schließlich das Landgericht Köln das endgültige 
Urteil. Es verurteilte Jonas S. wegen „Devisenschmuggels" zu einer Million 
Reichsmark Strafe oder 500 Tagen Zuchthaus. Sämtliche Vermögenswerte des 
Münchner Textilhändlers wurden danach im Rahmen der Zwangsvollstreckung 
der Staatskasse zugeführt.1 2 5 

Die hier geschilderten Verfolgungserfahrungen verweisen auf die frühen mate-
riellen und oftmals auch einschneidenden physischen Folgen der wirtschaftlichen 
Ausplünderung. Aber selbst angesichts der antisemitischen Hetze in der „Haupt-
stadt der Bewegung" bilden sie nur einen Teil der Bandbreite möglicher Hand-
lungsweisen ab. Wesentlich für die unterschiedlichen Verhaltensmuster der Be-
troffenen innerhalb ihres professionellen Umfeldes war auch bei den jüdischen 
Textilhändlern in München das Verhalten ihrer Kundschaft, das je nach Einzelfall 

1 2 3 Medizinisches Gutachten vom 28. 4. 1961; B a v H S t A M / B E G / 1 7 2 9 5 . 
1 2 4 Eidesstattliche Versicherung Stanley B.s am 19. 9. 1949; B a y H S t A M / E G / 1 2 0 2 0 4 . 
1 2 5 Schreiben eines Rechtsanwalts an das B L E A vom 24. 5. 1963; Urteil der Großen Straf-

kammer des L G Köln vom 13. 4. 1939; B a y H S t A M / E G / 1 2 0 2 0 4 . 
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erhebliche Abweichungen aufweisen konnte und sich daher generalisierbaren Ur-
teilen weitgehend verschließt. Hierauf verweisen vor allem die selbst nach 1933 
bei manchen jüdischen Unternehmern nach wie vor stabilen Umsatzzahlen. Das 
prominente Textilhaus Heinrich Cohen konnte trotz der Ubergriffe von Mitglie-
dern der Parteiorganisationen bis 1936 noch relativ stabile Einnahmen verbu-
chen.1 2 6 Erst im Sommer 1937 übernahm der aus Leipzig stammende Einkäufer 
des Modehauses Loden-Frey, Herbert Stiehler, das Textilhaus127 und benannte es 
in „Herbert Stiehler K G vormals Cohen" um. 1 2 8 

Auch das Kaufhaus Uhlfelder, dessen Inhaber die Geschäftsräume im Jahr 1934 
sogar noch um ein anliegendes Grundstück erweiterte, vermochte in den ersten 
Jahren des NS-Regimes noch weitreichende geschäftliche Aktivitäten zu entfal-
ten.1 2 9 Das Volkskunst- und Trachtenhaus Wallach in der prominenten Münchner 
Residenzstraße schließlich verfügte nicht nur über einen relativ stabilen Kunden-
stamm, sondern versuchte sich auch mit Einfallsreichtum den antisemitischen 
Pöbeleien zu entziehen. Um antisemitisch motivierte Schmierereien an den Schau-
fenstern zu verhindern, hatten Moritz und Julius Wallach im Jahr 1934 die Verzie-
rung der Scheiben mit Bauernmalerei in Auftrag gegeben.130 

Die meisten der eingeschlagenen Wege führten allerdings letztlich in die Sack-
gasse. Dem einstmals wohlhabenden Kaufhausbesitzer Max Uhlfelder gelang 
nach der Beschädigung und Liquidation seines Besitzes im November 1938 und 
der anschließenden „Schutzhaft" in Dachau gerade noch die Flucht ins Aus-
land.131 

2. Der Textil- und Hopfenhandel in Nürnberg 

In Nürnberg war der Hopfenhandel ein Spezifikum jüdischen Erwerbslebens. 
Nach dem Textilhandel machte dieser Geschäftsbereich den wichtigsten Handels-
zweig der jüdischen Geschäftsleute aus. In der „Weltmetropole des Hopfens", 
befanden sich nahezu 70 Prozent des Gewerbes in den Händen von Juden.1 3 2 Die 

1 2 6 In den Jahren 1934-1936 setzte das Unternehmen durchschnittlich 1 1 7 0 0 0 0 R M um, 
davon entfielen etwa 4 0 0 0 0 0 R M auf das Großhandelsgeschäft; Heusler, Styler, S. 203; zu 
den Ubergriffen siehe auch Brunner, Sachor, S. 120. 

1 2 7 Zu den Vorgängen der „Arisierung" vgl. StadtAM/Gewerbamt/7/12a/Heinrich Cohen; 
Heusler, Styler, S. 204 ff. 

1 2 8 Der „Arisierungsfall" ist auch dokumentiert in B W A / K l / X X I / 1 6 / 4 4 . Akte; zu den un-
durchsichtigen Machenschaften bei der „Arisierung" des Modehauses siehe auch Heus-
ler, Styler, S. 204 ff. 

1 2 9 Die Umsätze des Kaufhauses sanken zwar nach der „Machtergreifung", schienen aber bis 
1938 weitgehend stabil bei etwa 6 Mio. R M geblieben zu sein; Aktenfeststellung des L G 
München I vom 2 4 . 2 . 1971; O F D Nürnberg/BI/459 ; Berichte der Sopade, Jg. 1934, 
S. 426; Schmideder, Kaufhaus, S. 132. 

1 3 0 Erinnerungen von Moritz Wallach: Das Volkskunsthaus Wallach in München; History of 
Wallach; L B I Ber l in/MM 79. 

1 3 1 Schmideder, Kaufhaus, S. 136ff. 
1 3 2 Hier waren allein 126 jüdische Gewerbetreibende tätig; Diefenbacher/Endres, Stadtlexi-

kon, S. 460—462; Schwarz, Segen, S. 136-153; Barth /Klinke/Schmidt, Hopfenatlas; zu 
den Zahlen vgl. Jochem, Mitten in Nürnberg; vgl. auch die ständig aktualisierte Fassung 
des Buches unter U R L : http: / /home.t-onl ine.de/home/RIJONUE/gewerbe.html (30 .4 . 
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jüdische Tradition des Hopfenhandels ging in N ü r n b e r g bereits auf die Mit te des 
14. Jahrhunderts zurück, zahlreiche Handelsbeziehungen erstreckten sich in eu-
ropäische Nachbarländer, vor allem in die Tschechoslowakei , viele F irmen unter-
hielten darüber hinaus transatlantische Beziehungen. D e r D o m i n a n z jüdischer 
U n t e r n e h m e r in dieser Branche entsprechend war es vor allem der Hopfenhandel , 
an dem sich die von Julius Streicher vorangetriebene antisemitische Propaganda 
entzündete. Angriffe gegen die internationalen „Machenschaf ten" der „ H o p f e n -
juden" geisterten denn auch in regelmäßigen Abständen durch den Nürnberger 
Blätterwald. N e b e n „Wucher" und „Rasseschande" gehörten auch „abartige Sex-
prakt iken" mit „Fetischapparaten" zu den gebetsmühlenartig wiederholten Dif fa-
mierungen. 1 3 3 

Zumindest bei der Gruppe der Nürnberger Parteiaktivisten fielen die propa-
gandistischen Eintr ichterungen auf einen fruchtbaren N ä h r b o d e n . N o c h im 
Früh jahr 1933 entluden sich die antisemitischen Stereotype in pogromart igen 
Ausschreitungen, die an Brutalität die Ubergri f fe in München oder Unter franken 
deutlich übertrafen. D i e vor allem durch den Gauleiter und seine Entourage vo-
rangetriebene Gewal t hatte massiven Einfluss auf die wirtschaftl iche Existenz der 
jüdischen Hopfenhändler . Entsprechend häufig standen diese bereits vor 1938 vor 
dem wirtschaftl ichen Aus. D i e Statistik gibt diese erwerbs- und regionalspezifi-
schen Charakter ist ika eindrucksvoll wieder: In den ersten fünf Jahren der N S -
Herrschaf t fielen in N ü r n b e r g fast vier Fünftel der jüdischen Hopfenhandlungen 
der antisemitischen H e t z e zum O p f e r . 1 3 4 D i e frühen Geschäftsaufgaben führten 
zu zahlreichen Verkäufen jüdischer Geschäf te an nicht jüdische Erwerber, lange 
bevor die gesetzliche Reglementierung des Veräußerungsprozederes eingesetzt 
hatte. Von den Verhältnissen im Gau Franken zur Veräußerung de facto gezwun-
gen, waren die meisten Abschlüsse der „Arisierungsverträge" de jure allerdings 
freiwillig und tatsächlich oftmals ohne den direkten D r u c k der Gauleitung erfolgt. 
Soweit sich die Vorgänge rekonstruieren lassen, veräußerte wohl mindestens die 
Hälf te der jüdischen Hopfenhändler ihre Firmen an nicht jüdische Käufer. 

Auffallend häufig traten dabei Angestellte und Handlungsreisende als E r w e r -
ber auf, die in der „Aris ierung" offenbar die Chance für den eigenen sozialen Auf-
stieg sahen. 1 3 5 E iner der maßgeblichen Profi teure war der Prokurist der jüdischen 
Hopfenhandlung Fleischmann und Weilheimer Andreas R . Obgle ich kein Partei-
genosse, erhielt er Unters tützung von Nürnberger Parteifunktionären, als er mit 
seinem ehemaligen C h e f im Früh jahr 1938 über die Veräußerungsbedingungen für 

2004) ; U R L : h t t p : / / h o m c . t - o n l i n c . d e / h o m c / R I J O N U E / h o p f c n h a . h t m l (25. 5. 2004) ; 
Müller, G c s c h i c h t c , S. 202 ; Er innerungen eines Rechtsanwalts ; S t a d t A N / F 5 / 4 0 5 . 

1 3 3 Über l ie fer t in den zahlreichen Art ikeln, E n t w ü r f e n und Bi ldern im „ S t ü r m e r " - A r c h i v ; 
S t a d t A N / E 3 9 / 1 7 6 4 / 1 - 7 . 

1 3 4 Im N o v e m b e r 1938, als alle jüdischen Betr iebe systematisch von der D A F erfasst und 
enteignet wurden, gab es noch 25 von ehemals 126 jüdischen H o p f e n f i r m e n in N ü r n b e r g . 

1 3 3 D e m Zahlenmaterial liegt ein Sample von 25 jüdischen H o p f e n f i r m e n zugrunde, von 
denen zehn nachweisl ich „arisiert" und sechs von ehemaligen Angestel l ten der F i rmen 
ü b e r n o m m e n wurden. Lediglich in sechs Fällen ist die Liquidat ion nachzuweisen, bei den 
restl ichen Fällen ist der Wechsel in den Vermögensverhäl tnissen nicht mehr genau nach-
vollziehbar. 
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das Geschäft verhandelte. Zusammen mit einem weiteren nichtjüdischen Proku-
risten einer jüdischen Firma, Max L., gründete er wegen der benötigten Kapital-
decke eine Kommanditgesellschaft. Beide zusammen übernahmen nicht nur die 
Firma Fleischmann und Weilheimer, innerhalb weniger Monate „arisierten" sie 
darüber hinaus drei weitere kapitalkräftige Hopfenfirmen. 1 3 6 

Neben der so neu entstandenen Firma Riedel/Ludwig & Co. war auch Michael 
G. durch die wirtschaftliche Verfolgung in der Lage, den Sprung von einem ab-
hängigen Beschäftigungsverhältnis in die Selbständigkeit zu schaffen. Nach 38-
jähriger Tätigkeit bei einem jüdischen Arbeitgeber übernahm er dessen Firma 
zusammen mit einem Kompagnon im Jahr 1936, nachdem er bereits drei Jahre 
vorher eine andere Hopfenhandlung erworben hatte.1 3 7 

Dem wirtschaftlichen Aufstieg der nichtjüdischen Unternehmer stand die 
handstreichartige Auslöschung der Lebenswerke ganzer Generationen jüdischer 
Hopfenhändler gegenüber. Eine der größten Hopfenfirmen im Reich, die die 
Firma Riedel/Ludwig Sc Co. übernommen hatte, war eine Firma im Besitz von 
Ot to und Dr. Hans Walter Krakenberger. O t t o Krakenberger, in Nürnberg gebo-
ren und aufgewachsen, schloss dort seine schulische und berufliche Ausbildung 
ab, um in den 1920er Jahren in den Nürnberger Familienbetrieb einzusteigen. Be-
reits 1860 gegründet, belieferte die Firma die größten Brauereien Europas und 
konnte dank der internationalen Verbindungen selbst im Schatten der antisemiti-
schen Attacken Julius Streichers auch nach 1933 noch mehrere Millionen Reichs-
mark Umsatz erzielen. 1939 emigrierte der 41-jährige Kaufmann Ot to Kraken-
berger nach der „Arisierung" seines Unternehmens in die Niederlande, um sich 
dort eine neue Existenz aufzubauen. Nach dem Uberfall der Deutschen begann 
seine Leidensgeschichte von neuem: Durch den deutschen Überfall auf die Nie-
derlande kam auch seine dortige Geschäftstätigkeit vollständig zum Erliegen. Von 
nun an prägte der Lageralltag das Leben des einstmals wohlhabenden Unterneh-
mers. Von Vught-Hertogenbosch (Herzogenbusch) wurde er über Westerbork 
und Bergen-Belsen schließlich nach Biberach an der Riss deportiert. Ungeachtet 
der daraus resultierenden schweren Gesundheitsschäden hatte er noch Glück im 
Unglück. Während sich die Wege vieler jüdischer Hopfenhändler in den Konzen-
trations- und Vernichtungslagern verlieren - , auch Dr. Walter Krakenberger 
wurde 1944 in Bergen-Belsen ermordet - überlebte Ot to Krakenberger zusam-
men mit seiner Frau Martha den Krieg. Erst mit weit über 90 Jahren, als er wieder 
einen Betrieb in seiner alten Heimatstadt aufgebaut hatte, starb der Unternehmer 
1991 in Nürnberg. 1 3 8 

1 3 6 Vorladung durch die Gestapo-Prüfungskommission am 3 . 3 . 1939; StAN/Staatspolizei-
stelle Nürnberg-Fürth/Arisierungsakten/52; zu den Einzelfällen siehe auch die Buch-
prüfungsberichte der Devisenstelle Nürnberg; O F D Nürnberg (Bund)/10717; bzw. den 
Nachlass O t t o Krakenbergers; S tadtAN/E/10/68/2 ; Angaben von Martin W. im Entschä-
digungsverfahren; B a y H S t A M / B E G / 1 1 4 0 7 / E G / 7 4 3 0 1 . 

1 3 7 Vorladung der Gestapo-Prüfungskommission am 8 . 3 . 1939; StAN/Staatspolizeistelle 
Nürnberg-Fürth/Arisierungsakten/199. 

1 3 8 Siehe hierzu die verschiedenen Schilderungen in S tadtAN/E/10/68/2 ; auch die Angaben 
insbesondere das ärztliche Gutachten vom 25. 5. 1967 in B L E A / E G / 9 0 4 9 1 . 
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Auch Moritz B., der nach kaufmännischer Ausbildung das bereits seit 1896 
existierende Geschäft des Vaters übernahm, war noch vor 1938 zur Veräußerung 
gezwungen. Während er bis 1933 10 -12000 Reichsmark jährlich verdiente, 
konnte er sich danach nur noch mit Krediten über Wasser halten und entschloss 
sich 1937, das Geschäft zu verkaufen. Wegen der ständigen Bedrohung hatten 
Teile seiner Familie bereits 1933 Selbstmord begangen.1 3 9 

Ähnlich erging es Siegfried Α., der sich nach dem Krieg an die zahlreichen At-
tacken gegen jüdische Hopfenhändler erinnerte. Bei ihm setzten die Boykotte be-
reits 1932 ein und mündeten 1933 in erheblichen physischen und psychischen 
Druck, hervorgerufen durch Drohungen per Post und Telefon sowie Uberfälle 
durch SA-Angehörige. Bereits im Oktober 1933 zog Siegfried A. von seiner Woh-
nung in ein Hotel und gab noch im selben Jahr sein Geschäft auf.1 4 0 Seine letzten 
beiden Hopfenballen hatte er im Februar 1933 an einen Kunden geliefert, der sich 
wegen des Druckes der Partei in Nürnberg dann allerdings nicht mehr in der Lage 
sah, weiterhin Waren von Juden zu kaufen.1 4 1 Bereits ab 1933 ohne Kundenkreis 
stand auch Joseph B. da. Sein Hopfenkommissionsgeschäft gab er 1936 auf und 
wanderte nach Jugoslawien aus.1 4 2 Schließlich verlegte auch der Hopfenhändler 
Phillip B. sein Geschäft 1934 von Nürnberg nach München. Gegenüber dem 
bayerischen Landesentschädigungsamt gab er 1957 an, dass er es „in Streichers 
Nürnberg einfach nicht mehr aushalten konnte" . 1 4 3 

O b die Gewaltbereitschaft und der hohe Ideologisierungsgrad innerhalb der re-
gionalen Parteigliederungen das Kunden- und Kollegenverhalten über die geschil-
derten Einzelschicksale hinaus beeinflusste, ist allerdings auch hier nur schwer zu 
beurteilen. Einige jüdische Hopfenhändler waren nach 1945 der Meinung, exis-
tenzbedrohliche Boykottbewegungen hätten erst nach 1935 eingesetzt. Anderen 
gelang es, mit Hilfe von Kollegen die Wirkung der Boykotte und der Stigmatisie-
rung zumindest partiell zu unterlaufen. Stephan K. etwa bemühte sich erfolgreich 
um die Unterstützung eines nichtjüdischen Kollegen, der sich bereit erklärte, die 
Geschäfte des jüdischen Hopfenhändlers unter dem eigenen Namen abzuwickeln 
- ein Vorgehen, das offenbar von den Dachorganisationen der Bierbrauer geduldet 
wurde.1 4 4 

Selbst bei den jüdischen Läden in der Nürnberger Innenstadt, denen, wie be-
reits geschildert, der Gauleiter besondere Aufmerksamkeit schenkte, schaffte es 

1 3 9 Eidesstattliche Erklärung Moritz B.s am 25. 5. 1954; Schreiben Moritz B.s an das zentrale 
Anmeldeamt in Bad Nauheim vom 10. 12. 1948; Schreiben eines Rechtsanwalts an das 
B L E A vom 12. 12. 1956; B a y H S t A M / B E G / 8 8 1 2 . 

1 4 0 Eidesstattliche Versicherung Siegfried A.s am 5. 1. 1956; B a v H S t A M / E G / 2 4 8 8 8 / B E G / 
32453. 

1 4 1 Eidesstattliche Versicherung Siegfried A.s am 15. 5. 1956; ebd. 
1 4 2 Eidesstattliche Versicherung Joseph B.s am 20. 5. 1954; B a v H S t A M / B E G / 8 2 5 5 . 
1 4 3 Brief eines Rechtsanwalts an das B L E A vom 8. 4. 1957; B a y H S t A M / B E G / 5 0 1 6 0 . 
1 4 4 Schreiben des jüdischen Hopfenhändlers Leopold K. an das B L E A vom 3. 11. 1957; 

Niederschrift der Wiedergutmachungskammer des L G Nürnberg-Fürth vom 16. 8. 1955; 
Schreiben eines Rechtsanwalts an die Wiedergutmachungsbehörde vom 9 . 1 1 . 1960; 
B a y H S t A M / E G / 6 4 9 5 8 . 
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die Partei offensichtlich nicht, das Kundenverhalten grundlegend zu verändern. 1 4 5 

Zumindest musste Oberbürgermeister Liebl in mehreren Verfügungen seinem 
Verbot gegenüber städtischen Bediensteten Nachdruck verleihen, Geschäftsbezie-
hungen mit Juden zu unterhalten. „Ich fordere die gesamte städtische Gefolg-
schaft nun ein letztes Mal auf" , so das ungehaltene NS-Stadtoberhaupt in einem 
Rundschreiben vom 3. Dezember 1936, „der Einstellung des nationalsozialisti-
schen Staates zum Judentum endlich ausnahmslos Rechnung zu tragen und er-
warte, daß Vorkommnisse jeder Art in Zukunft unmöglich s ind. " 1 4 6 

Nicht nur der jüdische Hopfenhandel , auch andere Erwerbsbereiche waren von 
den antisemitischen Übergriffen betroffen und unterstreichen die regionalen Cha-
rakteristika der wirtschaftlichen Verfolgung im Gau Franken. In einer Aufstellung 
über „nichtarische" Betriebe, die die Nürnberger I H K drei Jahre vor der Wirt-
schaftskammer in München im Jahr 1935 angefertigt hatte, belief sich die Gesamt-
zahl der in Mittelfranken ansässigen jüdischen Firmen noch auf 5703 oder 19,3 
Prozent der Gesamtwirtschaft im Gau. Im Einzelhandel betrug der Anteil 11,7 
Prozent , im Großhandel fast 30 Prozent und in der Industrie etwa 12,5 Prozent. 
Ahnliche Zahlen lagen der Kammer für die Stadt Nürnberg vor. D o r t gab es Ende 
Dezember 1935 728 jüdische Firmen. Ihr Anteil lag insgesamt bei 21,4 Prozent , 
davon im Einzelhandel 11,8 Prozent , im Großhandel 28,4 und in der Industrie 
23,1 Prozent. Die „Arisierungen" in den Jahren 1933 bis 1935 bezifferte die K a m -
mer auf etwa zwei Prozent der jüdischen Geschäfte . 1 4 7 Bis November 1938 war 
die Zahl der jüdischen Einzelhandelsgeschäfte dann auf 63 gesunken. 1 4 8 N o c h 
1933 hatte allein die Zahl der Textilgeschäfte bei über 200 gelegen. 1 4 9 

Viele Ladeninhaber aus der Textilbranche erlitten das gleiche Schicksal wie 
E m m a K. , die nach 1933 von drastischen Umsatzeinbußen betroffen war. Sie und 
ihr Bruder Max gaben daraufhin ihr Spezialgeschäft für Damen- und Kinder-
moden in der Karolinenstraße auf und wanderten im selben Jahr zunächst in die 
Niederlande und später nach Südafrika aus. 1 5 0 Auch in der eng mit dem Textilhan-
del verwobenen Baumwollindustrie kam es angesichts der zahlreichen Anschuldi-
gungen und Ubergriffe bereits im April 1933 zu einer Annullierung zahlreicher 
Auslands- und Inlandsaufträge, die zu einer horrenden Absatzstockung führte, 
von der auch die jüdischen Textilhändler betroffen waren. 1 5 1 

1 4 5 Zu den Vorgängen in Nürnberg siehe Erster Teil, Zweites Kapitel, I . I . , I I . l . und IV.2. der 
vorliegenden Studie. 

1 4 6 Verfügung Liebls vom 3. 12. 1936; StadtAN/C 18/1, 340; zum Kundenverhalten siehe 
auch Klugmann, Wiesenbronn, S. 151; Ausführungen des Nürnberger Unternehmers 
Kurt Aufochs, der ein lang anhaltend gutes Verhältnis zu seinen Kunden beschreibt; 
Erinnerungen von Kurt Aufochs von 1988; StadtAN/F 5 / Q N G / 5 4 4 . 

1 4 7 Schreiben der I H K an die Gaupropagandaleitung Kultur vom 3. 6. 1936; S tAN/NS-
Mischbestand/Sammlung Streicher/132. 

1 4 8 Schreiben des Gewerbepolizeiamts an das Referat V der Stadt Nürnberg vom 7. 3. 1939; 
StAN/Staatspolizeistelle Nürnberg-Fürth/Arisierungsakten/48. 

1 4 9 Eine Aufstellung jüdischer Firmen mit einer Unterscheidung nach Branchen bietet 
Jochem, Mitten in Nürnberg. 

1 5 0 Eidesstattliche Versicherung Johanna F.s am 14. 5. 1957; Brief eines Rechtsanwalts vom 
10. 4. 1947; BayHStAM/BEG/43393 . 

151 Der Regierungspräsident von Ober- und Mittelfranken sprach von einer angeblich 
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Die meisten „Arisierungen" in diesem Bereich waren „wilde" und nicht gesteu-
erte Verkäufe oder Liquidationen, von denen vor allem private Erwerber profi-
tierten. Ahnlich wie beim Hopfenhandel bildeten sich zahlreiche Zusammen-
schlüsse nichtjüdischer Angestellter, die nun Unternehmen zu günstigen Preisen 
erwerben konnten. 1 5 2 

Vor welchen Schwierigkeiten allerdings jeder Versuch steht, die Motive der Er-
werber zu klassifizieren, soll für den Bereich des Textilhandels abschließend das 
Beispiel des fränkischen Unternehmens Gustav Schickedanz verdeutlichen.1 5 3 

Auf den ersten Bl ick erscheint der „Quel le " -Gründer und mehrfache Millionär 
als typischer „Arisierungsgewinnler". Im Januar 1895 als Sohn von Werkmeister-
eheleuten in Fürth geboren, baute er eine Kurz- , Weiß-, Woll- und Webwaren-
großhandlung und das Versandhaus in Fürth auf. Bereits im November 1932 trat 
Schickedanz der Partei bei und bekleidete fortan das Amt eines Ratsherrn beim 
Oberbürgermeister in Fürth. 1 5 4 Mit seinen guten Kontakten zur Partei begann der 
Unternehmer vor allem ab 1936, in großem Stil jüdisches Vermögen aufzukaufen. 
Hierzu zählten zahlreiche Grundstücke genauso wie mehrere Firmen, darunter 
vor allem die „Webereifabrikate Ignaz Mayer" . Unter Mithilfe eines Beamten der 
Nürnberger Devisenstelle trat er bereits 1933 in Kontakt mit der Firma Ignaz 
Mayer, die Verhandlungen über die Übernahmebedingungen zogen sich allerdings 
bis 1938 hin. „Der verpflichtete Schickedanz", so der Rechtsanwalt des Betroffe-
nen im späteren Restitutionsverfahren, „zog die Sache hin, bis ihm der wertvolle 
Betrieb als reife Frucht in den Schoß gefallen war und der Berechtigte im Zuge der 
verschärften Enteignung jüdischen Vermögens nur noch wenig im Wege des 
Transfers retten konnte . " 1 5 5 Tatsächlich errechnete das Finanzamt Nürnberg-
N o r d im Juni 1942 einen „Ent judungsgewinn" des Fürther Unternehmers von 
weit über sieben Millionen Reichsmark. 1 5 6 

9 0 % i g e n A b s a t z s t o c k u n g und führte dies s o w o h l auf die „ jüdische Greue lpropaganda" 
im Ausland als auch auf die in N ü r n b e r g ergriffenen „ G e g e n m a ß n a h m e n " zurück; H a l b -
monatsber icht des Regierungspräsidenten von O b e r - und Mit te l f ranken vom 7. 4 . 1933; 
abgedruckt in Kulka/Jäckel , J u d e n , S. 50. 

1 5 2 D e r U n t e r s u c h u n g liegt ein Sample von 3 6 N ü r n b e r g e r Text i l f i rmen zugrunde, von de-
nen weit über die Häl f te „arisiert" wurden. D a v o n wiederum wurde ein G r o ß t e i l (über 
10) von Angestel l ten ü b e r n o m m e n ; vgl. exemplarisch die „Aris ierung" der F i rma A. & 
U. ; vgl. zu diesem Vorgang StAN/Staatspol izeistel le Nürnberg-Fürth/Aris ierungsakten/ 
58; B a y H S t A M / E G / 9 8 0 8 6 ; S t A N / O F D N ü r n b e r g (Bund)/9528; F inanzamt N ü r n b e r g -
O s t / 5 2 2 0 - 5 2 3 2 ; bzw. die „Aris ierung" der F i r m a B. ; B a y H S t A M / B E G / 7 2 1 8 6 ; O F D 
N ü r n b e r g (Bund)/9645 ; StAN/Staatspol izeistel le Nürnberg-Fürth/Aris ierungsakten/65 . 

1 5 3 D ie Quel lenlage ist als außergewöhnl ich gut zu bezeichnen, da zum einen Rest i tut ions-
akten vorhanden sind. D a r ü b e r hinaus hat sich zum anderen in der S p r u c h k a m m e r a k t e 
„ S c h i c k e d a n z " ein Ber icht des Sicherheitsdienstes erhalten, in dem zu den Käufen des 
U n t e r n e h m e r s ausführlich Stellung g e n o m m e n wird; hier hat sich also eine Primärquel le 
erhalten, die A u s k u n f t über interne Ste l lungnahmen von Funkt ionsträgern der Partei auf 
private Prof i teure ermögl icht . 

1 5 4 Ber icht des S D vom 15. 1. 1938; S t A N / S p r u c h k a m m e r Fürth/I/Anlage 15. 
1 5 5 Schre iben des Rechtsanwal ts an die W B I I I vom 5. 8. 1949; S t A N / W B III/a/3450. 
1 , 6 Schre iben der G e s t a p o an den Regierungspräsidenten von A n s b a c h vom 2 3 . 6 . 1942; 

StAN/Staatspolizeistel le Nürnberg-Fürth/Aris ierungsakten/152 . 
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Die rasche Expansion des Versandhausbesitzers machte auch den SD misstrau-
isch. Bereits im Juli 1937 gab der SD-Oberabschnitt Süd der Außenstelle in Nürn-
berg den Auftrag, über die „wirtschaftlichen und finanziellen Transaktionen" 
Bericht zu erstatten.1 5 7 Die regelmäßigen Berichte, die der Sicherheitsdienst nun 
über Gustav Schickedanz anfertigte, waren vernichtend. Auch sie stellten zwar 
seinen erheblichen Gewinn nicht in Zweifel, wohl aber seine politische Einstel-
lung: In seiner „Bruchbude" seien nicht nur er, sondern auch seine engsten Mit-
arbeiter „bar jeder nationalsozialistischen Gesinnung und Verantwortung," seine 
Methoden entsprächen „jüdischem Muster" . 1 5 8 Der SD empfahl, die weitere Aus-
breitung des Unternehmens nicht nur wegen des Charakters einer „unpersönli-
chen, anonymen, vertrusteten Aktiengesellschaft" zu unterbinden, sondern auch, 
weil Schickedanz offensichtlich das jüdische Personal der aufgekauften Firmen in 
seinen Betrieb integriert hatte.1 5 9 

Ahnlich zwiespältige Ergebnisse förderten auch die Nachkriegsverfahren zu-
tage. Während es in der Gerüchteküche in Nürnberg im Falle Schickedanz auch 
nach 1945 weiter brodelte und immer wieder von den guten Beziehungen des U n -
ternehmers zur Partei die Rede war, wurde ihm von anderer Seite ein durchaus 
faires Verhalten gegenüber jüdischen Geschäftsleuten attestiert.160 

Die Motive des Fürther Unternehmers und sein Verhältnis zu den Verfolgten 
im NS-Regime sind letztlich nicht mehr zu klären. Das Beispiel verdeutlicht aber, 
dass, zumindest bis 1938, die Ausnutzung der durch den Nationalsozialismus ge-
schaffenen Möglichkeiten zu wirtschaftlicher Expansion und sozialem Aufstieg 
nicht unbedingt mit der Zustimmung für die grundlegenden Parameter der Politik 
des Regimes verbunden sein mussten. Dieser Überzeugung war auch der Rechts-
anwalt des so schwer geschädigten Inhabers des Unternehmens Ignaz Meyer. 
Schickedanz sei zwar kein überzeugter Nazi gewesen, er habe dies aber auch nicht 
sein müssen. „Sie waren vielmehr überzeugte Wahrnehmer der einzigartigen Kon-
junktur", die die Ausschaltung der jüdischen Konkurrenz genutzt hätten, um 
„das eigene Geschäft gewaltig auszuweiten". 

III. Jüdische Ärzte in München und Nürnberg 

Medizinische Berufe erfreuten sich bei der jüdischen Bevölkerung beider Städte 
außerordentlicher Beliebtheit. Auch wenn sich der Anteil jüdischer Arzte an der 
Münchner Ärzteschaft heute nicht mehr exakt feststellen lässt, so dürfte er zwi-
schen 15 und 20 Prozent betragen haben.1 6 1 Von den 742 Nürnberger Ärzten und 

1 5 7 Schreiben vom 27. 7. 1937; StAN/Spruchkammer Fürth/I/Anlage 15. 
'58 Bericht vom 14. 3. 1939; ebd. 
1 5 9 Berichte vom 10. 1. und 14. 3. 1939; ebd. 
160 Not iz des öffentlichen Klägers im Spruchkammerverfahren vom 15. 6. 1947; Ermitt-

lungsbericht der Spruchkammer vom 13. 12. 1947; Sachverständigen-Gutachten mit Zeu-
genaussagen „rassisch" Verfolgter vom 10. 6. 1948; ebd. 

1 6 1 Das Ärzteverzeichnis für München des Vereins für freie Arztwahl von 1932 gibt 950 
Ärzte an. In der Zeit von 1933-1945 lassen sich 244 jüdische Ärzte in München nachwei-
sen. Allerdings gilt es zu beachten, dass viele jüdische Ärzte nach der „Machtergreifung" 
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Zahnärzten waren 140 Juden und damit etwa 19 Prozent . 1 6 2 Vor allem ihr außer-
gewöhnlich hoher Ausbildungsgrad und ihre wirtschaftliche Situation unterschie-
den sie vom durchschnittlichen Gewerbetreibenden. Auffallend hoch war der An-
teil an jüdischen Fachärzten, die einen erheblichen Spezialisierungsrad aufwie-
sen. 1 6 3 Die exzeptionelle Reputation und der daraus resultierende große Patien-
tenstamm führten bei vielen jüdischen Ärzten zu hohen E inkommen und einem 
entsprechenden Lebensstandard. 1 6 4 Soweit die Einkommensverhältnisse noch zu 
rekonstruieren sind, lag das durchschnittliche Jahreseinkommen bei circa 2 0 0 0 0 
Reichsmark und damit auch über demjenigen der meisten Arzte im Deutschen 
Reich . 1 6 5 

Fragt man nach der Bedeutung der Profession für die Betroffenen, so lassen sich 
angesichts der sehr individuell geprägten Einstellungen zum Arbeitsleben nur 
schwer personenübergreifende Aussagen treffen. Mit Sicherheit war für die jüdi-
schen Arzte der Beruf maßgeblich für die materiellen Verhältnisse und damit auch 
für den Umfang der späteren Enteignung des Vermögens. Sie blickten darüber hi-
naus auf eine lange Tradition der Berufstätigkeit zurück, viele waren bereits in den 
Städten ihres beruflichen Wirkens geboren oder waren um die Jahrhundertwende 
zugezogen, hatten die Praxis oder das Geschäft des Vaters übernommen und ihre 
Schul- und Berufsausbildung dort absolviert . 1 6 6 Mit ihrem Patientenstamm ver-
band sie offensichtlich eine weit über die ökonomische Bindung hinausgehende 
Beziehung. Darauf deuten nicht nur die verzweifelten Bemühungen der Betroffe-
nen oder deren Angehöriger im Rahmen der Wiedergutmachungsverfahren nach 

Hitlers die A n o n y m i t ä t der G r o ß s t a d t suchten und daher erst nach 1933 in die bayerische 
Haupts tadt zogen; Reichsmedizinalkalender , Teil I I ; Jack ie , Schicksale. 

' 6 - Müller , Gesch ichte , S. 202 f. In die U n t e r s u c h u n g e inbezogen wurde das Einzelschicksal 
von 2 0 jüdischen Ä r z t e n N ü r n b e r g s , also etwa 1 5 % . N e b e n den A k t e n der F inanzämter 
dienten die Wiedergutmachungsakten sowie das durch die G e s t a p o - P r ü f u n g s k o m m i s -
sion entstandene Material als Quel lengrundlage . 

1 6 3 Zahlen bei Hadr ich , Ärzte , S. 1245. 
1 6 4 F ü r M ü n c h e n wurden insgesamt 85 Einzelfäl le jüdischer Ärz te untersucht und damit von 

etwa 2 5 % aller Ä r z t e jüdischen G l a u b e n s in der Landeshauptstadt , wobe i jeweils die B e -
stände der Wiedergutmachungsakten , der Pol ize idirekt ionen und des F iskus M ü n c h e n 
eingesehen wurden. D i e Lebensverhältnisse lassen sich bei den meisten Ä r z t e n durch die 
Wiedergutmachungsakten gut rekonstruieren. Ein G r o ß t e i l der Ärz te verfügte über sehr 
große S tadtwohnungen oder eigene Häuser, die häufig mit ausgewähltem Mobi l iar und 
Kunstgegenständen eingerichtet waren. 

1 6 5 Das durchschnit t l iche N e t t o j a h r e s e i n k o m m e n der jüdischen Ä r z t e M ü n c h e n s betrug 
2 0 3 1 2 , 5 0 R M , wie sich aus den E i n k o m m e n s n a c h w e i s e n in den Entschädigungs- und 
Steuerakten errechnen lässt. Dieses D u r c h s c h n i t t s e i n k o m m e n bezieht sich auf den Ver-
dienst unmit te lbar vor der Verfolgung. Mart in R ü t h e r ermittelt für das J a h r 1933 auf 
Grundlage der unveröffent l ichten Magisterarbeit von Winfr ied Süß ein jährl iches D u r c h -
schni t t se inkommen der Ärz te von 9 2 8 0 R M ; Rüther , Standeswesen, S. 163. Mi t 1 0 3 2 4 
R M gibt Michael Kater eine ähnliche G r ö ß e n o r d n u n g an; Kater, Ärzte , S. 68 . A u c h in 
N ü r n b e r g hatten die jüdischen Ä r z t e ein verhältnismäßig hohes E i n k o m m e n : Das aus 
den Einzelfal lakten errechnete durchschnit t l iche E i n k o m m e n in den Jahren 1 9 3 2 - 1 9 3 3 
betrug etwa 1 0 0 0 0 R M jährl ich. 

1 6 6 W e r n e r C a h n m a n n beziffert die Zahl der gebürtigen M ü n c h n e r J u d e n 1911 auf 5000 , zum 
damaligen Ze i tpunkt etwa 4 5 % der M ü n c h n e r jüdischen G e s a m t b e v ö l k e r u n g ; C a h n -
mann, J u d e n S. 32 . 
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1945 hin, das durch die wirtschaftliche Ausschaltung zerstörte Lebenswerk wie-
der aufzubauen.167 Wie ab dem Jahr 1933 gestellte Anträge etwa auf Erlass oder 
Ermäßigung von Sondersteuern und Abgaben verdeutlichen, beriefen sich die 
Mediziner schon während der NS-Zeit auf ihre besonderen Leistungen gegenüber 
den Patienten und auch für ihre Heimatstädte, die sie von anderen Steuerpflichti-
gen unterscheide.168 

Eine weitere Besonderheit kennzeichnete die Angehörigen dieser Berufs-
gruppe. Wegen der Gebühren- und Zulassungsregulierungen durch die Kranken-
kassen war ihre Abhängigkeit von staatlichen und halbstaatlichen Institutionen 
groß. In einem solchen Verhältnis standen auch die zahlreichen in den städtischen 
und kommunalen Krankenhäusern beschäftigten Mediziner. Die Phase der soge-
nannten wilden Arisierung beschränkte sich für sie auf die Zeit von Januar bis 
März/April 1933, den Zeitraum, in dem bereits die ersten umfassenden kommu-
nalen Verordnungen und reichsweiten Gesetze zur Vertreibung jüdischer Arzte 
erlassen wurden.1 6 9 Die jüdischen Ärzte waren zwar durch Boykottaktionen und 
physische Ubergriffe genauso betroffen wie die übrige jüdische Bevölkerung, die 
frühen Folgen der Verfolgung auf dem Gesetzes- und Verordnungswege lassen 
sich allerdings an ihrem Beispiel besonders gut darstellen und stehen daher zu-
nächst im Vordergrund der Betrachtungen. 

Bereits im April 1933 erging eine Verordnung des Reichsarbeitsministers Franz 
Seldte über die „Zulassung von Ärzten zur Tätigkeit bei den Krankenkassen".1 7 0 

Die Verordnung entzog den „nichtarischen" und „kommunistischen" Ärzten die 
Kassenzulassung, es sei denn, sie selber, ihre Väter oder Söhne hatten im Krieg 
gedient oder in einem Seuchenlazarett gearbeitet.171 Ohne Kassenzulassung war 
der wirtschaftlichen Existenz der Betroffenen weitgehend der Boden entzogen. 
Gerade die jüdischen Ärzte waren Opfer der Verordnung, da sie mit einem Anteil 
von rund 80 Prozent in München und Nürnberg überdurchschnittlich häufig im 
Besitz einer Kassenzulassung waren.172 Im Reichsgebiet dagegen lag der durch-

1 6 7 Siehe hierzu exemplarisch die Bemühungen der Witwe des Kinder- und Jugendpsycholo-
gen Prof. Erich Benjamin, die Klinik ihres Mannes wiedererstehen zu lassen; Briefwech-
sel in O F D Nürnberg/B A/833. 

1 6 8 Schreiben des Kinderarztes Dr. Spanier an das Finanzamt München-Süd vom 14. 11. 
1939; StAM/Finanzamt/19127; abgedruckt in Drecoll, „Entjudung", S. 70. 

1 6 9 Siehe hierzu auch Erster Teil, Zweites Kapitel, III . der vorliegenden Untersuchung. 
1 7 0 Art. II Abs. 1 dieser neuen Verordnung bestimmte, dass die berufliche Tätigkeit sowohl 

von „nichtarischen", als auch von Ärzten, die sich im „kommunistischen Sinne" betätigt 
hatten, für beendet erklärt wurde; R G B l . I (1933), S. 222f . 

171 In Art. II 2 § 8 Abs. 3 wurde festgelegt, dass die Kassenzulassung bei denjenigen „nicht-
arischen" Ärzten jedoch erhalten bleiben sollte, die am Ersten Weltkrieg auf Seiten des 
deutschen Reiches oder seiner Verbündeten teilgenommen hatten, deren Väter oder 
Söhne im Weltkrieg gefallen waren oder die in einem Seuchenlazarett gearbeitet hatten. In 
Artikel II 6 § 27a wurde zu den Ausnahmeregelungen auch noch die Niederlassung vor 
dem 1. August 1914 hinzugenommen; R G B l . I (1933), S. 223. Ärzte, die sich in irgendei-
ner Form „kommunistisch" betätigt hatten, waren von jeglicher Ausnahmeregelung aus-
geschlossen; Art. II 1 § 7 Abs. 4 und Art. II 5 § 22; R G B l . I (1933), S. 222 f. 

172 Eine Liste des Wohlfahrtsamts der Stadt München vom 8. September 1933 nennt 157 jü-
dische Kassenärzte, wobei hier nur die Ärzte jüdischer Religionszugehörigkeit berück-
sichtigt wurden; StadtAM/Wohlfahrt/3493. Gemessen an der Gesamtzahl von 244 Ärz-
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schnittl iche Anteil der Kassenärzte an der gesamten Ärzteschaft lediglich bei etwa 
60 P r o z e n t . 1 7 3 

D e r in N ü r n b e r g praktizierende Arzt Dr. H e r m a n n B . etwa erfuhr während 
eines Italienaufenthaltes vom Entzug seiner Zulassung. D e r Existenzgrundlage 
beraubt, entschied er sich noch von seinem Urlaubsor t aus, nach Palästina auszu-
wandern und kehrte nicht mehr nach Deutschland zurück . 1 7 4 G a n z ähnlich erging 
es seinem Nürnberger Kollegen Max S., der bis 1933 als Vertrauensarzt von K r a n -
kenkassen und Versicherungsgesellschaften sowie als H o t e l - und Sportarzt gear-
beitet hatte. E r verlor seine Zulassung wegen angeblich fehlender Fronttät igkeit , 
eine angesichts der Kriegsverdienste des Arztes vo l lkommen an den Haaren her-
beigezogene Begründung, wie später auch die Zentrale des Ärztevereins in Leip-
zig eingestehen musste. Trotz einer erfolgreichen Revision hatte Dr. S. ab 1933 
kaum mehr nennenswerte E innahmen, da sich die eingeschüchterten Patienten 
nach dem zeitweiligen Verbot kaum noch in seine Praxis wagten . 1 7 3 

D i e „Verordnung über die Zulassung von Ärzten zur Tät igkeit bei den Kran-
kenkassen" war zwar das umfangreichste, jedoch nicht das einzige Regelwerk im 
R a h m e n der „Gesetzgebung zur Wiederherstel lung des Berufsbeamtentums. " Als 
B e a m t e oder Angestellte des öffentl ichen Dienstes wurde jüdischen Ärzten durch 
die umfangreiche Gesetzgebung zur „Reinigung" der Beamtenschaft die Mögl i ch -
keiten zur Ausübung ihres Berufes ebenfalls e ingeschränkt . 1 7 6 Allein in M ü n c h e n 
betraf dieses Gesetz etwa 21 jüdische Ärzte , die, meist neben ihrer Tätigkeit in der 
privaten Praxis, eine Stellung in Krankenhaus, Universität oder im öffentl ichen 
Gesundheitswesen innehatten. Während 13 von ihnen - also über die Hälf te - an 
den Hochschulen lehrten, arbeiteten 17 darüber hinaus oder ausschließlich in 
Krankenhäusern. Von acht im R a h m e n der Studie untersuchten Einzelschicksalen 
jüdischer Hochschul lehrer konnten lediglich zwei bis zum Erlass des „Reichsbür-
gergesetzes" 1935 unterrichten; alle anderen verloren ihre Stellung bis Ende des 
Jahres 1933. D i e zwei einzigen M ü n c h n e r jüdischen Ärzte , die im Rahmen der 
untersuchten Einzelfälle nachweislich als Vertrauensärzte der Krankenkassen an-
gestellt waren, verloren beide durch das Gesetz sofort ihre Anstel lung. 1 7 7 

ten in M ü n c h e n entspreche das einem Antei l von 6 4 % , wobei diese Zahl auch die noch 
zugezogenen A r z t e beinhaltet . D i e Q u o t e der jüdischen Kassenärzte in Bezug auf die ge-
samte jüdische Ärzteschaf t dürfte wesentl ich h ö h e r gewesen sein. N a c h Hadr ich betrug 
die Zahl der „nichtar ischen" Kassenärzte an der gesamten M ü n c h n e r Ärzteschaf t 1 3 , 7 % . 
F ü r N ü r n b e r g gibt Hadr ich von insgesamt 135 jüdischen Ä r z t e n 99 mit Kassenzulassung 
an. 1 3 , 7 % aller Ä r z t e N ü r n b e r g s mit Kassenzulassung waren demnach „ jüdisch" ; H a -
drich, Nichtar i sche Ärzte , S. 1245. 

17- O s k a r Karstedt , ein damaliger Mitarbei ter des Reichsarbci tsminis ter iums, geht von einer 
Gesamtärzteschaf t in Deutschland von 5 5 0 0 0 aus und von 35 0 0 0 zur Kasse zugelassenen 
Ärzten ; Karstedt , D u r c h f ü h r u n g , S. 2 2 9 - 2 3 2 . 

1 7 4 Eidesstatt l iche Versicherung Ida B.s im Entschädigungsverfahren; B a v H S t A M / E G / 
2 7 8 9 1 . 

1 7 5 Eidesstatt l iche Versicherung M a x S.s im Entschädigungsverfahren; B L E A / B E G / 4 4 2 4 S . 
17f l Z u m „Gesetz zur Wiederherstel lung des B e r u f s b e a m t e n t u m s " siehe auch Ers ter Teil, 

Zweites Kapitel , I I I . der vorl iegenden Studie. 
1 7 7 F ü r Dr. Eugen S. siehe den Br ie f eines Rechtsanwalts an das B L E A vom 2. 2. 1956; 

B a y H S t A M / B E G / 3 3 8 8 7 . F ü r Dr. J o s e f R. siehe Jäckle , Schicksale , S. 111. 
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Zu den damit verbundenen drastischen finanziellen Einbußen kamen die sozia-
len Deprivationserfahrungen hinzu. Die legislative Diskriminierung war zwar 
leise und unpersönlich, symbolisierte aber durch ihren legalen Deckmantel in be-
sonderem Maße die Umwandlung des schützenden Rechts- in den verfolgenden 
Unrechtsstaat und die damit einhergehende strukturelle Gewalt gegen Juden. Die 
Betroffenen verloren durch die in Gesetzesform gegossene Verfolgung ihre Posi-
tionen in Lehre und Forschung, womit ihnen zentrale Betätigungsfelder genom-
men wurden. Damit war ihnen die Grundlage ihrer gesellschaftlichen und fachli-
chen Anerkennungen entzogen - ein Prozess, der bereits durch die rasche Gleich-
schaltung der Standesorganisationen eingeleitet worden war. 

Auf derartige psychische Gewalteinwirkungen ohne körperliche Schädigungen 
haben psychiatrische Studien bereits Mitte der 1960er Jahre aufmerksam gemacht. 
Ortsveränderungen, Veränderungen der sozialen Lebensweise und vor allem er-
zwungene Veränderungen des beruflichen Umfelds, also die Vernichtung aller 
sozial-psychischen Beziehungen, konnten zu einem Bruch in der Lebenslinie und 
damit zu schweren Störungen des Seelenlebens führen.178 Häufig auftretende 
Krankheitssymptome wegen sozialer Ächtung und Stigmatisierung bezeichnete 
der Psychiater William Niederland, einer der führenden Experten für psychische 
Schädigungen durch NS-Verfolgung nach dem Krieg, als „Seelenmord", hervor-
gerufen durch das Abschneiden der Lebenskontinuität. „Solche Menschen", so 
Niederland, „besonders wenn sie von früher her sensitive, geistig hochstehende 
Persönlichkeiten waren, können sich eben auch in der Emigration von den innerlich 
an ihnen nagenden Gefühlen des Verlusts ihrer ganzen Würde, ihrer Ethik und M o -
ral, ihres früheren im Deutschtum wurzelnden Bürgerstolzes und Akademiker-
tums, ihres eigentlichen Lebensinhaltes und ihrer materiellen Existenz nicht wieder 
frei machen. Daher ihre chronische depressive Verstimmung, ihre ausgesprochene 
Menschenscheu, Apathie, Initiativlosigkeit, Selbstunsicherheit und letztlich auch 
der Verlust ihres Kommunikationsvermögens mit anderen: Sie sprechen eben nur 
das Allernotwendigste, auch mit den engsten Familienangehörigen."179 

Das mögliche Ausmaß der beruflichen Ausgrenzung eines Münchner Medizi-
ners verdeutlicht das Beispiel des Psychotherapeuten Dr. Erich Benjamin. Der 
Arzt war unter anderem als Dozent an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München tätig. Er fiel zwar bis 1935 noch unter die Ausnahmeregelungen des 
„Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums", verlor im selben Jahr 
aber seine Professur. Eindrucksvoll schildert seine Tochter die Reaktion auf den 
erzwungenen Ruhestand. Während der vitale und selbstsichere Arzt auf andere 
Verfolgungsmaßnahmen vergleichsweise gelassen reagiert hatte, symbolisierte die 
Abgabe des Schlüssels zu seinem Hörsaal gleichzeitig die Verweigerung von fach-
licher Anerkennung und Verehrung seitens seiner Schüler und Zuhörer. Nicht 
materielle Einbußen, sondern der Entzug des Lehrauftrags stürzte den Arzt in 
Lethargie und Verzweiflung.180 

178 Baeyer/Häfner/Kisker, Psychiatrie, S. 52 f. 
1 7 9 Niederland, Folgen, S. 207. 
1 8 0 Hersh, Ohren, S. 93 ff.; Brief Prof. Benjamins vom März 1940; StadtAM/Sammlung 

Judaica; Drecoll, „Entjudung", S. 76. 
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Ein weiteres prägnantes Beispiel ist das Schicksal des jüdischen Arztes und 
Kunstmalers Dr. Rober t S. Die frühe Entwurzelung aus dem Beruf und der Mord 
an einem Verwandten führten bei dem Arzt zu einem Zustand einer nervösen 
Spannung und des „Abwartens" , der noch im selben Jahr in einen Nervenzusam-
menbruch mündete und ihn ein Jahr arbeitsunfähig machte. 1 8 1 Auch in den 1950er 
Jahren litt der Arzt noch an „reduzierter Arbeitsfähigkeit" , „Schizophrenie" , 
„extremen Angstzuständen", „Gedächtnisverlust" , „Desorientierung" und „ex-
tremer Abmagerung" . 1 8 2 

Auch Dr. Max S. aus Nürnberg, der 1933 seine Kassenzulassung verloren und 
unter den Diskriminierungen in Nürnberg zu leiden hatte, blickte nach dem Krieg 
von Uruguay aus resigniert auf das Scheitern seiner beruflichen Laufbahn zurück: 
„Das Fazit meines Lebens ist", so der Arzt 1967, „daß ich mich stets bemüht habe, 
durch ehrliche Arbeit mein Brot zu verdienen. D a ß die Verhältnisse stärker waren 
als meine physischen und psychischen Kräfte, dafür kann ich nichts . " 1 8 3 

Zu den Folgen der frühen „Ausschaltung" aus dem Beruf kam die Gewaltein-
wirkung durch B o y k o t t und Ausgrenzung hinzu, die auch denjenigen Ärzten, die 
ihre Zulassung behalten hatten, das Praktizieren nahezu unmöglich machte. Der 
43-jährige praktische Arzt und Geburtshelfer Dr. Fri tz F. hatte 1933 eine gutge-
hende Praxis in der Münchner Innenstadt. 1 8 4 E r beklagte bereits 1933 einen stän-
digen Rückgang seiner Patienten und damit seiner Einnahmen, der im Jahr 1937 
dazu führte, dass er nicht einmal mehr seine Berufsspesen habe decken können. 1 8 5 

Bei ihm verbanden sich die finanziellen Einbußen mit der Erfahrung einer Bedro-
hung durch Angehörige der SS und SA, die ihn nicht nur erpressten, sondern auch 
bei seinen Krankenbesuchen heimsuchten. U m dieser Bedrohung wenigstens zeit-
weise entgehen zu können, verrammelte er seine Wohnung und verstärkte seine 
Praxistür mit schweren Stahlschienen. 1 8 6 

N o c h weitreichendere Auswirkungen zeigte die Verfolgung des Vertrauensarz-
tes der Kassenärztlichen Vereinigung, Dr. Adolph H . E r war Berater der Kassen-

1 8 1 Br ief Dr. R o b e r t S.s an das B L E A , o . D . ; Urtei l des L G M ü n c h e n vom 8 . 5 . 1965; 
B a y H S t A M / E G / 7 3 0 3 8 . 

1 8 2 Br ie f R o b e r t S.s an das B L E A vom 13. 11. 1958; ebd. Im Entschädigungsverfahren ent-
brannte dann allerdings ein Rechtsstre i t über die Ursachen seiner schweren depressiven 
Störungen. W ä h r e n d in der W a h r n e h m u n g des Arz tes die schweren seelischen und ge-
sundheit l ichen Störungen auf die Ver fo lgungszusammenhänge zurückzuführen waren, 
kamen andere G u t a c h t e r zu dem Ergebnis , Dr. S.s Leiden sei nicht auf die Verfolgung zu-
rückzuführen; Befund über Dr. Ernst S. vom 10. 4. 1962; ebd. 

1 8 3 Br ie f des Arz tes an das B L E A v o m 1. 8. 1967; B L E A / B E G / 4 4 2 4 8 . 
1 8 4 E r verfügte über ein jährliches E i n k o m m e n von etwa 1 5 0 0 0 R M ; vgl. seine E i n k o m m e n -

steuererklärungen; S t A M / F i n a n z a m t / 1 7 1 9 9 . 
1 8 5 Schreiben Fr i tz F.s an das B L E A vom 1 2 . 3 . 1950; B L E A / A . Z . / 7 5 4 6 8 / V I I / l 7873 . 
1 8 6 Schre iben Fr i tz F.s an das B L E A v o m 10. 6. 1953; Schre iben R o s a E .s an das B L E A vom 

16. 6. 1953; ebd. Derart ige Beispiele lassen sich auch für jüdische Rechtsanwäl te finden. 
Als lebensbedrohl ich nahm auch ein Rechtsanwal t die Si tuation im März 1933 wahr. E r 
hatte 1932 einen Forderungsprozess gegen H e r m a n n G ö r i n g geführt und gewonnen. 
N a c h der „Machtergre i fung" griffen ihn mehrere Parteigenossen in seiner Praxis an, und 
er erhielt mehrere M o r d d r o h u n g e n . He inr i ch B . emigrierte bereits im Früh jahr 1933; 
Schi lderungen seiner Angehör igen gegenüber dem zentralen Anmeldeamt in Bad N a u -
heim vom 10. 11. 1947; S t A M / W B I / a / 2 2 5 3 . 
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Verwaltung der Allgemeinen Ortskrankenkasse München und Gutachter in Sana-
torien und Unfallangelegenheiten. Auch er gab gegenüber dem Entschädigungs-
amt an, er habe wegen der ständigen B o y k o t t e und Übergriffe bereits seit März 
1933 seine Praxis kaum noch ausüben und fast nur noch jüdische Patienten behan-
deln können. Als die Bayerische Politische Polizei ihn im selben Monat in Schutz-
haft nahm und er kurze Zeit später durch das „Gesetz zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums" seine Stellung bei der Krankenkasse verlor, sah er sich ge-
zwungen, bereits im August 1933 mit seiner Familie nach Karlsbad auszuwan-
dern. 1 8 7 

Die daraus resultierenden monetären Verluste hatten wiederum einschneidende 
Veränderungen des Lebensstandards zur Folge. „Gerade zur Zeit als die beträcht-
lichen Investitionen an Geld, Arbeit zusammen mit den wissenschaftlichen Ver-
öffentlichungen auch finanziell sich auszuwirken begannen", so schilderte es der 
jüdische Virologe Dr. Moses G. , „begann die Hitlerepoche. O b w o h l persönlich 
nie irgendwelchen körperlichen Schäden ausgesetzt, wirkte sich diese Zeit sehr 
bald in der Privat- und Konziliarpraxis der Klinik schädigend aus. Die Einschrän-
kungen und die vorherrschende Atmosphäre wurden bald so unerträglich, dass 
ich keine Zukunft für mich und meine Familie mehr sah, so dass ich im Herbst 
1935 nach Palästina auswanderte ." 1 8 8 Bereits vor seiner Auswanderung hatte ihn 
seine soziale Deklassierung zu einem Wohnungswechsel gezwungen. Wie der 
Arzt rückblickend bitter bemerkte, musste er nicht nur sein Einfamilienhaus ge-
gen eine Mietswohnung eintauschen, sondern auch seine Praxis „aus sehr expo-
nierter Lage im Zentrum der Stadt in eine abgelegene verlegen" . 1 8 9 

D i e Beispiele verdeutlichen die Verbindung von der durch die legislative Verfol-
gung hervorgerufenen strukturellen und der primär aus den Boykot ten und kör-
perlichen Ubergriffen resultierenden situativen Gewalt gegen Juden. Beide F o r -
men der Verfolgung prägten bereits früh Erfahrung und Erwartung der Betroffe-
nen nachhaltig. Durch die berufliche „Ausschaltung", Stigmatisierung und Krimi-
nalisierung ihrer sozialen Stellung und der Früchte ihrer Leistung beraubt, war 
ihre Gegenwart geprägt von der Angst vor zunehmender Isolation und vollstän-
diger Verarmung. D e r Verlust des Berufes führte bei den Auswandernden auch 
bei ihrer zukünftigen Existenz in den Einwanderungsländern häufig zu Isolation 
und wirtschaftlichen Notlagen. Wegen der strengen beruflichen Restriktionen 
gegenüber Emigranten konnten vor allem jüdische Arzte im Ausland nicht mehr 
ihrer bisherigen Tätigkeit nachgehen. In einem fremden gesellschaftlichen und 
kulturellen Umfeld mussten sie dann als soziale Härtefälle und Bittsteller ihr D a -
sein fristen. 1 9 0 

1 8 7 Schreiben Adolph H.s an das B L E A vom 22. 4. 1953; BayHStAM/BEG/2873 . 
188 Schreiben Dr. Moses G.s an das B L E A vom 10. 6. 1953; B L E A / B E G / 7 4 4 2 . 
1 8 9 Ebd. 
1 9 0 So floh etwa der bereits erwähnte Dr. Robert S. nach Paraguay, wo er, um weiter als Arzt 

tätig sein zu können, das komplette ärztliche Studium hätte wiederholen müssen. Er ver-
suchte sich als Landschaftsmaler finanziell über Wasser zu halten, blieb aber auch auf-
grund des tropischen Klimas nahezu erwerbsunfähig; Angaben Dr. S.s gegenüber dem 
B L E A am 13. 11. 1958; BayHStAM/EG/73038 ; zur Emigration allgemein auch Kröner, 
Emigration sowie die zahlreichen Artikel in Krohn u.a., Handbuch. 
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Wie sehr die Erfahrungen der Betrof fenen je nach Art und U m f a n g der G e -
schäftstätigkeit, der sozialen Einbindung und polit ischen Vergangenheit aller-
dings auch bei den jüdischen Ärzten variierten, zeigen die Er innerungen des A r z -
tes Friedrich B . aus München. Im Gegensatz zu anderen Medizinern, die bereits 
1933 nach körperl ichen Angriffen das Land fluchtartig verlassen hatten, nahm 
Friedrich B. , der zusammen mit seiner Frau Alice eine Praxis für Al lgemeinmedi-
zin in M ü n c h e n betrieb, bei der bayerischen katholischen Bevölkerung bis 1935 so 
gut wie keinen Antisemit ismus wahr. E r verfügte bis zu diesem Jahr über einen 
umfangreichen Pat ientenstamm. F ü r ihn änderte sich die Situation erst dann 
schlagartig, als seine Frau 1935 ihre Approbat ion verlor und aus der gemeinsamen 
Praxis ausscheiden musste . 1 9 1 

D i e offensichtl ich zwiespältige Situation der jüdischen Mediziner zeigen auch 
die Emigrat ions- und Einkommenszahlen . Insgesamt emigrierten bis zum E n d e 
des Jahres 1937 nur etwa 18 Prozent der jüdischen Ärzte Münchens . Zählt man die 
bis 1937 Verstorbenen h inzu 1 9 2 , so lebten immerhin noch fast drei Viertel der 1933 
dort ansässigen Ärzte in M ü n c h e n . 1 9 3 Auch die E inkünfte der zahlreichen jüdi-
schen Ärzte , die die gesetzliche „Ausschaltung" aufgrund der dort etablierten 
Ausnahmebest immungen nicht betraf, waren nach dem drastischen Einbruch von 
1933 bis 1938 relativ konstant gebl ieben. 1 9 4 D i e Verdrängungsmaßnahmen hatten 
ihre Verdienste zwar schlagartig um etwa 50 Prozent gesenkt. Von 1934 an wirk-
ten sich die antisemitischen Gesetze und Ausschreitungen aber nicht mehr so ein-
schneidend auf das E i n k o m m e n aus. 

Ein ganz ähnliches Zahlenbild ergibt die Auswanderungs- und E i n k o m m e n s -
entwicklung der jüdischen Ä r z t e Nürnbergs . Weit über 4 0 Prozent der dort Prak-
tizierenden wanderten erst in den Jahren 1938 bis 1940 oder gar nicht aus. 1 9 5 N a c h 
den drastischen Verdiensteinbrüchen im Jahr 1933 blieb auch hier das E i n k o m -
mensniveau vergleichsweise kons tant . 1 9 6 

Eine Ursache für den relativ langen Verbleib der jüdischen Ärzte war wohl das 
große fachliche K ö n n e n und das daraus resultierende enge Verhältnis der Ärzte zu 
einem lange Zeit treuen, relativ großen Pat ientenstamm. Dieses enge Vertrauens-

1 9 1 E b e r t , A n e r k e n n u n g , S. 152 ff.; J ack ie , Schicksale, S. 53 f. 
1 9 2 „Vers torben" bedeutet nicht zwangsläufig, dass es sich hier um einen natürl ichen Tod 

handelte. Vie lmehr ist nur die Tatsache des Ablebens bekannt , so dass etwa auch freiwillig 
aus dem L e b e n geschiedene A r z t e darunter fallen. 

1 9 3 D e r Reichsmediz inalkalender gibt in M ü n c h e n für das J a h r 1937 130 jüdische A r z t e an, 
was ca. 7 0 % der 1933 nachweisl ich in M ü n c h e n lebenden Ä r z t e entspricht . Allerdings 
lässt der Kalender einige jüdische Ärz te unberücks icht igt , die nachweisl ich auch 1937 
noch in M ü n c h e n behandelten. Von den 75 untersuchten Einzelfäl len in M ü n c h e n prak-
tizierten alle bis zu ihrer Emigra t ion , so dass davon ausgegangen werden muss, dass weit 
über 7 0 % der noch in M ü n c h e n lebenden Ärz te auch weiterhin ihre Praxis ausübten. 

1 9 4 D e r E i n k o m m e n s b e t r a g 1938 berücksicht igt nur die Zeit bis zum 1. O k t o b e r 1938, da die 
jüdischen Ärz te bis dahin ihre A p p r o b a t i o n verloren hatten und ihre Praxis aufgeben 
mussten. 

1 9 5 Von 25 untersuchten Einzelschicksalen ließen sich in 18 Fällen die Emigrat ionsdaten 
ermitteln. Sieben Arz te wanderten in den Jahren 1938 bis 1940 aus, vier fanden in den 
Vernichtungslagern den T o d , sieben emigrierten in den Jahren 1 9 3 3 - 1 9 3 7 . 

1 9 6 Entsprechendes Zahlenmaterial liegt bei 14 von 25 Fällen vor. 
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Verhältnis zwischen Arzt und Patient - mit Sicherheit noch wesentlich stärker als 
die Beziehung eines Kaufmannes zu seinem Kunden - machte es für die Partei 
schwierig, eine radikale „Ausschaltungspolitik" zu betreiben, denn selbst rang-
hohe Parteimitglieder suchten nach wie vor ihren jüdischen Haus- oder Facharzt 
auf. Vor allem bei den in München überproportional vertretenen jüdischen Kin-
derärzten lässt sich - ungeachtet der zahlreichen Aufrufe und Verordnungen - bis 
zu ihrer Emigration oder ihrem Bestallungsverlust ein vertrauensvolles Arzt-Pa-
tienten-Verhältnis nachzeichnen. 

Der Kinderarzt Prof. Erich Benjamin zum Beispiel behandelte nach Angaben 
seiner Frau im Restitutionsverfahren bis zu der Schließung seines Sanatoriums 
nichtjüdische Kinder, teilweise sogar diejenigen hoher SA-Offiziere, obgleich dies 
sowohl für diese wie auch für Prof. Benjamin ernste Folgen haben konnte. 1 9 7 

Ähnliches lässt sich auch für den Kinderarzt Dr. Eugen B. sagen, der ebenfalls 
noch im Mai 1936 zahlreiche nichtjüdische Patienten behandelte, die den Arzt 
gegenüber antisemitischen Eiferern sogar in Schutz nahmen, indem sie auf seine 
professionelle und charakterliche Integrität verwiesen.1 9 8 Er gab seine Praxis erst 
im Oktober 1938 auf und überlebte den Krieg in seinem Haus in Utting. 1 9 9 

Wie sehr „arische" Patienten auf die Hilfeleistung der jüdischen Ärzte weiter-
hin vertrauten, verdeutlicht schließlich auch das Beispiel des Münchner Internis-
ten Hans H., der eine erfolgreiche Kurmethode gegen Blutkrankheiten entwickelt 
hatte. Die neue Methode war so erfolgreich, dass selbst ein Blutordensträger und 
Sturmführer der SS nicht davor zurückscheute, vor der Gestapo anzugeben, der 
jüdische Mediziner sei ein hervorragender Arzt und er selber sei bei weitem nicht 
der einzige Parteigenosse, der die Dienste des Arztes in Anspruch nehme. 2 0 0 Aber 
selbst dieser prominente Patientenstamm sollte dem Betroffen letztlich nichts 
nützen. Da ihm die Flucht nicht mehr rechtzeitig gelang, wurde Dr. Hans H. 1941 
in die Ukraine deportiert und dort ermordet.2 0 1 

Die Nutznießer der späten Vertreibung waren zweifellos die nichtjüdischen 
Ärzte in den jeweiligen bayerischen Städten. Die bisher sehr erfolgreichen jüdi-
schen Mediziner fielen als Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt aus. Eine aktive 
Teilnahme an der beruflichen Verdrängung der jüdischen Kollegen kann ihnen al-
lerdings kaum nachgewiesen werden.202 In nur wenigen Ausnahmen traten nicht-
jüdische Kollegen als Akteure der „Arisierung" in Erscheinung. 

1 9 7 Eidesstattliche Versicherung seiner Frau Lilli Benjamin vom 21. 11. 1952; B a y H S t A M / 
EG/22786 . 

1 9 8 Verhör einer Zeugin im Rahmen seines „Rassenschandeprozesses" vom 27. 5. 1936; 
StAM/Polizeidirektion/11626. 

1 9 9 Angabe des staatlichen Gesundheitsamts Landsberg gegenüber dem Bezirksfürsorgever-
band Landsberg vom 16. 7. 1954; B a y H S t A M / B E G / 1 6 8 7 7 . 

2 0 0 Aussage vor der Polizei am 12. 7. 1937; StAM/Polizeidirektion/13788. 
2 0 1 Aussage seiner Frau Luise H. im Rahmen des Entschädigungsverfahrens am 9. 9. 1947; 

B a y H S t A M / B E G / 2 8 8 0 6 . 
2 0 2 Eine Ausnahme stellte allerdings das Theresienkrankenhaus in Nürnberg dar. Hier ging 

ein Brief aus dem Kollegenkreis an die Krankenhausleitung, in dem diese im Namen aller 
operativ tätigen Ärzte die jüdischen Ärzte dazu aufforderten, ihre Tätigkeit zu beenden, 
da sie sich sonst selber gezwungen sehen würden, ihrerseits ihre Tätigkeit aufzugeben; 
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In München verlangte etwa der Augenarzt Prof. Dr. S., nachdem seine Assozia-
tion mit dem jüdischen Arzt Dr. Samuel E . aufgelöst werden musste, von Dr. E. 
neben der Patientenkartei eine vol lkommen ungerechtfertigte Abfindung von 
mehreren tausend Mark, die der jüdische Arzt nur deshalb zu zahlen bereit war, 
da er sonst Schwierigkeiten bei der geplanten Ausreise befürchtete. 2 0 3 

D e m steht jedoch die couragierte Handlungsweise eines Münchner Psychiaters 
gegenüber, der die bereits erwähnte Fürsorgeärztin und spätere „Krankenbehand-
lerin" Magdalena S. als Patientin in seiner geschlossenen Abteilung versteckte und 
ihr so wahrscheinlich das Leben rettete. 2 0 4 

Eine besonders antisemitische Haltung der Ärzteschaft oder Denunziantentum 
kann also nicht nachgewiesen werden. 2 0 5 Die wenigen Fälle, in denen überhaupt 
irgendeine Beteiligung der Ärzte bei der Verfolgung konstatiert werden kann, las-
sen eine weitgehend passive Einstellung vermuten. Lediglich die Praxis eines jüdi-
schen Arztes ging nachweislich in die Hände eines nichtjüdischen Kollegen über, 
der damit direkt von der Verfolgung profit ierte. 2 0 6 In einem weiteren Fall ist zwar 
ebenfalls eine Praxisübernahme dokumentiert , der neue Besitzer besaß jedoch die 
jüdische Religionszugehörigkeit . 2 0 7 Oftmals hingegen nahmen die Verfolgten bei 
ihrer Ausreise ihre Praxiseinrichtung mit, oder versuchten dies zumindest, was 
ebenfalls eher für eine Auflösung der Praxen als für eine Übernahme spricht. 2 0 8 

Arbeits- und Lebensraum der jüdischen Ärzte im städtischen Umfeld war 
schließlich in den meisten Fällen die Mietwohnung. Der bei Gewerbetreibenden 
so bedeutende Bereich der „Grundstücksarisierung" spielte hier nur eine unterge-
ordnete Rolle. Die verschiedenen „Ausschaltungsmaßnahmen" gegenüber jüdi-
schen Ärzten waren damit reine Liquidationsmaßnahmen oder stellten sich zu-

Abschrift des Schreibens an die Leitung des Theresienkrankenhauses vom 19.4. 1934; 
B A B / R 18/26402. 

2 0 3 Brief Dr. E.s an das B L E A vom 14. 8. 1954; BayHStAM/BEG/112000 . 
2 0 4 Jäckle, Schicksale, S. 119. 
2 0 5 Im Gegensatz hierzu steht die Aussage von Hans Peter Kröner, der die Meinung vertritt, 

die Arzte seien froh über den Ausschluss der „nichtarischen" Kollegen gewesen. Auch 
Michael Kater kommt zu dem Ergebnis, gerade in München seien Denunziationen be-
sonders häufig gewesen; Kröner, Emigration, S. 40; Kater, Ärzte, S. 303. 

2 0 6 Hierbei handelte es sich um die Praxis des Dr. Moses G., der zusätzlich die Kuranstalt 
Neuwittelsbach mit erheblichen finanziellen Mitteln aufgebaut hatte und hier auch Be-
legbetten besaß. Seine Praxis wurde dann von einer Kollegin weitergeführt. In dem Wie-
dergutmachungsverfahren gibt Dr. G. jedoch lediglich an, er habe aufgrund der damali-
gen Bestimmungen von seiner Kollegin kein Geld verlangen können und habe auch für 
seine Investitionen in der Klinik keinen Pfennig gesehen. Weder in dem Entschädigungs-
verfahren noch in den zur Verfügung stehenden Findmitteln gibt es einen Hinweis auf ein 
RE-Verfahren von Moses G., so dass über die näheren Umstände der „Arisierung" nichts 
bekannt ist. Zu den Angaben siehe die eidesstattliche Aussage des Arztes vom 10. 6. 1955 
im Rahmen seines Entschädigungsverfahrens; B L E A / B E G / 7 4 4 2 . 

2 0 7 August F. überließ wegen seiner Auswanderung 1935 seine Praxis dem jüdischen Arzt Dr. 
R., der diese dann weiterführte; Brief eines Rechtsanwalts an das B L E A vom 9. 1. 1961; 
BayHStAM/BEG/9187 . 

2 0 8 Da das Umzugsgut genau untersucht wurde und detaillierte Listen ausgestellt wurden, 
können über das Umzugsgut relativ gesicherte Aussagen getroffen werden. 
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mindest hinterher als solche heraus.209 Die Profiteure von Vermögenswerten ent-
stammten daher auch weniger dem sozialen Umfeld der Verfolgten. Vielmehr war 
es der Staat, der vor allem seit Herbst 1938 auf sämtliche Vermögenswerte der Be-
troffenen Zugriff. 

209 Dies entspricht auch einer Einschätzung von Alex Bruns-Wüstefeld, der für Göttingen 
im gesamten Bereich der „Arisierungen" eine klare Dominanz der Liquidationen gegen-
über dem direkten Besitzwechsel feststellt; Bruns-Wüstefeld, Geschäfte, S. 84. Ein etwas 
anderes Bild ergibt sich allerdings bei den Privatkliniken, die sich in jüdischem Besitz be-
fanden und teilweise „arisiert" wurden; siehe hierzu etwa die „Arisierung" der Privatkli-
nik von Dr. Alfred H.; StAM/WB I/a/37806; oder den Verkauf der Klinik von Prof. Ben-
jamin; BayHStAM/EG/22786. 



Zweites Kapitel: 
Das endgültige Aus: Die Jahre 1938-1941/42 

I. Die vollständige Ausplünderung und ihre Nutznießer 

Nachdem im Laufe des Jahres 1938 die Veräußerung jüdischen Vermögens suk-
zessive unter die Kontrol le verschiedener kommuna l e r Herrschaf ts t räger geriet, 
setzte vor a l lem nach dem Pogrom vom November 1938 die massenhafte Aus -
p lünderung des jüdischen Besitzes ein. Aussch laggebende Bedeutung hatte die 
„Verordnung über den Einsatz jüdischen Vermögens" , die sämtl iche Wertpapiere 
von Juden dem Depotzwang unterwarf , ihnen darüber hinaus die Abgabe von 
Edelmetal len, Juwe len , Schmuck- und Kunstgegenständen aufer legte und die 
zwangswe i se Veräußerung von Vermögenswerten ermögl ichte . 1 Im Rahmen der 
„Ersten Verordnung zur Ausscha l tung der Juden aus dem Wirtschafts leben" hatte 
die Re ichsreg ierung bereits vorher die grundsätz l iche L iqu id ie rung jüdischer U n -
ternehmen angeordnet , die Warenbestände waren durch die jüdischen Inhaber 
den zuständigen Fachgruppen des Einzelhandels anzubie tend 

Ube r die zahlre ichen Facetten der Ausp lünderung auf Seiten der F inanzverwa l -
tung und der „Aris ierungsste l len" der Partei oder der kommuna l en Herrschaf ts -
träger ist bereits ausführ l ich berichtet worden. 3 Der Blick richtet sich nun auf den 
unter deren Feder führung erfolgten Umver te i lungsprozess durch Zwangsveräu-
ßerungen, der bis dahin nicht gekannte Ausmaße annahm und zugunsten zahlre i-
cher Erwerber erfolgte. Die Aufmerksamke i t w i rd damit auch auf die häuf ig 
zit ierte „massenhafte Bete i l igung" der Bevö lkerung an der Judenver fo lgung durch 
den Erwerb jüdischen Vermögens gerichtet4 , die in den Jahren von 1939 bis zur 
Deportat ion der jüdischen Bevölkerung in den Jahren 1941 und 1942 auch deshalb 
so frappierend erscheint, da zahlre iche Juden sich nach wie vor im Reich befan-
den; deren drast ische Verarmung, Isolat ion und Kennze ichnung durch den „Gel-
ben Stern" führten die Folgen der Verfolgung der nicht jüdischen Bevölkerung 
deut l ich vor Augen . 

Der woh l größte Nutzn i eße r der Ausp lünderung war der nicht jüdische Einzel-
handel , der vor a l lem von der gesetzl ich e rzwungenen Auf lösung jüdischer Be-
triebe und von der Abgabe von Wertgegenständen profi t ierte , was sich anhand der 
Verwer tung von Edelmeta l l - und Schmuckgegenständen beispielhaft verdeut l i -
chen lässt. Als Sammel - und Vertei lungsstel le des jüdischen Besitzes dienten die 
kommuna l en Leihämter, die z w a r einen beträcht l ichen Teil der Wertgegenstände 

1 Art . I § c l , Art . II § 6, Art . III § 11 und Art . IV § 14 der „Verordnung über den Einsatz des 
jüdischen Vermögens" vom 3. 12. 1938; RGBl . I (1938), S. 1709ff. 

2 „Durchführungsverordnung zur Ersten Verordnung zur Ausscha l tung der Juden aus dem 
Wirtschafts leben" vom 23. 11. 1938; RGBl . I (1938), S. 1642. 

3 Erster Teil, Kapitel 1—4 der vor l iegenden Untersuchung . 
4 Bajohr, Prozess, S. 17; ders. , Verfolgung, S. 629. 
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an Zentralstellen in Berlin abgeben mussten, erhebliche Anteile des jüdischen Ver-
mögens aber auch an die städtischen Einzelhandelsverbände veräußerten. Die 
kommunalen Pfandleihanstalten gaben beispielsweise Vermögenswerte mit einem 
Wert unter 150 Reichsmark an die Mitglieder der Wirtschaftsgruppen weiter, 
wie die Wirtschaftsgruppe Metallwaren, die Fachgruppe Schmuckwarenindustrie, 
die Fachgruppe des Juwelier-, Gold- und Silberschmiedehandwerks oder an 
die Zweckgemeinschaft Gebrauchtwarenhandel.5 Im Münchner Leihamt gab die 
jüdische Bevölkerung Wertsachen in Höhe von etwa zwei Millionen Reichsmark 
ab.6 In Nürnberg lieferten Juden bis Mai 1940 im Leihamt am Unschlittplatz 750 
Kilogramm Gebrauchtsilber, 6000 Kilogramm Schmelzsilber und etliche Juwelen-
und Schmuckgegenstände ab.7 

Nachdem die Leihämter ohnehin als „Risikospanne" Verwaltungs- oder Bear-
beitungsgebühren bis zu 30 Prozent des Wertes der jüdischen Wertgegenstände 
einbehielten, konnte der Einzelhandel die Ware teilweise zu einem Viertel des 
Normalpreises erwerben. Einzelne Münchner Händler, darunter vor allem 
Schmuckwaren- und Antiquitätenhändler, Uhrmacher oder Trödler, kauften in 
München Gegenstände aus jüdischem Besitz in Höhe von mehreren hunderttau-
send Reichsmark.8 Auch Scheideanstalten, etwa die Frankfurter Degussa oder die 
Pforzheimer Firma Wieland, profitierten durch die Einschmelzung von Silberge-
genständen. In Nürnberg hatten diese im September 1939 ein Gesamtgewicht von 
circa sechs Tonnen.9 Bereits einen Monat später bestätigte die Degussa dem Leih-
amt die Übernahme von 7516 Kilogramm Silber im Wert von 130653 Reichs-
mark.1 0 Die Flut jüdischer Silber- und Schmuckgegenstände führte bereits im Mai 
1939 zu einer Übersättigung des Marktes, die es den Leihämtern bei den Verstei-
gerungen unmöglich machte, vernünftige Preise zu erzielen. Bei höheren Beträ-
gen, so ein entnervter Mitarbeiter des Leihamts Nürnberg, gehe unter den Händ-
lern ein „permanentes Gefeilsche um die Preise" los.11 

Nicht nur im Rahmen der erzwungenen Abgabe von Besitz, auch durch die 
massenhafte Emigration der jüdischen Bevölkerung nach dem Novemberpogrom 
von 1938 profitierten nichtjüdische Unternehmen, darunter Reisebüros mit spe-
ziellen Konzessionen, die Reisepassagen für Juden auf wiederum speziell lizen-
zierten Schifffahrtslinien buchen konnten. Auch Omnibus-Unternehmer und an-
dere Verkehrsgesellschaften warben mit großen Plakaten für die „Auswanderer-
vermittlung".1 2 

5 Rundschreiben des R W M an die kommunalen Pfandleihanstalten vom 21. 3. 1939 und 
23. 3. 1939; StadtAN/Rechtsamt/C 61/23. 

6 Schreiben des bayerischen Landesamts für Vermögensverwaltung, 1947/48; StadtAN/ 
Rehtsamt/C 61/30. 

7 Schreiben des O B Nürnberg an den R W M vom 8. 5. 1940; ebd. 
8 Bericht des bayerischen Landesamts für Vermögensverwaltung, Außenstelle München 

Stadt, 1947/48; StadtAN/Rechtsamt/C 61/30. 
9 Schreiben der Degussa an das Leihamt Nürnberg vom 13. 5. und 4. 9. 1939; StadtAN/ 

Rechtsamt/C 61/27. 
1 0 Schreiben der Degussa an das Leihamt Nürnberg vom 24. 10. 1939; ebd. 
1 ' Schreiben des Leihamts an das Rechnungsprüfungsamt vom 22. 5. 1939; StadtAN/Rechts-

amt/C 61/23. 
1 2 Schreiben der Vereinigten Schifffahrtsgesellschaften vom 2 5 . 2 . 1938; Schreiben des 
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Schließlich war es vor allem das Versteigerergewerbe, das ab Herbs t 1938 einen 
enormen Auftragsanst ieg erlebte. In M ü n c h e n verfügten vor allem alteingesessene 
Geschäf te über die no twendigen Konzess ionen. Die Anzah l der du rchgeführ t en 
Versteigerungen f ü h r t e bereits im Mai 1941 zu einer Auf t ragsüber las tung, die eine 
o rdnungsgemäße Geschäfts tät igkei t - auch wegen der vo l lkommen überfü l l ten 
Speicherräume - fast unmögl ich machte.1 3 Derar t ige Versteigerungen fanden 
nicht in den H i n t e r z i m m e r n statt, im Gegenteil , die massenhaf te Ü b e r n a h m e 
jüdischen Vermögens war öffentl ich. N ich t nu r nicht jüdische Gewerbe t re ibende , 
auch „Auswanderungsvermi t t lungen" ebenso wie Versteigerer warben verstärkt 
ab Anfang 1941 fü r ihre Dienst le is tungen durch Plakate oder Ze i tungsannoncen 
u m einen breiten K u n d e n s t a m m . 

N e b e n dem Einzelhandel bemüh ten sich vermehr t weitere private Interessen-
ten u m den E r w e r b jüdischen Vermögens. Die nahezu vollständige Isolierung und 
Ausp lünde rung der jüdischen Bevölkerung kor respondier te offensichtl ich vieler-
orts mit der A n n a h m e , als „guter Volksgenosse" selbstverständliches Anrech t auf 
Berücksicht igung bei der Vermögensumver te i lung zu haben. Entsprechend häufig 
waren sowohl in den beiden bayerischen Großs t äd t en als auch in der ländlichen 
Region U n t e r f r a n k e n s Erwerbsgesuche . 

Besonders deutl ich wi rd dies bei den Schreiben, die nach der „Ho lzak t i o n " in 
N ü r n b e r g bei den dor t igen Parteigl iederungen einliefen und das vielfache Inte-
resse an dem besonders günstigen E r w e r b jüdischen Vermögens dokument ie ren . 
Begehren weckte in N ü r n b e r g etwa die Aussicht auf den günst igen E r w e r b eines 
Kraf twagens aus ehemals jüdischem Besitz. Ein Tief- und Gle i sbauun te rnehmer 
woll te bei dem Verkauf „jüdischer Wägen" aufgrund eines Mobil i tätsengpasses 
seiner F i rma Berücksicht igung finden.14 Ein anderer Bewerber interessierte sich 
fü r einen mode rnen Sechs- oder Achtzy l inder in H ö h e von bis zu 5000 Reichs-
mark, auf den er als Parteigenosse ein Anrech t zu haben glaubte.1 5 Mit seinem lan-
gen Anfahr t sweg z u m Arbei tspla tz argument ier te ein Erwerbs tä t iger aus dem 
N ü r n b e r g e r U m l a n d , ein weiterer schließlich mit seinen sieben Kindern und einer 
schweren Kriegsverletzung.1 6 

Zahlreiche Kaufinteressenten wand ten sich da rüber hinaus an die regionalen 
Herrschaf ts t räger , um von der ebenfalls seit 3. D e z e m b e r möglichen Zwangsver-
äußerung von G r u n d s t ü c k e n in jüdischem Besitz zu prof i t ieren. 1 7 Mit ähnlichen 
Begründungen , wie sie im Zuge der „Ho lzak t i on" vorgebracht wurden , rangen 
etwa die Bewerber u m die zahlreich vorhandenen landwir tschaft l ichen G r u n d s t ü -
cke der jüdischen Viehhändler bei den dor t igen Genehmigungs ins tanzen . 1 8 Auch 

Reichsinnenministers vom 16.6. 1938; Schreiben des Polizeipräsidenten München vom 
22. 1. 1938 und 2. 8. 1941; StadtAM/Gewerbeamt/Ordner Auswanderungswesen. 

13 Schreiben der Polizeidirektion München vom 12.5. 1941 und die weiteren Dokumente in: 
StadtAM/Gewerbeamt/Ordner Versteigerergewerbe. 

14 Schreiben an die D A F vom 13. 12. 1938; StAN/NS-Mischbestand/DAF/10. 
15 Schreiben einer lithographischen Kunstanstalt vom 29. 11. 1938; ebd. 
16 Schreiben vom 7. 12. 1938 und 14. 12. 1938; ebd. 
17 „Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens", RGBl. I (1938), S. 1709-1712. 
18 Die Grundstücksverkäufe schlagen sich u.a. in den Akten des Gaus Mainfranken nieder, 

etwa in Bezug auf die Vorgänge in Alzenau; StAW/Gau Mainfranken/291. 
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hier waren es die „Leistungen für die Volksgemeinschaft", mit denen die Interes-
senten und Bewerber ihre Argumente untermauerten. Hierzu gehörte die „rich-
tige" politische Einstellung genauso wie die „kinderreiche" Familie. Ganz generell 
bewarb sich der „Reichsbund der Kinderreichen Deutschlands zum Schutz der 
Familie e.V." um den Erwerb jüdischer Immobilien, die an die eigenen Mitglieder 
weitergegeben werden sollten.1 9 In einigen Fällen führten die Bewerberlisten der 
Kreiswirtschaftsberater ein gutes Dutzend Namen auf, obgleich der jüdische In-
haber nach wie vor das Haus bewohnte.2 0 

Die Zwangslage der Betroffenen war den Erwerbern dabei durchaus bewusst, 
denn sie bezahlten für die Grundstücke im Normalfall nicht den handelsüblichen 
Verkehrswert, der sich nach der Rentabilität der Immobilie richtete, sondern den 
sogenannten mäßigen Verkehrswert speziell für Anwesen aus „jüdischem Besitz", 
der, so führte es ein Dezernat der Stadt München aus, „um 10% unter dem nor-
malen Verkehrswert verläuft".2 1 Für den „mäßigen Verkehrswert" verkaufte in 
der bayerischen Landeshauptstadt die Witwe des inzwischen verstorbenen Arztes 
Dr. Karl B. im Juni ihr Familiengrundstück an einen Erwerber, der so das erste 
Mal in den Genuss eines Eigenheims gelangte.22 Im selben Jahr mussten auch die 
Textilhändler Max H. und Sally Ε. verkaufen, bei denen der Erwerber gegenüber 
den zuständigen Verwaltungsbehörden mehrfach den Preis zu drücken ver-
suchte.2 3 

Das Ausmaß des durch die Verordnung hervorgerufenen Besitzwechsels macht 
das Zahlenmaterial von zwei Beispielen deutlich. Die Verordnung betraf in Mün-
chen etwa 4000 jüdische Haushalte, denen zahlreiche Immobilien gehörten. Im 
Rahmen eines äußerst komplexen Veräußerungsprozederes, an dem, mit zeitlicher 
Staffelung, die „Arisierungsstelle" der Partei, die Stadt München, der Regierungs-
präsident und die Finanzverwaltung beteiligt waren, wechselten mehrere hundert 
Grundstücke den Besitzer.24 Von den etwa 400 „arisierten" Grundstücken in 

1 9 Schreiben des „Rassenpolitischen Amts" an die Ortsgruppe der N S D A P vom 7. 12. 1938 
und die Bewerbungen des „Reichsbundes der Kinderreichen"; S t A W / N S D A P / 1 2 5 5 . 

2 0 Schreiben des Kreiswirtschaftsberaters vom 15. 5. 1939; StAW/Gau Mainfranken/793. 
2 1 Schreiben des Dezernates 3 an das Dezernat 2 vom 8 . 2 . 1941; StadtAM/Kommunalreferat 

Jüdisches Vermögen/154. 
2 2 Schreiben des Schätzungsamts der Stadt München vom 2. 1. 1940 und Schreiben Wegners 

vom 13. 1. 1942; StadtAM/Kommunalreferat Jüdisches Vermögen/232. 
2 3 Schreiben an die Stadt München vom 23. 11. 1940; StadtAM/Kommunalreferat Jüdisches 

Vermögen/123; zu den anderen Einzelfällen siehe Kaufvertrag vom 24. 3. 1939; Schreiben 
des Finanzamts München-Süd vom 6. 4. 1939; StadtAM/Kommunalreferat Jüdisches Ver-
mögen/233. 

2 4 Die Ermittlung von exaktem Datenmaterial ist schwierig. Für Januar 1940 gab die Stadt 
München 800 veräußerte Grundstücke an; Schreiben der Stadt vom 15. 2. 1940; StadtAM/ 
Kommunalreferat Jüdisches Vermögen/123. Im April 1938 hatte der Wert der „jüdischen" 
Grundstücke noch 60 Mio. R M betragen. Nach Ulrike Haerendel wurde der Löwenanteil 
des Grundbesitzes 1939 abgewickelt, wobei es sich insgesamt um 1100 jüdische Grundstü-
cke gehandelt habe; Haerendel, Schutzlosigkeit, S. 107 ff. Zu den Kompetenzstreitigkeiten 
und dem komplexen Prozedere der Enteignung und Verwertung von Grundbesitz auch 
Kuller, Finanzverwaltung und „Arisierung", S. 191 ff.; Seitz, Grundstücksarisierungen; 
Gruner, Grundstücke. 
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N ü r n b e r g im R a h m e n der „ H o l z a k t i o n " hatte die Partei bereits E n d e 1938 und 
Anfang 1939 einen Großte i l veräußert . 2 5 

Angesichts der großen Anzahl von Profi teuren und der Öffent l ichkei t des 
Raubzuges , die das Regime auch nicht zu unterbinden trachtete, spricht einiges 
für eine zunehmende Verwurzelung des „Volksgemeinschaftsgedankens" in der 
Bevölkerung und deren selbstverständlichem U m g a n g mit der Ausplünderung ei-
ner verfolgten Minderhei t . 2 6 E ine solche A n n a h m e korrespondiert mit der mehr-
fach festgestellten „moralischen Indif ferenz" , wie sie auch für andere Regionen 
des Reiches festgestellt worden ist . 2 7 

Es war allerdings nicht der Großte i l der Bevölkerung, der in den drei Untersu-
chungsräumen als Erwerber auftrat, vor Pauschalurteilen ist daher Vorsicht gebo-
ten. Zumindest bis zur Deporta t ion in den Jahren 1941 und 1942 ist der tatsächli-
che Beteil igungsgrad der Bevölkerung nur schwer nachzuzeichnen. Es darf nicht 
übersehen werden, dass die grundsätzliche Verteilungshoheit , wie oben bereits 
angedeutet, den Inst i tutionen von Partei und Staat zukam, die Auswahl der Käu-
fer und Vermittler unterlag daher deren Auswahlkriterien, wie etwa bei den K o n -
zessionen für Händler, die durch die Vermitt lung jüdischen Vermögens G e w i n n 
machen wollten. In M ü n c h e n wurden die Versteigerer regelmäßig kontroll iert . 
D e n Zuschlag erhielten nur die Kaufleute, die in sachlicher und polit ischer H i n -
sicht als „zuverlässig" galten und auch dann nur für einen best immten Bezirk und 
festgelegte Warengruppen. 2 8 

D i e enormen Gewinne , die durch das brutale Vorgehen gegen die Nürnberger 
Juden im R a h m e n der „ H o l z a k t i o n " für die Veräußerer und Vermitt ler anfielen, 
vereinnahmten nahezu ausschließlich Makler und Treuhänder, die hauptamtlich 
bei der Deutschen Arbei ts f ront gearbeitet hatten oder nach wie vor dort tätig wa-
ren. 2 9 A u c h gegen Schifffahrtslinien, die keine Genehmigung für den Transport 
jüdischer Emigranten besaßen, gingen die Behörden konsequent vor. 3 0 

Einer vom Regime intendierten breiten Korrumpierung der „Volksgenossen" 
mit jüdischem Vermögen, wie sie von G ö t z A l y behauptet wird, steht darüber 

2 5 Ber icht über die „Aris ierungen" in N ü r n b e r g vom 3. 7. 1945; O F D N ü r n b e r g / W G M / 6 6 . 
2 6 D i e Verste igerungsannoncen sind etwa im „Völk ischer B e o b a c h t e r " ( M ü n c h n e r Ausgabe) 

v o m 11. 5. 1938, S. 6; 6. 5. 1941, S. 8; 19. 5. 1941, S. 8; 15. 12. 1941, S. 6; 8. 1. 1942, S. 6 ent-
halten; die P lakatwerbung ist dokument ier t im Schreiben des Pol izeipräsidenten M ü n c h e n 
v o m 10. 12. 1937; S t a d t A M / G e w e r b e a m t / O r d n e r Auswanderungswesen . 

2 7 Ba johr , „Aris ierung" in H a m b u r g , S. 336 ; H e r b e r t , Vernichtungspol i t ik , S. 65; zur B e -
richterstattung über die Hal tung der Bevö lkerung ab H e r b s t 1938 vgl. Longer i ch , „ D a v o n 
haben wir nichts gewusst " , S. 119 ff.; zum steigenden Kreis der Prof i teure Ba johr , Verfol -
gung, S. 644; zu den Prof i teuren siehe auch R u m m e l / R a t h , Re ich , S. 58. 

2 8 „ G e s e t z über das Verste igerergewerbe" vom 12. 2. 1938; R G B L I (1938) , S. 202 ff.; „Ver-
ordnung zur D u r c h f ü h r u n g des Gesetzes über das Verste igerungsgewerbe" v o m 30. 10. 
1938; R G B l . I (1938) , S. 1091 ff.; Schre iben des R W M an den R d F v o m 19. 4 . 1940; Schrei-
ben des R d F v o m 1 1 . 7 . 1939; „ E n t w u r f über die Richt l inien zur Verwertung von beweg-
l ichem V e r m ö g e n " v o m 10. 3. 1942; B A B / R 2 / 5 6 0 7 2 . 

2 9 Vgl. hierzu die umfassenden Ermit t lungen der G e s t a p o - P r ü f u n g s k o m m i s s i o n ; S t A N / 
Staatspolizeistel le N ü r n b e r g - F ü r t h / A r i s i e r u n g s a k t e n / 4 2 . 

3 0 Schre iben des Auswandereramts an das Pol izeipräsidium N ü r n b e r g v o m 20. 2. 1937; 
S t a d t A M / G e w e r b e a m t / O r d n e r Auswanderungswesen . 
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hinaus die Behandlung der nichtjüdischen Erwerber durch die Verwaltungsbehör-
den entgegen. Der NS-Staat scheute zumindest de jure nicht davor zurück, die 
„arischen" Käufer gegebenenfalls zur Kasse zu bitten. Sichtbarsten Ausdruck fand 
die Kontrolle der „Arisierung" und Enteignung in den Abgaben für „Entjudungs-
gewinne". Bereits mit der „Verordnung über den Einsatz jüdischen Vermögens" 
war die Erhebung einer sogenannten Arisierungsgewinnsteuer möglich, die in 
Höhe von 70 Prozent des Differenzbetrages von Schätz- und tatsächlichem Kauf-
preis erhoben werden konnte.3 1 Im Juni 1940 erließ Göring darüber hinaus die 
„Verordnung über die Nachprüfung von Entjudungsgeschäften", die eine rück-
wirkende Uberprüfung der Veräußerungen und eine Abgabe im Falle „unange-
messener Vermögensvorteile" vorsah.3 2 In München war es das Schätzungsamt 
der Kommune, das grundsätzlich die Ubernahmeverträge im Hinblick auf mög-
liche Ausgleichszahlungen kontrollierte, die Zahlungen vom nichtjüdischen Er-
werber aber offenbar nur selten verlangte.33 Während die Einziehungspraxis der 
Münchner Stadtverwaltung offenbar mit derjenigen regionaler Herrschaftsträger 
in anderen Regionen korrespondierte3 4 , gingen die Regierungsbehörden in Unter-
franken strikter gegen die nichtjüdischen Profiteure vor. Hier zog der Regierungs-
präsident die Ausgleichsabgabe - meist in Höhe von mehreren tausend Reichs-
mark - konsequent von den Käufern ein 3 5 Auch in Nürnberg, wo Regierungsprä-
sident und Finanzämter für die Erhebung verantwortlich waren, wurde die Aus-
gleichsabgabe verlangt, sogar dann, wenn die nichtjüdischen Erwerber aufgrund 
der Mehrkosten von den Verträgen zurücktreten mussten 3 6 

Ausgleichsabgaben und „Spenden" gegenüber nicht jüdischen Erwerbern wur-
den zudem, wie bereits geschildert, durch die regionalen Parteistellen einkas-
siert.37 Die ausufernde „Spendenvereinnahmung" der Gauleitungen Oberbayern, 
Franken und Unterfranken erregte im Mai 1940 sogar das Missfallen des Finanz-
ministeriums. Nach Meinung der Ministerialbeamten stand die Vereinnahmung 
von Ausgleichsabgaben nur dem Staat zu, der diese in jedem Fall und ohne Rück-
sicht auf die Person des Erwerbers auch einzutreiben habe.3 8 Die Funktionäre des 
Staats- und Parteiapparates sahen die Ausplünderung als berechtigte „Wiedergut-
machung" für ihre Leistungen gegenüber der „Bewegung" an. Die unter dem 

3 1 „Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens", Art. V, Abs. 1; R G B l . I (1938), 
S. 1709. 

3 2 Bajohr, „Arisierung" in Hamburg, S. 277f . 
3 3 Vgl. etwa die zahlreichen Beispiele in StadtAM/Kommunalreferat Jüdisches Vermögen/50 

bzw. 69, 127, 332 etc. 
3 4 Bajohr, „Arisierung" in Hamburg, S. 280 f. 
3 5 Zahlreiche Einzelfälle können dies belegen, etwa Schreiben des Regierungspräsidenten an 

das Finanzamt Bad Kissingen vom 30. 3. 1940 und 25. 4. 1940, Schreiben des Finanzamts 
Bad Kissingen an einen Notar vom 18. 4. 1940; StAW/Finanzamt Bad Kissingen/Verwal-
tungsschriftgut/9. 

3 6 Zur Erhebung siehe etwa die Feststellung des Finanzamts Nürnberg-Ost über die „Ent-
judung" am 7 . 3 . 1939; StAN/Staatspolizeistelle Nürnberg-Fürth, Arisierungsakten/58; 
Schreiben des Regierungspräsidenten vom 7. 7. 1939; StAN/Finanzamt Nürnberg-Ost/ 
5220-5232 . 

3 7 Siehe hierzu Erster Teil, Zweites Kapitel, II. und IV. der vorliegenden Untersuchung. 
3 8 Schreiben des Referats V/3 , RdF, an einen MinRat im Hause vom 9. 5. 1940; B A B / R 2 / 5 5 3 . 
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Stichwort der „Korrupt ion" zusammengefasste materielle Entlohnung verdienter 
„Parteigenossen" als Wesenselement des NS-Herrschaftssystems lässt sich für alle 
drei Untersuchungsräume ohne weiteres nachweisen und ist in Bezug auf die drei 
untersuchten Gauleitungen bereits ausführlich geschildert worden. 3 9 Hierzu ge-
hörten die umfassenden Raubzüge im Zuge der „Holzakt ion" und der Angehöri-
gen der Münchner „Arisierungsstelle" genauso wie etwa der persönliche Profit 
des unterfränkischen Gauwirtschaftsberaters Vogel, der im März 1941 ein Grund-
stück aus jüdischem Besitz erwarb. 4 0 Zwar waren derartige, selbst nach Maß-
stäben der NS-Gesetzgebung illegale Raubzüge aufgrund der strukturellen G e -
gebenheiten der Finanzverwaltung dort vergleichsweise selten anzutreffen, die 
Selbstverständlichkeit, mit der im Einzelfall auch Angehörige des staatlichen 
administrativen Apparates das Vermögen von noch im Reich befindlichen Juden 
als beliebig verfügbare Umverteilungsmasse behandelten, verdeutlicht allerdings 
das Beispiel des Angestellten der Devisenstelle Hermann G. D e r Beamte war für 
die Liquidation eines jüdischen Bankhauses verantwortlich, dessen Auflösung das 
Vermögen zahlreicher nichtjüdischer Kleinsparer gefährdete. U m entsprechende 
Geldsummen vereinnahmen zu können, wandte sich Hermann G . an einen Mitar-
beiter der „Arisierungsstelle" und an dessen Vorgesetzten Hans Wegner. E r bot 
diesen Provisionszahlungen an, wenn sie von jüdischem Vermögen entnommene 
Geldsummen für die Liquidationsmasse zur Verfügung stellten.4 1 Nachdem die 
„Arisierungsstelle" von 52 Juden 8 1 0 0 0 Reichsmark abgepresst hatte, sprach Her -
mann G . im September 1942 von einem „sehr netten Erfolg" . E r gab sich jedoch 
weiter zuversichtlich, „dass wir noch einiges hereinbekommen. Wegen der Augs-
burger Juden habe ich kürzlich bei mir einmal in der Kartei nachgesehen. Ich 
hoffe, dass wir noch recht viel zusammenkriegen." Besonderes Augenmerk 
schenkte er dem Vermögen zweier „arischer" Ehefrauen von Juden, die er für ihre 
Männer haftbar machen wollte. „In beiden Fällen", so die Ausführungen des Be-
amten, „handelt es sich um Vermögen von einigen Hunderttausend. Man könnte 
also ziemlich zulangen." 4 2 Mit ähnlichen Methoden regelten die Mitarbeiter der 
„Arisierungsstelle" und Hermann G . die Finanzierung des Barackenlagers Mil-
bertshofen und die Instandsetzung von Wohnungen vertriebener und deportierter 
Juden. 4 3 

Die NS-Regierung reagierte auf die regional initiierte Umverteilungspolitik 
zwiespältig. Auf der einen Seite war die Dynamik „von unten" bei der Verfolgung 
durchaus erwünscht und notwendig. Sie konnte darüber hinaus, wie im oben ge-
schilderten Fall, ideologisch durchaus begründbaren Zielen dienen. Schließlich 
gehörte die Bereicherung an jüdischem Vermögen zu eigenen Zwecken auch zur 

3 9 A u f die Bedeutung der K o r r u p t i o n im N S - S t a a t hat v. a. F r a n k B a j o h r nachdrückl ich hin-
gewiesen; Ba johr , Parvenüs, S. 190; ders., Skandal. 

4 0 Schre iben des G W B an den O B W ü r z b u r g v o m 31. 3. 1941; S t A W / G a u M a i n f r a n k e n / 7 9 2 . 
4 1 Mitarbei ter der „Aris ierungsstel lc" an Wegner, 19. 1. 1943; S tAM/Staa tsanwal t schaf ten/ 

1 9 6 0 8 / 2 . 
4 2 H e r m a n n G . an den Mitarbe i ter der „Aris ierungsstel le" , 3. 9. 1942; ebd. 
4 3 Vernehmungsniederschr i f t Siegfried N . s vom 29. 4. 1949; S tAM/Staa tsanwal t schaf ten/ 

1 9 6 0 8 / 1 ; Vernehmung eines Mitarbei ters der „Aris ierungsstel lc" v o m 29. 5. 1949; ebd. 
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häufig geübten Praxis der Spitzenfunktionäre von Partei und Staat.44 Auf der an-
deren Seite waren die korrupten Verhaltensweisen der Gauleiter und ihrer Entou-
rage eine Form regionaler Interessensdurchsetzung, die zumindest die Gefahr 
eines Machtverlustes in sich barg. Denn sie konnte die Durchsetzungsfähigkeit 
der NS-Gesetze und Verordnungen in Zweifel ziehen und damit die Vormacht-
stellung der Reichsregierung untergraben und widersprach, wenn es sich um per-
sönliche Bereicherungsfeldzüge handelte, auch der Generallinie der Propaganda, 
die den „Gemeinnutz" als oberste Zielsetzung propagierte. Bei besonders krassen 
Korruptionsfällen auf regionaler Ebene ging die Reichsregierung zwar gegen die 
Delinquenten vor, meist blieb die Enteignung jüdischen Vermögens durch Staats-
und Parteifunktionäre aber ungesühnt.45 

Wer also tatsächlich als Adressat der Umverteilungspolitik von der „Fürsorg-
lichkeit des Regimes" überzeugt werden sollte, blieb häufig im Unklaren, was 
wiederum sowohl mit der tolerierten und vielfach auch durch die Regimespitze 
geförderten Korruption46, als auch mit der unscharfen Begriffsdichotomie von 
„Eigennutz" und „Gemeinwohl" zusammenhing. Fest steht, dass den Stim-
mungsberichten einiger NS-Institutionen zufolge ein nicht unerheblicher Teil des 
„Volkskörpers" in der Region von den Plünderungsaktionen zugunsten der Gau-
kassen wenig hielt und sich offenbar eher als Vernachlässigter denn als Begünstig-
ter der Fürsorgebemühungen des Regimes ansah und die Bereicherungsmethoden 
bisweilen scharf verurteilte. Am lautesten äußerte sich die Kritik auf Seiten der 
Bevölkerung gegenüber den Vorgängen im Gau Franken, die mit dem Sturz des 
dortigen Gauleiters endete.47 Unmutsäußerungen waren aber auch in München 
und Unterfranken zu hören.48 So erhielt etwa die Gauleitung der NSDAP Main-
franken im März 1942 zwei Gedichte eines anonymen Verfassers, die die Berei-
cherung an jüdischem Vermögen zugunsten einzelner Profiteure unverhohlen kri-
tisierten. Unter der Uberschrift „Die Judenbadewanne" wandte sich der Autor in 
einem seiner spöttischen Verse gegen die „Arisierung": „Bei Nacht und Nebel ließ 
er sie wohl holen, früher sagte man das ist gestohlen"; um gleichzeitig ein Charak-
terprofil des „Ariseurs" mitzuliefern: „Wir wünschen alles Gute Dir, sollst wer-
den hundert Jahre als schier und nehmen jeden Tag ein Pfund wohl zu. Ein Durst 
musst kriegen wie die größte Kuh, damit als Kaffeetasse brauchst sodann, die 
Judenbadewanne dann." Kaum weniger offen fiel die Kritik am nichtjüdischen 

44 Bajohr, Parvenüs, S. 105 ff. 
45 Neben dem Sturz des Gauleiters Streicher schritt die Parteispitze auch gegen die Machen-

schaften des „Arisierungsbeauftragten" Christian Weber ein, der allerdings persönlich 
nicht zur Verantwortung gezogen wurde; Vorgänge in IfZ/Fa/74/Christ ian Weber. Auch 
gegen den Beamten der Devisenstelle Hermann G. gingen Reichs- und Gauschatzmeister 
vor; Vernehmung Hans Wegners am 18. 11. 1949; StAM/Staatsanwaltschaften/19608/1. 
Zu geduldeten und nichtgeduldeten Formen von Korruption und Amtsmissbrauch Ba-
johr, Skandal, S. 63 f. 

46 Zur klassischen Definition vgl. Bajohr, Skandal, S. 62 und die dort zitierte Literatur; zum 
Begriff der Korruption und der Kritik an der herkömmlichen Definition siehe Stykow, 
Mesalliance; Bluhm/Fischer, Einleitung. 

47 Kuller/Drecoll, Volkszorn. 
48 Im Hinblick auf München vgl. den bereits mehrfach abgedruckten Beschwerdebrief eines 

nichtjüdischen Kaufmannes vom April 1938; Seidel, Gemeinde, S. 48. 
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Erwerber im zweiten Gedicht , „Die J u d e n b a n k " aus: „Auf seiner J u d e n b a n k so 
wunderschön, es ist eine Freude ihm wohl zu zusehn. D o c h " , so beschreiben die 
Verse die Folgen der Korrumpierung durch jüdisches Vermögen, „von jedem 
A t e m z u g den er macht dabei, muss er dicker werden einen Cent t imeter oder zwei, 
damit er eines Tages um seinen dicken Bauch, als Gürtel nehmen muß seinen ko-
scheren Judengar tenschlauch . " 4 9 D i e in den Gauen geäußerten Klagen über die 
Bereicherungsfeldzüge einzelner Parteigenossen, dies gilt es allerdings hervorzu-
heben, stellten nur in seltenen Ausnahmefäl len die Judenverfolgung an sich als 
Unrecht dar, eine Interpretat ion, wie sie in einigen Zeilen der beiden Gedichte 
durchaus anklingt. Im Normalfa l l stand hingegen nicht die rassische Diskr iminie-
rung, sondern vielmehr ausschließlich deren brutale U m s e t z u n g am Pranger. 

Insgesamt hinterlässt die Hal tung des sozialen Umfelds der Betroffenen und die 
Rol le privater Prof i teure einen zwiespältigen Eindruck. Dass zahlreiche nicht-
jüdische Deutsche in allen drei Untersuchungsregionen aus der Judenverfolgung 
Vorteile zogen, ist unstrittig und st immt mit den Ergebnissen zahlreicher anderer 
Studien überein . 5 0 Gleichzeit ig werden auch die Schwierigkeiten deutlich, quanti-
fizierbare Aussagen über Ar t und U m f a n g des Profits auf Seiten der Bevölkerung 
zu treffen. D i e Skepsis deckt sich mit der von verschiedener Seite geäußerten Kr i -
tik an dem Versuch, das N S - S y s t e m mit Begriffen wie „Umvertei lungsgemein-
schaft" oder „Regime der sozialen W ä r m e " zu charakterisieren. 5 1 

D e r Einzelfall veranschaulicht allerdings die Bedeutung des sozialen Umfe lds , 
das Wirkung und Verlauf des wirtschaftl ichen Verfolgungsprozesses genauso ver-
stärken wie abmildern und verzögern konnte. D e r Vergleich der Regionen und 
Erwerbszweige verdeutlicht dabei drei beziehungsrelevante Faktoren , die gleich-
zeitig auch die Grenzen der Handlungsspielräume jüdischer Erwerbstät iger mit-
absteckten. Hierbei handelte es sich zunächst um den F a k t o r Zeit , der nicht nur 
Ar t und U m f a n g der Verfolgung, sondern auch den Charakter der Bindungen an 
die nicht jüdische Bevölkerung maßgeblich beeinflusste. D a r ü b e r hinaus führte die 
Branche zu unterschiedlichen Relat ionen von Betrof fenen und sozialem Umfe ld 
und übte auch nachhaltigen Einfluss auf den Kreis und die Anzahl der Profi teure 
aus. Von entscheidender Bedeutung war schließlich der O r t der Entziehung. E r 
bildet zahlreiche Spezifika ab, die das Leben der jüdischen Bevölkerung und das 
Beziehungsgeflecht zu ihrem sozialen Umfe ld determinierten. Hierzu gehören die 
Charakterist ika der regionalen Parteigliederungen genauso wie die jeweilige 
D i c h t e der jüdischen Bevölkerung oder deutliche Unterschiede zwischen ländli-
chem und städtischem Lebensraum. 5 2 

4 9 D ie G e d i c h t e „ Judenbadewanne" und „ J u d e n b a n k " sind angefügt an ein Schre iben der 
G e s t a p o v o m 14. 3. 1942; S t A W / G a u M a i n f r a n k e n / 7 . O f f e n b a r bezogen sich die S c h m ä h -
schrif ten auf den Ortsgruppenle i ter von Urspr ingen, Weigand; ebd. 

3 0 Ba johr , Verfolgung; ders., Prozess ; Meinl , Vermögen ; D r e ß e n , „Akt ion 3 " ; Gellatelv, Hi t -
ler, S. 14 und 3 5 6 ff. 

5 1 Zu den E inwänden gegen Alvs Volksstaat siehe H a c h t m a n n , Knal l frösche; B u c h h e i m , 
Rechenfehler ; K u c z y n s k i , Legende; Ebbinghaus , Fakten . 

5 2 Zu den drei F a k t o r e n siehe auch Ba johr , Prozess , S. 17f f . 
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II. Wirkung und Wahrnehmung der Ausplünderung 
1938-1941/42 

Vor allem die Ubergriffe von Seiten der Parteigliederungen, aber auch die zuneh-
mend feindselige Haltung von Teilen der Bevölkerung, die Berufsverbote sowie 
die umfassende Ausplünderung machten ein Uberleben für die jüdische Bevölke-
rung im „Dritten Reich" spätestens seit Herbst 1938 kaum noch möglich. Selbst 
die wenigen jüdischen Arzte und Rechtsanwälte, die zur Versorgung der jüdi-
schen Bevölkerung weiterarbeiten durften, konnten dies nur noch als „Kranken-
behandler" oder „Konsulenten". 5 3 Den deutlichsten Ausdruck fand die damit 
verbundene Diskriminierung in der „Berufsausübungserlaubnis", in der die jüdi-
schen Ärzte wegen ihrer besonderen „rassischen" Merkmale unterschreiben 
mussten, sich weder als Arzt zu bezeichnen, noch Krankheitserreger zu züchten, 
Impfstoffe oder Seren herzustellen oder syphilisdiagnostische Blutuntersuchun-
gen vorzunehmen.5 4 

Die durch die „Ausschaltung" aus dem Beruf hervorgerufene Isolation der J u -
den trieben Nationalsozialisten auch im sozialen Bereich voran. Juden mussten ab 
1939 einen zweiten Vornahmen - Israel oder Sarah - tragen, durften keine Schlaf -
und Speisewagen betreten, durch den „Judenbann" zahlreiche Grünanlagen, öf-
fentliche Plätze oder Hotels nicht mehr nutzen, nicht mehr ins Kino oder Theater 
gehen und nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Nach Ausbruch 
des Krieges 1939 durften sie schließlich auch keine Milch-, Ei - oder Fleischpro-
dukte sowie zahlreiche Gemüsesorten mehr erwerben. Schließlich wurde ihnen 
sogar auch noch das Halten von Haustieren, unter anderem auch von Singvögeln 
untersagt.55 

Fragt man angesichts einer derart zynischen und brutalen Diskriminierungs-
und Isolationspolitik des NS-Regimes nach der Wahrnehmung der Ausplünde-
rung durch die Betroffenen, so ist die Bündelung der unterschiedlichen Verfol-
gungserfahrungen bei den Uberlebenden nach dem Krieg zu berücksichtigen. Sie 
äußerte sich in einem Trauma mit multiplen Ursachen, das als Anpassungsstörung 
oder „posttraumatic stress disorder" zu psychischen Schäden zahlreicher Betrof-
fener führte.5 6 Oftmals waren es Hafterfahrung und Gewalt, die sich als domi-
nante Erinnerung in das Gedächtnis einbrannten, zumal körperliche Schäden zeit-
lebens sichtbar und erfahrbar blieben, während der Neuaufbau einer wirtschaftli-
chen Existenz die Folgen der beruflichen Verfolgung zumindest oberflächlich zu 

5 3 § 2 der „Vierten Verordnung zum Reichsbürgergesetz"; R G B l . I (1938), S. 969. 
5 4 Musterschreiben zur Gestattung der Betätigung als „Krankenbehandler" vom bayeri-

schen Innenministerium an die Regierungen vom 28. 10. 1938; StAN/Staatl . Gesundheits-
amt Schwabach/131. Die „Krankenbehandler" mussten zusätzlich einen Davidsstern auf 
ihrem Praxisschild anbringen und auf allen förmlichen Schreiben deutlich machen, dass sie 
nur zur Behandlung von Juden zugelassen waren; ebd. 

5 5 Hilberg, Vernichtung, S. 160 ff. 
5 6 Die psychischen Folgen der Verfolgung betonen Hadtmann, Traumatisierung, S. 145 f.; 

Hertz, Trauma, S. 206; Faust, Gesundheit; Stoffels, Terrorlandschaften; Baeyer/Häfner/ 
Kisker, Psychiatrie. 
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kompensieren in der Lage war. So kann es auch nicht verwundern, dass in den Jah-
ren 1938 bis 1941 die Erfahrungen der Betroffenen von den körperlichen Uber -
griffen und Plünderungen während der „Kristallnacht" und der daran meist 
unmittelbar anschließenden Haft im Konzentrationslager Dachau geprägt waren. 
Die drastischen physischen Folgen der Inhaftierung und Lagerhaft verdeutlicht 
etwa das Beispiel des Münchner jüdischen Arztes Dr. Ludwig T. Dr. T., der in der 
Nacht des 9. N o v e m b e r 1938 verhaftet und unmittelbar danach nach Dachau 
verschleppt wurde, musste dort sofort nach der Ankunft die ganze Nacht ohne 
Unterwäsche am Appellplatz stehen und wurde dabei auch noch mit Tritten in 
den Unterleib traktiert. 5 7 Die Schwere der dadurch hervorgerufenen Schäden im 
Nierenbereich veranlassten den behandelnden Arzt im Entschädigungsverfahren 
zu der Annahme, es handele sich bei dem jüdischen Mediziner Dr. Ludwig T. um 
einen Betrüger. Die abgegebene Urinprobe enthielt seiner Meinung nach Harn-
werte, mit denen man schlichtweg nicht lebensfähig sei.5 8 

Viele Emigranten und Uberlebende erachteten ihr eigenes Schicksal angesichts 
des unsagbaren Leids in den Konzentrat ions- und Vernichtungslagern zudem als 
zu banal, um der Nachwelt in Erinnerung gerufen zu werden, ihr eigenes Überle-
ben galt ihnen als nicht zu erklärender Zufall, ein Phänomen, für das der Psychia-
ter William Niederland den Begriff des „Überlebenden-Syndroms" geprägt hat.5 9 

Das Beispiel der Viehhändlergattin Jet tchen L. aus Hammelburg zeigt die 
unmittelbare Verknüpfung der Erfahrung von Gewalt und Besitzverlust. Die An-
griffe durch verschiedene Funktionsträger der Partei und kommunalen Verwal-
tung waren mit dem Raub ihres Viehs und ihres Ernteertrages verbunden und 
führten zu einer für sie lebensbedrohlichen und wohl auch aussichtslosen Situa-
tion. Sie gab an: „Ich wurde für Sonntag den 5. März mit meinem Ehemann in die 
Wohnung des Bürgermeisters gerufen. Wir gingen auch hin. Als ich in das Zimmer 
kam, war neben Weippert und dem Bürgermeister ein weiterer Herr anwesend, 
der nach der Judenaktion mich in meinem Anwesen derart behandelt hatte, daß 
ich gemeint habe, ich bekäme einen Schlaganfall. Ich habe den Herrn nicht ge-
kannt und höre erst jetzt aus Ihrem Munde, daß es der Kreisbauernführer war. Bei 
der Judenaktion im November hat mich der Kreisbauernführer beim Verkaufe der 
Kühe derart behandelt, daß ich jetzt bei seiner Ansicht wirklich erschrocken bin, 
da ich gedacht habe, jetzt geht es wieder so wie damals. Ich habe bestimmt ge-
dacht, ich müsse sterben. Ich war in den vergangenen Wochen einmal in W ü r z -
burg bei der Geheimen Staatspolizei, wo mir erklärt wurde, daß ich mein Anwe-
sen nicht eher verkaufen brauche, als bis ich einen anderen Platz habe. Das habe 
ich aber erst gesagt, als ich von dem anwesenden Kreisbauernführer angeschrieen 
worden bin. E r erklärte mir, ich werde verhaftet, weshalb ich zu meinem Mann 

5 7 Aussage des Zeugen Prof. Dr. F. am 2 . 4 . 1952 während des Entschädigungsverfahrens; 
B L E A / B E G / 7 0 4 1 . 

5 8 Durch eine Laboruntersuchung stellte sich dann jedoch die Echtheit der Urinprobe he-
raus. Brief des Generalkonsulats der Schweiz an das B L E A mit der Diagnose von Dr. G. 
vom 26. 10. 1955; B L E A / B E G / 7 0 4 1 . Ein ähnliches Schicksal ereilte Max C., der nach der 
Inhaftierung an chronischer Herzschwäche und Nervenzerrüttung litt. Brief seiner Frau 
an das B L E A vom 24. 9. 1957; BayHStAM/EG/92969 . 

5 9 Niederland, Folgen, S. 231 f.; Teicher/Brainin/Ligeti, Überlegungen, S. 54. 
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sagte, wir gehen fort. Ich habe doch noch meine 79 Jahre alte Mutter bei mir und 
habe nichts zu nagen und zu beißen, weil mir das ganze Korn , das ich gebaut habe, 
die Kühe und was sonst noch drum und dran hängt, weggenommen wurde. Für 
meine beiden Kühe, das gesamte Korn , das ich gebaut habe, sowie für Heu, Stroh, 
Kartoffeln und die Runkelrüben wurde mir der Betrag von 500,00 M k . gegeben. 
Ich kann mir keinen Leib [sie] Bro t backen, weil das ganze K o r n mir weggenom-
men worden ist. Die Leute geben mir aber auch nichts, weil sie sich fürchten, ei-
nem Juden etwas zu geben. Mir wurde s.Zt. ein Schein zur Unterschrift vorgelegt, 
den ich unterschreiben mußte, ohne dass mir bekannt gemacht wurde, was darauf 
steht. Durch diese Behandlung von Seiten des Kreisbauernführers war ich am 
fragl. Sonntag so aufgeregt, als ich diesen Mann wieder sah. Ich habe ja gar nicht 
gewußt, wer dieser Mann war oder ist. Ich habe und bekomme keinen Tropfen 
Milch und auch sonst nichts. Hoffentl ich sind wir bald verhungert . " 6 0 

Besonders auffällig ist bei den wenigen noch vorhandenen Schilderungen eine 
deutlich gesteigerte Bezugnahme auf Verfolgungsmaßnahmen der Finanzverwal-
tung. Dies gilt nicht nur für die Überwachung und Entziehung von Emigranten-
vermögen, sondern auch für die neu erlassenen Sicherungsverfügungen und die 
antisemitischen Sondersteuern, durch die der Fiskus zunehmend ins Zentrum 
staatlicher Kriminalität gegen die inländische jüdische Bevölkerung geriet. D i e 
Finanzbehörden waren nun integraler Bestandteil eines gewaltigen staatlichen 
Verwaltungsapparates, dessen Bestrebungen auf die vollständige Separierung und 
Vertreibung der gesamten jüdischen Bevölkerung zielte und diese meist zu ohn-
mächtigen Zuschauern beim Prozess der Liquidierung ihres eigenen Vermögens 
werden ließ. Ernst Fraenkel bezeichnet den so hervorgerufenen Zustand als „bü-
rokratisierte Rechtlosigkeit" und meint damit die Einsicht, dass auch die ver-
meintlich rechtskonform agierenden Behörden des Normenstaates jetzt endgültig 
ihr Handeln nach den ideologischen Vorgaben des Regimes ausgerichtet hätten.6 1 

Bedingt durch die veränderte Rol le der Finanzverwaltung bei der Judenverfol-
gung änderte sich ab 1938 offenbar auch das Erleben der Betroffenen. Sie brachten 
die Finanzverwaltung entsprechend deren neuem Aufgabenprofil nun weit mehr 
mit der gegen sie gerichteten antisemitischen Polit ik in Verbindung, als dies noch 
in den ersten Jahren der NS-Herrschaf t der Fall gewesen war. 

Wie bereits gezeigt, beschleunigte vor allem die „Judenvermögensabgabe" den 
Verelendungsprozess. Dementsprechend häuften sich die Eingaben der Betroffe-
nen auf Erlass der Abgabe bei den Finanzämtern. Für die in München verbliebene 
jüdische Bevölkerung verdichteten sich die Auswirkungen der vorangegangenen 
Diskriminierungen sowie der Ubergriffe im Rahmen des Pogroms zusammen mit 
der Ausplünderung durch die „Judenvermögensabgabe" zu einem tiefgreifenden 
traumatischen Erlebnis. 

So schrieb etwa der jüdische Arzt Dr. Julius Spanier aus München am 14. N o -
vember 1939 an das Finanzamt München-Süd: „Ich habe als V. Rate der Judenver-
mögensabgabe den Betrag von M. 3850 zu bezahlen. N a c h den bestehenden Aus-

6 0 Schreiben der Gendarmeriestation Hammelburg an den Oberstaatsanwalt Schweinfurt 
vom 11 .4 . 1939; S t A W / L R A Hammelburg/3555. 

6 1 Widmung in Fraenkel, Doppelstaat, S. 5. 



II. Wirkung und Wahrnehmung der Ausplünderung 305 

führungsbest immungen kann der H e r r Finanzpräsident bei einem Betrage unter 
M. 5 0 0 0 die Zahlung der V. Rate ermäßigen oder erlassen. Diese Vergünstigung 
möchte ich mit gegenwärtigem Schreiben für meine Person erbitten. Ich bin 32 
Jahre verheiratet, bin in wenigen Monaten 6 0 Jahre alt und habe 35 Jahre lang in 
einem aufreibenden Berufe als A r z t Tag und N a c h t ohne Unterschied der Person 
mich dem Wohle der Menschen gewidmet. Meine Ersparnisse, von Inflationen 
und sonstigen Zufällen wiederholt aufs schwerste gemindert, sind der Erfolg äu-
ßerster Sparsamkeit , und Entsagung. Ich habe 2 0 Jahre lang in leitender Stellung 
als Säuglingsfürsorgearzt uneigennützig, ja unter großen persönlichen O p f e r n 
dem G e m e i n w o h l gewidmet, habe 15 Jahre lang als Schularzt das Wohlsein der 
Kinder beaufsichtigt und jahrelang auf meine Kosten die Wohltat der Schülerspei-
sung z u k o m m e n lassen. Ich habe den Krieg 1914 /1918 in Heimat und Felde mit-
gemacht. Ich habe jahrelang Famil ienangehörige unterstützen müssen und muß 
noch heute einen durch die Verhältnisse verarmten Schwager und dessen Frau 
monatl ich unterhalten. Jahrelang habe ich pfl ichtgemäß meine Beiträge bei der 
Bayr. Arzteversorgung geleistet und habe nach Entzug der ärztlichen Praxis nur 
einen Teil des einbezahlten Betrages zurückerstattet erhalten. Dies alles gibt mir 
Veranlassung, mein Gesuch um Ermässigung, resp. Er laß der V. Rate der V e r m ö -
gensabgabe zu erbitten. Z u m Schluß möchte ich noch erwähnen, dass sich mein 
Vermögen nicht um den Betrag der Judenvermögensabgabe, sondern um weitere 
M . 5 0 0 0 verringert hat, die ich unterstützungshalber an einen nahen Verwandten 
abgeben m u ß t e . " 6 2 

W ä h r e n d einige Betrof fene die permanente Bedrohung und Verarmung zum 
Anlass genommen hatten, Deutschland endgültig den R ü c k e n zu kehren, so kann 
die Argumentat ion von Dr. Spanier und zahlreicher anderer Verfolgter gedeutet 
werden, gab es of fenbar auch die gegenteilige Reakt ion: D i e soziale und politische 
Ghettois ierung sowie die seit 1933 einsetzende Pauperisierung verstärkte den A n -
passungsdruck und die daraus resultierende H e r v o r h e b u n g der Zugehörigkeit zur 
deutschen Gesellschaft . Einige der Betrof fenen definierten ihre soziale und gesell-
schaftl iche Stellung nicht nur durch ihre Leistungen für das Vaterland an der 
F r o n t des Ersten Weltkrieges, sondern auch durch ihre Arbeitskraft , ihre ärztliche 
Standesehre oder ihre sozialen Leistungen. Das Leistungsprinzip, so waren die 
der Rassenideologie zuwiderlaufenden Vorstellungen, mache sie auch weiterhin 
zu nützlichen und wertvollen Mitgliedern der deutschen Gesel lschaft 6 3 ; eine fol-
genschwere Fehleinschätzung ihrer prekären Lage. 6 4 D e n n damit verkannten sie 

6 2 Br ie f Dr. Jul ius Spaniers an das F inanzamt M ü n c h e n - S ü d v o m 14. 11. 1939; S t A M / F i -
n a n z a m t / 1 9 1 2 7 . 

6 1 In Bezug auf die verheerenden Zustände im Warschauer G h e t t o ist diese Hal tung als 
„Counter ra t iona l i tv " bezeichnet worden . D a n D i n e r bezeichnet die Rational i tät der B e -
trof fenen, die sich auch nach der Machtergre i fung vor allem in den G h e t t o s der besetzten 
G e b i e t e weiter nach dem Leistungsprinzip richtete, als „Counter ra t iona l i tv " . D i e Vorstel-
lung der verfolgten Juden, durch Leistung wicht ig und unersetzbar für eine Gesel lschaft 
zu sein, war nach D i n e r gerade wegen der aussichtslosen Situation für die Betrof fenen , die 
einzige Mögl i chke i t , noch H o f f n u n g zu schöpfen und ungeachtet der U m s t ä n d e im 
G h e t t o weiterhin überleben zu k ö n n e n ; vgl. Diner , Conce ivable , S. 117ff . 

6 4 Als generelles P h ä n o m e n beschr ieben bei Friedländer, Jahre , S. 35. 
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das Wesen der „Volksgemeinschaft" und das gesellschaftspolitische Fundamental-
ziel des Nationalsozialismus. Es überstieg offensichtlich das Vorstellungsvermö-
gen von weiten Teilen der jüdischen Bevölkerung, dass alle ihre Leistungen und 
damit ein Gutteil ihrer sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fundie-
rung wegen „rassischer" Kriterien negiert wurden. Dabei schloss gerade die Defi -
nition der NS-Ideologie von Berufs- und Arbeitstätigkeit soziale oder gar allge-
meinnützige Leistungen von Juden prinzipiell aus. 

Wie weit der Verelendungsprozess für diejenigen voranschritt, die sich nicht zu 
einer Emigration durchringen oder diese wegen der hohen bürokratischen H ü r -
den nicht mehr durchführen konnten, dafür bieten die Vermögenserklärungen 
eindrucksvolle Beispiele, die unmittelbar vor der bevorstehenden Deportat ion an 
die Gestapo abgegeben werden mussten. 6 5 Die hier veranlagten Angaben umfass-
ten nicht nur Konten, Versicherungen oder Immobil ien, sondern auch alle Arten 
von Einrichtungsgegenständen und Textilien, wie etwa Socken, Geschirrtücher 
oder Tischdecken. Kurz vor seiner Deportat ion am 10. November 1941 setzte sich 
zum Beispiel das verbliebene Vermögen des Textilhändlers L e o G. aus München 
nur noch aus drei Lampen und einem Kühlschrank zusammen. Sein Sohn verfügte 
noch über 25 Reichsmark. 6 6 „ U m die unzähligen, in letzter Zeit auftretenden 
Schulden mittelloser Juden abdecken zu können" , so die offizielle Begründung 
von Fiskus und Partei, etablierten in München das Oberfinanzpräsidium, die 
Uberwachungsabteilung der Devisenstelle und der „Treuhänder gemäß Beschluss 
des Regierungspräsidenten" 1942 einen „Ausgleichsfond zur Abgeltung von F o r -
derungen arischer Volksgenossen an mittellose Juden" . Derartige Beträge legte 
Wegner für die in den Sammellagern konzentrierten oder bereits deportierten J u -
den, die noch Vermögenswerte besaßen, meist in dreistelliger H ö h e fest. Unter der 
Kontrol le der Fiskalverwaltung oblag die Verfügung über diese Werte der „Arisie-
rungsstelle". 6 7 

Auch die Überwachungs- und Entziehungspraktiken von Zollfahndungs- und 
Devisenstellen rückten nach 1938 vermehrt ins Zentrum des Blickfeldes der Be-
troffenen. Es handelt sich hier um einen der wenigen Bereiche, in denen ausführ-
lichere Schilderungen der Verfolgten über die Praxis der einzelnen Beamten vor-
handen sind. Dies liegt wohl vor allem daran, dass die jüdischen Emigranten bei 
der Verpackung und Verladung von Umzugsgut in direkten Kontakt mit den B e -
amten der Devisenstelle kamen und dass die zu transferierenden Wertgegenstände 
oftmals die einzige verbliebene Möglichkeit eröffneten, überhaupt Vermögen ins 
Ausland mitzunehmen. Gerade bei der Behandlung von Umzugsgut der Auswan-
derer wird deutlich, wie sich die Einstellung der einzelnen Beamten zur jüdischen 
Bevölkerung in zwischenmenschlichen Begegnungen und Gesten offenbarte. So 
schilderte etwa der Textilhändler Ludwig R. , der noch im März 1941 in die U S A 
auswandern konnte, die Verpackung und Verladung seines Umzugsgutes im Bei-

6 5 Die Vermögensverzeichnisse sind in dem Bestand der „Vermögensverwertungsstelle" des 
O F P München nahezu vollständig erhalten geblieben. 

6 6 Vermögenserklärung Leo G.s vom 10. 11. 1941; O F D Nürnberg/B 1/514-517. 
6 7 Schreiben des „Treuhänder gem. Beschluss des Regierungspräsidenten" an den O F P Mün-

chen vom 9. 7. 1942 im Falle von Arthur D.; O F D Nürnberg/B III/362. 
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sein von Beamten der Devisenstelle München . Die Beamten hät ten das Gepäck 
durchsucht , keine E inwände vorgebracht und die Koffe r gingen dann über Stut t-
gart nach Lissabon.6 8 

Die Er fahrungen der Tochter eines M ü n c h n e r Textilhändlers waren ebenfalls 
durchaus gut. In ihren Er innerungen schilderte sie das Verhalten eines Beamten, 
der ihr U m z u g s g u t kontrol l ier te . Dieser habe sich nicht nur anständig verhalten, 
er habe sogar mit Absicht weggeschaut , als die Familie nicht genehmigte Wert-
sachen in die Kisten packte. 6 9 

G a n z anders erlebte hingegen die Arz tga t t in Char lo t t e Stein-Pick die Ü b e r w a -
chung des Umzugsgu tes durch einen Beamten der Zol lfahndungsstel le . Bereits auf 
der Dienststelle seien sie s tändigen Diskr imin ierungen ausgesetzt gewesen. Als 
besonders schikanös empfand Frau Stein-Pick die Aussor t i e rung ihres „Kul tu rgu-
tes". Ständig sei es ihr zur Auflage gemacht worden , Teppiche oder Accessoires 
aus ihrer W o h n u n g zu veräußern. Al tdeutsche Möbel seien kurze rhand unter 
Denkmal schu tz gestellt w o r d e n und du r f t en daher nicht mehr verkauf t werden . 
Sie habe die Dinge an Trödler abgeben müssen, die lächerliche Preise bezahlt hät-
ten. Diskr imin ie rend habe sich vor allem der Beamte b e n o m m e n , der das U m -
zugsgut überwachte . Er habe sich Möbels tücke f ü r den eigenen Bedarf ausgesucht 
und an diese „Geschenke" sein wohlwol lendes Verhalten gekoppel t . Zusätzl ich zu 
einem opulenten Mal mit Ro twe in habe er 500 Reichsmark als Stillhaltegeld ver-
langt.7 0 

Der Inhaber des Volkskunsthauses Wallach beschrieb nach dem Krieg Zoll-
beamte, die sich aus dem Lift das g e n o m m e n hätten, was ihnen gefiel, u m es dann 
als G e b ü h r e n und Abgaben zu deklarieren.7 1 Schließlich er innerte sich auch der 
Rechtsanwal t Kur t Bing in N ü r n b e r g an die Verfolgung durch Zo l l f ahndung und 
Devisenstelle, denen er eine besondere Bedeu tung im Ausschal tungsprozess bei-
maß. 7 2 

Besonders eindrucksvoll sind die Folgen bürokra t i scher Verfolgung bei dem 
1938 nach Hai fa ausgewander ten jüdischen U n t e r n e h m e r Alf red Hel ler alias Dr. 
Seligmann aus M ü n c h e n dokument i e r t . In seinen 1990 erschienenen Er inne run -
gen beschreibt er die Er fah rungen bei der Vorberei tung der Emigra t ion in der 
bayerischen Landeshaupts tadt : „Die Ges tapo , die Polizei, das Paßamt , die Aus-
wanderungs-Beratungsste l le , das Stadtrentamt, die Vermögensverwertungsstel le , 
das Devisenamt, die Devisenüberwachungsste l le und das Zol lamt - alle diese A m -
ter beschäft igten sich mit dem Auswanderer , alle sie beschäft igten den Auswande-
rer wochenlang, monatelang. U n d alle hat ten N e b e n - und Unters tel len, hat ten 
ihre Stadien und Verfahrensarten. D a waren Anträge, Gesuche, Listen, Erk lä run-
gen zu schreiben, Formula re auszufül len. Wer sich bis zu dem Gewalt igen in 

6 8 Schreiben Ludwig R.s an die O F D München vom 5. 11. 1958; O F D Nürnberg/Münchner 
Keller/BA 2410. 

69 Meros, Träumen, S. 17. 
70 Stein-Pick, Heimat, S. 76 f. 
71 History of Wallach, S. 38; LBI Berlin/MM/79; Erinnerungen von E.B.H., der sich eben-

falls an die Leibesvisitationen und das Vorgehen gegen Devisenschieber erinnerte; E.B.H.: 
Munich 1933-1938; LBI Berlin/MMII/18. 

72 Erinnerungen Kurt Bings, S. 38 ff.; S t ad tAN/F5 /QNG/494 / l . 
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einem Büro durchgestoßen und durchgewartet, war in zwei Minuten wieder drau-
ßen. Unbefriedigt, unwillig, abgespeist. Die Abrechnung machte größte Schwie-
rigkeiten, die Werte schmolzen wie Schnee an der Sonne. Was in den Jahrzehnten 
aufgebaut und zusammengetragen, ging in Augenblicken verloren. Da waren die 
gesetzlichen Abgaben, die Reichsfluchtsteuer, die sogenannte ,Grünspan-Ab-
gabe'. Es war eine kaum verhüllte Vermögenskonfiskation, die nur Juden betraf 
und von der nun ein fünftes erhoben wurde. Dr. Seligmann zahlte, und zahlte Ge-
bühren für möglicherweise nachträglich anfallende Gas- und Elektrizitätsrech-
nungen, und eine ebenso wenig weiter erklärbare Fremdenverkehrsabgabe. Zahlte 
die Vermögensaufnahme, und die Schätzung des Umzugsgutes, und die nicht 
genossene Auswanderungsberatung, und auch die Kosten für die nie gesehene Bi-
l a n z . " « 

Die Folgen fiskalischer Verfolgung gingen offenbar weit über finanzielle Ein-
bußen hinaus. Zumindest betonen Sozialpsychologen die immateriellen Schäden 
durch den Verlust von Besitz, hervorgerufen durch dessen identitätsstiftende Wir-
kung. Folgt man dieser Annahme, so verursachte der Verlust von Eigentum auch 
deshalb bleibende Nachwirkungen, da „Dinge, die nicht mehr vorhanden sind, es 
aber einmal waren, gleichwertig oder übermächtig neben dem stehen, was realiter 
vorhanden ist" . 7 4 

Die Beschreibungen von Alfred Heller, der kurz vor seiner Auswanderung 
noch einmal seine kurz vor der Veräußerung stehenden Räumlichkeiten betrat, 
verweisen auf die psychosozialen Folgen des Besitzverlustes: „Es war so merk-
würdig, dieser eigene Ausverkauf, der nun schon nicht mehr ein Abstoßen des 
Überflüssigen, der eine wirkliche Liquidierung der ganzen Vergangenheit, ein 
Flüssigmachen des noch vorhandenen war - um daraus das Leben zu erhalten, bis 
die Ausreise möglich wäre. Immer größer wurde die Leere der Wohnung, immer 
geringer die erzielten Preise; immer größer der Unterschied zwischen Wert und 
Preis und immer dringender die Geldnot ." 7 5 

Die Arztgattin Charlotte Stein-Pick erinnerte sich ebenfalls an die durch die 
Abgaben vor der Emigration hervorgerufene Situation, was ein abschließendes Zi-
tat verdeutlichen soll: „Unerbittlich wurden die altvertrauten Räume ausgeleert, 
unerbittlich starrten uns bald die kahlen Wände an, in denen sich mein Leben seit 
frühester Kindheit abgespielt hatte. Obwohl es eine große Aufgabe war, immer 
wieder damit umzuziehen, es war solch ein Trost und eben ein Stückchen der alten 
Heimat, diese lieben, gewohnten Dinge an uns zu haben in fremdem Land. Unser 
Heim gab uns Kraft und Stärke, die Schwierigkeiten der ersten Jahre zu überwin-
den, und noch heute, da unser Leben in ruhigeren Bahnen verläuft, fühlen wir uns 
geborgener, umgeben von unseren alten Möbeln, Bildern und Zinn. Zehn Mark 
durfte jeder von uns mitnehmen, zehn lächerliche Mark und alles, was der Hände 
Arbeit von Vater und Mann geschaffen hatte blieb zurück. Als Bettler stieß man 
uns in die Fremde. Aber bei diesem Abschied blieb ein Stück unserer Seele in der 

7 3 Heller, Auswanderung, S. 18-21. 
7 4 Welzer, Vorhanden/Nicht-Vorhanden, S. 289. 
7 5 Heller, Auswanderung, S. 23. 
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Heimat hängen und wird nun ewig mit all den vielen anderen Seelchen, denen es 
so erging wie den unseren, rastlos und suchend umherziehen."7 6 

III. Reaktionen 

Selbst angesichts der weitreichenden Folgen der Ausplünderung und des immer 
perfekter funktionierenden Unterdrückungsapparates war jüdisches Leben in 
Bayern nicht nur auf die fast vollständige Verarmung, Entrechtung und Isolation 
reduziert. Bemerkenswert ist vielmehr der auch in den letzten Jahren jüdischen 
Lebens im NS-Staat vielfach dokumentierte Uberlebenswille, der sich in vielen 
Formen und Schattierungen ausdrückte. Deutlichsten Niederschlag finden hierbei 
die Versuche der Vermögensrettung ins Ausland. Sie verweisen neben der Vielfalt 
der Reaktionen der Betroffenen auch auf die Hilfestellungen eines Teils der nicht-
jüdischen Bevölkerung, die sich der antisemitischen Politik des Regimes entge-
gensetzte. Der in München-Schwabing lebende Arzt Dr. Berthold B. etwa organi-
sierte zusammen mit dem Münchner Zahnarzt Dr. H. und einem dänischen Kon-
sul im Sommer 1938 den Transfer von Wertgegenständen über Diplomatengepäck. 
So transferierten die Mediziner über den dänischen Generalkonsul mehrmals 
Geldscheine, Goldstücke, Edelmetall oder Briefmarken in die Schweiz. Uber Zü-
rich konnten so im Ausland lebende Juden mit entsprechenden Wertgegenständen 
versorgt werden.7 7 

Dabei handelte es sich offensichtlich um keinen Einzelfall. Bereits im Januar 
hatte der Finanzminister die Oberfinanzpräsidenten darauf aufmerksam gemacht, 
dass wiederholt Wahlkonsuln wegen Devisenvergehen straffällig geworden 
seien.78 Hierauf verweisen auch die bereits geschilderten Schulungen der Beamten 
über Versuche der „illegalen" Vermögensrettung.7 9 

Zu den angestrebten Versuchen der Vermögensrettung trugen auch personelle 
Netzwerke und Verbindungen bei. So gelang es der Familie der Gattin eines 
Münchner jüdischen Arztes, den Inhabern der Löwenbräu A G , beträchtliche Ver-
mögenswerte zu transferieren. Dank der internationalen Bedeutung ihres Unter-
nehmens und der guten Kontakte der Familie erreichten sie ein Koppelungsge-
schäft mit dem Reichswirtschaftsministerium, das nicht nur den Transfer von 
Geld und Waren, sondern auch die Zurückstellung ihres Ausbürgerungsverfah-
rens ermöglichte.8 0 

Fast unwirklich mutet schließlich das erfolgreiche Bemühen der Eltern des 
renommierten Münchner Arztes Ludwig B. an, von der Zahlung verschiedener 
Sondersteuern befreit zu werden. Sie hatten unmittelbar nach dem erfolglosen 

7 6 S te in-P ick , H e i m a t , S. 7 9 - 8 1 . 
7 7 Ermit t lungsber icht der Zol l fahndung Fr iedrichshafen vom 7. 6. 1938; B A B / R 2 / 5 9 2 6 . 
7 8 Schre iben des R d F an die Oberf inanzpräs id ien v o m 28. 1. 1938; ebd. 
7 9 Ermit t lungsverfahren gegen den Pferdehändler S iegmund S., der Edelsteine ins Ausland 

geschmuggelt hatte; Beschluss des Ermit t lungsr ichters v o m 22. 9. 1938; S t A W / G e s t a p o / 
14436. 

s o Munding , „Aris ierung" , S. 2 6 f f . 
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Putschversuch der Nationalsozialisten im November 1923 den verletzten Her-
mann Göring versorgt und konnten daher nicht nur eine erhebliche Reduzierung 
ihrer „Judenvermögensabgabe", sondern auch den Erlass der „Reichsflucht-
steuer" erreichen.8 ' 

Insgesamt gelangten erhebliche Geld- und Warenbestände an den strengen De-
visenregelungen vorbei ins Ausland. In Antwerpen nahm der Zustrom von 
„Fluchtkapital" im Jahr 1938 derartige Ausmaße an, dass der Kurs der Reichs-
mark auf den Niedrigstand von 3,5 Franc gedrückt wurde. Allein den Wert der 
nach Belgien gebrachten Reichsbanknoten schätzte das Auswärtige Amt auf meh-
rere Milliarden Reichsmark.8 2 Auch in Bezug auf das Einwanderungsland U S A 
wies das Devisenfahndungsamt eindringlich auf Päckchen mit unauffälligem In-
halt hin, die aber oftmals erhebliche Wertgegenstände enthalten würden.83 

Die spektakulären Einzelfälle dürfen allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass der größte Teil der jüdischen Bevölkerung nicht über derartige Verbindungen 
verfügte und sich der Gefahr des „illegalen" Vermögenstransfers nur äußerst sel-
ten aussetzte. Für den erfolgreichen Kapitaltransfer nennenswerter Summen ins 
Ausland waren in der Regel Barvermögen und internationale Kontakte notwen-
dig. Während daher einigen der traditionell international agierenden Nürnberger 
Hopfenhändlern die Umgehung fiskalischer Zwangsmaßnahmen gelang, da sie 
für ihre Unternehmen im Ausland als Vertreter weiterarbeiteten und so die noch 
offenen Exportaußenstände vereinnahmen konnten8 4 , verfügten weder die breite 
Masse des mittelständischen Einzelhandels noch die jüdischen Viehhändler in der 
ländlichen Region über entsprechende Möglichkeiten. Darüber hinaus waren der-
artige Strategien mit enormen Risiken verbunden. So wurde der oben genannte 
dänische Wahlkonsul nach einer vorhergehenden körperlichen Durchsuchung 
festgenommen und verlor seine Stellung. Der beteiligte Arzt Dr. Berthold B. 
konnte von den geretteten Vermögenswerten selber nicht mehr profitieren. Auch 
ihn verhaftete und verhörte die Zollfahndung in ihren Diensträumen München, 
wo der Mediziner im Laufe der Untersuchungen Selbstmord beging.85 

Die prinzipiell fehlenden Möglichkeiten des Kapitaltransfers machten sich auch 
in den stetig steigenden Zahlen rückwandernder jüdischer Emigranten bemerk-
bar, der die Bayerische Politische Polizei allerdings seit Anfang 1935 einen Riegel 
vorschieben wollte, indem sie den Grenzübertritt von vorneherein verhinderte 
beziehungsweise männliche Emigranten unmittelbar nach Betreten deutschen B o -
dens nach Dachau und Frauen ins Konzentrationslager Moringen verschleppte.86 

Aus zwei weiteren Gründen ist hinsichtlich quantifizierender Angaben über 
den „illegalen Kapitaltransfer" Vorsicht geboten. Sie entsprachen erstens dem von 
der nationalsozialistischen Propaganda entworfenen Zerrbild, das immer wieder 

81 Mahl, Hofmöbelfabrik. 
82 Schreiben des Deutschen Generalkonsulats an das A A vom 28. 6. 1938; Β AB/R 2/56075. 
8 3 Schreiben des Devisenfahndungsamts an den R d F vom 30. 1. 1939; BAB/R 2/56065. 
8 4 Bericht der Devisenstelle Nürnberg vom 22. 4. 1938; O F D Nürnberg-Bund/11054. 
8 5 Ermittlungsbericht der Zollfahndungsstelle Friedrichshafen vom 7. 6. 1938; BAB/R 2/ 

5926; Schreiben des O F P Württemberg an den R d F vom 17. 6. 1938; ebd. 
8 6 Schreiben der Bayerischen Politischen Polizei vom 21. 3. 1935; S tAN/LRA Ansbach/Ab-

gabe 1961/2224. 
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auf „kr iminel le jüdische Kniffe und Methoden" au fmerksam machte . 8 7 O b w o h l 
von den Behörden in der Öffent l ichke i t als „typisch jüd isch" gebrandmarkt , 
waren Re ichsmarkschmugge l und Devisenvergehen zwei tens ein Phänomen, das 
sich nicht auf jüdische Emigranten beschränkte . Kapi ta l schmuggel in g roßem Stil 
wu rde in Nürnbe rg von „Volksgenossen" durchgeführ t , die Geldnoten am Kör-
per oder mit Postsendungen ins Aus land verbrachten. 8 8 Auch die internat ionale 
Presse beschäft igte sich mit dem Phänomen des Schmugge ls und der daraus resul-
t ierenden Baisse an der deutschen Börse, führte dieses Phänomen aber nicht auf 
verfolgte Juden , sondern auf Industr ie l le und Parte igrößen zurück , die aus Angst 
vor Vermögensver lusten im Rahmen eines Krieges ihr Vermögen ins Aus land zu 
retten trachteten.8 9 

Weniger spektaku lär waren die von der Vermögenslage und sozialen Stel lung 
unabhäng igen Versuche, die durch das N S - R e g i m e verhängten Berufsverbote und 
Boyko t t e zu umgehen . Sie spiegeln nicht nur den Mut jüdischer Gewerbet re iben-
der, sondern vor a l lem auch deren verzwei fe l te Situat ion wider. Hierzu zählte die 
Gründung von „Sche inf i rmen" genauso w i e die Verwendung falscher Angaben 
auf Br iefköpfen . Im September 1938 beklagte sich die Bayer i sche Pol i t ische Pol i -
zei gegenüber dem Bez i rksamt Freis ing über Schreiben jüdischer Firmen, die 
einen deutschen Charak te r sugger ieren würden . 9 0 Auch die Gendarmer ies ta t ion 
Günzenhausen meldete Fälle, in denen sich jüdische Firmen wei terh in als „arisch" 
bezeichneten und Kunden die Waren zum Stadtausgang l ieferten, offensicht l ich 
um den Eindruck zu erwecken , es sei nichts in e inem jüdischen Geschäft gekauft 
worden . 9 1 

Strategien gegen die Verfolgung durch den NS-Staat zeigten sich schl ießl ich 
auch in k le ineren Gesten des Widerstands , die den Uber lebenswi l l en und die 
Kampfbere i tschaft der Betroffenen nicht wen ige r e indrucksvol l unter Beweis stel-
len. Der Münchner Text i lhändler Hermann L. versuchte sich e twa gegen die Wi l l -
kür der Devisenstel le zur Wehr zu setzen. Er kämpfte hierbei um die Fre igabe ei-
nes Betrages von 11 800 Re ichsmark auf e inem gesicherten Konto, den die F inanz-
verwa l tung für die anfa l lende „Judenvermögensabgabe" einbehalten wol l te . „Ich 
erk läre ihnen nochmals" , so der Texti lhändler, „dass ich keinen Hel ler i l legal nach 
dem Aus land verbracht habe und dass ich hier von der Unter s tü tzung meines 
amer ik . Bruders ganz bescheiden lebe. Ich bin auf jeden Pfennig des mir w ide r -
rechtl ich zurückgeha l tenen Vermögens angewiesen und darf woh l annehmen, dass 

8 7 Art ike l „Der Schwinde l des vergessl ichen Juden" im „Stuttgarter NS-Kur i e r " 47 vom 
28. 1. 1939 und Schreiben der Zol l fahndungsste l le Stuttgart an die dort ige Just izpresse-
stelle vom 14. 2. 1939; BAB/R 2/56072. 

88 Schreiben des O F P Nürnberg an den RdF vom 28. 10. 1938; BAB/R 2/56075. 
89 Hierbe i handelte es sich um Art ike l in der „London Times" und dem „Dai lv Express"; 

Pressestel le des R d F Nr. 358/38 und 359/38; BAB/R 2/56075. 
9 0 Schreiben der Gestapo an das Bez i rksamt Freis ing vom 10. 9. 1938; S tAM/LRA/116523 ; 

exemplar isch zur Gründung von Tarnf i rmen siehe den Fall der Hopfenhand lung Mart in 
W.; S tAN/WB III/a/4511. 

91 Schreiben der Gendarmer ies ta t ion Günzenhausen an das Bez i rksamt vom 29. 11. 1936; 
S t A N / L R A Gunzenhausen/Abgabe 1961/4603. 
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Sie sich mit meinen, Ihnen gegebenen Aufschlüssen zufrieden geben und mir den 
Rest meines Vermögens frei geben." 9 2 

Eines weiteres der allerdings nur selten überlieferten Beispiele ist das des Inha-
bers eines Münchner Bekleidungsgeschäfts, Emil Katz, der als wütende Reaktion 
auf antisemitische Schmierereien ein Plakat am Schaufenster seines Geschäfts plat-
zierte: „Ihr Anstreicher! Warum opfert Ihr Eure Nachtruhe, um anzuschreiben, 
daß ich Jude sei. Ich habe das noch nie geleugnet und meine Giesinger Kunden 
wissen es auch. Diese wissen aber auch, daß ich mir in den 15 Jahren, in welchen 
ich das Geschäft habe, noch nie habe etwas zu schulden kommen lassen. Ich habe 
keinen Grund .abzuhauen', denn seit Jahrhunderten sind meine Väter Deutsche 
und ich habe mit meinen beiden Brüdern mein Leben für mein Vaterland 
Deutschland eingesetzt. Ihr jungen Herrn .Anstreicher' wäret noch nicht einmal 
in den Windeln gelegen. Da habe ich an der Westfront und in der Hölle von Ver-
dun mehr wie einmal dem Tod ins Auge gesehen [ . . . ] und so dabei mitgewirkt, 
daß Eure Mütter Euch in Ruhe zur Welt bringen können. Allein kann ich gegen 
Euch nichts ausrichten, aber leistet erst einmal das für Deutschland, was ich ge-
leistet habe und ich glaube nicht, daß ihr noch den Mut habt, mir solche Schande 
anzutun." 9 3 

Immerhin konnte Emil Katz mit seinem Plakat einen heftig debattierenden 
Menschenauflauf vor seinem Geschäft provozieren. Der Geschäftsmann nutzte 
die Gunst der Stunde, um die Anwesenden mit seinen Kriegsverdienstorden von 
seinen Leistungen für das Vaterland zu überzeugen. Das Plakat wurde dann zwar 
beschlagnahmt, aber - hier stellt das Schicksal des Münchner Unternehmers eine 
Ausnahme dar - ohne weitere Folgen für Emil Katz. Ihm gelang im Jahr 1937 die 
Emigration in die USA. 9 4 

Bemerkenswert ist darüber hinaus das Verhalten einiger jüdischer Viehhändler 
Unterfrankens, die die angeordneten Preise im Zuge der Zwangsenteignung nicht 
ohne weiteres zu akzeptierten bereit waren. Der Widerstand jüdischer Viehhänd-
ler schlägt sich besonders in den Verhandlungen über die Veräußerung der 
Grundstücke nieder. So weigerte sich etwa der bereits genannte Viehhändler Max 
S. aus Völkersleier bis 1942, dem Verkauf einer weiteren Parzelle seines Land-
besitzes zuzustimmen. Weder der Landrat noch die Kreisbauernschaft hatten es 
offenbar vermocht, Max S. den Verkauf aufzuzwingen. Noch am 10. April 1942 
notierte der Landrat in der „Akte S." , dieser würde immer noch ablehnen, Ver-
handlungen über die Veräußerung seines Grundbesitzes zu führen. Letztlich blieb 
die Weigerung des jüdischen Viehhändlers jedoch erfolglos. Wie der Landrat in 
der gleichen Notiz vermerkte, müsse der Viehhändler ohnehin mit seiner baldigen 
Evakuierung rechnen. Nach der Deportation „in den Osten" wurde der Besitz 
dann an die Gemeinde Völkersleier verkauft.95 

9 2 Schreiben Hermann L.s an das Finanzamt München-West vom 13. 2. 1939; O F D Nürn-
berg/B A / l 000. 

9 3 StAM/Polizeidirektion/14314; auch abgedruckt in Seidel, Gemeinde, S. 45. 
9 4 Seidel, Gemeinde, S. 47. 
9 5 Aktennotiz des Landrats vom 10. April 1942; S t A W / L R A Hammelburg/3552. 
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Ähnliches galt fü r die Frau des jüdischen Viehhändlers Nathan H. aus West-
heim. Im Juni 1939 notierte der Landrat: „Die Jüdin H. erklärt, sie habe laut Fi-
nanzamtsbescheid RM 5200 Vermögensabgabe zu leisten. Von der Kreisbauern-
schaft habe sie eine Aufforderung zur Veräußerung ihres Grundbesi tzes in West-
heim um 4100 RM erhalten. Sie leiste jedoch nicht eher ihre Unterschrif t zu 
diesem Veräußerungsgeschäft, bis ein von ihr beim Finanzamt Hammelburg ein-
gereichtes Gesuch um Ermäßigung der Abgabe auf Grund einer von ihr bei der 
Regierung eingereichten Vermögensveränderungsanzeige verbeschieden sei."96 

Bis zur Auswanderung der Familie in die USA und der darauffolgenden vollstän-
digen Vermögensentziehung wehrte sich das Ehepaar gegen die Veräußerung sei-
nes Grundbesitzes.9 7 

Aber selbst wenn es gelang, Vermögenswerte ins Ausland zu retten, dies sei ab-
schließend noch einmal betont, blieb die Trennung von der Heimat oftmals für 
lange Zeit der überwältigende Eindruck. Als besondere Schikane empfand Else 
Thurnauer Baer aus Nürnbe rg die fehlenden Möglichkeiten, Kulturgut mit ins 
Ausland zu nehmen. Dennoch gelang es ihr, eine Porzellanuhr in die USA retten, 
die seither ihr Lieblingsstück geblieben war: „The bell is a lovely companion for 
sleepless nights." Sie erinnerte sie freilich auch Zeit ihres Lebens an ihre alte Hei-
mat, der sie als wurzellose Emigrantin auf immer getrennt gegenüberstand.9 8 

96 Not iz des Landrats Hammelburg vom 19. 6. 1939; StAW/LRA Hammelburg/3551. 
9 7 Schreiben der Kreisbauernschaft Hammelburg an den Landrat Hammelburg vom 24. 7. 

1939; ebd.; vgl. auch die Weigerung des Viehhändlers Karl Α., die Übernahmebedingun-
gen zu akzeptieren; Briefwechsel zwischen dem Landrat und der Kreisbauernschaft Ham-
melburg, im Juli und August 1939; S tAW/LRA Hammelburg/3551. 

98 Lebenslauf von 1996; Else Thurnauer Baer Collection; LBINY/ME/1246. 





Zusammenfassung 

Wie gestaltete sich der Prozess der Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung in 
Bayern? Welche Täter und Akteure trieben ihn maßgeblich voran, wie und mit 
welchen Motiven interagierten sie und welche Regionalspezif ika lassen sich dabei 
erkennen? 

Zunächst gilt es hervorzuheben, dass die wirtschaftl iche „Ausschaltung" der 
Juden einer der zentralen Bereiche der antisemitischen Verfolgung war, der nicht 
nur mit der Ausgrenzung und Stigmatisierung, sondern auch mit der Ausplünde-
rung der O p f e r aufs engste verknüpft war. So erklärt sich auch das weitreichende 
Interaktionsgeflecht mit zahlreichen Kategorien von Beteil igten: Hierzu gehörten 
die verschiedenen Gliederungen der N S D A P genauso wie die schnell gleichge-
schalteten Kommunalverwal tungen mit dem Sicherheits- und Polizeiapparat. Tief 
verstrickt in die Massenverbrechen waren auch die traditionellen Bürokrat ien -
allen voran die Finanzverwaltung mit ihren regionalen Amtern - sowie Ministe-
rien und Sonderbeauftragte der Reichsregierung. Dazu gehörten schließlich auch 
private Interessenten und Profi teure verschiedener Art . 

D i e zahlreichen K o n k u r r e n z - und Kooperat ionsmuster , die das enorme Spek-
trum an Tätern und Akteuren hervorbrachte, verweisen bereits auf das Erkennt -
nisinteresse, das der vorliegenden Untersuchung zugrunde lag. N e b e n dem spezi-
fischen Wirkungsantei l des Fiskus konnte der Bl ick auf die anderen am Raubzug 
und der Entrechtung beteiligten Inst i tutionen und Personen vor allem zwei mar-
kante Punkte deutlich vor Augen führen: Erstens das Zusammenspiel verschiede-
ner Herrschaftsträger und Bevölkerungskreise im Verfolgungsprozess, dessen 
Spezifika Einsichten in Funkt ionszusammenhänge des NS-Herrschaf t ssys tems 
erlaubten, die weit über lokale Zusammenhänge hinausweisen. Zweitens ermög-
lichte die komparative Analyse verschiedener Untersuchungsräume, auch regio-
nale Charakterist ika des NS-Verfolgungssystems vergleichend einander gegen-
überzustel len, die gerade bei der Ausplünderung der Juden deutlich zur Gel tung 
kamen. 

Betrachtet man zunächst die Rol le der N S D A P - G l i e d e r u n g e n bei der wirt-
schaftlichen „Ausschal tung" , so wird deren Bedeutung als M o t o r der Verfolgung 
deutlich. Dass vor allem sie es waren, die die Ausplünderung und Ausgrenzung 
bereits vor und dann vor allem unmittelbar nach der „Machtergrei fung" voran-
trieben, hing mit der enormen Schubkraft der „Parteirevolution von unten" zu-
sammen. Sie entlud sich in B o y k o t t a k t i o n e n und körperl ichen Ubergri f fen gegen 
die jüdische Bevölkerung und zielte nicht zuletzt auf die berufliche Existenzver-
nichtung der O p f e r ab. D i e hohe Bedeutung, die der wirtschaftl ichen Verfolgung 
frühzeitig und auf dem gesamten Feld der Gaupol i t ik zukam, erklärt sich aus den 
mit der „Stellung der J u d e n " im Wirtschaftsleben verbundenen antisemitischen 
Stereotypen, die ein hohes Zust immungspotenzial zu entfalten vermochten. D i e 
Ideologie diente darüber hinaus auch als K l a m m e r für andere Zielsetzungen. Vor 
allem für die Gaulei ter war die Ausplünderung der Juden Mittel zur Ausweitung 
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des eigenen Kompetenzbereiches. Zunächst nutzten sie den Raub und die Ent-
rechtung, um ihre Cliquen mit jüdischem Vermögen zu korrumpieren und dauer-
haft an sich zu binden. Darüber hinaus versuchten sie mit den „Arisierungs"-Er-
lösen ihr eigenes und das Image ihrer Gaue aufzupolieren, indem sie Teile des ge-
raubten Vermögens in prestigeträchtige, infrastrukturelle Maßnahmen zugunsten 
der Region steckten. Neben der ökonomischen Verwendung der Ausplünde-
rungserlöse stärkte die Vorreiterrolle bei der „Entjudung" der Wirtschaft die Po-
sition der Gauleiter in der Machtkonkurrenz innerhalb der Gaue, war daneben 
aber auch Unterpfand für ihre verbesserte Stellung im Gesamtreich. 

Fragt man nach der regionalspezifischen Prägung der wirtschaftlichen Verfol-
gung, so ist also auf die Einzelpersönlichkeit des Gauleiters und ihrer Entourage 
zu verweisen. In den beiden Zentren der „Bewegung", München und Nürnberg, 
mit ihren Gauleitern Wagner und Streicher, kennzeichneten äußerst brutale Uber-
griffe und hemmungslose Bereicherungen den Verfolgungsprozess. Bei der mit 
der wirtschaftlichen „Ausschaltung" der jüdischen Bevölkerung befassten Par-
teielite spielten verschiedene Motive eine Rolle. Auffallend häufig gehörten hierzu 
allerdings ideologische Linientreue, Bewährung in der Vergangenheit, Loyalität 
zum Gauleiter genauso wie die finanzielle Abhängigkeit von der NSDAP. 

In Mainfranken nutzte Gauleiter Hellmuth die Ausplünderungsgewinne zwar 
auch für den Gau und die Partei, im Vergleich zu den beiden Gauhauptstädten 
spielte sein Netzwerk aber in der ländlichen Region Bad Kissingen/Hammelburg 
eine eher untergeordnete Rolle. Regionalspezifische Unterschiede bei der wirt-
schaftlichen Verfolgung waren aber nicht nur der unterschiedlichen Prägung der 
Gaue und ihrer Leiter geschuldet, sondern auch Differenzen zwischen Urbanen 
und ländlichen Lebensräumen. Dies lag zunächst an den unterschiedlichen in die 
Verfolgung involvierten Akteuren, hing aber auch mit anderen Faktoren wie der 
Bevölkerungsdichte der jüdischen Bevölkerung oder mit Spezifika ihrer Erwerbs-
struktur zusammen. 

Wie sehr die nationalsozialistische Herrschaft auf diesem Politikfeld als ein pri-
mär durch den Gauleiter geführter Personenverbund funktionierte, verdeutlichen 
die Langzeitwirkungen der „Parteirevolution von unten" in München und Nürn-
berg. Auch ab 1938, als die Gauapparate im Rahmen der vollständigen Ausplün-
derung der jüdischen Bevölkerung in ein gesetzlich geregeltes Genehmigungsver-
fahren eingebunden wurden, führte die administrativ steuernde Funktion nur 
partiell zu Struktur- oder Personalveränderungen. Vergleicht man die 1938/39 in 
beiden Städten etablierten „Arisierungsstellen", so zeigt sich die Kontinuität in 
Zielsetzung, Verfolgungspraxis und Personal. Die Gauleiter setzten auch nach 
1938 noch eine gauspezifische „Arisierungspolitik" durch, die von ihrer starken 
Stellung und ihren Netzwerken abhängig blieb. Bürokratische Strukturen oder 
neue Eliten spielten in den Parteiinstitutionen kaum eine Rolle. Innerhalb des für 
die wirtschaftliche Verfolgung verantwortlichen Personenkreises blieben Werte 
wie unbedingte Loyalität, Bewährung in der Vergangenheit und ideologische Li-
nientreue ausschlaggebend. 

Auch der Vergleich mit Unterfranken zeigt die Abhängigkeit des wirtschaftli-
chen Verfolgungsprozesses von regionalen Machtkonstellationen noch nach 1938 
deutlich. Hier gebärdete sich Gauleiter Hellmuth bei der wirtschaftlichen Verfol-
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gung z u r ü c k h a l t e n d e r und über l ieß die F e d e r f ü h r u n g wei tgehend d e m dort igen 
G a u w i r t s c h a f t s b e r a t e r Vogel . W ä h r e n d dessen K o l l e g e in M ü n c h e n aufgrund der 
D o m i n a n z der „ G a u l e i t e r c l i q u e " nur eine u n t e r g e o r d n e t e R o l l e spielte und auch 
G a u w i r t s c h a f t s b e r a t e r O t t o S t r o b l in F r a n k e n durch die zahlre ichen I n t e r v e n t i o -
nen Stre ichers und die t ragende R o l l e der D A F ü b e r nur e ingeschränkte H a n d -
lungsspie l räume verfügte , spann der p r o m o v i e r t e Vo lkswir t und W i r t s c h a f t s p r ü -
fer Vogel in U n t e r f r a n k e n ein auf seine P e r s o n ausger ichtetes N e t z aus G e n e h m i -
gungs ins tanzen , S o n d e r b e a u f t r a g t e n und Sachvers tändigen. M i t seiner f ü h r e n d e n 
F u n k t i o n er lebte die A u s p l ü n d e r u n g einen erheb l i chen Profess ional i s ierungs-
und S y s t e m a t i s i e r u n g s s c h u b . 

D a s häufig verwendete Bi ld der „wilden A r i s i e r u n g e n " im gesetzesfreien R a u m 
in der Zei t von 1 9 3 3 - 1 9 3 8 sol l te also nicht den E i n d r u c k e r w e c k e n , eine v o l l k o m -
men wi l lkür l iche und u n k o n t r o l l i e r t e Verfo lgungspraxis sei danach einer zentral 
gesteuerten und b ü r o k r a t i s c h organis ier ten „ A u s s c h a l t u n g " gewichen . D e n n o c h 
darf die B e t o n u n g der regionalen D y n a m i k n icht über die zahlre ichen G e m e i n -
samkei ten h inwegtäuschen . D i e s gilt v o r al lem für Ä h n l i c h k e i t e n , die bei e inem 
re ichswei ten Vergle ich der H e r r s c h a f t s p r a x i s festzustel len sind. D i e B e d e u t u n g 
der P e r s o n a l p o l i t i k für den M a c h t e r h a l t der Gaulei ter , die eines ihrer wesent l i chen 
Po l i t ikz ie le darstel l te , ihre F u n k t i o n als S p r e c h e r und Prediger der ant isemit i -
schen Ideologie , das H o c h h a l t e n lokaler und u n t e r a n d e r e m auf die J u d e n v e r f o l -
gung gegründeter G a u t r a d i t i o n e n waren W e s e n s m e r k m a l e regionaler H e r r -
schaftspraxis mit überreg iona ler G ü l t i g k e i t und sind daher w o h l weniger als gau-
typisch , denn als typisch für die D u r c h s e t z u n g pol i t i scher M a c h t auf G a u e b e n e 
im hierarchisch gegl iederten Führers taa t zu wer ten . 

N a c h d e m E n d e der außen- und wir tschaf tspol i t i schen R ü c k s i c h t n a h m e n in 
den J a h r e n 1 9 3 7 und 1938 b e s t i m m t e n machts t ra teg ische G e s i c h t s p u n k t e das Ver-
hältnis v o n Z e n t r u m und R e g i o n . Als nun auch v e r m e h r t A n g e h ö r i g e der F ü h -
rungsspi tze der Partei danach t rachte ten , die E r l ö s e aus der A u s p l ü n d e r u n g für 
die Staatskasse zu s ichern, e n t w i c k e l t e s ich ein fragiles S y s t e m m ü h s a m ausbalan-
c ier ter Interessen . A u f b a u e n d auf d e m gemeinsamen ideologischen F u n d a m e n t 
b r a c h es nur in A u s n a h m e f ä l l e n durch k o n s e q u e n t e In tervent ion Ber l ins z u s a m -
m e n , wie e twa im Fal le des S turzes Jul ius S tre ichers in N ü r n b e r g . D i e U m s t ä n d e , 
die z u r A b s e t z u n g des f ränkischen Gaule i ters führten , sind z u d e m ein H i n w e i s 
auf regionale I n t e r a k t i o n s s y s t e m e im Ver fo lgungsprozess . N i c h t nur die G a u l e i t e r 
und ihre S p i t z e n f u n k t i o n ä r e waren auf d iesem Pol i t ik fe ld aktiv. Z a h l r e i c h e andere 
Ins t i tu t ionen wie Stadt- und R e g i o n a l v e r w a l t u n g , die B a y e r i s c h e Po l i t i s che P o l i -
zei o d e r G e n d a r m e r i e s t a t i o n e n betei l igten sich an der „ A u s s c h a l t u n g " der jüdi-
schen B e v ö l k e r u n g genauso wie am B e r e i c h e r u n g s w e t t l a u f u m deren V e r m ö g e n . 

In der K o m m u n a l v e r w a l t u n g in M ü n c h e n und N ü r n b e r g w i r k t e sich die „Par-
te i revolut ion von u n t e n " ebenfal ls nachhalt ig aus. L o k a l e F u n k t i o n s t r ä g e r der 
N S D A P drängten z u m einen f rühzei t ig in die Sch lüsse lpos i t ionen der R e g i e -
rungs- und K o m m u n a l v e r w a l t u n g , sie etabl ierten z u m anderen Para l le lverwal tun-
gen und traten durch e igenmächt ige A k t i o n e n in K o n k u r r e n z zu den staatl ichen 
A u t o r i t ä t e n v o r O r t . U n t e r der F e d e r f ü h r u n g besonders verdienter und l inien-
treuer „Al ter K ä m p f e r " t r ieben die beiden S tadtverwal tungen vor al lem die K e n n -
z e i c h n u n g und den B o y k o t t jüdischer Wir tschaf t s tä t iger voran. Sie taten dies 



318 Zusammenfassung 

allerdings mit der behördlichen Autorität und den administrativen Mitteln einer 
Kommunalverwaltung, die sich den brutalen „radau-antisemitischen" Übergrif-
fen und Boykotten im März und April 1933 anschloss. Unter dem Dach gemein-
samer ideologischer Uberzeugungen etablierten die lokalen Parteigrößen damit 
frühzeitig ein Interaktionssystem aus unterschiedlichen Verfolgungsmaßnahmen 
und -Institutionen, wobei vor allem Personalunionen und Ämterhäufungen die 
einzelnen Verknüpfungspunkte stabilisierten. 

Teil des regionalen Herrschaftsgefüges im wirtschaftlichen Verfolgungsprozess 
und zentral in die Stigmatisierung jüdischer Betriebe eingebunden waren neben 
den Gliederungen der NSDAP und der Kommunalverwaltung auch die Industrie-
und Handelskammern (IHK). Ähnlich wie die Stadtverwaltung auch, vollzog 
etwa die IHK München schnell die Gleichschaltung und besetzte die Spitzenposi-
tionen mit überzeugten Nationalsozialisten, die ihre regionalen Aktivitäten durch 
Ämterhäufung und gute Beziehungen zur Spitze der Partei absichern konnten. 
Die enge Einbindung der Handelskammer in den Verfolgungsprozess und die ra-
sche Gleichschaltung und Neubesetzung der Führungsetage mit einflussreichen 
Nationalsozialisten bedeutete aber nicht einen Verlust von Wirtschaftskompetenz 
zugunsten ideologischer Linientreue, im Gegenteil. Mit den neuen Spitzenfunk-
tionären der IHK schalteten sich Fachleute als „Arisierungs"-Funktionäre der 
NSDAP und Kommunalverwaltung in die wirtschaftliche Ausplünderung ein, die 
neben ihren Ämtern in Wirtschaftsverbänden und in der NSDAP auch über 
Spitzenpositionen in der Privatwirtschaft verfügten. Im Gegensatz zum oftmals 
blinden Aktionismus und Fanatismus der Parteigliederungen zeigte sich hier die 
„Revolution" im nationalsozialistischen Sinne mit einem ganz anderen Gesicht: 
Die Kammer behielt ganz offensichtlich die Funktionstüchtigkeit der regionalen 
Wirtschaft im Auge und richtete daher ihr Handeln weiterhin an ökonomischen 
Effizienzkriterien aus. 

Mit ihrer exponierten Stellung bei der „Arisierung" war die Kammer freilich 
auch in das Kompetenzgerangel bei der Entziehung und Verwertung jüdischen 
Vermögens involviert. Es würde jedoch in die Irre führen, wollte man die prä-
gende Rolle der IHK nur auf ihre Durchsetzungsfähigkeit innerhalb polykrat i-
scher Strukturkonfl ikte zurückführen. Die verschiedenen regionalen Interessen 
prallten zwar häufig aufeinander, die Konfrontation führte aber nicht zwangsläu-
fig zu Streitereien; vielmehr waren die Beteiligten auch in der Lage, sie erfolgreich 
auszubalancieren, wobei die Industrie- und Handelskammer eine wichtige Rolle 
spielte - deutlich sichtbar etwa beim Münchner „Arbeitskreis für Judenangele-
genheiten". Auf anderer Ebene konnten mögliche Konflikte auch durch Personal-
unionen überbrückt werden. Kein grundsätzlicher Zielkonflikt mit der Partei und 
den Vorgaben des Regimes prägte die Vorgehensweise der Kammer, wohl aber das 
Bemühen, den Aktionismus und die ideologischen Impulse der lokalen Partei-
funktionäre abzufedern und in geordnete und ökonomisch verträgliche Bahnen 
zu lenken. 

Art und Umfang der binneninstitutionellen Interaktion blieben auch in diesem 
Bereich stark von der lokalen Prägung des NS-Herrschaftsgefüges abhängig. Die 
fehlende institutionelle Verankerung des Gauleiters im staatlichen Herrschafts-
gefüge führte etwa bei der Organisation der „Arisierung" in Nürnberg zu einer 
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D u r c h s e t z u n g der Par te i in teressen mit Brach i a l gewa l t auf Kosten s taa t l i cher Ge-
n e h m i g u n g s b e h ö r d e n . Im Gegensa t z zu M ü n c h e n w a r d ie I H K seit Ende N o -
vembe r 1938 aus d e m Ent sche idungsproze s s f ak t i sch ausgesch lossen , d ie „Ar i s i e -
r ungen" w u r d e n le tz t l i ch unte r F e d e r f ü h r u n g der D A F du rchge füh r t , u n d auch 
nach Stre ichers S tu rz k a m der K a m m e r du rch d ie Etab l i e rung der Ges t apo als Ge-
n e h m i g u n g s i n s t a n z ke ine en t sche idende B e d e u t u n g mehr zu . 

In de r un t e r f r änk i s chen Reg ion , abse i ts der Zent ren der „ B e w e g u n g " mit i h r em 
genauso fana t i schen w i e mächt igen Führungspe r sona l , gab es ebenfa l l s U n t e r -
sch iede in Ze i tpunk t u n d Verlauf der w i r t s cha f t l i chen Ver fo lgung . O h n e we i t e re s 
lassen s ich dera r t i ge D i f f e r enzen auf der A k t e u r s e b e n e fests te l len . Schni t t s te l le 
de r be ru f l i chen „Aus scha l t ung" im l änd l i chen Bere ich w a r das Bez i r k s amt . Ver-
g l e i chbar den A u f g a b e n der s tädt i schen G e w e r b e ä m t e r w a r es fü r Aus s t e l l ung 
und Ver l änge rung von G e w e r b e l e g i t i m a t i o n s k a r t e n ve r an twor t l i ch . Z w a r begann 
die V e r d r ä n g u n g der j üd i s chen Erwerbs t ä t i g en hier mi t ze i t l i cher Verzöge rung , 
D i f f e r enzen b l i eben aber im Wesent l i chen auf das „ w a n n " beschränk t , bei d e m 
„ w i e " ze i gen s ich h ingegen Ähn l i chke i t en mit d e m rad ika l en u n d e i genmächt i gen 
Vorgehen der Städte . U n g e a c h t e t der unüber s i ch t l i chen Gese tzes l age und de r 
s chw i e r i g en Kompe t enzve r t e i l ung finden sich in der l änd l i chen R e g i o n ke ine 
H i n w e i s e auf Konf l i k t e z w i s c h e n der R e g i e r u n g s b e h ö r d e und der Par te i ins t i tu -
t ion. D i e en t sprechenden no rma t i v en G r u n d l a g e n w u r d e n v i e lmehr als Bas i s der 
Z u s a m m e n a r b e i t genu tz t u n d e rhöhten dami t den D r u c k auf die be t rof fenen 
Viehhänd le r . Frag t man nach reg iona l en In i t ia t iven bei der N S - J u d e n v e r f o l g u n g 
u n d nach In t e r ak t ionsmus t e rn der an der „Aus s cha l t ung" bete i l ig ten A k t e u r e , so 
w i r d deut l i ch , dass wesen t l i che C h a r a k t e r i s t i k a des r eg iona l en Her r s cha f t s ge -
f lechts bei der w i r t s cha f t l i chen Ver fo lgung übe r d ie Grenzen der Gauhaup t s t äd t e 
h inaus Gü l t i gke i t beansp ruchen konn ten . Gerade das M i s chungsve rhä l tn i s aus 
bü rok r a t i s chen Ver fahrenswe i sen , po l i ze i l i che r H o h e i t s g e w a l t und A k t i o n i s m u s 
der loka l en N S D A P - F u n k t i o n ä r e e rmög l i ch t en auch hier e ine schnel le und kon -
sequen te „Aus scha l t ungspo l i t i k " . A u c h jense i ts der N S - M e t r o p o l e n s t ießen re-
g iona l e In t e r ak t ionsge füge anfäng l i ch in L ü c k e n , d ie f eh lende gese tz l i che Bes t im-
m u n g e n u n d u n z u r e i c h e n d e Konzep t i onen de r Re i ch s r eg i e rung zu r w i r t s cha f t l i -
chen Ver fo l gung der J u d e n bez i ehungswe i s e e ine von t ak t i scher Z u r ü c k h a l t u n g 
gepräg te Po l i t i k Ber l ins h inter lassen hat ten. 

D a m i t bes tä t igen s ich ak tue l l e Forschungse rgebn i s se , d ie n icht mehr von e iner 
T r ennung und e inem Konku r r enzve rhä l t n i s z w i s c h e n s taa t l i cher Ve rwa l tung und 
N S D A P ausgehen . V i e lmehr dür f en die v e rb indenden Elemente , en t s tanden unte r 
a n d e r e m durch die zah l r e i chen Pe r sona lun ionen und persona len N e t z w e r k e , 
nicht über sehen w e r d e n . D a r ü b e r h inaus r ep roduz i e r t en sich p o l y k r a t i s c h e Kon-
f l ik te of fens icht l i ch nicht z w a n g s l ä u f i g auf reg iona le r Ebene . U n t e r d e m geme in -
s amen Dach der ideo log i schen Z ie l s e tzungen en t s t anden v i e lmehr auch reg iona l 
in i t i i e r te Koopera t ionsmus te r , d ie das du rch d ie unk l a r e G e se t zge b u n g he rvorge -
rufene K o m p e t e n z e n c h a o s abfedern und ihrerse i t s d ie Re i chs r eg i e rung zu e iner 
Ver schä r fung der an t i semi t i schen Po l i t ik veran lassen konn ten . Sch l i eß l i ch g e w a n n 
die ant i semi t i sche Ideo log i e bei der w i r t s cha f t l i chen Ver fo lgung der jüd i schen Be-
vö l k e rung die B e d e u t u n g e ines S t imu la to r s u n d e iner K l a m m e r für versch iedene 
Ver fo l gungsmot ive . Sie führ te bere i ts seit F rüh j ah r 1933 zu z ie lger ichte t e inge-
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setzter körperlicher Gewalt, zu Boykot ten , Ausplünderung, Ausgrenzung und 
Mord. Angesichts der zahlreichen Kooperationsmuster auf regionaler Ebene ist 
die schreckliche Konsequenz der wirtschaftlichen Verfolgung mit dem Modell 
einer durch Führungsrivalitäten hervorgerufenen „kumulativen Radikalisierung" 
auf regionaler Ebene nicht hinreichend zu erklären. 

In das Interaktionsgefüge bei der wirtschaftlichen Verfolgung war der Fiskus an 
zentraler Stelle eingebunden. Die Finanzverwaltung griff tief in die Lebensver-
hältnisse der jüdischen Bevölkerung ein. Durch Festsetzung und Einziehung von 
Steuern, Überwachung und Sicherung, Beschlagnahmung und Verwertung von 
Vermögenswerten etablierte sie sich als größter Profiteur der Entziehung jüdi-
schen Eigentums. In allen drei Untersuchungsräumen verdeutlicht die Entzie-
hungspraxis der Finanzverwaltung die parallele Geltung primär an Effizienzkri-
terien ausgerichteter N o r m e n und funktionalistischen Gesichtspunkten häufig 
widersprechender ideologischer Leitvorgaben bei der wirtschaftlichen Verfolgung 
der jüdischen Bevölkerung. An der vorrangigen Ausrichtung der Steuerpolitik 
mit dem Ziel der vollen Kassen konnte kein Zweifel bestehen. Im Bereich der Fis-
kalpolitik beließ es die NS-Regierung daher weitgehend bei der Geltung bereits 
bestehender Normen, um monetär begründete Zielsetzungen mit einer reibungs-
los funktionierenden Verwaltung erreichen zu können. Personalstruktur und 
grundlegende Funktionsmechanismen hatte das N S - R e g i m e auch im Wesentli-
chen unberührt belassen und damit gewollt oder ungewollt der nur langsamen 
Veränderungsfähigkeit und dem Beharrungsvermögen der administrativen Appa-
rate Rechnung getragen. Die Reichsregierung konnte sich dabei nicht nur auf ein-
gespielte Uberwachungs- und Entziehungsroutinen, sondern auch auf etablierte 
Verhaltensmuster der Beamten verlassen. Die nahezu bruchlose Kontinuität über 
1933 hinweg zeigte sich in der Personalpolitik besonders deutlich. Die Beibehal-
tung der „administrativen Normal i tä t " über die Zäsur von 1933 hinaus und die 
Orientierung an klassischen fiskalischen Zielvorgaben, die sich mit den Stichwor-
ten „Util itarismus" und „Eff iz ienz" treffend beschreiben lassen, kennzeichnet die 
Entziehungspraxis gegenüber der inländischen jüdischen Bevölkerung. Die F i -
nanzverwaltung konnte und wollte auf die steuerliche Leistungsfähigkeit der Ver-
folgten nicht verzichten, wollte also deren Ertragskraft eher nutzen als untermi-
nieren. Die Zweckgebundenheit der Dienststellen an der fiskalischen Zielsetzung 
der Haushaltskonsolidierung nahm beispielsweise bei der Behandlung der in der 
Hopfenbranche üblichen Schmiergelder in Nürnberg fast skurrile Formen an. 

Auf der Grundlage des geltenden Normengefüges gab es allerdings auch in der 
Finanzverwaltung frühzeitig Tendenzen, sich an der „Ausschaltung" der inländi-
schen jüdischen Bevölkerung zu beteiligen und so zum Bestandteil des arbeitstei-
ligen Verfolgungsprozesses zu werden. Durch die hohen Strafen und die dadurch 
bedingte Kriminalisierung jüdischer Viehhändler kam den Finanzämtern Bad Kis-
singen und Hammelburg damit auch eine Schrittmacherfunktion im wirtschaft-
lichen „Ausschaltungsprozess" der inländischen jüdischen Bevölkerung zu. 

Gleichzeitig wird hier die Durchsetzungsfähigkeit zentraler Steuerungsele-
mente sichtbar. Tendenzen antisemitisch motivierter Uberwachungs- und Entzie-
hungsroutinen gegenüber der inländischen jüdischen Bevölkerung, wie sie in Bad 
Kissingen/Hammelburg aufgezeigt wurden, finden sich nur dort, wo es entspre-
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c h e n d e V o r g a b e n des R e i c h s f i n a n z m i n i s t e r i u m s gab. E r s t unterha lb dieser E b e n e , 
bei S t u n d u n g e n und Er lassen wird die regionale Prägung der H a n d l u n g e n e r k e n n -
bar, die sich generel l durch H ä r t e ausze ichneten , sich im Einzel fa l l , der S teuer -
gese tzgebung entsprechend, aber auch posi t iv für die B e t r o f f e n e n auswirken 
k o n n t e . 

D i e E i n z i e h u n g s p r a x i s der F i n a n z v e r w a l t u n g ist n icht nur in A n b e t r a c h t der 
b e s o n d e r e n M a c h t s t e l l u n g der G a u l e i t e r in M ü n c h e n und N ü r n b e r g und der dort 
a u ß e r g e w ö h n l i c h stark ausgeprägten ant isemit ischen D y n a m i k der Parteibasis bei 
der J u d e n v e r f o l g u n g b e m e r k e n s w e r t . Sie überrascht u m s o mehr, als Gaule i t e r 
S t re i cher o f fens icht l i ch auch die F i n a n z b e a m t e n in se inem S inne zu i n d o k t r i n i e -
ren t rachtete . Te i lbere iche der F i n a n z v e r w a l t u n g stellten ein v o n der Praxis der 
Parte ig l iederungen wei tgehend unbeeinf luss tes Sys tem dar. D e r t radi t ionel len 
Verwal tung inhärente S t r u k t u r e n wie ein h o h e r Profess ional i s ierungsgrad, rout i -
nierte A b l ä u f e sowie eine p r i m ä r z w e c k r a t i o n a l e A u s r i c h t u n g prägten die U b e r -
w a c h u n g und E n t z i e h u n g m e h r als der E inf luss regionaler Par te i funkt ionäre . 
D i e s e A u s p r ä g u n g der Ente ignungsprax i s der F i n a n z v e r w a l t u n g verrät al lerdings 
nichts ü b e r dahinters tehende M o t i v e , diente der m o n e t ä r e E r f o l g der N S - R e g i e -
rung d o c h letzt l ich nur der V e r w i r k l i c h u n g der u topischen und „rass isch" be-
gründeten Z ie l se tzungen der nat ionalsozia l i s t i schen Ideologie . 

D e n K o n t i n u i t ä t e n ü b e r die Z ä s u r von 1933 h inweg stellten sich auf der ande-
ren Seite aber auch schnel l ideologisch bedingte B r ü c h e entgegen. H a t t e n klassi-
sche f iskal ische Zie l se tzungen die durch das „S teueranpassungsgese tz" 1934 her-
vorgerufenen t iefen Risse in den G r u n d f e s t e n tradi t ionel ler S teuergese tzgebung 
n o c h wei tgehend überlagert , k a m e n die neuen L e i t v o r g a b e n durch die drast ische 
Verschär fung der D e v i s e n - und „ R e i c h s f l u c h t s t e u e r g e s e t z g e b u n g " rasch zur G e l -
tung. I m S inne eines f u n k t i o n i e r e n d e n adminis trat iven A p p a r a t e s behielt das N S -
R e g i m e zwar auch hier eingespielte b ü r o k r a t i s c h e Verfahrensabläufe bei , verän-
derte aber das dem Verwal tungshandeln zugrundel iegende pol i t i sche P r o g r a m m 
früh und umfassend. W i e schnel l die Ins t i tu t ionen der F i n a n z v e r w a l t u n g bereit 
waren , auf der neuen n o r m a t i v e n G r u n d l a g e zu arbei ten , w e n n diese mit E f f i -
z ienzkr i ter ien deckungsgle ich war, verdeut l icht die rasche und k o n s e q u e n t e A u s -
p l ü n d e r u n g der jüdischen E m i g r a n t e n . D i e R e i c h s r e g i e r u n g k o n n t e sich hierbei 
nicht nur auf die D u r c h s e t z u n g s f ä h i g k e i t des h ierarchisch ausger ichteten b ü r o -
krat ischen Appara tes verlassen, sondern auch auf die „ b r a u c h b a r e I l legal i tät" 1 der 
B e a m t e n vor O r t , die im Einzel fa l l I m p u l s e v o n o b e n nach M a ß g a b e regionaler 
Verhäl tnisse im S inne einer ef f iz ienten Verwal tung verschärf ten o d e r abfeder ten . 
In diesem B e r e i c h zeigt sich die E i n b i n d u n g der F i n a n z v e r w a l t u n g in die regiona-
len In terakt ionsgefüge bei der wir t schaf t l i chen Ver fo lgung der J u d e n deut l ich . 
A n g e s i c h t s der Agi ta t ion J u l i u s Stre ichers setzte etwa in N ü r n b e r g die E m i g r a t i o n 
der jüdischen B e v ö l k e r u n g vergle ichsweise früh ein. U m auf die damit z u s a m -
m e n h ä n g e n d e G e f a h r der „ V e r m ö g e n s v e r s c h i e b u n g " v o n „ N i c h t a r i e r n " und die 
lokalen B e s o n d e r h e i t e n der A u s w a n d e r u n g reagieren zu k ö n n e n , trafen die zu-
ständigen A b t e i l u n g e n des L a n d e s f i n a n z a m t s , die Z o l l f a h n d u n g , die P o l i z c i d i r e k -

1 L u h m a n n , F u n k t i o n e n , S. 306 . 
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tion, die Industrie- und Handelskammer, die Finanzämter und auch die Devisen-
stellen bereits im September 1933 eine umfassende Kooperationsvereinbarung. 
Damit war man gerade im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der Bayerischen 
Politischen Polizei reichsweiten Regelungen über zwei Jahre voraus. 

Lokalspezifische Prägung erhielt die Entziehungspraxis der Finanzverwaltung 
aber vor allem durch Impulse von außen - etwa durch die schnellere Vertreibung 
der jüdischen Bevölkerung in Nürnberg oder den Einfluss der Gendarmeriesta-
tionen auf die jüdische Bevölkerung in Unterfranken. Eingebunden in ein engma-
schiges Uberwachungsnetz nahm die Finanzverwaltung derartige Anstöße auf 
und konnte im Einzelfall nun auch ihrerseits entsprechende Überwachungsrouti-
nen verschärfen. Sie orientierte sich aber weiterhin an den weitgefassten Normen 
der Devisengesetzgebung, formte die Impulse der NSDAP oder der Bayerischen 
Politischen Polizei also bürokratisch um. Im Gegensatz zu den Wil lkürakten re-
gionaler Parteigliederungen und ungeachtet durchaus existierender Handlungs-
spielräume blieben die Uberwachungs-, Sicherungs- und Entziehungsroutinen 
damit ein gleichförmiger und weitgehend zentral gesteuerter Prozess, der regiona-
len Wil lkürakten anderer Akteure einen Riegel vorschieben konnte und Unter-
schiede in den Verfahrensweisen weitgehend einebnete. 

Für die Deutung der scheinbar dualistisch geprägten fiskalischen Uberwa-
chungs- und Entziehungsroutinen ist besonders Ernst Fraenkels Modell des 
„Doppelstaats" von Interesse, das die parallele Wirksamkeit maßnahmen- und 
normenstaatlicher Prinzipien innerhalb der verschiedenen Institutionen des NS-
Regimes beschreibt. In der Betonung der an funktionalistischen Kriterien aus-
gerichteten NS-Polit ik, die dafür ideologische Vorgaben zumindest zeitweise bei-
seite zu lassen bereit war, liegt die Stärke des Ansatzes. Die unterschiedliche Ver-
fahrensweise der Finanzverwaltung gegenüber der inländischen jüdischen Bevöl-
kerung und jüdischen Emigranten in München und Nürnberg demonstriert die 
Eigenbeschränkung des Maßnahmenstaates zugunsten der Effizienzorientierung 
im Sinne steuerlicher Leistungsfähigkeit. In dem Versuch, die grundlegenden 
Charakteristika der NS-Herrschaft auf diese zwei Strukturmerkmale zu reduzie-
ren, liegt allerdings die Problematik des Ansatzes begründet. Denn Fraenkel geht 
zwar von der prinzipiellen Vorherrschaft maßnahmenstaatlicher Prinzipien bei 
der Judenverfolgung und deren legalistischer Verschleierung aus, definiert den 
Normenstaat aber letztlich immer vom liberalen Rechtssystem der Weimarer Re-
publik her. Die analytische Trennung beider Sphären verleitet dazu, ihr komplexes 
Mischungsverhältnis genauso zu übersehen wie die neue Definition von Norm, 
die aus ihrer Verbindung entstand. 

Die administrativen Verfahrensweisen der Finanzverwaltung blieben bis 1938 
im Wesentlichen gleich, vorhandene Neuerungen basierten auf bereits etablierten 
Routinen. Auf die sich radikal verändernden Vorgaben der politischen Umwel t 
reagierte sie aber mit einem hohen Maß an Adaptionsbereitschaft. Die Verarbei-
tung der neuen politischen Programmformulierung nach traditionellen bürokrati-
schen Spielregeln ermöglichte die Koppelung ideologischer und funktionalisti-
scher Gesichtspunkte und machte damit die effiziente Ausplünderung der jüdi-
schen Bevölkerung überhaupt erst möglich. Die unterschiedliche Verarbeitung 
ideologischer Impulse durch verschiedene Herrschaftsträger mit unterschiedli-
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chen S y s t e m v o r a u s s e t z u n g e n ste l l te m i th in den e igent l i chen Un te r s ch i ed z w i -
schen M a ß n a h m e n - u n d N o r m e n s t a a t dar. Fragt man nach den g rund l egenden 
C h a r a k t e r i s t i k a des Normens t a a t e s , so ist d ie ideo log i sch bed ing te Trans fo rma-
t ion der N o r m u n d die d a d u r c h he rvorge ru fene ve ränder t e Ve rwa l tungsp r ax i s 
g egenübe r d e m P u b l i k u m besonder s he rvo rzuheben . Die A n n a h m e der For tex i s -
t enz l ibera ler rechtss taa t l i cher Pr inz ip i en ersche int als G r a d m e s s e r h ingegen un -
zu re i chend . 

G e m e i n h i n gi l t das J a h r 1938 als der Beg inn der umfa s s enden staat l ich kon t ro l -
l ier ten Ver fo l gung u n d mark i e r t e ine zwe i t e Phase der N S - , J u d e n p o l i t i k " , d ie mit 
der be ru f l i chen V e r d r ä n g u n g u n d A u s p l ü n d e r u n g ihren A n f a n g n a h m und le tz t -
l ich in d ie vo l l s t änd ige Ver t re ibung u n d Vern i ch tung der O p f e r münde te . A u c h 
w e n n der E inf lus s der Gau le i t e r auf den R a u b z u g in B a y e r n bis zu r Depor t a t i on 
der jüd i schen Bevö l k e rung 1940 -1942 nie vo l l s t änd ig z u r ü c k g e d r ä n g t w u r d e , so 
brachten die J ah r e 1937/38 auch fü r den F i skus als Verfo lger e inschne idende Ver-
ä n d e r u n g e n mi t s ich. In te rak t ion u n d Eska l a t ion , mit d iesem Begr i f f spaa r lässt 
s ich der P rozes s der w i r t s cha f t l i chen Ver fo l gung ab d i e sem Ze i t r aum t ref fend cha-
rakter i s i e ren . D i e Ro l l e der F i n a n z v e r w a l t u n g bei der s teuer l i chen D i sk r im in i e -
rung u n d der „ A r i s i e r u n g " des E igen tums der O p f e r w a r dabe i t e i lwe i se durch 
Eigen in i t i a t ive ode r be re i tw i l l i g e Koopera t ion , t e i lwe i se aber auch du rch span-
nungs re i ches Fes tha l ten an h e r k ö m m l i c h e n V e r w a l t u n g s r o u t i n e n geprägt . 

A u s w i r k u n g e n auf die En tz i ehungsp rax i s des F i skus hat te nun vor a l l em das 
Verhä l tn i s zu den Gau le i t e rn der N S D A P Vor a l l em nach d e m P o g r o m im N o -
v e m b e r 1938 kennze i chne t e e ine Bruta l i t ä t mit b is dah in n icht gekann ten A u s m a -
ßen d ie J u d e n v e r f o l g u n g , u n d es begann ein nahezu ungeb r ems t e r Be re i che rungs -
wet t l au f u m das Ve rmögen der Opfer , der d u r c h die se lbs ther r l i chen R a u b z ü g e der 
Gau le i t e r deu t l i che r eg iona l spez i f i s che Züge t rug . In U n t e r f r a n k e n e in ig ten sich 
F i skus und Gau l e i t ung le tzt l ich auf ein g eme in s ames Vorgehen , d ie E inb indung 
be ider Ins t i tu t ionen in persone l l e N e t z w e r k s t r u k t u r e n bestä t ig t dahe r d ie Tragfä-
h igke i t r eg iona l e r Koopera t ionsge f l e ch t e bei der w i r t s cha f t l i chen Ver fo lgung . A n -
ders stel l te s ich d ie S i tua t ion in M ü n c h e n dar. H i e r gab es we i t mehr D i f f e r enzen 
mi t d e m Gau le i t e r und den b ru ta l en An t i s em i t en der „Ar i s i e rungss te l l e" , a l les in 
a l l em w a r man a l l e rd ings auf be iden Sei ten bere i t , o f fene Brüche zuguns t en e iner 
kon f l i k t f r e i en Koex i s t enz we i t g ehend zu ve rme iden . In N ü r n b e r g kennze i chne t en 
h ingegen t i e fg re i f ende p o l y k r a t i s c h e Konf l i k t s t r uk tu r en das spannungs re i che 
Verhä l tn i s z w i s c h e n F i skus u n d Gau l e i t ung . Kompe tenzs t r e i t i gke i t en zw i s chen 
D e v i s e n f a h n d u n g s a m t und R e i c h s f i n a n z m i n i s t e r i u m und d ie da r aus resu l t i e rende 
Ver schä r fung der Ver fo l gung sp iege l ten sich dor t auf r eg iona l e r Ebene wider . In 
j edem Fal l hat ten die neuen In t e r ak t ionsmus t e r mit den anderen an der „Ar i s i e -
r u n g " bete i l ig ten Ste l len e rheb l i che A u s w i r k u n g e n auf d ie En tz i ehungsprax i s der 
F inanzbeamten . I m m e r deu t l i che r tritt bei ihnen d ie Tendenz zu tage , den e igenen 
K o m p e t e n z b e r e i c h we i t übe r den gese tz l i chen R a h m e n z u r Ver fo lgung ant i semi -
t i scher Z ie l s e tzungen a u s z u w e i t e n und den Ver fo l gungsprozes s zu verschär fen . 
D i e exp l iz i t an t i semi t i schen Ä u ß e r u n g e n von F i n a n z b e a m t e n ve rwe i sen d a rübe r 
h inaus auf die bre i te A d a p t i o n der ideo log i schen Z ie lvorgaben des R e g i m e s und 
dami t auf die T rans fo rma t ion der hand lungs l e i t enden N o r m e n . 

D i e A u s d e h n u n g von Ermessens sp i e l r äumen lässt s ich aber nu r in Tei lbere i -
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chen beobachten, gegenüber General is ierungen ist daher Vorsicht geboten. In 
anderen Kontexten, e twa der Einziehung von Sondersteuern und Abgaben oder 
der Handhabung von Sicherungserlassen, war die fiskalische Verfolgung den 
Kontinuitäten administrativer Spielregeln verbunden, die sich vom Vorgehen der 
regionalen Parteigl iederungen bei der wirtschaftl ichen Verfolgung unterschied. 

Besonders bemerkenswert erscheint die Fähigkeit der Finanzverwaltung in 
allen drei Untersuchungsräumen bis 1941/42, sich letztlich in allen Fällen gegen 
andersgelagerte Interessen der übrigen Institutionen der Partei und des Staates auf 
dem Wege des Konfl iktaustrags oder der Kooperation durchzusetzen. In diesem 
Zusammenhang ist noch einmal auf die Bedeutung eingespielter Routinen zu ver-
weisen. Ihre weitgehende Beibehaltung ermöglichte der Minister ia lbürokrat ie , die 
Ausplünderung der Juden der zentralen Steuerung zu unterwerfen und selbst den 
größten monetären Gewinn aus ihr zu ziehen. Das Mischungsverhältnis aus zen-
traler administrativer Steuerung und Flexibilität der Beamten im Umgang mit dem 
Normengerüst führte daher auch nicht zu einer Atomisierung, sondern einer 
gleichbleibend starken Stellung der öffentlichen Verwaltung bei der wirtschaft l i -
chen Verfolgung. 

Für die Verfolgten bündelten sich die administrativ gesteuerte Verfolgung des 
Fiskus und die anderen Formen der Ausplünderung und Entrechtung in einem 
Erlebniszusammenhang. Sie erfuhren die zahllosen Angriffe und Diskr iminierun-
gen von Staatsbeamten und Parteigenossen, aber auch von Nachbarn und Kolle-
gen als Einkreisung, aus der ein Entrinnen schwer und nach Kriegsbeginn so gut 
wie ausgeschlossen war. Die Wirkung der Ausplünderung auf die Verfolgten, 
deren Wahrnehmung und die Handlungsweisen ihres sozialen Umfeldes bezeich-
nen das letzte Untersuchungsfeld, das der Studie zugrunde liegt. Dass zahlreiche 
nichtjüdische Deutsche in allen drei Untersuchungsräumen aus der Judenverfol-
gung Vorteile zogen, ist unstritt ig und stimmt mit den Ergebnissen zahlreicher 
anderer Untersuchungen über verschiedene Regionen des NS-Staates überein. 
Entsprechend gering war das Unrechtsbewusstsein der Profiteure im Rahmen der 
Wiedergutmachungsverfahren. Entlarvend ist etwa das Schreiben des Schuldners 
eines jüdischen Hopfenhändlers , der nun gezwungen war, die ausstehenden Sum-
men zu begleichen. Der Nürnberger Bürger verleugnete die Rechtmäßigkeit der 
Forderungen, denn ansonsten, so die Argumentat ion, hätte sich der Hopfenhänd-
ler als „gerissener Geschäftsmann" ja mit Sicherheit schon früher gerührt. „Zu un-
seren Lasten kann es daher auf keinen Fall gehen; denn man muß auf einen Ge-
rechtigkeitssinn rechnen können bei den deutschen Gerichten. Wer hätte jemals 
daran gedacht, daß es einmal ein Rückerstattungsgesetz geben würde." 2 

Die Bedeutung des sozialen Umfelds lässt sich allerdings nicht auf den Profit 
oder die Mittäterschaft reduzieren. Es konnte Wirkung und Verlauf des wir t -
schaftlichen Verfolgungsprozesses genauso verstärken wie abmildern und verzö-
gern. Die Notwendigke i t zur Differenzierung offenbart sich zunächst bei den 
unterschiedlichen Verhaltensweisen des städtischen und ländlichen Umfeldes . 
Besonders deutlich zeigt sie sich darüber hinaus bei den verschiedenen Erwerbs-

2 Schreiben an die WB III vom 17. 2. 1955; StAN/WB III/a/858. 
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zweigen der jüdischen B e v ö l k e r u n g , die auch deshalb als L e i t k a t e g o r i e n den 
z w e i t e n Teil der vor l iegenden A r b e i t s t ruktur ieren : e twa im H i n b l i c k auf das 
b e s o n d e r s intensive A r z t - P a t i e n t e n - V e r h ä l t n i s auf der e inen und der ex t rem anti -
semit isch aufgeladenen A t m o s p h ä r e gegen jüdische Viehhändler auf der anderen 
Seite. D e r T h e s e , die B e v ö l k e r u n g habe aus wir t schaf t l i chen G r ü n d e n den gesell-
schaf t l i chen K o n t a k t zu J u d e n aufrechterhal ten , ist daher n icht vorbeha l t los 
z u z u s t i m m e n . V i e l m e h r gilt es, je nach R e g i o n und B e r u f s g r u p p e der Ver fo lg ten 
zu di f ferenzieren. W i e der Vergle ich der verschiedenen U n t e r s u c h u n g s r ä u m e und 
P r o f e s s i o n e n zeigt , k o n n t e n auch konfess ione l le Prägungen f rühzei t ige und 
brutale A u s s c h r e i t u n g e n gegen J u d e n mit e inem h o h e n Bete i l igungsgrad der B e -
v ö l k e r u n g nicht i m m e r verh indern , v o r allem dann nicht , w e n n - wie in m e h r e r e n 
o b e r b a y e r i s c h e n G e m e i n d e n der Fal l - materiel le A n r e i z e zur Te i lnahme an den 
P l ü n d e r u n g e n e inluden. G e n e r e l l ist allerdings die überreg iona le B e d e u t u n g ö k o -
n o m i s c h e r F a k t o r e n für das vie lschicht ige und im Fal le der D o m i n a n z jüdischer 
E r w e r b s t ä t i g e r auch w e i t r e i c h e n d e B e z i e h u n g s g e f l e c h t zu b e t o n e n , die s o w o h l zu 
f o r t d a u e r n d e n B i n d u n g e n wie auch zu einer forc ier ten Ausschlussprax is führen 
k o n n t e n . 

D u r c h die endgült ige Ver t re ibung der J u d e n aus d e m B e r u f s l e b e n und die na-
hezu vol ls tändige K o n t r o l l e ü b e r ihr V e r m ö g e n , die spätestens ab d e m J a h r 1938 
e insetzten , veränderte sich die S i tuat ion grundlegend. D e n n mit der umfassenden 
A u s p l ü n d e r u n g stieg auch die Zahl der N u t z n i e ß e r stark an. N e b e n der B e d e u -
tung der d i rekten E r w e r b e r w u c h s v o r al lem die der mit te lbaren Prof i t eure , die als 
Spedi teure , Versteigerer , S c h ä t z e r o d e r N o t a r e an der J u d e n v e r f o l g u n g verdien-
ten. E s war al lerdings nicht der G r o ß t e i l der B e v ö l k e r u n g , der in den drei U n t e r -
s u c h u n g s r ä u m e n als E r w e r b e r auftrat , v o r Pauschalurte i len ist daher auch hier 
Vors i cht geboten . Z u m i n d e s t bis zur D e p o r t a t i o n in den J a h r e n 1941 und 1942 ist 
der ta tsächl iche Bete i l igungsgrad der B e v ö l k e r u n g nur s c h w e r n a c h z u z e i c h n e n . 
D i e grundsätz l i che Ver te i lungshohei t hielten die Ins t i tu t ionen von Staat und Par -
tei in den H ä n d e n ; v o r al lem L e t z t g e n a n n t e nutz te die wir tschaf t l i che Ver fo lgung 
z u r F i n a n z i e r u n g der kostspie l igen Zie l se tzungen ihrer S p i t z e n f u n k t i o n ä r e . E i n e r 
v o m R e g i m e intendier ten bre i ten K o r r u m p i e r u n g der „ V o l k s g e n o s s e n " mit jüdi -
s c h e m V e r m ö g e n , w i e sie v o n G ö t z A l v b e h a u p t e t wird , steht darüber hinaus die 
o f tmals harte B e h a n d l u n g der n i c h t j ü d i s c h e n E r w e r b e r durch die V e r w a l t u n g s b e -
h ö r d e n entgegen, die sich in der E i n t r e i b u n g der sogenannten A u s g l e i c h s a b g a b e 
d u r c h die staat l ichen V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n deut l ich manifest ier te . 

D e r a r t i g e regionalspezi f i sche und e r w e r b s a b h ä n g i g e U n t e r s c h i e d e beeinf luss-
ten natürl ich auch die W i r k u n g der V e r f o l g u n g auf die Verfolgten und deren 
W a h r n e h m u n g . Zahlenmater ia l - wie e twa E i n k o m m e n s e n t w i c k l u n g e n o d e r 
Emigra t ionss ta t i s t iken - deuten hierauf genauso hin wie die R e a k t i o n e n der Ver-
fo lg ten , die in V e r s u c h e n der V e r m ö g e n s r e t t u n g ins A u s l a n d ihren deut l ichsten 
N i e d e r s c h l a g fanden. M a ß g e b l i c h für die D u r c h f ü h r b a r k e i t der Verte idigungs-
strategien waren v o r allem die beruf l i che Tät igke i t und die damit v e r b u n d e n e n 
finanziellen H a n d l u n g s s p i e l r ä u m e der B e t r o f f e n e n . D i e spektakulären Einze l fä l le 
internat ional agierender U n t e r n e h m e r dürfen daher auch nicht darüber h i n w e g -
täuschen, dass der g r ö ß t e Teil der jüdischen B e v ö l k e r u n g ü b e r keine e n t s p r e c h e n -
den V e r b i n d u n g e n verfügte und sich der G e f a h r des „ i l legalen" V e r m ö g e n s t r a n s -
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fers nur äußerst selten aussetzte. Während einigen der traditionell international 
agierenden Nürnberger Hopfenhändlern die Umgehung fiskalischer Zwangsmaß-
nahmen gelang, da sie für ihre Unternehmen im Ausland als Vertreter weiterarbei-
teten und so die noch offenen Exportaußenstände vereinnahmen konnten, verfüg-
ten weder die breite Masse des mittelständischen Einzelhandels noch die jüdi-
schen Viehhändler in der ländlichen Region über entsprechende Möglichkeiten. 
Die Folgen waren letztlich verheerend: In einem fremden gesellschaftlichen und 
kulturellen Umfeld mussten die Emigranten häufig als soziale Härtefälle und Bitt-
steller ihr Dasein fristen. Die im Reich Verbliebenen verloren jeden Heller und 
Pfennig, bevor sie administrativ abgewickelt ihrer eigenen Ermordung entgegen-
sehen mussten. 

Insgesamt verdeutlicht der Vergleich der Regionen und Erwerbszweige drei für 
das Verfolgungsschicksal relevante Faktoren, die damit auch die Grenzen der 
Handlungsspielräume jüdischer Erwerbstätiger absteckten. Hierbei handelte es 
sich zunächst um den Faktor Zeit, der nicht nur Art und Umfang der Verfolgung, 
sondern auch den Charakter der Bindungen an die nichtjüdische Bevölkerung 
maßgeblich beeinflusste. Darüber hinaus führte die Branche zu unterschiedlichen 
Relationen von Betroffenen und sozialem Umfeld und hatte maßgeblichen Ein-
fluss auf den Kreis und die Anzahl der Profiteure. Von entscheidender Bedeutung 
war schließlich der Ort der Entziehung. Er bildet zahlreiche Spezifika ab, die das 
Leben der jüdischen Bevölkerung und das Beziehungsgeflecht zu ihrem sozialen 
Umfeld determinierten. Hierzu gehören die Charakteristika der regionalen Par-
teigliederungen genauso wie die jeweilige Dichte der jüdischen Bevölkerung oder 
deutliche Unterschiede zwischen ländlichem und städtischem Lebensraum.3 

Fragt man angesichts der schnell einsetzenden Diskriminierung, Gewalt und 
Isolation nach der Wahrnehmung der Ausplünderung, so ist die Bündelung der 
unterschiedlichen Verfolgungserfahrungen bei den Uberlebenden nach dem Krieg 
zu berücksichtigen. Sie äußerte sich in einem Trauma mit multiplen Ursachen, das 
als Anpassungsstörung oder „posttraumatic stress disorder" zu psychischen Schä-
den zahlreicher Betroffener führte. Oftmals waren es Hafterfahrung und Gewalt, 
die sich als dominante Erinnerung in das Gedächtnis einbrannten, zumal körper-
liche Schäden zeitlebens sichtbar und erfahrbar blieben, während der Neuaufbau 
einer wirtschaftlichen Existenz die Folgen der beruflichen Verfolgung zumindest 
oberflächlich zu kompensieren in der Lage war. Ungeachtet der oftmals nach-
rangigen Stellung der wirtschaftlichen Verfolgung in den Erinnerungsberichten 
lassen sich einige prägnante Erfahrungen erkennen, die als besonders drastische 
Erlebnisse zahlreicher Opfer in den Quellen ihren Niederschlag gefunden haben. 

Gravierende Auswirkungen hatte vor allem der teilweise intendierte aber häufig 
auch nicht geplante funktionale Zusammenhang der Gewaltausbrüche und Dis-
kriminierungen der Partei und der bürokratischen Vermögensentziehung der Fi-
nanzverwaltung, der letztlich die rasche und konsequente Ausplünderung der 
Juden ermöglichte. Zahlreiche Beispiele verdeutlichten die Verbindung von der 
durch die legislative Verfolgung hervorgerufenen strukturellen und der primär aus 

3 Vgl. zu den drei Faktoren auch Bajohr, Prozess, S. 17 ff. 
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den Boykotten und körperlichen Übergriffen resultierenden situativen Gewalt 
gegen Juden. Beide Formen der Gewalt prägten bereits früh Erfahrung und Er-
wartung der Verfolgten nachhaltig. Durch die berufliche „Ausschaltung", Stigma-
tisierung und Kriminalisierung ihrer sozialen Stellung und der Früchte ihrer Leis-
tungen beraubt, litten sie in der Gegenwart unter der Angst vor zunehmender 
Isolation und vollständiger Verarmung. Der Verlust des Berufes führte bei den 
Auswandernden auch bei ihrer zukünftigen Existenz in den Einwanderungslän-
dern häufig zu Isolation und wirtschaftlichen Notlagen. 

Für Verfolger und Verfolgte gleichermaßen war der entscheidende Wendepunkt 
auf der Zeitachse dann der Herbst des Jahres 1938. In den ersten Jahren der NS-
Herrschaft stand vor allem die Verdrängung aus dem Beruf im Vordergrund der 
wirtschaftlichen Verfolgung, entsprechend wichtig wurde das Verhalten von Kun-
den, Patienten oder Kollegen. Die vollständige Negierung der beruflichen und die 
flächendeckend wirksame drastische Einengung der privaten Gestaltungsmög-
lichkeiten durch den Staat setzte dann ab Ende 1938 ein. Bei den wenigen noch 
vorhandenen Schilderungen ist denn auch eine deutlich gesteigerte Bezugnahme 
auf die Verfolgungsmaßnahmen der Finanzverwaltung ab 1938 besonders auffäl-
lig. Dies gilt nicht nur für die Überwachung und Entziehung von Emigrantenver-
mögen, sondern auch für die neu erlassenen Sicherungsverfügungen und die anti-
semitischen Sondersteuern. Finden die eher leisen fiskalischen Entziehungsfor-
men in den Erinnerungszeugnissen der Betroffenen für den Zeitraum 1933-1938 
kaum Erwähnung, so geriet der Fiskus danach auch in den Augen der Verfolgten 
zunehmend ins Zentrum staatlicher Kriminalität gegen die inländische jüdische 
Bevölkerung. Die Finanzbehörden waren nun integraler Bestandteil eines gewal-
tigen staatlichen Verwaltungsapparates, dessen Bestrebungen auf die vollständige 
Separierung und Vertreibung der gesamten jüdischen Bevölkerung zielte, und 
diese meist zu ohnmächtigen Zuschauern beim Prozess der Liquidierung ihres 
eigenen Vermögens werden ließ. 
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